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1 EINLEITUNG 

1 ,1 Vorbemerkung 

- 1 1  -

Die Vorsorge für die Sicherheit der Menschen in Österreich stellt eine umfassende 
Aufgabe des Innen- und Justizressorts dar. Schwerp unkt der inneren Sicherheit in 
dieser Gesetzgebungsperiode ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität, 
gegen Drogen und das Schlepperunwesen. In der Regierungserklärung vom 
09. Februar 2000 wird dazu unter anderem festgestellt: 

"Die Bundesregierung bekennt sich zu Toleranz, Offenheit und Wahrung der 
Menschenrechte. Das sind unverrückbare Eckpfeiler unserer Demokratie. Diese 
humanitäre Grundhaltung wurde auch von beiden Regierungsparteien in einer 
eigenen Präambel zum Regierungsprogramm festgehalten. 

In Österreich ist das Asylrecht garantiert. Das war immer so und wird auch in Zukunft 
so bleiben. 

Bei neuer Zuwanderung haben Integration und Familienzusammenführung Vorrang. 
Bessere Integration ist eine Herausforderung, die die Politik aber nicht allein lösen 
kann. Vorurteile und Berührungsängste müssen abgebaut werden. Voraussetzung 
dafür ist die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich mit diesem Thema offen auseinander 
zu setzen. 

Im Bereich der inneren Sicherheit legen wir den Schwerpunkt auf die Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität, der Drogenkriminalität und des SchJepperunwesens. 
Auf Grund seiner geographischen Lage kann Österreich hier einen besonders 
wertvollen Beitrag leisten, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. 

Wir schaffen die gesetzliche Basis für modeme Ermittlungsmethoden. Zur 
Eindämmung des SchJepperunwesens wird es zur konsequenten Verfolgung und zu 
schärferen Strafen kommen. Außerdem werden wir die gesetzlichen Möglichkeiten 
zur Bekämpfung des Drogenhandels ausschöpfen und entschieden gegen 
Drogenkriminalität vorgehen. Um der Exekutive die Arbeit zu erleichtern, wird es ein 
einheitliches Ausbildungskonzept geben . •  

Der § 93 des Sicherheitspolizeigesetzes verpflichtet die Bundesregierung, dem 
National- und dem Bundesrat jährlich den Bericht über die innere Sicherheit zu  
erstatten. Der Sicherheitsbericht enthält einen Bericht über die Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes im abgelaufenen Jahre, der über die Schwerpunkte der Tätigkeit 
der Sicherheitsbehörden. der Sicherheitsakademie und der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes Aufschluss gibt. 

Darüber hinaus enthält der Sicherheitsbericht die Kriminal- und Verurteiltenstatistik 
dieses Jahres, Angaben über kriminalpolitisch wesentliche Entwicklungen aus der 
Sicht der Bundesminister für Inneres und für J ustiz, das Ergebnis der 
stichprobenweise vorgenommenen Überprüfung der Gesetzmäßigkeit einzelner 
DNA-Untersuchungen (§ 67), statistische Angaben über die in diesem Jahr gemäß 
den §§ 88 bis 90 geführten Verfahren sowie über die gegen Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes erhobenen Vorwürfe aus disziplinar- und strafrechtlicher Sicht. 

Schließlich enthält der Sicherheitsbericht die in diesem Jahr vom 
Menschenrechtsbeirat erstatteten Empfehlungen samt den z ugehörigen qualifizierten 
Mindermeinungen und den in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen. 
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1 .2 Kriminalitätsbericht, Gerichtliche Kriminalstatistik und 
Betriebliches Informationssystem (BIS) 

Für die Erstellung des vorliegenden Sicherheitsberichtes fanden folgende 
statistische Unterlagen Verwendung: 

1 .2.1 Kriminalitätsbericht 
Der Kriminalitätsbericht stellt eine Anzeigenstatistik dar und weist die bekannt 
gewordenen Fälle. die durch Ermittlung eines Tatverdächtigen geklärten Fälle und 
die als Tatverdächtige einer strafbaren Handlung ermittelten Personen aus. Die 
Anzeigenstatistik geht Hand in Hand mit den an die Justizbehörden erstatteten 
Anzeigen und weist die rechtliche Beurteilung durch die Sicherheitsbehörden zum 
Zeitpunkt der Anzeige aus. Seit 0 1 .0 1 .2000 werden die Daten elektronisch erfasst 
(Kriminalstatistik Online). in einer Datenbank des Bundesministeriums für Inneres 
gespeichert und aufbereitet und sodann vom Bundeskriminalamt verarbeitet. 

1 .2.2 Gerichtliche Kriminalstatistik 
Die Gerichtliche Kriminalstatistik erfasst die durch die Strafgerichte rechtskräftig 
Verurteilten. Ihre Grundlage ist das Strafregister. das von der EDV-Zentrale des 
Bundesministeriums für Inneres geführt wird. Die Gerichtliche Kriminalstatistik gibt 
ein Bild vom Personenkreis der rechtskräftig Verurteilten, ist aber keine 
Deliktsstatistik. 

1 .2.3 Betriebliches Informationssystem ( BIS) 
Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaften sowie die Erledigung der Straffälle bei den 
Gerichten werden seit dem Jahr 1998 ausschließlich auf Grund des Betrieblichen 
I nformationssystems (BIS) erstellt. Dieses fußt auf ADV-Registern der 
Justizbehörden und stellt die Anfalls- und Erledigungszahlen sowie die 
Anhängigkeitsstände der Gerichte und Staatsanwaltschaften dar. 
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1 .3 Aussagekraft der Kriminalstatistiken 
Die verschiedenen angeführten Statistiken, die sich mit dem kriminellen Geschehen 
und den daraus resultierenden formellen gesellschaftlichen Reaktionen befassen, 
haben jede für sich ihr eigenes Erkenntnisinteresse. Zur Messung des kriminellen 
Geschehens ist unter den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln der 
Kriminalitätsbericht am besten geeignet. Dies unter anderem deshalb, weil 

1 .  die Daten des Kriminalitätsberichts tatnäher sind und 
2. der Kriminalitätsbericht auch die ungeklärten strafbaren Handlungen ausweist. 

Zu beachten ist jedoch, dass der Kriminalitätsbericht keine Aussage darüber treffen 
kann, welchen Verlauf das durch die Anzeige bei den Justizbehörden in Gang 
gesetzte Verfahren nimmt. Es befinden sich daher im Bereich des 
Kriminalitätsberichts Fälle, in denen das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft 
eingestellt wurde oder es zu einem Freispruch durch das Gericht gekommen ist. 

Bei der Interpretation der Daten des Kriminalitätsberichts ist zu berücksichtigen, dass 
die ausgewiesenen strafbaren Handlungen hinsichtlich der Schwere des kriminellen 
Geschehens partiell ein etwas überzeichnetes Bild darstellen. Dieser Umstand ergibt 
sich aus der Notwendigkeit der Sicherheitsbehörden, bei den Ermittlungen auch die 
Möglichkeiten anderer (meist schwererer) strafbarer Handlungen zu berücksichtigen. 
Für den Kriminalitätsbericht bedeutet dies, dass den Behörden der Strafjustiz im 
Zweifel das schwerere Delikt angezeigt wird, wobei diesen die Prüfung und 
endgültige strafrechtliche Subsumtion obliegt. Es ist daher möglich, dass angezeigte 
Fälle des Mordes, hiebei insbesondere die Fälle des Mordversuchs, im Verlaufe der 
gerichtlichen Verfahrensschritte als Totschlag, KörpeNerletzung mit tödlichem 
Ausgang oder überhaupt nur als KörpeNerletzung qualifiziert werden. 

Auch hinsichtlich der Tatverdächtigenzählung sind unter dem Aspekt der 
I nterpretation dieser Daten gewisse Besonderheiten zu beachten, welche sich aus 
der Meldung bzw Verarbeitung dieser Daten ergeben, also systemimmanent sind. 
Ein Tatverdächtiger wird mehrfach gezählt, wenn ihm mehrere strafbare Handlungen 
zugeordnet werden. Eine E infachzählung erfolgt nur in der Gesamtsumme aller 
gerichtlich strafbaren Handlungen und in der Untergliederung in Verbrechen und 
Vergehen. Bis 3 1 . 1 2.2001 galt für die Zählung der ermittelten Tatverdächtigen der 
Grundsatz, dass eine Person nur einmal gezählt wurde, auch wenn sie für mehrere 
strafbare Handlungen verantwortlich gemacht wurde. Daraus ergibt sich, dass die 
Angaben über die Tatverdächtigen mit den Ergebnissen aus Vo�ahren (bis 
3 1 . 1 2.2001 ), mit Ausnahme der Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren 
Handlungen und der Untergliederung in Verbrechen und Vergehen, nicht mehr 
vergleichbar sind. 
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Für den Kriminalitätsbericht kommt noch hinzu, dass ein Tatverdächtiger, der 
mehrmals innerhalb eines Kalenderjahres den Behörden der Strafjustiz angezeigt 
wird, auch mehrmals für den Kriminalitätsbericht zu melden ist. Dieser Umstand führt 
dazu, dass die ausgewiesenen Tatverdächtigenzahlen auch Mehrfachzählungen 
gleicher Tatverdächtiger enthalten. Nach internationalen Schätzungen kann mit einer 
zahlenmäßigen Überhöhung der Tatverdächtigen von etwa 20 % gerechnet werden, 
wobei jedoch noch erhebliche Schwankungen innerhalb der einzelnen Deliktsarten 
zu beachten sind. Eine zahlenmäßige Überzeichnung der ausgewiesenen 
Tatverdächtigenzahlen ist besonders bei den ausgewiesenen Daten jüngerer 
Tatverdächtiger einzukalkulieren. 

Da für die Gerichtliche Kriminalstatistik hinsichtlich der verurteilten Personen ein 
ähnlicher Erfassungsmodus gilt, ist diese tendenzielle Überzeichnung auch für diese 
statistischen Daten gegeben. 

1 .4 Statistisch erfasste Kriminalität und Dunkelfeld 
Statistisch gesicherte Aussagen sind nur über die den Sicherheitsbehörden bekannt 
gewordenen Delikte möglich. 

Jene Delikte, die den Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen nicht 
bekannt werden, werden unter dem Begriff Dunkelfeld zusammengefasst. Nicht 
bekannt werden vor allem jene Straftaten, die von den Geschädigten aus den 
unterschiedlichsten Motiven nicht angezeigt werden. Aus verschiedenen 
ausländischen kriminologischen Untersuchungen ergibt sich, dass nur etwa 5 % aller 
strafbarer Handlungen nicht durch eine Anzeige der Geschädigten oder Zeugen, 
sondern durch proaktive Tätigkeit der Sicherheitsexekutive bekan nt werden. Dieser 
Prozentsatz variiert allerdings bei den einzelnen Deliktsarten. 

Über Methoden und Ergebnisse der Dunkelfeldforschung unterrichtete zuletzt der 
Sicherheitsbericht 1 988. 

Wichtig erscheint der Zusammenhang zwischen Hell- und Dunkelfeld und die 
Auswirkung auf den Kriminalitätsbericht. 

Über den Zusammenhang zwischen Hell- und Dunkelfeld gibt es drei theoretische 
Möglichkeiten: 

1 .  Hell- und Dunkelfeld stehen in einem konstanten Verhältnis zueinander 
2. Hell- und Dunkelfeld verhalten sich umgekehrt proportional und 
3. zwischen Hell- und Dunkelfeld lässt sich überhaupt kein bestimmtes Verhältnis 

feststellen. 
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Aus neueren Untersuch u n g e n  I n  der  BundesrepublIk Deutschland scheint sich zu 
ergeben dass das Verhaltn ls  ZWischen Hell- und D u n kelfeld In einem modifizierten 
konstanten Verhaltnls besteh t .  namlich d a h ingehend dass 

• neben hohen Dunkelfeldzahlen auch hohe Hellfeldzahlen stehen .  d h .  d ass dort .  
wo d as He :lfeld groß 1St .  auch d as Dun kelfeld als hoch angenommen werden kann 
und 

• D u n kelfeld und Hellfeld I n  wechse lnder  Relat ion stehen 

Die u n te r  Z u h i lfenahme des Kr tmlnal ltatsberlchts reglstrterten Veranderungen des 
kr tm lnel len Geschehens sind d a her theoretisch a uf folgende F aktoren .  wobei d iese 
Fa ktoren Jewei ls mi t  versc h iedener GeWichtung a n  der ausgewiesenen Vera n d erung 
betei l igt  sem kon nen zuruckzufuhren 

1 Anderung der  AktlvItaten der S i cherheitsbehorden und/oder 
2 Geanderte Anzeigeneigung der Bevolkerung und/oder 
3 Tatsachl iche Anderung d e r  Anzahl der beg angenen strafbaren Handl u ngen 

U ber d ie Bedeutung d i e  sich h inter d e r  Anderung der Anzahl  der strafbaren 
H cl ll d lungen verbergen k a n n ,  unterrichtet a ur; h  die K u rLfassung der  
Sozia lwissenschaft l ichen E rganzungen z u m  Sicherheitsbertcht 1 990 Ip 4 f )  

Um Jedoch beurteilen zu konnen . weJche F a ktoren auf die registrierte Kr rmlnal ltat  
AUSWirkung habe n .  genugt kerneswegs d ie Durchfu hrung einer e i nzigen 
Dunkelfeldforsc h u ng Eine d e rartige Beurteilung erfordert vielmehr eine stand lge 
begleitende Dun keJfeldforschung weJche Jedoch mit  hohen Kosten verbu nden ware 

Zur F- rage wa rum In Osterreich noch keine Dunkelfeldforsch u n g  d u rch d ie 
SIcherheitsverwaltung d u rchgefuhrt wurde ISt auszufu h re n .  dass es keineswegs 
feststeht ob es zu den prtmare n  Aufgaben der  Sicherheits verwaltung gehort.  solche 
wissenschaftl ichen Unters u c h u ngen d u rchzufuhren I nsbesondere lasst a u ch d ie 
budgetare Situation ein solch aufwa nd lges Forschungsvorhaben ka u m  zu. zumal  
d ies" Untersuchungen kontin Uierl ich fortgesetzt werden sollten 

Es scheint Jedoch be, al ler VorSicht h i nSichtl ich aer Ubertragbarkelt auslandlscher 
U ntersuc hungen,  vertretbar ,  d ie E rgebnisse Interpretativ bel Schlussfo lgerungen der 
Daten des Kr lmrnal ltatsbe rrchts hera nZUZiehen So lasst etwa die Erkenntnis u b e r  
d a s  mod ifiZierte konstante VerhaltnlS ZWischen H e l l  u n d  D u n kelfeld den 
kr rm lnaltaktlschen Schluss zu dass es moglich ISt .  bel  verstarktem pol izei l iChen 
E i nsatz I n  den Gebieten In denen die Kr rmlna lltat laut des Kr lmlna lltatsberrchts 
erhoht ISt . das Dunkelfeld aufzuhellen und somit die Sicherheit zu erhohen 

Trotz a l ler Uberlegungen z u m  Dunkelfeld und hrns lchti tch der Aussagekraft des 
Kr rmlnal rtatsbertchts k a n n  d i e  Feststel lung getroffen werden dass d iese 
Datenquellen wichtig s i n d ,  da d iese wenigstens ein Abbild der offIZIel l  reg istr ierten 
Kr rmlna l ltat l iefern welche für d ie MeinungSbildung rn der  Allgemei n h e i t  und I n  d e r  
Pol i t ik  bede utsam Ist 
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1 .5 Begriffsdefinitionen 

1 .5.1 Häufigkeitszahl (HZ) 
Die Häufigkeitszahl gibt an. wie viele bekannt gewordene strafbare Handlungen auf 
je 1 00.000 Einwohner der Wohnbevölkerung entfallen. Dividiert man die 
ausgewiesene HZ durch 1 .000, ergibt sich, wie viel Prozent der Wohnbevölkerung 
von einer deliktischen Handlung betroffen sind. Die Tatsache, dass mehrere Delikte 
lediglich eine Person betreffen können, wird nicht berücksichtigt. 

1 .5.2 Kriminalitätsbelastungszah l  (KBZ) 
Die Kriminalitätsbelastungszahl gibt an, wie viele ermittelte Tatverdächtige auf je 
1 00.000 E inwohner der Wohnbevölkerung entfallen. 

1 .5.3 Besondere Kriminalitätsbelastungszahl (BKBZ) 
Die Besondere Kriminalitätsbelastungszahl gibt an, wie viele ermittelte 
Tatverdächtige einer Altersgruppe auf je 1 00.000 Angehörige der Wohnbevölkerung 
dieser Altersgruppe entfallen. 

1 .5.4 Verurteiltenbelastungszahl 
Unter der Verurteiltenbelastungszahl ist die Anzahl der gerichtlich verurteilten 
Personen auf je 1 00.000 der strafmündigen Bevölkerung Österreichs zu verstehen. 

Die Verwendung der oben angeführten Maßzahlen gestatten den Vergleich 
kriminalstatistischer Ergebnisse, unabhängig von der Zu- oder Abnahme der 
Bevölkerung im zeitlichen Verlauf bzw von unterschiedlicher Bevölkerungsdichte in 
verschiedenen regionalen Bereichen. 

Auch die angeführten Häufigkeitszahlen entbehren in Bezug auf ihre Aussagekraft 
und I nterpretation nicht einer gewissen Problematik. Dies deshalb, weil sie - wie 
angeführt - durch Relativierung auf die jeweilige Wohnbevölkerung gewonnen 
werden. So ist bei starker Mobilität der Wohnbevölkerung (zB Pendler) im Vergleich 
mit anderen Gebieten mit einer geringeren oder höheren Belastung der Kriminalität 
zu rechnen. 

Die Problematik der Häufigkeitszahl kann sich - speziell für Österreich - auch für jene 
Gebiete zeigen, welche ausgesprochene Fremdenverkeh rsregionen sind, da 
ZWischen Wohnbevölkerung und tatSächlich anwesenden Personen erhebliche 
Abweichungen bestehen können, welche durch die Häufigkeitszahl nicht erfasst 
werden. 

Es besteht durchaus nicht nur die Möglichkeit, eine Beziehungszahl wie die 
Häufigkeitszahl durch Relativierung mit der Geweiligen) Bevölkerungszahl zu bilden, 
sondern andere Bezugszahlen zu wählen . 

Geht man etwa davon aus, dass die Höhe der Diebstahlskriminalität auch mit dem 
Umfang verfügbarer Güter in Relation steht, ist es durchaus sinnvoll, die Entwicklung 
des Diebstahls mit den Konsumausgaben für dauerhafte Güter bzw den 
Konsumausgaben privater Haushalte zu korrelieren, wodurch man infolge der 
Änderung der Bezugsgröße zu durchaus unterschiedlichen Aussagen über die 
Entwicklung der Diebstahlskriminalität im Vergleich mit der Häufigkeitszahl kommen 
kann (Siehe dazu: Kurzfassung der Sozialwissenschaftlichen Ergänzungen zum 
Sichertleitsbericht 1 990, p. 41 ff). 
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1 .5 .5 Kriminalgeografische Darstel lung 
Um hinkünftig einen Vergleich ermöglichen zu können, wurden die Wertstufen der 
geografischen Karten standardisiert. Bei jeder Karte wurden 7 Wertstufen 
verwendet. Scheint eine Wertstufe nicht auf, gibt es für d iesen Bereich keine 
Zuordnung. 

Bei den absoluten Zahlen für Österreich wurden Hauptstädte mit 
Bundespolizeidirektionen herausgehoben und separat in einem Diagramm 
abgebildet, um auf Bezirksebene auch kleinere Veränderungen besser darstellen zu 
können. 

1 .6 Strafrechtsreform und Kriminalitätsbericht 
Im Berichtsjahr traten folgende wesentliche gerichtliche Strafbestimmungen in Kraft: 

Mit BGBI Nr 1 30/2001 (In-Kraft-Treten 0 1 .0 1 .2002) wurden die §§ 275 und 276 StGB 
modifiziert, mit BGBI Nr 62/2002 ( In-Kraft-Treten 0 1 .07.2002) wurde die Bestimmung 
des § 1 68b StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren) 
neu aufgenommen. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz 2002 (BGBI Nr 1 34/2002) hat neue 
Strafbestimmungen geschaffen und bestehende Slrafbestimmungen modifiziert und 
auch aufgehoben. Zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität 
wurden im StGB die neuen Bestimmungen der §§ 278b (Terroristische Vereinigung), 
§ 278c 5tGB (Terroristische Straftaten) und § 278d StGB (Terrorismusfinanzierung) 
geschaffen. Angepasst wurden insbesondere § 1 65 SIGB (Ausweitung des 
Vortatenkatalogs bei der Geldwäscherei), § 278 StGB (Ausweitung der 
Bandendelikte, E rsetzung des Kriteriums der fortgesetzten Begehung mehrerer 
Delikte durch .auf längere Zeit", Legaldefinition der Beteiligung als Mitglied), 
§ 278a StGB (Legaldefinition der Beteiligung als Mitglied sowie Herausnahme der 
Geldwäschereibestimmung des bisherigen Abs 2 und ÜbersteIlung in § 165 StGB). 
Zur Bekämpfung der Computerkriminalität wurden im StGB insbesondere die neuen 
Bestimmungen der §§ 1 1 8a (Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem), 1 1 9a 
(Missbräuchliches Abfangen von Daten), 1 26b (Störung der Funktionsfähigkeit eines 
Computersystems), 1 26c (Missbrauch von Computerprogrammen oder 
Zugangsdaten) und 225a (Datenfälschung) geschaffen. § 1 1 9 StGB (Verletzung des 
Telekommunikationsgeheimnisses) wurde inhaltlich und im Deliktsnamen modifiziert. 
Die Anderungen traten mit 0 1 . 10.2002 in Kraft. Die neue Bestimmung des 
§ 207b StGB (Sexueller Missbrauch von Jugendlichen) sowie die Aufhebung des 
§ 209 StGB (Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter 1 8  Jahren) traten 
bereits mit 1 4.08.2002 in Kraft. 

Bei den Nebengesetzen wurden neue gerichtliche Strafbestimmungen insbesondere 
im Tierarzneimittelkontrollgesetz (§ 1 1  TAKG) sowie im Arzneimittelgesetz (§ 84a) 
und Rezeptpflichtgesetz (§ 6a) geschaffen. § 1 02 TKG wurde aufgehoben und statt 
dessen zum Zwecke der Regelungskonzentration die Bestimmung des § 1 20 Abs 2a 
StGB geschaffen (Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten). 
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2 DIE KRIMINALITÄT IM SPIEGEL DES KRIMINALITÄTSBERICHTS 
In diesem Teil werden die bekannt gewordenen und geklärten strafbaren 
Handlungen sowohl für das gesamte Berichtsjahr 2002 als auch im Vergleich des 
Jahres 2001 dargestellt. Außerdem werden die ermittelten Tatverdächtigen in ihrer 
altersmäßigen Tatverdächtigenstruktur ausgewiesen. 

Die Aussagen zu den ermittelten statistischen Daten beschränken sich in der Regel 
bewusst auf Zusammenhänge, die sich aus dem Zahlenmaterial unmittelbar ableiten 
lassen. 

Spezifische Kapitel befassen sich ua mit Delikten im Zusammenhang mit 
Kraftfahrzeugen, der Verwendung von Schusswaffen bei Begehung von strafbaren 
Handlungen und der Kriminalität der Fremden. 

Die Darstellung des Sicherheitsberichtes konzentriert sich im Bereich der 
Einzeldelikte im Allgemeinen auf strafbare Handlungen, welche den Tatbestand des 
Verbrechens erfüllen. Dies deshalb, weil einerseits die Verbrechen im engeren Sinne 
für die Einschätzung der Sicherheit die besonders ins Gewicht fallenden 
Tatbestände repräsentieren und andererseits die Beschränkung auf einzelne 
Verbrechenstatbestände den Umfang der Darstellung im überschaubaren Rahmen 
halten. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen werden die Daten der 
Verwaltungsstrafverfahren nicht in den Sicherheitsbericht aufgenommen. Hinzu 
kommt noch, dass die Daten in detaillierter und somit aussagekräftiger Form nicht 
erhoben werden und daher auch nicht vorliegen. Darüber hinaus wird das 
Verwaltungsstrafverfahren auch von Behörden durchgeführt, welche zwar funktionell 
jedoch nicht organisatorisch Bundesbehörden sind. Eine Darstellung über 
durchgeführte Verwaltungsstrafverfahren, beschränkt auf die 
Bundespolizeid irektionen oder Sicherheitsdirektionen, vom obigen Einwand 
abgesehen, würde ein unvollständiges Bild auf dem Sektor des 
Verwaltungsstrafrechtes liefem. 

Sämtliche in diesen Bericht eingeflossenen Zahlen betreffend die gerichtlich 
strafbaren Handlungen für das Berichtsjahr sind in der Broschüre Kriminalitätsbericht 
veröffentlicht, welche dem Sicherheitsbericht beigegeben ist. 
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2.1 . 1  Bekannt gewordene strafbare Handlungen 

Gesamtkriminalität mit Straßenverkehr 

Tabelle 1 
bekannt gewordene Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung Fälle 

Burgenland 1 1 .798 1 1 .241 
Kärnten 30.255 31 .440 
Niederösterreich 74.933 85.397 
Oberösterreich 70.81 4  77.236 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 
Osterreich 

32.661 37.085 
58.781 66.786 
44.546 49.429 
1 8.896 21 .423 

1 80.026 21 1 .547 
522.710 591 .584 

250.000 .A""------------, 

200.ooo J..l-----------, 
150.ooo .u-----------1 
100.000 .1.,1----------- 1 
50.oooJ-l---1 

0 
.., ! .c t; e' i! (5 e' c c � � " F '" ., " E '" -a; .J:l 

� 
.J:l � O Jah r 2 00 1  C ." ifi " !:! -c '" '" III " .. 0> öl CI) ]j � . Jah r 2002 5 '" ·0 :e IJ) '" � '" 'i .c 0 Z 

-4,7% 
3,9% 

1 4,0% 
9 , 1% 

1 3,5% 
1 3,6% 
1 1 ,0% 
1 3,4% 
1 7,5% 
1 3,2% 

Die Tabelle und die Grafik bieten eine Gesamtübersicht über die Kriminalität in 
Österreich anhand von absoluten Zahlen. In den Abbildungen sind auch die 
gerichtlich strafbaren Handlungen im Straßenverkehr enthalten. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)26 von 495

www.parlament.gv.at



- 23 -

Gesamtkriminalität ohne Straßenverkehr 

Tabelle 2 
bekannt gewordene Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung Fälle 

Burgenland 1 1 . 1 1 3 1 0.596 
Kärnten 27.470 28.507 
Niederösterreich 68.696 78.962 
Oberösterreich 62.51 4 68,805 
Salzburg 30.324 34.633 
Steiermark 53. 1 06 60.967 
Tirol 40.744 45.679 
Vorarlberg 1 7.328 1 9.663 
Wien 1 73.369 204.599 
Österreich 484.664 552.41 1 

2oo.000�---------------------' 
200.000U---------------------
1 oo.000U--------------------- 1 
100.000U--------------------- 1 

00 .000 U----1 
0 

-g rn '" '" e> � -e e> co .Il c.> .a 1l ., '" E j !l � 1= :;; � N � � 
. ., ! m :.:: ,� ,� <n ]l 0 o Jatv 2001 :J > co � 

� <n 
. Jatv 2002 1l 

.!!1 0 Z 

-4,7% 
3,8% 

14,9% 
1 0, 1 % 
1 4,2% 
1 4,8% 
12 , 1% 
1 3,5% 
18,0% 
14,0% 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 
Absolute Zah len der Gesamtkri minal ität in  Wertstufen 

21000 

24000 

20000 

• eooo 

.2000 

eooo 

4000 ' 965 
l..! _111 0 ,, 11 

Hauptstadte (BPO) ohne Wien 
Anuh! aller Straftalen 

19 864 

9.328 

16 538 
.... 

I 

< 

14,027 j 
�j 

, 
� 

BPO BPO BPO SI BPO Llnz BPO BPO BPO 
Elsenstadt Klagenfurt Polten Salzburg Graz IMsbruck 

--,-
O.terrelch 

Anz8hl allm Straftaten 
. 1 1 001 b1s 12 756 (1) 
_ 7 501 bis 9 250 (4) 
o 5 751 bis 7 500 (4) 
• 4 001 bis 5.750 (15) 
• 2 241 bis 4 ()()() (30) 
• 480 bis 2 240 (38) 

Gesamtzah l  al ler Straftaten :  591 .584 
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KRI M I NALITATS BE RI C HT 2002 

Wien 

Absol ute Zah len der Gesamtkri minal ität 
i n  Wertstufen 

Behörde I Slraftalan 
BPK Innere Stadt 24.131 

BPK Leopoldstadt 1 3.323 

BPK Landstrasse 1 1 .928 

BPK Wleden 5.463 

BPK Margareten 5.910 

BPK Mariahllf 6.741 

BPK Neubau 10.071 

BPK Josefstadt 3.915 

BPK A1setgrund 8.868 

BPK Favoriten 1 7.327 

BPK Simmerlng 7.549 

BPK Meldling 10.926 

BPK HletzJng 4.150 

BPK penzjng 6.555 

BPK ScI1melz 10.914 

BPK Ottaknng 8.187 

BPK Heroals 4.521 

BPK Wlihring 3.979 

BPK D6b1lng 4.458 

BPK Bnglnen.u 8.213 

BPK Floridsdorf 12.036 

BPK Oonaustadt 15.620 

BPK Lleslng 6.762 

Wien 
Anzahl der 8uaftalen 

. 21 .301 bis 24.200 ( 1 )  

. ,5.50, bis 18.400 (2) 
I:J 12.601 bis 15. 500 ( 1 )  
o 9.701 bis 12.600 (5) 
• 6.801 bis 9.700 (4) 
• 3.900 bis 6.800 (10) 

Gesamtzahl a l ler Straftaten :  2 1 1 . 547 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

B u rgenland 

Absolute Zahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

Behörde -rStr.ft�t.n 
8PO Elsenstadt 965 

BH EisenstBdl-Umgebung 1.246 

BH Güsslng 681 

BH Jennersdorf 684 

BH MaltefSburg 1.086 

BH N6\JslodVSee 3.838 

BH Obefpullendorl 1.034 

BH Obe<wart 1.707 

Burgenland 
Anzahl der Straftalen 

. 3.381 bis 3.840 ( 1 )  
o 1.581 bis 2.030 ( 1 )  
. 1.131 bis 1.5BO ( 1 )  
• 681 bis 1 . 1 30  (5) 

8H OW 

Gesamtzahl a l ler Straftaten : 1 1 .241 
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KRI M I NALITATS BERI C HT 2002 

Kärnten 
Absolute Zahlen der Gesamtkriminalität 

in Wertstufen 

BH SP 

l\ehll<d. 

BPO K18genfurt 9.328 

BPO Vill.eh 4.847 

BH FeId�lrehen 1.287 

eH Henn.gor 650 
BH Klagenfurt-Land 2.731 

eH SI. VeiVGlan 2.363 

eH SplltallDrau 3.288 

eH Vill.eh-Land 3.000 -
BH VöI�ennarl<t 1.558 

BH Wotfsberg 2.408 

Kärnten 
Anzahl der Straftalen 

. 8.091 bis 9.330 ( 1 )  

. 4.371 bos 5.610 ( 1 )  
0 3. 131 bis 4.370 ( 1 )  
. 1 .891 bis 3.130 (4) 
• 650 bis 1 .890 (3) 

Gesamtzah l  a l ler Straftaten :  3 1 .440 
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KRI M I NALITATSBERI C HT 2002 

N iederösterreich 

Absolute Zahlen der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen 

Behörde I Straftaton 

BPO Schwachat 2.532 
BPO SI. POiteo 4.219 
BPO Wr. Neostadt 3.427 
BH Amstetten 4.505 
BH Badeo 8.040 

BH BruckILeilha 2.059 
BH Gänsemdorf 4.565 
BH GmOnd 1 .636 
BH HOllabrunn 3.954 
BH Hom 1 .407 
BH Komeooorg 3.630 
BH Krems 2.752 
BH Lllienfetd 1 .376 
BH Melk 3.001 
BH Mlstelbacl1 2.729 
BH MIldling 12.756 
BH Neunklrcheo 3.797 
BH scI1elbb. 1 .272 
BH SI. POiteo 2.902 
BH Tulln 2.944 
BH WaldhofenlT'hOya 977 
BH Wleo·Umgebung 5.667 
BH Wleoer Neustadt 2.693 
BH Zw.tU 1 .173 
Mag. Krems 696 
Mag. WaldhofenJYbbs 488 

NIederösterreich 
Anzahl der Straftaten 

. 1 1 .001 bis 12.760 ( I )  
• 7.501 b1s 9.250 ( 1 )  
o 4.001 bis 5.750 (4) 
• 2.241 bis 4.000 ( 1 1 )  
• 488 bis 2.240 (9) 

Gesamtza hl a l ler Straftaten : 85 .397 
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KRI M I NALITATS B E RICHT 2002 

Oberösterreich 

Absolute Zahlen der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen 

BH GM 

Oberösterreich 
Anzahl ditr Straftaten 

. 1 0.001 bis 1 9.870 ( 1 )  
.J 7.201 bis 8.800 ( 1 )  
o 5.631 bis 7.200 (2) 
o 4 061 bis 5.630 (1 )  
• 2.491 bis 4 060 (5) 
• 922 bis 2 490 (8) 

Gesamtzahl a l ler Straftate n :  77 .236 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Salzburg 

Absolute Zahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

Behörde I Straftaton 

BPO Salzborg 16.538 

BH Hallein 1 .988 

BH Salzborg-Umgebun 5.692 

BH SI. JohannIPongau 4.5681 
BH Tamsweg 2.025 

BH ZelVSee 6.274 

r' 

BH ZE 

Salzburg 
Anzahl der Sraftaten 

. 14.461 bis 16.540 ( 1 )  
o 6.141 bis 6.220 ( 1 )  
• 4.061 bi s  6_140 (2) 
• 1 .988 bis 4.060 (2) 

Gesamtzahl  al ler Straftate n :  37.085 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Steiermark 

Absolute Zahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

S.hClrd. I Straftat.n 

BPO Gnu 26.014 

BPO Leoben 1.797 

BH Brucl<lMur 4.017 

BH Deull<hlandsberg 2.650 

BH Feidbach 2.150 

BH Fün;tonfeld 2.233 

BH Graz-Umgebung 4.906 

BH Hartberg 2.329 -
BH Judonburg 1 .833 

BH Knlttelfeld 1 .476 

BH Lelbnltz 3.481 

BH Leoben 2.202 --
BH Llezon 3.263 -
BH Murau 1.014 

BH MUrzzuschiag 1 853 

BH Radkorsburg 913 

BH Voltsberg -I- 1.974 

BH Welz 2.681 

Steiermark 
Am. '\)I �", Siraftalt-n 

. 5.001 bis 26.020 (1)  
.J 4.1 1 1 bis 4 910 (1} 
D 3.311 bis 4 1 10 (2) 
n 2 51 1  bis 3.310 (3) 
. 1 .71 1  bis 2.510 (a) 
• 913 bis 1.710 (3} 

Gesamtzahl a l ler Straftate n :  66 _786 
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KRI M I NALITATS BE RI C HT 2002 

Ti rol 
Absolute Zahlen der Gesamtkriminal ität 

in Wertstufen 

BehÖ<de I Str.flalen 

BPO Innsbruck 14.027 

BH Imst 4.036 

BH Innsbruck-LBnd 8.443 

BH Kitzbühel 4.636 -
BH Kufsleln 5.029 --
BH LBndeck 4.889 

BH Uenz 2.078 

BH Rauno 1 287 -- ---
BH Schwaz 5.004 

Tlrol 
Anzahl dt� il. ,ftalu,", 

. , 2 20, bis 14.030 ( 1 )  
• 6 741 bis 8.560 (1)  
o 4 921 bis 6.740 (2) 
• 3 101 bos 4 920  (3) 
• "V � "00 '''1 

Gesamtzahl al ler Straftaten :  49.429 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Vorarl berg 

Absolute Zahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

BehÖ<d. I SlTaftaton 
BH Bludenz 2.747 

BH Bregenz 8.029 

BH Domblm 5.841 

BH Feldklrch 4.806 

Vorarlberg 
Anzahl der Straftaten 

. 7.861 bis 8.030 (1)  

. 5.301 bis 6.150 (1) 
0 4.451 bis 5.300 (1) 
. 2.740 bis 3.590 (1) 

Gesamtzahl  a l ler Straftaten : 2 1 .423 
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2.1.2 Häufigkeitszahlen 

Gesamtkriminalität pro 1 00.000 Einwohner 

Tabelle 3 

Häufigkeitszahl Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 4.234,7 4.030,9 -4,8% 
Kärnten 5.391 ,8 5.589,7 3,7% 
Niederösterreich 4.835,5 5.508,1 1 3,9% 
Oberösterreich 5 . 124,0 5.580,8 8,9% 
Salzburg 6.298,1 7 . 143,1  1 3.4% 
Steiermark 4.954,7 5.553,1  12 , 1% 
Tirol 6.598,7 7.325, 1  1 1 ,0% 
Vorarlberg 5.374,7 6.095,4 1 3,4% 
Wien 1 1 .521 ,8 1 3. 1 54,6 1 4.2% 
Österreich 6.480,8 7.274,8 1 2,3% 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminal ität in  Wertstufen (pro 1 00 .000 E i nwohner) 

Osterreich 
�,Iraftalen pro wo 01'0 E nwohner 

. 14.501 bis 16.570 (1 )  
.� 10.501 bis 12 500 (6) 
o 8.501 bis 10.500 (7) 
:-:: 6 501 bis 8 500 (14) 
• 4.501 bis 6 500 (21) 
• 2.500 bis 4.500 (50) 

Straftaten pro 1 00 .000 E i nwohner: 7 .275J 
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KRI M I NALITATS BE RI C HT 2002 

Wien 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohner) 

Wien 
Str .. tt.aten pr, 1 00  ()(M) Eln'M I 

. 40.001 bis 141 .481 ( 1 )  

. 21.961 bis 40.000 (3) 
18 961 bis 21.960 (1)  
15 961 bis 18 960 (2) 
12 961 bis 15 960 (3) 

• 9 961 bis 12.960 (4) 
• 6.960 bis 9.960 (9) 

Straftaten pro 1 00 .000 E i nwohner: 1 3 . 1 55 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

B u rgenland 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen ( pro 1 00.000 Ei nwohner) 

�"" I SIr.fUton I 
BPO Elsenstadt 7.396 -1-. I BH Eisenstadt-Umgebung 3.215 

BH Güssing 2.504 ' -
BH Jenn8fSdo<f 3.814 , 

BH Mattersburg 2.900 1 
BH NeusiedtlSee 7.419 

�o:::� 2.714 

3.199 

Burgenl.nd 
Sirahi'ltt'lfl Pf( 11 00 Elnwc 004 

. 6.701 bis 7 420 (2) 
• 3.201 bis 3.900 (2) 
. 2.504 bis 3 200 (4) 

Straftaten pro 1 00 . 000 Einwohner: 4.031 
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KRI M I NALITATS BERI C HT 2002 

Kärnten 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen ( pro 1 00.000 Einwohner) 

Kärnten 
Straftaten pro 100_000 Einwohner 

. 9.301 bis 10.350 (1)  

. 8.301 bis 9.300 ( 1 )  

. 4.301 bis 5.300 (2) 
• 3.290 bis 4.300 (6) 

Straftaten pro 1 00 . 000 Einwohner: 5 . 590 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

N iederösterreich 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde I Straftaten 

BPD Schwechat 16.564 

BPD SI. POlten 8.589 

BPD Wr. Neustadt 9 108 

BH Amstetten 4.126 

BH Baden 6.336 

BH BrueklLeitha 5.147 

BH Gänsemdorf 5.160 

BH Gmünd 4.085 

BH HoIt.brunn 7.897 

BH Hom 4.343 

BH Komeuburg 5.634 

BH Krems 5.058 

BH Utenfeld 5.060 

BH Meik 3.986 

BH Misteibach 3.752 

BH MOdling 1 1 .992 

BH Neunkirchen 4.427 

BH Scheibbs 3.078 

BH SI. POlten 3.110 

BH Tulln 4.557 

BH WaldhofenfThaya 3.465 

BH Wien-Umgebung _ I- 6.535 

BH WIen« Neustadt 3.745 

BH Zwettl I- 2.570 

Mag Krems 2.935 

Mag. WaldhofenlYbbs 4.185 

Nlederö.terrelch 
Straftdtit"! pro 100 000 EInwohner 

• 14 571 bis 16.570 (1 )  
. 10.571 bis 12.570 (1 )  
_. 8 571 "'S 10 570 (2) 

6.571 bis 8 570 (1 )  
• 4.571 "'S 6 570 (7) 
• 2.570 bis 4 570 (14) 

Straftaten pro 1 00 .000 E i nwohner: 5 . 508 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Oberösterreich 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohner) 

BH Ki 

Oberosterreich 
SlraftalP.11 pro 100 000 Eln'M'hll 

. 9 70' bis '0.825 (2) 

. 8 56' bis 9 700 (') _ 6 28' bis 7 420 (2) 
0 5.' 4' bis 6 280 (')  
. 4 00' bis 5 '40 (2) 
. 2 850 bis 4 000 ('0) 

IBH Weis-land 3.9251 __ 
Straftaten pro 1 00 . 000 E inwohner: 5 . 58 1  
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Salzburg 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen ( pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde I Straftoten 

BPO Salzbufl/ 1 1 .592 
BH HalIein 3.662 
BH Salzbufl/·Umgebun 4.213 
BH SI. JohannIPongau 5.866 

BH Tamsweg 9.515 
BH ZelU5ee 7.458 I 

Salzburg 
Straftaten pro 1 00  000 Einwohner 

. 10.451 bis 1 1 .600 <11  
• 9.321 bis 10.450 <1 I 
o 7.061 bis 8.190 ( 1 )  
• 4.801 bis 5.930 ( 1 )  
• 3.662 bis 4.600 (21 

• • 

BH ZE 

IH'TA 

Straftaten pro 1 00 . 000 E inwohner: 7. 1 43 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Steiermark 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohner) 

Straftaten pro 

Steiermark 
!ilraftollen pro 100 000 Et IWflhnef 

. ,0 32, b1s " 500 (1) 
• 9 121 bis 10 320 ( 1 )  
-- 6.721 b1s 7.920 ( 1 )  
o 5.521 bi s  6 720 (1 )  
• 4 321 bis 5.520 (3) 
• 3.1 1 7 b1s 4 320 ( 1 1 )  

.000 Einwohner: 5 .553 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Tirol  

H äufigkeitszahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde I Straftaten 

BPO Innsbruck 12.370 

BH ImSI 7.665 

BH Innsbruck-Land 5.449 

BH Kllzbühel 7.832 

BH Kufsteln 5.367 

BH Landeck 1 1 .423 

BH Llenz 4.123 

BH Reutte 4.075 

BH Schwaz 6.687 

Tlrol 
Siraftalen pro 100,000 Einwohner 

. 1 1 . 151 bis 12.370 (2) 
• 7.611 bis 8.790 (2) 
o 6.431 bis 7.610 ( 1 )  
• 5.251 bis 6.430 (2) 
• 4.075 bis 5.250 (2) 

Straftaten pro 1 00 _ 000 Einwoh ner: 7 .325 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Vorarlberg 

Häufigkeitszahlen der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde I Sl1alUlon 

BH Bludonz 4.543 

BH Bregenz 6.629 

BH Domblm 7.696 

BH Feidklrch 5.135 

Vorarlberg 
Straftaten pro 100 000 Emwohner 

. 7.251 bis 7.700 (1) 
11 6.351 bis 6.800 (1) 
• 5.001 bis 5.450 (1)  
. 4.543 bis 5.000 (1)  

Straftaten pro 1 00.000 Einwohner: 6 . 095 
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2.1 .3 Aufklärungsquote 

Gesamtkriminalität 

Tabelle 4 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
Absolut 

Burgenland 52,8% 49, 1% -3,7 
Kärnten 49,3% 50,5% 1 ,2 
Niederösterreich 48, 1 %  49,4% 1 ,3 
Oberösterreich 51 , 1 %  53,2% 2, 1 
Salzburg 40,9% 41 ,3% 0.4 
Steiermark 45,4% 46,1% 0.7 
Tirol 45,3% 44,4% -0,9 
Vorarlberg 52,6% 55,6% 3.0 
Wien 30,3% 26,8% -3,5 
Österreich 41 ,7% 40,8% -0,9 

In den unterschiedlichen Aufklärungsquoten haben auch alle Überlegungen 
hinsichtlich der kriminalgeografischen Vergleiche Eingang zu finden. Im Speziellen 
wäre darauf zu verweisen, dass die Kriminalität im städtischen Bereich höher als im 
ländlichen Bereich ist, wogegen sich die Aufklärungsquoten im Wesentlichen 
umgekehrt verhalten, wobei die sprichwörtliche .,Anonymität der Großstadt" die 
Aufklärungsquoten im Bereich der Bundeshauptstadt Wien deutlich negativ 
beeinflusst. 

Weiters sollte erwähnt werden, dass im kleinstädtischen und ländlichen Bereich die 
Kriminalität anteilsmäßig mehr von fahrlässigen und vorsätzlichen 
Körperverletzungen geprägt wird als im großstädtischen Bereich, während in diesem 
Bereich die Vermögensdelikte anteilsmäßig überwiegen, woraus sich schon aus der 
unterschiedlichen Kriminalitätsstruktur unterschiedliche Aufklärungsquoten ergeben 
müssten. 

Einem nicht unerheblichen Einfluss kommt der Kriminalitätsmobilität und der damit 
verbunden .,Aktivitätenströme" zu, welche durch die Rolle Österreichs als 
Fremdenverkehrs- und Transitland sowie durch die Öffnung der Ostgrenzen 
verursacht werden. Dies vor allem deshalb, weil bei durch fremde Tatverdächtige 
begangene Delikten, wobei sich oftmals die Tatverdächtigen nur kurze Zeit am Tatort 
aufhalten, im Allgemeinen weniger kriminal polizeiliche Anhaltspunkte für die 
Tataufklärung bestehen. 
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Olterrelch 
AI �: lh 

• 57 bis 78 (27) 
. 56 bis 57 (4) 
...: 54 bis 56 (15) 
o 52 bis 54 (10) 
· � 49 bis 52 (15) 
. 44 bis 49 ( 1 1 )  
• 32 bis 44 (17) 

• •  

KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 
Aufkläru ngsq uoten der Gesamtkriminal ität i n  Wertstufen 

Aufklärungsq uote: 40,8 % 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Wien 

Aufklärungsquoten der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

Behörde 

BPK Innero Sladl 

BPK Leopoldsladl 

BPK LandsInIsse 

BPK Wled.., 

BPK Margareten 

BPK Mariahllf 

BPK Neubau 

BPK Josel$ladt 

BPK Alsergrund 

BPK Favoriten 

BPK Simmering 

BPK Meldling 

BPK Hlotzing 

BPK POOZIng 
BPK Schmelz 

BPK Ottakrlng 

cBPK Homol. 

BPK WAhrIng 

BPK Döbling 

BPK Briginenau 
BPK Floridsdorf 

.!3PK Donausladl 

BPK Lleslng 

-

I Aulklirung In % 

. -

15 

35 -
28 

27 

28 

23 

26 

21 

21 

28 

30 

27 

26 

26 ---
29 
32 -
33 

26 

31 

35 

27 

28 

30 

Wien 
Aufkl,uungsquote In 

. 32 bis 35 (4) 
• 30 bis 32 (3) 
13 29 bis 30 (1)  
0 28 bis 29 (4) 
- 27 bis 28 (3) 
. 26 bis 27 (4) 
• 15 bis 28 (4) 

Aufkläru ngsq uote: 26,8 % 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

B u rgenland 

Aufklärungsquoten der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

BehÖ<d. Aulldirung In % 
�'senStadl � 
BH Eisenstadl-Umgebung � 
BH Gussing 52 

BH JenneBdo<f 71 

BH Mattersborg 58 
BH NeusledllSee 43 

BH 0beIpu1lendo<f 51 

BH Obe<wart 47 

BH OP 

Burgenland 
AI kl. rungSQI .h In 

. 68 bia 71 ( 1 )  
58 bis 62 ( 1 )  
54 bis 57 ( I )  

. 49 bis 53 (2) 
• 43 bis 48 (2) 
. 38 bis 42 (1)  

Aufklärungsquote: 49, 1 % 
, 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

Kärnten 

Aufklärungsquoten der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

Kärnten 
AufklarungsqUOle in % 

. w � � � 

. � � W � 
O � � � � 
. 51 � � �) 
. � � 51 �) 

Aufklärungsq uote: 50 , 5  % 
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KRI M I NALITATSB ERIC HT 2002 

N iederösterreich .. 
Aufklärungsquoten der Gesamtkriminal ität 

in Wertstufen 

Behördo I Au"'lirung In % 
BPD Schwechat 37 --
BPD SI. POlten 43 

BPO Wr_ Neustadt 49 -
BH Amst._ 58 

BH Baden 46 
BH Brucl<llellha 54 -
BH Ginsemdori 40 

BH Gmund 69 

BH HoIlabrunn 73 

BH Hom 59 --
BH Komeubutg 40 

BH Krems 46 -- -
BH LHienfold 56 --
BH Melk 54 

BH MIstelbach 52 

BH Mlldtlng 46 ----
BH Neunkl<chen 52 -
BH Schelbbs 50 -
BH SI. POlten 51 -
BH Tutln 50 

BH WaidhofenfThaya 68 

BH W1en-Umgebung 36 -
BH Wien", Neustadt 58 -
BH Zwettl I- 59 

Mag Krems 56 
Mag. WaidhofenlYbbs 54 

-nledero.terreICh 
Aufldarung In 

• 68 bis 73 (3) 
C 58 bis 64 (4) 
0 54 bis 57 (5) 
- 46 bis 53 (7) 
. 42 bis 47 (3) 
. 36 bis 41 (4) 

Aufklärungsquote: 49,4 % 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Oberösterreich 

Aufklärungsquoten der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

Oberolterrelch 
Aufkldrungsquote In 

. 75 bis 78 ( 1 )  
• 69 bis 74 ( 1 )  
EI 65 bis 68 (2) 
o 59 bis 64 (2) 
- 55 bis 68 (6) 
. 50 bis 54 (4) 
• 45 bis 49 (2) 

Aufklärungsquote: 53,2 % 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Salzburg 

quoten der Gesamtkrimi nalität 
in Wertstufen 

• Aufldirung In % 

,lzburg 39 

:ein 46 

Izburg·Umgebun 49 

JoIl.nnlPongau 43 

,msweg 60 

lISee 32 

BH HA 

Salzburg 
Aufkl. rungsqUOI( In 

. 56 bis 60 (1) 
IJ 48 bis 51 (1) 
0 43 bis 47 (2) 
- 39 b1s 42 ( 1 )  
. 32 b1s 34 ( 1 )  

L 

Aufklärungsq uote: 4 1 ,3  % I 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Steiermark 

Aufklärungsquoten der Gesamtkriminalität 
in Wertstufen 

Stelermarlc 
Aun..larungsqu( le In 

• 61 bis 65 (2) 
• 57 bis 60 (2) 
11 53 bis 56 (5) 
0 46 bis 52 (5) 
- 43 bis 47 (3) 
. 37 bis 39 ( 1 )  

Aufklärungsquote: 46, 1  % 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

Tirol 

Aufklärungsquoten der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen 

Tirol 
AufklarungsquOle In '". 

• 53 bis 55 (3) 
. 50 bls 52 (1) 
. 47 bis 49 (1)  
o 39 bis 42 (3) 
• 32 bis 35 (1) 

Aufklärungsq uote: 44,5 % 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Vorarl berg 

Aufklärungsquoten der Gesamtkriminal ität 
in Wertstufen 

Behörde I Autldirung In % 
BH Bludenz 49 

BH Bregen>: 53 

BH Domblm 57 

BH Feldklrch 63 

Vorartberg 
Au"" .rung� ;quote In 

. 63 b1s 63  (1)  
U 57 b1s 58 (1)  
. 52 bis 54 (1)  
. 49 b1s 51 ( 1 )  

Aufklärungsquote: 55,6 % 
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2.2 Verbrechen der Gesamtkriminalität 

2.2. 1 Bekannt gewordene strafbare Handlungen 

Verbrechen 

Tabelle 5 

bekannt gewordene Jahr 2001 Jahr 2002 Fälle 
Burgenland 2.41 1 2.497 
Kärnten 3.865 4.007 
Niederösterreich 1 4.91 8 1 8.391 
Oberösterreich 1 2. 1 73 1 3.793 
Salzburg 5.530 6.225 
Steiermark 8.954 1 1 .5 12  
Tirol 6.585 7.507 
Vorartberg 3.746 4.1 78 
Wien 45.561 53.210 
Österreich 1 03.743 1 21 .320 

Veränderung 

3.6% 
3.7% 

23.3% 
1 3,3% 
1 2,6% 
28,6% 
1 4,0% 
1 1 ,5% 
1 6,8% 
1 6,9% 
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4000 ' 

>000 
2000 � 1.394 

1000 t ,� 
o ·  .-

ePD ePD 
Eisenstadt KJaoenfun 

. .  
KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Absolute Zah len der Verbrechen i n  Wertstufen 

Hauptstadte (BPO) ohne Wien I Anzahl der Verbrachen O.terrelch 
Anzahl der Verbrechen 

4.342 
5 053 • 3.001 bis 3.413 (1 ) 

11 0 2.001 bis 2.480 (1 ) 
3.535 3 675 o 1 .481 bis 2.000 (3) 

� 1.001 bis 1 .480 (8) 
• 531 bis 1 .000 (16) 

_ I 1 1 - _ 1 1 � • 50 bis 530 (63) 

789 

epos, BPO Llnz ePD 
POlten Salzburg 

Gesamtzahl der Verbrechen : 1 2 1 .320 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

Wien 
Absolute Zahlen der Verbrechen 

in Wertstufen 

Behörde I Verbrechen 

BPK Innere Stadt 4.689 

BPK loopoldstadt 3.805 

BPK landstrasse 3.233 

BPK Wleden 1.447 

BPK Margareten 1.501 

BPK Mariahllf 1.681 

BPK Neubau 2.178 

BPK Josefstadt 968 
BPK Alsergrund 1.962 

BPK FallOrit." 4.427 

BPK Simmering 2.329 

BPK Meldllng 2.391 

BPK Hlelzlng 941 

BPK Penzing 1 .552 

BPK Schmelz 2.729 

BPK Ottakrlng 1 .926 1 \ ..... 
BPK Homals 1 . 174 

BPK Wlihrlng 1 .412 

BPK Döbllng Q88 
BPK Brlgittenau 2.097 

BPK Floridsdorf 3.574 

BPK Oonaustadt 4.168 

BPK lIesing 2.040 

23 

Wien 
Anzahl der Verbrechen 

• 3.941 bis 4.700 (3) 
. 3.441 bis 3.940 (2) 
0 2.941 bis 3.440 (1)  
0 2.441 bis 2.940 (1 )  
0 1.941 bis 2.440 (6) 
. 1.441 bis 1 .940 (5) 
• 941 bis 1 .440 (5) 

Gesamtzahl der Verbrechen : 53.2 1 0  

CJ1 
00 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

B u rgen land 

Absolute Zahlen der Verbrechen 
in Wertstufen 

Behörde V.l'bf.chen 
8PO Elsenstadt 148 

BH Eiseostadl-Umgebung 294 

BH Giisslng 51 

BH Jennersdorl lOS 

BH Mattorsburg 136 , 

BH NouslodVSoe 1 .259 

BH Oberpullendorf 154 

BH Obe<wart 347 

Bu'genland 
Anzahl de( V�echen 

. 1 .071 [);S 1 .260 (1)  
• 221 bis 390 (2) 
• 51 [);s 220 (5) 

Gesamtzahl  der Verbreche n :  2 . 497 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Kärnten 

Absolute Zahlen der Verbrechen 
in Wertstufen 

Kärnten 
Anzahl der Verbrechen 

. 1.251 bis 1 .400 ( 1 )  
o 451 bis 650 ( 1 )  
• 251 bis 450 (4) 
• 50 bis 250 (4) 

Gesamtzahl der Verbrechen : 4 .007 

0> o 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

N iederösterreich 
Absolute Zahlen der Verbrechen 

in Wertstufen 

Nlederost.rrelch 
Anzahl der Vert»'echen 

• 2 891 bis 3.420 ( I )  
_ I 951 bis 2 420 ( I )  
0 1 011 bis 1.480 (3) 
• 541 bis I 010 (7) 
• 69 bis 540 (14) 

Gesamtzah l  der Verbrechen :  1 8 .391  

m --
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Oberösterreich 

Absolute Zahlen der Verbrechen 
in Wertstufen 

OberösterreIch 
Anzahl der Verbrechen 

. 3.000 bis 4.350 ( 1 )  
D 1.461 bis 1 .790 ( 1 )  
0 1 . 131 bis 1 .460  (2) 
• 471 bis 800 (4) 
• 140 bis 470 (10) 

Gesamtzah l  der Verbrechen:  1 3. 793 

crJ rv 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Sc zburg 

;olute Za 
in 

en der Verbrechen 
Wertstufen 

BehÖf"d. 

BPO Salzburg 
BH Halleln 

mgebun BH Salzburg-Un 
BH Sl JohannIF nnlPongau 

BH Tamsweg 

BH Zeil/See 

Verbrechen 

3.535 

379 

1 .180 

521 

102 

508 

Sallburg 
Anzahl der Verbrechen 

. 2.000 bis 3 540 (1) 
981 bis 1.200 (1) 

• 321 bis 540 (3) 
• 102 bis 320 (1)  

Gesamtzahl  der Verbreche n :  6.2� 
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Steiermark 
Absolute Zahlen der Verbrechen 

in Wertstufen 

B<ohörd. I Verbrechen 

BPD Glaz 5.053 

BPD Leoben 259 

BH BrucklMur 678 

BH Deutschlandsberg 359 

BH Foldbach 295 
BH Fürstenfeld 260 

BH Graz-Umgebung 878 

BH Hartberg 513 

BH Judenburg 374 

BH Knittelfold 232 

BH Leibnltz 538 

BH Leoben 312 

BH Uezen 462 
BH Murau 132 

BH Mürzzuschlag 355 

BH Radk .... burg 96 

BH VollSbarg 304 

BH wetz 412 

• •  

KRI M I NALITATSBERI C HT 2002 

BH BM 
BH LI 

Steiermark 
Anzahl der Ve�echen 

• 1 .001 bis 5.060 ( 1 )  
o 741 bis 900 ( 1 )  
o 58 1  bis 740 ( 1 )  
o 421 bis 580 (3) 
• 251 bis 420 (9) 
• 96 bis 250 (3) 

Gesamtzahl der Verbrechen:  1 1 _ 51 2 

� 
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KRI M I NALITATSBERI C HT 2002 

Ti rol 

Absolute Zahlen der Verbrechen 
in Wertstufen 

Tirol 

Anzahl der Verbrechen 

. 3,081 bis 3,680 ( 1 )  
0 1 .081 bis 1 . 580  ( 1 )  
• 581 bis 1.080 ( 1 )  
• 79 bis 580 (6) 

Gesamtzahl  d er Verbrechen:  7 . 507 

0> c.n 
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KRI M I NALITATSB ERIC HT 2002 

Vorarl berg 

Absolute Zahlen der Verbrechen 
in Wertstufen 

Behörde Verbrechen 

BH Bludenz 294 

BH Bregenz 1.945 

eH Oombim '.205 

BH Feldklrch 734 

Vorarlberg 
Anzahl der Ve�echen 

• 1 .671 bis 1.950 ( I )  
• 981 biS 1.210 ( I )  
• 521 biS 750 (1) 
• 294 bis 520 (1 )  

Gesamtzahl der Verbrechen : 4 . 1 78 

Cl Cl 
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2.2.2 Häufigkeitszahlen 

Verbrechen pro 1 00.000 Einwohner 

Tabelle 6 

Häufigkeitszahl Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 865,4 895,4 3,5% 
Kärnten 688,8 71 2,4 3,4% 
Niederösterreich 962,7 1 . 1 86,2 23,2% 
Oberösterreich 880,8 996,6 13 , 1% 
Salzburg 1 .066,4 1 . 1 99,0 12,4% 
Steiermark 754,7 957,2 26,8% 
Tirol 975,5 1 . 1 1 2,5 1 4,0% 
Vorarfberg 1 .065,5 1 . 1 88,7 1 1 ,6% 
Wien 2.91 5,9 3.308,7 1 3,5% 
Österreich 1 .286,3 1 .491 ,9 1 6,0% 
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KRI M I NALITATSB E RICHT 2002 
Häufigkeitszahlen der Verbrechen in Wertstufen (pro 1 00 .000 Einwohner) 

Osterreich 
VerL r 11 [ 'lWC 

. 2.771 bis 3.250 (3) 

. 2.341 bis 2.770 (4) 
1.91 1 bis 2.340 ( 1 )  
1 481 bis 1 .910 (6) 
1.051 bis 1 460 ( 1 1 )  

• 621 bis 1 050 (35) 
• 188 bis 620 (39) 

Verbrechen pro 1 00 .000 Einwohner: 1 .492 

1 

(]) 0> 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Wien 
Häufigkeitszahlen der Verbrechen in Wertstufen 

(pro 1 00.000 Einwohner) 

Wien 
Verbr8f:t'lt�n pro 100 000 Einwohner 

. ,0.00, bis 27.500 (1)  
• 6.451 bis 10.000 (1)  
• 5.431 bis 6.450 (1 )  
o 4.411  bis 5.430 (2) 
o 3.391 bis 4.410 (4) 
• 2.371 bis 3.390 (10) 
• 1.543 bis 2.370 (4) 

Verbrechen pro 1 00 . 000 E inwohner: 3 . 309 

aJ (0 
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KRI M I NALITATSB E RICHT 2002 

B u rgenland 

Häufigkeitszahlen der Verbrechen i n  Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

S.hördo Verbrechen 

BPD EisenSladl 1.134 

BH Eisensladl-Umgebung 759 
BH Güsslng 188 

BH Jennersdorf 602 

BH Matl""'borg 363 
BH NeusledVSee 2.434 

BH Oberpuliendorf 4ü4 
BH Oberwart 650 

Burgenland 
Verbrechen pro 100,000 Einwohner 

. 2.101 bis 2.440 (1 ) o 821 bis 1 . 140 ( 1 )  
• 501 bis 820 (3) 
• 188 bis 500 (3) 

Verbrechen pro 1 00 .000 E inwoh ner: 895 

-.J o 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Kärnten 

Häufigkeitszahlen der Verbrechen in Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

BH SP 

Karnten 
Verbrechen pro 100 000 Einwohner 

. 1 ,331 bis 1 ,550 ( 1 )  
• 791 bis 970 (1 )  
o 6 1 1  bis 790 (2) 
• 431 bis 610 (3) 
• 253 bis 430 (3) 

Verbrechen pro 1 00 .000 E inwohner: 7 1 2 

-..j ..... 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

N iederösterreich 
Häufigkeitszahlen der Verbrechen 

in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohner) 

BehÖfde 

BPO Schwechat 
BPO SI. P6Iten 

BPO Wr Neustadt 

BH Amstell,," 

BH Baden --
BH Brucl<ll.oitha -
BH GAnsemdorf --
BH Gmünd 

BH HoIlabrunn 

BH Hom 

BH KomeubIJrg 

BH Krems 

BH LIlIenfeld -
,!IH Melk 

,!IH Mlstetbach 

BH Mödllng 

BH Nounklrchen 

BH Schoibba 
BH SI. Pötten 

BH Tulln 

BH WaldhofenlThaya 

BH Wlen·UmgeblJng 

BH Wiener Neustadt 

-

IV.rbr.c � 
--

2 800 --
1 .606 ---
1 536 

1 167 --
1.646 -
1 . 142 -
1.466 --

532 

685 
648 

1 .342 --
1.097 -
1 . 182 - --

716 -
696 --

3 208 

937 --
344 - -
742 - -
977 

337 

1.216 

720 

T 
NIederosterreich 

Verbrechf!'n pro 101 000 Elnwohnf"t 

. 2.701 bis 3.210 (2) 
• 1.501 bis 1 900 (3) 
- 1 101 bis 1 .500 (6) 
• 701 bis 1 100 (8) 
• 294 bis 700 (7) 

--
BH Zwettl 294 -- --
Mag Krems 789 

". ! " •• , 
Verbrechen pro 1 00 .000 E i nwoh ner: 1 . 1 86 J 

Mag Waldhofen/Yb"- .� 

-..j N 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Oberösterreich 

Häufigkeitszahlen der Verbrechen i n  Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

Oberosterreich 
Verbfer:hen pro 100,000 Einwohner 

. 2.161 bis 2.550 (2) 
• 1.201 bis 1 .520 (2) 
o 881 bis 1.200 (2) 
• 561 bis 880 (3) 
• 242 bis 560 (9) 

Verbrechen pro 1 00 .000 E inwoh ner: 997 

-.J W 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

r-

Salzbu rg 
Häufigkeitszahlen der Verbrechen in Wertstufen 

(pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde I Verbrechen J 
BPD Salzborg 2 4781 
BH Hollein 698 
BH Solzburg-Umgebun 873 
BH SI. JohannIPongau 6691 1 BH Tamsweg 479 1 
BH ZeiVSee 604 

-, 
Salzburg 

Verbrech pt 11 )( Elnw{ hn, 
• UMJl bis 2 480 ( 1 )  
• 80 1  bis 880 ( 1 )  
__ 64 1  bis 720 (2) 
• 561 bis 640 ( 1 )  
• 479 bis 560 ( 1 )  

l 

'\ ;:-!!;� � � \. 

Verbrechen pro 1 00 .000 Einwohner: 1 . 1 99 

1 

--.J .j>. 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

Steiermark 
Häufigkeitszahlen der Verbrechen in Wertstufen 

(pro 1 00.000 Einwohner) 

Steiermark 
Verbrechen pro 100.000 Elnwohn�'r 

• 1.961 bis 2.240 ( 1 )  
o 921 bis 1 . 180 (3) 
• 661 bis 920 (7) 
• 399 bis 660 (7) 

Verbrechen pro 1 00 . 000 Ei nwoh ner: 957 

-..j 
c.n 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Ti rol  
Häufigkeitszahlen der Verbrechen i n  Wertstufen 

(pro 1 00.000 E inwohner) 

Tirol 
Verbrechen pro 1QO ooo Einwohner 

. 2.771 bis 3.250 (1)  
• 671 bis 1 .090 (3) 
• 250 bis 670 (5) 

Verbrechen pro 1 00 . 000 Einwoh ner: 1 . 1 1 3  

-.j 
Ol 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Vorarl berg 

Häufigkeitszahlen der Verbrechen in Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde I Verbrechen 
BH Bludeoz 486 

BH Brogeoz 1.606 

BH Oombim 1 .586 

BH Foldklrch 764 

Vorarlberg 
Verbrechen pro 100 000 Einwohner 

. '.441 bis 1.610 (2) 
• 641 bis eoo ( 1 )  
• 486 bis 640 (1) 

Verbrechen pro 1 00 .000 E i nwohner: 1 . 1 89 

-..j -..j 
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2.2.3 Aufklärungsquote 

Verbrechen 

Tabelle 7 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
Absolut 

Burgenland 30,4% 25, 1 %  -5,3 
Kärnten 33,7% 34,7% 1 ,0 
Niederösterreich 27,6% 29,6% 2,0 
Oberösterreich 30,5% 33,3% 2,8 
Salzburg 21 ,2% 28,8% 7,6 
Steiermark 30,4% 33,1 %  2,7 
Tirol 28,1 %  32,8% 4 7  
Vorarlberg 27,8% 38,6% 10.8 
Wien 1 5,9% 1 4,5% -1 ,4 
Österreich 23,1% 24,3% 1 ,2 
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Onterrelch 
A, .'t �u 

• 45 bis 69 (26) 
. 38 bis 45 (13) 

37 bis 38 (3) 
34 bis 37 (16) 
31 bis 34 (14) 

. 28 bis 31 (9) 

. 12 bis 28 (18) 

• •  

KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 
Aufklä rungsq uoten der Verbrechen i n  Wertstufen 

Aufklärungsquote: 24,3 % 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

Wien 
Aufklärungsquoten der Verbrechen 

in Wertstufen 

Behörde I Aufldärung In % 
BPK Innere Stadt ' 3  
BPK Leopoldstadt '9 

BPK Landstrasse '0 

BPK Wieden '6 

BPK Margareten ' 4  

BPK Mariahilf 13 

BPK Neubau 25 

BPK Josefstadt 14 

BPK Alsergrund ,0 

BPK Favoriten 16 

BPK Simmering '4 

BPK Meldllng ,. 
BPK Hletzlng 9 

BPK Penzing , , 
BPK Schmelz 1 6 1  

BPK Ottakring 1 7  

BPK Hemals '4 1 c' . 
BPK Wilhring , , 

BPK Döbling '8 

BPK Brigittenau '8 

BPK Floridsdorf '2 

BPK Donaustadt 1 1  

BPK Lleslng 14 

II - / "-

23 
1 10 

21 

'\ 1 1  

Wien 
AulklarungsquOle In � 

• '8 bis 25 (4) 
• 17 bis '8 ( ' )  
1::1 '6  bls ' 7  (3) 
D ,4 bis '6 (6) 
n ' 3 bis 14 (2) 
. '2 bis ,3 (') 
• 9 b1S ,2 (6) 

Aufklärungsq uote: 1 4, 5  % 

0> o 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

u rgen land 

gsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

I Aufklirung In % 

stadt 28 

tadt-Umgebung 51 

31 
,ersdo<f 69 

�� 4� ,ed.YSee 1_ 
'Iendorl 28 
rt 27 

BH OP 

�, 

Burgenland 
Aufkl lJl �5quolf' 

. 60 bis 69 ( 1 )  
IJ 44 bis 52 ( 1 )  
0 36b1s 43 ( 1 )  -- 27 bis 35 (4) 
. 1 2  bis 19 ( 1 )  

Aufkläru ngsq uote: 25, 1 % 

CX> -" 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

I 
Kärnten 

Aufklärungsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

\'-�"'\.� -'�� .r 

� 
BH HE � "'-

BohÖ<do I Aufklirung In % 

BPO Klagenfurt 34 

BPO Villach 24 --
BH Feldkirchen 34 

BH Hermago< 40 -
BH Klagenfurt-Land _ 48 

BH St VeiVGlan 40 

BH Spit1aVOrau 33 -
BH Villaeh-Land 34 

BH V6lkermork' 45 

BH Wolfsberg 35 

(.-'\, '-------..J \._ 

BH SP , � , ... _�� BH F� 
....... 

-r 

BH SV 

Kamten 
Al Ikldrung�UOI(' 

. 47 b<s 48 (1)  

. 44 bis 46 ( 1 )  
l 40 bis 43 (2) 
.' 32 b<s 36 (5) 
. 24 b1s 27 ( 1 )  

BH WQ .> 

� f ""\ 

Aufkläru ngsq uote: 34,7 % 
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KRIM I NALITATSB ERICHT 2002 

N iederösterreich 

Aufklärungsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

Behörde I Autl<lärung In % 

BPO Schwecha' 22 

BPO SI. Pöl'en 36 

BPO Wr. Neustadt 37 

BH A/nstellen 50 

BH Boden 30 

BH Brucklleilf1a 32 

BH Gänsemdorl 22 

BH Gmünd 45 

BH HoIlabrunn 37 

BH Horn 33 

BH Komoutxrrg 19 

BH Krems 30 

BH LIlienfeld 56 

BH Melk 31 

BH Mls'etbach 35 

BH Mödling 19 

BH Neunkirchen 29 

BH Scheibbs 21 

BH SI. Pöllen 33 

BH Tulln 27 

BH WaldhofonlThaya 45 

BH Wlen-Umgeibung 27 

BH Wlener Neustadt 25 

BH Zweltl 47 

Mag. Krems 44 

Mag. WaldhofenJYbbs 35 

NIederosterreich 
Auflo.larungsquote In 

• 50 bis 56 (2) 
. 44 bis 49 (4) 
0 35 bis 39 (5) 
� 29 bis 34 (7) 
. 25 bis 28 (3) 
. 19 bis 24 (5) 

Aufklärungsq uote: 29,6 % 
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KRI M I NALITATS BE RI C HT 2002 

Oberösterreich 

Aufklärungsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

BohÖ<d. 1 Aufl<lärung In % 

--;1 BH BR 
BPO Llnz 29 

BPO Steyr -f- � 
BPO Wels 27 V�'" BH Braunau 39 --
BH Eferd'ng 36 

BH Frelstadt 60 --
BH Gmunden 31 

c
BH Grieskirchen 36 

c
BH KlrchdorflKroms 41 

BH Llnz-u.nd 32 

BH Perg 32 -
BH RiedI1nnkreis 33 

BH Rohrbach 36 

BH SchArd'ng 47 

N BH VB 

(�� 
� 

BH RO 

-

" BH SE BH KI \ 
,,1" 

Oberosterreich 
AUll U� ,.,;.ql.i n 

• 56 bis 60 (1 )  
• 50 bis 55 ( 1 )  
_ 45 bis 49 (2) 
] 41 bis 44 (1) 

36 bis 40 (5) 
. 31 bis 35 (6) 
• 27 bis 30 (2) 

L.:::.:..::'::::;:;::':::"'_.L...-__ .;;;,jLI! __ 

Aufklärungsq uote: 33,3 % I 

BH Steyr-Land 36 -
BH Urfahr-Umgebung 54 

BH V6c1<1abruck 3� 
BH Wels-land .. I 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

Salzbu rg 

Aufklärungsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

Behörde I Aufl<lärung In % 

BPO Solzburg 24 

BH Hollein 1 7  

BH Salzburg·Umgebun 35 

BH St. JohannIPongau 31 

BH Tamsweg 63 

BH ZeiVSoe 46 

BH SL 

Sallburg 
Aufk larungsQuole In •. 

. 54 biS 63 (1)  
1:) 41 bis 47 (1) 
0 35 bis 40 (1) 
n 29 bis 35 (1) 
. 23 bis28 (1)  
• 1 7  bis 22 (1)  

Aufklärungsquote: 28,9 % 

00 U1 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

Steiermark 

Aufklärungsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

Steiermark 
AufklarungsquOle In 

. � � � �) 

. � � � �) 
B . � � �) 
o � � . � 
D M � � � 
. W � M � 
. � � W �) 

Aufkläru ngsq uote: 33, 1 % 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

Ti rol  

Aufklärungsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

BH LA 
flH IM 

J 

! '. 
'" 

BH KU 

J 

Tlrol 
Auf\.larungsquole ,n • 

• 56 bis 61 (1)  
. 48 bis 55 (1)  
n 41 bis 47 (5) 
. 26 bls 31 (1)  
. 20 bis 25 (1)  

Aufklärungsq uote: 32 , 8  % 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

Vorarl berg 

Aufklärungsquoten der Verbrechen 
in Wertstufen 

S.h6rd. 

BH Bludenz 

BH Brogenz 

BH Domblm 

BH Fetdklrch 

==rAufklärung In % 

36 

�I 
47 

Vorarlberg 
/1<, r" U. f Ir'! 

• 43 bis 47 (1 )  
. 38 b1s 42 ( 1 )  
• 36 bis 3 7  (2) 

Aufkläru ngsq uote : 38 ,6  % 

j 

CO CO 
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2.3 Vergehen der Gesamtkriminalität 

2.3.1 Bekannt gewordene strafbare Handlungen 

Vergehen 

Tabelle 8 
bekannt gewordene Jahr 2001 Jahr 2002 Fälle 

Burgenland 9.387 8.744 
Kärnten 26.390 27.433 
Niederösterreich 60.0 15  67.006 
Oberösterreich 58.641 63.443 
Salzburg 27. 13 1  30.860 
Steiermark. 49.827 55.274 
Tirol 37.961 41 .922 
Vorarlberg 1 5. 1 50 1 7.245 
Wien 1 34.465 1 58.337 
Österreich 41 8.967 470.264 

Veränderung 

-6,8% 
4,0% 

1 1 ,6% 
8,2% 

1 3,7% 
1 0,9% 
1 0,4% 
1 3,8% 
1 7,8% 
1 2,2% 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 
Absolute Zahlen der  Vergehen in  Wertstufen 

Hauptstadte (BPD) ohne Wien 

Anzahl dur Vergehon 

20.96, 
, 

'0.352 

� 

Olterr.lch 
An1ahl ler Ver!". ler 

. 8.04' bis 9 350 ( 1 )  

. 6 77, bis 8 040 (2) 
5 50' bis 6 770 (4) 
4 23' bis 5 500 (9) 
2 96' bis 4 230 (13) 

• , 69' bis 2 960 (32) 
• 4,9 bis ' 890 (3' )  

BPO BPD BPD SI BPO BPD BPD BPD 
Elsenst&dKlagenfurt Polten Llnz Salzburg Graz Innsbf'Uck 

IL 

Ge�amtzah l  der  Vergehen: 470.264 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

Wien 

Absolute Zahlen der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde I Vergehen 

BPK Innere Stadt 1 9.442 

BPK Leopoldslad' 9.518 

BPK Landstrasse 8.695 

BPK Wleden 4.016 

BPK Margare'en 4.409 

BPK Mari.hllf 5.060 

BPK NOIJbau 7.893 

BPK Josefstad' 2.941 

BPK Alsergrund 6.906 

BPK Favoriten 12.900 

BPK Slmmeong 5.220 

BPK Meldllng 8.535 

BPK Hlelzlng 3.209 

BPK Panzlng 5.003 

BPK Schmelz 8.185 

BPK O'laknng 6.261 

BPK Hemals 3.347 

BPK Wihnng 2. 567 

BPK Döbllng 3.470 

BPK Bngittenau 6. 1 1 6  

BPK Fiondsdorf 8.462 

BPK DonauSlad' I 1 .454 

BPK Lleslng 4.722 

Wien 
Anzahl der Vergehen 

• 13.001 bis 19.450 (1)  
. 1 1 .161 bis 13.000 (2) 
o 9.441 bis 1 1 .160 ( I )  
o 1.721 bis 9.440 (5) 
o 6.001 bis 7.720 (3) 
• 4.281 bis 6.000 (5) 
• 2.567 bis 4.280 (6) 

Gesamtzahl  der Vergehen : 1 58. 337 

<0 
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KRI M I NALITATS B ERICHT 2002 

B u rgenland 

Absolute Zahlen der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde �h.n _ 
BPO Elsensladt 817 -

�H Elsenstadt·Umgebong 952 --�Gu"ing 630 

BH Jennersdorf 576 -
BH Mattersburg 950 --
BH NeusiedVSee 2 579 -� Oberpullendorl -f- 880 --
BH Obefwart 1.360 

c 

Burgenland 
A,.. I.,. 

. 2 251 bis 2 580 (1)  
· . 1 131 bis 1 410 (1 )  
• 851 bis 1 1 30 (3) 
• 576 bis 8SO (3) 

Gesamtzahl der Vergehen: 8. 744 
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Kärnten 

Absolute Zahlen der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde I Vergehen 

BPO Klagenfurt 7 934 -t--BPO VlHaeh 4 292  - --
BH Feldklrehen 1 105 -
BH Hormagor 800 -
BH Klagenfurt-Land 2.368 --
BH St VeiVGlan 2 125 -
BH SpiUal/Ofau 2 910 --
BH Villaeh-Land 2 589 -
BH Vlllkormar1tt 1 395 -
BH Wolfsberg 2 1 1 5  

• •  

KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

r: -Karnten 
Anzahl der Vefgehen 

. 5 001 bis 8 000 ( 1 )  
3 601 bis 5 000 (1)  
2 401 bis 3.000 (2) 

o 1 801 bis 2 400 (3) 
. 1 201 bis 1 800 ( 1 )  
• 600 bis 1 200 (2) 

Gesamtzah l  der Vergehen : 27 .433 

, 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

[ N iederösterreich 
Absol ute Zahlen der Vergehen 

in Wertstufen 

Behörde I Vergehen 
--
BPO ScIlwechal 2 104 -
BPO SI Pöl len 3 430 --
BPO Wr Neustadl 2 849 -
BH AmSletten 3 231 - I-BH Baden 5.951 - -
BH BrucklLoilha 1 602 -
BH Gänsorndorf 3 268 

BH Gmünd 1 .423 --
BH Hollabrunn 3 51 1  --
BH Hom 1 197 --
BH Korn ... burg 2 918 -
BH Krems 2.155 

BH LIlIenfeld 1.056 --
BH Melk 2 462 -- -
BH Mislelbacl1 2 223 --
BH MOdling 9 343 

BH Neunkirchen 2 993 --
BH ScIloibbs 1 130 --
BH SI. POilen 2 210 - -
BH Tulln 2 313 

BH WaldhofenfThaya 882 
BH Wien-Umgebung 4.613 

BH Wlener Neustadl 2 1 75 

c
BH Zwettl 1 039 -
Mag. Krems 509 

-Mag WaldhofenlYbbs 
-

419 

r 
Niederosterreich 

An; 1 der Vt!rQ""'Ien 

• 6 001 bis 9 343 (1)  
• 4 621 bis 6 000 (1)  
c 3 781 bis 4 620 ( 1 )  
0 2 941 bis 3 780 (5) 
0 2 101 bts 2 940 (9) 
• 1 261 bis 2 100 (2) 
• 419 bis 1 260 (7) 

Gesa mtzahl der Vergehen : 67.006 

� 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Oberösterreich 
Absolute Zahlen der Vergehen 

in Wertstufen 

Beh6,de 

BPO L1nz 

BPO Stoyr 

BPO Wels 

BH Breunau 

BH Efording 

BH F,eI.tadt 

BH Gmundon 

BH Griesl<1rchon 
BH KlrchdorlIKToms 

BH Llnz-Land 

BH porg 
BH Rled/lnnk,eis 

BH Rohroach 

.!IH Schirding 
BH Stoyr-Land 

BH Urfah,-Umgebung 
c

BH Vocldabruck 

BH Wels-Land 

I Vorgohen 

15.522 

3.009 --
4 418 --
3.003 

760 I 
1 .561 -
3.839 

1 .633 --
3 515 

7 016 --
1 809  

2.318 -
1 .525 

2.065 -
1 .739 

2.245 

5.572 --
1 894 

N BH VB 

Oberosterreich 
Anz,'� Jer '�rgehen 

. , 0 00, bis 15 530 (1) 
5.761 bis 7 020 (1) 
4 51 1 b1s 5 760 (1) 

o 3 261 bis 4 510 (3) 
• 2 01 1  bis 3.260 (5) 
• 760 bis 2 010 (7) 

Gesamtzahl der Vergehen : 63.443 
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KRI M I NALITATSB ERI C HT 2002 

Salzburg 

Absolute Zahlen der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde I Vergehen 

BPD Salzburg 13.003 

BH Haliein 1.609 
BH Salzburg-Umg.bun 4.5121 
BH SI- JohannIPongau 4.047 

BH Tamsweg 1 .923 

BH Z.lVSee 5.766 

"- "-.. 

BH ZE 

r -� 

Sal.burg 
Anzahl der Vergehen 

. 9.001 bis 13 010 ( 1 )  
0 4.731 bis 5.770 ( 1 )  
0 3.691 bis 4.730 (2) 
. 1.609 bis 2.650 (2) 

Gesa mtzahl  der Vergehen : 30_860 

<0 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Steiermark 

Steiermark 
Anzahl der Vergehen 

. 12.001 bis 20.970 (1) 
o 3.221 bis 4.030 (2) 

Absolute Zahlen der Vergehen 

o 2.421 bis 3.220 (2) 
• 1.621 bis 2.420 (7) 
• 817 bis 1 .620 (6) 

in  Wertstufen 

Behörde I Vergehen 

BPO Graz 20.961 

BPO leoben 1.538 

BH BrucklMur 3.339 

BH Ooutscl1landsberg 2.291 

BH Feldbacl1 1 .855 

BH Fürslenfeld 1 .973 

BH Graz·Umgebung 4.028 

BH Hartbefg 1 .816 

BH Judenburg 1 .459 

BH Knitlelfeld 1 .244 

BH Leibnitz 2.943 

BH leoben 1 .890 

BH Uezen 2.801 

BH Murau 882 

BH Mürzzuscl1lag 1.498 

BH Radkersburg 817 

BH Voltsberg 1 .670 

BH Weiz 2.269 
Gesamtzahl  der Vergehen : 55. 274 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Tirol  

Absolute Zahlen der Vergehen 
in Wertstufen 

BH LA 

4 
BH KU 

Tirol 
Anzahl der Vergehen 

. 9.001 bis 10.360 ( 1 )  
] 6.401 bis 7.700 ( 1 )  

0 3.801 bis 5.100 (5) 
• 1 .208 bis 2.500 (2) 

Gesamtzah l  der Vergehen : 4 1 .922 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

Vorarl berg 

Absolute Zahlen der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde V.rgehen 

BH Bludonz 2.453 
BH Bregenz 6.084 

BH Dombim 4.636 

BH Feldklrch 4.072 

Vorarlberg 
Anzahl der Vergehen 

. 5.451 bis 6.090 (1) 
0 4.451 bis 4.950 (1) 
0 3.951 bis 4.450 ( 1 )  
. 2.453 bis 2.950 (1 )  

Gesamtza h l  der Vergehen:  1 7 .245 
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2.3.2 Häufigkeitszahlen 

Vergehen pro 1 00.000 Einwohner 

Tabelle 9 

Häufigkeitszahl Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 3.369,3 3.1 35,5 -6.9°, 
Kärnten 4.703,0 4.877,3 3,7% 
Niederösterreich 3.872,8 4.32 1 ,9 1 1 ,6% 
Oberösterreich 4.243,2 4.584,2 8,0% 
Salzbu� 5.231 ,7  5.944,1 1 3,6% 
Steiermark 4 . 199,9 4.595,9 9,4% 
Tirol 5.623,3 6.21 2,6 1 0,5% 
Vorarlberg 4.309,2 4.906,6 1 3,9% 
Wien 8.605,9 9.845,8 14,4% 
Österreich 5,194,6 5,782,9 1 1 ,3% 
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KRI M I NALITATS BERI C HT 2002 
Häufigkeitszahlen der Vergehen in  Wertstufen (pro 1 00 . 000 Einwoh ner) 

1/e '9_ n, pr 1 CM 00 E n w( hner 
Ost.rr.,ch 1 

. 1 2 101 bio 13.710 ( 1 )  

. 10 441 bi o  12.100 (1 )  
8.781 bio 10.440 (6) 
7 121 bis 8.780 (8) 
5 461 bis 7.120 (8) 

• 3 801 bis 5.460 (24) I 
• 2 147 bio 3.800 (51) 

Vergehen pro 1 00 . 000 Ei nwohner:  5 . 783 

, 
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o ..... 

III-41 der B
eilagen X

X
II. G

P - B
ericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes O

riginal)
105 von 495

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



• •  

KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Wien 

Häufigkeitszahlen der Vergehen in Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde 

BPK Innere Stadl 

BPK loopoldstadt 

c
BPK landstrasse 

BPK Wleden 
BPK Margareten 

BPK Mariahi� 

BPK Neubau --
BPK Joselsladt 

BPK A1setgNnd 

BPK F avonten 

BPK Simmering 

BPK Meidllng 

BPK HiOUing 

BPK penzjng 

BPK Schmelz 

BPK Ottaknng 

BPK Hemals -
BPK WAhnng 
BPK Döblong 

.
BPK Briglttenau 

BPK Floridsdot1 

BPK Donaustadt -
BPK lleslng 

-

-

-

.-

-

I V.rgehe_n _ 
1 1 3.989 

1 0.469 --
10.697 -
14.164 -

r- 8.978 . 
18 158 -
27.898 --
13 056 

18 262 

8 584  --
6 788 -

10.905 --

t- 6 473 -
6 400 

I- 1 2 613 

7.269 

7.030 

5.705 

5.419 --

I- 8.019 -
6.599 --
8 395 -
5.574 

Wien 
\'ergCh,'f"I pr", 11 onn Elnwo� 

. 50 ooo bls 1 1 3 990  ( 1 )  

. 1 8 271 bi s  50 000 ( 1 )  
15 661 bi s  18 270 (2) 
13.101 bis 1 5 660 (1) 

[J 10.541 bis 13 100 (4) 
• 7 981 bis 10.540 (5) 
• 5 419 bis 7.980 (9) 

Vergehen pro 1 00 .000 Einwohner: 9 .846 

j 
� 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

B u rgenland 

Häufigkeitszahlen der Vergehen i n  Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

rB.harde I Vergeh.n 
BPO Eisenstodt .-f--- 6.261 

BH Elsenstadt·Umgebung 2 457 

BH GÜSSlng -f- 2.316 

BH Jonnersdorf 3 212 

BH Manersbu'll__ _. 2 537 

BH NousledUSee 4.986 � Oberpollendorf 2 310 

BH Oberwart 2.548 

Jl� � 

I 
BH NO ? 

� 
(l - \ 

r Burgenland --j 
Ve. f'I' 11 1 EI IW'( --

. 5.671 bis 6 270 (1) 
. 4.551 b1s 5 1 10 ( 1 )  

. 2.871 bis 3 430 ( 1 )  

. 2.310 bis 2.870 (5) 

Vergehen pro 1 00 . 000 Ei nwohner: 3 . 1 36 

� 
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KRI M I NALITATSB ERI C HT 2002 

Kärnten 

Häufigkeitszahlen der Vergehen in Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

BehÖJde JV.rgehen 

BPO Klagenfurt 8.802 
BPO Villaeh 7 465 -- --
BH F oIdklrchen 3 650 -- -
BH Hennago< 3.037 -
BH Klagenfurt-Land 4 199 
BH SI. Vell/Glan 3.618 --
BH SpittaVOrau 3 561 
BH Villach-land 4 002 
BH VOikennar1<t 3 201 
BH Wolfsbofg 3.738 

Karnten 
Vergehi'" pro 100 000 Elnwl)h-,er 

. 7 961 bis 8 810 ( I )  

. 7 141 bis 7 960 (I)  

. 3 861 bis 4 680 (2) 
• 3 037 bis 3 860 (6) 

Vergehen pro 1 00 .000 Einwohner: 4 .877 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

N iederösterreich 
NIederosterreich 

Vergehen pro 100 000 EInwohner 

. 1 2.101 bis 13.770 ( 1 )  
.J 8.781 bis 10.440 ( 1 )  
o 7.121 bis 8. 780 (1)  
o 5.461 bis 7.120 (2) 
• 3.801 I>s 5.460 (6) 
• 2.147 bis 3.800 (15) 

Häufigkeitszahlen der Vergehen 
in Wertstufen (pro 1 00.000 Einwohne 

Vergehen pro 1 00 .000 E i nwohner: 4 .322 

, 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Oberösterreich 

Häufigkeitszahlen der Vergehen i n  Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

..r\. 

Oberosterreich 
Veff'](�hen prc 1on,OOO EI Iwohner 

• 7 501 bis 8 450 (3) 
5.881 bis 6.740 ( 1 )  
5.021 bis 5.880 (1 )  

0 4 161 bis 5 020 ( 1 )  
. 3.301 bis 4 150 (3) 
• 2 439 bis 3 300 (9) 

Vergehen pro 1 00.000 Einwoh ner: 4 . 584 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Salzburg 

Häufigkeitszahlen der Vergehen in Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

Behörde I V.,.gehen 

BPD Saizburg 9.1 1 5  
BH Hailein 2.964 
BH Salzburg-Umgebun 3.340 
BH Sl JohannIPongau 5.197 
BH Tamsweg 9.035 
BH ZeiVS.e 6.854-11 r 

� 

"'-'"\.( ..... ') 

Salzburg 
Vergehen pro 100 000 Emwohner 

. 8.241 bis 9.130 (2) 
0 6.481 bis 7.360 ( 1 )  
0 4.721 bi s  5.600 ( 1 )  
• 2.964 bi s  3.840 (2) 

Vergehen pro 1 00 . 000 E i nwohner: 5 .944 

� 
0 -...j 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

Steierma rk 

�-----------� 

Häufigkeitszahlen der Vergehen in Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

Steiermark 
v� J h'>Jl prc ' 00 Elnw"'" 

• 8.341 bis 9 290 (2) 
_ 5.491 bis 6 440 ( 1 )  
0 4.541 bis 5 490 (1)  
. 3.591 bis 4.540 (4) 
. 2.638 bis 3 590 (10) 

� 

l _ j 

Vergehen pro 1 00 .000 E i nwoh ner: 4.5� 
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KRI M I NALITATSB E RI C HT 2002 

[ Tirol 

Häufigkeitszahlen der Vergehen i n  Wertstufen 
( pro 1 00.000 Einwohner) 

Tlrol 
Vergehen pro 100 000 EInwohner 

. 9.891 bis 10.980 (1)  

. 8.861 bis 9 890 (1)  
:J 6.801 bts 7.830 (2) 
0 5.771 bis 6.800 (1)  
. 3.718 bis 4.740 (4) 

'''-. ? 
BH KB � 

Vergehen pro 1 00 .000 Einwohner: 6 .2 1 3 

� 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Vorarl berg 

Häufigkeitsza hlen der Vergehen in Wertstufen 
(pro 1 00.000 Einwohner) 

Behördo I vorgoho;;--
BH Bludenz 4 056 
BH Bregenz 5.023 

BH Dombim 6 108 

BH Feldklrch 4 350 --

Vorarlberg 
Vetgehen prl l' ") 00.- Eil Wl>hner 

. 5801 bts 6 1 10 (1)  
0 4 931 bis 5.220 ( 1 )  
. 4.341 bis 4 640 ( 1 )  
. 4.056 bis 4 340 ( 1 )  J 

Vergehen pro 1 00 .000 Ei nwohner: 4 .907 
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2.3.3 Aufklärungsquote 

Vergehen 

Tabelle 10 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
Absolut 

Burgenland 58,5% 56 0% -2, 5 
Kärnten 51 ,5% 52,8% 1 ,3 
Niederösterreich 53,2% 54,8% 1 ,6 
Oberästerreich 55,4% 57,5% 2,1 
Salzburg 45,0% 43,8% -1 ,2 
Steiermark 48, 1 %  48 8% 0,7 
Tirol 48 3% 46 5% - 1 ,8 
Voranberg 58,8% 59,7% 0,9 
Wien 35,2% 30,9% -4,3 
Österreich 46,4% 45,0% -1 ,4 
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Ostefreich 
A'lh ,Q ·h 

. 70 bis 81 (6) 

. 63 bis 70 ( 1 1 )  
56 bis 63 (35) 
49 bis 56 (28) 
42 bis 49 ( 1 1 )  

• 37 bis 42 (6) 
• 30 bis 37 (2) 

I--

IL 

• •  

KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 
Aufklärungsquoten der Vergehen i n  Wertstufen 

AM 

J'WY ) SB 

" 

MZ BM � 

;:fWZ HB OW ). , 

Aufklärungsquote: 45 % J 

, 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Wien 

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

Wien 
AufklarungsQuoten In % 

. 37 bis 42 (5) 
• 34 bis 37 (5) 
liJ 30 bis 34 (8) 
0 25 bis 30 (2) 
n 21 bis 25 (2) 
. 15 bis 18 ( 1 )  

Aufkläru ngsquote: 30 ,9 % 

� 
� 
w 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 

B u rgen land 

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde I AlJfldärung In % 

BPO Eisenstadl 39 

BH Eisenstadl-Umgebung 58 

BH Güssing 53 

BH Jennersdorf 71 

BH Matt.I$burg 61 

BH NeusledUSee 58 

BH Obefpullendorf 55 
BH Oberwart 53 

BH OP 

Burgenl.nd 
AulklafungsQlIole In �'o 

. 66 bis 71 ( 1 )  
C 57 bis 62 (3) 
o 52 bis 57 (3) 
. 39 bls 44 (1) 

Aufklärungsq uote: 56 % 
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KRI M I NALITATSB ERI C HT 2002 

Kärnten 

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

Behördo 
-- --

. BPD Klagenfur1 44 --
BPD V�laeh 47 

BH Feldkirehen 61 
BH Hermagor 55 

BH Klagonfur1-Land 63 -
BH SI. VeiVGlan 57 --
BH Spit1allDrau 53 

BH Vlilach-Land 62 
BH V6Ikermar1<1 57 --
BH WoIfoberg 62 

K�rnten 
Au",I,lrunnsqu Ile In 

• 56 bis 63 (6) 
. 54 bis 56 (1)  
�. 52 b1. 54 (1)  
. 46 b1s 48 (1)  
. 44 bis 46 ( 1 )  

Aufkläru ngsq uote: 52,8 % 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

N iederösterreich 

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde I Aufldärung In % 

BPD 5chwech.1 40 

BPO SI. Pölten 45 
BPO Wr. Neustadt 51 
BH Amstetten 60 

BH Baden 51 
BH BrucklL.ltha 60 

BH Gänserndorf 47 
BH Gmünd 72 
BH Ho/labrunn 77 
BH Hom 63 

BH Korneuburg 46 

BH Krems 53 
BH LIlienfeld 56 
BH Melk 59 
BH Misielbach 56 
BH Mödling 56 
BH Neunklnchen 58 

BH 5cheibbs 53 
BH SI. Pölten 57 
BH Tulln 56 
BH Waldhof.nfTh.ya 70 
BH Wlen-Umgebung 38 

BH Wiener Neustadt 67 
BH Zw.IU 61 
Mag. Krems 61 
Mag. WaldhofenlYbbs 58 

NIederösterreich 
AufklarungsquolO In % 

• 70 bis 77 (3) 
!] 65 bis 70 (1 )  
• 60 bis 65 (5) 
D 53 bis 60 (10) 
- 48 bis 53 (2) 
. 43 bis 48 (3) 
• 38 bis 43 (2) 

Aufklärungsq uote: 54,8 % 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

Oberösterreich 

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde TAufklärung In '" ( BH BR BPO lInz 49 
BPO Steyr 57 
BPO Weis 53 
BH Braunau 63 

BH Ef8fding 59 1 
BH Frelsladt 65 
BH Gmunden 55 
BH Grlesklrchen 64 

BH KIrchdorfIKrems 81 
BH lInz-land 57 
BH Perg 59 
BH RledJlnnkrels 57 
BH Rohrbach 69 
BH Schirding 71 
BH Steyr-land 58 

BH Urfahr-Umgebung 55 
BH Vöcktabruck 56J 
BH Wels-land 651 

\:,"" BH GR � • �� 
BH PE 

Oberösterreich 
Aufk larungsquole In % 

. 77 bis 81 ( 1 )  

. 67 bis 73 (2) 
IJ 61 bis 67 (4) 
n 57 bis 61 (6) 
. 53 bis 57 (4) 
. 49 bis 53 (1) 

{ BH RI 
.� BH:OW� 

f'"t.l BH VS 

-� 
Aufklärungsq uote: 57,5 % 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 

Salzburg 

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

Behörde I Aufl<llrung In 'Yo 

BPO Salzburg 43 

BH Halleln 53 --
BH Salzburg-Umgobun 53 

BH SI. JohannIPongau 45 

BH Tamsweg 59 

BH ZoIVS.., 30 

/ BH HA 

"--\� 
BH JO 

Salzburg 
Alilic runJSQuclte 

. 55 bis 59 (1)  
50 bis 55 (2) 
42 bis 46 (2) 

• 30 bis 34 ( 1 )  

Aufklärungsq uote: 43,9 % 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Steiermark 

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

BH MU 

BH BM 

BH LI 

BH DL 

Steiermark 
Aufklarungsquole In ;"0 

• 63 bis 67 (2) 
0 59 bis 63 (\)  
• 55 bis 59 (5) 
o 5\ bis 55 (5) 
r 47 bis 5\ (2) 
• 43 bis 47 (2) 
• 39 bis 43 ( 1 )  

Aufkläru ngsq uote: 48,8 % 
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KRI M I NALITATSB ERIC HT 2002 

Ti rol  

Aufklärungsquoten der Vergehen 
in Wertstufen 

lirol 
AuOc.larungsquolo In 

. 51 bis 55 (4) 

. 48 bis 51 ( I )  
D 45 bis 48 ( I )  
D 40 bis 45 ( I )  
0 37 bis 4 0  ( 1 )  
. 31 bis 34 (1)  

Aufklärungsq uote: 46 , 5  % 
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KRI M I NALITATSB ERICHT 2002 

Vorarl berg 

Aufklärungsquoten der Vergeh 
in Wertstufen 

Behörde I """dirung In� 
BH Bludenz 50 -
BH Bregenz 58 
BH Domblm 62 

fIiH Foldkirch 
-
66 

en 

Vorarlberg 
Aufkl. rUlIgSQuole In 

. 64 bio 66 (1)  

. 62 b10 64 ( 1 )  
, 58 1>0 60  (1)  

. 50 bio 52 (1)  

Aufkläru ngsq uote: 60 % 
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2.4 Ermittelte Tatverdächtige 
In den folgenden Tabellen sind die absoluten Zahlen der verschiedenen 
Altersgruppen der ermittelten Tatverdächtigen gemäß der Altersgruppierung des 
Kriminalitätsberichtes ausgewiesen.  

Es wird für jede Altersgruppe deren Anteilswert in Prozent, bezogen auf die Summe 
der Tatverdächtigen, berechnet (Tatverdächtigenstruktur). Diese dient zur 
Verdeutlichung der unterschiedlichen Beteiligung der Altersgruppen bei den 
verschiedenen Deliktsgruppen durch Vergleich der jeweiligen Prozentwerte einzelner 
Altersgruppen der ermittelten Tatverdächtigen für einzelne Deliktsgruppen. 

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen und Prozent 

Tabelle 1 1  

Gesamtsumme aller 
gerichtlich strafbaren 2001 % 2002 % 

Handlungen 
1 4  - unter 1 8  Jahre 21 .873 1 1 ,0% 21 .561 1 0,5% 
1 8  - unter 21 Jahre 25.347 1 2,7% 26.01 1 1 2 ,6% 
21 - unter 25 Jahre 23.982 12 , 1% 27.084 1 3, 1 %  
2 5  - unter 40 Jahre 69.453 34,9% 70.471 34,2% 
40 und älter 58.244 29,3% 61 .076 29,6% 
Gesamt 1 98.899 1 00% 206.203 1 00% 

60.(00 
50.(00 

0 _ ==-= 
1I - ....... ll JilY.ll- IIW21Ja"nI 21- trt  .. 25 25 - ...... 40 4OU'dätor 

.laMI Ja"nI 

Veranderung 

- 1 .4 
2,6% 

1 2,9% 
1 ,5% 
4,9% 
3,7% 
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Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen und Prozent 

Tabelle 12 

davon Verbrechen 2001 % 2002 % Veränderung 

1 4  - unter 1 8  Jahre 2.923 1 4,3% 3.029 1 3, 1 %  3,6% 
1 8  - unter 21 Jahre 3.0 15  1 4,8% 3.325 1 4,4% 1 0,3% 
2 1  - unter 25 Jahre 2.970 1 4,6% 3.596 1 5,6% 21 , 1 %  
2 5  - unter 40 Jahre 7.399 36,3% 8.594 37,3% 1 6,2% 
40 und älter 4.094 20, 1 %  4.503 1 9,5% 1 0,0% 

Gesamt 20.401 1 00% 23.047 1 00% 1 3,0% 

14 - unter 1S 1 S · unter21 21 - unter25 25 · unter «J 4O und äl ... 
Jahre Jahre Jahre J<tIre 

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen und Prozent 

Tabelle 1 3  

davon Vergehen 2001 % 2002 % Veränderung 

1 4  - unter 1 8  Jahre 1 8.950 1 0,6% 1 8.532 10 , 1% L 2°, 
1 8  - unter 21  Jahre 22.332 1 2,5% 22.686 1 2,4% 1 ,6% 
21  - unter 25 Jahre 21 .01 2  1 1 ,8% 23.488 1 2,8% 1 1 ,8% 
25 - unter 40 Jahre 62.054 34,8% 61 .877 33,8% 3' 
40 und älter 54. 1 50 30,3% 56.573 30,9% 4,5% 
Gesamt 1 78.498 1 00% 183.1 56 1 00% 2,6% 
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70.000 

ID2�1 . 2002 

1 4 - unter 1 8  1 8 - urt9" 21 21 - urt9" 25 25 - urt9" 40 40urd älter 

JatTe JatTe J<tlre JatTe 

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen und Prozent 

Tabelle 1 4  

Gesamtsumme aller 
gerichtlich strafbaren 2001 % 2002 % Veränderung Handlungen ohne Delikte 

im Straßenverkehr 

1 4  - unter 1 8  Jahre 20.920 1 3,3% 20.483 1 2,6% -2 1 10 
1 8  - unter 2 1  Jahre 20.276 1 2,9% 20.908 1 2,9% 3, 1 %  
2 1  - unter 25 Jahre 1 9.297 1 2,3% 21 .847 1 3,4% 1 3,2% 
25 - unter 40 Jahre 54.833 34,8% 55.654 34,2% 1 ,5% 
40 und älter 42. 1 84 26,8% 43.808 26,9% 3,8% 
Gesamt 1 57.51 0 1 00% 1 62.700 1 00% 3,3% 

Die Altersstruktur der ermittelten Tatverdächtigen bei den verschiedenen globalen 
Deliktsgruppen zeigt einige Besonderheiten. So weicht die Altersstruktur der 
Deliktsgruppe der Gesamtkriminalität gegenüber jener, welche keine Delikte im 
Straßenverkehr umfassen, dahingehend ab, dass in dieser Altersstruktur die 
jugendlichen Tatverdächtigen etwas stärker belastet erscheinen. Diese Tatsache 
erklärt sich daraus, dass sich in der Altersgruppe der jugendlichen Tatverdächtigen 
ein Gutteil von Personen befindet, die aus rechtlichen und ökonomischen 
Gegebenheiten weniger Zugang zu Kraftfahrzeugen besitzen, wodurch auch die 
Verkehrsunfallsdelinquenz für diese Altersgruppe von geringer Bedeutung ist. 

Betrachtet man die Altersstruktur im Bereich der Verbrechen, fällt insbesondere die 
Belastung der jüngeren Jahrgänge der ermittelten Tatverdächtigen auf. Im Bereich 
der Vergehen ist eine Umkehr dieser Struktur erkennbar. Dies ist darauf 
zurückzuführen, die eher von Tatverdächtigen älterer Jahrgänge begangen werden. 
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2.5 Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 

2.5.1 Bekannt gewordene strafbare Handlungen 

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 

Tabelle 1 5  

bekannt 
Jahr 2002 gewordene Verbrechen Vergehen 

Fälle 
Burgenland 1 .525 9 1 .5 16  
Kärnten 6.558 21 6.537 
Niederösterreich 1 2.796 67 1 2.729 
Oberösterreich 1 5.239 68 1 5. 1 71 
Salzburg 5.771 29 5.742 
Steiermark 1 1 .426 50 1 1 .376 
Tirol 8.454 30 8.424 
Vorarlberg 3.831 1 9  3.8 12  
Wien 1 8.621 1 42 1 8.479 
Österreich 84.221 435 83.786 

Die Tabelle beinhaltet die Aufschlüsselung der bekannt gewordenen Fälle in 
Verbrechen und Vergehen gegen Leib und Leben. 
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Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 

Tabelle 1 6  
bekannt Jahr 2001 ! Qewordene Fälle 
Burgenland 1 .584 
Kärnten 5.991 
Niederösterreich 12 . 15 1  
Oberösterreich 1 4.797 
Salzburg 5.340 
Steiermark 1 1 .052 
Tirol 8.078 
Vorarlberg 3.332 
Wien 1 7.922 
Österreich 80.247 

20.000 
1 8 .00 0  
16.000 
1 4 .00 0  
1 2 .000 
1 0.000 1----- 1 

8 .000 1----- 1 

OJah r 2 oo 1  

. Jahr 2 00 2  

6.000 
4 .000 
2 .000 

o 
.., 
!i 
C 
� 
" CD 

i :§ :§ E GO GO 
� � ... "" ,. ,. 
oe '0 
GO iIi 
i 8 z 

Jahr 2002 

1 .525 
6.558 

1 2.796 
1 5.239 

5.771 
1 1 .426 
8.454 
3.831 

1 8.621 
84.221 

!? >< e Cl> 

ß 111 iJs 
i 

;:: D !:! '" 
.. .. (/) III � iii > 

Veränderung 

-3.7% 
9,5% 
5,3% 
3,0% 
8, 1 %  
3,4% 
4,7% 

1 5,0% 
3,9% 
5,0% 

c: GO 
� 

Die Tabelle und die Grafik zeigen die Änderungen der bekannt gewordenen Fälle 
gegen Leib und Leben 2002 und 2001 . 
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Öslerrelch 
Talen gegen leib und Leben 

. ' .301 bis 1.530 (4) 
• 1 . 1 1  I bis 1 .300 (3) 
o 911 bis 1 . 1 10 (6) 
D 701 bis 910 ( 1 1 )  
(j SO l  bis 700 (24) 
• 301 bis SOO (19) 
• 103 bis 300 (25) 

• •  

KRI M I NALITATSBERI C HT 2002 
Absol ute Zahlen der Straftaten gegen Leib und Leben i n  Wertstufen 

Österreich - Gesamtzahl  der Straftaten gegen Leib und Leben: 84.221 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 
Absolute Zahlen der Straftaten gegen Leib und Leben in  Wertstufen 

Wien und Hauptstädte mit Bundespolizeidirektionen 

Wien 
Taten gegen L�b und leben 

• 1.401 bis 1.700 (3) 
o 1.001 bls 1 .200 (5) 
o S01 bls 1 .000 (2) 
!3 S01 bis 800 (4) 
• 401 bis 600 (5) 
• 206 bis 400 (4) 

3500. 

3000. 

2500 

Hauptstädte (BPD) ohne Wien 

Talen gegen Leib und Leben 

:: tl I i i�---I 
1 .821 

1000. 
122 

500. 

I I 0 . '< --J I...L 
BPO Elsensladl BPD Klagen'ul1 BPO SI Pötten 

1.851 

BPO Unz BPO SaIzbu,O 

Gesamtzahl :  1 8.621 

1 .905 

BPO Graz BPO Innsb!'1JCk 

.... 
N 
CX> 
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KRI M I NALITATSB ERI C HT 2002 
Absolute Zahlen der Verbrechen gegen Lei b u nd Leben 

Osterreich 
Verbrechen gegen leib und Leben 

. 7 bis 10 (6) 

. 5 bis 7 (8) 
D 4 bis 5 (5) 
0 3 bis 4 (12) 
f] 2 bis 3 (19) 
. 1 bis 2 (24) 
. 0 bis 0 (18) 

Österreich - Gesamtzahl der Verbrechen gegen Leib und Leben: 435 
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KRI M I NALITATSB E RICHT 2002 
Absolute Zahlen der Verbrechen gegen Leib und Leben 

Wien und Hauptstädte mit Bundespolizeidirektionen 

Wien 
Verbfer.hen gegen Leib und leben \\ 

. ,2 bis 16 (2) 
• 10 bis 1 2  (3) 
L: 7 bis 10 (3) 
o 5 bis 7 (6) 
['J 3 bis 5 (5) 
• 1 bis 3 (3) 
• 0 bis 0 (1) 

28 

2' 

20 

18 

12 

8 

: L1....! 
BPO 

Eisenstadt 
BPO 

KJagenfurt 

S 21 

Hauptstädte (BPO) ohne Wien 
Verbrechen gegen Leib und Leben 

BPO SL 
Pöllen 

26 

BPO Linz BPO 
Salzburg 

Gesamtzahl: 142 

15 

BPO Graz 

1 1  

BPO 
Innsbruck 

-' 
w o 
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KRI M I NALITATSBERI C HT 2002 
Absolute Zahlen der Vergehen gegen Leib und Leben i n  Wertstufen 

Österreich 
Vergehen gegen Leib und Leben 

. '.30, bis 1 .520 (4) 

. ' . ,0, bis 1 .300 (3) 
::.: 901 bis 1 .100 (7) 
o 701 bis 900 (10) 
o 501 bis 700 (24) 
• 301 bis 500 (19) 
• 103 bis 300 (25) 

Österreich - Gesamtzahl der Vergehen gegen Lei b und Leben : 83.786 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 
Absolute Zahlen der Vergehen gegen Leib und Leben 

Wien und Hauptstädte mit Bundespolizeidirektionen 

Wien 
Vergehen gegen leib und Leb4'" 

• 1.401 bis 1 .680 (2) 
. , .20, bis 1 .400 ( 1 )  
_ 1001 bis 1 200 (5) 
o 801 bis 1 .000 (2) 
CI 601 bis 800 (4) 
• 401 bis 600 (5) 
• 206 bis 400 (4) 

Gesamtzahl :  1 8.479 

Hauptstädte (BPD) ohne Wien 

Vergehen gegen Leib und Leben � -'�I------------------------�--���----------------------------------------, 

JOOO 

2500 

2000 rl I I 
1500 

1000 1.812 
500 

o LJ L& 
BPD 

ElSensladl 
BPD 

Klegenfurt 
BPD SI. 
POilen 

1 .832 

BPD lInz BPD Salzburg BPD Graz 

1 .894 

BPD 
Innsbruck 

o 
--" 
VJ N 
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2.5.2 Häufigkeitszahlen 

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben pro 1 00.000 Einwohner 

Tabelle 1 7  

Häufigkeitszahl Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 568,6 546,9 -3.8% 
Kärnten 1 .067,7 1 . 1 65,9 9,2% 
Niederösterreich 784,1  825,3 5,3% 
Oberösterreich 1 .070,7 1 . 1 0 1 , 1  2,8% 
Salzburg 1 .029,7 1 . 1 1 1 ,6 8,0% 
Steiermark 931 ,6 950,0 2,0% 
Tirol 1 . 1 96,6 1 .252,8 4,7% 
Vorarlberg 947,7 1 .090,0 1 5,0% 
Wien 1 . 1 47,0 1 . 1 57,9 1 ,0% 
Österreich 994,9 1 .035,7 4,1 % 
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2.5.3 Aufklärungsquote 

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 

Tabelle 18  

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
absolut 

Burgenland 91 ,4% 92,8% 1 ,4 
Kärnten 89,0% 88,6% - 0,4 
Niederösterreich 92,2% 92,0% - 0,2 
Oberösterreich 91 ,0% 90,7% - 0,3 
Salzburg 87,6% 86, 1 %  - 1 ,5 
Steiermark 90,4% 90,0% - 0,4 
Tirol 89 3% 90, 1 %  0.8 
VorariberQ 92,3% 92,0% - 0,3 
Wien 80,4% 80,2% - 0,2 
Österreich 88,3% 88,1 %  - 0,2 

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 

Tabelle 1 9  

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2001 Jahr 2002 
Verbrechen Verbrechen Vergehen Vergehen 

Burgenland 85,7% 1 00% 91 ,4% 92,7% 
Kärnten 1 00% 95,2% 89,0% 88,6% 
Niederösterreich 96,4% 94,0% 92,2% 92,0% 
Oberösterreich 95,7% 89,7% 91 ,0% 90,7% 
Salzburg 89,2% 79,3% 87,6% 86,2% 
Steiermark 91 ,5% 98,0% 90,4% 89,9% 
Tirol 92,3% 93,3% 89,3% 90, 1 % 
Vorarlberg 88,2% 1 00% 92,3% 91 ,9% 
Wien 89,3% 88,0% 80,3% 80,2% 
Österreich 91 ,9% 9 1 ,3% 88,2% 88,0% 
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2.5.4 Ermittelte Tatverdächtige 

Ermittelte Tatverdächtige - in absoluten Zahlen und in Prozent 

Strafbare Handlungen 
gegen Leib und Leben 

1 4  - unter 1 8  Jahre 
1 8  - unter 21  Jahre 
21  - unter 25 Jahre 
25 - unter 40 Jahre 
40 und älter 
Gesamt 

35,000 

Xl.OOO 
25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

o 

2001 

4.536 
8.884 
8.437 

26.974 
27.068 
75.899 

Tabelle 20 

% 2002 % 

6,0% 5.953 6,6% 
1 1 ,7% 1 0.398 1 1 ,6% 
1 1 , 1 %  1 0.937 1 2,2% 
35,5% 31 . 1 57 34,7% 
35,7% 31 .450 35,0% 
1 00% 89.895 1 00% 

I 14 - U'ller 18 - unter 2 1  - unter 25 - U'lter 40 U'ld 
18 Ja'lre 2 1  Ja'lre 25 Ja hre 40 Jahre älter 

Veränderung 

31 2�1 
1 7 ,0% 
29.6' 
1 5.5' 0 

1 6,2% 
18,4% 

oJahr 2001 

_Jahr 2002 
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Ermittelte Tatverdächtige nach Verbrechen - in absoluten Zahlen und in Prozent 

davon Verbrechen 

14  - unter 1 8  Jahre 
1 8  - unter 21  Jahre 
21 - unter 25 Jahre 
25 - unter 40 Jahre 
40 und älter 
Gesamt 

200 
180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

2001 

31 
43 
43 

1 01 
1 01 
319 

Tabelle 21  

% 2002 % 

9,7% 29 5,7% 
1 3,5% 53 1 0,4% 
1 3,5% 70 1 3,7% 
31 ,7% 1 85 36,2% 
31 ,7% 1 74 34, 1 %  
1 00% 51 1 1 00% 

14 • unter 18 - unter 21 • unter 2 5 ·  unter 40 und 
1 8 Jahre 2 1  Jahre 25 Jahre 40 Jahre älter 

Veränderung 

-6,5% 
23.3% 
62,8% 
83,2% 
72,3% 
60,2% 
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Ermittelte Tatverdächtige nach Vergehen - in absoluten Zahlen und in Prozent 

davon Vergehen 

1 4  - unter 1 8  Jahre 
1 8  - unter 21  Jahre 
21  - unter 25 Jahre 
25 - unter 40 Jahre 
40 und älter 
Gesamt 

35 

25. 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

O �== 

2001 

4.505 
8.841 
8.394 

26.873 
26.967 
75.580 

Tabelle 22 

% 2002 % 

6,0% 5.924 6,6% 
1 1 ,7% 1 0.345 1 1 ,6% 
1 1 , 1 %  1 0.867 1 2,2% 
35,6% 30.972 34,7% 
35,7% 31 .276 35,0% 
1 00% 89,384 1 00% 

1 4  - Lnter 18 - unter 21 - Lnter 25 - unter 40 Lnd 
18 Jah'e 21 Jah'e 25 Jahre 40 Jah'e älter 

Veränderung 

31 ,5% 
1 7.0% 
29,5% 
1 5,3% 
1 6,0% 
1 8,3% 

DJahr 2001 

_Jahr 2002 
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Tabelle 23 
bekannt Häufigkeits- Aufklärungs-Jahr 2002 gewordene geklärt 

Fälle zahl quote 

Mord § 75 1 68,0 2 , 1  1 53,0 9 1 , 1 %  
Mitwirkung am Selbstmord § 78 4,0 0,0 4,0 1 00,0% 
Tötung eines Kindes bei der 

1 ,0 0,0 1 ,0 1 00,0% Geburt § 79 
Aussetzung § 82 1 4,0 0,2 1 1 ,0 78,6% 
Körperverletzung mit 25,0 0,3 22,0 88,0% Dauerfolgen § 85 
Körperverletzung mit tödlichem 1 1 ,0 0,1  1 1 ,0 1 00,0% Ausgang § 86 
Absichtliche schwere 203,0 2,5 1 86,0 91 ,6% Körperverletzung § 87 
Quälen oder Vernachlässigen 
unmündiger, jüngerer oder 8,0 0,1  8,0 1 00,0% 
wehrloser Personen § 92 
Überanstrengung unmündiger, 
jüngerer oder 

1 ,0 0,0 1 ,0 1 00,0% schonungsbedürftiger 
Personen § 93 
Österreich 435,0 5,3 397,0 91 ,3% 

Tabelle 24 

Bekannt gewordene Fälle Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung In  
Prozent 

Mord § 75 1 50 1 68 1 2,0% 
Totschlag § 76 3 0 --
Mitwirkung am Selbstmord § 78 6 4 33 
Tötung eines Kindes bei der 5 1 -80 
Geburt § 79 
Aussetzung § 82 8 1 4  75,0% 
Körperverletzung mit 36 25 ," " 
Dauerfolgen § 85 
Körperverletzung mit tödlichem 1 2  1 1  -B J Ausgang § 86 
Absichtliche schwere 161  203 26, 1 %  
Körperverletzung § 87 
Quälen oder Vernachlässigen 
unmündiger, jüngerer oder 1 4  8 4;:: 
wehrloser Personen § 92 
Überanstrengung unmündiger, 
Jüngerer oder 1 1 0,0% 
schonungsbedürftiger Personen 
§ 93 
Österreich 396 435 9,8% 
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2.6 Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 

2.6.1 Bekannt gewordene strafbare Handlungen 

Tat>elle 25 

bekannt 
Jahr 2002 gewordene Verbrechen 

Fälle 
Burgenland 6 . 140 1 .404 
Kärnten 20.203 3.636 
Niederösterreich 59.690 1 6.772 
Oberösterreich 51 .625 1 2.41 7 
Salzburg 27. 1 46 5.560 
Steiermark 47.254 1 0.440 
Tirol 33.939 6.923 
Vorarlberg 1 3.91 7 3.725 
Wien 167.8 16  50.394 
Österreich 427.730 1 1 1 .271 

Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 

Tat>elle 26 

Vergehen 

4.736 
1 6.567 
42.918  
39.208 
21 .586 
36.81 4 
27.0 16  
10 . 192 

1 1 7.422 
316.459 

bekannt gewordene Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung Fälle 
Burgenland 6.309 6. 1 40 .2 7' '. 
Kärnten 19 .498 20.203 3.6% 
Niederösterreich 51 .461 59.690 16,0% 
Oberösterreich 46.333 51 .625 1 1 .4% 
Salzburg 23.1 38 27. 146 1 7,3% 
Steiermark 40.870 47.254 1 5,6% 
Tirol 29.789 33.939 1 3,9% 
Vorarlberg 1 2.050 1 3.91 7 1 5,5% 
Wien 1 38.944 1 67.816 20,8% 
Österreich 368.392 427.730 16,1% 
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KRIM I NALITATSBERICHT 2002 
Absolute Zahlen der Straftaten gegen fremdes Vermögen i n  Wertstufen 

Osterreich 
Taten gegen fremdes Vennogen 

. 8.371 bis 9.760 (1) 
� 5.691 bis 7.030 (1) 
C! 4.351 bis 5.690 (7) 
o 3.011 bis 4.350 (9) 
. 1 .671 bis 3.010 (27) 
• 337 bis 1 .670 (47) 

Österreich - Gesamtzahl der Straftaten gegen fremdes Vermögen: 427.730 

, 
-" 
.". o 
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KRI M I NALITATS BERICHT 2002 
Absolute Zahlen der Straftaten gegen fremdes Vermögen in Wertstufen 

Wien und Hauptstädte mit Bundespolizeid irektionen 

Wien 
Talen gegen fremdes Vermogen 

• 17.601 bis 20.200 (1)  
_ 12.801 bis 1 5.200 ( 1 )  
[J 10.401 bis 12.800 (2) 
!J 8.001 bis 10.400 (4) 
• 5.601 bis 8.000 (5) 
• 3.200 bis 5.600 (10) 

20000. 

16000. 

12000. 

8000. 

4000. 

o I.) 658 

BPD ePD 
Eisensladl Klagenfurt 

Hauptstädte (BPD) ohne Wien 

Talen gegen fremdes Vermögen 

ePD SI. 
Pölten 

13.631 

ePD Linz 

12.568 

BPD 
Salzburg 

22 

Gesamtzahl :  1 67.816 

1 9.569 

BPD Graz BPD 
Innsbruck 

, 
... 
� ... 

III-41 der B
eilagen X

X
II. G

P - B
ericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes O

riginal)
145 von 495

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



• •  

KRIM I NALITATSBERICHT 2002 
Absol ute Zahlen der Verbrechen gegen fremdes Vermögen i n  Wertstufen 

Osterreich 
Verbrechen gegen fremdes Vermogf'n 

• 2.801 bis 3.280 (1) 
0 1 .421 bis 1 .880 (4) 
o 961 bis 1.420 (6) 
• S01 bis 960 (15) 
• 40 bis 500 (66) 

Österreich - Gesamtzahl der Verbrechen gegen fremdes Vermögen: 1 1 1 .271 

, 
..... 
.,. f'0 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 
Absolute Zahlen der Verbrechen gegen fremdes Vermögen i n  Wertstufen 

Wien und Hauptstädte mit Bundespolizeidirektionen 

Wien 
Verbrechen gegen fermdes Vermogen 

5000. 

4000. 

3000. 

2000 

1000. 

• 3.801 bis 4.320 (3) 
. 3.321 bis 3.800 (2) 
:J 2.841 bis 3.320 ( 1 )  
0 2.361 bis 2.840 ( 1 )  
o 1.881 bis 2.360 (5) 
• 1.401 bis 1.880 (5) 
• 919 bis 1 .400 (6) 

1 32 

o k'I ...... 
BPO BPO 

Eisenstadt Klagenfurt 

Hauptstädte (BPO) ohne Wien 

Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

BPO SI. 
Pölten 

3.862 

BPO Linz 

3.165 

BPO 
Salzburg 

Gesamtzahl: 50.394 

BPO Gmz BPO 
Innsbruck 

� 
.l>v.> 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 
Absolute Zahlen der Vergehen gegen fremdes Vermögen i n  Wertstufen 

Osterreich 
Vergehen gegen fremdes Vermögen 

. 5.551 bis 6.480 (1) 
o 3.791 bis 4.670 (3) 
o 2.911 bis 3.790 (8) 
0 2.021 bis 2.910 (16) 
• 1 . 151  bis 2.020 (27) 
• 274 bis 1 . 150 (37) 

I -- --, 

Österreich - Gesamtzahl der Vergehen gegen fremdes Vermögen: 3 1 6.459 

, 
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KRI M I NALITATSBERICHT 2002 
Absolute Zahlen der Vergehen gegen fremdes Vermögen i n  Wertstufen 

Wien und Hauptstädte mit Bundespolizeidirektionen 

Wien 
Vergehen gegen fremdes Vermogen 

. ,0.02, bis 1 5.840 (1)  
• 7.731 bis 10.020 (1)  
= 6.561 bis 7.730 (3) 
[] 5.391 bis 6.560 (5) 
I'J 4.221 bis 5.390 (2) 
• 3.051 bis 4.220 (4) 
• 1 .878 bis 3.050 (7) 

16000. 

14000. 

12000 r I 
10000 

8000. 
I 5000. 

4000. 

2000 

0 
BPD 

5.1 45 

BPD 
Eisensladl Kiagenfurt 

Hauptstädte (BPD) ohne Wien 

Vergehen gegen fremdes Vermögen 

9.769 9.403 

BPD SI. BPD Linz BPD 
Pölten Saizburg 

� 
'1 

22 

� 
Gesamtzahl :  1 17.422 

BPD Graz BPD 
Innsbruck 

� 
"" Ol 
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2.6.2 Häufigkeitszahlen 

Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen pro 1 00.000 Einwohner 

Tabelle 27 

Häufigkeitszahl Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 2.264,5 2.201 ,8 -2,8% 
Kärnten 3.474,8 3.591 ,9 3,4% 
Niederösterreich 3.320,8 3.850,0 1 5,9% 
Oberösterreich 3.352,6 3.730,3 1 1 ,3% 
Salzburg 4.46 1 , 7  5.228,7 1 7,2% 
Steiermark 3.444,9 3.929,0 14 , 1% 
Tirol 4.4 1 2,7 5.029,6 1 4,0% 
Vorarlberg 3.427,5 3.959,7 1 5,5% 
Wien 8.892,5 1 0.435,3 1 7,3% 
Österreich 4.567,5 5.259,9 1 5,2% 
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2.6.3 Aufklärungsquote 

Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 

Tabelle 28 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 27,5% 29,3% 1 .8 

Kärnten 29,0% 30,4% 1 .4 

Niederösterreich 30,8% 33,5% 2.7 

Oberösterreich 31 ,7% 36,2% 4 .5 

Salzburg 22,3% 25,5% 3.2 

Steiermark 28,0% 29,9% 1 .9 

Tirol 24,2% 25,3% 1 , 1  

Vo ra rl berg 31 ,8% 37,5% 5 7  

Wien 1 9,6% 1 7, 1 %  - 2,5 

Österreich 25,2% 25,8% 0,6 

Tabelle 29 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2001 Jahr 2002 
Verbrechen Verbrechen Vergehen Vergehen 

Burgenland 27,5% 29,3% 27,5% 29,3% 
Kärnten 29,9% 29,9% 28,8% 30,5% 
Niederösterreich 24, 1 %  27,2% 33,2% 36,0% 
Oberösterreich 24,7% 29,0% 33,8% 38,5% 
Salzburg_ 1 5,0% 23,7% 24,3% 26,0% 
Steiermark 25,9% 28,8% 28,5% 30,2% 
Tirol 23,6% 29,3% 24,4% 24,2% 
Vorarlberg 20,9% 33, 1 %  36, 1 %  39, 1 %  
Wien 1 3,6% 12 ,5% 22,3% 19 , 1% 
Österreich 1 9,2% 21 ,2% 27,3% 27,4% 
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2.6.4 Ermittelte Tatverdächtige 

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen und Prozent 

Tabelle 30 

Strafbare 
Handlungen gegen 2001 % 2002 % Veränderung 
fremdes Vermögen 

1 4  - unter 1 8  Jahre 1 1 .057 1 5,6% 1 5.278 1 6,8% 38.2% 
1 8  - unter 21 Jahre 8 . 103 1 1 ,4% 1 1 .376 1 2,5% 40.4°'0 
21 - unter 25 Jahre 8.338 1 1 ,8% 1 1 . 724 1 2,9% 40.6°'0 
25 - unter 40 Jahre 23.862 33,7% 29.754 32,8% 24.7% 
40 und älter 19 .442 27,5% 22.599 24,9% 16.2% 
Gesamt 70.802 1 00% 90.731 1 00% 28, 1 %  

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen und Prozent 

Tabelle 31 

davon Verbrechen 2001 % 2002 % Veränderung 

1 4  - unter 1 8  Jahre 2.273 1 6,8% 3.642 1 7,8% 60.2°: 
1 8  - unter 21  Jahre 2.076 1 5,3% 3.252 1 5,9% 56,6' '0 
21  - unter 25 Jahre 2.022 1 4,9% 3 . 166 1 5,4% 56.6' '0 
25 - unter 40 Jahre 4.707 34,7% 7.234 35,3% 53.7' '0 
40 und älter 2.480 1 8,3% 3.2 1 7  1 5,7% 29.7" 0 
Gesamt 1 3.558 1 00% 20.51 1 1 00% 51,3% 

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen und Prozent 

Tabelle 32 

davon Vergehen 2001 % 2002 % Veränderung 

1 4  - unter 1 8  Jahre 8.784 1 5,3% 1 1 .636 1 6,6% 2 5  
1 8  - unter 21  Jahre 6.027 1 0,5% 8 . 124 1 1 ,6% 34 8"' 
21  - unter 25 Jahre 6.31 6 1 1 ,0% 8.558 1 2,2% 35 5 
25 - unter 40 Jahre 1 9. 1 55 33,5% 22.520 32, 1 %  1 7 b 
40 und älter 1 6.962 29,6% 1 9.382 27,6% 14 3 0 

Gesamt 57.244 1 00% 70.220 1 00% 22,7% 
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Bei Betrachtung der nächsten Tabelle ist festzustellen, dass die einzelnen 
Verbrechenstatbestände gegen fremdes Vermögen sehr unterschiedliche 
Aufklärungsquoten aufweisen. Die hauptsächliche Ursache ist hiebei darin zu sehen, 
dass bei vielen Verbrechen meist in irgendeiner Weise Anknüpfungspunkte für die 
Täterausforschung durch den Geschädigten gefunden werden können, während 
insbesondere bei den Einbruchsdiebstählen die Tatverdächtigen nicht sichtbar in 
Erscheinung treten, wodurch der Aufklärungserfolg wesentlich beeinflusst wird. 

Zu den Aufklärungsquoten des qualifizierten Diebstahls ist vorerst auszuführen, dass 
das Verbrechen des qualifizierten Diebstahls sich aus folgenden Delikten 
zusammensetzt: 

1 .  Bewaffneter Diebstahl 
2. Bandendiebstahl 
3. Gewerbsmäßiger Diebstahl 

Die Qualifikation als bewaffneter, banden- oder gewerbsmäßiger Diebstahl kann in 
der Regel erst bei Klärung des Diebstahls erfolgen, wodurch sich auch die auffallend 
hohen Aufklärungsquoten erklären lassen. 

Bei Klärung einer größeren Serie von Diebstählen obiger Kategorien, welche im 
Vorjahr oder zu einem noch früheren Zeitpunkt begangen und zum damaligen 
Zeitpunkt bereits als bekannt gewordene strafbare Handlungen anderer 
strafrechtlicher Qualifikation für den Kriminalitätsbericht gemeldet wurden, kann es 
zu einer rechnerischen Überhöhung der Aufklärungsquoten des Verbrechens des 
qualifizierten Diebstahls kommen. 
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Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

Tabelle 33 

bekannt Häufigkeits- Aufklärungs-Jahr 2002 gewordene geklärt 
Fälle zahl quote 

Schwere Sachbeschädigung - 1 1 8 1 ,5 44 37,3% Verbrechen § 1 26 
Datenbeschädigung § 1 26a 5 01 4 80,0% 

Schwerer Diebstahl § 1 28 13 1  1 ,6 39 29,8% 
Diebstahl durch Einbruch oder mit 97.386 1 . 1 97,6 1 3.533 1 3,9% Waffen § 1 29 
Gewerbsmäßiger Diebstahl und 5.398 66,4 4.407 81 ,6% Bandendiebstahl § 1 30 

Räuberischer Diebstahl § 1 31 51 1 6,3 31 5 61 ,6% 

Veruntreuung § 1 33 1 59 2,0 1 54 96,9% 

Unterschlagung § 134 32 0,4 8 25,0% 

Dauemde Sachentziehung - 1 3  0,2 8 61 ,5% Verbrechen § 1 35 

Raub § 142 2. 1 61 26,6 591 27,3% 
Schwerer Raub § 1 43 966 1 1 ,9 358 37, 1 %  
Erpressung § 1 44 246 3,0 2 16  87,8% 
Schwere Erpressung § 1 45 1 02 1 ,3 82 80,4% 

Schwerer Betrug § 147 602 7,4 591 98,2% 

Gewerbsmäßiger Betrug § 1 48 2.900 35,7 2.659 91 ,7% 
Betr 
Datenverarbeitungsmissbrauch - 9 0,1  9 1 00% 
Verbrechen § 1 48a 
Untreue § 1 53 204 2,5 204 1 00% 
Betrügerische Krida 1 82 2,2 1 80 98,9% 
Schädigung Fremder Gläubiger [§1 57 4 0,1  4 1 00% 

Hehlerei §1 64 97 1 ,2 95 97,9% 
Geldwäscherei §165 41 0,5 41 1 00% 
Sonstiges Verbrechen gegen 4 0,1  4 1 00% 
fremdes Vermögen 
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Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

Tabelle 34 

bekannt gewordene Falle Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
Schwere Sachbeschädigung - 1 45 1 1 8 1 8 ,6' 
Verbrechen § 1 26 

Datenbeschädigung - Verbrechen § 1 26a 1 9  5 -73,7' 

Schwerer Diebstahl - Verbrechen § 1 28 1 54 13 1  - 1 ..\  9 

Diebstahl durch Einbruch oder 83,526 97,386 16,6% mit Waffen § .1 29 
Gewerbsmäßiger Diebstahl Und 4,099 5,398 31 7% Bandendiebstahl § 1 30 
Räuberischer Diebstahl § 1 31 482 51 1 6,0% 
Veruntreuung - Verbrechen § 133 1 89 1 59 - 1 5  J 
Unterschlagung - Verbrechen § 1 34 33 32 j 
Dauemde Sachentziehung - 1 3  1 3  0,0% Verbrechen § 1 35 
Raub § 142 1 ,593 2 , 161 35,7% 
Schwerer Raub § 143 749 966 29,0% 
Erpressung § 144 207 246 18,8% 
Schwere Erpressung § 145 96 1 02 6,3% 
Schwerer Betrug - Verbrechen § 147 581 602 3,6% 
Gewerbsmäßiger Betrug § 148 2,671 2.900 8,6% 
Betr Datenverarbeitungsmissbrauch - 4 9 1 25,00A Verbrechen § 148a 
Untreue - Verbrechen § 1 53 1 39 204 46,8% 
Betrügerische Krida 1 65 1 82 1 0,3°/, 
Schädigung fremder Gläubiger §157 5 4 -20 
Hehlerei §164 1 30 97 -25 1 
Geldwäscherei §165 1 4  41 1 92.9% 
Sonstige Verbrechen gegen fremdes 1 3  4 -I I Vermögen 
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2.6.5 Ausgewählte Formen des Einbruchdiebstahls, des Diebstahls, des 
Betruges und des Raubes 

Einbruchdiebstahl 

Tabelle 35 

bekannt Häufigkeits- Aufklärungs-Jahr 2002 gewordene geklärt 
Fälle zahl quote 

In ständig benützten Wohnobiekten 8.931 1 09,8 1 .287 14 ,4% 
In nicht ständig benützten 

3.833 47,1 603 1 5 ,7% Wohnobjekten 
In Geldinstituten 50 0,6 1 7  34,0% 
In  Büro- und Geschäftsräumen, 1 3.748 1 69,1 2.568 1 8,7% Ausgenommen in Geldinstituten 
In Apotheken 34 0,4 1 2  35,3% 
In Werkstätten, Fabriks- und 

4.230 52,0 937 22,2% Lagerräumen 
In Bauhütten oder von Lagerplätzen 2.733 33,6 475 1 7,4% 
In Kiosken 1 . 1 99 1 4,7 359 29,9% 
In Geldschränken 403 5,0 1 95 48,4% 
In Auslagen 533 6,6 1 05 1 9,7% 
Aus Automaten 2. 1 1 2 26,0 7 1 7  33,9% 

Tabelle 36 

bekannt gewordene Fälle Jahr Jahr Veränderung 2001 2002 
In ständiQ benützten Wohnobiekten 8.484 8.931 5,3% 
In Nicht StändiQ Benützten Wohnobiekten 4.524 3.833 -1 5,3% 
In Geldinstituten 51  50 -2,0% 
In Büro- und Geschäftsräumen, 12 .022 1 3.748 1 4,4% Ausgenommen in Geldinstituten 
In Apotheken 31 34 9,7% 
In Werkstätten, Fabriks- und Lagerräumen 3.257 4.230 29,9% 
In Bauhütten oder von LaQerplätzen 2.581 2.733 5,9% 
In Kiosken 1 . 1 39 1 . 1 99 5,3% 
In Geldschränken 273 403 47,6% 
In AuslaQen 559 533 -4,7% 
Aus Automaten 1 .984 2 . 1 1 2  6,5% 
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Tabelle 37 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 
Veränderung 

Absolut 
In ständig benützten Wohnobjekten 1 1 ,6% 1 4,4% 2,8 
In nicht ständig benützten 1 8,0% 1 5,7% -2,3 Wohnobjekten 
In Geldinstituten 49,0% 34,0% - 1 5,0 
In Büro- und Geschäftsräumen, 

1 6,6% 1 8,7% 2, 1 Ausgenommen in Geldinstituten 
In Apotheken 25,8% 35,3% 9,5 
In Werkstätten, Fabriks- Und 

1 6,6% 22,2% 5 6  Lagerräumen 
In Bauhütten oder von Lagerplätzen 1 1 ,2% 1 7,4% 6,2 
In Kiosken 32,8% 29,9% -2,9 
In Geldschränken 34, 1 %  48,4% 1 4 .3 
In Auslagen 14 , 1% 1 9,7% 5,6 
Aus Automaten 27, 1 %  33,9% 6.8 

Diebstahl von I Einbruchdiebstahl in 

Tabelle 38 

bekannt Häufigkeits- Aufklärungs-Jahr 2002 gewordene geklärt 
Fälle zahl quote 

Kraftwagen 3.805 46,8 551 1 4,5% 
Krafträdern 1 .684 20,7 1 99 1 1 ,8% 
Fahrrädern 27.064 332,8 1 .451 5,4% 
Kfz-Teilen 7.876 96,9 879 1 1 ,2% 
Gegenständen aus Kfz 36.081 443,7 3.084 8,5% 
Geldschränken 560 6,9 261 46,6% 
Kulturgut 248 3,0 26 1 0,5% 
Suchtgiften und 82 1 ,0 41 50,0% Medikamenten 
Schusswaffen und 

73 0,9 21  28,8% Munition 
Sprengmitteln 8 0,1 5 62,5% 
Zeitungsständerkassen 2.685 33,0 514 19 , 1%  
Schi 9.390 1 1 5,5 1 85 2,0% 
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Tabelle 39 

bekannt gewordene Fälle Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung in 
Prozent 

Kraftwagen 3.929 3.805 -3,2% 
Krafträdern 1 .81 1 1 .684 -7,0% 
Fahrrädern 26.578 27.064 1,8% 
Kfz-Teilen 7.857 7.876 0,2% 
Gegenständen Aus Kfz 27.871 36.081 29,5% 
Geldschränken 400 560 40,0% 
Kulturgut 252 248 -1 ,6% 
Suchtgiften und Medikamenten 1 24 82 -33,9% 
Schusswaffen und Munition 72 73 1 ,4% 
Sprengmitteln 5 8 60,0% 
Zeitungsständerkassen 2.927 2.685 -8,3% 
Schi 7.907 9.390 1 8,8% 

Tabelle 40 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
absolut 

Kraftwagen 14 , 1%  1 4,5% 0,4 
Krafträdern 1 3, 7% 1 1 ,8% -1 ,9 
Fahrrädern 6,3% 5,4% -0,9 
Kfz-Teilen 1 0,9% 1 1 ,2% 0,3 
Gegenständen aus Kfz 1 1 , 1 %  8,5% -2,6 
Geldschränken 30,3% 46,6% 16.3 
Kulturgut 1 1 ,5% 1 0,5% - 1 ,0 
Suchtgiften und Medikamenten 61 ,3% 50,0% -1 1 ,3 
Schusswaffen und Munition 26,4% 28,8% 2 4  
Sprengmitteln 0,0% 62,5% 62.5 
Zeitungsständerkassen 22,7% 19 , 1% -3,6 
Schi 1 ,8% 2,0% 2 

Diebstahl und Entwendung 

Tabelle 41 

bekannt Häufigkeits- Aufklärungs-
Jahr 2002 gewordene geklärt 

Fälle zahl quote 

In Selbstbedienungsläden 
oder Kaufhäusern durch 34.387 422,9 24.466 71 , 1 %  
Kunden 
In öffentlichen 1 5.968 1 96,4 1 58 1 ,0% 
Verkehrsmitteln 
Trickdiebstahl 2.723 33,5 334 1 2,3% 
Taschendiebstahl 26.702 328,4 1 .314 4,9% 
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Tabelle 42 

bekannt gewordene Fälle Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

In Selbstbedienungsläden oder 31 . 1 30 34.387 1 0,5% 
Kaufhäusern durch Kunden 
In öffentlichen Verkehrsmitteln 7.388 1 5.968 1 1 6 , 1  % 
Trickdiebstahl 1 .754 2.723 55,2% 
Taschendiebstahl 1 6.398 26.702 62,8% 

Tabelle 43 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
absolut 

In Selbstbedienungsläden oder 73,5% 7 1 , 1 %  -2,4% Kaufhäusern durch Kunden 
In öffentlichen Verkehrsmitteln 2 , 1% 1 ,0% -1 , 1 %  
Trickdiebstahl 1 7,6% 1 2,3% -5,3% 
Taschendiebstahl 5,4% 4,9% -0,5% 

Betrug 

Tabelle 44 
bekannt Häufig- Aufklärungs-

Jahr 2002 gewordene geklärt 
Fälle keitszahl quote 

Versicherungsbetrug 508 6,2 507 99,8% 
Darlehensbetrug 1 .783 2 1 ,9 1 .738 97,5% 
Wechsel- und Scheckbetrug 433 5,3 249 57,5% 
Betrug Durch Vertreter Oder 387 4,8 303 78,3% Geschäftsreisende 
Ratenbetrug 1 . 1 1 2  1 3,7 1 . 1 00 98,9% 
Betrug mit/durch Kreditkarten 1 .706 21 ,0 1 . 1 52 67,5% 
Schibetrug 20 0,2 1 0  50,0% 

Tabelle 45 

bekannt gewordene Fälle Jahr 2001 Jahr 2002 
Veränderung 

absolut 
Versicherungsbetrug 448 508 1 3,4% 
Darlehensbetruo 1 .577 1 .783 1 3, 1 %  
Wechsel- und Scheckbetrug_ 503 433 • 

Betrug durch Vertreter oder 571 387 -32 L Geschäftsreisende 
Ratenbetrug 1 .375 1 . 1 1 2  1 8  1 
Betrug mit/durch Kreditkarten 949 1 .706 79,8% 
Schibetrug 27 20 L._ 
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Tabelle 46 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr Veränderung 
2002 absolut 

Versicherungsbetrug 98,2% 99,8% 1 ,6 
Darlehensbetrug 98,6% 97,5% - 1 , 1  
Wechsel- und Scheckbetrug 69,8% 57,5% - 12,3 
Betrug durch Vertreter oder 

87,4% 78,3% -9, 1  Geschäftsreisende 
Ratenbetrug 98,8% 98,9% o 1 
Betrug mit/durch Kreditkarten 53,4% 67,5% 14 1 
Schibetrug 40,7% 50,0% 9,3 

Tabelle 47 

bekannt Häufigkeits- Aufklärungs-Jahr 2002 gewordene geklärt 
Fälle zahl quote 

In Geldinstituten und 
81 1 ,0 41 50,6% Postämtern 

In Geschaftslokalen 309 3,8 1 05 34,0% 
In Juwelier- und 1 3  0,2 3 23, 1 %  Uhrengeschäften 
In Tankstellen 38 0,5 1 5  39,5% 
In Wohnungen, 
Ausgenommen 96 1 ,2 55 57,3% 
Zechanschlussraub 
Bei Geld- oder 3 0,0 0 0% Werttransporten 
An Geld- oder Postboten 24 0,3 8 33,3% 
An Taxifahrern 57 0,7 22 38,6% 
An Passanten, ausgenommen 1 .918 23,6 379 1 9,8% Zechanschlussraub 
Zechanschlussraub 71 0,9 26 36,6% 
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Tabelle 48 

bekannt gewordene Fälle Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

In Geldinstituten und Postämtern 71  81 14, 1 
In Geschäftslokalen 270 309 14,4°/0 
In Juwelier- und Uhrengeschäften 3 1 3  333,3' 
In Tankstellen 42 38 -9,5' 
In Wohnungen, Ausgenommen 81 96 1 8,5 Zechanschlussraub 
Bei Geld- oder Werttransporten 4 3 -25,0' 
An Geld- oder Postboten 21 24 14,3% 
An Taxifahrem 46 57 23,9% 
An Passanten, Ausgenommen 1 .437 1 ,9 1 8  33,5% Zechanschlussraub 
Zechanschlussraub 65 71 9,2% 

Tabelle 49 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

In Geldinstituten und Postämtern 70,4% 50,6% -1 9,8 
In Geschäftslokalen 23,3% 34,0% 1 7 

In Juwelier- und Uhrengeschäften 33,3% 23, 1 %  -1 0,2 
In Tankstellen 38, 1 %  39,5% 1 
In Wohnungen, ausgenommen 

65,4% 57,3% -8, 1 Zechanschlussraub 
Bei Geld- oder Werttransporten 0,0% 0,0% 

An Geld- oder Postboten 1 4,3% 33,3% 1 9  J 
An Taxifahrem 50,0% 38,6% -1 1 .4 

An Passanten, ausgenommen 
23,5% 1 9,8% -3,7 Zechanschlussraub 

Zechanschlussraub 44,6% 36,6% -8,0 
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2.6.6 Diebstahl von Kraftfahrzeugen und unbefugter Gebrauch von 
Fahrzeugen 
Wegen der Bedeutung des Kraftfahrzeuges als Angriffsobjekt krimineller 
Handlungen werden im Folgenden die betreffenden Erscheinungsformen des 
Diebstahls (§ 1 27 ff StGB) und des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen (§ 1 36 
StGB) dargestellt. 

Diebstahl von Kraftfahrzeugen und unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen 

Tabelle SO 

Jahr 2002 bekannt Häufigkeits- Aufklärungs 
gewordene geklärt 

Fälle zahl -quote 

Unbefugter Gebrauch von 2.592 3 1 ,9 1 .488 57,4% Fahrzeugen § 1 36 
Kraftwagen 3.805 46,8 551 1 4,5% 
Krafträdern 1 .684 20,7 1 99 1 1 ,8% 

Tabelle 51 

bekannt gewordene Fälle Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Unbefugter Gebrauch von 2.665 2.592 -2 7% 
Fahrzeugen § 1 36 
Kraftwagen 3.929 3.805 3 2  
Krafträdern 1 .81 1 1 .684 7 .0' 

Tabelle 52 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
absolut 

Unbefugter Gebrauch von 53,8% 57,4% ., 6  
Fahrzeugen§ 1 36 
Kraftwaqen 1 4,1 % 1 4,5% 0 4  
Krafträdern 1 3,7% 1 1 ,8% -1 ,9 
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2.6.7 Ermittelte Tatverdächtige 

absolute Zahlen 

Tabelle 53 

Jahr 2002 1 4  - unter 1 8  - unter 21 - unter 25 - unter 40 und Gesamt 1 8  Jahre 21 Jahre 25 Jahre 40 Jahre alter 
Unbefugter 
Gebrauch von 665 315  220 350 1 1 2 1 .662 
Fahrzeuqen 
Diebstahl von 87 1 65 70 1 49 52 523 
Kraftfahrzeugen 
Diebstahl von 1 28 44 31 30 9 242 
Krafträder 

Prozent 

Tabelle 54 

Jahr 2002 1 4  - unter 1 8  - unter 21 - unter 25 - unter 40 und Gesamt 1 8  Jahre 21 Jahre 25 Jahre 40 Jahre alter 
Unbefugter 
Gebrauch von 40,0% 1 9,0% 1 3,2% 2 1 , 1 %  6,7% 1 00% 
Fahrzeugen 
Diebstahl von 16,6% 31 ,5% 1 3,4% 28,5% 9,9% 1 00% Kraftfahrzeuqen 
Diebstahl von 52,9% 1 8,2% 1 2,8% 1 2,4% 3,7% 1 00% Krafträder 

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen 

Tabelle 55 
Unbefugter Gebrauch von Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung Fahrzeugen § 1 36 

1 4  - unter 1 8  Jahre 485 665 7 1 
1 8  - unter 2 1  Jahre 242 31 5 3� 
2 1  - unter 25 Jahre 1 80 220 22 
25 - unter 40 Jahre 279 350 25 
40 und älter 1 03 1 1 2  8 
Gesamt 1 .289 1 .662 28,9' 
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Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen 

Tabelle 56 

Diebstahl von Kraftwagen Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

1 4  - unter 1 8  Jahre 60 87 45.0% 
1 8  - unter 21 Jahre 95 1 65 73. 7°/. 
2 1  - unter 25 Jahre 1 26 70 -44,4% 
25 - unter 40 Jahre 233 1 49 -36, 1 % 
40 und älter 49 52 6. 1 % 
Gesamt 563 523 -7,1"10 

Ermittelte Tatverdächtige - absolute Zahlen 

Tabelle 57 

Diebstahl von Krafträdern Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung In 
Prozent 

1 4  - unter 1 8  Jahre 1 56 1 28 - 1 7,9% 
1 8  - unter 21 Jahre 38 44 1 5.8°'0 
21  - unter 25 Jahre 23 31 34 8° 
25 - unter 40 Jahre 30 30 0,0% 
40 und älter 1 3  9 -30,8% 
Gesamt 260 242 -6,9"10 
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2.7 Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit 

2.7.1 Bekannt gewordene strafbare Handl ungen 

Strafbare Handlungen gegen die Sittl ichkeit 

Tabelle 58 

bekannt 
Jahr 2002 gewordene Verbrechen Vergehen 

Fälle 
Burgenland 66 32 34 
Kärnten 224 92 1 32 
Niederösterreich 470 1 93 277 
Oberösterreich 529 207 322 
Salzburg 19 1  57 1 34 
Steiermark 429 1 84 245 
Tirol 293 1 16 1 77 
Vorarlberg 270 75 1 95 
Wien 988 404 584 
Österreich 3.460 1 .360 2.1 00 
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Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit 

Tabelle 59 

bekannt gewordene Jahr 2001 Fälle 
Burgenland 41 
Kärnten 208 
Niederösterreich 458 
Oberösterreich 6 13  
Salzburg 192 
Steiermark 400 
Tirol 244 
Vorarlberg 285 
Wien 1 .028 
Österreich 3.469 
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KRI M I NALITATS B E RI C HT 2002 
Absolute Zahlen der Vergehen gegen die Sittlichkeit i n  Wertstufen 
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2.7.2 Häufigkeitszahlen 

Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit pro 1 00.000 Einwohner 

Tabelle 60 

Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 1 4,7  23,7 61 ,2% 
Kärnten 37,1 39,8 7,3% 
Niederösterreich 29,6 30,3 2,4% 
Oberösterreich 44,4 38,2 -14 ,0% 
Salzburg 37,0 36,8 -0,5% 
Steiermark 33,7 35,7 5,9% 
Tirol 36, 1  43,4 20,2% 
Vorarlberg 81 , 1  76,8 -5,3% 
Wien 65,8 6 1 ,4 -6,7% 
Österreich 43,0 42,5 -1 ,2% 
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2.7.3 Aufklärungsquote 

Tabelle 61 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Burgenland 90,2% 86,4% · 3,8 

Kärnten 77,9% 90,2% 1 2,3 

Niederösterreich 81 ,4% 82,8% 1 ,4 

Oberösterreich 84,8% 75,8% · 9,0 

Salzburg 77, 1 %  81 ,2% 4 , 1  

Steiermark 77,5% 79,5% 2,0 

Tirol 80,3% 76,8% · 3,5 

Vorarlberg 66,3% 82,2% 1 5,9 

Wien 63,0% 63,6% 0,6 

Österreich 74,5% 75,7% 1 ,2 

Aufklärungsquote der strafbaren Handlungen gegen die Sittlichkeit in Prozenten 

Tabelle 62 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2001 Jahr 2002 
Verbrechen Verbrechen Vergehen Vergehen 

Burgenland 1 00,0% 87,5% 83,3% 85,3% 
Kärnten 89, 1 %  91 ,3% 69,0% 89,4% 
Niederösterreich 92,6% 90,7% 75,3% 77,3% 
Oberösterreich 91 ,2% 89,4% 80, 1 %  67, 1 %  
Salzburg 84,5% 89,5% 71 ,3% 77,6% 
Steiermark 90,0% 88,6% 70,0% 72,7% 
Tirol 90,9% 86,2% 74,4% 70,6% 
Vorarlberg 91 ,0% 92,0% 55, 1 %  78,5% 
Wien 75,7% 70,0% 54,4% 59, 1 %  
Österreich 86,0% 83,7% 67,0% 70,6% 
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2.7.4 Ermittelte Tatverdächtige 

Ermittelte Tatverdächtige in absoluten Zahlen und in Prozenten 

Tabelle 63 

Strafbare Handlungen Jahr % 
Jahr 

gegen die Sittlichkeit 2001 2002 

1 4  - unter 1 8  Jahre 162 8 , 1% 226 
1 8  - unter 21 Jahre 1 37 6,9% 222 
21 - unter 25 Jahre 1 35 6,8% 231 
25 - unter 40 Jahre 743 37,3% 1 .41 1 
40 und älter 8 1 3  40,9% 1 .235 
Gesamt 1 .990 1 00% 3.325 

1 4 - unter 18 - unter 21 - Lf1ter 25 - unter 40 und 
18 Jahre 2 1  Jahre 25 Jahre 40 Jahre älter 

% 

6,8% 
6,7% 
6,9% 

42,4% 
37, 1 %  
1 00% 

Veränderung 

39 5% 
62,0% 
71 .1 % 
89.9% 
51 ,9% 
67,1 %  

o Ja hr  2001 

• Jahr 2002 
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Ermittelte Tatverdächtige - Altersstruktur in absoluten Zahlen und in Prozenten 
sowie die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozenten bei Verbrechen 

Tabelle 64 

Verbrechen 2001 % 2002 % 

14  - unter 1 8  Jahre 95 9,0% 1 08 7,7% 
1 8  - unter 21 Jahre 75 7, 1 %  93 6,6% 
21 - unter 25 Jahre 80 7,5% 1 26 9,0% 
25 - unter 40 Jahre 399 37,6% 578 41 ,2% 

40 und älter 41 1 38,8% 499 35,5% 
Gesamt 1 .060 1 00,0% 1 .404 1 00,0% 

14 - ..... t ... 18 - unter 21 - ..... t ... 25 - unter 40 lIld 
18 Jahre 21 Jahre 25 Jahre 40 Jatye ä�er 

Veränderung 
in Prozent 

1 3,7% 
24,0% 
57,5% 
44,9% 
21 ,4% 
32,5% 

o Jahr 2001 

• Jahr 2002 
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Ermittelte Tatverdächtige - Altersstruktur in absoluten Zahlen und in Prozenten 
sowie die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozenten bei Vergehen 

Tabelle 65 

davon Vergehen 2001 % 2002 % 

1 4  - unter 1 8  Jahre 67 7,2% 1 1 8  6 , 1% 
1 8  - unter 21  Jahre 62 6,7% 1 29 6,7% 
21 - unter 25 Jahre 55 5,9% 1 05 5,5% 
25 - unter 40 Jahre 344 37,0% 833 43,4% 

40 und älter 402 43,2% 736 38,3% 
Gesamt 930 1 00,0% 1 .921 1 00,0% 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

1 4  - ...,ter 18 - ...,ter 2 1  - unter 25 - ...,ter 40 und 
18 Jah"e 21 Jahre 25 Jatye 40 Jah"e älter 

Veränderung 
in Prozent 

76 1 
108 1 
90,9' 0 

1 42 2° 
83 1 

106,6% 
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2.7.5 Delikte 

Verbrechen gegen die Sittlichkeit nach Delikten 

Tabelle 66 

bekannt Häufigkeits- Aufklärungs-Jahr 2002 gewordene geklärt 
Fälle zahl quote 

Vergewaltigung §201 625 7,7 476 76,2% 
Geschlechtliche 24 0,3 20 83,3% Nötigung §202 
Schändung §205 58 0,7 52 89,7% 
Schwerer sexueller 
Missbrauch von 237 2,9 228 96,2% 
Unmündigen §206 
Sexueller Missbrauch 321 3,9 276 86,0% von Unmündigen §207 
Gleichgeschlechtliche 
Unzucht mit Personen 24 0,3 22 91 ,7% 
unter 1 8  §209 
Menschenhandel §21 7  70 0,9 63 90,0% 
Kuppelei §21 3  1 0,0 1 1 00% 
Gesamt 1 360 42,5 1 1 38 83,7% 

Verbrechen gegen die Sittlichkeit - Vergleich der bekannt gewordenen Fälle im Jahr 
2001 und 2002 sowie deren Veränderung in Prozenten 

Tabelle 67 

bekannt gewordene Fälle Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

Vergewaltigung §201 574 625 8,9% 

Geschlechtliche Nötigung §202 28 24 -1 4,3% 

Schändung §205 68 58 - 14 7% 
Schwerer sexueller Missbrauch 1 76 237 34,7% von Unmündigen §206 
Sexueller Missbrauch von 400 321 ·1 9.8% Unmündigen §207 
Gleichgeschlechtliche Unzucht 58 24 -58.6% mit Personen unter 18 §209 
Menschenhandel §21 7  56 70 25,0% 
Kuppelei §21 3  - 1 -
Gesamt 1 360 1 360 0.0 
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Verbrechen gegen die Sittlichkeit nach der Aufklärungsquote inklusive Veränderung 
in Prozenten 

Tabelle 68 

Aufklärungsquote Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 
absolut 

Vergewaltigung §201 78,2% 76,2% -2,0 
Geschlechtliche Nötigung 82, 1 %  83,3% 1 ,2 §202 
Schändung §205 89,7% 89,7% 0 
Schwerer Sexueller 
Missbrauch von Unmündigen 97,2% 96,2% -1 ,0 
§206 
Sexueller Missbrauch von 91 ,3% 86,0% -5,3 Unmündigen §207 
Gleichgeschlechtliche 
Unzucht mit Personen unter 94,8% 91 ,7% -3, 1 
1 8  §209 
Menschenhandel §2 1 7  82, 1 %  90,0% 7,9 
Kuppelei §21 3  - 1 00% 1 00 
Gesamt 86,0% 83,7% -2,3 
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2.8 Schusswaffenverwendung 
Die Schusswaffenverwendung stellt im Allgemeinen einen Indikator für die 
Gefährlichkeit des kriminellen Geschehens dar. In den folgenden zwei Tabellen 
werden jene vorsätzlichen strafbaren Handlungen ausgewiesen, bei denen mit einer 
Schusswaffe (im Sinne des Waffengesetzes) gedroht oder geschossen wurde. 

In den Ausführungen .Schusswaffe - Gedroht" können auch Fälle enthalten sein, in 
denen nur ein schusswaffenähnlicher Gegenstand verwendet wurde, da bei 
ungeklärten Fällen die Erfassung der Drohung mit einer Schusswaffe nur auf Grund 
des äußeren Anscheins durch die Angaben der Opfer bzw. Zeugen erfolgen kann. 

600 

500 

400 

300 

200 

1 00 

SchußwaffenvenNendung 

O � ��--��� �==� 
gescrossen gedroht mitgefütrt 

IO JaIT 2002 1 
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Tabelle 69 

Jahr 2002 Ge- gedroht Mitgeführt Gesamt-
schossen summe 

Mord § 75 25 25 
FahrlässiQe TötunQ - sonstiQe Fälle § 80 1 1 
Körperverletzung § 83 1 0  1 4  7 31 
Schwere Körperverletzung § 84 5 2 2 9 
Absichtliche schwere 6 1 7 Körperverletzung § 87 
Fahrlässige Körperverletzung - 1 6  1 6  sonstiQe Fälle § 88 
Gefährdung der Körperlichen 34 2 36 Sicherheit -sonstige Fälle § 89 
Raufhandel_ § 91 1 1 
Freiheitsentziehung - Vergehen § 99 1 5 1 7 
Erpresserische EntführunQ § 1 02 3 3 
Nötigung § 1 05 1 3  3 1 6  
Schwere Nötigung § 106 4 31 3 38 
Gefährliche Drohung § 107 1 0  1 74 26 2 1 0  
Hausfriedensbruch § 1 09 1 1 
Sachbeschädigung§ 125 55 3 5 63 
Schwere Sachbeschädigung - 8 8 Vergehen § 126 
Schwere Sachbeschädigung - 1 1 Verbrechen § 126 
Diebstahl durch Einbruch oder mit 1 1 5  1 6  Waffen § 1 29 
Eingriff In Fremdes Jagd- oder 39 2 41 Fischereirecht § 1 37 
Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- 1 5  1 5  oder Fischereirecht § 1 38 
Raub § 1 42 22 1 23 
Schwerer Raub § 143 1 2  2 1 7  1 5  244 
Erpressung § 144 2 2 
Schwere Erpressung § 145 2 2 4 
Vorsätzliche GemeinQefährdunQ § 1 76 2 2 
Fahrlässige Gemeingefährdung - 2 2 Vergehen § 1 77 
Vergewaltigung § 201 2 2 
Geschlechtliche Nötigung - 1 1 Vergehen § 202 
Kriminelle Organisation § 278a 1 1 
Waffengesetz § 50 31 29 1 1 6 1 76 
Sonstige Delikte nach dem StGB und 51 1 2  26 89 Nebengesetzen 
Gesamt 328 532 231 1 .091 
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Den Umweltschutzdelikten wurde, da eine natürliche und gesunde Umwelt, die durch 
die moderne Konsum- und Wirtschaftsgesellschaft eine Gefährdung oder Zerstörung 
erfahren kann, sowohl beim Menschen als Individuum als auch in der Gesellschaft 
einen hohen Stellenwert einnimmt, ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 ( In-Kraft-Treten 1 . 1 . 1 989) wurden die aus 
dem Jahr 1975 stammenden Strafbestimmungen zum Schutz der Umwelt ausgebaut 
und erweitert. Eine weitere Verbesserung des Schutzes der Umwelt wurde durch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 996 ( In-Kraft-Treten 1 .3. 1 997) angestrebt. Unter 
anderem wurde eine neue Strafbestimmung gegen die umweltgefährdende 
grenzüberschreitende Verbringung von gefährlichen Abfällen (.Mülltourismus") 
eingeführt, die Gefährdung der Luftgüte einbezogen und eine Fahrlässigkeitsvariante 
für das umweltgefährdende Behandeln von Abfällen geschaffen. 

Tatbestände der Umweltkriminalität: 
Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt (§ 1 80 StGB) 

Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt (§ 181  StGB) 

Schwere Beeinträchtigung durch Lärm (§ 18 1  a StGB) 

Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und 
Verbringen von Abfällen (§ 181  b StGB) 

Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln von Abfällen (§ 181c  StGB) 

Vorsätzliches umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen (§ 18 1d  StGB) 

Andere Gefährdungen des Tier- oder Pflanzenbestandes (§ 1 82 StGB) 

Fahrlässige Gefährdung des Tier- oder Pflanzenbestandes (§ 1 83 StGB) 
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Umweltschutzdelikte 

Tabelle 70 

bekannl Aufklärungs-Jahr 2002 gewordene geklärt 
Fälle quole 

§ 1 80 5tGB 43 25 58, 1 %  
§ 1 8 1  51GB 1 29 1 07 82,9% 
§ 1 8 1 b 51GB 1 9  1 0  52,6% 
§ 1 8 1 c  51GB 3 3 1 00% 
§ 1 8 1 d  5tGB -- - -

§ 1 82 51GB 9 8 88,9% 
§ 1 83 51GB 4 4 1 00% 

Tabelle 71  

bekannl gewordene Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung Fälle 
I § 1 80 51GB 33 43 30,3% 
I§ 1 8 1  51GB 1 08 1 29 1 9,4% 
§ 1 8 1 b 51GB 2 1  1 9  -9 5 10 

I§ 1 8 1 c  51GB 2 3 50,0% 
§ 1 8 1 d  51GB 2 - -

I§ 1 82 51GB 1 2  9 -25 
§ 1 83 51GB 4 4 0,0% 

Tabelle 72 
Aufklärungsquole Jahr 2001 Jahr 2002 Veränderung 

I § 1 80 51GB 54,5% 58, 1 %  3,6 
1§ 1 8 1 51GB 80,6% 82,9% 2,3 
§ 1 81 b  51GB 57,1 %  52,6% -4,5 

I§ 1 8 1 c  51GB 50,0% 1 00% 5 1 
1§_1 8 1 d  51GB 1 00% - -

I § 1 82 51GB 83,3% 88,9% 5,6 
§ 1 83 51GB 75,0% 1 00% 2� 0 
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2.1 0  Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Tatverdächtigen 
Die nachstehenden Tabellen beinhalten zu Vergleichszwecken sowohl die Daten der 
männlichen als auch der weiblichen Tatverdächtigen von gerichtlich strafbaren 
Handlungen, unabhängig von deren Lebensalter. 

Naturgemäß können die ausgewiesenen Daten der weiblichen Tatverdächtigen nur 
Aussagen über die bekannt gewordene Kriminalität treffen,  und somit nur einen Teil 
der .Kriminalitätswirklichkeit". 

Untersuchungen haben aber gezeigt, dass auch im Dunkelfeld, also innerhalb der 
nicht bekannt gewordenen Kriminalität, der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen 
geringer ist, dass sich jedoch die Unterschiede reduzieren. 

Eine weitere Einschränkung der Aussagekraft in Bezug auf die ausgewiesenen 
weiblichen Tatverdächtigen ist darin zu erblicken, dass Aussagen über 
Tatverdächtige nur hinsichtlich der geklärten Fälle gemacht werden können, und 
somit in der Regel nur über einen Teil der bekannt gewordenen Kriminalität. Dies 
bedeutet nicht nur, dass die Tatverdächtigenstruktur eines Teiles der bekannt 
gewordenen Kriminalität unbekannt bleibt, sondern auch, dass bei der Interpretation 
der ausgewiesenen weiblichen Tatverdächtigen auch die Aufklärungsquote 
heranzuziehen ist, da bei Delikten mit geringer Aufklärungsquote auch die Aussagen 
über die Tatverdächtigen von erhöhter Unsicherheit behaftet sind. 

Tabelle 73 

Jahr 2002 Männlich Weiblich Gesamt 
Strafbare Handlungen gegen 7 1 .451 78,4% 1 9.708 21 ,6% 9 1 . 1 59 Leib und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 446 87,3% 65 1 2,7% 51 1 
davon Veraehen 71 .005 78,3% 1 9.643 21 ,7% 90.648 
davon Delikte im Straßenverkehr 31 .899 73, 1 %  1 1 .727 26,9% 43.626 
Strafbare Handlungen gegen 73.479 77,5% 21 .292 22,5% 94.771 fremdes Vermögen §§ 1 25-168a 
davon Verbrechen 1 8.442 86,5% 2.869 1 3,5% 21 .31 1 
davon Vergehen 55.037 74,9% 1 8.423 25, 1 %  73.460 
Strafbare Handlungen gegen die 3 . 1 58 94,3% 1 90 5,7% 3.348 Sittlichkeit §§ 201 -220a 
davon Verbrechen 1 .348 95,3% 66 4,7% 1 .4 1 4  
davon Vergehen 1 .8 10  93,6% 1 24 6,4% 1 .934 
Gesamtsumme aller gerichtlich 1 65.229 78,4% 45.484 21 ,6% 21 0.71 3 strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 20.447 86,4% 3.212 1 3,6% 23.659 
davon Vergehen 1 44.782 77,4% 42.272 22,6% 1 87.054 
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Ermittelte männliche und weibliche Tatverdächtige 

Tabelle 74 

Jahr 2001 Jahr 2002 Ver-
.. Männlich Weiblich Gesamt Männlich Weiblich Gesamt anderung 

Strafbare Handlungen gegen Leib 59. 712  1 7.393 77. 1 05 71 .451 1 9.708 9 1 . 1 59 1 8,2% und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 282 38 320 446 65 51 1 59,7% 
davon Vergehen 59.430 1 7.355 76.785 71 .005 1 9 .643 90.648 1 8 , 1 %  
davon Delikte im Straßenverkehr 30.604 1 0.946 41 .550 31 .899 1 1 .727 43.626 5,0% 
Strafbare Handlungen gegen 55.863 1 8 . 1 94 74.057 73.479 21 .292 94.771 28,0% fremdes Vermögen §§ 1 25-1 68a 
davon Verbrechen 1 2.066 1 .981 1 4.047 1 8.442 2.869 2 1 .31 1 51 ,7% 
davon Vergehen 43.797 1 6.21 3 60.010 55.037 1 8.423 73.460 22,4% 
Strafbare Handlungen gegen die 1 .926 9 1  2.0 1 7  3. 1 58 1 90 3.348 66,0% Sittlichkeit §§ 201 -220a 
davon Verbrechen 1 .033 42 1 .075 1 .348 66 1 .4 1 4  31 ,5% 
davon Vergehen 893 49 942 1 .8 10  1 24 1 .934 1 05,3% 
Gesamtsumme aller gerichtlich 1 59.827 44.050 203.877 1 65.229 45.484 21 0.71 3 3,4% · strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 1 8.31 7 2.757 21 .074 20.447 3.21 2 23.659 1 2,3% 
davon Vergehen 141 .510 41 .293 1 82.803 1 44.782 42.272 1 87.054 2,3% 
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Ermittelte männliche und weibliche Tatverdächtige 

Tabelle 75 
Jahr 2001 Jahr 2002 

Männlich Weiblich Männlich Weiblich 
Strafbare Handlungen gegen 77,4% 22,6% 78,4% 2 1 ,5% Leib und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 88, 1 %  1 1 ,9% 87,3% 1 2,7% 
davon Vergehen 77,4% 22,6% 78,3% 21 ,7% 
davon Delikte im Straßenverkehr 73,7% 26,3% 73, 1 %  26,9% 
Strafbare Handlungen gegen 75,4% 24,6% 77,5% 22,5% fremdes Vermögen §§ 1 25-1 68a 
davon Verbrechen 85,9% 1 4 , 1 %  86,5% 1 3,5% 
davon Vergehen 73,0% 27,0% 74,9% 25, 1 %  
Strafbare Handlungen gegen die 95,5% 4,5% 94,3% 5,7% Sittlichkeit §§ 20 1 -220a 
davon Verbrechen 96, 1 %  3,9% 95,3% 4,7% 
davon Vergehen 94,8% 5,2% 93,6% 6,4% 
Gesamtsumme aller gerichtlich 78,4% 2 1 ,6% 78,4% 2 1 ,6% strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 86,9% 1 3, 1 %  86,4% 1 3,6% 
davon Vergehen 77,4% 22,6% 77,4% 22,6% 
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2.1 1 Jugendliche Tatverdächtige 
In den folgenden Tabellen sollen hinsichtlich der Gesamtkriminalität der Verbrechen 
und Vergehen sowie der hier behandelten drei Deliktstypen sowohl die absolute 
Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen als auch, da es sich um einen zeitlichen 
Vergleich handelt, die Besondere Kriminalitätsbelastungszahl (BKBZ) ausgewiesen 
werden , welche die Änderungen der Anzahl der jugendlichen Tatverdächtigen auf 
Grund des wechselnden Bevölkerungsanteils durch die Relativierung der 
Tatverdächtigenzahlen auf je 1 00.000 Jugendliche der jeweiligen Bevölkerung 
berücksichtigen. 

Tabelle 76 

Jahr 2002 Männlich Weiblich Gesamt 
Strafbare Handlungen gegen 5.031 84,5% 922 1 5,5% 5.953 Leib und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 25 86,2% 4 1 3,8% 29 
davon Vergehen 5.006 84,5% 9 1 8  1 5,5% 5.924 
davon Delikte im Straßenverkehr 838 77,7% 240 22,3% 1 .078 
Strafbare Handlungen gegen 1 2.090 79, 1 %  3. 1 88 20,9% 1 5.278 fremdes Vermögen §§ 125-1 68a 
davon Verbrechen 3.21 4 88,2% 428 1 1 ,8% 3.642 
davon Vergehen 8.876 76,3% 2 .760 23,7% 1 1 .636 
Strafbare Handlungen gegen die 212  93,8% 1 4  6,2% 226 Sittlichkeit §§ 201 -220a 
davon Verbrechen 1 07 99, 1 %  1 0,9% 1 08 
davon Vergehen 1 05 89,0% 1 3  1 1 ,0% 1 1 8  
Gesamtsumme aller gerichtlich 1 6.775 77,8% 4.786 22,2% 21 .561 strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 2 .619 86,5% 410  1 3,5% 3.029 
davon Vergehen 1 4 . 1 56 76,4% 4.376 23,6% 1 8.532 
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Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 

Tabelle 77 

Jahr 2001 Jahr 2002 Ver- I 
Männlich Weiblich Gesamt Männlich Weiblich Gesamt änderung in 

Prozent 
Strafbare Handlungen gegen Leib 3.8 14  722 4.536 5.031 922 5.953 31 ,2% und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 28 3 31 25 4 29 -6,5%1 
davon Vergehen 3.786 7 1 9  4.505 5.006 9 1 8  5.924 31 ,5% 1 
davon Delikte im Straßenverkehr 734 2 1 9  953 838 240 1 .078 1 3, 1 % 1 
Strafbare Handlungen gegen 8.499 2.558 1 1 .057 1 2.090 3. 1 88 1 5.278 38,2% fremdes Vermögen §§ 1 25-1 68a 
davon Verbrechen 2.021 252 2.273 3.21 4  428 3.642 60,2% 
davon Vergehen 6.478 2.306 8.784 8.876 2.760 1 1 .636 32,5% 
Strafbare Handlungen gegen die 1 6 1  1 1 62 2 1 2  1 4  226 39,5% Sittlichkeit §§ 201 -220a 
davon Verbrechen 94 1 95 1 07 1 1 08 1 3,7% 
davon Vergehen 67 0 67 1 05 1 3  1 1 8 76, 1 %  
Gesamtsumme aller gerichtlich 1 7.2 10  4.663 21 .873 1 6.775 4.786 21 .561 -1 ,4% strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 2.591 332 2.923 2 .619 410 3.029 3,6% 
davon Vergehen 1 4.619 4.331 1 8.950 1 4. 1 56 4.376 1 8.532 -2,2 
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Strafbare Handlungen gegen Leib 
und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 
davon Vergehen 
davon Delikte im Straßenverkehr 
Strafbare Handlungen gegen 
fremdes Vermögen §§ 1 25-1 68a 
davon Verbrechen 
davon Vergehen 
Strafbare Handlungen gegen die 
Sittlichkeit §§ 201 -220a 
davon Verbrechen 
davon Vergehen 
Gesamtsumme aller gerichtlich 
strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 
davon Vergehen __ 
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Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
Besondere Kriminalitätsbelastungszahl 

Tabelle 78 

Jahr 2001 
� . -1-- � ------

. Männlich Weiblich Gesamt Männlich 

1 .957,5 389,7 1 . 1 93,3 2.595,0 

1 4,4 1 ,6 8,2 1 2,9 
1 .943,1 388,0 1 . 1 85,1 2.582 , 1  
376,7 1 1 8,2 250,7 432,2 

4.362,1 1 .380,5 2.908,7 6.236,0 

1 .037,3 1 36,0 597,9 1 .657,8 
3.324,8 1 .244,5 2.310,8 4.578,2 

82,6 0,5 42,6 1 09,3 
48,2 0,5 25,0 55,2 
34,4 0,0 1 7,6 54,2 

8.832,9 2.516,5 5.754,0 8.652,5 
1 .329,8 1 79,2 768,9 1 .350,9 
7.503, 1 2.337,4 4.985,� �301 ,6 

Jahr 2002 
Weiblich Gesamt 

499,2 1 .572,5 

2,2 7 ,7  
497,0 1 .564,8 
1 29,9 284,8 

1 .726,0 4.035,6 I I 
231 ,7 962,0 

1 .494,3 3.073,6 
7,6 59,7 
0,5 28,5 
7,0 31 ,2 

2.591 ,2 5.695,3 
222,0 800,1  

2.369,2 4.895,2 -
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Ermittelte Tatverdächtige - Altersstruktur 

Tabelle 79 

absolute Zahlen in Prozent 
Jahr 2002 1 4  - unter 1 8  und Gesamt 1 4  - unter 1 8  und 
-

_ 1 8  Jahre älter J 8  Jahre .älter 
Strafbare Handlungen gegen Leib 5.953 83.942 89.895 6,6% 93,4% und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 29 482 51 1 5,7% 94,3% 
davon Vergehen 5.924 83.460 89.384 6,6% 93,4% 

davon Delikte im Straßenverkehr 1 .078 42.425 43.503 2,5% 97,5% 

Strafbare Handlungen gegen 1 5.278 75.453 90.731 1 6,8% 83,2% fremdes Vermögen §§ 1 25-168a 

davon Verbrechen 3.642 1 6.869 20.51 1 1 7,8% 82,2% 
davon Vergehen 1 1 .636 58.584 70.220 1 6,6% 83,4% 
Strafbare Handlungen gegen die 226 3.099 3.325 6,8% 93,2% Sittlichkeit §§ 201 -220a 
davon Verbrechen 1 08 1 .296 1 .404 7 ,7% 92,3% 
davon Vergehen 1 1 8  1 .803 1 .921 6 , 1% 93,9% 
Gesamtsumme aller gerichtlich 21 .561 1 84.642 206.203 1 0,5% 89,5% strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 3.029 20.0 1 8  23.047 1 3 , 1 %  86,9% 
davon Vergehen 1 8.532 1 64.624 1 83. 1 56 1 0 , 1 %  89,9% 
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Ermittelte Tatverdächtige - Altersstruktur in absoluten Zahlen 

- - -.'-. . -
Strafbare Handlungen gegen Leib 
und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 
davon Verqehen 
davon Delikte im Straßenverkehr 

Strafbare Handlungen gegen 
fremdes Vermögen §§ 1 25-168a 

davon Verbrechen 
davon Verqehen 
Strafbare Handlungen gegen die 
Sittlichkeit §§ 201-220a 
davon Verbrechen 
davon Vergehen 
Gesamtsumme aller gerichtlich 
strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 
davon Vergehen 

. . .  

1 4  - unter 
. .  1 8  Jahre 

4.536 

31 
4.505 

953 

1 1 .057 

2.273 
8.784 

1 62 

95 
67 

21 .873 
2.923 

1 8.950 

Tabelle 80 
Jahr 2001 

1 8  und 
älter 

7 1 . 363 
288 

71 .075 
40.436 

59.745 

1 1 .285 
48.460 

1 .828 

965 
863 

1 77.026 
1 7.478 

1 59.548 ----

Jahr 2002 
Gesamt 1 4  - unter 1 8  und 

.1 8  Jahre. älter 

75.899 5.953 83.942 
31 9 29 482 

75.580 5.924 83.460 
41 .389 1 .078 42.425 

70.802 1 5.278 75.453 

1 3.558 3.642 16 .869 
57.244 1 1 .636 58.584 

1 .990 226 3.099 
1 .060 1 08 1 .296 

930 1 1 8  1 .803 
1 98.899 21 .561  1 84.642 

20.401 3.029 20.018  
1 78.498 1 8.532 1 64.624 

Gesamt 

89.895 

51 1 
89.384 

43.503 

90.731 

20.51 1 
70.220 

3.325 

1 .404 
1 .921 

206.203 
23.047 

1 83 . 1 56 
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Ermittelte Tatverdächtige - Altersstruktur in Prozent 

Tabelle 81 

Jahr 2001 Jahr 2002 

1 4  - unter 1 8  und 1 4  - unter 1 8  und 
1 8  Jahre älter Gesamt 1 8  Jahre älter - . . . .  � - ...... � 

Strafbare Handlungen gegen Leib 6,0% 94,0% 1 00% 6,6% 93,4% und Leben §§ 75-95 
davon Verbrechen 9,7% 90,3% 1 00% 5 ,7% 94,3% 
davon Vergehen 6,0% 94,0% 1 00% 6,6% 93,4% 
davon Delikte im Straßenverkehr 2,3% 97,7% 1 00% 2,5% 97,5% 
Strafbare Handlungen gegen 1 5,6% 84,4% 1 00% 1 6,8% 83,2% fremdes Vermögen §§ 1 25-1 68a 
davon Verbrechen 1 6,8% 83,2% 1 00% 1 7,8% 82,2% 
davon Vergehen 1 5,3% 84,7% 1 00% 16 ,6% 83,4% 
Strafbare Handlungen gegen die 8 , 1% 91 ,9% 1 00% 6,8% 93,2% Sittlichkeit §§ 201 -220a 
davon Verbrechen 9,0% 91 ,0% 1 00% 7,7% 92,3% 
davon Vergehen 7,2% 92,8% 1 00% 6,1 %  93,9% 
Gesamtsumme aller gerichtlich 1 1 ,0% 89,0% 1 00% 1 0,5% 89,5% strafbaren Handlungen 
davon Verbrechen 1 4,3% 85,7% 1 00% 1 3, 1 %  86,9% 
davon Vergehen 10 ,6% 89,4% 1 00% 1 0 , 1 %  89,9% 

Gesamt 

1 00% 

1 00% 
1 00% 
1 00% 

1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 
1 00% 

Veränderung des 
Anteils I 

Jugendlicher 
absolut , 

0,6 
- 4,0 

0, 7 
0,2 

1 ,2 
1 ,0 
1 ,2 

- 1 ,3 
- 1 ,3 
- 1 , 1 
- 0,5 
- 1 ,2 
- 0,5 
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2.12 Täter - Opfer - Beziehung 

famih�re Beziehung 
in HausgemeTnschaft 

Jahr 2002 Anzahl Antell fn % 

Strafbare Handlungen 5.600 17.09% 
gegen Leib und leben 

davon Verbrochen 102 20.28% 

davon Vergehen 5.498 17.04% 

Strafbare Handlungen 2.451 22.04% 
gegen die Freiheit 

davon Verbrechen 242 27.13% 

davon Vorgehen 2.209 21 .59% 

Sttafbare Handlungen 305 18,99% 
gegen die Sittlichkeit 

davon Verbrechen 262 21 .98% 

davon Vergehen 43 10.39% 

familiäre Bez.ehung 
ohne 

Hausgemeinschaft 

Anzahl Anteil in �a �� .. 
1 .969 6.01% 

28 5.57% 

1.941 6.02% 

1 .412 1 2.70% 

140 15.70% 

1 .272 1 2.43% 

131 8.16% 

1 1 1  9,31% 

20 4,83% 

- 1 89 -

Tabelle 82 

Bekanntschafts· Zufallsbekannlschatf verhältnis 
��-

Anzahl Anteil In '/0 

8.559 26.12% 

135 26.84% 

8.424 26.11% 

3.801 34.18% 

302 33.86% 

3.499 34.20% 

644 40.10% 

489 41 .02% 

155 37.44% 

Anzahl 

3.091 

68 

3.023 

764 

60 

704 

280 

196 

84 

Anteil In % .. � -, .. . 
9.43% 

13.52% 

9.37% 

6.87% 

6.73% 

6.88% 

1 7.43% 

16.44% 

20,29% 

keine 

Anzahl - - - . .  
12.436 

145 

12.291 

2.454 

122 

2.332 

216 

114  

102 

Anteil in % , - _ .  -, ---- -
37.95% 

28.83% 

38.09% 

22.06% 

13.68% 

22.80% 

13.45% 

9.56% 

24.64% 

unbekannt 

Anzahl 

1 . 1 13 

25 

1.088 

240 

26 

214 

30 

20 

10 

Anteil in 
. . % . .  _ _  . 

3,40% 

4,97% 

3,37% 

2,16% 

2.91% 

2,09% 

1 ,87% 

1 .68% 

2.42% 

Gesamt 

. �-
Anzahl Anteil in % _. 
32.768 100% 

503 100% 

32.265 100% 

1 1 .122 100% 

892 100% 

10.230 100% 

1.606 100% 

1.192 100% 

414 100% 
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2.1 3 Fremdenkriminalität 
Im folgenden Kapitel wird versucht, Aussagen über die Kriminalität der Fremden zu 
gewinnen. Es werden jene Nationen, aus denen die meisten Tatverdächtigen 
stammen, tabellarisch dargestellt. Ausgewiesen ist der Aufenthaltsstatus der 
ermittelten Tatverdächtigen, die begangenen strafbaren Handlungen wurden in 
Deliktsgruppen zusammengefasst. 

2 . 13.1  Aufgliederung nach einzelnen Nationen 

Tat>elle 83 

Ermittelte Anteil an allen Anteil an allen fremden Jahr 2002 fremde , Tatverdächtigen Tatverdächtigen 
, Tatverdächtige in % in % 

Jugoslawien 7.624 1 4,8% 3,6% 
Türkei 6.680 1 3,0% 3,2% 
Deutschland 5.992 1 1 ,6% 2,8% 
Bosnien-Herzegowina 4.455 8,7% 2, 1 %  
Rumänien 3 . 131  6, 1 %  1 ,5% 
Kroatien 2.090 4, 1 %  1 ,0% 
Polen 1 .943 3,8% 0,9% 
Ungam 1 .424 2,8% 0,7% 
Nigeria 1 .229 2,4% 0,6% 
Slowakei 1 . 1 42 2,2% 0,5% 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)194 von 495

www.parlament.gv.at



- 19 1  -

Ermittelte Tatverdächtige - Jugoslawien 

Tabelle 84 -
Arbeit- Schmer. Se'bsl� Familien- Fremde ohne nicht 

Jahr 2002 nehmer Studenten sti\lndlge gemein- Touristen Asylwerber Bescha�ogung rechtm. unbekannt Gesamt 
scha� Aufenthalt - - - - - - - - -

Strafbare Handlungen gegen Leib und 1.417 147 80 69 33 65 389 36 1 50  2.386 leben 
Verbrechen 13 5 9 3 30 

Vergehen 1.404 147 80 69 33 60 380 36 147 2.356 

Strafbare Handlungen gegen fremdes 1.389 401 103 138 107 187 1.128 133 300 3.976 
VennOgen 

Verbrechen 253 102 24 24 60 48 437 48 134 1 . 130 

Vergehen 1 .136 299 79 1 1 4  47 139 691 85 256 2.846 

Strafbare Handlungen gegen die 43 3 6 3 21 17  5 12 1 1 0  
SIHllchkeit 
Verbrechen 19 3 5 2 21 9 3 5 67 

Vergeh"" 24 1 1 8 2 7 43 

Gesamtsumme aller gerichtlich 3.214 505 231 243 184 281 1 .750 491 715 7.624 
strafbaren Handlungen 

Verbrechen 349 84 27 31 51 65 425 62 153 1.247 

Vergehen 2.865 421 204 212 143 216 1 .325 429 562 6.377 ----- -
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Jahr 2002 
_ . - -

Strafbare Handlungen gegen leib und 
leben 
Vetb<echen 

Vergehen 

Strafbare Handlungen gegen fremdes 
VermOgen 

Vetb<echen 

Vergehen 
Strafbare Handlungen gegen die 
SltUiehk .. t 
Vetb<echen 

Vergehen 

Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren 
Handlungen 

Vetb<echen 

Vergehen 

Arbelt- ScI10ler 
nehmer Studenten 

-
1 .990 214 

14 1 

1 .976 213 

932 620 

188 136 

744 484 
68 24 

37 4 

31 20 

3.387 725 

334 1 14 

3.053 61 1 

- 192 -

Ermittelte Tatverdachtige - Türkei 

Tabelle 85 
FamIlien-Selbst-

stlndlge gemein- Touristen 
scl1aft -- -

133 82 31 

2 2 1 

131 80 30 

84 80 24 

12  29 10 

72 51 14 

29 6 3 

12 2 3 

1 7  4 

269 188 90 

33 21  16  

236 167 74 

, 
Fremde ohne nicht rech1m. Asytwerbe< eescl1lft'gung Aufenthalt unbekannt Gesamt 

- - - . . .. . .  

39 462 1 2  151 3 .114 

2 13  1 2 38 

37 449 1 1  149 3 076 

38 677 22 209 2.686 

8 206 4 61 654 
30 471 18 148 2.032 

4 24 3 20 t81 

4 8 1 8 79 

16 2 1 2  102 

1 10 1 .368 105 438 6 680 

22 267 18 79 904 
88 1 101 87 359 5.776 
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Arbeit-
Jahr 2002 nehmer 

-
Strafbare Handlungen gegen leib und 479 Leben 
Verbroehen 2 

Vergehen 477 

Strafbare Handlungen gegen fremdes 535 
VermOgen 

Verbroehen 91 

Vergehen 444 
Strafbare Handlungen gegen die SIttlichkelt 20 

Verbrechen 6 

Vergehen 1 .  

Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren 1 . 1 60  
Handlungen 

Verbroehen 93 

Vergehen 1.067 

- 193 -

Ermittelte Tatverdächtige - Deutschland 

Schüler 
Studenten 

- _ .  -- - -
56 

56 

71 

10 

61 

1 

1 

158 

10  

148 

Selbsl-
ständige 

1 1 '  

1 1 4  

264 

65 
199 

6 

3 

3 

410 

73 

337 

Tabelle 86 
Familien-
gemem- Touristen Asylwerber 

schaft 

62 2.106 

2 

62 2.104 

65 661 

10 76 

55 783 

3 14 

2 6 

1 6 

154 3.268 

14 1 1 6  

140 3.152 -

Fremde ohne nicht rechtm. 
Beschän'9ung Aufenihalt unbekannt Gesamt 

1 68 5 1 1 0  3.001 

1 5 

1 67 5 1 1 0  2.996 

336 16 304 2.452 

141 1 0  77 482 
195 6 227 1 .970 

25 1 9 79 

10 1 1 30 

15 8 49 

1 387 1 9  435 5.992 

1 14 9 7. 503 

1 273 1 0  361 5.469 
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Jahr 2002 

- - - - - -
Strafbare Handlungen gegen Leib und 
Leben 

Verbrechen 

Vergehen 

Strafbare Handlungen gegen fremdes 
Vermögen 

Verbrechen 

Vergehen 
Slrafbar8 Handlungen gegen die 
Sittlichkeil 
Verbrechen 

Vergehen 

Gesamtsumme aller gerichUlch strafbaren 
Handlungen 

Verbrechen 

Vergehen 

Arbeit· 
nehmer 

1 . 360  

10 

1 .360 

931 

183 

748 

31 

21 

10 

2.506 

241 

2.265 

- 1 94 -

Ermittelte Tatverdächtige - Bosnien-Herzegowina 

Tabelle 87 

ScI101er Selbst- Familien-

Studenten ständlge geme.n- Touristen Asylwerber 
schaft - -

127 37 31 33 20 

127 37 31 33 20 

347 52 66 44 47 

66 14 1 5  24 8 

281 38 51 20 39 

1 2 1 

1 

2 1 

425 109 105 95 88 

47 20 19 27 10 

378 89 86 88 88 

Fremde ohne nicht 

Seschaftigung rechlm 
Aufenthalt - -

153 B 

153 B 

548 45 

233 24 

315 21 

10 1 

7 1 

3 

727 106 

230 33 

497 73 

unbekannt 
- - -

100 

100 

181 

91 

90 

2 

1 

1 

314 

93 
221 

Gesamt I I 
. 

1 .669 

10 

1 .859 

2.261 

658 
1 .603 

48 

31 

17  

4 455 

720 

3.735 
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Ermittelte Tatverdächtige - Rumänien 

Tabelle 88 

Albelt- ScI1uler Selbst· Familien-
Jahr 2002 nehme.- Studenten ständige gemein. Touristen Asytwerber 

schaft - - -. - . . - . . . .  
Strafbar. Handtungen gegen Leib und 229 27 10 23 61 7 
Leben 

Verbrech"" 1 1 

VOfgeh"" 229 26 10 22 61 7 

Strafbar. Handlungen gegen fremdes 242 125 25 40 818 32 
V.rmogen 

Verbrechen 61 28 5 5 409 9 

VOfgehen 181 97 20 35 409 23 

Strafbare Handlungen gegen die 10 1 2 2 1 
SltUlcI1kelt 

Verbrechen 6 1 1 1 1 

VOfgehen 4 1 1 
Gesamtsumme a1ler gerichtJich strafbaren 504 141 45 68 868 39 
Handlungen 

Verbrechen 72 28 7 8 393 7 

VOfgehen 432 1 1 3  38 60 475 32 

Fremde ohne 
Bescl1lnogun9 - . 

49 

49 

427 

200 

227 

5 

1 

4 

492 

194 

298 

nicht red1tm. 
Aufenthalt 

. . 

1 1  

1 1  

568 
324 

244 

570 

269 

301 

unbekannt Gesamt 
- . . -

31 448 

2 

31 446 
314 2.591 

171  1.212 

143 1 .379 

10  31  

5 16 

5 1 5  

404 3 1 31 

160 1 . 138 

244 1 .993 ----
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Ermittelte Tatverdächtige - Kroatien 

Tabelle 89 

Arbeit· SchUler Selbst- Familien- Fremde ohne nicht 
Jahr 2002 nehmer Studenten stlndlge gemeIn- Touristen Asylwerber Beschäftigung rechtm. unbekannt Gesamt 

schaft Aufenthalt 

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 509 37 26 10 77 7 64 3 43 776 

Verbrechen 1 1 

Vergehen 508 37 26 10 77 7 64 3 43 775 

Strafbare Handlungen gegen fremdes VermOgen 347 t28 47 28 136 5 223 36 121 1.071 

V_echen 73 20 15 9 34 68 16 43 278 

V"'llehen 274 108 32 1 9  102 5 155 20 78 793 

Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit 5 3 2 1 2 13 

V_echen 2 2 2 6 

V"'llehen 3 3 1 7 

Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren 975 160 95 47 245 9 318 53 188 2.090 
Handlungen 

Verbrechen 87 17 15  7 36 76 20 54 314 

Vergehen 888 t43 80 40 207 9 242 33 134 1 . 776 
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Jahr 2002 

- -

Strafbar. Handlungen gegen Leib und Leben 

Verbrechen 

Vergehen 

Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 

Vorb<echen 

Vergehen 

Strafbare Handlungen gegen die Slldichke.t 

Vorb<echen 

Vergehen 

Gesamtsumme aller genchthch strafbaren 
Handlungen 

Vorb<echen 

Vergehen 

Arbeot-
nehmer 

- - - -

169 

1 

168 

184 

29 

155 

3 

1 

2 

384 

32 

352 

- 1 97 -

Ermittelte Tatverdächtige - Polen 

Tabelle 90 

Sd1U!er Familien-

Studenten Setbst-standoge gemeIn- Touristen 
schaft 

1 5  13  19  89 

2 

13  13  19  89 

92 22 22 391 

30 5 5 197 

82 1 7  1 7  194 

4 

2 

2 

107 48 45 509 

31 6 6 1 78 

76 42 39 331 

Asyl- Fremde ohne nicht I 
",erbe< Beschaftogung rechtm. unbekannt Gesamt 

Aufenlhalt --- - --

31 29 23 388 

3 

31 29 23 385 

9 281 197 144 1 342 

4 84 95 43 502 

5 187 102 101 840 

1 1 3 12 

1 1 5 

1 2 7 

10 331 315 1 94  1 943 

4 84 68 46 475 

6 247 227 148 1 468 
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Ermittelte Tatverdächtige - Ungarn 

Tabelle 91 

Arbel!- Schuler Familien-
Fremde ohne nlch! 

Jahr 2002 nehmer Studenten Selbs!s!andoge gemein- Touristen Asylwerber Beschafhgung rech,," unbekannt Gesamt 
schaft Aufenthalt - . -

Strafbare Handlungen gegen Leib und leben 108 5 14 13 141 22 6 27 336 

Verbrechen 2 1 3 

Vergehen 108 5 14 13 139 22 6 26 333 

Strafbare Handlungen gegen fremdes 64 15 16 5 614 1 161 35 90 1.021 VermOgen 

Verbrechen 1 1  3 3 343 1 1 0  22 45 537 

Ve<gehen 73 12 13  5 271 1 51 13 45 464 

Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit 13  2 4 19 

Ve<btechen 6 2 8 

Vergehen 7 2 2 1 1  

Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren 216 24 32 24 767 2 157 56 146 1 .424 Handlungen 

Verbrechen 10 3 5 349 83 21 62 533 

Vergehen 206 21 27 24 418 2 74 35 64 891 ---"----

III-41 der B
eilagen X

X
II. G

P - B
ericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes O

riginal)
202 von 495

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Arbeit· 
Jahr 2002 nehmer 

- . . - - - . 
Strafbare Handlungen gegen L8Ib und Leben 50 

Verbrechen 

Vergehen 50 

Strafbare Handlungen geogen fremdes Vermogen 28 

Verbrechen 2 

Vergehen 26 

Strafbare Handlungen gegen die SitUtchkeit 

Vert>rechen 

Vergehen 

Gesamtsumme aUer geriehtJIch strafbaren 83 
Handlungen 

Verbrechen 4 

Vergehen 79 

- 1 99 -

Ermittelte Tatverdächtige - Nigeria 

SchOler 
Studenten . 

6 

6 

1 5  

4 

1 1  

21 

4 

1 7  

Tabelle 92 
Familien-

Selbslstlndoge 

. -
3 

3 

5 

1 

4 

7 

1 

6 

gemem-
schah 

t3 

13  

5 

5 

1 

1 

31 

5 

26 

Touristen 

. 
2 

2 

8 

1 

7 

22 

3 

19 

Fremde ohne 
nicht 

Asylert>er 
Beschaftogung 

reehtm. unbekannt Gesamt 
Aufenthalt . -

105 20 13 1 4  226 

1 1 

104 20 13 14 225 
141 41 8 29 280 

13 6 1 28 

128 35 8 28 252 

4 1 6 

4 1 6 

790 129 91 55 1 229 

139 38 10 5 209 

651 91 81 50 1.020 
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Ermittelte Tatverdächtige - Slowakei 

Tabelle 93 

Arbeit· SchOier Familien· 
Jahr 2002 nehmer Studenten Selbststandtge gemeIn- Touristen Asylwerber 

schaft '" -- - -
Strafbare Handlungen gegen Leib und 65 4 2 14 51 
Leben 

Verbrechen 

Vergehen 65 4 2 14  51 

Strafbare Handlungen gegen fremdes 56 56 14 16 551 1 
Vermögen 

Verbrechen 6 17  4 3 391 

V"'lIeI1en 52 39 10 1 5  160 1 

Strafbare Handlungen gegen die 1 1 6 
Slt1Iichkeit 
Verbrechen 1 2 

Vergehen 1 4 

Gesamtsumme aller gerichtlich 135 55 20 33 528 2 
strafbaren Handlungen 

Verbrechen 8 14 6 4 307 

Vergehen 127 41 14 29 221 2 

Fremde ohne 
Beschäftigung . . . - _ . 

10 

10 

97 

35 

62 
2 

2 

146 

34 

1 1 4  

nicht 
rechtm, 

A�f.nthali 

6 

5 

3 

36 

26 

6 

4 

4 

67 

36 

51 

unbekannt Gesamt 

13 167 

5 

13 162 

63 914 

54 536 

29 376 

12 26 

4 13 

8 13 

134 1 142 

59 468 
75 674 
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3 LAGEBILDER UND MASSNAHMEN BETREFFEND 
AUSGEWÄHLTE DELIKTSFORMEN 

3.1 Extremismus und Terrorismus 

3. 1 .1 Internationaler Terrorismus und Ausländerextremismus 

3. 1 . 1 . 1  Türkisch-kurdischer Extremismus 
In Österreich wurden wie in den Jahren zuvor keine strafbaren Handlungen, die der 
PKK bzw dem KADEK zuzurechnen wären, registriert. Diese Entwicklung kann auf 
die konsequente Fortsetzung einer gewaltfreien Politik zurückgeführt werden. 

Im Zuge des im Nordirak im Frühjahr 2002 abgehaltenen 8. Parteikongresses der 
PKK wurde die Gründung des KADEK (Kongress für Freiheit und Demokratie in 
Kurdistan) beschlossen. Es wurde entschieden, sämtliche Aktivitäten im Namen der 
PKK einzustellen. Dieser Schritt kann als neues Entwicklungsstadium der 
Organisation im Zuge der seit Herbst 1999 eingeschlagenen neuen Linie, die im 
Zeichen von Demokratie, Frieden und Freiheit für Abdullah Öcalan steht, bezeichnet 
werden. Unmittelbare Auswirkungen auf die Strukturen in Österreich als Folge d ieses 
Beschlusses wurden nicht festgestellt. 

Als Anfang Mai 2002 die PKK auf die Terrorliste der EU gesetzt wurde, kam es zu 
mehreren Protestkundgebungen, die jedoch alle ohne besondere Vorkommnisse 
verliefen. Auch sonstige im Berichtszeitraum durchgeführten Veranstaltungen 
bewegten sich im gesetzlichen Rahmen. 

Die türkisch linksextremistische Organisation DHKP-C machte besonders die 
Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen sowie die Menschenrechtssituation in 
der Türkei zum Gegenstand ihrer Propagandaaktivitäten. 

Gesamt betrachtet, bewegte sich das Aktionspotenzial (ua auch Kundgebungen und 
Veranstaltungen) ungeachtet der nach wie vor intakten Strukturen eher auf 
niedrigem Niveau und ist mit dem Vorjahr vergleichbar. 

3.1 . 1 .2 Islamischer Extremismus 
Es kam wie in den vergangenen Jahren auch im Jahr 2002 zu keinen gewalttätigen 
Aktionen oder strafbaren Handlungen in Österreich, die der islamisch
extremistischen Szene zuzurechnen sind. 

In Österreich leben derzeit etwa 339.000 Moslems, davon sind 96.000 Personen im 
Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft. Im Vergleich zu anderen 
europäischen Staaten gibt es in Österreich nach wie vor wenige islamische 
Extremisten. Dieser Personenkreis verbreitet in bestimmten Moscheen und in 
einigen großen islamischen Organisationen extremistisches Gedankengut mittels 
Flugblätter, Videos sowie durch aggressive Predigten. Der Personenkreis, der 
teilweise über gute nationale und internationale Verbindungen verfügt, ist bestrebt, 
äußerst unauffällig zu agieren. 
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Die geringe Auspragung Is lam isch-extremistischer Tendenzen I m  Verg leich m i t  
a nderen e u ropalschen Staaten I s t  vor a l lem a u f  d ie hohe I ntegration der  I n  
Osterreich lebenden Islam ischen Bevo lkerung zuruckzufu h ren Seit 1 9 1 2  we rden d ie 
A n h anger des Is lams a ls  Rel igion sgesellschaft a n erkannt A l l e  In Osterreich 
lebenden M usl ime werden von der Is lamischen Gla ubensgemeinschaft vertrete n .  d ie 
I h re rel igiosen I n teressen gesamthelt l lch geg e n u be r  dem Staat geltend macht 
Weder In G roßbrit a n n ien noch I n  F ran kreich gibt  es derzeit einen organ isierten.  
al lgemein a nerkannten Ansprech partner fur d ie Regieru ng.  um einen sta n d lgen 
Dia log m i t  I h rer Is lamischen Glaubensgemeinschaft fuhren zu kon nen Auch der  
U msta n d .  dass d ie Mehrheit der I n  Osterreich a nsass lgen Moslems a u s  dem 
Westba lkan und d e r  T u rkel zuwa nderte . Ist  ein mogllcher Faktor fur d ie 
osterreichspezIfische hohe I nteg rat ion 

3 . 1 . 1 . 3  Nahostproblematik - Palästi nensischer Terrorismus 
In  der palastlnenslschen Szene I n  Osterreich wurde eine E motlonahslerung u n d  eine 
Sol ldarlsleru ng mit  dem palast lnenslschen Vol k  festgestellt e ine sIchtba r erhohte 
Gewaltbereitschaft war jedoch n icht erken n b a r  

I m  Jahr  2002 fa nden I n  Osterreich uber 140 propa lastlnenSlsche I nform atlons- u n d  
Protestku ndgeb u ngen statt D i e  Kundgebunge n  verl iefen zur  G a n z e  friedfertig u n d  
konzentrierten Sich vorwiegend auf  Wien u n d  d i e  Landeshauptstadte Graz.  
I n nsbruck Llnz und Salzburg Al lein In Wien gab es 20 großere Demonstrationen 
1 1 00 - 2000 Tei lnehmer) und etwa 1 1 0 Stand k undgebungen (5 - 30 Tei l nehmer ) 
Dabei wurde d ie Problematik des palast l n e nSlschen Volkes a u fgezeigt sowie zu 
d iversen Unterstutzungshandlungen fur F l ucht l inge aus Palast lna aufgerufen Eine 
verstarkte U nterstutzung I m  fi nanziel len u n d  sozialen Bereich d u rch e i n reisende 
Moslems. I n sbesondere Palastlnenser war ebenso zu beobachten wie 
Spendenakt ionen fur verschiedene E i n richtungen In den besetzten 
palastlnenslschen Gebieten 

3. 1 . 1 .4 ANO (Abu Nidal Organisation) 
Bedrohung österreichischer Interessen 

Im J a n uar 2000 wurde eine I lbysch-jOfd a n i sche Staatsburgerm bel dem Versuch.  von 
einem Konto der B a n k  Austrla 2 .000.000 US-Dol lar auf e i n  Konto der Wlener 
Zweigstelle der  Arab Bank zu transferieren. festgenommen Die Beschuldigte wurde 
nach der ersten H a uptverhandlung I m  April 2000 gegen Kaution enthaftet. Die b isher 
letzte H a u ptverhand lung am 08 1 1 .2002 wurde wegen Abwesen heit der 
Beschuld igten u nd von Zeugen a u f  u n bestimmte Zelt vertagt In  d iesem 
Zusammenhang wurden mehrfach D ro h u ngen gegen Osterreich gerichtet 
U mgerechnet etwa 7 . 8  Mlo E uro . d ie der ANO zugerechnet werden Sind nach wie 
vor beschlagnahmt. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)206 von 495

www.parlament.gv.at



- 203 -

3.1 . 1 .5 Iranische Opposition in Österreich 
In der Zeit vom 07. bis 1 1 .03.2002 absolvierte der iranische Staatspräsident Khatami 
einen offiziellen Besuch in Österreich. Während dieser Zelt führte die iranische 
Opposition (Nationaler Widerstandsrat I ran) mehrere Protestaktionen in Wien durch. 
Die Protestaktionen verliefen allesamt gewaltfrei und gaben keinen Anlass zu 
sicherheitspolizeilichen Maßnahmen. Während der Dauer des Besuches wurden 
gemäß Art 2 Abs 2 SDÜ Grenzkontrollen an den Binnengrenzen durchgeführt. 
Dadurch konnte die Einreise einer größeren Anzahl möglicherweise gewaltbereiter 
Aktivisten verhindert werden. 

3.1 . 2 Rechtsextremismus 
Die im Berichtsjahr bekannt gewordenen 326 rechtsextremistischen 
fremdenfeindlichen bzw antisemitischen Tathandlungen (eine Tathandlung kann 
mehrere Delikte mit gesonderten Anzeigen beinhalten) sind gegenüber dem Vorjahr 
(335 Tathandlungen) leicht rückläufig. 198 Tathandlungen (60,7 %) wurden 
aufgeklärt. 

Die Tathandlungen wurden aus folgenden Motiven gesetzt: 
2002 2001 

rechtsextremistische Tathandlungen: 261 301 
fremdenfeindliche Tathandlungen: 45 31 
antisemitische Tathandlungen:  20 3 
Summe 326 335 

Im Zusammenhang mit den angeführten Tathandlungen wurden im Jahr 2002 
insgesamt 465 Anzeigen (2001 : 528 Anzeigen) erstattet. Damit ist e in Ruckgang um 
1 1 ,9 % eVident. Lediglich die Anzeigen nach § 283 StGB (Verhetzung) und nach 
dem Abzeichengesetz stiegen gegenüber dem Jahr 2001 . 

Die Anzeigen wurden wie folgt erstattet: 

Anzeigen nach dem Verbotsgesetz: 
Anzeigen nach § 283 StGB: 
Anzeigen wegen sonstiger Delikte nach dem StGB: 
Anzeigen nach dem Abzeichengesetz: 
Anzeigen nach Art IX Abs 1 Z 4 EGVG: 
Anzeigen nach dem Mediengesetz: 
Summe 

2002 
238 

56 
99 
25 
47 

465 

2001 
269 

39 
1 33 

1 6  
68 

3 
528 

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung rechtsextremer Aktivitäten wurden 
insgesamt 1 43 Waffen (200 1 :  1 8) sichergestellt. Bei 67 Personen wurden 
Hausdurchsuchungen durchgeführt, vier Personen wurden festgenommen. Der 
erhebliche Anstieg der sichergestellten Waffen ist auf eine im August 2002 
vorgenommene Amtshandlung in Wien, bei der insgesamt 1 34 Waffen 
(ua 1 09 Schusswaffen und rund 59000 Schuss Munition) sichergestellt wurden, 
zurückzuführen. 
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Die Anzahl  d e r  erfassten reehtsextremen Sdl m ler - u n d  K lebeaktionen Ist gegen uber 
rlem Vorla h r  i 2002 4 3  200 1 66 ) ebenso gesunken wie cJer cJ u reh d iese St raftaten 
angene htete f ,nClnZlel le Schad en 1. 2002 ca ( 20 000 2001  ca € 58 0001  

D i e  Anzahl d e r  a u sgeforschten ) u gendl lchen Straftater war Im Benchtsj a h r  ebenfal ls  
rucklauflg I m  J a h r  2002 wurden bel den a u fgeklarten Tathandlungen 72 Jugendl iche 
/ u r  AnLelge gebracht .  Im J a h r  2001  waren es 82 Juqendl lche 

Gravierende S t raftaten mit fremdenfeInd l icher .  rassist ischer oder a ntisemit ischer 
Motivation waren die versuchte Brandstiftung an zwei Kebab-Verkaufsstanden In 
Schardl ng/OO und d ie Schandung des j u d lschen F ned hofs ,n G a nserndorf/NO 
( U mstoßen von 20 Gra bsteinen ) Des Weiteren wurden meh rere a n tisemitisch und 
fremdenfeind l ich motivierte Sac hbeschad lg ungen und Schmierakt ionen I n  TI/ol  u n d  
Oberosterreich sowie e ine Sac hbescha d lgung a n  e i nern Geb a u d e  In Mana 
E nzersdori/NO I ndem Sich e in  moslemlscher Gebetsr a u m  befindet verubt Bel den 
Straftaten gab es keine verletzte Persone n .  

3 . 1 .3 Linksextremismus 
M i t  den 59 strafbaren Hand lunge n d i e  auf  G rund v o n  Bekennunqen . r>.10dl Operandl 
oder vorgef undener Parolen der l i n ksext remist ischen Szene z uz u ordnen Sind Ist 
gegenuber dem J a h r  2001 (52 strafbare H a n d l u ngen ) ein leichter Anstieg 
festzustellen Bel den Straftaten gab es keine verlet/te P e rsonen 

Die meisten Straftaten wurden In Wien ( 1 6  Delikte ) verubt, gefolgt von Karnten 
( 1 3  Delikte) und T I/ol ( 1 2  Del ikte ) Diese B u ndeslander bewegen Sich auf dem 
N iveau des langjah flgen D u rchschn itts. d ie a n deren B u ndeslander wiesen geringere 
Zahlen auf 

Beim uberwlegenden Teil  der  Straftaten handelt es Sich um Sachbeschadlgungen 
d u rch SehrTlieraktlonen ( 30  Anzeige n )  und u m  Vandal ism usschaden ( 1 7  Anzeigen ) 
U n verandert waren vor al lem Gebaude bevorzugte Ziele von Aktionen u n d  strafbaren 
H a n d l ungen Den Behorden wu rden Insgesamt 40 Vorfa l le a ngezeigt Die Angflffe 
flchteten S ich versta rkt u n d  offe nSichtl ich In d l /ektem Zusammen h a ng mit  dem 
W a hlka mpf I/n He rbst 2002 gegen Partei lokale 

3 . 1 .4 Mi l itante Tierschülzer 
Gegenuber dem J a h r  2001 mit I n sgesamt vier Tath a n d l u ngen ISt Im Berichtsjahr eine 
merkl iche Z u n a h m e  elnschlaglger AktlvItaten festzustellen Die Insgesamt 
1 8  Sachve rha lte beschrankten Sich I n  I h re m  M uster großteils a uf bekannte 
Tatha n d l u ngen ( Verkleben von Tu rsc h l ossern Verspruhen von B uttersaure.  
Schm ieraktionen I Der Großbrand In  e inem neu efflchteten Maststa l l  demonstflert 
d ie kf lmlnelle E nergie m il i tanter T,erschutzer, d ie a u c h  vor schweren Gewalttaten 
nicht zuruckschrecken Die strafbaren H a n d l u ngen waren vor a l lem Im R a u m  
N Iederosterreich und Wien konLentnert u n d  w u rden h i e r  a uch d i e  schweren Delikte 
gesetzt 
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3.1 .5 Drohungen 
Die Entwicklung der Drohungen mit staatspolizeilicher Relevanz bzw mit Bezug auf 
Personen und Objektschutzmaßnahmen zeigt seit dem Jahr 1 997 
(mit Ausnahme des Jahres 2001 - zahlreiche Drohungen nach den Terroranschlägen 
am 1 1 .09.2001 )  eine rückläufige Tendenz. 

Drohungen 

Jahr 1 998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 

225 1 52 1 48 1 98 1 23 

� r-���--------------�--�--� 
200 

1 50 

1 00 

Jahr  1 998 Jahr  1 999 Jahr  2000 J a h r  2001  Jahr  2002 

Anonyme Drohungen erfolgen überwiegend aus politischen, rassistischen, privaten 
und wirtschaftlichen Motiven und werden als Druck- und Zwangsmittel eingesetzt. 
Oftmalig sind Personen- und Objektschutzmaßnahmen (direkter Personenschutz, 
Veranstaltungsschutz, Evakuierungen, Durchsuchungen, Überwachungen und 
Verständigungen von Betroffenen) zu veranlassen. Für die Beurteilung der 
Emsthaftigkeit und für die in weiterer Folge zu veranlassenden Maßnahmen sind 
Inhalt der Drohungen und die Gefährdungseinschätzung der Bedrohten und der 
ermittelnden Beamten heranzuziehen. 

In 31 Bedrohungsfällen wurden Evakuierungsmaßnahmen durch Sicherheits
behörden oder Betroffene verfügt. In  1 9  Fällen intervenierten besonders 
ausgebildete Sicherheitsorgane. In 1 7  Fällen wurden die Täter ermittelt. Die 
Drohungen erfolgten hauptsächlich telefonisch (92 Fälle), in 72 Fällen gab es 
Bombendrohungen. Wegen verdächtiger Substanzen (Anthrax-Verdacht) waren 
gemeinsam mit der ABC-Abwehrschule des Bundesheeres und mit bakteriologisch
serologischen Instituten insgesamt 62 Einsätze (2001 :  363 Einsätze) zu bewältigen. 
Alle Verdachtsfälle erwiesen sich als unbegründet. 
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Im Jahr 2002 wurden in Österreich insgesamt 22.422 Anzeigen (2001 :  2 1 .862) nach 
den Straftatbeständen des Suchtmittelgesetzes erstattet. Davon entfielen 
21 .852 Anzeigen auf strafbare Sachverhalte im Zusammenhang mit Suchtgiften, 
566 Anzeigen auf die Straftatbestände für psychotrope Stoffe und 4 Anzeigen auf 
den Straftatbestand für Vorläuferstoffe (§ 32 SMG). 

3.2.1 Suchtgifte 

3.2. 1 . 1  Entwicklung der Anzeigen 
Im Jahre 2002 wurden in Österreich 21 .852 Anzeigen (200 1 :  21 .302) wegen 
Zuwiderhandlung gegen die Strafbestimmungen des Suchtmittelgesetzes für 
Suchtgifte an die Justizbehörden erstattet. Dies stellt gegenüber dem Jahr 2001 
einen Anstieg um 550 Anzeigen ( 2,58 %) dar. 

3.2. 1 .2 Regionale Unterschiede 
Während in den Bundesländern Kärnten (- 4,66 %), Salzburg (- 5,91 %), 
Tirol (- 8,98 %), Vorarlberg (- 1 2,58 %) und Wien (- 0,03 %) ein Rückgang der 
Anzeigen registriert wurde, war in den Bundesländern Burgenland (+ 1 3,06 %), 
Niederösterreich (+ 1 1 ,56 %), Oberösterreich (+ 1 4,08 %) und Steiermark 
(+ 1 9,30 %) ein Anstieg zu verzeichnen. 

3.2.1 .3 Verbrechenstatbestände 
Im Jahre 2002 wurden in Österreich 2.293 Anzeigen (200 1 :  2.366, 2000: 1 .789, 
1 999: 1 .956, 1 998: 2. 1 98) wegen eines Verbrechenstatbestandes nach 
§ 28 Suchtmittelgesetz erstattet. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen 
Rückgang um 3, 1 3  %. 

3.2.1 .4 Vergehenstatbestände 
Wegen Vergehenstatbeständen nach dem Suchtgiftgesetz wurden 1 9.559 Anzeigen 
(2001 : 1 8.936, 2000: 1 5.779, 1 999: 1 5 .090, 1 998: 1 4.277) erstattet. Das bedeutet 
gegenüber dem Vo�ahr einen Anstieg um 3,29 %. 

3.2.1 .5 Suchtgiftsicherstel lungen 
Im Jahre 2002 wurden in Österreich 

743 kg Cannabisprodukte (Schwarzmarktwert € 2,229.000) 
59,5 kg Heroin (Schwarzmarktwert € 1 ,487.500) 
36,9 kg Kokain (Schwarzmarktwert € 1 ,660.500) 
851 LSD-Trips (Schwarzmarktwert € 1 2 .765) 

383.451 Stück Ecstasy (Schwarzmarktwert € 1 ,342.078) 

sowie verschiedene andere Suchtgifte dem Schwarzmarkt entzogen. 
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Bei Cannabiskraut stieg sowohl die Anzahl der Sicherstellungen von 2.801 
auf 3.271 (+ 1 6,78 %) als auch die sichergestellte Gesamtmenge von 282,26 kg im 
Jahr 2001 auf 450,29 kg (+ 59,53 %) im Berichtsjahr. Der Anstieg resultiert aus 
mehreren größeren Einzelsicherstellungen, die größte Einzelsicherstellungsmenge 
betrug 72,9 kg. In 1 .843 Fällen (2001 :  2.328) der Sicherstellung von Cannabisharz 
(Rückgang um 20,83 %) wurden insgesamt 1 33,21 kg (200 1 :  1 37,99 kg) dieses 
Suchtgiftes (Rückgang um 3,46 %) vorgefunden. 

Bei Heroin sank sowohl die Anzahl der Sicherstellungen von 895 auf 836 (6,59 %) 
als auch die sichergestellte Gesamtmenge von 288,31 kg auf 59,47 kg (79,37 %). 
Der Rückgang ist auf die im Jahr 2001 gelungenen drei Großsicherstellungen 
(insgesamt 2 1 1 ,5 kg) zurückzuführen. 

Bei Kokain stieg die Anzahl der Sicherstellungen von 768 auf 863 ( 1 2,37 %), die 
sichergestellte Gesamtmenge hingegen sank von 1 08,27 kg auf 36,9 kg (65,92 %). 
Der Anstieg basiert insbesondere auf mehrere größere Sicherstellungen. Ein starker 
Rückgang an Großsicherstellungen ist am Flughafen Wien-Schwechat evident, der 
vermutlich auf die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen ist. 

Im Jahr 2002 wurden bei 308 Aufgriffen (200 1 :  352) 383.451 Stück 
(200 1 :  256.299 Stück) Ecstasy sichergestellt. Diese hohe Gesamtmenge 
(+ 49,61 %) ist insbesondere auf die große Einzelsicherstellungsmenge von 197.040 
Stück zurückzuführen. 

Bei LSD sank die Anzahl der Sicherstellungen von 32 auf 20 (37,50 %), die 
Gesamtmenge der sichergestellten LSD-Trips stieg jedoch von 572 auf 
851 Stück (48,78 %). 

3.2.2 Psychotrope Stoffe 
Im Jahre 2002 wurden in Österreich insgesamt 566 Anzeigen (200 1 :  560) wegen 
eines Straftatbestandes im Zusammenhang mit psychotropen Stoffen erstattet. 
Davon entfielen 543 Anzeigen (200 1 :  527) auf das leichtere Delikt gemäß § 30 SMG, 
23 Anzeigen (200 1 :  33) auf den strengeren Tatbestand nach § 31 SMG. 

Die meisten Anzeigen erfolgten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion 
Wien, und zwar sowohl bei den Anzeigen nach § 30 SMG (452) als auch bei jenen 
nach § 31 SMG (23). In den anderen Bundesländern wurden nur vereinzelt Anzeigen 
Im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen erstattet. 

Bei den Sicherstellungen unterscheidet die Statistik nicht die einzelnen Substanzen, 
sondern nur nach Stoffen laut Anhang 1 und 2 der Psychotropen-Verordnung bzw 
nach zugelassenen Medikamenten, die diese Stoffe enthalten. Daraus ergibt sich, 
dass der Großteil der Sicherstellungen in Form von Medikamenten erfolgte, welche 
psychotrope Stoffe enthalten. 

Im Bereich der psychotropen Stoffe stellt das Medikament Rohypnol, Wirkstoff 
Flunitrazepam, nach wie vor das Hauptproblem dar. Bei Einzelsicherstellungen 
wurden insgesamt 20.081 Tabletten (200 1 :  20.091 ) mit psychotropen Stoffen laut 
Anhang 1 der Psychotropen-Verordnung sichergestellt. 
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3.2.3 Vorläuferstoffe 
Im Jahre 2002 erfolgten in Österreich vier Anzeigen (200 1 :  0) wegen des 
Straftatbestandes für Vorläuferstoffe (§ 32 SMG). In Niederösterreich wurden 240 kg 
Ephedrin sichergestellt. In mehreren Fällen konnte durch die im Suchtmittelgesetz 
vorgesehenen Mechanismen, insbesondere die Meldepflicht der 
Wirtschaftsbeteiligten im Sinne des § 1 8  Abs 3 SMG und die anschließenden 
Ermittlungen auf nationaler und intemationaler Ebene, verhindert werden, dass 
Vorläuferstoffe ausgeliefert und zur Suchtmittelherstellung verwendet werden. 

3.2.4 Organisierter Handel m it Suchtmitteln und Vorläuferstoffen 
Der organisierte Suchtgifthandel in Österreich wird hauptsächlich von ausländischen 
kriminellen Gruppierungen dominiert. Österreich wird auf Grund seiner geografischen 
Lage als Transitpunkt für die Verbringung der Suchtgifte in die anderen 
europäischen Staaten über d ie Hauptschmuggelrouten genutzt. Auf diesem Weg 
werden auch die innerösterreichischen illegalen Märkte versorgt. 

Österreichische Staatsbürger treten nur vereinzelt beim Schmuggel und Handel von 
Heroin, Kokain und Ecstasy auf. 

Die schwerpunktmäßige Tätigkeit krimineller Organisationen unterscheidet sich 
hinsichtlich einzelner Suchtgiftarten. 

3.2.4.1 Kokain 
Für Kokainlieferungen in größeren Mengen (über 20 kg) wird Österreich 
hauptsächlich als Transitland benützt. Die illegale Einfuhr von Kokain nach 
Österreich erfolgte auch im Jahre 2002 überwiegend durch Kuriere 
südamerikanischer Organisationen auf dem Luftwege. Hiebei wurden als Kuriere 
zumeist Staatsangehörige südamerikanischer Länder eingesetzt. Im Berichtsjahr 
wurde vereinzelt eine Beteiligung von österreichischen Kurieren festgestellt. Dabei 
handelte es sich einerseits um in Kolumbien bzw in den Staaten der Karibik 
aufhältige Österreicher, andererseits um Österreicher, die von Österreich aus den 
direkten Kokainschmuggel aus den Erzeugerländern, zumeist zur Versorgung der 
österreichischen Szene, organisierten. 

Die bereits in den Vorjahren festgestellte verstärkte Einbindung osteuropäischer 
Flughäfen in die Schmuggelrouten südamerikanischer Kokainkartelle setzte sich 
auch im Jahr 2002 fort. Der Flughafen Wien verzeichnete im Berichtsjahr einen 
starken Rückgang beim Schmuggel im Reisegepäck und beim Körperschmuggel, der 
wohl auf die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen ist. 
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Neben der legendären Route Türkei, Bulgarien, Bundesrepublik Jugoslawien ,  
Kroatien, Slowenien und Österreich wurde vermehrt die Schmuggelroute Bulgarien, 
Rumanlen, Ungarn, Tschechien und Slowakei verzeichnet. Des Weiteren wurden 
Transitfluge von der Türkei via Österreich (Wien-Schwechat) nach den Niederlanden 
durchgeführt. 

Die ehemaligen Ostblockländer werden wie gewohnt als Depotländer benützt. In  
diesem Bereich sind nach wie vor albanisch-stämmige Tätergruppen aktiv, welche 
das dort gelagerte Heroin weiter nach Österreich und über Österreich überwiegend 
nach Westeuropa verbringen. Großlieferungen an diese Depots sowie auch die 
Weiterverbringung des Suchtgiftes erfolgen hauptsächlich durch türkische 
Tätergruppen. 

In Österreich erfolgt der Weitervertrieb von Heroin hauptsächlich durch 
Gruppierungen von Staatsangehörigen der Türkei und des früheren Jugoslawien. 
Österreichische Staatsangehörige und aus den östlichen Nachbarländern 
stammende Personen werden von den ausländischen kriminellen Organisationen als 
Kuriere eingesetzt. 

3.2.4.3 Cannabisprodukte 
Die Einfuhr von Cannabisprodukten nach Österreich erfolgt durch organisierte 
Tätergruppen, die sich einer Vielzahl  von Kurieren verschiedenster Nationalitäten 
bedienen, welche die Schmuggelfahrten größtenteils mit Kraftfahrzeugen und per 
Linienbus oder Bahn durchführen. Die Cannabisprodukte werden aus den so 
genannten Balkanländern, den Schengenstaaten und der Schweiz nach Österreich 
eingeführt, wobei die Schmuggelfahrten mehrmals im Monat erfolgen und 
unterschiedliche Mengen pro Fahrt transportiert werden. 

Obwohl die Erzeugung von Cannabisprodukten im internationalen Vergleich nach 
wie vor von untergeordneter Bedeutung ist, wurde im Berichtsjahr beim Eigenbau 
erneut ein Anstieg festgestellt. Auffallend war der vermehrte Mischkonsum, bei dem 
Cannabisprodukte abwechselnd rnit anderen Suchtmitteln (etwa synthetische 
Drogen) konsumiert werden. 
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3.2.4.4 Amphetamine und Derivate 
Im Berichtsjahr war erneut ein deutlicher Anstieg beim Handel und Konsum von 
Ecstasy ( MDMA) festzustellen. 

Ecstasy-Tabletten sind in Diskotheken und bei Treffpunkten für Jugendliche 
erhältlich. Die Versorgung der einschlägigen Szene erfolgt größtenteils durch 
österreichische Tätergruppen, die diese Tabletten zum überwiegenden Teil aus den 
Niederlanden nach Österreich schmuggeln. 

Amphetamin-Missbrauch nahm im Vergleich zu den Ecstasy-Sicherstellungen auch 
im Berichtsjahr eine untergeordnete Rolle ein. Herkunftsländer waren beinahe 
ausschließlich Polen und die Niederlande. 

3.2.4.5 Vorläufen;toffe 
Mit der Wiener Konvention (Konvention der Vereinten Nationen gegen den illegalen 
Handel mit Suchtstoffen und psychotropischen Stoffen) im November 1 988 wurde 
der Grundstein zu einer Meldestelle für Vorläuferstoffe gelegt. Sie dient zur 
österreichweiten Überwachung des Handels mit Vorläuferstoffen. Vorläuferstoffe 
sind Chemikalien, die auch zur unerlaubten Herstellung von Suchtmitteln dienen. Der 
Handel von derzeit 23 solcher Chemikalien unterliegt zur Verhinderung einer 
ungesetzlichen Verwendung einer besonderen Kontrolle. Der Missbrauch von 
synthetischen Drogen nimmt stetig zu, weshalb auch der Bedarf an Vorläuferstoffen 
steigt. 

Im Berichtsjahr wurden in Niederösterreich 240 kg Ephedrin beschlagnahmt. Diese 
Menge hätte die Produktion von ca 168 kg Methamphetamin gewährleistet, aus 
dieser wiederum wäre die Herstellung von 1 6,8 Mio. Straßenportionen (Tabletten) 
möglich gewesen.  Im Verlauf der Ermittlungen wurden weitere 200 kg Ephedrin in 
der Schweiz sichergestellt. Laut Statistik des International Narcotics Control Board 
( Internationaler Suchtstoff-Kontrollrat) handelt es sich bei der Menge um eine der 
größten Sicherstellungen von Ephedrin in Europa. 

3.2.5 Fremdenkriminalität 
Im Jahr 2002 wurden 4.293 Anzeigen (200 1 :  3.955) gegen Fremde wegen strafbarer 
Handlungen nach dern Suchtmittelgesetz erstattet. Damit sind die Anzeigen gegen 
Fremde um 8,55 % gestiegen, während die Gesarntanzeigen (2002: 22.422, 2001 : 
21 .862) einen Anstieg von 2,56 % aufweisen. 
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3.2.6 Internationale Zusammenarbeit 
Die internationale Zusammenarbeit erfolgt im Wege der Internationalen Kriminal
polizeilichen Organisation IKPO-Interpol, in deren Rahmen von den Mitgliedstaaten 
auch gemeinsame Projekte zur Bekämpfung der internationalen organisierten 
Suchtmittelkriminalität durchgeführt werden. Begleitend dazu ist auch die 
Zusammenarbeit mit den in Wien eingerichteten internationalen Organisationen 
(Vereinte Nationen) notwendig. Besondere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit 
mit den Nachbarländern zu, welche auch im Hinblick auf die EU-Erweiterung weiter 
intensiviert wurde. Eine ebenso bedeutende Rolle haben sowohl die in Österreich 
agierenden ausländischen wie die im Ausland tätigen österreichischen 
Verbindungsbeamten. In diesem Sinne wurde auch die Anzahl der 
Verbindungsbeamten erhöht. Von ausländischer Seite wird derzeit rasche und 
unbürokratische Zusammenarbeit durch Verbindungsbeamte der US-amerikanischen 
Drogenbehörde DEA, des FBI,  der Royal Canadian Mounted Police. aus der Türkei, 
Slowakei und den nordischen Staaten sowie aus Belgien. Großbritannien, 
Frankreich, Italien, Rumänien und Deutschland gewährleistet. 

Die Bedeutung der intemationalen Zusammenarbeit zeigte sich einmal mehr mit 
Beginn der Afghanistan-Krise 200 1 .  Der internationale Informationsaustausch, im 
Speziellen mit den Ländern entlang der Balkanroute, trug wesentlich zur 
erfolgreichen Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität bei. Auch das in Rumänien 
etablierte SECI-Center (Southeast European Cooperative Initiative), bei dem 
Österreich Beobachterstatus genießt, ist ein Garant für die Effizienzsteigerung bei 
der Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im Verlauf der Balkanroute. Bei SECI 
handelt es sich um eine US-amerikanische Initiative, um die marktwirtschaftliche 
Integration der Region Südosteuropa aktiv zu fördern. Weiteres Ziel der SECI ist ua 
die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung. Aufgabe des hiezu 
eingerichteten SEC I-Centers in Bukarest ist die Unterstützung der jeweils 
zuständigen nationalen Stellen bei der Bekämpfung der Kriminalität. 

Weitere Instrumente zur Verbesserung der intemationalen Kooperation sowie des 
Informationsaustausches sowohl in allgemeinen Suchtmittelangelegenheiten als 
auch im operativen Bereich stellen die im Rahmen der Europäischen Union 
bestehenden Ratsarbeitsgruppen dar. Die aktive Mitarbeit, i nsbesondere in der EU
Ratsarbeitsgruppe Horizontale Gruppe Drogen, dient dem intemationalen Kampf 
gegen die Suchtmittelkriminalität. 

Die Zusammenarbeit der Beamten von Gendarmerie, Polizei und Zoll auf 
europäischen Flughäfen wird bei regelmäßigen Versammlungen im Rahmen der 
Pompidou-Gruppe für Flughafendienste ständig erweitert und vertieft. 
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3_3 Organisierte Krimina lität 

3_3.1 Merkmale der organisierten Kriminalität 
Für die Merkmale der organisierten Kriminalität existieren zahlreiche Definitionen, 
wobei jede einzelne, je nach Schwerpunkt und Blickwinkel, Anspruch auf Richtigkeit 
aufweist. Als Beispiel sei die in Europa, insbesondere im EU-Raum, vorherrschende 
Definition angeführt, wonach organisierte Kriminalität zutrifft, wenn eine Straftat oder 
eine kriminelle Gruppe folgende Merkmale aufweist: 

• Motiv: Gewinn- und/oder Machtstreben 
• planmäßige Begehung von Straftaten, 

die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind 
• Zusammenarbeit von mehr als 2 Beteiligten 
• Zusammenarbeit während eines längeren oder unbefristeten Zeitraums 
• jede Person hat ihren eigenen Aufgabenbereich 
• Verwendung kommerzieller oder unternehmensähnlicher Strukturen 
• Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel 
• Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justizbehörden oder 

Wirtschaft 

Die Wirtschaftskriminalität umfasst sehr unterschiedliche Straftaten und bildet damit 
einen sehr komplexen Kriminalitätsbereich mit unterschiedlichen Merkmalen und 
Ausprägungen. Eine umfassende Umschreibung der organisierten 
Wirtschaftskriminalität in der Theorie ist infolge der weltweiten 
Auffassungsunterschiede unmöglich. Nach E inschätzung von Interpol entsteht den 
Staaten Westeuropas durch Wirtschaftskriminalität alljährlich ein Schaden von über 
USO 500 Milliarden. 

Die Wissenschaft umschreibt die Wirtschaftskriminalität als Verstoß gegen die 
Wirtschaftsordnung, Missbrauch von Instrumenten des Wirtschaftslebens, 
sozialschädlich, vertrauensmissbrauchend und berufsbezogen zur Tatbegehung. 

In der österreichischen Praxis der Sicherheits- und Justizbehörden tendiert man zur 
Zuordnung bestimmter Delikte zur Wirtschaftskriminalität, wie etwa wirtschaftliche 
Korruption, Missbrauch von wirtschaftlichen Machtbefugnissen, wirtschaftlicher 
Bankrott, Wirtschaftsspionage, Abgabenhinterziehung, Verstöße gegen das 
Wettbewerbs- und Kartellrecht, Betrug, Untreue, Wucher, Verstöße gegen das 
GesmbH-, Markenschutz-, und Urhebergesetz. 

Der Erfahrungsstand der Praxis zeigt, dass organisierte Formen der 
Wirtschaftskriminalität existent sind, etwa im Bereich der GUS-Staaten (mit 
Einflüssen auf die übrige Welt), bei länderüberschreitenden Anlagebetrügereien mit 
immensen Schadenssummen und bei Missbrauch von Förderungen durch Staaten 
oder Regionen (Betrug zum Nachteil der EU). 
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Die Grenzen zwischen dem transkontinentalen, organisierten Verbrechen und der 
Wirtschaftskriminalität liegen darin, dass ersteres die Fähigkeit aufweist, den 
Justizapparat und (in geringerem Ausmaß) den polizeilichen Apparat zu terrorisieren, 
zu lähmen und zu korrumpieren, Wirtschaftskriminelle verfügen nicht über derartige 
Kompetenzen, 

Die europäischen Staaten,  auch im GUS-Bereich, sind im Begriff, Gesetzes
definitionen zu erarbeiten, Derzeit gibt es noch wenige Legaldefinitionen, Österreich 
weist ansatzweise Legaldefinitionen der organisierten Kriminalität im 
Sicherheitspolizeigesetz und im Strafgesetzbuch auf. 

3.3.2 Allgemeines 
Die organisierte Kriminalität weist in der Regel eine strukturelle Ähnlichkeit mit 
legalen Unternehmen auf, Der Aktionsraum kennt grundsätzlich keine 
Landesgrenzen, zur Durchführung der kriminellen Tätigkeiten werden modernste 
Kommunikations- und Transportmöglichkeiten genutzt, Die großen 
OK-Organisationen sind so aufgebaut, dass Führungs- und Managementebene fast 
zur Gänze isoliert bleiben. Jede dieser Organisationen besitzt eine hierarchische 
Struktur. An der Spitze stehen der .Pate" und sein Führungspersonal. Darunter 
befindet sich eine breite Managementebene und unter dieser wiederum die 
zahlenmäßig weitaus stärkste Ebene der Straftäter im klassischen Sinn. Der 
finanzielle Profit fließt über die Managementebene an die Führungsspitze. 
Umgekehrt werden Befehle von der Spitze nach unten erteilt. 

Jede Einheit ist von der anderen, die ganze Organisation wiederum gegen 
Ermittlungsbehörden und Konkurrenten abgeschottet. Die Führungspersonen haben 
grundsätzlich nur Kontakt zu Personen, die sie schon lange kennen und mit denen 
ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde, Kriminelle Organisationen 
besitzen die Fähigkeit, sich jeder neuen Situation rasch anzupassen. Während alte 
Strukturen bekämpft werden, etablieren sich oft schon neue Vereinigungen. Die 
kriminelle Organisation sowie deren Hintermänner bleiben in einem Strafverfahren 
meist weitgehend unangetastet. Es ist äußerst schwierig , wenn nicht fast unmöglich, 
bei den polizeilichen Ermittlungen bis in die Führungsebene einer OK-Organisation 
vorzudringen. Formen der elektronischen Überwachung sind meist die einzigen 
Ermittlungsmethoden, mit denen man hier eindringen kann,  

Die aus den kriminellen Aktivitäten erzielten hohen Einnahmen werden meist mit 
reellen Einnahmen vermengt sowie in legale Firmen (zB Gastronomiebetriebe) 
investiert. Bei ethnischen Gruppierungen, welche die überwiegende Mehrheit der 
kriminellen Organisationen darstellen, werden Geldbeträge in das Heimatland oder 
auf Konten im Ausland transferiert, für aufwändigen Lebensstil (etwa teure Autos 
und Wohnungen) verwendet oder in Sachwerten angelegt. Eine zentrale Rolle bei 
der Geldanlage spielt auch der Erwerb von Immobilien, Die Dunkelfelder sind enorm, 
der Anteil der organisierten Kriminalität an der Gesamtkriminalität ist erheblich. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 217 von 495

www.parlament.gv.at



- 2 1 4 -

In einem Zeitalter, in dem Kriminelle ihre Milliardengewinne von einem Land zum 
anderen elektronisch übermitteln, hat die Vorgangsweise der 
Strafverfolgungsbehörden unbürokratisch und länderübergreifend zu sein. Der 
Rechtshilfeverkehr zwischen den Staaten muss rasch und effizient erfolgen. Hier ist 
neben der Sicherheitsexekutive insbesondere auch die Justiz gefordert. 

Historisch gesehen, tritt organisierte Kriminalität in der Regel in verschiedenen, 
aufeinander folgenden Phasen auf, woraus Rückschlüsse auf das .,Alter" der 
OK-Gruppierung zu ziehen sind. Experten unterscheiden die .Gewaltphase", die 
.parasitäre" und die .symbiotische" Phase. Die Gewaltphase steht am historischen 
Anfang der Gruppierung, ist geprägt von Rangordnungsauseinandersetzungen der 
Mitglieder, nach außen hin werden einfache Delikte verübt. In der parasitären Phase 
weist die Gruppierung bereits eine gefestigte hierarchische Struktur auf. Die 
Mitglieder konrumpieren, etablieren sich am Kapitalmarkt, umgeben sich mit dem 
Flair erfolgreicher Unternehmer. Es wird zunehmend Einfluss auf Unternehmen -
auch auf öffentliche Einrichtungen - gewonnen, enorme Vermögenswerte werden 
sich in krimineller Weise angeeignet. Die symbiotische Phase kennzeichnet bereits 
eine sichere, schmarotzerhafte Verbindung zwischen dem organisierten Verbrechen 
und dem politischen System, welche zur Kontrolle von rechtmäßigen wirtschaftlichen 
Sektoren und Monopolen sowie für die Beeinflussung der staatlichen Autoritäten, 
aber auch der Öffentlichkeit genutzt wird. Organisierte Kriminalität wird , obwohl in 
ihrer höchsten Form existent, subjektiv nicht mehr als Kriminalität wahrgenommen. 

Der Auftrag zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität findet sich grundsätzlich 
im innerstaatlichen Recht (§§ 278a StGB, 1 6  Abs 1 Z 1 SPG), des Weiteren in 
internationalen Vereinbarungen (zB Aktionsplan zur Bekämpfung der OK 7421 /97 
des Rates der EU) und in verschiedenen bilateralen und multilateralen Abkommen). 
Die zentrale Bekämpfung und die internationale Kooperation obliegt dem 
Bundeskriminalamt. 

Als Meilenstein ,  welcher deutlich den internationalen Trend veranschaulicht, darf das 
Abkommen vom 05. 1 1 .2001 zwischen Europol und Interpol gewertet werden, in dem 
die enge Zusammenarbeit von Europol und Interpol in der OK-Bekämpfung 
beschlossen wurde. Ein weiterer Vertrag zwischen Europol und den USA vom 
06. 1 2.2001 sichert auch hier den direkten Austausch von Daten und Analysen. 

3.3.3 Wesentliche Erscheinungsformen der OK in Österreich 

Wesentliche Erscheinungsformen der OK in Österreich sind 

Suchtmittelkriminalität - siehe Ausführungen zu Kapitel 3.2 
Eigentumskriminalität - siehe auch Ausführungen zu Kapitel 3.4.3 
Straftaten im Zusammenhang mit dem Nachtleben, 
inkl. FrauenhandeliSchlepperei 

WirtschaftskriminalitäUGeldwäschelinternationaler Finanzbetrug 
Kfz-Verschiebung - siehe Ausführungen zu Kapitel 3.4.3 
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3.3.3.1 Eigentumskriminalität 
Das Ziel der kriminellen Vereinigungen liegt insbesondere in der illegalen 
Beschaffung von Gegenständen. deren rasche Verwertung gesichert ist oder wo 
überhaupt von vornherein ein Abnehmer feststeht. Zahlreiche Beispiele bestehen bei 
Wohnungs- und Geschäftseinbruchsdiebstählen, beim Kunstdiebstahl oder im 
Bereich der Kfz-Verschiebung. 

3.3.3.2 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nachtleben 
Kriminelle Organisationen schmuggeln Frauen aus dem ehemaligen Ostblock sowie 
aus dem südamerikanischen und asiatischen Raum, um sie hier. großteils auch 
unter Anwendung physischer und psychischer Gewalt, der Prostitution zuzuführen. 
Die Frauen werden meist durch Vorspiegelung falscher Tatsachen (Beschäftigung 
als Tänzerin oder Kellnerin) angeworben und in der Folge in persönliche und 
finanzielle Abhängigkeit getrieben und im RoUichtmilieu eingesetzt. Im Berichtsjahr 
wurden verstärkt Frauen aus Schwarzafrika und (wie auch bereits in den Vorjahren) 
aus China registriert. 

Im Jahr 2002 wurden im Bundesgebiet 650 Lokale erfasst, in denen Prostitution 
ausgeübt wurde, etwa 2500 Frauen waren offiziell als Prostituierte gemeldet. 
Verschiedene Indikatoren, etwa die Kontaktanzeigen in einschlägigen Magazinen 
und Tageszeitungen sowie die stichprobenartigen Kontrollen bordellartiger Betriebe, 
weisen aber darauf hin, dass es mehr als 3- bis 4-mal so viele Geheimprostituierte 
gibt. In Wien arbeiten ca 1 000 nicht registrierte Animiermädchen in solchen Lokalen, 
aber auch auf dem so genannten Babystrich, davon etwa 40 bis 60 % Frauen aus 
dem Ausland. 

Das Tätigkeitsgebiet international agierender krimineller Gruppierungen konzentrierte 
sich in den letzten Jahren auf Schlepperei und Menschenhandel. Schätzungen 
internationaler Organisationen zufolge, übertreffen die erzielten Gewinne bereits 
Gewinne aus dem Suchtmittelhandel. Die internationale Gemeinschaft (UNO. EU ua) 
nimmt sich seit Jahren verstärkt dieser Problematik an und versucht, 
Bekämpfungsstrategien auf ein einheitliches Niveau zu heben sowie Informations
und Aufklärungsarbeit in den Herkunftsländern, vorwiegend in den ehemaligen 
Ostblockländern, zu initiieren. Diese Bemühungen sind noch zu verstärken und 
auszubauen. 

Der Rat der Europäischen Union erhob über Vorschlag der Kommission und nach 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments die Forderung nach legislativen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels, einschließlich der Festlegung 
gemeinsamer Definitionen, Tatbestandsmerkmale und Sanktionen. Weiters wird 
treffend festgestellt, dass die Unterschiede in den Rechtskonzepten der 
Mitgliedstaaten abzubauen sind und eine effiziente Zusammenarbeit der Justiz- und 
Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung des Menschenhandels zu entwickeln 
ist. Der Menschenhandel stellt einen schweren Verstoß gegen grundlegende 
Menschenrechte und die Menschenwürde dar und beinhaltet rücksichtslose 
Praktiken wie Missbrauch und arglistige Täuschung schutzbedürftiger Personen 
sowie die Anwendung von Gewalt, Drohung. Schuldknechtschaft und Zwang. Die 
bedeutende Arbeit, die von internationalen Organisationen ( insbesondere Vereinte 
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Nationen) geleistet wird, bedarf der Ergänzung durch die Europäische Union. Es ist 
erforderlich, dem schweren Straftatbestand Menschenhandel durch ein 
umfassendes Konzept zu begegnen, in dem die Definition der allen Mitgliedstaaten 
gemeinsamen Grundelemente des Strafrechts, darunter wirksame, angemessene 
und abschreckende Sanktionen, einen festen Bestandteil bildet. Dieser 
Rahmenbeschluss soll zur Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels 
beitragen, indem er die bereits vom Rat verabschiedeten Rechtsakte ergänzt, so 
etwa die Gemeinsame Maßnahme 96nOO/J I zur Aufstellung eines Förder- und 
Austauschprogrammes für Personen, die für die Bekämpfung des Menschenhandels 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern zuständig sind (Programm STOP). 

Als wesentlicher Inhalt und mögliche zukünftige bedeutende Rolle im Kampf gegen 
den Menschenhandel wird aus exekutiver Sicht die im Vorschlag zum 
Rahmenbeschluss angeführte Absicht hervorgehoben, dass hinkünftig auch 
Sanktionen gegen juristische Personen möglich sein sollen. Die bislang fehlenden 
oder zumindest in einem ungenügenden Ausmaß existierenden Einschreitungs- und 
Sanktionsmöglichkeiten gegen BordeIIbetreiber oder Firmeninhaber waren bislang 
ein bedeutender Hinderungsgrund in der erfolgreichen Zerschlagung einer 
Gruppierung, da sich hinter diesen Funktionen zumeist die eigentlichen Drahtzieher 
und Nutznießer verbargen. Das Hilfspersonal (Geschäftsführer, Türsteher etc) ist 
ohne besondere Schwierigkeiten austauschbar, das Geschäft geht uneingeschränkt 
weiter. 

Die Mandatserweiterung von Europol auf den Bereich Menschenhandel wirkte sich 
erfolgreich aus. Bereits nach kurzer Zeit konnte eine beschleunigte europäische 
Zusammenarbeit und ein verbesserter I nformationsaustausch festgestellt werden. 

Die im Jahr 2001 gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Berlin und den 
OK-Dienststellen in Weißrussland, Polen und der Ukraine zum Abschluss 
gebrachten Ermittlungen gegen eine deutsch-weißrussische Tätergruppierung 
(Operation Belarus) wegen Verdachts des schweren Menschenhandels, der 
Förderung der Prostitution, der sexuellen Nötigung sowie wegen anderer 
strafrechtlich relevanter Delikte zeigten bereits Erfolge - im Berichtsjahr wurden im 
Rotlichtmilieu in Österreich und in Deutschland weit weniger Frauen aus 
Weißrussland registriert. 

Im Jahr 2000 ersuchten italienische Sicherheitsbehörden um Unterstützung bei 
Ermittlungen gegen intemational agierende kriminelle italienische und russische 
Mafiaclans, welche verdächtigt wurden, Hunderte Personen aus dem Osten teils 
über Österreich nach Westeuropa geschleust sowie regen Suchtmittelschmuggel 
und Handel betrieben zu haben. Die Suchtmittel wurden über Kolumbien bezogen, 
die Frauen großteils aus den GUS-Staaten und Albanien sowie aus Westafrika und 
Südamerika nach Europa verbracht und sogleich unmittelbar danach der Prostitution 
zugeführt. Die Täter behandelten die Frauen mit äußerster Brutalität und schreckten 
auch vor Tötungsdelikten nicht zurück. In der Folge wurden etwa 1 00 Mitglieder 
dieser Organisationen verhaftet, zahlreiche Fahndungsmaßnahmen nach weiteren 
bereits ausgeforschten Tätern laufen noch. Verbindungen nach Albanien, 
Kolumbien, Tschechien, Äthiopien, Polen, Rumänien, Russland, Tunesien, 
Frankreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg, Österreich sowie in die Schweiz und 
Niederlande sind beweisbar. In Anbetracht der involvierten Vielzahl von Staaten 
wurde die Koord ination und Analyse von Europol vorgenommen. 
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Europol und Italien präsentierten die Operation Girasole Ende 2002 der 
Offentlichkeit. 

Die Rotlichtszene in Osterreich wird überwiegend von einheimischen Personen 
dominiert, von Jahr zu Jahr wird jedoch eine größere Einflussnahme bzw ein 
Verdrängungsdruck, insbesondere durch verstärkte Übernahme von Nachtlokalen 
bzw Beteiligung ausländischer Gesellschaften und/oder Personen, festgestellt. Die 
Auseinandersetzungen werden brutaler, in einem immer größeren Ausmaß werden 
Waffen verwendet, welche insbesondere auch gegen Opfer eingesetzt werden. 

Die Ausübung der illegalen Prostitution verlagerte sich zunehmend von der Straße 
(Straßenprostitution) auf angebliche Vereinslokal itäten, Diskotheken, Pärchen- und 
Swingerklubs. Die Betreiber nutzen gesetzliche Freiräume (Unzulänglichkeiten), um 
Kontrollen dieser Ortlichkeiten durch die Exekutive zu unterbinden bzw zu 
erschweren, weshalb neue Vorgehensweisen in der Durchführung der Kontrollen 
(verdeckte Ermittlungen, Zuziehung der Bezirksverwaltungsbehörden ua) 
angewendet werden. 

Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt der im Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu 
begangenen Straftaten im Deliktsfeld des Menschenhandels. 
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3.3.3.3 Wirtschaftskriminal ität 
Der durch Wirtschaftskriminalität entstehende volkswirtschaftliche Schaden ist 
enorm. Diese Kriminalität umfasst von betrügerischen Konkursen, Anlagebetrug, 
Insiderhandel, Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen 
Union bis hin zur Geldwäscherei eine Vielzahl von Betätigungsfeldern. Die 
Strukturen weisen in manchen Fällen ein Naheverhältnis zur organisierten 
Kriminalität auf, eine genaue Abgrenzung ist oft unmöglich. 

Die Täter sind in der Regel gebildet, mehrsprachig, mobil, treten äußerst 
selbstbewusst auf und verfügen über einen beruflichen Erfahrungsschatz, der bei der 
Tatausführung von großem Nutzen ist. Regelungsdefizite werden genützt, die 
Ermittlungen durch die Einschaltung von Treuhändern und/oder Offshorefirmen 
erschwert. 

Ein spezielles Problem, das sich bei der Verfolgung der Wirtschaftskriminalität stellt, 
ist die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit. So wurde immer wieder festgestellt, 
dass insbesondere im Bereich des Anlagebetruges Täterorganisationen bewusst in 
mehreren Staaten durch die Einschaltung von Mittelsmännern operieren, die Erlöse 
in einem unbeteiligten Land anlegen und im Staat ihres tatsächlichen Aufenthaltes 
keine strafbaren Handlungen setzen. Dadurch ergeben sich bei der Beantwortung 
von Rechtshilfeersuchen oftmals lange Wartezeiten, manche Länder erklären sich 
zudem für eine Strafverfolgung nicht zuständig. Im Gegensatz dazu wickeln die Täter 
ihre länderübergreifenden Geschäfte mittels moderner Kommunikationstechnologien 
(zB Boilerroomoperationen) innerhalb kürzester Zeit ab. 

Aus den gleichen Gründen erweist sich die internationale Abschöpfung der aus den 
Straftaten erzielten Erlöse als äußerst langwierig und schwierig bzw ist der Verbleib 
der inkriminierten Gelder und Vermögenswerte oftmals gar nicht zu ermitteln. 

Die von der Europäischen Union in Angriff genommene Evaluierung der Rechtshilfe 
wird zu einer Beschleunigung der Abwicklung der Rechtshilfeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten führen und in absehbarer Zeit auch die Beitrittskandidaten zur EU 
erfassen. 

Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität erfordert ein hohes Maß an Flexibilität 
der Strafverfolgungsbehörden. Insbesondere werden neue Erscheinungsformen der 
Wirtschaftskriminalität unter Einschaltung modernster Informationstechnologien zu 
beobachten sein. Einzelne Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität finden 
sich in den nachfolgenden Kapiteln. 
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3.3.3.3.1 GeldwäschefT errorismusfinanzierung 
Zur effektiven Bekämpfung dieser essenziellsten Erscheinungsform der organisierten 
Kriminalität und des Terrorismus gibt es zahlreiche nationale und 
internationale/überregionale Initiativen. In diesem Konnex sind unter anderem die 
Änderungen des Strafgesetzbuches (Terrorismus und dessen Finanzierung), der 
Gewerbeordnung (Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche - betreffen im 
weitesten Sinn die Händler von Luxusgütern) und des Bankwesengesetzes 
anzuführen. Weitere Gesetze werden novelliert werden. 

Auslöser für die Verschärfung des Kampfes gegen Terror und dessen Finanzierung 
waren die Ereignisse des 1 1 .09.2001 .  Die betreffenden Adaptierungen im 
Strafgesetzbuch führten zu einem Anstieg der Meldungen bei der 
Geldwäschemeldestelle. 

Die Vorkommnisse des 1 1 .09.2001 zeigten eine grundsätzlich neue Situation auf. 
Die Terroristen agierten unter anderem unter Nutzung von 
Money Transmitter-Systemen und Untergrundbanksystemen unterhalb der 
Identifizierungsgrenzen sowie unter falschen Identitäten. Die Änderung im 
Bankwesengesetz normiert. dass Kreditinstitute bei Anträgen auf Auszahlungen von 
Spareinlagen d ie Behörden in Kenntnis zu setzen haben. wenn noch keine 
Identitätsfeststellung erfolgte und eine Auszahlung von mindestens € 1 5.000 
erfolgen soll. 

Die Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
04. 1 2.2001 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche wurde mit einer Novelle der Gewerbeordnung sowie mit den 
Änderungen von Berufsverordnungen umgesetzt Wesentliche Verpflichtungen sind 
die Identifizierungs- und Sorgfalts pflicht, Aufbewahrungspflicht bezüglich 
Identifizierungsangaben und Geschäftsunterlagen sowie Melde- und 
Informationspflicht bei Verdacht auf Geldwäsche. 
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Geldwäschemeldestelle 
Im Jahre 2002 erhielt die Meldestelle 2 15  Verdachtsmeldungen (2001 : 248) von 
österreichischen Finanz- und Kreditinstituten, davon betrafen 58 Meldungen 
Angehörige der ehemaligen GUS-Staaten. Zudem wurden 1 1 5 Anfragen 
(200 1 :  1 5 1 )  anderer Interpol-Dienststellen sowie 60 Anfragen von überwiegend 
europäischen Geldwäschemeldestellen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht 
auf Geldwäscherei ergingen, bearbeitet. 

1 09 Anzeigen wurden wegen § 165 StGB (Geldwäscherei), 8 Anzeigen wegen 
§ 278a StGB (Kriminelle Organisation) und 20 Anzeigen wegen §§ 1 46 ff StGB 
(diverse Betrügereien) erstattet. Seitens der Gerichte wurden 4 Haftbefehle, 
6 Hausdurchsuchungen und 22 Kontoöffnungsbeschlüsse verfügt. Über gerichtliche 
Verfügungen wurden € 8, 125.771 eingefroren. Gemäß den Bestimmungen des 
Bankwesengesetzes wurden Transaktionen in der Höhe von € 8,910.000 vorläufig 
aufgeschoben. 

Wegen Verdachts der Terrorismusfinanzierung wurden von den österreichischen 
Finanz- und Kreditinstituten insgesamt 23 Meldungen erstattet. Das österreichische 
Modell, eigene Task Force zwischen der Geldwäschemeldestelle und den 
Spezialisten der Terrorismusbekämpfung, bestand die Bewährungsprobe und schnitt 
im internationalen Vergleich (rasches und effizientes Feedback) gut ab. 

Die Bestimmung des § 41 Abs 1 a BWG trat am 01 .07.2002 in Kraft. Diesbezüglich 
wurden von den Kreditinstituten bis Ende des Berichtsjahres insgesamt 3805 
Meldungen erstattet. Eine durchgeführte Analyse lässt den Rückschluss zu, dass 
das Gefahrenpctenzial nicht so hoch ist. Es wurden zwar Strafanzeigen wegen 
Verdachtes des Betruges und der betrügerischen Krida erstattet, die Ermittlungen 
sind aber noch nicht abgeschlossen. Bei den eingegangenen Verdachtsmeldungen 
zeigt der relativ hohe Anteil von Offshoregesellschaften deren Bedeutung bei 
kriminellen Machenschaften auf. Die österreichischen Lösungsansätze, materielle 
Feststellung des tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten, werden zögerlich in den 
internationalen Diskussionen miteinbezogen. 

Die E reignisse vom 1 1 .09.2001 sowie der am 1 9. 1 1 .2002 im Atlantik versunkene 
Öltanker Prestige zeigen die Probleme mit dem Offshore-Business auf. Der von 
einer griechischen Reederei betriebene Tanker fuhr unter der Billigflagge der 
Bahamas. 

Nach dem 1 1 .09.2001 wurde festgestellt, dass einige Anbieter von Offshore
Dienstleistungen und Camouflagepässen (Reisepässe von nicht mehr bestehenden 
Ländern) aus dem Netz gegangen sind. Dafür gibt es mehrere Erklärungsansätze, 
zB Provider befanden sich im World Trade Center, normale Fluktuation und 
bewusstes Verschwinden (Anbietern wurde bewusst, dass Sicherheitsbehörden nach 
Schlusseiwörtern im Netz recherchierten). 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)224 von 495

www.parlament.gv.at



- 221 -

Beinahe 50 % aller Unternehmen, welche die Gründung von Offshore-Unternehmen 
anbieten, garantieren gleichzeitig die Anonymität ihrer Kunden. Die 
Weiterteitungsinstrumente ( Fax und E-Mail Forwarding, Phone Service und 
Kurierdienste) sind oftmals derart verschlüsselt, dass den Weiterleitungsinstitutionen 
die Untemehmensadresse nicht bekannt ist. 

In Österreich wurden verstärkt so genannte Money Transmitter und 
Hawala-Bankings zur Geldwäsche missbraucht. Diese Transfersysteme verfügen 
über eine Vielzahl von Anreizen für kriminelle Elemente (Betragshöhe, Schnelligkeit, 
keine bestehenden Konten, keine herkömmlichen Aufzeichnungen), da die 
Kontrollmechanismen lückenhaft sind und im Zuge formeller Überprüfungen keine 
Zuordnung der Sachverhalte erlauben. Seitens der Geldwäschemeldestelle werden 
im Rahmen von Sensibilisierungs- und Schulungsveranstaltungen diese Systeme 
abgehandelt und Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt. 

Money Transmitter sind Unternehmen (zB Western Union, American Express), die 
mit ihren Filialen weltweit vertreten sind und unter anderem schnelle Geldtransfers in 
das Ausland anbieten. Die Überweisungen erfolgen durch Einstellung der Beträge in 
das zwischen den Filialen bestehende spezielle Datenbanksystem des Money 
Transmitters. 

Beim informellen Geldtransfersystem Hawala werden Geldströme per Handschlag 
über private Treuhänder nur mit einem Codewort um die Wett geleitet. Die Kunden 
müssen sich weder identifizieren noch die Herkunft des Bargeldes deKlarieren. 

Weiterer Missbrauch erfolgt durch die neuen Zahlungstechnologien Electronic 
Banking, Internet Banking, Paybox ua. Hier erfolgen alle Transaktionen elektronisch, 
der Kunde ist physisch nicht präsent. 

Sonderermittlungen Grunderwerb 
In Österreich kommt es seit Jahren zu einem enormen Anstieg des 
Immobilienerwerbs durch Personen aus GUS-Staaten. Bei einem großen Teil sind 
Geldwäscheverfahren anzunehmen. Die gesetzlichen Vorbehalte gegen den 
Immobilienerwerb durch Ausländer werden durch Gründung von Scheinfirmen oder 
durch Verträge mit Strohmännern umgangen. In den Jahren 1 990 bis 1 994 wurden 
in Wien und Niederösterreich 96 Grundankäufe mit einem Gesamtwert von etwa 
€ 28 Mio. durch Personen bzw Firmen aus den GUS-Staaten getätigt. Nicht 
berücksichtigt sind hierbei Grundankäufe von Personen aus den GUS-Slaaten mit 
Doppelstaatsbürgerschaften. Bis September 1 998 erfolgten in Wien, 
Niederösterreich und Burgenland ca 1 80 Grund- und Liegenschaftsankäufe zum 
Gesamtpreis von etwa € 65,5 Mio. Von 1 998 bis 2001 erhöhte sich der angeführte 
Erwerb in Wien, Niederösterreich und Burgenland auf über 300 Fälle mit einem 
Vermögensvolumen von etwa € 1 09 Mio. , von November 2001 bis November 2002 in  
denselben Regionen auf über 400 Erwerbsfälle mit einem Vermögensvolumen von 
ca € 1 1 0  Mio. 
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Wie bei den bis dato erfassten und analysierten Grunderwerben durch Angehörige 
aus GUS-Staaten festgestellt wurde, scheinen mehr als 60 % der Käufer bzw mit 
dem Käufer in Verbindung stehende Personen in Zusammenhang mit OK und 
Geldwäsche sowie diversen anderen Straftaten auf. Weiters wurde beobachtet, dass 
auf Grund der bereits mehrmals erfolgten Ablehnungen des Grunderwerbes durch 
Ausländer immer wieder Immobilien durch mehrheitlich in österreichischem Besitz 
befindliche Gesellschaften aufgekauft und die Gesellschaftsverhältn isse nach kurzer 
Zeit geändert wurden. Als österreichische Gesellschafter fungierten des Öfteren 
Personen, bei denen die Aufbringung ihres Einlagekapitals durch ihre berufliche 
Laufbahn und ihr soziales Umfeld nicht erklärbar ist, so dass von einer Strohmann
Funktion ausgegangen werden kann. 

Im Berichtsjahr thematisierte eine österreichische Delegation vor einem 
internationalen Forum von OK-Sachverständigen in Stuttgart diese Problemstellung. 
Es wurde beschlossen, eine intemationale Expertengruppe, an der auch 
österreichische Vertreter teilnehmen, mit einer Bestandsaufnahme unter Erarbeitung 
von Lösungsvorschlägen zu beauftragen. Auf einer zweiten Ebene beschäftigen sich 
Fachbeamte aus Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowenien, Kroatien und der 
Slowakei mit derselben Thematik. Bei den Sicherheitsdirektionen und anderen 
Behörden wurden Sensibilisierungs-veranstaltungen durchgeführt. 

3.3.3.3.2 Internationaler Finanzbetrug 
Die einzelnen Erscheinungsformen des internationalen Finanzbetruges sind seit 
Jahren in einem hohen Maße präsent. Das stete Ansteigen dieser Betrügereien wird 
durch das Internet, durch Offshore-Gesellschaften sowie durch Unkenntnis der 
Geschädigten über die Funktionsweise der einzelnen internationalen Finanzmärkte 
begünstigt. 

Trotz einer hohen Dunkelziffer werden laufend neue Fälle von Finanzbetrügereien 
mit immer höher werdenden Schadenssummen bekannt. Die hohe Dunkelziffer 
resultiert hauptsächlich daraus, dass vielen Geschädigten nicht bewusst ist, Opfer 
Internationaler Betrüger geworden zu sein. Die Täter nutzen skrupellos das 
mangelnde Wissen potenzieller Anleger aus. 

Das allgemein bestehende Informationsdefizit auf verschiedenen Gebieten der 
Kapitalmärkte ermöglicht den Tätern, entsprechende Seriosität aufzubauen und 
diese nicht nur gegenüber den Opfern, sondern auch gegenüber den 
Ermittlungsbehörden aufrechtzuerhalten. 

Die international agierenden und gut organisierten Finanzbetrüger nutzen sämtliche 
Freiräume, die ihnen l iberales Gesellschafts- bzw Strafrecht, behördliche 
Kompetenzkonflikte, Komplexität und langwierige Dauer internationaler Rechtshilfe, 
Bankgeheimnis, Datenschutz usw einräumen. Die Bekämpfung wird auch durch den 
Umstand erschwert, dass die Grenze zwischen Legalität und I l legalität einerseits und 
Strafrecht und Zivilrecht andererseits oftmals unklar ist. 
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Vom Zeitpunkt der Anzeigeerstattung bis zur Einleitung eines Strafverfahrens 
vergehen Monate. Die Ermittlungen enden häufig mit der Einstellung des Verfahrens. 
In vielen Fällen werden noch Tathandlungen gesetzt, obwohl Straf- bzw 
Enmittlungsverfahren eingeleitet wurden. 

Durch die Globalisierung sowie den Einsatz von Computern und Internet wird es den 
Tätern erleichtert, internationale Tathandlungen zu setzen.  Im Internet befinden sich 
zahlreiche Homepages, Newsletters-Online, Bulletin Boards und Chalrooms, die in 
betrügerischer Absicht eingestellt bzw betrieben werden. Für die potenziellen 
Kunden ist es schwer, zwischen seriösen und unseriösen Angeboten zu 
unterscheiden. 

Eine effektive Strategie zur Bekämpfung des Finanzbetruges, die sowohl national als 
auch international eingesetzt werden kann, wäre anzustreben. Hierbei kann jedoch 
nur ein Ansatz greifen, der sich nicht allein auf die Strafverfolgung beschränkt, 
sondern besonders im Bereich der Prävention wirksam ist. 

Nachfolgende Erscheinungsfonmen, die dem internationalen Finanzbetrug 
(mit OK-Relevanz) zugeordnet werden,  wurden im Jahr 2002 bearbeitet: 

• Betrug unter Ausnutzung der internationalen Finanzrnärkte 
(Telemarketingbetrug , Boilerroom-Operationen) 

• Betrug mit Finanzinstrumenten .erstklassiger Banken" 
(Handel mit Bankgarantien) 

• Vorauszahlungsbetrug, insbesondere Kreditvenmittlungsbetrug 
(Advance Fee Fraud) 

• Akkreditivbetrug (Akkreditivreiterei) 
• Kreditbetrug gegenüber Banken 
• Überweisungsbetrug 
• Scheckbetrug, insbesondere im Zusammenhang mit 

Verrechnungs- und Bankschecks 

Verdachtsmeldungen der österreichischen Banken gern § 41 BWG stellten oftmals 
den Beginn von Betrugsenmittlungen dar, und zwar in einem Stadium, in dem noch 
keine Anzeige eines Geschädigten erfolgte, wodurch ein noch größerer Schaden 
verhindert werden konnte. In einigen Fällen konnten über gerichtliche Anordnung 
Gelder siChergestellt werden. 

3.3.3.3.3 Betrügerische Devisentauschgeschäfte 
Diese Betrugsform täuscht potenten Geldgebern vor, mit einem hohen Abschlag 
ausländische Währungen kaufen zu können. Der Deliktsbereich ist zeitlos, unterliegt 
aber einer Art Wechselwirkung mit extremen politischen Ereignissen, insbesondere 
deshalb, weil diese als Vorwand bzw Legendierung herangezogen werden. 

Im Berichtsjahr war die Situation eher unauffällig, im Zusammenhang mit 
beabsichtigten Immobiliengeschäften in Norditalien wurden einige Ermittlungen zum 
Nachteil österreichischer Geschädigter geführt. 
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3.3.4 International agierende Straftätergruppen in Österreich 

3.3.4.1 Russisch orientierte organisierte Kriminal ität (ROK) 
Die in Österreich verübten Auftragsmorde - allesamt Auseinandersetzungen 
innerhalb von OK-Gruppierungen - wurden aufgeklart und die unmittelbaren 
Straftäter rechtskräftig verurteilt. Die Aufklärung der Verbrechen hatte zweifellos 
einen hohen Grad an präventiver Wirkung. Tätliche Auseinandersetzungen 
russischer Krimineller in Österreich wurden de facto völlig zurückgedrängt, seit 1 996 
kam es zu keinen nennenswerten Auseinandersetzungen. 

Als Geldwäschestandort besitz1 Österreich nach wie vor eine gewisse Attraktivität. 
Die Ermittlungen gegen eine in Österreich etablierte ukrainisch stämmige 
Tätergruppe zei9ten die Dimension und Komplexität der tatsächlichen Bedrohung 
sowie die Einflussnahme auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auf. Die immer 
undurchsichtigeren Strukturen der Organisationen, getarnt mit Firmen und 
Handelsbetrieben, sowie die steigende Professionalität ihrer agierenden Mitglieder 
erschweren die Bekämpfung der Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität, 
insbesondere stehen Personen der ehemaligen Sowjetunion beinahe unbegrenzte 
Geldmittel zur Verfügung . 

Die Einbürgerung von Personen aus dem Bereich krimineller Verbindungen wird 
professionell betrieben. Im Berichtsjahr wurde in mehreren Fällen jeweils der 
Versuch festgestellt, eine breite Führungsschicht der kriminellen Organisationen und 
ihre Familien als Staatsbürger zu etablieren. Internationale Projekte, an denen auch 
Österreich teilnahm, erbrachten den Nachweis, dass der in Österreich registrierte 
Anstieg dieser Etablierung, die Bedrohung sowie die kriminelle Einflussnahme auf 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik europa- und weltweit gleichermaßen Bestätigung 
findet. Die Notwendigkeit einer ständigen und umfassenden Beobachtung der Lage 
ist gegeben, kriminelle Strukturen konnen dadurch frühzeitig erkannt werden. Als 
Konsequenz werden europaweite konzertierte Maßnahmen zu erfolgen haben. 

3.3.4.2 Kriminelle multiethnische Organisationen 
aus den Staaten Süd- und Osteuropas 

Die Staaten Süd- und Osteuropas weisen unverändert unterschiedliche Niveaus in 
der innen- und außenpolitischen Stabilität auf, die durch aktuelle politische 
Entwicklungen (europäischer Erweiterungsprozess) noch verstärkt werden. Daraus 
resultieren differenzierte sicherheitspolitische und sicherheitstechnische Standards, 
insbesondere bei der Bekämpfung der ethnischen kriminellen Vereinigungen. 

Wirtschaftliche Instabilität, aber auch die kausalen Folgen der kriegerischen 
Auseinandersetzungen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen SFRJ, der damit 
verbundene Neuaufbau und die Demokratisierung der Exekutive in den betroffenen 
Ländern führte in einigen Staaten verstärkt zur Ausbreitung krimineller Verbindungen 
in den gewinnbringendsten Kriminalitätssparten. Als Ausnahme ist Slowenien 
anzuführen, das allerdings am geringsten vom politischen Umbruch arn Balkan 
betroffen war. Die kriminalpolizei lichen Dienststellen der Nachfolgestaaten 
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Jugoslawiens sind in technischer Hinsicht vom europäischen Standard zum Teil weit 
entfernt. Mit Unterstützung der Europäischen Union und ihrer einzelnen 
Mitgliedstaaten, vorwiegend im Rahmen des Stabilitätspaktes für Südosteuropa, 
wurde eine Vielzahl an Projekten gestartet, welche allesamt der qualifizierten 
Verbesserung der dortigen Sicherheitsbehörden dienen. 

Im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität erzielten Slowenien und 
Ungarn die besten Fortschritte, die Zusammenarbeit mit diesen Ländern ist als gut 
zu bewerten. Slowenische Sicherheitsbehörden orientierten sich an vorhandene 
österreichische Rechtsnormen. 

Die zunehmend anwachsenden und ethnisch orientierten Siedlungen 
südosteuropäischer Herkunft gewinnen an Bedeutung. Innerhalb der 
Zuwanderergemeinden konnten sich in Österreich bzw europaweit kriminelle 
Strukturen etablieren und ausdehnen. 

Schwerpunkte der kriminellen ethnischen Gruppierungen sind der organisierte 
Suchtmittelschmuggel, der Menschenhandel, der intemationale Waffenhandel und 
die organisierte Kfz-Verschiebung und Schlepperei. 

Die unterschiedlichen Rechtslagen und Gesetzesnormen der betroffenen Staaten 
und die Zusammenarbeit mit der Polizei und Justiz bedürfen einer Verbesserung. 
Die bisherige Kooperation im repressiv-operativen Bereich ist verstärkt zu fördern 
bzw ist die Zusammenarbeit auch auf den Bereich der Prävention (insbesondere 
Schulung und legistische Unterstützung) auszudehnen. Serbien wurde im 
Berichtsjahr wiederholt Hilfestellung auf dem operativen Sektor gegeben, des 
Weiteren wurden serbische Beamten geschult (insbesondere zu den Themenkreisen 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und polizeiliche Observation). 

In Österreich setzen die kriminellen Organisationen großteils so genannte 
Gebietsvertreter ein, welche aus den jeweiligen Herkunftsländern ihre Anordnungen 
entgegennehmen. Zunehmend zeigt sich der Einfluss auf wirtschaftliche Bereiche. 
Scheinfirmengründungen (etwa Baufirmen) und die damit verbundene Schädigung 
der Sozialversicherungsträger und anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts 
nehmen stetig zu. 

3.3.4.3 Kriminelle Vereinigungen nach Art der italienischen Mafia 
Den Mitgliedern der fünf in Italien registrierten kriminellen Vereinigungen nach Art 
der Mafia (Camorra, ' Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Stidde-Gruppierungen und 
Cosa Nostra) dient Österreich nach wie vor als Rückzugsraum und Operationsbasis 
zur Abwicklung strategischer Aktivitäten. Österreich ist Schauplatz im Bereich der 
Allgemeinkriminalität, auffallende Straftaten werden nicht begangen. Die 
Verdachtsmeldungen hinsichtlich Geldwäsche durch Mafiaangehörige waren im 
Berichtsjahr leicht rückläufig. Es wurde emeut eine Vielzahl von Raubüberfällen 
durch italienische Täter begangen. Mangelnde Sicherungsmaßnahmen potenziell 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 229 von 495

www.parlament.gv.at



- 226 -

Gefährdeter (Banken, Wechselstuben und Juweliere) sowie der unkontrollierte 
Grenzübertritt ermöglichen es den Tätern, die zumeist keiner der traditionellen 
Mafiaorganisationen direkt angehören, Überfälle in Österreich vorzubereiten, 
auszuführen und sich in der Folge mit der Beute aus den Tatortregionen abzusetzen. 
Erstmals waren auch starke Aktivitäten italienischer Täter bei Tresoreinbrüchen in 
den südlichen Bundesländern zu registrieren. 

Die Kooperation der kalabrischen und apulischen Mafia mit albanischen 
Tätergruppen, insbesondere in den Deliktsfeldern Waffenhandel und Prostitution, 
dauert an. Experten vermuten einen immer stärkeren Einfluss albanischer Banden 
und eine Ausdehnung des Einflussbereiches der beiden Mafiagruppierungen auf 
norditalienische Regionen. 

Die internen Machtkämpfe neapolitanischer Mafiaclans dürften die 
Vormachtstellungen in Deliktsbereichen und Regionen einer Regelung unterzogen 
haben. Im Bereich der Produktpiraterie erzielte die neapolitanische Mafia in Italien, 
aber auch in anderen europäischen Ländern starke Gewinne. Österreich kommt 
dabei als Transitland und Aufenthaltsort von Führungspersonen besondere 
Bedeutung zu. 

In mehreren Regionen Italiens wurden erneut verstärkt Aktivitäten von Mitgliedern 
krimineller Vereinigungen aus Ländern des ehemaligen Ostblocks und aus 
asiatischen Staaten, welche zum Teil lose Kontakte zu den Mafiavereinigungen 
unterhalten, registriert. 

3.3.4.4 Türkische kriminelle Organisationen 
Bei den türkischen Tätergruppen wird zwischen den politisch motivierten und den 
rein kriminellen Gruppierungen (häufig Familienclans) unterschieden. Die 
Ermittlungen gegen pOlitisch motivierte Tätergruppen gestalten sich äußerst 
schwierig, da sich die Führungspersonen in der Türkei aufhalten und Verbindungen 
in die höchsten Kreise der Politik und Wirtschaft unterhalten. Erschwert sind auch 
die Ermittlungen gegen rein kriminelle Gruppierungen, da die Führungsebene aus 
Familienmitgliedem besteht oder sich aus Personen zusammensetzt, die in der 
Regel aus derselben Region kommen. Nach außen perfekt abgeschottet, ist ein 
Eindringen Fremder in den unmittelbaren Machtbereich praktisch unmöglich. Die 
Führungsschicht solcher Gruppierungen besteht meist aus einer Führungsperson 
und einem in allen Belangen informierten Vertrauten. Die Gewinne aus ihren 
kriminellen Aktivitäten werden großteilS wieder in der Türkei angelegt. 

Die türkisch organisierte Kriminalität betätigt sich in Österreich überwiegend in den 
Deliktsbereichen Suchtmittelhandei ,  Waffenhandel, Schlepperei, Geldwäsche und 
Schutzgelderpressung. 
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Die Schutzgelderpressung erstreckt sich vorwiegend auf die Erpressung von 
türkischen Lokalbesitzem bzw türkischen Geschäftsleuten, bei den Tätem handelt es 
sich vorwiegend um kurdische Gruppierungen. Die Erpresser fordem Geld für den 
Schutz des Lokals, erfüllt der Lokalinhaber die Forderung nicht, wird mit diversen 
Gewalttaten (sowohl gegen Sachen als auch gegen Personen) Nachdruck verliehen. 
Die Ermittlungen gestalten sich als sehr schwierig, die Geschädigten erstatten zwar 
Anzeige, in den seltensten Fallen wird die Erpressung jedoch täterbezogen 
angezeigt. Im Berichtsjahr wurden Fälle von Schutzgelderpressung vor allem in den 
Bundesländem Wien, Niederösterreich und Vorarlberg bekannt. Intemationalen 
Erkenntnissen zufolge, handelt es sich bei den Hintermännem um intemational 
agierende Tätergruppen. 

Europaweit wurde im Berichtsjahr ein starker Anstieg der Gewaltbereitschaft 
türkischer und kurdischer Organisationen registriert. Allein in Deutschland und 
Holland wurden mehr als 25 Morde begangen, welche eindeutig 
Revierauseinandersetzungen unterschiedlicher Gruppierungen zuzuordnen sind. In 
diesen Fällen wurde auch deutlich, dass eine Gewalttat eine weitere Tat (Revanche) 
verursachte. Ermittlungen im Rahmen einer österreichischen Polizeiaktion gegen 
eine kriminelle Organisation im Suchtmittelbereich ergaben, dass eine rivalisierende 
Gruppe einem der Führungsebene zuzurechnenden türkischen Staatsangehörigen 
eine Bombe an der Unterseite seines Autos installierte (500 Gramm TNT). Die 
versuchte Liquidation wurde nur durch besonders schicksalhafte Umstände 
verhindert. Die Explosion hätte ohne Zweifel auch zahlreiche völlig unbeteiligte 
Passanten töten können. 

Österreich nimmt neben Großbritannien, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, 
Griechenland, Deutschland, Dänemark, Schweden,  Norwegen und den 
Niederlanden an dem von der Europol unterstützten Projekt Mustard teil. Ziel des 
Projektes ist es, EChtzeitdaten, welche aus nationalen und übemationalen operativen 
polizeilichen Aktionen bezüglich der türkischen organisierten Kriminalität im 
Zusammenhang mit Heroinhandel und anderen strafrechtlichen Delikten gewonnen 
werden, sofort zu analysieren, um eventuelle Verbindungen unterschiedlicher 
Ermittlungen raschest festzustellen und eine intemationale Koordination zu 
gewährleisten. Zudem werden auch schon Daten aus der Tschechei und der 
Slowakei angeliefert. Polen, die Schweiz und Italien sollen ebenfalls zu einer 
Zusammenarbeit bewogen werden. Diesbezügliche Verhandlungen sind bereits im 
Gange. Die Teilnahme an diesem Projekt führte bereits zu wichtigen Erkenntnissen 
bei den österreich ischen Ermittlungen gegen eine albanisch-türkische 
Tätergruppierung. 

3.3.4.5 Asiatische kriminelle Organisationen 
Unter die asiatische organisierte Kriminalität (AOK) fallen jene kriminellen 
Organisationen, die im südostasiatischen Raum ihren Ursprung haben. Dieses 
Gebiet umfasst die Staaten der VR China, Republik China (Taiwan), Japan, Vietnam, 
Thailand, Nord- und Südkorea, Myanmar (früher Burma), Laos, Kambodscha, 
Malaysia, Indien, Bangladesch und Indonesien. In dieser Region leben mehr als 3,5 
Milliarden Menschen, die VR China mit ca 1 ,3 Milliarden ist der größte Staat. 
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Die AOK betätigt sich in allen Deliktsbereichen. Zur Durchsetzung ihrer Ziele werden 
auch Morde begangen. Im Jänner 2002 wurden zwei chinesische Frauen in Wien 1 1 .  
ermordet aufgefunden. Die von China über Italien nach Österreich geschleppten 
Mädchen lernten in Wien einen Landsmann kennen, der sie in seiner Wohnung 
beherbergte. Dessen Leiche wurde einige Wochen nach dem Auffinden der Frauen 
in der Donau beim Kraftwerk Freudenau in Wien geborgen. Die Motivlage für den 
gewaltsamen Tod der drei Menschen ist bislang ungeklärt. Gerüchte innerhalb der 
chinesischen Gemeinde besagen, dass ein Auftragsmord zur Beseitigung von 
Konkurrenten in den Bereichen Schlepperei und illegaler Prostitution vorliegt, 
endgültige Ermittlungsresultate stehen aber bislang aus. 

Eine Gruppe aus Laoning (VR China) betätigte sich vermehrt mit der Erpressung von 
Betreibern rivalisierender China-Restaurants sowie mit der gezielten Übernahme von 
Glücksspiellokalen, welche von Taiwan-Chinesen betrieben werden. 

In den Anfangsmonaten des Jahres 2002 kam es gegenüber dem Vorjahr zu einer 
leichten Stagnation von Aktivitäten chinesischer Organisationen im Bereich des 
Rotlichtgewerbes, die jedoch im Frühsommer durchbrochen wurde und zu einem 
Ansteigen chinesischer Geheimbordelle führte. Nach langwierigen Ermittlungen 
wurde eine Zentralfigur des chinesischen Rotlichtgeschäfts lokalisiert und auf Grund 
eines Haftbefehles festgenommen. Ein Großteil der von seiner Organisation 
kontrollierten illegalen Bordelle wurde geschlossen. 

Einzelne Mitglieder von taiwanesischen Triaden (United Bamboo) wurden in Wien 
registriert. Dieser Entwicklung muss mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
entgegengetreten werden, um Territorialkämpfe zu verhindern. 

Auf Grund einer Initiative der I ndependent Commission Against Corruption ( ICAC) 
wurde die Arbeitsgruppe INACRA ( International network of anti-corruption und 
related agencies) in Hongkong gegründet, die den Themenschwerpunkt organisierte 
KriminalitäUKorruption behandelt. Österreich ist in diesem Gremium vertreten. 

Die Südostasiengruppe stellt eine Initiative der E U-Mitgliedstaaten Deutschland, 
England, Holland, Belgien, Frankreich, Italien und Österreich dar. In d ieser 
Arbeitsgemeinschaft werden auf Sachbearbeiterbasis neue Trends und Strömungen 
in Verbindung mit asiatischer organisierter Kriminalität mit dem Ziel analysiert und 
erörtert, die Bekämpfung zu forcieren, neue Strategien und Ansätze zur Bekämpfung 
sowie zur Vorbeugung zu finden sowie durch persönliche Kontakte ein rasches 
Reagieren auf geänderte Situationen zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit 
bewährte sich schon bei verschiedenen internationalen Projekten (Dover Case). 

I m  Projekt Bridge arbeiten insgesamt 58 Interpol-Mitgliedstaaten sowie zahlreiche 
NGOs auf Expertenebene in den Bereichen AOK, Menschenhandel und illegale 
Immigration zusammen. Ziel ist die Schaffung einer zentralen Datenbank. 
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3.3.5 Bekämpfung der organisierten Kriminal ität in internationaler H insicht 
Österreich verfügt im Rahmen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. 
abgesehen von der ständigen Schiene I KPO/lnterpol. über zahlreiche operative bi
und multilaterale Beziehungen zu Staaten und Staatengemeinschaften innerhalb und 
außerhalb der EU. 

Österreich wahrt seine Verpflichtungen bei einer Vielzahl von internationalen 
Initiativen. etwa bei den Vereinten Nationen, der FATF (Financial Action Task Force). 
der EGMONT-Gruppe (weltweite Vereinigung von Meldestellen für die 
Geldwäschebekämpfung) sowie insbesondere im Rahmen von Interpol und Europol 
mit deren operativen Projekten. 

Die polizeiliche Zusammenarbeit mit den Behörden der Russischen Föderation, der 
Ukraine und den Staaten Vorder- und Zentralasiens bei der Bekämpfung der 
internationalen Wirtschaftskriminalität, Geldwäscherei und Terrorismus-finanzierung 
war von entscheidender Bedeutung. 

Die Kooperation mit der ungarischen NEBEK-Behörde (Dienststelle für internationale 
Zusammenarbeit) entwickelte sich in der bilateralen operativen Zusammenarbeit der 
beiden Staaten äußerst positiv. Es fanden mehrere strategische Arbeitsgespräche in 
Wien und zahlreiche operative Treffen in Ungarn und Österreich statt. 

Auf Grund des Ressortübereinkommens mit der Russischen Föderation befand sich 
eine russische Delegation unter Leitung des Vizeministers in Wien. Es konnten 
praktikable Modalitäten zum Informationsaustausch in den Deliktsfeldern 
Wirtschaftskriminalität, Geldwäscherei, Terrorismusbekämpfung, Schlepperei und 
Menschenhandel, Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie Kfz-Diebstahl und -
Schmuggel vereinbart werden. 

Zu dem im Ressortübereinkommen mit der Ukraine vereinbarten jährlichen Treffen 
wurde eine ukrainische Delegation in Österreich empfangen. Des Weiteren erfolgte 
der Besuch einer österreichischen Delegation in der Ukraine. Es gelang, brauchbare 
Grundlagen für die Praxis der operativen Fälle zu schaffen. Dies erscheint 
Insbesondere im Hintergrund der Bekämpfung der Kapitalflucht aus der Ukraine bzw 
aus den GUS-Staaten im Hinblick auf die Beschlüsse der FATF (Black List) von 
besonderer Bedeutung sowohl für die bilaterale Zusammenarbeit von Österreich und 
der Ukraine als auch hinsichtlich der Vorbildwirkung für alle europäischen Staaten zu 
sein. 

Mit Aserbaidschan erfolgte ein Delegationsaustausch, bei dem Arbeitsgespräche zu 
den Themen organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Schlepperei an der Tagesordnung standen. 
Aserbaidschan befindet sich zwar in großer räumlicher Entfernung zu Österreich, 
verfügt aber als Schnittstelle zu den kriminellen Vereinigungen russischen, 
tschetschenischen, georgischen, iranischen und türkischen Ursprungs über enorme 
strategische Bedeutung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. 
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Erstmals kam es zu operativen Kontaktgesprächen mit jordanischen, syrischen und 
peruanischen Delegationen in Österreich, wobei die Themen Suchtmittelkriminalität 
und organisierte Kriminalität im Mittelpunkt standen 

Die Kooperation mit den in Österreich akkreditierten Verbindungsbeamten und den 
ins Ausland entsendeten österreichischen Verbindungsbeamten wurde forciert. 

Priorität der österreichischen Gremienarbeit hatte auch im Berichtsjahr die Mitarbeit 
bei Europol-Projekten wie Top 1 00 ( Russische Föderation), Mustard (Türkei), Girasol 
( Menschenhandel) und Ethnische Albaner sowie bei den Interpol-Projekten Bridge 
(chinesische Schlepper) und Millennium (kriminelle Vereinigungen aus dem Bereich 
der ehemaligen Sowjetunion). 

Im Zuge von Schulungsmaßnahmen erfolgten Hospitationen von Beamten aus 
Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien in Österreich sowie ein Austausch von 
Hospitanten mit der Schweiz und Liechtenstein in allen Deliktsfeldern der 
organisierten Kriminalität, insbesondere zu den Themen Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung. 

Die auf eine Initiative der Innenminister von Deutschland, Liechtenstein, Italien, 
Frankreich, Österreich und der Schweiz zurückgehende Alpenländer
Sicherheitspartnerschaft erfuhr eine Erweiterung durch Slowenien, das im 
Berichtsjahr bei dem jährlichen Treffen des Projektausschusses in Berlin erstmals 
teilnahm. Diese Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Projektausschuss und drei 
Unterausschüssen, erarbeitete deutliche Impulse zur Bekämpfung der Phänomene 
organisierte Kriminalität, Extremismus und Schlepperei und stellt mittlerweile ein 
bedeutendes Beratungsgremium der Innenminister der beteiligten Staaten dar. 

Die trilaterale Arbeitsgruppe (Bayern, Baden Württemberg und Österreich) tagte im 
Berichtsjahr in Stuttgart und vereinbarte weitere Treffen zu Themenkreisen mit 
besonderer Aktualität (zB Ausländergrunderwerb im Konnex zur Geldwäscherei). 

Die breite Palette der derzeit prioritär zur Bearbeitung stehenden I nitiativen wurde 
durch Aktionspläne zur bi- und multilateralen operativen, unbürokratischen und 
effektiven Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität mit und zwischen den Nachbarländern Ungarn, Slowenien, Slowakei, 
Tschechien sowie den OK-Abteilungen von Kroatien, Österreich und der Türkei 
abgerundet. 

Fortsetzung fand das EU-Twinning-Programm für Rumänien, wobei die 
österreich ische Geldwäschemeldestelle eine führende Hilfestellung beim Aufbau 
einer rumänischen Geldwäschemeldestelle leistete. 

Die Ausforschung von Vermögenswerten krimineller Vereinigungen mit terroristischer 
Zielsetzung im Rahmen der einschlägigen Konventionen bzw Verordnungen der 
Vereinten Nationen und der EU (in Zusammenarbeit insbesondere mit dem US
amerikanischen FBI)  weist nach wie vor einen besonderen Stellenwert auf. Auf 
diesem Gebiet erfolgte eine enge Kooperation des Innenministeriums mit den 
Ministerien für Justiz, Finanzen und Wirtschaft. 
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3.4 Weitere Erscheinungsformen der Kriminal ität in Österreich 

3.4.1 Schlepperei 

3.4. 1 . 1  Aufgriffe 
Von österreichischen Sicherheitsdienststellen wurden im Berichtsjahr 20.439 Fälle 
(als Fall wird eine Amtshandlung bewertet, bei der eine oder mehrere Personen 
aufgegriffen wurden) registriert. Dies entspricht einem Rückgang um 1 32 
Amtshandlungen (- 0,64 %) gegenüber dem Jahr 200 1 .  

Aufgriffe (Amtshandlungen) 
Entwicklung 1 997 bis 2002 
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Im Zuge der Amtshandlungen wurden an den Binnen- und EU-Außengrenzen 
Österreichs bzw innerhalb des Bundesgebietes insgesamt 48.436 Personen 
(Organisatoren, Schlepper, Beitragstäter, Geschleppte sowie illegale 
Grenzgängerlillegal aufhältige Personen) angehalten und die gesetzlich 
vorgesehenen Maßnahmen getroffen. Dies entspricht einem Rückgang um 
223 Personen (-0,46 %) gegenüber dem Vorjahr. 
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Gesamtaufgriffszahlen 
. Entwicklung 1 997 bis 2002 

1 998 1999 2000 2001 } 2002 

Seit der Einführung einer spezifischen Analyse und Dokumentation im Jahr 1 993 
wurde eine kontinuierliche Zunahme der illegal nach Osterreich eingereisten 
Personen festgestellt. Im Jahr 2001 wurde ein Höchstwert (48.659 illegal eingereiste 
Personen) registriert. Im Berichtsjahr war erstmals ein leichter Rückgang der 
Aufgriffszahlen zu verzeichnen. Der andauemde Migrationsdruck konnte durch die 
verstärkte Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten im Rahmen der 
Sicherheitspartnerschaften teilweise abgefangen werden. Bei den führenden 
Nationalitäten kam es zu Veränderungen. Während in den Vorjahren Afghanistan die 
am stärksten ausgewiesene Nation war, kamen im Jahr 2002 die meisten illegalen 
Personen aus dem Irak, gefolgt von Personen aus Rumänien und Jugoslawien. 
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3.4.1 .2 Herkunftsländer und Beweggrunde der illegalen Migration 
Die Herkunftsländer der illegalen Migranten, die Österreich am stärksten betrafen, 
sind der Irak, Rumänien, Jugoslawien, Afghanistan, der indische Subkontinent, die 
Ukraine, Russland, TOrkei, Bulgarien und Armenien. Die Abwanderung aus diesen 
Regionen erfolgte aus wirtschaftlichen (ca 40 % aller Fälle) und persönlichen (ca 
26 %) GrOnden (FamilienzusammenfOhrung etc). Weitere GrOnde bildeten politische 
Verfolgung, Flucht aus Kriegsgebieten und Strafverfolgung im Heimatland (etwa 
1 9  % aller Fälle). 

Ausgangsländer 
Von den Aufgegriffenen kamen Ober 1 3.000 Menschen Ober Binnengrenzen, 
dh aus Schengenländern, insbesondere aus Italien, nach Österreich. Dies ist ein 
Anteil von etwa 27 % der Gesamtaufgriffe. Bei d iesen Menschen handelt es sich 
vorwiegend um rumänische und ukrainische Staatsangehörige. Wie bereits in den 
Vo�ahren aufgefallen, lässt die hohe Zahl der rechtswidrig aus EU-Ländern (ohne 
gOltiges Visum) eingereisten Personen vermuten, dass ein Großteil der Personen in 
Italien oder einem anderen westeuropäischen Land über längere Zeit einer illegalen 
Beschäftigung nachgegangen ist, auf der ROckreise in ihre Heimatländer Österreich 
passierten und hier - ohne gültigem Visum - aufgegriffen wurden. Meist verfOgten 
diese Personen Ober abgelaufene Schengenvisa. Der fOr die Schlepperei relevante 
Sachverhalt spielt sich aber nicht bei diesem Aufgriff ab, sondern viel frOher, wenn in 
hoher Anzahl Visa erschlichen werden - fOr durchaus beträchtliche Summen mittels 
falscher Einladungen oder Hotelreservierungen. 

Rechtswidrige Einreise nach Österreich im Jahr 2002 - Ausgangsländer 

'OLEN 
DEUTSClUtIl 
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3.4.2 Falschgeldkriminalität 

Die Einführung des Euro-Bargeldes als gesetzliches Zahlungsmittel erforderte 
umfangreiche Maßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Osterreichischen 
Nationalbank erfolgte die Schulung der Exekutive, bei Banken, bei der Bevölkerung 
sowie im Handel wurde laufend Aufklärungsarbeit geleistet. 

Das Bundeskriminalamt erstellt laufend Lagebilder über Falschgeldfälle, die für 
sämtliche Sicherheitsdienststellen abrufbar sind. Im Gegensatz zu anderen 
betroffenen Kriminalitätsbereichen, nimmt die Bekämpfung der Falschgeldkriminalität 
im Zusammenhang mit der Euro-Bargeldeinführung eine Sonderrolle ein. Daraus 
ergibt sich auf Dauer eine neuartige Situation einer intensiveren, internationalen 
Zusammenarbeit sämtlicher Euro-Mitgliedstaaten. 

Die Bearbeitung der Falschgeldfälle wurde im gesamten Bundesgebiet auf die 
elektronische Bearbeitung umgestellt, sämtliche Falschgeldfälle werden im Rahmen 
der Falschgeldberichterstattungspflicht der Zentralstelle beim Bundeskriminalamt 
gemeldet. Ein diesbezüglicher Datenverbund besteht auch zur OeNB. 

In allen EU-Mitgliedstaaten wurden nationale Analysezentren eingerichtet, welche 
auftretende Euro-Fälschungen erfassen und analysieren und die daraus 
resultierenden Erkenntnisse an die Europäische Zentralbank (EZB) und an die 
Exekutive weiterleiten. In Osterreich wird diese Aufgabe durch die Oesterreichische 
Nationalbank bzw deren Tochtergesellschaft Osterreichische Banknoten- und 
Sicherheitsdruck GmbH, bei der die Falschgeldkommission angesiedelt ist, 
wahrgenommen. 

Die Kommunikation zwischen den nationalen Analysezentren erfolgt durch das bei 
der EZB eingerichtete Falschgeldanalysezentrum Counterfeit Analysis Centre (CAC) 
und durch die gemeinsame Datenbank Counterfeit Monitoring System (CMS). Die 
CMS erwies sich schon im ersten Anwendungsjahr als ein sehr praktisches und 
verlässliches Instrumentarium der Verständigung über Euro-Fälschungen. Eine 
Abfragemöglichkeit durch die Sicherheitsdienststellen wird geschaffen, derzeit ist 
eine Abfrage nur durch das nationale Analysezentrum möglich. 

Die Zusammenarbeit mit Europol wurde intensiviert, bei größeren internationalen 
Falschgeldfällen wurden so genannte AWF (Analyse work files) eingerichtet, welche 
eine bessere Koordinierung der internationalen Bekämpfungsstrategien ermöglichen. 
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Euro-Banknoten 
Nach Angaben der Europäischen Zentral bank nahm das Eurosystem (EZB und die 
zwölf nationalen Zentralbanken des Euro-Währungsgebiets) im Jahr 2002 insgesamt 
1 67. 1 1 8  gefälschte Euro-Banknoten aus dem Umlauf. Diese Euro-Fälschungen 
betragen weniger als ein Viertel der gesamten Fälschungen von Altwährungen, die 
von den nationalen Zentralbanken des Euro-Währungsraums im Jahr 2001 gemeldet 
wurden. Außerdem wurde die EZB von 414  Fälschungen aus Ländern, die nicht dem 
Euro-Währungsgebiet angehören, informiert. 

In Österreich wurden im Jahr 2002 Fälschungen von insgesamt 5068 Euro
Banknoten (Gesamtsumme € 364.780) verzeichnet. Am häufigsten wurden 50-Euro
Noten gefälscht. 

Die sichergestellten 5068 Falsifikate wurden wie folgt hergestellt: 
4894 Farbkopien 

1 1 6 Druckfälschungen 
26 Schwarzweißkopien 

1 Verfälschung 
31 sonstige Verfälschungen 

Im ersten Halbjahr wurden weniger Fälschungen als im zweiten Halbjahr registriert. 
Dies ist auf die Neuheit des Bargelds zurückzuführen. 

Euro-Münzen 
Münzen werden seltener gefälscht. In Österreich wurden im Jahr 2002 lediglich 
25 Fälle (insgesamt 38 Münzen im Wert von € 29) registriert. 

ATS-Banknoten 
Im Berichtsjahr wurden Fälschungen von insgesamt 404 Schilling-Banknoten 
festgestellt. 

DEM-Banknoten 
Bei den gefälschten DEM-Banknoten wurde im Vergleich zum Jahr 2001 ein Anstieg 
verzeichnet: 2002: 1424 Stück (Wert: DEM 1 , 1 90 .710)  

2001 : 1 346 Stück (Wert: DEM 1 ,0 1 6 . 1 40) 

USO-Banknoten 
Bei Fälschungen von US-Dollars wurde im Vergleich zum Jahr 2001 ein Rückgang 
registriert: 2002: 1 883 Stück (Wert: USO 1 6.290) 

2001 : 750 Stück (Wert: USO 73.490) 

Andere gefälschte ausländische Währungen fielen im Berichtsjahr nicht ins Gewicht. 
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Wesentliche Amtshandlungen im Berichtsjahr: 

Aushebung einer Falschgelddruckerei in Serbien 

Anfang des Jahres erhielten österreichische Sicherheitsbehörden Informationen, die 
zur Ausforschung und Aushebung einer Falschgelddruckerei in Serbien führten. 
Serbische Behörden konnten insgesamt 1 3  Personen festnehmen, Falschgeld (Euro 
und US-Dollar) sowie Maschinen zur Herstellung von Falschgeld wurden 
sichergestellt. Die ausgezeichnete Koordination des Einsatzes verhinderte, dass 
Falschgeld in Umlauf gelangle. Die weiteren Ermittlungen, an denen ebenfalls 
österreichische Behörden maßgeblich beteiligt waren, ergaben Verbindungen zu 
einer kroatischen Tätergruppe. Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Kroatien 
wurden gefälschte Euro- und US-Dollar-Banknoten sowie Suchtmittel sichergestellt, 
mehrere Personen konnten festgenommen werden. 

Bulgarische Tätergruppen 
Im Juni wurde in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg vermehrt 
Falschgeld durch ethnische Tätergruppen in Umlauf gebracht. Drehscheibe für die 
Verbreitung war Salzburg. Die Ermittlungen ergaben, dass das Falschgeld aus 
Bulgarien stammte. In Zusammenarbeit mit Interpol und den bulgarischen 
Polizeibehörden wurden im Dezember 2002 in Kjustendil mehrere Personen 
festgenommen und Falschgeld in der Höhe von € 900.000 sowie Utensilien zur 
Herstellung von Falschgeld , Pässen ua sichergestellt. Österreich und Griechenland 
waren von dem aus Bulgarien stammenden Falschgeld am meisten betroffen. 
Österreich fungierte zudem als Drehscheibe für die Weiterleitung von Falschgeld in 
andere EU-Staaten, zB wurde die Weiterleitung durch eigene Falschgeldkuriere 
vorgenommen. 

Polnische Tätergruppierung 
Im August 2002 wurden zwei polnische Staatsbürger am Grenzübergang 
Drasenhofen festgenommen, die verdächtigt wurden, falsche 1 00-Euro-Noten in 
Umlauf gebracht zu haben. In ihrem Pkw wurden insgesamt 324 falsche 
1 00-Euro-Nolen vorgefunden und sichergestellt. Intemationale Ermittlungen 
ergaben, dass die Verdächtigen Mitglieder einer internationalen polnischen 
Tätergruppierung waren, welche bereits seit dem Jahr 1 998 Falschgeld (Deutsche 
Mark, Zloty) in den Verkehr brachte. In der Folge kam es auch zu zahlreichen 
Verhaftungen in Polen und anderen Ländern. 

Litauische Tätergruppe 
Im Oktober 2002 wurde in Vorarlberg eine 4-köpfige litauische Tätergruppe 
festgenommen. In ihrem Pkw wurden 1 46 falsche 50-Euro-Banknoten vorgefunden. 
Die Fälschungen wurden durch die EZB als gefährlich eingestuft, große Mengen 
wurden bereits in Mitteleuropa in Verkehr gebracht. Die Täter sind einer 
internationalen Tätergruppierung zuzurechnen, der etwa 500 Personen angehören. 
Zwecks internationaler Koordination der Bekämpfung dieser Falschgeldverbreiter 
wurde bereits im August 2001 bei Europol eine Arbeitsgruppe (Operation Baltic 
Walker) eingerichtet. 
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3.4.3 Eigentumskriminalität 

3.4.3.1 Kraftfahrzeugentfremdungen - Diebstah l  und Verschiebung 
Bei den Kfz-Entfremdungen zeigt sich seit Jahren eine rückläufige Tendenz. Im Jahr 
2002 wurden im EKIS insgesamt 5099 Kfz-Fahndungen (alle in Österreich 
gestohlenen Fahrzeuge sowie Fahrzeuge österreichischer Zulassungsbesitzer, die 
im Ausland gestohlen wurden) erfasst. Gegenüber dem Jahr 2001 (5623 Kfz
Entfremdungen) bedeutet dies einen Rückgang um 524 Fahndungen (-9,32 %). 

2693 Fahrzeuge (2001 : 3 140) konnten bis dato nicht aufgefunden werden und sind 
daher als auf Dauer entzogen zu betrachten. 

Bei den Entfremdungen (von in Österreich zugelassenen Kfz) mit Tatort Ausland ist 
eine rückläufige Tendenz festzustellen (2002: 1 283 Fälle, 2001 :  1 407 Fälle, 2000: 
1 860 Fälle). Die Auffindungsquote bei den in Österreich gestohlenen Fahrzeugen 
beträgt 60,9 %, bei im Ausland gestohlenen Fahrzeugen lediglich 5,4 %. Die 
Gesamtauffindungsquote beträgt 47,2 %, die Aufklärungsquote 14 %. Am häufigsten 
wurden Fahrzeuge der Marken VW, Audi ,  Mercedes, Skoda und BMW gestohlen. 

Die europäische Identifizierungsdatei EUFID ermöglicht das Erkennen gestohlener 
Kfz und falscher Fahrzeugdokumente. Diese Datei umfasst nach der 
Implementierung italienischer und schwedischer Fabrikate Informationen zu 
1 8  Fahrzeugmarken. Die dreisprachige internationale Version wird über Europol und 
Interpol weltweit an Polizeibehörden verteilt und genießt höchste Anerkennung. Die 
Edition 2003 wird um Informationen über Krafträder und Klein-Lkw erweitert. Eine 
EU-Förderung wurde eingereicht. 

Nach der bereits erfolgten Anbindung an die Werksherstellerdatei von BMW wird die 
Kooperation mit Mercedes und Chrysler sowie weiterer europäischer Kfz-Hersteller 
angestrebt. Dies ermöglicht die Abfrage hochsensibler Kfz-Daten der Hersteller, um 
gestohlene Kfz rasch identifizieren zu können. 

Entwickelt wurde ein elektronisches Anzeigeformular, aus dem nach einer 
einmaligen Datenerfassung alle erforderlichen Formblätter (Anzeige an das Gericht, 
EKIS-Fahndung, Berichterstattung an das Bundeskriminalamt usw) generiert werden 
können. Der Probebetrieb beginnt im Jahr 2003. In einer weiteren Ausbaustufe soll 
das System Serien und Zusammenhänge (zB Häufung von Diebstählen innerhalb 
eines Bezirks oder einer bestimmten Marke) automatisch aufzeigen.  

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 241 von 495

www.parlament.gv.at



- 238 -

International agierende Tätergruppen spielen eine immer größere Rolle. Die 
Fahndungserfolge, insbesondere an den SChengen-Außengrenzen, demonstrieren 
die Involvierung der organisierten Kriminalität. Im Jahr 2002 wurden insgesamt 201 
entfremdete Fahrzeuge (2001 : 302) im Gesamtwert von € 4,408.880 an den 
Grenzen sichergestellt. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 230 
Talverdächtige festgenommen. Die meisten Verdächtigen stammten aus Italien (29), 
gefolgt von Staatsangehörigen aus Rumänien (25) und Jugoslawien (22). Die 
sichergestellten Fahrzeuge stammten hauptsächlich aus Deutschland (62), Italien 
(42) und Österreich (35). 

Österreich ist Transitland für entfremdete Kfz aus Westeuropa und dem 
südeuropäischen Raum nach Ex-Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien sowie in die 
GUS-Staaten. Die professionelle Arbeit der Beamten der Grenzgendarmerie ist zu 
einem unverzichtbaren Instrument der Kriminalitätsbekämpfung geworden. Die 
gezielten Maßnahmen durch das Bundeskriminalamt (Streifen, Prävention, 
Koordination großer Amtshandlungen) haben sich bewährt und werden fortgesetzt. 

Vom internationalen Trend zum Ca�acking (Fahrzeugraub) und Homejacking 
(Einbrüche mit dem Ziel, Fahrzeugschlüssel und hochwertige Autos zu stehlen) blieb 
Österreich bis auf Einzelfälle verschont. Als Modus Operand i waren neben dem 
Diebstahl/Einbruchsdiebstahl wiederum die betrügerische Anmietung und 
Veruntreuung von Leih- und Mietfahrzeugen sowie die Veruntreuung von 
Leasingfahrzeugen festzustellen. Ein nicht zu unterschätzender Faktor beim 
Versicherungsbetrug dürfte auch der Mitwirkung von Zulassungsbesitzern 
zukommen. 

Im Berichtsjahr wurden verstärkt Fahrzeuge der oberen Preisklasse veruntreut, die 
zu Probefahrten überlassen wurden. Es handelte sich hier, ausgenommen in einem 
Fall (Veruntreuung von 1 2  hochwertigen Fahrzeugen durch ein Linzer Ehepaar), um 
Einzelstraftaten. Auffallend war die Leichtgläubigkeit der geschädigten Kfz-Händler, 
plumpe Fälschungen vorgelegter Personalpapiere wurden nicht erkannt bzw wurden 
oftmals überhaupt keine Dokumente abverlangt. 

Der Grund für das Ausweichen der Täter vom Diebstahl/Einbruchsdiebstahl auf 
verschiedene Formen der betrügerischen Erlangung von Kfz ist darin zu suchen, 
dass herstellerseitig die weitere Verfeinerung der serienmäßigen Ausstattung 
hochwertiger Pkw mit elektronischen Wegfahrsicherungen forciert und in den 
Schengenstaaten im exekutiven Bereich ein sehr hoher Fahndungsdruck, 
insbesondere an den Außengrenzen, ausgeübt wird. Ferner wird auf Grund des 
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enormen Konkurrenzdruckes im Mietwagengewerbe den jeweiligen Anmietem eine 
räumlich größere Bewegungsfreiheit mit den angemieteten Fahrzeugen eingeräumt, 
wobei Benützungsbewilligungen bereits für die meisten osteuropäischen Staaten, 
ausgenommen Fahrzeuge der gehobenen Preisklasse, erteilt werden. 

Gerade in Osteuropa sind Miet- und Leihfahrzeuge begehrtes Beuteobjekt. Bei 
betrügerischen Anmietungen und nachfolgenden Veruntreuungen der Fahrzeuge ist 
das Risiko für den potenziellen Täter, der Tat überführt zu werden, sehr gering. In 
Österreich wurde bei dieser Deliktsform erstmals im Jahr 2000 eine Struktur der 
organisierten Kriminalität festgestellt. Während in den Vo�ahren vor allem russische 
und italienische Tätergruppen agierten, traten im Berichtsjahr insbesondere 
kroatische und slowakische Tätergruppen im Verbund in Erscheinung. Innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes wurden zumeist vier bis fünf Fahrzeuge bei 
internationalen Mietwagenunternehmen (zB Avis, Hertz) unter Vorlage zumeist 
gefälschter Papiere und echter Kreditkarten (unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 
von Kreditinstituten in den Herkunftsländern der Anmieter ausgestellt) angemietet 
und in der Folge nicht mehr an die Autoverrnieter zurückgestellt . Aus Mitteilungen in
und ausländischer Dienststellen ist der Schluss zu ziehen, dass die Täter arbeitsteilig 
vorgehen. Es gelang, Täter im Ausland festzunehmen und die von ihnen benützten 
und gefahndeten Mietfahrzeuge sicherzustellen. 

Auf Grund einer konzentrierten und vom Bundeskriminalamt gesteuerten Aktion 
wurden in Linz zwei und in Graz ein Täter bereits bei der versuchten betrügerischen 
Kfz-Anmietung festgenommen. Tatausführende und Auftraggeber waren 
slowakische Staatsangehörige. 

Im Bereich der Prävention kommt den Sicherheitsabteilungen der internationalen 
Mietwagenunternehmen große Bedeutung zu. Seit Jahren erfolgt hier eine enge 
Zusammenarbeit und werden regelmäßig Informationen ausgetauscht. Als Erfolg 
dieser Zusammenarbeit ist zu verbuchen, dass es bulgarischen Tätergruppen bisher 
nicht gelungen ist, im Bundesgebiet Fuß zu fassen. 

Im Jahre 2002 wurde verstärkt festgestellt, dass insbesondere im Wirtschaftsbereich 
die Zahlung fälliger Leasingraten unterblieb. Gewerbliche Unternehmen schlossen 
mit Leasinggesellschaften Verträge und erwarben Nutzfahrzeuge. Auf Grund 
tatsächlicher oder vorgetäuschter finanzieller Außenstände im Betriebsvermögen 
wurden die fälligen Leasingraten nicht bezahlt. Die Lkw oder Hänger wurden im 
Ausland verkauft (ohne Typenschein!) und auf Subfirmen der insolventen 
österreichischen Unternehmen zugelassen. 
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3.4.3.2 Kulturgutdiebstahl 

Seit Mai 2002 fungiert die Kulturgutfahndung im Bundeskriminalamt als Zentralstelle 
für sämtliche Kulturgutdiebstähle in Österreich. Die bisher vom Büro für 
Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung ( EKF) organisierten 
Aufgabengebiete Kulturgutfahndung und Sachenfahndung (Zentralevidenz) wurden 
in das Bundeskriminalamt eingegliedert. Die Öffentlichkeit wird über aktuelle 
österreichische Kulturgut- und Sachenfahndungen im Internet 
( http://www .bmi.gv.atlkriminalpolizei/) informiert. 

Kulturgutdiebstahl wird vorwiegend gewerbsmäßig begangen, wertvollere 
Kunstwerke werden hauptsächlich im Ausland verkauft. In Osteuropa gestohlene 
Kulturgüter werden in den kaufkräftigen Westen geschmuggelt und dort verkauft. Der 
illegale Handel mit gestohlenen Kunstwerken gehört zu den lukrativsten kriminellen 
Geschäften und kann nur durch internationale Kontakte und effiziente 
Fahndungsmethoden bekämpft werden. Mitte Feber 2002 beispielsweise wurde aus 
einem Tempel in Patan/Nepal ein Dipankara-Buddha gestohlen. Im Mai 2002 wurde 
die Zentralstelle informiert, dass dem Völkerkundemuseum in Wien von einem 
bekannten deutschen Kunsthändler ein Buddha um € 200.000 zum Kauf angeboten 
wurde. Der Buddha konnte als der gestohlene Dipankara-Buddha identifiziert und 
sichergestellt werden. 

Im Jahr 2002 wurden in Österreich 163 Kulturgutdiebstähle verzeichnet, dabei 
wurden Kunstgegenstände im Wert von mehr als € 1 ,8 Mio. gestohlen. 

Die derzeit in Österreich zur Verfügung stehenden Fahndungsbehelfe sind 
unzureichend, die Einrichtung einer neuen Datenbank zur Erfassung von Kunst- und 
Wertgegenständen ist unabdingbar. In der veralteten EKIS-Anwendung 
Kulturgutfahndung, die nur zeichengetreue Anfragen mit sehr zeitintensiven 
Bildaufbauzeiten ermöglicht, werden lediglich Bilder, Bildwerke und Lichtträger 
( Kerzenleuchter) gespeichert. Wegen der mangelnden Anwenderfreundlichkeit wird 
d ieses Fahndungsmittel kaum genutzt Alle anderen Kunst- und Wertgegenstände 
werden seit Mai 2002 in einer Excel-Datei gespeichert und bieten nur eine 
beschränkte Abfragemöglichkeit. Die Excel-Datei ist als Übergangslösung bis zur 
Eingliederung in eine Datenbank zu sehen und soll die bis dahin händisch geführte 
Kartei der Zentralevidenz ersetzen. 

Im Jahr 2001 wurde mit den Vorarbeiten zu einer Neugestaltung der 
Fahndungsmaßnahmen begonnen. Beim Vergleich der EDV-Lösungen 
verschiedener Länder wurde festgestellt, dass insbesondere das 
Interpol-Generalsekretariat eine anwenderfreundliche und modeme 
Kulturgutdatenbank besitzt. In Hinkunft soll ein modemes Fahndungsinstrument in 
Form einer einheitlichen Datenbank für Kulturgüter und Wertgegenstände auf EDV
Basis entstehen. Diese Datenbank sollte mit der Einführung des IPOS ( Integriertes 
Polizeisystem)  verwirklicht werden. 
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Geschäfts- und Tresoreinbruchsdiebstähle 
Im Berichtsjahr wurden in Kärnten, Tirol, Steiermark und Salzburg etwa 
50 Einbruchsdiebstähle in Supermarkttresore mit einer Schadenssumme von 
ca € 500.000 begangen. In Zusammenarbeit mit der Kriminalabteilung Kärnten und 
mit italienischen Sicherheitsbehörden wurden insgesamt 1 0  italienische Staatsbürger 
als Täter ausgeforscht. 

Einbruchsdiebstähle in Juweliergeschäfte 
In Zusammenarbeit mit deutschen und Schweizer Behörden gelang die 
Ausforschung von etwa 50 Tätern aus Rumänien, Jugoslawien und Italien, die in der 
Schweiz und in Österreich und Deutschland mittels so genanntem Rammbock 
Einbruchsdiebstähle in Juweliergeschäfte mit einer Schadenssumme von mehreren 
Millionen Euro begangen haben. Unmittelbar vor der Tat wurden zwei Fahrzeuge der 
Marken BMW oder Audi gestohlen, auf einem Fahrzeug wurde eine Holzkonstruktion 
montiert und damit die Auslagenscheibe oder die Tür der Juweliergeschäfte 
gerammt. Um Einsatzkräfte bei den Blitzeinbrüchen zu behindern, wurden in der 
Schweiz und in Deutschland Krähenfüße gestreut. In Österreich wurden 7 Täter 
verhaftet. 

Einbruchsdiebstähle in Kfz-Werkstätten 
Eine polnische Tätergruppe steht im Verdacht, 43 Einbruchsdiebstähle in 
Kfz-Werkstätten mit einer Schadenssumme von rund € 400.000 begangen zu haben. 
Bei diesen Einbrüchen wurden vorwiegend Kfz-Diagnosegeräte gestohlen, bevorzugt 
der Fahrzeugmarken Mercedes und BMW. Die Täter waren auch in Deutschland 
(ca 200 Einbruchsdiebstähle) und in der Schweiz (ca 30 Einbruchsdiebstähle) aktiv, 
die Ermittlungen dauern noch an. 

Serieneinbruchsdiebstähle 
Seit Anfang des Jahres 2002 werden von vorwiegend rumänischen 
Staatsangehörigen in den Bundesländern Kärnten, Tirol, Steiermark, 
Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich Einbruchsdiebstähle in Firmen, 
Tresore und Wohnhäuser verübt. Die Tätergruppen reisen mit Reisebussen oder 
anderen öffentlichen Verkehrsmitteln nach Österreich oder werden mit einem 
Fahrzeug in das Bundesgebiet verbracht. In Serie wi rd sodann eine Vielzahl von 
Einbruchsdiebstählen begangen. In der Regel verbringen sie das Diebesgut mit 
einem gestohlenen Pkw nach Italien. Derzeit werden der Tätergruppe etwa 
400 Straftaten im Bundesgebiet zugeordnet, teilweise sind die Täter auch in der 
Schweiz und in Deutschland aktiv. Der verursachte Gesamtschaden geht in die 
Millionenhöhe, die Ermittlungen sind noch nicht zur Gänze abgeschlossen. 
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3.4.3.4 Trickdiebstahl - Verwandtentrick 
Seit Anfang des Jahres 2002 wurde das verstärkte Auftreten von Tätergruppen 
(Sinti- und Romaangehörige) festgestellt, die Diebstähle und Betrügereien mit dem 
Verwandten trick begehen. Ältere Personen werden telefonisch kontaktiert; unter der 
Vortäuschung, ein Verwandter zu sein und Geld ausborgen zu wollen, werden 
Trickdiebstähle oder Trickbetrügereien begangen. Zum Teil stellten die Täter 
schriftliche Bestätigungen aus. Etwa 250 versuchte und 50 vollendete Straftaten 
wurden bekannt, die Ermittlungen dauern noch an. 

3.4.3.5 Graffiti 
Die Sprayer werden der internationalen Hip-Hop-Kultur zugerechnet, welche ihren 
U rsprung in Amerika hat. Es werden folgende Ausdrucksformen unterschieden: 

• Anbringen von Schriftzügen an Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln 
• Einritzen von Schriftzügen in Glasscheiben und Nirostaverkleidungen 

(zB öffentliche Verkehrsmittel) 
• Anbringen von großflächigen Bildern und Figuren auf Gebäuden und 

Verkehrsmitteln 
• Großflächiges Besprayen von Waggons 
• Besprayen legaler Flächen (zB am Donaukanal in Wien) 

In Osterreich wurde der Graffiti-Boom etwa ab 1 990 drastisch spürbar, 1 993 und 
1994 erreichte die Graffiti-Tätigkeit in Wien ihren Höhepunkt. Durch gezielte 
polizeiliche Maßnahmen, ua Gründung einer Soko, wurde der explosionsartigen 
Entwicklung erfolgreich entgegengewirkt. Die Graffiti-Sprayer treten einzeln oder in 
Personengruppen auf, ihr Unrechtsbewusstsein ist zumeist sehr gering, der 
angerichtete Sachschaden ist ihnen aber durchaus bewusst. Den Tätern wird 
zuweilen auch Künstlerstatus zugestanden, bezweckt wird, ihr Werk in der Szene zur 
Schau zu stellen. Von .Beschmierungen" unterscheiden sich Graffitis insofem, als 
durch die Darstellungen ein gewisses handwerkliches Können bzw künstlerisches 
Element zum Ausdruck kommt. 

Der Schwerpunkt der Graffiti-Tätigkeit in Osterreich liegt derzeit im Raum Wien, 
teilweise auch in den Landeshauptstädten (zB St. Pölten). In Westösterreich ist 
diese Kriminalitätsform eher unbedeutend. In Wien sind insbesondere die 
öffentlichen Verkehrsmittel (Wiener Linien, OBB) betroffen. Im Jahr 2002 wurden 
zum Nachteil der ÖBB im gesamten Bundesgebiet Graffitischäden im Ausmaß von 
€ 733.761 verursacht. In jedem Bundesland wurden Sachbearbeiter namhaft 
gemacht, welche untereinander im kurzen Wege Informationen austauschen und 
nachrichtlich das Bundeskriminalamt informieren. In Wien werden an besonders 
gefährdeten Örtlichkeiten und bei bestimmten Veranstaltungen in Zusammenarbeit 
mit den Verkehrsbetrieben Zivilstreifen durchgeführt. Bei einer Häufung von 
Straftaten (zB Bahnhöfe, Waggons) werden auch Lichtschranken und Kameras 
installiert. Da in Österreich oftmals ausländische und somit internationale Täter 
agieren, wurden seitens des Bundeskriminalamtes entsprechende Auslandskontakte 
aufgebaut. 
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3.4.4 Meldestelle für Kinderpornografie im Internet 
Im Jahr 2002 sind bei der Meldestelle insgesamt 3263 Hinweise (2001 : 2337), davon 
201 9  E-Mail-Nachrichten (2001 : 2034). eingegangen. Kriminalpolizeilich verwertbar 
waren 493 Hinweise (2001 : 343), davon wiesen 363 (200 1 : 85) einen Bezug zu 
Österreich auf. 

Im Rahmen der Ermittlungen wurden 4371 Netadressen überprüft. 
8 Amtshandlungen (2001 :  1 3) wurden selbst durchgeführt. Das geringe Ausmaß von 
selbst durchgeführten Amtshandlungen ergibt sich aus der Durchführung der 
Operation Landslide (Erhebungen gegen einen international agierenden 
Kinderpornohändlerring mit mehr als 300 Hausdurchsuchungen in Österreich). 

Ein Schwerpunkt war der Aufbau von Kontakten zu gleichartigen 
Organisationseinheiten in den anderen EU-Mitgliedstaaten. Auf Grund d ieser 
verstärkten Zusammenarbeit konnten in steigendem Ausmaß Hinweise von 
ausländischen Polizeibehörden auf möglicherweise österreichische Täter bearbeitet 
werden, durch ständigen Informationsaustausch wurde zudem ein weit besseres Bild 
der intemationalen Szene gewonnen. 

Die Beobachtung der Opfer ergab eine Veränderung gegenüber den Vorjahren, in 
denen größtenteils Kinder aus Asien missbraucht wurden. Im Jahr 2002 wurden 
vermehrt Opfer aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks festgestellt. Das Bild
und Video material wird über das Intemet kommerziell verwertet. 

Stark angestiegen ist das Angebot an vordergründig legalen .künstlerischen" oder 
.nudistischen" Aufnahmen von Kindern. Auch diese Anbieter werden, obwohl 
augenscheinlich nicht illegal, beobachtet, weil es Hinweise gibt, dass im 
geschlossenen Bereich dieser Websites sehr wohl kinderpomografisches 
Bildmaterial angeboten wird oder diese Kinder gar zum sexuellen Missbrauch 
feilgeboten werden. 

Das Angebot von kinderpomografischem Bildmaterial im Intemet erfuhr im Vergleich 
zu den 90er Jahren ebenfalls eine Veränderung. Waren damals Angebote auch 
wegen der relativ einfachen Ausforschbarkeit von geringerer Bedeutung, so 
etablierte sich im Jahr 2002 eine große Anzahl von kommerziellen Anbietern, die 
neben legaler Pornografie auch Kinderpornografie offerieren. 

Darüber hinaus entstanden Dienste, die Privatleuten die Möglichkeit geben, relativ 
risikolos kinderpornografisches Bildmaterial anzubieten. Unter Beachtung der 
österreichischen Rechtslage sind im Hinblick auf die Möglichkeit, sich bei diesen 
Diensten (zB MSN) mit Deckidentitäten anzumelden, wegen der Größe der 
Netzwerke, die den Zugriff auf die User via Logfile erschweren, derzeit keine Erfolg 
versprechenden Recherchen möglich. Da das Konzept des Anbietens von 
multimediaorientierten Plattformen im Internet boomt, ist eine Verstärkung d ieser 
Problematik zu erwarten. 
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Relativ neu ist auch der Trend zu Peer-to Peer-Diensten, die sich für die User schon 
bei der Verbreitung von Musik und Fi lmen bewährt haben. Diese Dienste beruhen 
auf dem Prinzip des direkten Kontaktes, sodass die Identität der User nicht über 
einen zentralen Anbieter (dessen man juristisch oder polizeilich habhaft werden 
könnte), sondern nur durch aktives Tauschen von illegalem Material und durch 
Erfassung der Netzwerkverbindung festgestellt werden kann. Da d ieses Vorgehen 
nach der derzeitigen Rechtslage nicht möglich ist (agent provocateur), werden diese 
Dienste von der Meldestelle nicht bearbeitet. Die Erfahrungen der europäischen 
Polizeibehörden, welche die Möglichkeit zur verdeckten Ermittlung haben, weisen 
darauf hin, dass d iese Dienste gemeinsam mit IRC ( Internet Relay Chat) und 
proprietären Anwendungen (zB Bulletin Board System) mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ein Treffpunkt der harten Szene (mit aktivem sexuellem Missbrauch) sind. 

Als Ergebnis des europäischen Erfahrungsaustausches liegen einige Konzepte vor, 
die eine Überwachung zumindest des Handels in einigen wenigen Diensten 
ermöglichen würden. Diese Vorgangsweisen oder Softwareprodukte müssen jedoch 
erst evaluiert und in der Folge in Rücksprache mit den Justizbehörden auf ihre 
Anwendbarkeit hin überprüft werden. 

Um d ie Identifikation missbrauchter Kinder zu erleichtern und Parallelermittlungen in 
verschiedenen Ländern zu vermeiden, wird international am Aufbau von 
Bilddatenbanken gearbeitet. Die Datenbank beim Interpol-Generalsekretariat in 
Lyon, die von den zuständigen Europol-Arbeitsgruppen zur Verwendung empfohlen 
wurde, erwies sich im Jahr 2002 als taugliches Werkzeug. Das Generalsekretariat 
beobachtete im Berichtsjahr ein Ansteigen des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
in afrikanischen Staaten. Dem beobachteten Modus Operandi zufolge werden Eltern 
oder erwachsene Aufsichtspersonen unter einem Vorwand weggelockt und die 
Kinder sodann mit äußerster Brutalität vergewaltigt, wobei die Tat von einem 
Filmteam aufgenommen wird. Bildmaterial aus dieser Quelle wurde bis dato in 
Österreich nicht sichergestellt. 

Ein Schwerpunkt im Jahr 2003 wird die Verstärkung der innereuropäischen 
Zusammenarbeit sein, um weitere Erfolge in der Bekämpfung des organisierten 
Kindesrnissbrauchs mit Verbreitung des Bildmaterials über das Internet zu erreichen. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Fortführung der ständigen Aus- und 
Fortbildung, die durch die raschen technologischen Veränderungen unabdingbar ist. 

Das Konzept der Bekämpfung der Kinderpornografie durch die Zentralstelle im 
Bundeskriminalamt bewährte sich. Es gibt kaum rein regionale Fälle, fast jede 
Amtshandlung erfordert auch die Kontaktaufnahme mit dem Ausland. Auch im 
Ausland geht man verstärkt diesen Weg, um die internationale Kommunikation in 
geordneten Bahnen zu halten und den Koordinationsaufwand gering zu halten. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)248 von 495

www.parlament.gv.at



- 245 -

3.4.5 Umweltschutz 
In  der beim Bundeskriminalamt eingerichteten Zentralstelle zur Bekämpfung der 
Umweltkriminalität (ZBU) wurde die I nternetmeldestelle Umweltkriminalität 
geschaffen. Die Bevölkerung kann hier auch in anonymisierter Form Hinweise auf 
Umweltstraftaten geben. Bislang wurde in acht Fällen kriminalpolizeilich ermittelt, in 
kleineren Fällen wurden die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden in Kenntnis 
gesetzt. 

Im Jahr 2002 wurden insgesamt 207 Straftaten (200 1 :  1 82) gegen die Umwelt 
bekannt. Davon wurden 1 57 Straftaten (2001 : 1 33) geklärt. Das entspricht einer 
Aufklärungsquote von 75,8 %. Beim überwiegenden Teil der Delikte ( 107 Fälle) 
handelte es sich um Verstöße gegen § 1 81 StGB. 

Der bereits in den Vorjahren registrierte Trend zu neuen Kriminalitätsformen wurde 
auch im Jahr 2002 wahrgenommen. Im Jahr 2002 wurde der illegale Einsatz von 
gefälschten oder verfälschten Tierarzneimitteln in der Viehzucht festgestellt. 
Gefälschte Humanarzneimittel wurden entgegen dem internationalen Trend bislang 
nicht sichergestellt, es ist aber zu befürchten, dass derartige Medikamente wegen 
der enormen Gewinnspannen in Zukunft auch in Österreich auf den Markt kommen 
werden. Im Zuge der Erhebungen im österreichischen BSE-Fall konnte ein 
großangelegter Betrug an Kunden sowie ein EU-Förderungsbetrug in Millionenhöhe 
durch Import und Falschdeklaration von ausländischem Rindfleisch als 
österreichischem Rindfleisch nachgewiesen werden. Die Erhebungen wurden durch 
die ZBU koordiniert und gemeinsam mit den Zoll-, Finanz- und 
Gesundheitsbehörden sowie durch internationale Zusammenarbeit im Interpolwege 
geführt. Ermittelt wurde bei etwa 200 Betrieben in elf Ländern. Es gelang die 
Aufdeckung zahlreicher Scheinfirmen, vorherrschende Mängel in bestehenden 
Kontrollsystemen wurden dargelegt. 

Die Großamtshandlungen im Jahr 2001 (Schweinemast- und Genmaisskandal) 
führten im Jahr 2002 zu zahlreichen legistischen Änderungen. Geändert wurden das 
Arzneimittel-, Rezeptpflicht-, Apotheken- und Medizinproduktegesetz, neu erlassen 
wurden Tierarzneimittelgesetz und Gentechnikkennzeichnungs-verordnung. Die 
Gesetzesänderungen sehen teilweise auch gerichtlich strafbare Tatbestände vor. 
Die Änderung des SPG (§ 53 Abs 3b SPG) erlaubt nun bei befürchteten schweren 
Umweltgefährdungen eine präventive Gefahrenerforschung der Sicherheitsbehörden 
bei allen Behörden des Bundes, der Länder, Gemeinden und Gebietskörperschaften, 
auch ohne konkreten Gerichtsauftrag. 

Bei der Exekutive versehen speziell ausgebildete Umweltsachbearbeiter Dienst. 
Zusätzlich gibt es bei den Sicherheitsbehörden etwa 600 Umweltkundige Organe 
(UKO), die bei Verdachtsfällen vor Ort die ersten Ermittlungen einleiten. Die 
Ausbildung der Umweltpolizisten erweckte Interesse im Ausland, Slowenien etwa 
wird bei der Ausbildung in der Bekämpfung der Umweltkriminalität unterstützt. Die 
Umweltspezialisten arbeiten mit den Beamten des Umweltministeriums und des 
Umweltbundesamtes zusammen, etwa im Bereich der Abfallkontrolle oder bei der 
Durchsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens, die Zusammenarbeit mit 
europäischen Spezialeinheiten wurde fortgesetzt. Die im Jahr 2001 begonnene 
Ausbildung (Spezialausbildung für Umweltsachbearbeiter, Grundausbildung für 
UKO) wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. 
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3.4.6 Illegaler Handel mit Waffen, Kriegsmaterial und 
Schieß- und Sprengmitteln 

Im Jahr 2002 wurden insgesamt 650 Anzeigen (2001 :  629) nach dem Waffengesetz, 
nach dem Kriegsmaterialgesetz und nach § 280 5tGB (Ansammeln von 
Kampfmitteln) erstattet. Dies entspricht gegenüber dem Jahr 2001 einem Anstieg um 
21  Anzeigen. 

Anzeigen nach dem Anzeigen nach dem Anzeigen wegen 
Jahr Ansammeln von 

Waffengesetz Kriegsmaterialgesetz 
Kampfmitteln 

1 995 1 .845 36 29 
1 996 2.042 31 1 7  
1 997 1 .492 1 4  1 1  
1 998 966 6 7 
1 999 843 1 0  1 
2000 755 1 5  4 
2001 622 4 3 
2002 638 1 0  2 

Bei Hausdurchsuchungen und sonstigen behördlichen Maßnahmen wurden unter 
anderem sieben Maschinengewehre, neun Maschinenpistolen, 79 Langwaffen, 66 
Faustfeuerwaffen, 1 9  Handgranaten, 2 1  Panzerabwehrrohre, mehrere Granaten 
unterschiedlicher Kaliber, 4,5 kg Sprengstoff und etwa 1 16.000 Schuss Munition 
sichergestellt. 

Anzeigen nach dem W affengeselz 

----0>'--::1..------------------ -

1 

1 

1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 
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Anzeigen nach dem Kriegsmaterialgesetz 

1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 

1995 

Anzeigen nach § 280 SIGB - Ansammeln von Kampfmitteln 

1 996 1 997 1 998 1999 2000 2001 2002 
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3.4.7 Proliferation 

Unter Proliferation wird die Weiterverbreitung von atomaren, biologischen und 
chemischen Massenvernichtungswaffen sowie das Überlassen von Mitteln und 
Know-how zu deren Herstellung verstanden. Im Jahr 2002 wurden insbesondere von 
den Ländern Iran, Irak, Libyen, Syrien, Indien, Pakistan und Nordkorea 
Beschaffungsaktivitäten gesetzt. Die Beschaffungsaktivitäten dieser Länder werden 
in vielen Fällen nachrichtendienstlich gesteuert. Die tatsächlichen Endabnehmer und 
Verwendungszwecke werden durch falsche Angaben verschleiert. 

Im Berichtsjahr wurden in Österreich nur wenige Fälle gerichtsanhängig gemacht. 
Der österreichischen Wirtschaft kommt vor allem im Dual-use-Bereich (Güter, die 
sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können) eine entsprechende 
Relevanz zu. In einigen Fällen konnten proliferationsverdächtige Exporte nach 
entsprechender Beratung durch die Staatsschutzbehörden im Zusammenwirken mit 
den Ausfuhrbewilligungs- und Kontrollbehörden verhindert werden. 

3.4.8 Nachrichtendienst 
Wegen des Verdachtes nachrichtendienstlicher Aktivitäten (§ 256 StGB) wurde im 
Jahr 2002 1 Anzeige erstattet. Im Jahr 2001 wurden drei Anzeigen 
(§§ 256, 319  StGB) erstattet. 

Ungeachtet der wenigen Fälle hat Österreich seine lange traditionelle Bedeutung als 
Operationsgebiet für ausländische Nachrichtendienste beibehalten. Ein Indiz dafür 
ist die überproportionale Präsenz von als nachrichtendienstliche Mitarbeiter 
verdächtiger Personen im Bundesgebiet. Als Grund für die regen Aktivitäten fremder 
Nachrichtendienste in Österreich sind die geopolitische Lage, die in Österreich 
etablierten intemationalen Einrichtungen (UNO, IAEO, OSZE ua), die zahlreichen 
intemationalen Konferenzen und wissenschaftlichen Zusammenkünfte sowie die 
traditionelle Stellung als Ost-West-Drehscheibe für Politik und Wirtschaft 
heranzuziehen. 

Der Standort Wien ist als eine Art Brückenkopf für die Nachrichtenübermittlung der 
Dienste anzusehen. Viele so genannte Nachrichtendienstresidenturen in Ländern 
des ehemaligen Ostblocks sind organisatorisch an Wien gebunden. Österreich wird 
zur konspirativen Nachrichtenübermittlung und als Treffor! genutzt. 
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4 MASSNAHMEN UND TÄTIGKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER 
VERBRECHENSVERHÜTUNG UND VERBRECHENSAUFKLÄRUNG 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verbrechensverhütung und der 
Verbrechensaufklärung haben sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Grenzen an 
den gesellschaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten zu orientieren. Der 
Verbesserung der Verbrechensverhütung und Verbrechensaufklärung durch die 
SIcherheitsbehörden dienen personelle und organisatorische Vorkehrungen, 
Intensivierung der Ausbildung, Vervollkommnung der technischen Ausrüstung und 
intemationale Zusammenarbeit. 

4.1 Maßnahmen und Tätigkeiten des Bundeskriminalamts 

4.1 .1 Tätigkeit im Rahmen des Landeszentralbüros der Internationalen 
Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) 

Die Bekämpfung der internationalen Kriminalität stellt alle souveränen Staaten der 
Erde vor viele oft nicht leicht lösbare Probleme. Während die Möglichkeiten der 
nationalen Sicherheitsbehörden zur Verbrechensbekämpfung an den jeweiligen 
Landesgrenzen enden, stellen im Gegensatz dazu Landesgrenzen für Straftäter in 
vielen Fällen kein oder meist nur ein geringes Hindernis dar. 

Um auch auf dem Sektor der internationalen Kriminalitätsbekämpfung wirksam 
handeln zu können, bedienen sich 1 8 1  Länder der Erde der Internationalen 
Kriminalpolizeilichen Organisation-Interpol. Diese Organisation, die 1 923 in Wien 
gegründet worden ist, stellt unter Wahrung der nationalen und souveränen 
Gegebenheiten und gesetzlichen Normen der einzelnen Mitgliedsländer ein 
wirksames Kommunikationsnetz zur Bekämpfung der länderüberschreitenden 
Knmlnalität zur Verfügung. 

Jedes Interpol-Mltgliedsland verfügt über ein Nationales Zentralbüro (NZB), welches 
die Koordinationsstelle für die inländischen Sicherheitsbehörden darstellt. Das NZB 
für die Republik Österreich ist im Bundeskriminalamt eingerichtet. Dem NZB obliegt 
sowohl die Durchführung der internationalen kriminalpolizeilichen Amtshilfe als auch 
die Koordinierung der mit der Verbrechensbekämpfung befassten 
Sicherheitsbehörden und nachgeordneten Exekutivdienststellen in Österreich. 

Das Bundesknminalamt hat in seiner Funktion als Landeszentralbüro der 
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation ( Interpol) im Jahre 2002 14 1 .338 
Informationen an das Ausland abgegeben, 51 .930 Informationen langten vom 
Ausland ein. 
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4.1 .2  Internationale kriminalpolizeiliche Organ isation (IKPO-Interpol) 
Auch im Jahr 2002 stand die Erarbeitung strategischer Ansätze zur Bekämpfung der 
Kriminalität im Mittelpunkt. Im Rahmen der 31 . Europäischen Regionalkonferenz (05. 
bis 07.06.2002 in Taliinn/Estiand) wurden zukünftige Strategien, die 
Weiterentwicklung von Interpol in Europa sowie Sachthemen (Terrorismus, illegaler 
Waffenhandel, Menschenhandel und Korruption) erörtert. 

Die 7 1 .  Generalversammlung der IKPO-Interpol (21 .  bis 24.1 0.2002 in 
Yaounde/Kamerun) befasste sich mit der Informationsstrategie der IKPO-Interpol, 
dem internationalen Datenaustausch, der Entwicklung zu vermehrtem Intelligence
Austausch, den Prioritäten für das Polizeimanagement in den Jahren 2003 bis 2005, 
mit g lobalen Bedrohungseinschätzungen, dem Thema Korruption und mit Ansätzen 
zur Verbrechensreduktion in einem globalen Modell mit Schwerpunkt in den 
Kriminalitätsbereichen Terrorismus, illegaler Drogen- und Waffenhandel. Des 
Weiteren wurde die Partnerschaft mit Unternehmen der Privatwirtschaft behandelt. 

4.1 .3 Bureau de liaison 
Das österreichische Verbindungsbüro Bureau de liaison (BOL), über welches der 
kryptografierte Austausch von Informationen und Erkenntnissen zwischen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt, 
bearbeitete im Jahre 2002 insgesamt 120 Fälle bzw Anfragen (2001 : 85). 

4.1 .4 Europäisches Polizeiamt Europol 
Gestützt auf das Übereinkommen über die Errichtung eines Europäischen 
Polizeiamts, wurden im Jahr 2002 mehrere Rechtsakte verabschiedet. Festgelegt 
wurde die Teilnahme Europols an gemeinsamen Ermittlungsgruppen, gebildet wurde 
die Grundlage, die Mitgliedstaaten um Einleitung von Ermittlungsverfahren zu 
ersuchen. Ziel ist die Stärkung der operativen Unterstützungsfunktion Europols 
gegenüber den nationalen Polizeibehörden. Zu einem weiteren Änderungsprotokoll 
zum Europol-Übereinkommen betreffend dessen Überarbeitung in technischer und 
organisatorischer Hinsicht konnte der Rat JI im Dezember 2002 politische Einigung 
erzielen. Die Kooperationsbeziehungen mit Drittstaaten und DrittsteIlen wurden 
weiter ausgebaut. Der Rat JI ermächtigte Europol ua zum Abschluss eines 
Abkommens mit der Weltzollorganisation sowie zum Abschluss eines Abkommens 
mit der Tschechischen Republik. Der Rat JI stimmte dem Vorschlag bezüglich der 
Anzahl der stellvertretenden Direktoren von Europol zu und billigte die Empfehlungen 
des Verwaltungsrates von Europol an den Rat über die künftigen Arbeiten der Task 
Force Terrorismusbekämpfung. 
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4.1 . 5  Sonstige Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit 
in der Europäischen Union 

Zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Hinblick auf d ie Verhinderung und 
Bekämpfung von Fußballrowdytum wurde vom Rat JI am 25.04.2002 ein Beschluss 
über die Sicherheit bei Fußballspielen von internationaler Bedeutung angenommen. 

Am 1 3.06.2002 wurde vom Rat JI eine Empfehlung betreffend die Zusammenarbeit 
zwischen den für den Bereich private Sicherheit zuständigen nationalen Behörden 
der Mitgliedstaaten ausgesprochen. Diese Zusammenarbeit soll gefördert und 
erleichtert werden, da die Tätigkeit der privaten Sicherheitsdienste Auswirkungen auf 
die Verbrechensverhütung und den Schutz der öffentlichen Sicherheit hat. 

Vom Rat JI wurde am 28. 1 1 .2002 die Schaffung eines Europäischen Netzes zum 
Schutz von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beschlossen. 

Zur Erleichterung der operativen polizeilichen Zusammenarbeit und im Hinblick auf 
die Vorteile eines raschen und effizienten Datenaustausches ergingen vom Rat JI 
am 1 4.11 5 . 10.2002 Schlussfolgerungen über den elektronischen Datenaustausch 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten. 

Dem Rat JI wurde ein Leitfaden für die Sicherheit zur Kenntnis unterbreitet. Der 
Leitfaden soll den Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung der Aufgabe, für die 
Sicherheit bei internationalen Veranstaltungen (zB Tagungen des Europäischen 
Rates) Sorge zu tragen, als Richtschnur und zur Unterstützung d ienen. 

4.1 .6 Entwicklungen und Aktivitäten im Rahmen der polizeilichen 
Zusammenarbeit der Schengenstaaten 

Nachdem das Schengener Kooperationssystem in die Europäische Union 
übergeführt wurde, erfolgt die Zusammenarbeit der Schengener Vertragsstaaten 
innerhalb des rechtlichen und institutionellen Rahmens der Europäischen Union. 

Der Rat erzielte in seiner Tagung am 1 3./1 4 .06.2002 politische Einigung zum 
Entwurf eines Ratsbeschlusses zur Änderung von Art 40 Abs 1 ,  7 des Überein
kommens zur Durchführung des Schengener Übereinkommens vom 1 4.06. 1 985 
betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen. 
Des Weiteren erzielte er am 19 . 1 2.2002 Einigung zum Entwurf eines 
Ratsbeschlusses über die gemeinsame Inanspruchnahme \/on 
Verbindungsbeamten, d ie von den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
entsandt sind. 
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4.1 .7 Schengener Informationssystem (SIS) und SIRENE Österreich 
Das SIS dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und ist 
das Kernstück der Ausgleichsmaßnahmen für den Wegfall der 
Binnengrenzkontrollen. 

SIRENE ist die Abkürzung für "Supplementary Information Request at the National 
Entry" (Antrag auf Zusatzinformation bei der Nationalen Eingangsstelle). SIRENE ist 
die Informationsdrehscheibe zu Ausschreibungen im Schengener 
Informationssystem. SIRENE und das SIS sind somit untrennbar miteinander 
verbunden. Weiters ist SIRENE eine Fahndungseinheit, das heißt, sie fahndet aktiv 
nach Personen und Gegenständen. 

Das österreichische SIRENE-Büro verfügt über modernste Kommunikationsmittel 
und arbeitet schnell. Gute persönliche Kontakte mit den anderen 14 SIRENE-Büros 
und die intensive Sprachausbildung aller Mitarbeiter ermöglichen eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit. 

Fahndungskategorien im SIS 
a) Personenfahndung: 

• Festnahme zwecks Auslieferung 
• Ausschreibung von Drittstaatsangehörigen zur Einreiseverweigerung 
• Abgängige, abgängige Minderjährige und Geisteskranke 
• Aufenthaltsermittlung für die Justizbehörden 
• Verdeckte Registrierung (Zweck dieser Ausschreibungskategorie ist es unter 

anderem, bei Kriminellen, bei denen die Begehung weiterer Straftaten 
befürchtet wird, Hinweise auf deren Reisebewegungen und damit gleichzeitig 
auf mögliche geplante Straftaten zu gewinnen) 

b) Sachenfahndung: 
• Kraftfahrzeuge 
• Anhänger, Wohnwagen 
• Feuerwaffen 
• Blankodokumente (Fahndung etwa, wenn in einem Konsulat eines Schengen

Mitgliedstaates Blanko-Reisepässe gestohlen werden. Diese Dokumente 
werden häufig für eine illegale Einreise in das Schengen Gebiet verwendet) 

• Pässe, Identitätskarten, Führerscheine 
• Banknoten 
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Spekta kuläre Erfolge im Jahr  2002 
Festnahme ei nes nlgenanlschen Staatsangehongen Im Feber 2002 I n  Spanien auf 
Grund eines Haftbefehles des Landesgenchtes fur Strafsachen Wien wegen 
Verdachtes des S uchtmittelhandeis .  Am 03 1 2 .2002 wurde er von S pa n ien nach 
Osterreich ausgel iefert 

Festnahme ei nes g n echlschen Staatsburgers am 1 3  09 2002 am F l ughafen Wlen
Schwechat Die gnechlschen J ust lzbehorden legten Ihm zur Last gemeinsam mit  
ei nem weiteren Verdachtlgen I n  Kolumbien ca 200 kg Kokai n  I n  d e r  AbSicht gekauft 
zu haben. d ieses In Gnechenland geWinnbringend 7 U  vera ußern Die Ausl ieferung an 
Griechenland wurde von der osterreichischen J ustiZ beWi l l igt  

Festnahme eines osterreich ischen Staatsburgers am 1 8 09 2002 I n  Spanien auf 
Grund eines Haftbefehles des Landesgenchtes fur Strafsachen Wien Dem 
Gesuchten wurde die Mitglied schaft In einer knmlnel len Vereinigung und schwerer 
Betrug mit einer Schaden ssumme von ca € 290 000 zur Last gelegt Am 2 5 1 0 2002 
wurde er von Spanien nach Osterreich ausgel iefert 

Festnahme eines rumanlschen Staatsangehorlgen am 3 1  1 0 2002 am 
Grenzubergang NIckelsdorf Dem Gesuchten wurde von den franzosIschen 
Justlzbehorden zur Last gelegt Zuhillterel u n d  weitere schwere Delikte begangen zu 
haben Er wurde am 29. 1 1 . 2002 an F rankreich ausgel iefert 

Festnahme eines polnischen Staatsangehongen ( Verwendung einer A l ias
Personal le)  am 06 1 1  2002 In linz wegen einer Ausschreibu ng z u r  
E I n reiseverweigerung D i e  gemeinsam m i t  S I R E N E  Deutschland gefuhrten 
E rmitt lungen und die Uberprufung von F Ingerabdrucken und Lichtbild erbrachten die 
I d entifizierung Auf G rund der Identifizierung wurde festgestellt, dass gegen den 
Mann mehrere a ufrechte Fahnd ungen bestanden.  unter  a nderem eine Fahndung 
wegen sex uellen Missbrauchs Mlndefjahnger Die Auslieferung a n  Deutschland 
wurde von der osterreichischen JUStiZ genehmigt und erfolgte I m  Dezem ber 2002 

Festnahme eines rumanlschen Staatsangehongen am 1 8  1 2 2002 In  Wels a u f  
G rund einer Italienischen A u sschreib u n g ,  I n  d e r  dem Gesuchten d i e  M itgliedschaft I n  
e i n e r  knmlnellen Organisat ion Verstoß gegen d a s  E I nwanderungsgesetz u n d  
schwere Zuhalterel z u r  L a s t  gelegt wurde D a s  Ausl ieferungsverfahren war I m  
BerichtSjahr noch nicht a bgeschlossen 
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Auslandstreffer zu österreichischen Ausschreibun �en (Personenfahndung) 
Art Art 97 Art 97 Art 95 -> Art Art Art 99/2 Art 99/2 abg. abg. 95 Art 96 98 Verd.Reg. Gez.Kontr. Erw. Minderj. 98 

BelQien - - 1 7  - - 1 0  - -
Deutschland 57 1 85 1 4  9 299 45 -
Frankreich 6 1 101  3 1 24 1 -
Griechenland 3 - 48 - 2 23 1 -
Italien 24 3 1 7  - 5 1 2 1  6 -
Luxemburg - - 2 - - - - -
Niederlande 9 - 1 3  2 - 33 1 3  -
Portugal 1 - 1 1  - - 3 - -
Spanien 1 1  - 81  1 2 35 1 -
Norwegen 1 - 7 - - 1 - -
Schweden 2 - 23 - - 1 0  - -
Finnland - - 8 - - 3 - -
Dänemark 1 - 1 0  - - 2 1 -
Island - - 1 - - - - -
Gesamt 1 1 5  5 424 20 1 9  564 68 -

Auslandstreffer zu österreich ischen Ausschreibungen Sachenfahndung 
Art 99 Art 1 00 Art 1 00 Art 1 00 Art 1 00 

VE VE FA OB 10 
Belqien - 4 - - 2 
Deutschland 1 32 3 1 34 
Frankreich - 1 6  2 1 8 
Griechenland - 1 - 1 8 
Italien - 59 - 1 2 
Luxemburq - 1 - - -
Niederlande - 4 - - 4 
PortuQal - - - - 4 
Spanien - 5 - - 2 
NorweQen - - - - -
Schweden - - - 1 -
Finnland - 1 - - 1 
Dänemark - - - - 1 
Island - - - - -
Gesamt 1 1 23 5 5 66 
VE: Fahrzeuge; FA:Waffen; DB:Blankodokumente; ID: ldentltätsdokumente; 
BK:Banknoten 

Art 1 00 
BK 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Gesamt 

27 
5 10  
1 37 
77 

1 76 
2 

70 
1 5  

1 31 
9 

35 
1 1  
1 4  

1 
1 .2 1 5  

Gesamt 

6 
7 1  
27  
1 0  
62 

1 
8 
4 
7 
-
1 
2 
1 
-

200 
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In landstreffer zu ausländischen Ausschreibun� en Personenfahndung) 
Art 

Art 97 Art 97 
Art 95 -> Art Art 99/2 Art 99/2 

Art 96 abg. abg. 
95 Art 98 Verd.Reg. Gez.Kontr. Erw. Minderj. 98 

Belgien 7 - 1 6 - 8 - -

Deutschland 76 4 1 089 1 6  8 51 51 -

Frankreich 8 1 33 6 3 97 59 38 
Griechenland 2 - 1 53 1 - - - -

Italien 7 1 1 323 1 7  1 0  58 26 1 5  
Luxemburg - - 1 2 - 6 - -
Niederlande 5 - 22 1 - 3 - -
Portugal - - 3 - - - - -
Spanien 2 - 1 5  1 0  4 7 - -
Norwegen 1 - 3 2 - 2 1 -
Schweden - - 28 1 - - 8 -
Finnland - - 7 - - - - -
Dänemark - - 1 - - 8 - -
Island - - 2 - - - - -
Gesamt 1 08 6 2.681 62 25 240 1 45 53 

Inlandstreffer zu ausländischen Ausschreibungen (Sachenfahndung) 
Art 99 Art 1 00 Art 1 00 Art 1 00 Art 1 00 

VE VE FA DB ID 
Belgien - 5 - 5 3 
Deutschland 3 91 6 68 79 
Frankreich 1 1 7  1 4 80 
Griechenland - - - - 2 
Itahen - 70 - 55 348 
Luxemburg - 9 - - 1 
Niederlande - 6 - - 53 
Portugal - - - 21  -
Spanien 1 1 0  - 3 8 
Norwegen - 1 - - -
Schweden - 4 - - 28 
Finnland - - - - -
Danemark - 1 - - 21 
Island - - - - -
Gesamt 5 214  7 1 56 623 
VE:Fahrzeuge; FA:Waffen; DB: Blankodokumente; ID: ldentltätsdokumente; 
BK:Banknoten 

Art 1 00 
BK 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Gesamt 

22 
1 .295 

245 
1 56 

1 .457 
9 

31 
3 

38 
9 

37 
7 
9 
2 

3.320 

Gesamt 

1 3  
247 
1 03 

2 
473 

1 0  
59 
21 
22 

1 
32 

-
22 

-
1 .005 
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Inlandstreffer zu ausländischen Ausschreibun� en (Personenfahndung) 

Art Art 95 Art 97 Art 97 Art Art 99/2 Art 99/2 
95 

-> Art Art 96 abg. abg. 98 Verd .Reg. Gez.Kontr. Gesamt 
98 Erw. Minderj. 

Wien 9 4 1 50 3 3 8 2 1 1 80 
Wien- 1 0  - 58 2 - 7 20 1 9  1 1 6  
Schwechat 
Nieder- 1 6  - 650 1 3  4 21 23 4 731 
österreich 
Burgenland 22 - 796 1 4  9 1 09 49 7 1 006 
Steiermark 1 1  1 224 2 1 1 1  6 4 260 
Kärnten 4 - 336 1 0  3 46 1 8  1 2  429 
Ober- 1 1  1 1 82 4 - 21  12  1 232 
österreich 
Salzburg 5 - 89 6 2 3 1 1 1 07 
Tirol 1 2  - 1 71 5 3 4 7 3 205 
Vorartberg 8 - 1 7  3 - 9 7 1 45 
Österr. - - 8 - - 1 - - 9 
Botschaften 
Ausland) 

Gesamt 1 08 6 2.681 62 25 240 1 45 53 3.320 

Inlandstreffer zu ausländischen Ausschreibungen (Sachenfahndung) 
Art 99 Art 1 00 Art 1 00 Art 1 00 Art 1 00 Art 1 00 Gesamt VE VE FA OB 10 BK 

Wien - 1 5  3 9 59 
Wien-Schwechat - 1 - 30 44 
Niederösterreich - 22 1 1 0  70 
Burgenland 2 44 1 46 1 98 
Steiermark 1 23 - 1 3  25 
Kärnten - 38 - 6 60 
Oberösterreich 1 21 1 7 42 
Salzburg 1 1 0  - 1 1  1 9  
Tirol - 33 1 21 94 
Vorartberg - 7 - 3 1 2  
Österr. Botschaften - - - - -
l'Ausland) 
Gesamt 5 2 1 4  7 1 56 623 . . . VE:Fahrzeuge; FA:Waffen; DB:Blankodokumenle; I D:ldenlllalsdokumenle; 
BK:Banknoten 

- 86 
- 75 
- 1 03 
- 291 
- 62 
- 1 04 
- 72 
- 41 
- 1 49 
- 22 
- -

- 1 .005 
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4.1 .8 Kriminalpolizeiliehe Beratung und Kriminalprävention 
Im Jahr 2002 setzte sich der Trend von der sicherheitstechnischen Beratung zur 
sozialen Kriminalitätsvorbeugung durch. Dieser Trend entspricht auch der 
internationalen Entwicklung. Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt bei den Themen 
Prävention der Jugendkriminalität, Gewalt in Familien und Suchtprävention. Das 
Europäische Netzwerk für Kriminalprävention (EUCPN) richtete seinen Fokus auf 
dieselben Arbeitsgebiete, 

In einer Kampagne gegen Jugendgewalt (Out - die Außenseiter) wurden über 36000 
Schüler im Alter zwischen 1 2  und 1 5  Jahren angesprochen. In d ieser Aktion werden 
d ie Themen Kriminalität und Gewalt anhand eines Fi lmes aufgearbeitet. Das 
Programm wird in zwei Modulen abgehalten und dauert insgesamt vier Stunden. Für 
Herbst 2003 ist eine Erweiterung durch ein drittes Modul geplant, bei dem die 
Schüler einen Antigewalt-Vertrag erarbeiten und unterzeichnen sollen. In 
Niederösterreich wurden 62 Gendarmeriebeamte und 6 Polizisten für diese Aktion 
eingesetzt. Sie erreichten 8681 Schüler. Nieder- und Oberösterreich weisen die 
höchsten Schülerzahlen in der Zielgruppe auf Ge 73000), in Wien beträgt sie 63000. 
In Salzburg erreichten 12  Gendarmen und 5 Polizisten 3825 Schüler. In Kärnten 
wurden 208 Schüler pro Beamten, in Tirol 204 Schüler erreicht. 

Im Oktober 2002 fand für Präventionsbeamte und Beamte des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Informationsveranstaltung statt. Auf Grund 
der positiven Akzeptanz in den Schulen und der günstigen Auswirkung auf das 
Schulklima ist für das Schuljahr 2003 eine Intensivierung der Kooperation mit dem 
Ministerium geplant. 

Nach der Auftaktveranstaltung auf Bundesebene im Oktober 2001 wurde im 
Berichtsjahr die Vemetzung zwischen Sicherheitsexekutive und den Fachstellen im 
Bereich der Suchtprävention fortgesetzt. Ziel der Vernetzung ist die Kooperation 
unterschiedlicher kompetenter Institutionen in diesem Bereich im Sinne einer 
gesamtgesellschaftlichen Konzeption der Kriminalprävention. Die Vernetzungsarbeit 
wurde durch entsprechende Veranstaltungen in der Steiermark und in 
Niederösterreich eingeleitet. In Oberösterreich und Vorarlberg liegt bereits eine 
funktionierende Zusammenarbeit vor. In Kärnten wurde im Dezember 2002 
begonnen, ein Pilotprojekt zu erarbeiten, in dessen Rahmen die Exekutivbeamten 
verstärkt in Schulen auftreten sollen. In Tirol wird die Vernetzung voraussichtlich im 
Jahr 2003 abgeschlossen sein. 
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Im Jahr 2002 wurden 53496 Einzelpersonen in Intensivgesprächen vor Ort an ihrem 
Wohnsitz beraten, insbesondere in Bezug auf sicherheitstechnische Einrichtungen. 
In den Dienststellen der Sicherheitsexekutive berieten die Präventionsbeamten 
1 2653 Personen, telefonisch wurde in 1 1 542 Fällen beraten. Des Weiteren wurden 
5 1 04 Vorträge gehalten. Die meisten Vorträge erfolgten in Schulen vor Lehrern und 
Eltern. Ein weiteres Schwerpunktthema war das richtige Verhalten bei 
Raubüberfällen für die Zielgruppe Verkaufspersonal. 

Maßnahmen im Bereich der kooperativen Gewaltprävention 
Opferschutz und Opferhi lfe (Gewalt gegen Frauen und Kinder) 
Die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsexekutive, Interventionsstellen und 
Gerichten sowie entsprechende Informationen führten dazu, dass Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt wurden, zunehmend bereit sind, Anzeige zu erstatten und vor 
Gericht auszusagen. 

Im Berichtsjahr wurden bundesweit insgesamt 3944 Betretungsverbote 
ausgesprochen. In 7391 Fällen kam es zu Streitschlichtungen im häuslichen Bereich. 

Im Hinblick auf die hohe Anzahl der Gewaltausübung im häuslichen Bereich empfahl 
der Präventionsbeirat die Förderung zusätzlicher Projekte, welche die Beratung von 
Gewalttätern (Männerberatung, Antigewaltprogramm) sowie die Erstellung einer 
Studie über praktische Erfahrungen in der Prozessbegleitung von Kindern, die 
physisch oder sexuell missbraucht wurden, zum Inhalt haben. 

Zum Zwecke der Sensibilisierung der Öffentlichkeit wurde im Herbst 2002 die 
Kampagne 'Es liegt in Ihrer Hand' gestartet. Diese Schwerpunktaktion erfolgte in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
und richtete sich an Erwachsene als potenzielle Zeugen sowie an Kinder und 
Jugendliche. Es wurde die Botschaft vermittelt, dass Gewalt in der Familie keine 
Privatangelegenheit ist, zudem wurden die Maßnahmen der Exekutive und die 
Kooperation mit den Interventionsstellen erläutert. Es wurden etwa 1 ,2 Mio. Folder 
bei Versammlungen der Elternvereine sowie bei Elternabenden und Klassenforen 
verteilt. 
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Europäisches Netzwerk für Kriminalprävention (EUCPN) 

Am 28.05.2001 beschloss der Europäische Rat der Innen- und Justizmin ister die 
Einrichtung des Europäischen Netzwerkes für Kriminalprävention (EUCPN), 
bestehend aus nationalen Vertretern sowie Vertretern aus wissenschaftlichen und 
privaten Institutionen. Österreich ist mit dem Bundeskriminalamt als nationaler 
Repräsentant sowie dem Bundesministerium für Justiz, repräsentiert durch das 
Institut für Kriminologie und Kriminalsoziologie als wissenschaftliche I nstitution und 
dem Verein Neustart (Täterarbeit und Opferhilfe) als private Institution, vertreten. Die 
Aufgaben von EUCPN gem Art 3 Abs 2 der Ratsentschließung sind insbesondere 
folgende: 

• Ermöglichung und Erleichterung der Zusammenarbeit, der Kontakte, des 
Austausches von Informationen und Erfahrungen 

• Sammlung und Analyse von Informationen über Maßnahmen und 
Aktivitäten im Bereich der Kriminalprävention und ihrer Evaluierung 

• Sammlung und Analyse von vorliegendem Datenmaterial über Kriminalität 
• Beitrag zur Unterstützung der Forschung, Ausbildung 

und Evaluierung 
• Unterstützung des Informationsaustausches über die .beste Praxis", 

dh über bewährte Maßnahmen und Projekte Im Bereich der 
Kriminalprävention 

• Entwicklung der Zusammenarbeit mit Beitrittswerber- und Drittländern und 
internationalen Organisationen 

• Bereitstellung von Fachexpertisen zur Unterstützung der politischen 
Entscheidungsträger in Angelegenheiten der Kriminalprävention 

Hinsichtlich der Kriminalitätsbereiche entschied der Rat, folgende Kriminalitätsfelder 
prioritär zu behandeln: 

• urbane Kriminalität (insbesondere in Großstädten) 
• Jugendkriminalität 
• Drogenkriminalität 

Im Oktober 2002 fand in Aalborg (DK) eine Plenarsitzung statt, die sich 
Insbesondere mit Jugendgewalt und Drogenknminalität beschäftigte. Die 
Mitgliedstaaten wurden vom Vorsitz ersucht, bewährte Projekte und 
Präventionsmaßnahmen zu präsentieren. Österreich stellte die Ausbildung der 
Sicherheitsexekutive sowie deren Kooperation mit den Fachstellen der Länder im 
Bereich der Suchtprävention und ein lokales Projekt der Jugendarbeit zur 
Überwindung insbesondere von ethnischen Konflikten vor. 
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4. 1 .9 Krimi nalpsychologischer Dienst 

Im J a h r  2 002 wurden d ie Bestrebungen.  sowohl d ie wissenschaftlichen Tatlgkeiten 
als a uch d ie interdiszipl i näre Zusammenarbeit mit den der Strafrechtspflege 
zuarbeitenden G renzd i szipl inen ( zB RechtsmedizIn .  Toxikologie.  forensische 
Psychologie u nd Psych iatr ie) weiter a u szuba uen.  fortgesetzt 

Erneut wurde m it dem Westfälischen Zentrum für forenSische Psychiatrie e in Aus
u n d  F ortbi l d u ngslehrgang d u rchgeführt. bel dem 14 Vertreter aus dem Bereich der 
forenSischen Psychiatrie und Psychologie In d ie method ischen Grund sätze und 
G ru n dzüge der Tatortanalyse zum Zwecke der Beu rteilung der WIederholungsgefahr 
ei ngefü hrt wurden. Im Hinb lick auf die verstarkte Kooperation mit der vom 
B u ndesmin isterIum für J UStiZ neu ei ngerichteten Diag nosestation nahmen a u ch d rei  
Vertreter Osterreichs ( B M J ,  Justizvollzugsanstalten) an d iesem Ausbi ldu ngslehrgang 
tei l  I n  d iesem Zusammenhang wurden a uch d ie Vorbereitungen dafür getroffe n ,  
dem B M J  d e n  tech nischen Zugang z u m  ViCLAS- Datenbanksystem zu ermögl ichen,  
u m  eine noch genauere und flächendeckende Erfassung sämtl icher 
Verha ltensbereiche. bezogen auf Sexualstrafdelikte und sexuelle Tötu ngsdel ikte,  
d u rchführen zu können Diesbezüglich fanden Im Berichtsj a h r  auch zahlreiche 
Kooperatlons- und Absti mmungsbesprechungen statt . 

Das V i C LAS-Datenbanksystem wurde i m  BerichtSj a h r  auf d ie Version 3 . 0  umgestellt ,  
seit der U m stel l u ng konnten Insgesa m t  1 3  mögl iche Tatzusammenhänge zwischen 
einzelnen SerIendel ikten festgestellt werd e n .  

Neben d e r  u n iversitären Lehrtätigkeit fanden insgesamt 2 1  
F ortbi ldu ngsveranstaltungen vor etwa 1 000 Vertretern von In- und ausländ ischen 
Gerichten , Staatsa nwaltschafte n ,  In- und ausländ ischen Exekutivbehörd e n .  
forensischen Psychiatern u n d  Neurologen sowie wissenschaftlich tätigen 
Org a n isationen (America n Academy of Forensic Science) statt 

Die Schweizer Generalpro k u ratur ersuchte im S o m me r  2002 i n  e inem 2-fachen 
Tötungsdel ikt u m  H ilfestel lung in F orm einer Sachverständigentätigkeit ,  wobei im 
Zuge d ieser Tätigkeit insgesamt 33 Fakten dem e r mittelten Täter zugeordnet werden 
konnten.  

In über 30 kr lmlna lpol lzeil ichen Fal len ( Mord u n d  Sexualdel ikte) wurde In- und 
ausländ ischen Exekutiv- und Justizbehörden H i lfeste l lung angeboten, I n  einzelnen 
Fal len wurden den zuständ igen Gerichten Sachverstän d igengutachten übermittelt. 
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4. 1 . 1 0  Kriminaltechnische Zentralstelle 
Die Untersuchungstätigkeit der Kriminaltechnischen Zentralstelle stieg gegenüber 
dem Jahr 200 1 .  Neue und technisch bessere Verfahren gestalten die 
Untersuchungen aufwändiger und arbeitsintensiver. Als neue Arbeitsgebiete wurden 
die Handschriftenuntersuchung und der Erkennungsdienst in die Kriminaltechnik 
eingegliedert. 

Im Berichtsjahr wurden 1 23 Brandeinsätze im Bundesgebiet durchgeführt. 
Bei den Einsätzen kommt jeweils ein Team von drei Beamten vor Ort. 

Die Lehr- und Vortragstätigkeit an der Sicherheitsakademie und beim ZGAL KRB 
wurde im üblichen Rahmen durchgeführt. Fortgesetzt wurde die Mitarbeit bei der 
EU-Arbeitsgruppe VISA (Ausschuss für Fälschungssicherung des einheitlichen 
EU-Visums) und bei der Ratsarbeitsgruppe Grenzen/Gefälschte Dokumente. 

4.1 .1 0. 1  Fachbereich Biologie und Mikroskopie 
Das Labor für Biologie und Mikroskopie führte im Berichtsjahr neben der allgemeinen 
Untersuchungsarbeit an Tatortspuren wesentliche Umstrukturierungen durch, 
insbesonders wurde die Untersuchung von Schmauchspuren nach 
Schusswaffenkontakt (Schusshandbestimmung) im Rasterelektronenmikroskop 
mittels Röntgenmikroanalyse neu übernommen. Diesbezüglich wurden etwa 50 
Untersuchungen, überwiegend bei Gewaltdelikten mit Schusswaffengebrauch und 
bei Selbstmorden unter fragwürdigen Umständen, durchgeführt. Die Anzahl der 
Faseruntersuchungen war ähnlich den Vorjahren. Es wurden mehrere ressortinterne 
Schulungen (Tatortgruppen) und Vorträge bei der Deutschen Fasergruppe und bei 
ENFSI-Meeting Paris durchgeführt. 

Im Sachgebiet Mikroökologie konnte bei der Klärung einer Schuldfrage (Mordfälle im 
Suchtgiftmilieu) mitgewirkt werden. Die Standarduntersuchungen mit botanischen 
(überwiegend exotische Drogen) und zoologischen Fragestellungen (vor allem 
VersicherungsbetruglWildschaden) wurden fortgeführt. 

Laboratorium Mikroskopie-Biologie 
Biospuren (Sekret. Haare, Fasern usw) 98 
Materialmikroskopie (Metalle. Staubspuren usw) 25 
Untersuchungen für andere Arbeitsgruppen 1 2 1  
Schusshand 42 
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4. 1 .1 0 .2  Fachbereich Chemie 
Der Fachbereich Chemie ist neben Schmauch-, Schreibmittel- und 
Lackuntersuchungen für alle Arten von chemischen Untersuchungen zuständig. Ab 
Jahresmitte kam die vergleichende Lackuntersuchung mittels Tüpfelanalyse hinzu. 

Zwei Entwicklungsarbeiten (Analyse von Suchtmitteln mit Capillarelektrophorese und 
Schnellanalytik von Suchtmitteln mittels I R  Spektrometrie) wurden mithilfe von 
Ferialpraktikanten zügig fortgesetzt. 

Seit September 2002 stehen drei neue Laborräume für instrumentelle Analytik sowie 
organische und anorganische Spurenanalytik zur Verfügung, für die organische und 
anorganische Spurenanalyse wurden zudem Laborgeräte angekauft. Des Weiteren 
wurde ein Mikroröntgenfluoreszenzspektrometer zur Elementanalytik kleinster 
Teilchen angekauft. 

Um die Qualität der Untersuchungstätigkeit dokumentieren zu können, beteiligte sich 
der Fachbereich wie bereits in den Vorjahren an Ringversuchen (Brand-, Glas-, 
Suchtmittelanalytik und Faseruntersuchung), die alle erfolgreich absolviert wurden. 

Auf den Gebieten Suchtmittel-, Glas-, Lack- und Materialanalytik wurden 
Fachsymposien sowie einige Spezialvorträge im Inland besucht. Durch die 
Teilnahme an einem von der EU geförderten Projekt, das die Nutzung natürlicher 
Isotope für kriminaltechnische Belange zum Ziel hat, wurde neues Know-how 
gewonnen. Mitgewirkt wurde am Amphetaminprofiling-Projekt (CASE) der 
schwedischen Kriminaltechnik. Ein Mitarbeiter der KTU linz wurde als 
Suchtmitteluntersucher ausgebildet. Im November wurde in Zusammenarbeit mit der 
KTU-Stelle der Bundespolizeidirektion Salzburg ein Erfahrungsaustausch für etwa 40 
Exekutivbeamte veranstaltet, der sich mit der (Vor-)Untersuchung von Suchtmitteln 
und der Fahndung bei Suchtmitteldelikten befasste. 

Chemisches Laboratorium 
Suchtgiftuntersuchungen (,- 1 4.024 Einzeiuntersuchungen) 780 
Sonstige chemische Untersuchungen 1 52 (= 1 .008 Einzeluntersuchungen) 
Rückstandsuntersuchungen - Brandschutt, Explosions- und 84 Ölrückstände (= 599 Einzeluntersuchungen) 
Umwelt (= 34 Einzeluntersuchungen) 2 
Untersuchungen für andere Arbeitsgruppen 30 
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4. 1 . 1 0.3 Fachbereich Fahrzeuguntersuchungen und Materialspuren 

Die Standarduntersuchungen wurden fortgeführt. Die Schulungsunterlagen 
betreffend Glühlampenuntersuchungen wurden auf den neuesten Stand gebracht 
und allen KTU-Stellen übermittelt. 

Für in- und ausländische Kollegen wurden Führungen sowie eintägige Kurz
schulungen abgehalten. Die Vortragstätigkeit an der Sicherheitsakademie wurde 
fortgesetzt. 

Fahrzeuguntersuchungen und Materialspuren 
Untersuchung von Verkehrsunfällen 75 
Auskunft aus der Streuscheibenkartei 1 3.321 
(alle mit BAKS ausgerüsteten Dienststellen) 

4.1 . 10.4 Fachbereich Form- und Werkzeugspuren 
Der Fachbereich Formspuren ist zuständig für die Untersuchung von 
Werkzeugspuren, Schlössern und Schlüsseln, Schuhspuren und sonstigen Spuren 
(zB Reifenspuren). 

Das Schuhspurenarchivierungssystem ISAS-PRO ermöglicht den schnelleren 
Spurenvergleich von Tatortschuhspuren. Nach der datenschulzrechtlichen 
Genehmigung dieses Programms wurden alle KTU-Stellen mit der erforderlichen 
Soft- und Hardware ausgestattet und die Beamten entsprechend geschult. Die 
Inbetriebnahme erfolgt im Jahr 2003. 

Die Aus- und Fortbildung erfolgte durch die Teilnahme je eines Mitarbeiters an einer 
intemationalen Schulung (Untersuchung von Ohrabdruckspuren) und an einer 
Fortbildungsveranstaltung (Untersuchung von Schuh- und Reifenspuren). Ein 
Mitarbeiter wurde in den Vorstand der Gruppe Formspuren (Marks Working Group) 
der europäischen Vereinigung der Kriminaltechniklabors (ENFSI - European 
Network of Forensic Science Institutes) gewählt. 

Form- und Werkzeugspuren 
Werkzeugspurenuntersuchungen und Untersuchung 
ähnlicher Formspuren sowie Untersuchung von 147 
Schuhspuren (= 450 Einzeluntersuchungen) 
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4.1 .1 0 . 5  Fachbereich Schusswaffen (Waffentechnik ,  forensische Ball istik) 

Der Fachbereich umfasst die Aufgabengebiete Waffentechnik und (forensische) 
Bal l ist ik .  Die Schmauchspurenana lytik erfolgt seit 2002 im Fachbereich Biologie und 
Mikroskopie. In der Waffentechnik werden Schusswaffen hauptsachl ich h inS icht l ich 
mechan ischer F un ktion und Spuren knmina ltech nisch untersucht. Die forenSische 
Bal l ist ik  verg le icht Spuren an Geschossen u nd Patronen hu lsen sowie die 
Leistungsfäh igkeit von Patronen und Schusswaffen Der zentrale 
Schusswaffenerkennungsdienst. der bei der Bundespolizeid i rektion Wien 
eingerichtet war, wurde In das BundeskrimInalamt übernommen und Im Fachbereich 
Schusswaffen ei ngegl iedert. Dieses Aufgabengebiet umfasst den Vergleich von 
Tatmun itionsteilen (H ülsen und Geschosse) und Beschussmunition 
krim ina ltechn isch relevanter Feuerwaffen m it Mun it ionsteilen der zentralen 
Tatmunitionssa m m lung ,  um mögliche Tatzusammenhange zu erkennen 

Die fachliche Fortbi ldung und der Internationale Austausch von Fachkenntnissen und 
E rfah rungen e rfolgte bei wissenschaftlichen Tagungen und Fachmessen. 

Schusswaffen 

Schusswaffenuntersuchungen I 44 

Schu sswaffenerke n n u ng sd ienst 269 

Schusshanduntersuchungen I 43 

Schussentfernung I 2 

4, 1 . 1 0 .6 Fachbereich Urkunden 

Die Schwerpunkte dieses Fachbereichs l iegen in  der Untersuchung von behördlich 
ausgestellten Dokumenten und von Druckerzeugnissen Jegl icher Art sowie in  der 
Untersuchung von Handschriften, I m  BerichtSjahr  erfolgte die Mitarbeit in  der EU
Arbeitsgruppe VISA, die Tei lnahme beim Ausschuss für Fälschungssicherung des 
einheitl ichen E U-Visums, die Mitwirkung bel der Ratarbeitsgruppe 
Grenzen/Gefa lschte Dokumente und In  der I nterpol-Arbeitsgruppe Gefälschte 
Dokumente sowie die Mitwirkung am Projekt Dokumentenberater und am Aufbau 
eines EDV-unterstutzten UrkundenInformationssystems. Des Weiteren wurden 
mehrere Internationale Fachtagungen besucht ( I FC-International F raud 
Conference/London,  E N FSI -Conference/Bratislava, Symposium der 
Materia lana lytiker und Verfahrensexperten des B undeskriminalamtes Wiesbaden). 
Im Zuge eines E U-PrOjekts wurden Beamte aus Weißrussland und aus der Ukraine 
zu Trainern fü r Urkundenschulungen ausgebildet. 

Urkunden-Handschriften 

U rkundenuntersuchungen ( = 1 450 Einzeluntersuchungen) 

Handschriftenu ntersuchungen (seit IV/2002) 
- - - 1 . 1 4 1  

1 70 
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4. 1 .1 0.7 Fachbereich Brand- und Explosionsursachenermittlung 
Im Herbst wurde ein vierwöchiger Grundkurs für Brandursachenermittlung 
abgehalten. an dem zwei Beamte der Bundespolizeidirektion Graz. drei Beamte der 
Gendarmerie (Salzburg und Burgenland) sowie ein Vertreter der Berufsfeuerwehr 
Wien teilnahmen. Bei Fortbildungsveranstaltungen der Exekutive in Tirol und 
Burgenland wurden Vorträge abgehalten. Im Rahmen des jährlich stattfindenden 
Treffens der europäischen Arbeitsgruppe ENFSI (European Network of Forensic 
Science Institutes) bestand die Möglichkeit, In den Subcommittes 'Explosion 
Investigation' und 'Quality' aktiv mitzuwirken. 

Die Anschaffung eines hochwertigen Oszilloskopes sowie eines elektrischen 
Messtisches mit einer soliden Wechsel-, Dreh- und Gleichspannungsversorgung 
ermöglichen dem Stand der Technik angepasste elektrotechnische und 
elektronische Laboruntersuchungen. Die der Arbeitsgruppe organisatorisch 
angeschlossene FotosteIle wurde mit einer digitalen Fotoausrustung ausgestattet, 
um die Tatortfotografie effizienter zu gestalten. 

Eine erstellte Einsatzcheckliste für die Tatortarbeit bei Großereignissen soll neben 
dem Anhalt für eine strukturierte Vorgehensweise bei der Aufarbeitung eines 
Tatortes auch den Nachweis der Qualität des durchgeführten Einsatzes erbringen. 

Besondere Einsatzbereitschaft war bei der Bearbeitung von Brandgeschehen 
(zB Hallenkomplex einer Firma in Neusiedl am See, Postgarage mit acht Autobussen 
in Imst, Schweinestall im Bezirk St. Pölten und Produktionshalle der Montanwerke 
Brixlegg AG) gefordert. 

Arbeitsgruppe tür Brand- und Explosionsermittlung 

Geschehnisbeurteilung und Spurenuntersuchungen nach 
Bränden und Explosionen 
Andere Untersuchungen 

4.1 . 10.8 Durchgeführte Schulungen 
1 . ) Fachtechnischer Kurs für Brand- und Explosionsermittlung 

vom 1 6.09. bis 1 1 . 1 0.2002 
2.) Zwei eintägige Vorträge zur Bezirksbrandermittlerschulung 

(Tirol und Burgenland) 

90 

9 

3.) Ausbildung von drei Polizeibeamten der Republik Belize in der Tatort- und 
Schusswaffenuntersuchung sowie im Fachbereich Biologie/Mikroskopie 
vom 1 3.05. bis 1 1 .06.2002 

4.)  Vorträge für die Mitarbeiter der Kriminalabteilungen über 
Sicherheit im spurenkundlichen Labor im April und Oktober 2002 

5.) Schulungen im Bereich Formspuren 
im April, Mai, September und Oktober 2002 

6.) Zwei eintägige Schulungen der Tatortgruppen im Fachbereich 
Biologie/Mikroskopie im Juli 2002 
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4.1 . 1 1  Zielfahndung 
Unter Zielfahndung versteht man eine besonders intensive, operative Fahndung 
nach einzelnen ausgewählten Straftätern. Die Zielfahndung konzentriert sich auf die 
Ausforschung und Festnahme eines identifizierten aber noch flüchtigen 
Tatverdächtigen oder bereits verurteilten Straftäters, dessen Aufenthaltsort mit hoher 
Wahrscheinlichkeit im Ausland liegt und dem ein Verbrechenstatbestand zur Last 
gelegt wird. Zudem muss bereits eine internationale Ausschreibung zur Festnahme 
erfolgt sein. Die Zielfahndung im Bundeskriminalamt war im Berichtsjahr in der 
Projektphase und wird im Jahr 2003 als Büro eingerichtet. Parallel zur 
Umsetzungsarbeit wurden bereits ausgewählte Fahndungsfälle bearbeitet. Im Zuge 
der operativen Ermittlungsarbeit gelang es, vier per internationalen Haftbefehl 
gesuchte Personen im Ausland und in Österreich festzunehmen. Durch die enge, 
internationale und nationale Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdienststellen wurde 
die Zielfahndung bereits in ihrer Entstehungsphase bekannt. 

Österreichische Zielfahndungsfälle 

Ausforschung und Festnahmen im Ausland 
Ein wegen schweren Betruges zu vier Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe 
Verurteilter flüchtete im Oktober 1 997 aus der Haftanstalt H irtenberg. Er konnte nach 
fünf Jahren Flucht in Spanien ausgeforscht und festgenommen werden. Nach 
erfolgter Auslieferung befindet er sich wieder in der Justizhaftanstalt Hirtenberg. 

Zwei wegen schweren Diebstahls gesuchte Verdächtige konnten nach zwölf Jahren 
Flucht in Florida ausgeforscht und am 1 0. 1 0.2002 festgenommen werden. Sie 
stehen im Verdacht, als Angestellte einer Bank im Jahr 1 990 insgesamt ATS 1 5  Mio. 
gestohlen zu haben. Nach der ÜbersteIlung nach Österreich wurde die 
Untersuchungshaft verhängt. 

Ausforschung ohne Festnahme im Ausland 
Ein wegen schweren Raubes gesuchter Verdächtiger flüchtete nach der Tat nach 
Paraguay. Nach seiner Ausforschung begab er sich freiwillig zum Honorarkonsulat in 
Asuncion und begehrte ein Heimreisedarlehen, welches ihm nicht gewährt wurde. 
Nach Einschaltung des Bundeskriminalamtes wurde via BMJ die Kostenübernahme 
für die Rückreise zugesichert. 

Ausforschung und Festnahme im Inland 
Ein wegen Diebstahls und Urkundenunterdrückung Verdächtiger lebte seit etwa zehn 
Jahren in Nicaragua und in Costa Rica. Als in Erfahrung gebracht wurde, dass er 
nach Österreich reist, wurde er am 21 .08.2002 in Bad Ischl festgenommen. 

Ausländische Zielfahndungsfälle 

Ausforschung und Festnahme in ÖSterreich 
Ein wegen des Verdachts des Menschenschmuggels vom Bundeskriminalamt 
Wiesbaden Gesuchter wurde in Tirol ausgeforscht und am 1 4.07.2002 
festgenommen. Er wurde nach Deutschland ausgeliefert. 

Über Ersuchen ausländischer Sicherheitsdienststellen erfolgten zudem in zehn 
Fällen unterstützende Fahndungsmaßnahmen. 
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4.1 . 1 2  Sondereinheit für Observation (SEO) 

Die Sondere In hell wa r b is Ende des Benchtsjahres dem Generald i rektor fur die 
offentl lche S icherheit unmitte lbar unterstel l t  ab 01 0 1  2003 Isl sie d irekt dem 
D i rektor des Bundesknmlnala mtes zugeordnet 

Aufgabengebiet der Sondereinheit fur Observation 

• D urchfu hrung einer optischen oder akustischen Uberwachung nach 
§ 1 49d Abs 1 Z 2 StPO die gegen e ine Person gerichtet 1St .  die nach 
§ 1 52 Abs 1 Z 4 oder 5 StPO oder § 31 Abs 1 des Mediengesetzes von der 
Verbind l ichkeit 7ur Ablegung eines Zeugn isses befreit Ist 

• Durchfuhrung e iner optischen oder akustischen Uberwach ung nach 
§ 1 49d Abs 1 Z 3 StPO 

• Abwehr jegl icher Auskundschaftung von Geheimnissen .  sofern diese 
Auskundschaftung einen mittels technischer Maßnahmen Im Rahmen 
organisierter Knmlna lltat durchgeführten gefahr l ichen Ang nff darstel l t  und es LU 
deren Abwehr des Elr1satzes hochwert iger Technologie bedarf 

Großer Lauschangriff u n d  Spähangriff 
Im BenchtsLeltraum 0 1 .0 1 . 2002 biS 3 1  1 2 2002 wurden von den 
SIcherheitsd ienstste l len funf Sachverhalte m it dem Ersuchen um Durchfuhrung einer 
technischen Uberwachung Im S inne des § 1 49d Abs 1 Z 3 StPO vorgelegt Diese 
Sachverhalte wurden In  recht l icher und operativer H insicht gepruft und letztl ich ein 
großer Spah- und Lauschangnff durchgeführt 

Fal l :  
Uber Anordnung der Ratskammer ei nes Landesgenchtes wurde Im Oktober 2002 e in 
Z,elobjekt optisch und ak ustisch uberwacht Die E rmitt lungen wegen § 278a StGB 
und §§ 27 28 SMG werden noch fortgesetzt 

Prüfung in Bezug auf einen großen Lauschangriff 
Im  Januar ,  Feber und Jun i  2002 wurde Im Rahmen umfangreicher E rmittlungen 
gegen eine schwarzafnkanlsche Tatergruppe wegen des Verdachtes des 
Internationalen Suchtmittelhandeis (§§ 27 28 SMG I und der knmlnel len Organisat ion 
(§ 278a StGB) um Durchfuhrung eines großen Spah und Lauschangnffes ersucht 
Es wurden die operativen Voraussetzungen zur U msetzung der teCh nischen 
Uberwachungsmaßnahme untersucht Im Zuge dieser E rhebungen wurden Im 
Bereich der ZIelobjekte auch mehrtaglge Observationen durchgeführt Das E rgebniS 
der UnterSUChungen wurde den fa l lfuhrenden Dienstste l len Jeweils mit  der 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 271 von 495

www.parlament.gv.at



- 268 -

Feststellung, dass ein großer Späh- und Lauschangriff möglich ist, mitgeteilt. In zwei 
Fällen trat die fallführende Dienststelle nicht weiter an das Gericht heran, im dritten 
Fall wurde die technische Maßnahme zwar beantragt, von der Durchführung wegen 
geänderter Verhältnisse bezüglich der Zielobjekte und wegen neuer Erkenntnisse für 
den Einsatz von herkömmlichen Ermittlungsmethoden Abstand genommen. 

Im April 2002 ersuchte eine Bundespolizeidirektion im Zuge komplexer Ermittlungen 
gegen eine ausländische Tätergruppe wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen 
Diebstahls (§ 1 30 StGB) und der kriminellen Organisation (§ 278a StGB) um Prüfung 
der Voraussetzungen für die Durchführung eines großen Lauschangriffes. Auf Grund 
der nach der Prüfung getroffenen Feststellung, dass die herkömmlichen 
Ermittlungsmethoden nicht zur Gänze ausgeschöpft wurden, zog die fallführende 
Dienststelle das Ersuchen zurück. 

Lauschabwehr 
Auf diesem Gebiet wurden im Berichtszeitraum insgesamt fünf Amtshandlungen 
ohne nennenswerte Vorfälle durchgeführt. 

Sonstiges 
Im Berichtszeitraum wurden 25 sonstige Assistenzamtshandlungen für verschiedene 
Dienststellen im Bundesgebiet durchgeführt. Der Schwerpunkt bei diesen 
Amtshandlungen lag eindeutig bei technischen Assistenzleistungen im Bereich der 
Mobilfunkkommunikation. Elf Fälle wurden über Auftrag der jeweils zuständigen 
Gerichte bearbeitet, wobei zu deren großteils erfolgreichen Umsetzung parallel 
geführte personelle Observationen erforderlich waren. 

Des Weiteren erfolgten vier technische Observationen, die sich zum Teil über 
mehrere Monate erstreckten ,  sowie vier personelle personenbezogene 
Observationen. 

In vier Fällen wurden Dienststellen bei der Durchführung gerichtlich angeordneter 
Telefonüberwachungen bei der technischen Umsetzung unterstützt. 

In zwei Fällen wurde eine tontechnische Bearbeitung von Gesprächsaufzeichnungen 
zwecks Qualitätsverbesserung vorgenommen, um diese als Beweismittel vor Gericht 
einsetzen zu können. 
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4.1 . 1 3  Zentrale Krimina lpolizei l iehe Assistenzdienste 

4. 1 . 1 3 . 1  Zeugenschutz 
Der Zeugenschu1.' leistete a uc h  I m  B e richtsj a h r  seinen u n ve u lchtbaren Beitrag I m  
K a m p f  gegen das organ is ierte Ve rbrechen u nd d ie Schwerk r ln1 lna l l tat u n d  wurde 
seiner Aufgabe als wichtiges Stand bein In d iesem B e reich gerecht .  Wenn 
a u sreichende Sachbewelse fehlten.  war e i ne Ve rurtei l u ng der T ater  zu hohen 
Haftstrafen oftmals n u r  auf  G rund der Aussage von gesch utzten Zeugen mogl lch 
Die AussaCjebereltschaft a l l e r  I m  Zeugensch ut?progra m m  befind l ichen Pe rsonen 
kon n te b is  z u r  H a u ptverha n d l u n g  aufrechterhalten werden Die zu (i eren Sch utz 
veran lassten M a ßn a hmen waren somit wirksam und erf u l lten I h ren Zweck 

Im J a h r  2002 wurden I n sgesamt zwolf Zeugensch u tzfa l le l acht I n land ische . 
vier a u s l a ndlsch e l  bearbeitet 

Die vorhandene Akzeptanz dieses I nstrumentariums bel den Fledarfstragern 
l O K-D ienststellen I ISt durch standlg steigende Anfragen der E rmitt lungsd ienststellen 
eVident. mit  den lustandlgen Beamten wurden I nformat lonsgesprache gefuh rt  Im 
J a rl r  2002 wurde In sechs F a l l e n  ein Aufna hmeverfahren ei ngeleitet drei F a l l e  
fu h rten z u  einer Aufnahme ,n d a s  Zeugensch utzprogramm I n  e i n e m  F a l l  w a r  d a s  
Aufn a h meverfahren Im Berichtsj a h r  n oc h  a n h a nglg Lwel A ntrage wurden ablehnend 
beurteilt 

4. 1 . 1 3 .2 Legend ierung 

Im S i nne der professio nel len Abdeckung bzw Abslcherung der verdeckten Ermitt ier 
wurden I n sgesamt 82 I egendlerungsfal le bearbeitet Durch die Legendlerung erhalt 
der Beamte eine geanderte I dent l tat  und ISt mit  e iner Logist ik a u sgestattet die sehr 
genau a uf den vorgesehenen E i n satz a bgestimmt Ist Im Berichtsj a h r  wurden 
Insgesamt funf T a rndokum ente beantragt .  welche , n  weiterer Folge von 
verschiedenen Behorden ausgestel lt  w u rden F unf Legendlerungsfa l le wurden 
abgesch lossen und d ie entsprechenden Legenden aufgelost 

I n ternationalen E rfa h rungen zufolge werden bel der Beka mpfung d e r  o rg a n isierten 
Kr ImInal Itat pol izeil iche M a ßnahmen und E rm i tt l u ngsschr itte Im verdeckten 
Erm ittlungsbereich von der Taterselte seh r oft einer " U berprufung" u n terzogen Dies 
hat zur  Folge d a ss mit  herkommllchen M itteln kaum In kr iminel le Strukturen 
einzud ringen Ist  Dieser E ntwIck lung kann strategisch entgegengewirkt werden.  
Indem die verdeckten E r m ittier m i t  verschiedensten legend enunterstutzenden 
Maßnahmen ausgestattet werden 
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4. 1 . 1 3.3 Observation 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 410  Observationsanträge bearbeitet und die 
jeweils erforderlichen Maßnahmen getroffen. Bei 855 Einsatzausfahrten von 
Observationsteams wurden 602 Zielpersonen überwacht, in 1 29 Fällen wurden 
Video-/Audioüberwachungsanlagen errichtet, betreut und ausgewertet. Etwa die 
Hälfte der Amtshandlungen bezog sich auf Suchtmitteldelikte, 35 auf 
Einbruchsdelikte, 1 5  auf Zielfahndungen, 1 4  auf Erpressungen und 1 2  auf 
ausbeuterische Schlepperei. 5-mal wurde bei Mordermittlungen observiert, in einem 
Fall konnte ein Mord unmittelbar vor seiner Ausführung verhindert werden. 

Die Observationsmaßnahmen führten zu 249 Festnahmen. In 1 52 Fällen erfolgte der 
Zugriff durch die WEGA bzw durch das EKO Cobra, in 86 Fällen durch die 
fallführenden Dienststellen und in 1 1  Fällen durch die Observationsbeamten. 

Die zentrale Observationseinheit war bei zwei erpresserischen Entführungen und bei 
einer Geiselnahme eingebunden, die nachträglich als Sonderlagen qualifiziert 
wurden. 

4. 1 . 1 3.4 Computerkriminalität 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
zahlreichen Hausdurchsuchungen 
beschlagnahmt und ausgewertet. 

248 Amtshandlungen durchgeführt. Bei 
wurden umfangreiche Datenmengen 

Im Zuge der österreichweit geführten Operation Landslide wurde die zeitgleiche 
Durchführung von insgesamt 31 1 gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchungen 
koordiniert. Die Hausdurchsuchungen wurden überwiegend von den Beamten der 
DatenSIcherungsgruppen durchgeführt. Im Raum Wien waren insgesamt 
1 1 9 Hausdurchsuchungen durchzuführen. Diese Hausdurchsuchungen erfolgten mit 
UnterstiJtzung von Kriminalbeamten der Kommissariate. Allein im Raum Wien 
wurden 414  PC sowie eine hohe Zahl separater Datenträger (Festplatten, 
Sicherungsbander, CD-ROMs etc) sichergestellt. 

Im Fall einer erpresserischen Entführung wurde um Mitwirkung ersucht. Der Täter 
stellte seine Forderungen per E-Mail. Zum Zeitpunkt des Versendens der E-Mail war 
der entfuhrte 1 2-jährige Bub bereits ermordet worden. Im Zuge umfangreicher 
koordinierter Recherchen konnte in enger Kooperation mit der 
Bundespolizeid irektion Wien die elektronische Spur des Täters zurückverfolgt und 
dieser ausgeforscht werden. 
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In  mehreren Fä l len gelang es. sicherheitsrelevante Angriffe auf verschiedene 
Netzwerke zu ana lYSieren Dadurch konnten Präventivmaßnahmen ergriffen und 
weiterführende. schadigende Angriffe verhindert werden .  

Seit I n-Kraft-Treten des StrAG 2002 wurden zahlreiche Amtshandlungen wegen 
§§ 1 1 8a (Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem)  1 26b (Störung der 
Funktlonsfahlgkelt e ines Computersystems) und 225a StGB ( Datenfälschung)  
geführt Vermehrt wurden Anzeigen wegen § 1 26a StGB ( Datenbeschäd igung)  
erstattet. Die Computerviren Kiez, Bugbear und Frethem enthielten d ie  höchsten 
Schad Ig ungspotenzlale 

Die standlge Erreichbarkeit a ls  nationale und internationale Ansprechstelle wurd e  In 
Form einer Rufbereitschaft u mgesetzt. Des Weiteren wurde eine funktio nale Mailbox 
(ccu@bmlgv . at) eingerichtet. Diese E-Mall-Adresse wird In zu nehmendem Maß von 
der Bevölkerung genützt um Anzeigen zu erstatten und E DV-baslerte Auskünfte 
einzuholen.  

Neben der krimina l istischen Tätigkeit wurde e in  Schwerpunkt  auf die einheit l iche 
Hard- und Softwareausstattung der österreichischen Exekutive gelegt 

Bel der Im November 2002 veransta lteten Tagung für Kriminal-DV-Techn iker. an der  
Exekutivbeamte. Vertreter der BundesmInisterien für Landesverteidigung (HAA) und 
F inanzen (Zoll) sowie Datensicherungsbeamte aus der Schweiz tei lnahmen,  wurden 
d ie International gewonnenen Erfahrungswerte weitergegeben 
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4 .1 . 14 Erkennungsdienst 
Der Erkennungsdienst wurde wesentlich umgestaltet. Das Bundeskriminalamt 
übernahm die Zentralstellenfunktionen, welche bislang von der 
Bundespolizeidirektion Wien wahrgenommen wurden. Der Erkennungsdienst des 
Bundeskriminalamtes ist in drei Referate gegliedert (Controlling und 
Qualitätssicherung, AFIS und DNA) und nahm im April 2002 seinen Betrieb auf. 

4. 1 .14.1 Fingerabdruck- und Lichtbildsammlung 
Sowohl in der Fingerabdruck- als auch in der Lichtbildsammlung befinden sich alle 
nach dem Sicherheitspolizeigesetz erkennungsdienstlich behandelten Personen. Die 
Personendatensätze sowie die Lichtbilder dieses Personenkreises sind auch 
elektronisch im EKIS gespeichert. Zudem werden auch alle Fingerabdruckblätter und 
Lichtbilder von Personen aufbewahrt, die nach den Rechtsgrundlagen des Fremden
und Asylgesetzes erkennungsdienstlich behandelt wurden. Deren 
Personendatensätze werden in den Evidenzen des Fremdeninformations- bzw 
Asylwerberinfonmationssystem gespeichert. 

AFIS 
Im automatischen F ingerabdruckidentifikationssystem AFIS werden sowohl 
Fingerabdrücke von Personen, die erkennungsdienstlich behandelt wurden, als auch 
daktyloskopische Tatortspuren eingespeichert und abgeglichen. Dadurch ist es 
möglich, Personen, die unter Verwendung von ge-Iverfälschten Dokumenten 
auftreten, und Personen, die bereits erkennungsdienstlich behandelt wurden und an 
einem Tatort Fingerabdruckspuren zurücklassen, schneller zu identifizieren. 

Neben dem AFIS-Zentralsystem und der Erfassungsstation im Bundeskriminalamt 
gibt es fünf weitere dezentrale AFIS-Arbeitsstationen. Die Bundespolizeidirektionen 
Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck können je nach regionaler Zuständigkeit 
Einspeicherungen in das Zentralsystem durchführen. 

Bestand im AFIS - Österreich (Stand 01 .01 .2003) 

Zehnfingerabdrücke Ungeklärte Datensätze 
Personen Tatortspuren gesamt 

902.020 22.6 1 5  924.635 

Trefferstatistik für das Berichtsjahr 

Personenidentifizierungen 1 3.321 (durch Zehnfingerabdrücke) 
geklärte Tatortspuren 212 
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E U RODAC 
Das e u ropalsche automatis ierte F I ngerabdruckid entifizIerungssystem E U RODAC 
wird a b  1 5 . 0 1  2003 I n  Betrieb genommen Der Zent ra lcomputer befindet sich In 
L u xemburg und untersteht der  Kontrol le der  E u ropalschen KommiSSion E s  ISt  e in 
System m i t  dem F i ngerabd rucke von Asylbewerbern u n d  I l legalen E inwanderern ab 
1 4  J a h ren e u ropawelt verg l ichen werd e n  U m  mehrfache Ilsylantrage ein und 
derselben Person zu verhindern ergriff d ie E U  Maßnahmen z u r  Vertei l u n g  der 
Asylverfahren Der Staat der  E m relse muss wahrend der ersten zwolf Monate den 
Antrag eines Asylbewerbers beärbelten Reist der Betroffene I l le()al In  ein anderes 
E U - L a n d . ubernehmen dessen Behorden nach funf Monaten Aufenthalt d ie weitere 
Bearbeitung G ru ndlage d ieses Verfa hrens Ist E U RO DAC r..1 1t dem neuen 
Onl l nesystem kann bin nen k u rzester Zelt festgestellt werden ob In einem and erem 
E U  Länd bereits ein Asylverfahren anhanglg Ist Gegebenenfa l ls  wird das 
Ubernahmeverfahren nach dem Dubl l ner U berelnkommen d u rchgefu hrt F u r  den 
bnsatz von E U RODAC I n  Osterreich wurden die tech n i schen Voraussetzungen 
geschaffen und 1 2  L Ivesca nner fur d ie A u ßensteilen des Bundesasylamtes 
angeka uft D ie L Ivescanner ermogl lchen eine papIerlose E rfassung von 
F , ngerabd rucken und die sofortige elektronische Ubermltt lung nach Luxemburg 

4. 1 . 1 4 . 2  DNA-Datenbank 

Die osterreichische DNA-Datenba n k  hat sich seit  Ihrem Bestehen I m  September 
1 997 zu ei nem erfolgreichen und bedeutsamen I nstrument zur Aufk larung und 
Verh i n derung von Verbrechen entwickelt Mitte l s  DNA-Analyse Ist es mogllch.  bel 
al len Straftaten bel denen vom Tater biologische Spure n  h interlassen w u rden 
Tatverdachtlge zu uberfuhren oder als Tater auszuschl ießen 

Die zentrale E DV- unterstutzte Auswertung der Analyseergebnisse ermogl lcht es .  
zah l reiche Straftaten aufzuklaren d i e  sonst  n icht  oder nur  zufä l l ig geklart werden 
konnten Bel einem ganz bestimmten KreiS von erkennungsd ienstl ich behan delten 
Tatve rdachtlgen wird zusatzl lch zur Anfert igung ei nes Lichtbi ldes und Abnahme der 
F i ngerabdrucke DNA-fahlges Mater ia l  m i ttels Mund hohlenabstr Ich ( M HA )  
entnommen Von d e m  a l s  osterreich isches Zentral labor fung ierenden I n stitut fur 
Gerichtl iche Med iZin der U n lversltat I nnsbruck w i rd das DNA-Profil bestimmt und der 
E DV-Zentrale des Bu ndesmlnlsterl u m s  fur  I n neres ubermlttelt welche d i e  
Speicherung In d e r  Datenbank d u rchfuhrt Bel  ungeklarten Straftaten wird m i t  den 
a m  T atort oder mit  den am Opfer geSicherten biologischen S p u ren ebenso 
verfa h ren Die Auswertung der biolog ischen Spuren wird von den 
GerIc htsmedizInischen I nstituten I n nsbruck und Salzburg I m  Auftrag des 
Bundesmln lstenums fur I n neres d u rchgefuhrt Du rch automationsunterstutzten 
Datenabgleich der DNA-Profile ( M undhohle n abstrIche - Tatortspuren) sol l  e in  
H i nweiS auf die T aterschaft gewonnen werde n .  Durch Vergleich der D NA-Profl le aus 
ungeklarten Straftaten mit  den D NA-Profllen erkennungsdienst l ich behandelter 
Personen soll der Tater ermi ttelt  und Identifiziert werden 
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Es erfolgt eine strikte Trennung von personenbezogenen Daten und genetischem 
Material. Das Gerichtsmedizinische Institut erhält das zu analysierende genetische 
Material anonym, lediglich mit einem 8-stelligen Barcode versehen. Nach 
Durchführung der Analyse wird dem Bundeskriminalamt das DNA-Profil unter 
Anführung des Codes mitgeteilt. Die Zusammenführung des DNA-Profils mit den 
personenbezogenen Daten kann nur das Bundeskriminalamt vornehmen. 

Im Zeitraum 0 1 . 1 0 . 1997 bis 3 1 . 1 2.2002 wurden insgesamt 
53.923 Mundhöhlenabstriche bei erkennungsdienstlichen Behandlungen 
abgenommen und 1 2.842 Tatortspuren gesichert, ausgewertet und in den 
DNA-Datenbanken erfasst. 

Zeitraum MHA Tatortspuren 
0 1 . 1 0. 1 997 - 3 1 . 1 2. 1 998 9.952 1 .475 
0 1 .0 1 . 1 999 - 3 1 . 1 2. 1 999 1 2.098 1 .805 
0 1 .01 .2000 - 3 1 . 1 2.2000 1 0.284 3.337 
0 1 .01 .2001 - 3 1 . 1 2.2001 8.653 2.21 1 
0 1 .01 .2002 - 3 1 . 1 2.2002 1 2.936 4.014  

gesamt 53.923 1 2.842 

Insgesamt ergab der Datenabgleich im Zeitraum 01 . 1 0. 1 997 bis 31 . 1 2.2002 
Hinweise auf 1 600 Tatverdächtige, denen insgesamt mehr als 2300 Delikte 
zuzurechnen sind . Es konnten unter anderem 9 Morde, 66 Vergewaltigungen, 
1 1 1  Raubüberfälle und 1 951 Einbruchsdiebstähle geklärt werden. 

Stichprobenüberprüfungen gem § 93 Abs 2 SPG 
Im Jahr 2002 wurden per Zufallsgenerator insgesamt 39 erkennungsdienstliche 
Behandlungen mit DNA-Abnahme ausgewählt und auf deren Gesetzmäßigkeit 
überprüft. 

Behörde 
Anzahl der 

Überprüfungen 
Sicherheitsdirektion NÖ 1 2  
Sicherheitsdirektion Steiermark 2 
Sicherheitsdirektion OÖ 6 
Sicherheitsdirektion Tirol 1 
Sicherheitsdirektion VorariberQ 4 
Sicherheitsdirektion Kärnten 4 
Bundespolizeidirektion Wien 1 0  

I n  sämtlichen Fällen wurde gesetzmäßig vorgegangen. 
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4.2 Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

4.2.1 Grundsätze 
Der Einsatz von EDV dient im Bereich der Sicherheitsverwaltung im Wesentlichen 
den Zwecken der Fahndung, Information und Kommunikation. Entsprechend diesen 
Zwecken ist die polizeiliche EDV-Tätigkeit derzeit in 4 Hauptaufgabengebiete 
gegliedert: 

• Operative kriminalpolizeiliche Anwendungen (EKIS) 
• Fremdenpolizeiliches Informationssystem (FIS) 
• Büroautomation mit 

• administrativen Anwendungen 
• Textverarbeitung und 
• Bürokommunikation 

• Büroautomations- und Kommunikationssystem (BAKS) 

4.2.2 Büro- und Kommunikationssystem (BAKS) 
Neben den zentralen kriminalpolizei lichen und administrativen Datensammlungen 
am Großrechner besteht für die Sicherheitsexekutive auch der Bedarf an 
Büroautomation, der schwerpunktmäßig in den nächsten Jahren abgedeckt werden 
soll. Unter Büroautomation im weitesten Sinn ist die Unterstützung des Beamten bei 
den administrativen Tätigkeiten am Arbeitsplatz mit Hilfe moderner EDV zu 
verstehen. Zu diesem Zweck wurde ein ressortumfassendes, einheitliches 
Büroautomations- und Kommunikationssystem (BAKS) entwickelt. Schwerpunkte 
des BAKS neben den üblichen Bürofunktionen (Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Erstellen von Graphiken etc) sind die Möglichkeit der globalen 
Kommunikation und der Einsatz von ressortspezifischen Anwendungen. Sämtliche 
Rechner des BAKS-Netzes sind über ein ressorteigenes privates X.25 Netz mit dem 
Großrechner verbunden, um auch die zentral gespeicherten Datensammlungen zur 
Verfügung stellen zu können. 

4.2.3 BMI·lntranet 
Mit dem BMI-Intranet wurden die Arbeiten an einer gemeinsamen technischen 
Plattform für die elektronische Informationsgewinnung - abgestimmt auf jeden 
einzelnen BAKS-Arbeitsplatz im Ressort - auf modernster technischer Ebene 
realisiert. Die entsprechenden technischen Voraussetzungen ermöglichen die 
reibungslose elektronische Kommunikation im und aus dem Innenressort. 
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4.2.4 Das EKIS 
Das Elektronische Kriminalpolizeiliche Informationssystem (EKIS) steht mit einem 
entsprechenden Datenfemverarbeitungsnetzwerk im Online-Dialogverkehr den 
Dienststellen der Polizei und der Gendarmerie sowie sonstigen berechtigten 
Behörden (Strafgerichte, GrenzkontrollsteIlen, Bundesheer etc) für Auskünfte über 
gespeicherte Daten jederzeit zur Verfügung. Das EKIS ist rund um die Uhr, sowohl 
für den Änderungsdienst als auch für die Anfragetätigkeit, in Betrieb. Die 
Antwortzeiten liegen in der Regel im ein- bis zweistelligen Sekundenbereich. 

4.2.4.1 Anfragen im EKIS 
Die große Anzahl der Anfragen ist auf die technische Ausstattung und auf die 
Inbetriebnahme des Schengener Informationssystems zurückzuführen. 

Anfragen im EKIS 

Jahr 1998 Jahr 1 999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 
Veränderung 
zum Vorjahr 

50,654.464 51 ,083.949 50, 1 35.805 49,564.644 53,1 20.840 + 7, 1 7  % 

54.000.000 

53.000.000 

52.000.000 

5 1 .000.000 

50.000.000 

49.000.000 

48.000.000 

47.000.000 
Jahr 1 998 Jahr 1 999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 

Benutzer 
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4.2.4.2 Schengener Informationssystem 

Die Möglichkeit, Personen europaweit zu fahnden, wird von den österreichischen 
Behörden nur in einem sehr geringen Ausmaß wahrgenommen. 

Personenfahndungen/Personeninformationen 
Schengen 2002 

Gesamt ja % nein % 
Artikel 95 3.321 288 8,67% 3.033 91 ,33% 
Artikel 96 1 6.058 1 0.418 64,88% 5.640 35, 1 2% 
Artikel 97 5.572 1 .629 29,24% 3.943 70,76% 
Artikel 98 1 4.040 1 .01 3 7,22% 1 3.027 92,78% 
Artikel 99 4.322 376 8,70% 3.946 91 ,30% 

PF/PI Schengenspeicherungen 2002 

1 4000 .-______________________________ �I�----------

1 2000 +----------,�._--------------
1 0000 
8000 +----- --1 
6000 .---------- 1 
4000 +---.;Ill�--I 
2000 +--;;;;;; 

O +-= 

Artikel 95 Artikel 96 Artikel 97 Artikel 98 Artikel 99 

Die Fahndungen zur Festnahme (Artikel 95) und zur Aufenthaltsermittlung 
(Artikel 98) werden nur zu - 1 0  % europaweit verbreitet. Besser stellt sich die 
Fahndung nach Abgängigen (Artikel 97) mit - 40 % dar. Die signifikant höhere 
Nutzung beim Artikel 96 (Einreiseverweigerung für Drittausländer) ergibt sich daraus, 
dass bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (durchsetzbares Aufenthaltsverbot, 
ausgenommen wegen Mittellosigkeit) die Speicherung im SIS vom Programm 
automatisch durchgeführt wird. 
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4.2.4.3 Personenfahndung und Personeninformation 
Rechtsgrundlage für die Datenbanken sind das Sicherheitspolizeigesetz, die 
FaV 1 997 (Gemeinsame Fahndungsvorschrift der Bundesministerien für Inneres, 
Justiz und Finanzen) und die FIV 2002 (Fahndungs- und Informationsvorschrift des 
Bundesministeriums für Inneres). 

Personenfahndungen 

gesamt offen 
Neuzugang 

2002 
Festnahmen 40.207 1 8.645 5.977 
Aufenthaltsermittlungen 1 38.677 87. 1 53 1 6.425 
Abgängige 31 .826 2.824 4.81 1 
Gesamt 210.710 1 08.622 27.213 

Seit 1 997 werden Neuzugänge entfremdeter Reisedokumente lediglich in der 
Sachenfahndung gespeichert. Die Neuzugänge in der Personeninformation 
beschränken sich daher auf Entziehungen oder Versagungen von 
Reisedokumenten. 

Personeninformationen 

gesamt offen 
Neuzugang 

2002 
Reisedokumente 1 23.372 89.773 655 
Observationen 4.442 3.685 467 
Suchtgiftinformationen 1 39.286 1 00.231 19.940 
Gefährderdatei 2.992 2 . 1 1 3  341 
Waffenverbote 26.506 24.453 3.2 12  
Gesamt 296.598 220.255 24.61 5  
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4.2.4.4 Automationsunterstütztes Grenzinformationssystem (AGIS) 

Im Rahmen des AGIS werden von den Finanzlandesdirektionen und von den 
GrenzkontrollsteIlen der Bundesgendarmerie und Bundespolizei die durch 
EKIS-Anfragen erzielten Fahndungserfolge stalistisch festgehalten. 

Ausbaustand : Ende 2002 

Behörde Anzahl d. Dienststellen Terminal 

Finanz 40 1 1 2 

Polizei 4 72 

Gendarmerie 82 797 

Gesamt 1 26 981 

Über die Erfolge. die mit AGIS im Berichtsjahr erzielt wurden. geben nachfolgende 
Tabellen Aufschluss: 

Anfragetätigkeit im AGIS 
(GKS4- und BAKS-Anfragen) 

1 996 2.090.416 
1 997 7. 1 1 2.060 
1 998 1 3.565.259 
1 999 1 4.443.4 13  

2000 14 .067.378 

2001 1 4. 190.783 
2002 1 4.728.435 

4.2.4.4.1 GREK0 4 

Zur Verbesserung der Außengrenzkontrolle wurde für die Ausstattung der 
GrenzkontrollsteIlen ein technisches Grenzkontrollsystem entwickelt. das die 
kontrollierenden Beamten vor Ort dahingehend unterstützt. indem die am 
Reisedokument aufgebrachten Informationen entweder EDV-unterstützt nach der 
leAO-Norm gelesen oder manuell via Tastatur eingegeben und anschließend 
automatisch mit dem EKIS und dem SIS prioriert werden. 

Ein Arbeitsplatz dieses technischen Grenzkontrollsystems besteht im Detail aus 
einem Notebook. einem Lesegerät für maschinenlesbare Dokumente und einem 
Kompaktgehäuse. Im Jahr 2002 waren an den Grenzen im Bereich der 
Bundesgendarmerie. Bundespolizei und Zolldienststellen 304 Grenzkontroll
Terminals installiert. 
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Von den insgesamt 1 4,728.435 im AGIS (GKS4- und BAKS-Anfragen) registrierten 
Anfragen wurden 1 0,461 .533 Anfragen durch GrenzkontrollsteIlen (GKS4-Anfragen 
Kojen) gestellt. 

GKS4-Anfragen 

Jahr Anzahl 

1 997 7, 1 1 2 .060 
1 998 9,468.084 
1 999 1 0,523.083 
2000 1 0, 1 93.250 
2001 9,592.343 
2002 1 0,461 .533 

Die Anfragezahlen stiegen gegenüber dem Jahr 2001 um - 9 %. Die Zahl der 
Programmnutzer stieg um - 4 %. 

Jahr User 

1 998 2.790 

1 999 2.791  

2000 2.621 
2001 2. 1 52 
2002 2 .237 

4.2.4.4.2 Mobile Kontrollen (GREKO 5) 
Für Zug kontrollen im Bereich der Grenzen sowie für Kontrollen bei 
Schleierfahndungen sind transportable Notebooks eingesetzt. 

Diese Geräte werden lIor Antritt der Kontrollfahrt bzw lIor der Schleierfahndung mit 
den Fahndungsdaten aus dem Zentralcomputer auf einer stationären 
Docking-Station (Datentankstelle) geladen und dann offline für die Personenkontrolle 
eingesetzt. 

Im Jahr 2002 waren insgesamt 2 1 9  (200 1 :  220) mobile Kontrollgeräte eingesetzt. 
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GKS5-Anfragen - Mobile Kontrollen 2002 

Monat Anzahl 
I--:-c--Jänner 1 02.492 
Feber 96.542 
März 1 29.2 1 4  
April 95.868 
Mai 85.791 

� 82.812 
Juli 1 1 1 .31 1 
August 1 00.687 
September 1 20.854 
Oktober 87. 1 84 
November 85.570 
Dezember 83.278 

Gesamt 1 , 18 1 .603 

Im Jahr 2002 stiegen die Anfragen gegenüber dem Jahr 2001 um 2,35 %. Die 
Anzahl der Programmnulzer nahm weiterhin ab (-8,56 %). 

Jahr Anfragen User 

2000 1 ,262.382 1 .521 

2001 1 , 1 54.468 1 .496 

2002 1 , 18 1 .603 1 .368 

4.2.4.5 Asylwerberinformationssystem (AIS) 

Im AIS-Asylwerberinformationssystem sind Informationen über alle Asylwerber 
gespeichert. Durch die zentrale Datenhaltung wurde eine wesentliche Verbesserung 
der Datenqualität und -sicherheit erreicht. Mit 3 1 . 1 2.2002 waren in der 
Asylwerberinformationsdatei gespeichert: 

Anfragetätigkeiten im Berichtsjahr 

Anzahl der Asylanträge 36.983 

Bundesbetreute Personen 20.634 

Anfragen 942.580 

Änderungsdienst 1 ,207.809 

Datenbestand per 31 .1 2.2002 

insQesamt 237.346 

Bundesbetreute Personen 7. 1 44 
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4.2.4.6 Fremdeninformationssystem (FIS) 

Die Applikation bietet bundesweit die Möglichkeit. unmittelbar festzustellen, ob eine 
Person einen Aufenthaltstitel besitzt bzw ob über eine Person fremdenpolizeiliche 
Informationen bzw Ausschreibungen existieren. 

Per 31 . 1 2.2002 waren im Fremdeninformationssystem gespeichert: 

Datenbestand : Berichtsjahr 

Personen gesamt 91 1 .557 

männlich 539.2 1 0  

weiblich 372.347 

Anfragetätigkeiten im Berichtsjahr 

Anfragen 1 0,492.389 

Änderungsdienst 754.665 

Ausschrei bungenllnformationen: Berichtsjahr 

AusschreibungenIInformationen Anzahl 

Aufenthaltstitel 557.704 

Versagung von Aufenthaltstiteln 663 

Sichtvermerke 1 0.637 

Sichtvermerksversagungen 36 

Aufenthaltsverbote 1 6.058 

Ausweisungen 5.833 

Festnahmeaufträge 1 65 

Zurückweisungen 21 .644 

Zurückschiebungen 3.220 

Fremdenpolizeiliche Anordnungen 453 

Besondere Aufenthaltsrechte 1 7  
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4.2.5 Admin istrative Anwendungen 

4.2 .5 .1  Zentrales Melderegister (ZM R) 
Das Z M R  wurde I m  zeit l ichen Zusammenhang m i t  der  Volkszahlung am 1 5 05 2001  
gesch affen Der P robebetneh des Z M R  wurde a m  1 7 . 0 5 . 200 1 gestartet S e it 
0 1 03 L002 Ist  d a s  neue Meldegesetz In Kraft. zu d iesem Zeitpu n kt wurde a u c h  d e r  
EchtbetrIeb a ufgenom men E s  handelt  s ich um d a s  großte Verwaltungsregister 
Osterrei chs das a l len Behorden u nd Dienstste l len der Lander .  Gemeinden und des 
B u ndes eine unschatzbare Hi lfeste l lung bietet Die Bedeutung des Z M R  reicht welt 
uber den Bereich der Meldebehorden h i n a u s  und wird zu einer nachhalt igen 
Verw altungsvereInfachung und zu mehr B u rgerservice fuhren Die Meldungen ( A n ·  
A b - u nd U mmeldungen ) werden laufend von 2359 Gemelnden/Stadten I n  Echtzelt  
a kt u a l i siert E s  wurde ein mehrstufiges Zugangs- u n d  SIc herheitskonzept 
I m plementiert Lusatzl lch Wird Jede Transakt ion protokoll iert 

Derzeit gibt es etwa 1 20 000 Abfragen tagl ich ( S p ltzenwert 223 000 Abfragen )  
M,n isterren Nota re n .  Rec htsanwalten. B a n ke n  und a h n l i c hen I nstitut ionen wurde e i n  
O n l l ne·Zugrlff auf  d ie Meldedate n .  fur  d ie k e i n e  Ausku nftssperre besteht .  
e l n geraurn t  Dies f u h rte zu emer großen E nt lastung d e r  M e ldebehorden 

Im J a h r  :'003 nimmt die S upport-Unit  Z M R  I h re n  Probebetneb auf Ziel d e r  
Organ isatio n s e i n he it Ist e s  das Meldewesen bestmoglich zu unterstutzen . d ie 
Meldedaten I m  rechtl ichen R a h men den Burgern der Wirtschaft u n d  Verwa ltung z u r  
Vertugung L U  stellen u n d  Grund lage fur e-Government z u  sein 

4.2.5.2 Kraftfahrzeugzu lassung und Kraftfahrzeugzentralregister 

Mit Stichtag 31 1 L :'002 waren Im Kfz-Zentral register Daten von insgesamt 
10 394 84 1  F ah r7eugen gespeichert Auf Grund der  Ube rtragung d e s  
Zu lassungswesens a n  d ie bel iehenen Versicherer wurden samtl lche m i t  d e r  
a d m i nistrativen Kfz-Zu lassung u n d  d e m  Kraftfahrzeugzentralregister In 
Zusammenhang stehenden E DV-Anwend ungen erneuert 

4.2.5.3 Automation des Protokolls und des Strafwesens bei den 

Bundespolizeidirektionen (APS) 

Die Daten uber rechtskraftlge verwaltungsstrafrechtl iche Vormerkungen werden n i c ht 
mehr von den e i nzelnen BezIrkspol izeikommissariaten sondern fur d ie 
B u ndespoltzeld lrektlon Wien zentral gefuh rt  M a n uelle Tatlgkelten wie das F u h re n  
von Hand karteien u n d  Protokol lbuchern , m  Ve rwaltungsstrafvertahren entfallen Al le 
nicht bezahlten Anonymstrafvertugungen werden a utomatisch In d ie Appltkatlon 
e ingespeichert und zur weiteren Bearbeitung zur Vertugung gestel l t  Diese 
Anwendung steht a l len B undespolize i d i rektionen zur  Vertugung Seit September 
2000 ertolgt der  Ausdruck.  d ie Kuvertlerung sowie d ie Versendung d e r  
Strafvertug ungen u nd Lenkererhebungen d u rch d a s  Bundesrechenzentrum Den 
Behorden Wild sodann eine Kopie des Ausd ruckes sowie der entsprechende 
Ruckschein ubermlttelt 

Inl Be richtsj a h r  2002 waren Insgesa m t  8.720 .444 Anfragen und 8.292 . 049 
Speichervorgange I n  d ieser Verwaltungsanwe n d u ng zu verzeichnen 
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4.2.5.4 Vollziehung des Waffengesetzes (WGA) 

Die Vollziehung des Waffengesetzes 1 996 wird bei allen Bundespolizeidirektionen 
Österreichs sowie bei den Bezirkshauptmannschaften der Bundesländer 
Niederösterreich, Burgenland und Tirol automationsunterstützt durchgeführt. Der 
wesentliche Inhalt der Applikation besteht in der Automationsunterstützung 
waffenrechtlich erheblicher Vorgänge (Bewilligungen, Entziehungen, 
Verlässlichkeitsprüfung der Waffenbesitzer etc), wodurch eine hohe Rationalisierung 
der administrativen Tätigkeiten erreicht werden konnte. Die Daten können für 
Zwecke der öffentlichen Sicherheit auch vom Kriminaldienst abgefragt werden. 

4.2.5.5 Zentrales Waffenregister (ZWR) 

Das Zentrale Waffenregister (ZWR) ermöglicht die zentrale Führung eines 
österreichweiten Waffenregisters, um den Sicherheitsbehörden/organen ,rund um 
die Uhr' die Möglichkeit zu geben, die waffenrechtlichen Informationen von 
gemeldeten Personen ihres zuständigen Wirkungsbereichs abzufragen 
(entsprechend der 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung). In dieser Datenbank 
sind die waffenrechtlichen Daten aller 1 4  Bundespolizeidirektionen und aller 
Bezirkshauptmannschaften gespeichert. Die Daten können im BMI-Intranet und im 
Behörden-Intranet mit Web-Technologie österreichweit abgefragt werden. 

4,2.5.6 Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS, ROB, CELEX) 

Nach dem Anschluss des Netzwerkes der EDV-Zentrale des BMI an das 
Rechtsinformationssystem des Bundes ist der Zugriff auf die Legistik-Datenbanken 
des Bundeskanzleramtes von jedem installierten Bildschirmarbeitsplatz möglich. 

4.2.5.7 Einsatzleitsystem (ELS) 

Dieses System umfasst die Erfassung, Bearbeitung und Dokumentation von 
Ereignissen und damit die Einsatzannahme, die Einsatzbearbeitung, die 
Dokumentation (gerichtsfeste Protokollierung), d ie Administration und die Verwaltung 
der Daten. Zum TUS-System (Alarm system der Großbanken, Versicherungen etc) 
besteht eine Schnittstelle, das bedeutet, dass diese Alarme automatisch beim ELS 
eingehen und rasch weitergeleitet werden können. 
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4.3 Organisatorische Maßnahmen 

4.3 . 1  Leistungsorientierte Steuerung der  Pol izei und Gendarmerie 

Die Bewa lt lgung der Herausforderungen e rfordert d ie Ubertragung von 
marktwlrtschaf1 l lchem und kostenbewusstem Denken auf die offentl lche Verwa ltung 
Neue F u hru ngsrnodelle sollen den Postul aten nach mehr Eff,Llenz und 
DIenstleist ungSdenken gerecht werden Die S,cherhe,tsexekut,ve steht wie al le 
anderen Bereiche der  affentl ichen Verwa ltung vor d e r  Notwe nd igkeit den Nachweis 
zu erbrrngen dass die erstellten Leistungen effekti v .  effvlent. qual itativ hochwertig 
und la ngfrrstlg f , n a n7lerbar Sind . U m  diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ist 
der [ I n satz betrrebswlrtschafti rcher MethOden und I n strume nte unabd ingbar Fur den 
Bereich der exekutiven VVachkorper Wird d a h e r  e in  Leistungskennzah lensystem als  
Grund lage f u r  e i n  neues Steueru ngsmodell  m i t  Schwerpunkt Output
IOutcomeorrent ,erung F u h rung u be r  ZIe lverei nbarung und Globalbudgetrerung 
entwickelt  Das Prolekt Lelstungsonentlerte Steuerung der  Polizei und Gendarmerre 
wurde Im J a h r  200 1 gestartet Am Beispiel der B P D  W ,ener Neusti-ldt bzw des L G K  
fur l l ro l  s o l l  f u r  J e n e  Leistungen d e r  Exekutivorgane d ie a uf G r u n d  d e s  gesetL l lchen 
Auftrags einen hohen Identitatsgrad a ufweisen ein gemeinsames 
L e istungskennzahlensystem entwickelt werd e n .  um eine lelstuogsorrentlerte 
Steuerung z u  e rmogl lchen Folgende Ziele werden a ngestrebt 

• Schaffung von TransparenL uber d ie Leistungen 
• 

• 

• 

Konzl p lerung ernes Kennzahlensystems 
E ntwick lung eines F uhrungslnformatlonssystems 

Schaffung von Tra n sparenz uber die Kosten der 
Konzeption und Implementierung ei nes 
Lelst u nqsrech n u ngssystems 

Leistungen d u rch 
Kosten- und 

In der Phase 1 wurde ein h a rmOniSierter Leistungskatalog e ra rbeitet der die BaSIS 
sowoh l  fur d ie E n twick l u n g  steuerungsrelevanter Kennzahlen als auch fur d i e  
( B undeS- I Kosten- u n d  Leistung srech n u n g  d a rstellt I n  d e r  Phase 2 wurden aus 
d iesem Katalog d ie Kernleistungen gefiltert und d a rauf  aufbauend 
steuerungsrelevante Kennzahlen erarbeitet E i n  PraxIstest I m  Bereich d e r  
B P D  Wr Neustadt bzw d e s  G P  Schwaz mit  anschl ießender Evaluat ion beendete 
d iese Phase In der P hase 3 Wird 

große n '  B u ndespol ize id irektion 
vorbereitet und d u rchgefuhrt 

Im J a h r  2003 ein Probebetneb Im Bereich einer 
bzw eines Landesgendarmerrekommandos 

4.3.2 WEGA (Wiener E insatzgruppe Alarmabtei lung)  

Die I n  der Bund eshauptstadt stationierte Sondereinheit W E GA wurde reorganisiert 
Die E i nheit wurde In ein Polizelernsatzkommando ( PE K )  und ,n eine 
Ord n u ngsdiensteinheit  i M E K  - Mobi les E , n satzkom mando ) geteilt Das P E K  ISt d ie 
zentrale Zug rrffse l n hel t  der B u ndespol izeidirektion Wien un d  Adressat bel Anlassen 
m it hohe rem Gefahrd u ngsgrad Die O rd n ungsd iensteinheit  Ist bel 
ord n u ngspolizei l ichen Anlassfal len ( Demonstrationen. S portveranstaltungen etc) z u r  
Stel le. vol lZieht Sonderstreifen ( LB U-Bah n-Strelfe n )  u n d  n i m m t  den motorrslerten 
Sektorstreifend ienst wah r  Die W E GA kann d urch d ie SpeZialiSierung Irl den 
Kernbereichen Zug rrff u n d  O rd n u ngsdie nst noch profeSSionel ler I m  I nteresse d e r  
Sicherheit W , e n s  agieren 
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4.3.3 Sondereinheiten der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 
Für Sondereinsätze im Bereich der Bundesgendarmerie wurden das 
Gendarmerieeinsatzkommando (GEK), die Sondereinsatzgruppen der 
Landesgendarmeriekommanden (SEG) und die Einsatzeinheiten der 
Landesgendarmeriekommanden (EE) herangezogen. Im Bereich der Bundespolizei 
waren die Mobilen Einsatzkommanden (MEK) eingerichtet. 

Die SEG wurden im Berichtsjahr zu 223 Einsätzen (davon unter anderem bei 
Einsätzen gegen gefährliche Personen 45-mal, bei Einsätzen mit psychisch kranken 
Personen 8-mal, bei Flugabschiebungen 6-mal, für Vorführungen/Eskorten 2 1 -mal, 
für OrdnungsdienstiDemonstrationen 5-mal, bei Observationen 22-mal, für 
Objektschutz 5-mal, für Personenschutz 1 0-mal, für Transport- und Geldsicherung 
69-mal, bei Fahndungen 23-mal und bei Veranstaltungen 1 1 -mal) herangezogen. 

Die EE (oder Teileinheiten) wurden im Berichtsjahr zu insgesamt 1 7 1  Einsätzen 
(davon unter anderem 35 Demonstrationen, 95 Veranstaltungen, 1 Suchaktion sowie 
7 Objektschutzeinsätze) einberufen. 

Insgesamt 39 Bedienstete waren im Ausland (Bosnien-Herzegowina, Osttimor, 
Kosovo) im Einsatz. 

Durch die Neustrukturierung aller Sondereinheiten (Gendarmerie und Polizei) 
wurden die SEG bei der Gendarmerie und die MEK bei den 
Bundespolizeidirektionen aufgelöst und in dem neu organisierten Einsatzkommando 
Cobra integriert. Die Aufgaben dieser Einheiten werden jetzt von den neu 
eingerichteten Cobra-Außenstelien wahrgenommen. 

Einsatzkommando Cobra (EKO Cobra) 
Das EInsatzkommando Cobra wurde aus den MEK der Polizei, den SEG bei den 
acht Landesgendarmeriekommanden und dem GEK gebildet. Kemaufgaben sind 
Sonderetnsatze mit mittlerem und hohem Gefährdungsgrad, vor allem bei 
F lugzeugentführungen, Geiselnahmen, Amokläufen, grenzüberschreitenden 
EInsatzen. Zugriffen nach Observation und Festnahme von Gewaltverbrechem. Des 
Weiteren ISt das EKO Cobra zuständig für Personenschutz, bestimmte Einsätze, 
SonderdIenste und für den Schutz österreichischer Missionen. Das EKO Cobra 
nahm am 0 1 .07.2002 mit den vier strategischen Standorten in Wiener Neustadt 
(Hauptquartier und EKO Cobra Ost), GrazJAußenstelie Krumpendorf (EKO Cobra 
Süd). LlnzJAußenstelie Salzburg (EKO Cobra Mitte) und InnsbrucklAußenstelie 
Glslngen (EKO Cobra West) offiziell den Betrieb auf. 

Der Personalstand betrug mit 01 .01 .2003 insgesamt 3 1 7  Beamte. Vom EKO Cobra 
wurden Im Berichtsjahr 2466 Einsätze (davon unter anderem 
1 061 SIcherheitsbegleitungen bei Flügen, 1 82 Flugabschiebungen, 
401 Personenschutzeinsätze und 492 Objektschutzeinsätze, 9 ordnungsdienstliche 
Einsätze, 41 Observationen, 1 1 2 sonstige Einsätze, 1 40 operative Einsätze und 
28 technische Unterstützungen für andere Einheiten) durchgeführt. Mit 
Justizanstalten wurden gemeinsame Alarm- und Einsatzübungen (zur 
Gewährleistung der Sicherheitsverhältnisse im Falle von Gefangenenrevolten,  
Ausbruchs- oder Befreiungsversuchen und sonstiger Vorkommnisse) durchgeführt. 
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4.3.4 Gendarmerieinnovation 2001 - Dienststellenzusammenlegung 
Das Dienststellenstrukturkonzept der Gendarmerie umfasst vor allem die 
Zusammenlegung kleinerer Dienststellen. Dadurch sollen Beamte weniger mit 
Verwaltungstätigkeiten belastet und mehr Im exekutiven Außendienst eingesetzt 
werden können. Mit 01 .07.2002 wurde die Im Rahmen der GendarmerieinnovatIon 
2001 konzipierte Reform der Landesgendarmerie-kommanden durch die 
Inkraftsetzung der neuen Organisation und Geschäftsordnung (OGO/LGK) 
umgesetzt. Die OGO/LGK brachte eine wesentliche Verflachung der Hierarchien 
(Ebene der Gruppen- und Referatsleiter entfällt), eine Konzentration von 
Aufgabengebieten zu effizienteren Organisationsteilen (ca 30%-Reduktion von 
Organisationsteilen respektive Sachbereichen), eine straffere Ablaufstruktur sowie 
durch erzielte Synergieeffekte eine Einsparung von mehr als 1 00 
Innendienstplanstellen. 

LGK BGK 
zusammengelegtel übernehmende 

aufgelassene Dienststelle (Folge-) Dienststel le 
B Eisenstadt-Umg. GP Mörbisch GPAGr Mörbisch 

B Mattersburg GP Schattendorf GPAGr Schattendorf und Teil 
ÜWG/Plst GP Sieggraben 

B -=-:-Oberpullendorf GP Großwarasdorf - GP Oberpullendorf 
B Oberpullendorf GUP Lockenhaus GPAGr Lockenhaus 
B Oberoullendorf GP Mannersdorf/R GP Lutzmannsburq 
B Oberwart GP Rechnitz GPAGr Rechnitz 
B Oberwart GP Schachendorf GP Rechnitz 
B Oberwart -�P Stadtschlaininq GP Bad Tatzmannsdorf 
K Feldkirchen GP Ossiach GP Feldkirchen 
K Feldkirchen GP Simitz GP Feldkirchen 
K Hermagor GP Rattendorf GP Hermagor 
K Klaqenfurt-Land GP Schiening GP ReifnitzlWS 
K Klaqenfurt-Land GUP Ferlach GPAGr Ferlach 
K Klaqenfurt-Land GP Zell Pfarre GPAGr Ferlach 
K Spittal/Drau GP Dellach GP Oberdrauburq 
K Völkermarkt GP Bad Eisenkappei GPAGr Bad Eisenkappel 
K Völkermarkt GÜP Ebersdorf GPAGr Bleiburg 
K Völkermarkt GP Neuhaus GPAGr Bleiburg 
N Amstetten GP Ybbsitz GP WaidhofenIYbbs 
N BrucklLeitha GP Bad Deutsch Altenburq GP Reqelsbrunn 
N BrucklLeitha GP Götzendorf/L GP Mannersdorf/L 
N Hollabrunn GP Pulkau GP Zellemdorf 
N Melk GP Marbach/D GP Klein Pöchlarn 
N Mistelbach GP Großkrut GP Poysdorf 
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LGK BGK 
zusammengelegte/ übernehmende 

aufgelassene Dienststelle (Folge-) Dienststelle 
N Wien-Umoebuno GP Tullnerbach GP Pressbaum 
N Wien-Umoebuno GP Kierlino GP Klostemeubur� 
N Wien-Umoebuno GP Kritzendorf GP Klostemeuburo 
N Wiener Neustadt GP Waldeoo GP Wöllersdorf 
N Wiener Neustadt GP Hochwolkersdorf GP Wiesmath 
N Wiener Neustadt GP Grumbach GP Kirchschlag/bW 

00 Eferding GP Alkoven GP Eferding 
00 Freistadt GP Rainbach GP Freistadt 
00 Freistadt GP Unterweißenbach GP Königswiesen 
00 Kirchdorf/Krems GP Wartberg/Kr GP Kremsmünster 
00 Linz-Land GP Kronstorf GP Enns 
00 Pero GP Baumoartenbero GP Pero 
00 Pero GP Schwertbero GP Pero 
00 Rohrbach GP Haslach/Mühl GP Rohrbach 
00 Rohrbach GP Hofkirchen/M GP Lembach 
00 Urfahr-Umgebung GP FeldkirchenlD GP Ottensheim 
00 Vöcklabruck GP Regau GP Vöcklabruck 
00 Vöcklabruck GP Attersee GP SI. Georoen/A 
00 Vöcklabruck GP Weyreoo GP Schörflino/A 
00 Wels GP Stadl Paura GP Lambach 
S Hallein GP Kuchl GP Gollino 

-4  Hallein GP Puch bei Hallein GP Hallein 
S Tamsweg GP Ramingstein GP Tamsweg 
S Zell am See GP Unken GP Lofer 
S Zell am See GP Brambero GP Neukirchen 

Stmk Deutschlandsbero GP SI. Oswald/oE GPAGr Soboth 
Stmk Graz-Umgebung GP SI. Oswald/PI GP Gratwein 
Stmk Hartberg GP Grafendorf GP Hartberg 
Stmk Hartberg GP Waldbach GP Vorau 
Stmk Leibnitz GÜP Arnfels GÜP Gamlitz 
Stmk Radkersburo GP Bad Radkersburo GPAGr Bad Radkersburo 
Stmk Voitsbero GP Bämbach GP Voitsberg 
Stmk Weiz GP Puch GP Anger 

V Bregenz GP Warth GP Au 
-Nach der FusK)merung GendarmenepostenlGrenzdlenstslel1e Wird die Jeweils ubemehmende Dienststelle al$ 

Gendannenepos.ten bezeiChnet, Intern ,edOCh als GP mit Außengrenze (GPAGr) gefUhrt. 

Mit 31 . Dezember 2002 bestanden somit 749 Gendarmerieposten 
(inklusive 1 0  GP mit Außengrenze). 
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4. 3.5 G renzdienst der B undesgendarmerie 

4.3.5. 1 Allgemeines 
Osterreich Ist am 28 04 1 995 als Mitgl ied der Europa ischen Un ion dem Schengener 
DurchführungsübereInkommen beigetreten E ine der daraus resultierenden 
Verpfl ichtungen war der Aufbau einer wirksamen Grenzkontrolle und 
Grenzüberwachung zu a l len Nachbarstaaten in nerha lb einer Ü bergangsfrist. Auf 
Grund des positiven Schengener Prüfbesuches Im Apr i l  1 997 wurde das Schengener 
Regelwerk mit  Besch luss des Exekutivausschusses vo m Oktober 1 997 per 
0 1 . 1 2 . 1 997 mit der Maßgabe I n  Kraft gesetzt. dass die Grenzkontrolle sofort und  an 
Landgrenzübergangen sch rittweise bis 01 04 . 1 998 abgebaut Wird .  Die zu 
uberwachende Außengrenze betragt Insgesamt 1 .460 . 5  km Davon entfallen auf den 
Bereich der  EU-Ostgrenze (Tschech ien .  S lowakei . U ngarn und Slowenien)  1 .259 ,2  
km.  auf den  Bereich der  EU-Westgrenze (SchweiZ und  Liechtenstein )  201 .3  km. 

I m  Bereich d ieser Außengrenze befinden Sich 
• 57 größere StraßenübergangssteIlen 
• 74 Weg- und temporar geöffnete StraßenübergangssteIlen 
• 1 8  Bahn übergange 
• 66 F lughafen ,  Flugfelder und Hubschrauberlandeplatze sowie 
• 6 Übergange an der Blauen Grenze 

Gesamtanzahl der Grenzd ienststellen an der EU-Ostgrenze: 
Grenzkontrollstei len (GREKO) 31  
Grenzüberwachungsposten (GUP) 3 1  

Weiters werden 5 6  kleinere 
Gendarmenebereich von den 
g renzpolizeil ich betreut. 

F lugfelder und Hubschrauberlandeplatze I m  
jeweils ortszustandigen Gendarmerieposten 

4.3.5.2 Vollziehung der G renzkontrolle und Grenzüberwachung 

1 .  Grenzdienst der Bundesgendarmene: 
Dem Grenzdienst der Bundesgendarmerie obl iegen 
a )  die Überwachung der gesamten Grünen und Blauen Grenze 
b )  im Bereich der EU-Ostgrenze die Grenzkontrolle an 22 Zollamtern 1 .  Klasse. 

ink lUSive der Bahnl in ien und der F l ughafen L lnz und G raz. sowie an 1 0  Zol lamtern 
2. Klasse und der Zol lposten 

c) im Flugverkehr die Grenzkontrolle an 56 F l ugfeldern und Hubschrauber-
landeplatzen Im ortlichen Bereich der Bu ndesgendarmerie 

I m  Frühjahr 1 999 wurden der Ausbau des Grenzd ienstes der Bundesgendarmene 
sowie die U msetzung der Ausgleichsmaßnahmen sowohl im personel len a ls auch Im 
technischen Bereich weitgehend abgeschlossen .  Der G renzdienst der 
Bundesgendarmerie verfügt mit  Stand 31 . 1 2 .2002 über ca 3000 P lanstel len.  Da der 
Grenzdienst aus Gendarmeriebeamten. Vertragsbediensteten und 
ZollwaCheoptanten mit unterschiedlichen Ausbi ldungsformen besteht. wurde im Jahr  
1 999 mi t  der Vollausbi ldung der Im Grenzdienst verwendeten Vertragsbed iensteten 
und ZOllwacheoptanten begonnen. Dadurch sol l  e ine Vereinheit l ichung des 
Ausbi ldungsstandards Innerhalb der nachsten Jahre moglich sei n .  
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Die G renzkontrollste i len und Grenzüberwachungsposten sowie die mit der 
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen Im Binnenland befassten 
Organ isationsein heiten wurden mit modernster Techn ik  (ua CO'-Sonden. 
Pass lesegerate, Dokumentboxen ,  Suchtgiftschnelltester) ausgestattet Besonders 
erwähnenswert Ist die erfolgte Vollausstattung mi t  Wärmebildbussen .  Durch d ie 
WarmebIldtechn ik  werden die Bediensteten der G renzüberwachungsposten in  d ie 
Lage versetzt. Personen be l  völ l iger Dunkelheit wahrzunehmen. 

Mi t  0 1 . 04 1 999 wurde d ie Unterstützungsgruppe des Grenzdienstes der 
Bundesgendarmerie (USG)  eingerichtet. Mit Stand 3 1 . 1 2 . 2002 besteht die USG aus 
28 Bediensteten. Die Aufgaben dieser mobi len G ruppe l iegen I n  der Durchfuhrung 
ei ner uberreg lonalen Streifentätigkeit zur verstarkten Bekampfung typisch 
g renzuberschreltender Del iktsbereiche, insbesondere im Transitstraßennetz auf 
Straßen und I n  internationalen Relsezugen sowie i m  Bereich der E U-Außengrenze 
Im gesamten grenznahen Raum Durch die In der Bekampfung 
g renzuberschreltender Del iktsbereiche besonders geschulten Bediensteten ist es 
mögl ich rasch und effiZient auf fleX ib le Lagen und Problemstel lu ngen zu reagieren 

2 .  Bundespol l?e id i rektionen 
Um d ie Vorteile der Zuständigkeit eines Wach körpers im jeweil igen örtl ichen 
Wirkungsbereich nutzen zu können.  Wird die G renzkontrolle bel den F lughäfen 
Wlen-Schwechat. Klagenfurt-Wörthersee und Salzburg, bel den Flugfeldern Wiener 
Neustadt. Wels.  Völtendorf-St. Pölten und Linz-Ost, beim Hubschrau berlandeplatz 
Klagenfurt-Hal legg sowie bei der G renzkontrollsteile Wien-Praterkal 
( Personenverkehr) von Organen der jeweils zustandlgen Bundespolizeidirektion 
durchgeführt. 

3. Zol lorgane 
Im H inb l ick auf die Ste l lung der Lander Schweiz und L iechtenstein zu den 
Schengener Staaten verbleibt d ie Grenzkontrolle an d iesen Grenzen einstweilen bei 
den Zollorganen Aus Kostengründen wird bei den verbleibenden 
Grenzubergangsstellen die G renzkontrolle von Zollorganen Im Zusammenhang mi t  
der  Wahrnehmung Ih rer  zollrechtlichen Aufgabenstei lu ngen durchgeführt. Des 
Weiteren Obl iegt den Organen der Zollwache d ie Grenzkontrol le bel den Flughafen 
Innsbruck (gesamter Luftverkehr), Klagenfurt und Wien-Schwechat (Bereich des 
sogenannten , general aviat ion") sowie d ie Kontrolle des Cargoverkehrs bei den 
Schiffsanlegestel len Bereich Wien-Praterkal und bel den Wlener Häfen. 

4.  Bu ndesheer 
Der AssIstenzeInsatz des österreichischen Bundesheeres an den E U-Außengrenzen 
zu U ngarn (Burgenland) und z u r  Slowakei (N iederösterreich - BeZlfk BrucklLeltha) 
besteht seit 1 990 und erfolgt In Koordination mit den Kräften des Grenzd ienstes der  
BundesgendarmerIe Der Assistenzeinsatz an der  E U-Außengrenze zur Slowakei 
wurde am 2 3 . 09 1 999 auf den BeZirk Gä nserndorf/N iederösterreich ausgeweitet. 
Des Weiteren wird d ie E U-Ostgrenze mit Hubschraubern aus der Luft beobachtet. 
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4.3.6 Bürgerdienst 

Der Bürgerdienst steht der Bevölkerung unter den Telefonnummern 081 000/51 40 
(zum Ortstarif) und 53-1 26/3 1 00 DW von 07.30 bis 1 5.30 Uhr sowie im Intemet (E
Mail buergerdiensl . innenministerium@mail.bmi.gv.at und infomaster @bmi.gv.at 
sowie direkt uber Mailboxen der Homepage des Bundesmlnlstenums für Inneres, 
http://www.bml.gv.at) zur Verfügung. Von 1 5.30 bis 07.30 Uhr versieht ein 
rechtskundiger Beamter Dienst. 

Im Jahr 2002 wurden ca 26000 telefonisch oder persönlich eingebrachte und 6551 
auf dem Postwege (272 Briefe) oder via E-Mail eingelangte Anfragen (6279 E-Mails) 
bearbeitet. 

Der Schwerpunkt der Anfragen betraf Angelegenheiten des Fremdenwesens, 
Serviceangebote des Bundesministeriums für Inneres im Internet, administrative 
Angelegenheiten und Vorbringen zu ressortfremden Problemen. Des Weiteren 
betreute der Bürgerdienst bis April 2002 Anfragen zu Reklamationsverfahren. 

4.3.7 Diensthundewesen 

Stand der ausgebi ldeten Diensthundeführer 

Stand vom Bundespolizei Bundesgendarmerie Summe 

1 . 1 .2002 225 230 455 
1 . 1 .2003 233 230 463 

Stand an einsetzbaren Diensthunden 

Stand vom Bundespolizei Bundesgendarmerie Summe 

1 . 1 .2002 218  2 1 1  429 
1 . 1 .2003 233 2 1 1  444 
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4.3.8 Vollziehung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Vom Sicherheitspolizeigesetz sind für wichtige Teilbereiche der Sicherheitsvorsorge 
neue Impulse ausgegangen. Insgesamt hat die gesetzliche Regelung die 
eigenständige Bedeutung der Prävention - also der Abwehr von Gefahren, die 
insbesondere von drohenden Straftaten ausgehen - als zweite Säule der 
Sicherheitsvorsorge neben der kriminalpolizeilichen Strafverfolgung stärker in das 
Bewusstsein gerückt. 

Erstmalig ist mit dem Sicherheitspolizeigesetz auch die Abwehr krimineller 
Verbindungen als eine besondere sicherheitspolizeiliche Aufgabe definiert worden. 
Dem liegt die Auffassung zu Grunde, dass schon das Bestehen einer kriminellen 
Verbindung für sich genommen eine Gefahrenlage schafft. die ein 
sicherheitspolizeiliches Einschreiten erforderlich macht. Hiefür wird der Exekutive mit 
der Regelung der Observation und der verdeckten Ermittlung ein spezielles 
Instrumentarium zur Verfügung gestellt. 

Mit der Einführung besonderer Ermittlungsmaßnahmen (Lauschangriff und 
Rasterfahndung) soll. unter Wahrung der Grund- und Persönlichkeitsrechte des 
Einzelnen, die polizeiliche Ermittlungseffizienz ( Informationsgewinnung und 
Gefahrenabwehr) zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität verbessert werden. 
Die Bestimmungen über den Datenabgleich sind am 1 . 1 0. 1 997 in Kraft getreten, der 
große Lauschangriff ist seit 1 .7. 1 998 zulässig. Diese Bestimmungen waren bis 
3 1 . 1 2.2001 befristet; mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2001 wurde die Befristung 
aufgehoben. 

Einen weiteren Schwerpunkt schafft das Gesetz mit der Verpflichtung der 
Sicherheitsbehörden zur Prävention im Bereich des vorbeugenden Schutzes von 
Rechtsgütem. Der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst wurde zudem gesetzlich 
verankert. 
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Daten in  Vollziehung des SPG 
Polizei Gendarmerie Summe 

Erste allgemeine Hilfeleistungspflicht 25.831 36.901 62.732 
Behandlung gewahrsamsfreier 

1 5.385 31 . 400 46.785 Sachen gern § 22 Abs 1 Z 4 
Streitschlichtungen gem § 26 8.906 1 1 .755 20.661 
davon im häuslichen Bereich 2.685 4.706 7.391 
Identitätsfeststellungen gern § 35 74.720 75.31 1 1 50.031 
Wegweisungen gern § 38 5 1 8  2.268 2.786 
Wegweisungen/Betrelungsverbote 

2.422 1 .522 3.944 [gern § 38a 
a) Anzeigen gern § 84 Abs 1 Z 2 321 1 54 475 
e) Aufhebung des Betretungsverbotes 

21  88 1 09 durch BVB 
Sicherstellung von Sachen gern § 42 4 . 187 5.527 9 .714 
Inanspruchnahme von Sachen § 44 1 40 243 383 
Festnahmen gern § 45 2 1 9  773 992 
Vorführungen gern § 46 und nach 

4.946 2 .450 7.396 dem Unteroringungsgeselz 
Bewachungen gem § 48 
a Von Menschen 3.781 2.830 6.61 1 
b Von Sachen 2.261 3.1 73 5.434 
c Kalendermäßige Dauer in Stunden 1 70.092 78.499 248.591 
d Anzahl der eingesetzten Beamten 7.454 1 0.495 1 7.949 
Überwachung gern § 48a 1 .033 nicht erfasst 1 .033 
a) Anzahl der eingesetzten Bed. 6.985 5.518  1 2.503 
b) Dauer in Stunden 40.432 22.285 62.71 7 
c) eingesetzte Kfz 557 1 .269 1 .826 
d) Höhe der verrechneten Kosten € 677. 356 € 3.069.588 € 3.746.944 
Anzahl der Alarmauslösungen 1 4.883 1 0.526 25.409 
Alarmfahndungen 
a Anzahl der ausgelosten Alarmfahnd. 1 .028 563 1 .591 
b Teilnahme an Alarmfahndungen 1 .406 8.093 9.499 
c Anzahl der teilnehmenden Beamten 1 3.685 1 6.301 29.986 
Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst 
a) Einzelberatungen 26.984 50.707 77.691 
b) Vorträge 2.7 1 8  2.386 5. 1 04 
c) Ausstellungen und Veranstaltungen 1 83 793 976 
d über Ersuchen 1 2.863 1 7.237 30. 1 00  
e) aus eigenem Antrieb 2.028 2 1 .368 23.396 
ED-Behandlungen 22. 1 69 45.401 67.570 
a) für d ie eigene Dienststelle 1 7.564 36.426 53.990 
b) für fremde Dienststellen 4.605 8.975 1 3.580 
Haus-. Personen- und 

5.362 67.102 72.464 Effektendurchsuchungen 
Freiwillige Nachschau 774 43. 1 20 43.894 
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4.3.9 Beschwerden gemäß §§ 88, 89 und 90 SPG 

Gemäß § 93 SPG hat der Sicherheitsbericht die im Berichtsjahr geführten 
Beschwerdefälle gem §§ 88 bis 90 SPG in statistischer Form zu enthalten. 

Beschwerdefälle im Bereich der Bundespolizei und 
Bundesgendarmerie 

Anzahl der Beschwerden nach behaupteten Fehlverhalten 

Bundes- Bundesgen-
polizei darmerie 

Gesetzliche Eingriffe in die persönliche Freiheit 37 43 
Gesetzwidrige Hausdurchsuchung und Beschlagnahme 1 5  28 
Verbales Fehlverhalten 236 1 84 
Nötigungen oder Drohungen bei Amtshandlungen 1 5  25 
Misshandlungen und Verletzungen 340 37 
Unterlassung der Legitimierung 4 27 
Verweigerung der Entgegennahme von Anzeigen bzw 

95 1 1 3  
Nichteinschreiten bei Anzeigen 
Parteiisches Vorgehen 40 1 35 
Mängel in der äußerlichen Erscheinunij 6 1 5  
Mangelhafte Ermittlungen bzw mangelhafte 

1 1 4 1 76 
Anzeigen oder Berichte 
Ungerechtfertigte oder zu hohe Bestrafung 1 85 244 
Beschwerden allgemeiner Art 1 94 1 36 
Sonstiges Fehlverhalten 278 244 

Beschwerdefäl le im Bereich der Bundespol izei 
Aufgliederung nach dem Ergebnis der Beschwerdenüberprüfung 

Beschwerden 1 998 1999 2000 2001 I 2002 
Anzahl der Beschwerden 1 .399 1 .349 1 .334 1 .363 1 .439 
davon berechtigt bzw teil berechtigt 1 28 1 24 1 54 1 36 1 73 
Dienstrechtiiche Maßnahmen 27 24 43 26 22 
Disziplinäre Maßnahmen 1 5  1 5  23 7 5 
Anzeigen an Gerichts- oder 1 79 1 93 271 286 309 
Verwaltungsbehörden 

Beschwerdefä l le im Bereich der Bundesgendarmerie 
Aufgliederung nach dem Ergebnis der Beschwerdenüberprüfung 

Beschwerden 1998 1999 2000 2001 2002 
Anzahl der Beschwerden 1 .074 1 .076 1 .025 957 958 
davon berechtigt bzw teilberechtigt 1 42 1 1 9 69 62 92 
Dienstrechtiiche Maßnahmen 1 7  1 7  1 7  1 1  1 8  
Disziplinäre Maßnahmen 41  33 26 21  20 
Anzeigen an Gerichts- oder 

46 48 30 43 41 
Verwaltungsbehörden 
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Verfahren gemäß § 88 SPG 
Bundes- Bundesgen-
polizei darmerie 

Beschwerden beim UVS 22 40 
davon gern 88 Abs 1 21 23 
davon gern 88 Abs 2 6 1 1  
Feststellung einer Rechtswidrigkeit 8 5 

Verfahren gemäß § 89 SPG 
Bundes- Bundesgen-
polizei darmerie 

Anzahl der Beschwerden 20 26 
Klaqlosstellunqen qemaß § 89 Abs 3 1 7  34 
Anrufunq des UVS qemäß § 89 Abs 4 2 5 
Feststellung der Verletzung von Richtlinien für - 1 
Einschreiten 

Verfahren gern § 90 SPG 
Bundespolizei Bundesgendarmerie 

4.3. 1 0  Datenschutzgesetz 2000 

Im Jahr 2002 wurden bei der Datenschutzkommission 6 Individualbeschwerden gern 
§ 90 SPG iVm §§ 30 f DSG 2000 eingebracht. 4 Verfahren waren zum Stichtag 
31 . 1 2 2002 noch anhängig. Insgesamt 9 Beschwerden (2 Beschwerden aus dem 
Jahr 2002. 7 Beschwerden aus dem Jahr 2001 ) wurden von der 
Datenschutzkommission als unbegründet zurückgewiesen. 
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Die systemisierten Planstellen im Bereich des Exekutivdienstes stellen sich im 
Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 

Bundespolizei 

Sicherheitswache Kriminaldienst 

Stand 01 .07.2001 1 0.465 Stand 01 .07.2001 2.493 

davon weibliche SWB 1 . 1 92 davon weibliche Krb 1 44 

Stand 01 .07.2002 1 0.227 Stand 01 .07.2002 2 .433 

davon weibliche SWB 1 .225 davon weibliche Krb 1 37 

Burgenland 99 Burgenland 26 

Kärnten 5 1 0  Kärnten 1 35 

Niederösterreich 640 Niederösterreich 233 

Oberösterreich 1 .077 Oberösterreich 2 1 6  

Salzburg 533 Salzburg 1 65 

Steiermark 982 Steiermark 204 

Tirol 438 Tirol 1 22 

Vorarlberg 1 5 Vorarlberg 1 0  

Wien 5.933 Wien 1 .322 

Bundesgendarmerie 
(einschließlich Verwaltunqsbedienstete und West�ool-Planstellen2 

Stand 
davon 

Stand 
davon 31.1 2.2002 31 . 12.2001 

Kriminal- Grenz- Kriminal- Grenz-
abteilung dienst abteilung dienst 

Gesamt 1 5. 138 758 2.899 15.482- 755 2.91 3-
davon weibliche 801 33 332 874 32 339 
Exekutivbed. 

BMI 388 - 59 546 - 24 

Burgenland 1 . 500 67 802 1 .470 61 780 
Kärnten 1 .422 73 360 1 .454 76 380 

Niederösterreich 4.071 1 92 859 4 . 121  1 86 848 

Oberösterreich 2.368 1 24 282 2.392 1 30 287 

Salzburg 883 61 44 889 60 43 

Steiermark 2.389 1 09 336 2.470 1 1 0 392 

Tirol 1 .404 77 1 41 1 .416 77 1 40 

Vorarlberg 7 1 3  55 1 6  720 55 1 5  
·,nkl. 4 Westpool-Planstellen 
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4.5 Ausbildung 

4.5.1 Zentrale Maßnahmen 

Die Personalauslese für den Gendarmerie- und Sicherheits wachdienst erfolgt durch 
ein Auswahlverfahren. das auf die Feststellung der persönlichen und sozialen 
Kompetenz. die für die Verrichtung des Exekutivdienstes erforderlich ist, abzielt. 
Diesem Verfahren haben sich im Jahr 2002 insgesamt 3693 Bewerberinnen 
(2558 Männer [69 %) und 1 1 35 Frauen [31 %)), davon 2576 Bewerberinnen (70 %) 
für den Gendarmeriedienst und 1 1 1 7 Bewerberinnen (30 %) für den 
Sicherheitswachdienst, unterzogen. 

Für 1 8  EKO Cobra-Bewerber erfolgte die Durchführung, Auswertung der Tests sowie 
Exploration und Erstellung der Gutachten. Zudem wurde das Ausbildungsfach 
Psychologie abgehalten. 

Für Betreuer nach Schusswaffengebrauch wurde eine Fortbildungsveranstaltung und 
ein Erfahrungsaustausch durchgeführt. 

Für Trainer der Sicherheitsverwaltung und des Kriminaldienstes sowie in der 
Grundausbildung E2c wurde die Koordination, Fortführung der Ausbildung und 
Umsetzung des Projektes Angewandte Psychologie durchgefuhrt. 

Für 1 9  Pool-Beamte der Bundespolizei wurde die psychologische 
Follow-up-Veranstaltung Abschiebungen auf dem Luftwege durchgeführt. 

Die Aus- und Fortbildung für Beamte, die als Verhandler bei Fällen schwerer 
Gewaltkriminalität eingeselzt werden, wurde fortgesetzt. 

Für die E2c-Auslese und für die Exploration bei der E2c-Auslese fanden laufend 
Testleiterausbildungen statt. 

Für die Durchführung der psychologischen Ausleseuntersuchungen wurden 
9 Exekutivbeamte ausgebildet. 

Das Informationsbeamten-Kommando der Bundespolizeidirektion Salzburg wurde im 
Ausbildungsfach Psychologie geschult. 

Für Bundes- und Landesausbildner wurden Hearings für Einsatztraining 
durchgeführt, für die Landesausbildner für Einsatztraining wurde zudem ein 
Psychologie-Unterricht abgehalten. 

Beim Seminar Gesprächsführung wurden Beamte des Zeugenschutzes geschult. 

Im Rahmen des Lehrganges Allgemeines Verwaltungsmanagement wurde das 
Seminar Stressbewältigung durchgeführt. 

Für die Beamten der UNCIVPOL wurde ein Informationsseminar zu ihrem 
bevorstehenden Auslandseinsatz durchgeführt. 

Im Seminar Stress und Fitness wurden Sportlehrwarte der Exekutive geschult. 
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4.5.2 Ausbildung der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

Grundausbildungslehrgänge 

Tei lnehmer 

Grundausbildung für 
Bundes- Bundes-
polizei gendarmerie 

Wachebeamte der Verwendungs-
1 4  9 I gruppe E11W1 

Dienstführende Wachebeamte im --- ---
Sicherheitswachdienst 
Dienstführende Wachebeamte im --- ---Kriminald ienst 
Dienstführende Wachebeamte im 35 Gendarmeriedienst 

---

Summe 1 4  44 

Summe 

23 

-

--

35 

58 

Anzahl der Wache beamte, welche die Grundausbi ldung im 
Berichtsjahr abgeschlossen haben 

Wachkörper Anzahl der Wache beamte 

Bundes- Bundes-
Summe I polizei I gendarmerie 

Sicherheilswache 65 --- 65 

Krimlnaldlensl - -- -

Gendarmeriedienst --- 396· 396 -
Summe 65 396· 461 
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Anzahl der Wachebeamte, welche sich im Berichtsjahr in  
Grundausbildung befanden 

Wachkörper Anzahl der Wache beamte 

Bundes-
polizei 

Sicherheitswache 1 88 

Kriminaldienst -

Gendarmeriedienst ---

Summe 1 88 
• lokl Absotvenlen der Grundausbltdungs- und Erganzungslehrgange tur 

VWS sOWte der ZoUoptanten�hrgange 

Fort- und Weiterbildung 

Bundes-
gendarmerie 

---

--

608' 

608< 

Art der Lehrveranstaltung 
Bundes- Bundesgen-
polizei darmerie 

Führungskräfteausbildung 1 1  296 

Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 1 0  3 

Grundausbildung für die Verwendungsgruppe B 66 1 2  

Grundausbildung für die Verwendungsgruppe C 52 3 

Grundausbildung für die Verwendungsgruppe D 38 -

Spezieller Ausbildungsschwerpunkt Menschenrechte 

Summe 

1 88 
-

608 

796 

Summe 

307 

1 3  

78 

55 

38 

Im Rahmen der Grundausbildung werden alle Organe der Sicherheitsexekutive mit 
jenen Rechtsgrundlagen vertraut gemacht, die zur Wahrung der Grund- und 
Menschenrechte beitragen, mit dem Ziel, die Beamten auf die sich stetig steigenden 
und sensibler werdenden beruflichen Anforderungen vorzubereiten. Im Bereich der 
berufsbegleitenden Fortbildung werden zum Themenbereich Menschenrechte 
Veranstaltungen durchgeführt, die einerseits die Berufszufriedenheit des einzelnen 
Beamten steigern, andererseits zur Vorbeugung von möglichen Diskriminierungen 
und zum vorurteilsfreierem Einschreiten und besseren Umgang mit 
Konfliktsituationen beitragen sollen. Der Lehrplan stützt sich in diesem Bereich auf 
folgende Grundsätze: 

.�Persönlichkeit des einzelnen Beamten 

. �Gesellschaft und gesetzliche Rahmenbedingungen 
Besonderes Augenmerk wird auf eine vemetzte Sichtweise gelegt und somit ein 
breiteres Spektrum bei der Vollziehung einschlägiger Bestimmungen erreicht. 
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Seminar Menschen - Rechte 

Das Verstandnls Pol17el u n d  M enschen rec hte soll vernet7t bearbeitet u nd erortert 
werden Im R a h men d ieser Verdnstaltungen erfolgt P-Ine Themat ls lerung d e r  
MenschenrechtsprOblematik u n d  d d m l t  eine verstarkte Bewusstseinsb i ldung und 
Senslb i l is ierung Daneben we rden J u rist ische Problemstel lu ngen und Im g roßeren 
Umfang Wertma ßstabe und d a m i t  ethische f- ragen d ls k ll t lP-rt 

Semi nar Fremd bei uns 

Die Beamten sol len d ie Lebensumstande und Situat ion d e r  Auslanderinnen besser 
verstehen und e l nschatzen. vor u rtei lsfreier agieren mit  Konfl iktsituationen d ie a u s  
k u l t u rellen Untersch ieden res u lt ieren.  sltuatlons- u n d  menschengerechter u mgehen 
sowie die Arbeit von SOLla i e i n richtungen und deren MRthoCen. Ziele und Motivation 
besser verstehen und ein schatzen Durch den Besuch verschiedenster 
E i n r ichtungen d ie I m  u n m ittelba ren Kontakt mit Auslandern stehen wird d ie 
Mogl lchkelt geboten Probleme d i rekt vor O rt  kennen zu lernen u n d  m i t  . .Betroffenen 
zu d i skutieren 

Fü hru ngsverhalten fü r dienstfü hrende SWB 

I mplementierung e ines Follow-up-Seminars 

Ziel des Semrnars Ist  das Bewusstmachen und d ie Vertiefung der fur F u hrung skrafte 
( E2 a )  notwendigen Kenntn i sse Im U mgdng mit a l len M ita rbeitern Aufbauend auf das 
Seminar  F u h ru ngsverhalten I sol l  das eigene situat ive Verhalten u nd E rleben des 
berufl ichen Umfeldes reflektiert .  J ustiert und a ktua l iS iert werden. Dabei  werden d u rc h  
offene Prozesse n e u e  F u hrungsansatze -methoden und -Iechnlken erarbeitet u n d  
a ufgezeigt. u m  Im prakt ischen Fuhrungsa l ltag dem Anlass entsprechend 
profeSSionell agieren zu konnen 

I n halte des Seminares Sind I nsbesondere: 
• E rkennen.  Erlernen und Ana lYSieren vo n Fa ktoren sowie U mgang mit 

F aktoren d ie F u h r u ngsverhdlten beeinflussen 
• eigenes/fremdes AggressIonspotenzIal ( An grlffsve rhalten I 
• hemmende/fordernde Umwelt 
• Leistu ng/Bewertu n g .  geistiger A u sstieg I n n e re UnLufrledenhelt  
• Uber- u n d  U nterforderung Arbeitsk l ima.  M a n i p u lat ion 
• emotionale I ntel l igenz. System/Hiera rChie 

Struktu r .  Auswi rkung.  Formen. Umgang 
• E ntscheldungsfl n d u ngen 

Seminar Staatsschutz, Extremismus, Terrorismus 

Die I n ternat ionale Entwick lung war Vera nlassung. den Bediensteten grund legende 
I nformationen I n  d iesen senSiblen Bereichen zu vermitte l n .  Die Tei lnehmer sol len ua 
I nformationen uber das Lageblid I h res Bundeslandes erhalten. auf Grund d ieser 
I nformationen tieferes Bewusstsern erla ngen .  das W i ssen an I h re Mitarbeiter 
weitervermitteln und auch uber d ie F a h lgkelt  verfugen kanne n .  E rstmaßnahmen 
beim Auftreten b iologischer und chem ischer Kampfstoffe treffen z u  konnen In den 
großteils erntaglgen Semi naren werden d a ruber hinaus auch E i n heiten zum 
Themenbereich Anthrax gebracht .  
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4.6 S icherheitsakademie 
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O ie S Icherheitsakademie wurde a ls  Ausbi ldungs- und F orschungselnnchtung fur die 
Bediensteten der S,cherhe,tsexekut,ve sowie fur d ie sonstigen Bediensteten des 
Bundesmln lstefl ums fur Inneres und des Bu ndesasylamtes gesetzl ich elngenchtet 
Basierend au f § 1 0a SPG wurde die Verordn u ng des Bundesmin isters fur I n neres 
uber die festsetzung von Gebuhren u nd Kostenersatzen fur Leistungen der 
SlcherhC ltsexekut lve nach dem S,cherhe itspolize'gesetz ( S lcherhe ltsgebuhren. 
Verord nung SGV) er lassen Diese Verordnung normiert den KostenersatL fur  die 
Ausbi ldung von Personen die n icht dem angesprochenen Personenkreis angehoren 
Auf Grund des § 1 0a S PG wurde auch die Verordnung des Bu ndesministers fur 
I n neres uber den Zugang zur Ausbi ldung an der S'cherhe,tsakadem'e 
I Sicherheitsd kadenw:-Ausblld ungsverord nung ) erlassen 

Oie S'C herheitsakademie ISt fur die Durchfuhrung der Grundausbi ldung und fur die 
Ausbi ldung von Lehr und Fuhrungskraften fu r  die Bediensteten des I n nen ressorts 
fur d ie Steuerung und Koord ln lerung anderer Ausbi ldungen fur d ie Steuerung der 
Tatlgkelt der Bi ld ungszentren fur die Vorbereitung der E rlassung von Verordn ungen 
welche d ie SIcherheitsakademie betreffen und fur  Control l ing der 
Ausbi ld u ngsmaßnahmen zustandlg 

Als Forschu ngselnl lchtung obl iegt Ihr  die Erfu l lung von Forsch ungsa ufgaben .  deren 
Fragestel lung fur die Aufgabenerfullung der SIcherheitsexekutive Bedeutung 
zukommt. sowie die Erstel lung von G utachten In  den der Sicherheitsakademic 
a nvert rauten Lehr- und Forschungsgebieten 

In der Internationalen Zusammena rbeit hat die S,cherhe,tsakadem,e die f'orderung 
der Kooperation ZWischen den pol izeil ichen Bl ldungsstatten ,n [u ropa und den 
Austausch theoret ischer und praktischer Erfahrungen wah rzunehmen 

Aus- und Fortbildung 

Die S'Cherhe,tsakadem'e Ist fur die Ausbi ldung der S Icherheitsverwaltung fur die 
Ausbi ldung von Lehrern und Vortragenden der S ,cherheitsexekutive . fur die 
f uhrungskrafteausbi ldung und fur d ie OffizIersausbildung al ler drei Wachkorper ( E  1 )  
zustandlg Im Jahr  2002 wu rde an folgenden PrOjekten gearbeitet 

• Harmonis ierung der  G rundausbildung E2c 
• Laufbahnausbi ldung E2a 
• Allgemeine Verwaltung - Grundausbi ldung 
• Bl ldungscontrol l tng 

Arbeitsschwerpunkte der Fortb i ldung Sind die Evalu lerung . Steuerung und teilweise 
Neuqestaltung der berufsbegleitenden Fortbildung des I nnenressorts Oie 
Fortbi ldungsveranstaltungen werden einerseits fur F uhrungskrafte. andererseits fur  
speZielle Zielgruppen berlarfsonentlert angeboten. 

Im Jahr  2002 wurden unter anderem folgende Seminare angeboten 
• F uhrung • Einsatz 
• Personl lchkelt  u nd Gesel lschaft • Recht 
• Lehrga nge I Verwaltungsma nagement )  
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Zentrum tü r Mittel- und Osteuropa (MOE L-Zentrum )  

I m  Jahr  2 0 0 1  wurde m it dem Aufbau eines sicherhe its polit ischen Zentrums fur die 
m lttel- und osteuropaischen Lander begonnen Diese Staaten sol len gezielt  beim 
Aufbau von sIcherheitspol izei l ichen E inr ichtungen unterstutLt werden Der 
7ustand lgkeltsberelcll sol l  aber n icht nur die mltte l - und osteuropaischen Lander .  
sondern auch d ie sudosteuropalschen Staaten ( Balkan Ukra ine .  Welßrussla nd l 
umfassen und bis h in  zur  Turkel re ichen 

Im Rahmen bi lateraler Kontakte fanden mit  U ngarn .  Ruman len und Bu lgarien Im 
BerichtSjahr folgende AktlvItaten statt 

Ungilrn Absch luss e ines Kooperationsvertrages mit dem unganschen 
I nnen min isterium 

Durchfuhrung eines Sprachkurses fur ungarische Deutschlehrer 

Schul le iterkonferenz Westungarn - Ostosterreich In Tra lsk lrchen 

Grenzuberschreltende Sportveransta I tu ng 

Ruman len Vorbereitung eines Kooperationsvertrages m it der rumanlschen 
POi lLeiakademie 

Bu lgarien 

Padagoglsches Ausbildu ngsprojekt fur rumanlsche Pol izei lehrer  I n  
Bukarest 

Vorbereitung eines Kooperationsvertrages mit der bulgarrschen 
Pol izeiakademie 

I m  Rahmen des Stabi l ity Pact fur Sudosteuropa wurden In  Kooperation m it anderen 
europalschen Polizeiakademien Ausbi ldungsmodule erarbeitet (Seminare 'Trafflcklng 
In  human beelngs' sowie 'Migration und Asylum In itiative' fur Kroatien) Weitere 
AktlvItaten waren die Mitarbeit In der Arbeitsgruppe Regional C lv i l lan Police Training 
und die Betei l igung an  der Gesta ltung des Seminars Extreme Phenomena . 

I m  Rahmen der Europalschen Polizeiakademie ( C EPOl ) wurde fu r d ie  
Kandldaten lander das Seminar Pol ice Ethlcs gestaltet 

Fu r  die Kand ldatenlander und fur die Schweiz und L lechtensteln wurde zudem ein 
Spe71alsemlnar betreffend Schengen abgehalten uberdles wurde das PrOjekt Equal  
I nterk ultu rlotsen Osterreich gestartet und das Semrnar Polizei u nd Afrrkaner 
durchgefuhrt 
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M itteleuropäische Polize i a kademie (MEPA) 
An der M E PA sind Deutsch land .  Osterreich Polen .  Slowen ien Tschechien Ungarn 
sowie die Schweiz und die Slowakei beteiligt Die MEPA korvl p lert und veransta ltet 
als gemeinsam getragene Bi ld ungsInst i tut ion Fortb i ldungsma ßnahmen fur 
Fuhrungskrafte des m ittleren Pol izeimanagements 

Im Jahr  2002 fanden folgende Aklivltaten statt 

• M E PA-Hauptkurs 2002 
• MEPA-Spezlalkurs 2002 ( fu r  die Grenzpollze l l  
• Fachseminare und Hospitationen bel P ril X lsd lenslstel ien der 

MEPA-Lander 
• Neugestaltung des M EPA-Bu ches 

Europä ische Polize ia kademie (CE POL) 
Die C E POL ISt ein NetL der  nat ionalen Pol ,zelakacJ emlen In der E U  Z ie l der CE POL 
Ist die gemeinsame Ausbi ldung von hochrang l�;en Poi lleibedlenstcten .  unter 
anderem In den Bereichen grenzuberschreltende organ is ierte K nmlnal ltat und 
n ichtmi l itansches Knsenmanagement Es sol len gemeinsame Standards fur d ie 
Pol izeiausbi ldung In  der E U  gefunden und die Ausbi ldunqsprogramme auf a l len 
E benen harmonisiert werden 

Die S IAK beteil igte Sich Im Jahr  2002 unter anderem an fol�jenden 
Ausbi ld ungsaktlvltaten 

• Leitung des Steerlng Boards Non-Mi l i tary CriS IS Management Course hiS 
Oktober 2002 

• VorSitz Im Komitee Forschung u nd Wissenschaft ab Ma l  2002 
• Durchfuhrung eines Meeti ngs der Arbeitsgruppe Lea rn lng Methods 
• Mitarbeit Im Venwaltungsrat. Im Komitee fur die Kandldatenlander und In 

der Strategiegruppe 
• Mitarbeit an den Plan ungsarbeiten fur das C E POL-Europolmodu l  

Verbindungsbeamte 
Fur die Vorbereitung der Verbmdungsbeamten auf Ih re kunftlge Tatlgkelt In  den 
ZIelstaaten wurde ein Lehrgang durchgefuhrt 

Sonstiges 
I m  Rahmen der bi latera len Zusammenarbeit erfolgte die Ausschreibung von 
Internationalen Lehrveransta l tungen Im Ausland und bel Internationalen 
Organisationen Des Weiteren wurden verschiedene Studienaufenthalte ( fu r  
Experten. Dozenten. Studierende ua )  gestaltet und Hospitationen vermittelt und am 
Border Service Training Programme (ZentralasIen )  mitgea rbe itet 

Fur die AEPC (Vereinigung europalscher Pol izeiakademien ) wurde die 
Schul leiterkonferenz 2002 und eine Sitzung des Governlng Boards durchgefu hrt 
sowie Im Govern lng Board und Exekutivkomitee mitgearbeitet . 
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4.7 Technische Maßnahmen 

4.7.1 Kraftfahrzeuge 
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Stand an Kraftfahrzeugen 

Stand vom 
Bundespolizei 

Bundesgendarmerie Summe 
Sicherheitsdirektionen 

1 . 1 .2002 1 .445 3.391 4.836 

1 . 1 .2003 1 .232 3.374 4.606 

Stand an Wasserfahrzeugen 

Stand vom Bundespolizei Bundesgendarmerie Summe 

1 . 1 .2002 28 71 99 

1 . 1 .2003 28 55 83 

Erneuerungen des Kraftfahrzeugparks i n  Prozent 

Sicherheitsdirektionen und Bundespolizei 1 0 % 

Bundesgendarmerie 1 4 % 

Von den Kraftfahrzeugen zurückgelegte Kilometerzahlen 

Sicherheitsdirektionen und Bundespolizei 27.000.000 

Bundesgendarrnerie 97.000.000 

Gesamt 1 24.000.000 
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4.7.2 Fernmeldewesen 

Sicherheitsdirektionen und Bundespolizeidirektionen 

Bei der Bundespolizeidirektion Salzburg wurden die Kommandoraumeinrichtungen 
erneuert. 

Für die Einsatzeinheiten wurden spezielle Helm-Hör-Sprechgarnituren (passend zu 
Schubert-Helm)  beschafft. 

In den Amtsgebäuden Josef Holaubek Platz und Rossauer Lände wurden die 
Fernsprechnebenstellenanlagen erneuert. 

Erweiterung bzw laufende Erneuerungen im Bereich der ressortinternen 
Fernsprechebene, Adaptierung von Femsprechknoten-, Nebenstellen- und 
Sonderfernsprechanlagen der Sicherheitsbehörden auf den jeweils erforderlichen 
technischen Standard, Erweiterung bestehender Anlagen auf Grund zusätzlicher 
Teilnehmeranschlüsse bzw von Amtsgebäuden sowie notwendige Erneuerungen von 
Endgeräten etc. 

Fortführung der Beschaffung hochwertiger Mess- und Prüfeinrichtungen für Zwecke 
der E igenwartung fernmeldetechnischer Anlagen und Geräte. 

Funkgeräte - Bestand 2002 

Art Anzahl 

Ortsfeste Funkgeräte 250 

Stationäre Funkgeräte 753 

Mobile Funkgeräte 2 .349 

Tragbare Funkgeräte 4.691 

Bundesgendarmerie 

Austausch von 2500 Mobiltelefonen und Umstellung auf VPN (Virtual Private 
Network) mit günstigeren Konditionen. 

220 Faxgeräte sowie 35 Mobilfaxgeräte wurden als Ersatzgeräte angekauft. 

Im Zuge des Projektes Gendphone (Emeuerung der Telefoninfrastruktur im 
gesamten Gendarmeriebereich) wurde der flächendeckende Aufbau der 
Telefonanlagen in allen Kommandobereichen abgeschlossen. 

Für die Einsatzeinheiten wurden spezielle Helm-Hör-Sprechgarnituren (passend zu 
Schubert-Helm) getestet und 270 Stück beschafft. 
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Stand an ortsfesten Funkgeräten 
(Relaisstatione n) 

Stand vom 
Bundespolizei und 

Bundesgendarmerie Summe 
Sicherheitsdirektionen 

1 . 1 .2002 246 1 74 420 

1 . 1 .2003 250 1 74 424 

Stand an  mobilen Funkgeräten, welche als 
ortsfeste Anlagen Verwendung finden 

Stand vom 
Bundespolizei und 

Bundesgendarmerie Summe 
Sicherheitsdirektionen 

1 . 1 .2002 759 1 .521 2 .280 

1 . 1 .2003 753 1 .51 3 2.266 

Stand an mobilen Funkgeräten, welche n icht 
als ortsfeste Anlagen Verwendung finden 

Stand vom 
Bundespolizei und 

Bundesgendarmerie Summe 
Sicherheitsdirektionen 

1 . 1 .2002 2 . 3 1 2  3. 768 6.080 

1 . 1 .2003 2.349 3. 768 6. 1 1 7  

Stand an tragbaren Funkgeräten 

Stand vom 
Bundespol izei und 

Bundesgendarmerie Summe 
Sicherheitsdirektionen 

1 . 1 .2002 4.8 1 3  5.926 1 0.739 

1 . 1 .2003 4.691 5.943 1 0.634 

Erneuerungen der Funkgeräte in Prozent 

Sicherheitsdirektionen und Bundespolizei - 1 , 1 % 

Bundesgendarmerie + 0,3 % 
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4.7.3 Bewaffnung und kriminaltechnische Ausrüstung 

Im Berichtsjahr wurden folgende nennenswerte Ankaufe für die Bundespolizei und 
Bundesgendarmerie vorgenommen: 

• 3500 GSOD-Schutzhelme mit integrierbaren Atemschutzmasken 
Diese Schutzhelme mit einer flammhemmenden Ausführung wurden für die 
GSOD-Einsätze (Großer Sicherheits- und Ordnungsdienst) der Bundespolizei 
und Bundesgendarmerie angekauft. 

• 31 500 Griffstücke für die DIenstpistolen Glock 1 7  und 1 9  
Mit der Adaptierung der Dienstwaffen der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 
wird eine Verbesserung der Handhabung, der Funktion und Sicherheit sowie eine 
langere Verwendungsdauer und ein breiteres Einsatzspektrum durch die 
Möglichkeit der Anbringung von Zusatzgeräten erreicht 

• 21 800 Sicherheitsholster 
Die SIcherheitsholster wurden für die uniformierten ExekutIvbediensteten der 
Bundespolizei und Bundesgendarmerie angekauft. Die technische Ausführung 
dieser Holster mit zwei unabhängig voneinander funktionierenden Sicherungen 
erschwert den Zugriff eines Unberechtigten sowie das Entreißen der Waffe aus 
dem geschlossenen Holster. Der rasche und sichere Zugriff des Beamten zur 
Waffe ist dadurch gewährleistet, das Reholstern (Wiederverwahren der 
Dienstpistole) wird ohne Blick auf die Waffe und ohne Zuhilfenahme der zweiten 
Hand ermöglicht. 

• 1 500 Schutzschilder 
Die Schutzschilder wurden für GSOD-Einsätze angekauft. 

• 800 Garnituren Schlagschutzausrüstung 
Diese Korper-Schlagschutz-Ausrüstung (Oberkörper-, Arm- und Beinschutz) 
wurde als Ergänzung des vorhandenen Bestandes der Bundespolizei und 
Bundesgendarmerie angekauft. 

Zur Verbesserung der Ausstattung bzw Ausrüstung der Kriminalabteilungen der 
Landesgendarmeriekommanden wurden kriminaltechnische Geräte im Gesamtwert 
von € 1 1 3 808 angekauft und zugewiesen. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 311 von 495

www.parlament.gv.at



4.8 Bauliche Maßnahmen 
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Bundespolizeidirektionen und Sicherheitsdirektionen 
Im Berichtszeitraum wurden ua nachstehende Baumaßnahmen durchgeführt: 

Niederösterreich 

BPD St. Pölten/Polizeianhaltezentrum Sanierung der Nasszellen 
BPD SchwechatIWachzimmer Wiener Straße Erweiterung 
BPD SchwechatIWachzimmer Flughafen Errichtung Sondertransit und 

Kripotrakt 
Oberösterreich 

BPD Linz 
BPD SteyrlWachzimmer Ennser Straße 
BPD WelslPolizeianhaltezentrum 

Steiermark 

BPD Graz 

Salzburg 

BPD Salzburg 

BPD SalzburgIWachzimmer Rathaus 
BPD SalzburglAG Alpenstraße 90 

Tirol 

BPD InnsbrucklSW Abt. 1 
BPD Innsbruck 

Vorarlberg 

VAB Bludenz 

Bundespolizeidirektion Wien 

Wachzimmer Lichtentalergasse 
Wachzimmer Fiakerplatz 
Wachzimmer Favoritenstraße 
Polizeidiensthundestützpunkte 
2 . ,  Schütteistraße 
1 0. ,  Oberlaaer Straße 
Polizeigefangenenhaus Ost 

Unterbringung des EKO Cobra Mitte 
Beginn der Generalsanierung 
Generalsanierung 

Adaptierung des Meldeamtes und 
Unterbringung des EKO Cobra Süd 

Errichtung der AußensteIle 
EKO Cobra Mitte 
Beginn der Generalsanierung 
Zubau, Sanierung und Errichtung 
eines Kommandoraumes 

Adaplierung 
Unterbringung des EKO Cobra West 

Sanierung der Sanitärräume 

Erweiterung und Sanierung 
Erweiterung und Sanierung 
Beginn der Neuerrichtung 

Neuerrichtung des PDH Ost 
Adaptierung des POH Süd 
Beginn der Adaptierung 
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Bundesgendarmerie 
Folgende nennenswerte Bauvorhaben wurden verwirklicht: 

Burgenland 

GP Nickelsdorf 
Greko Klingenbach 
GP Mörbisch 
VAASt Mattersburg 
GP Lutzmannsburg 
GP Oberwart 
GP Bad Tatzmannsdorf 
GP Königsdorf 

Kärnten 

GP Ferlach 
GP Thörl Magiern 
LGK 

Niederösterreich 

GP Gerasdorf 
Greko Gmünd 
GÜP Untermarkersdorf 

Salzburg 

GP Saalfelden 
GP Eben 

Steiermark 

GP Neuberg 
GP Leutschach 
GP/BGK Fürstenfeld 

Tirol 

GP/BGK Kitzbühel 
GP/BGK Landeck 
GP Erpfendorf 
GP Reutte 
GP Seefeld 
LGK 

Oberösterreich 

BAZ Bad Kreuzen 
LGK Stabsgebäude 

Vorarlberg 

GP Sulz 
GP Frastanz 

Sanierung 
Erweiterung 
Generalsanierung 
Neuerrichtung 
Unterkunftserweiterung 
Adaptierung 
Neuerrichtung 
Neuerrichtung 

Umbau 
Adaptierung 
Adaptierung 

Umbau 
Sanierung 
Zubau von Anhalteräumen 

Zubau, Sanierung 
Neuerrichtung 

Außensanierung 
Außensanierung 
Außensanierung 

Neubau 
Umbau 
Generalsanierung 
Generalsanierung 
Neubau 
Innenhofneugestaltung 

Ausbildungsstätte 
Generalsanierung 

Neubau 
Generalsanierung 
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4.9 Auslandsbesuche und Besuche ausländischer Delegationen 

Auslandsbesuche des Herrn Bundesministers für Inneres im Jahr 2002 

09. Jänner 2002 
Rumänien 
Offizieller Besuch bei Innenminister Rus 

1 0. Jänner 2002 
Bulgarien 
Offizieller Besuch bei Innenminister Petkanov 

2 1 . Jänner 2002 
Schweiz 
Offizieller Besuch bei Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold 

1 3. bis 1 4 .  Februar 2002 
Spanien/Santiago de Compostela 
Informelles Treffen der Minister für Justiz- und Inneres 

28. Februar 2002 
Brüssel 
Rat Justiz. Inneres und Katastrophenschutz 

06. bis 1 2. März 2002 
.Südamerikatour" (Brasilien, Peru, Kolumbien) 
Gespräche in Brasilien am 07. März mit Polizeichef General Cardoso, Justizminister 

Ferreira und Präsident des Obersten Wahlgerichtshofes Jobim 
Gesprache in Peru am 08. März mit Innenminister Rospigliosi (Unterzeichnung des 

Polizeiabkommens) und Ministerpräsident Danino 
Gesprache In Kolumbien am 1 0. März mit Polizeichef Gilibert sowie am 1 1 .  März mit 

Justizminister Gonzalez, Chef des Staatssicherheitsdienstes Piedraita, 
Innenminister Villoa, Außenminister Femandez Oe Soto, Vizepräsident 
und Verteidigungsminister Lemus (Unterzeichnung eines MoU) 

25. April 2002 
Rat fur Justiz und Inneres in Luxemburg und 
Gesprach mit dem dänischen Minister Haarder (Minister für Flüchtlinge, Einwanderer 
und Integration) 
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02. bis 03. Mai 2002 
Finnland 
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Offizieller Besuch bei Innenminister Itäla 

1 6. bis 1 7. Mai 2002 
Türkei 
Offizieller Besuch bei Innenminister Yücelen 

29. bis 30. Mai 2002 
Offizieller Besuch bei Innenminister Scajola in Rom 

1 3. Juni 2002 
Luxemburg 
Rat Justiz. Inneres und Katastrophenschutz 

28. Juni 2002 
Deutschland 
Offizieller Besuch bel lnnenminister Schily 

1 3. bis 2 1 .  Juli 2002 
Kanada/USA - HBM-Reise 
Gespräche mit 
• Deputy Commissioner Charbonneau/Royal Canadian Mounted Police 
• Deputy Solicitor General Nicole Jauvin 
• Paul DuboislDepartment of Foreign Affairs and Intemational Trade 
• Director ElcocklCanadian Security Intelligence Service 
• Deputy Minister of Justice John Sims 
• Acting Deputy Minister Martha Nixon 
• Director Robert S. Mueller 
• Commissioner Ziglar/lmmigration & Naturalization Service 
• Senator Chuck Hagel 
• Senator Richard C.  Shelby 
• Richard L. Armitage/Deputy Secretary of State 
• Attomey General John AshcroftlU.S. Department of Justice 
• Dr. Falkenrath/Senior Director for Planning and 

Security Homeland Security Office 
• George J. TeneVDirector Central lntelligence Agency 
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1 2 .  bis 1 4 . September 2002 
Kopenhagen 
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Informel les 1 reffen der Min ister fur JUStiZ I nneres und Katastrophenschutz 

1 5 . Oktober 2002 
Luxem burg 
Rat J ustiZ. I n neres und Katastrophenschutz 

2 1  Oktober 2002 
Großbritannien 
Offiz ie l ler Besuch In  LondoniArbeltsgesprach mit I n nenminister B lunkett 

28 Oktoher 2002 
MIgrat ionskonferenz In B rdo/Slowenlen 
Tei lnehmer 
Albanien - Luan Rama/Mln lster fur offentl lche Sicherheit 
Bu lga rrcn - I nnenminister Petkanov 
Kroatien - I nnen m in ister L ucln 
Jugoslawien - I n nenmin ister Z ,vkovlc 
Ruman len - InnenmInIster Rus 
Ungarn  - I n nenminister rn La mperth 
Joaqu lm Nunes de AlmeldaNertreter der Europalschen Kommission 
Bosnien-Herzegowina - Ramo Malesal lnnenmlnlster der Föderation 
Bosn ien -Herzegowina - M i lan  J OVlclc/l nnenmlnlster der Republik Srpska 
Bosnien-Herzegowina - Mi lan Lovrlclstv Min ister fur z iv i le Angelegenheiten 

und Kommunikation 
03 104 November 2002 
I ta l ien 
Offiz ie l ler Besuch In  Rom und Treffen mit  I nnenmIn Ister P ,sanu 

1 3 . 1 1 4 .  Dezember 2002 
F urstentum L lechtensteln 
Offiz ie l ler Besuch In  L lechtenste ln  und Treffen mit R R  Dr Ospelt 
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Besuche beim Herrn Bundesminister für Inneres im Jahr 2002 

22. Jänner 2002 
Offizieller Besuch des liechtensteinischen Regierungsrates Dr. Ospeit 

21 . Februar 2002 
Offizieller Besuch des slowakischen Innenministers Simko 

23. Februar 2002 
Grenzbesichtigung Ö-H mit Innenminister Pinter 

04. März 2002 
Litauen/Arbeitsgespräch mit Innenminister Bernatonis 

14 . März 2002 
Offizieller Besuch des kubanischen Justizministers Roberto Diaz Sololongo 

1 5. April 2002 
Offizieller Besuch des litauischen Innenministers Juozas BERNATONIS 

22. April 2002 
Offizieller Besuch aus Schweden 
Gespräch mit Minister für Migration und Asyl und stv. Außenminister Karlsson 

25. Mai 2002 
Offizieller Besuch aus Hongkong - Regierungschef Sir Tsang 

27. Mai 2002 
Offizieller Besuch des estnischen Innenministers Seppik 

29. Mai 2002 
Offizieller Besuch des bulgarischen Innenministers Prof. Petkanov 

1 0. Juni 2002 
Offizieller Besuch des polnischen Innenministers Janik 

20. Juni 2002 
Offizieller Besuch des slowakischen Innenministers Simko 

1 0. Juli 2002 
Offizieller Besuch der ungarischen Innenminislerin Lamperth 

25. bis 27. Juli 2002 
Forum Salzburg 
Arbeitsgespräche mit tschechischen Innenminister Gross und 
slowenischen Innenminister Bohinc 

1 2 .  August 2002 
Offizieller Besuch des australischen Ministers für Migration Ruddock 

05. September 2002 
Offizieller Besuch der japanischen Justizministerin Moriyama 

06. Dezember 2002 
Offizieller Besuch des libanesischen Innenministers Dr. Murr 
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5 MENSCHENRECHTSBEIRAT 

5.1 Allgemeines 

- 3 1 4  -

Beim Bundesministerium wurde - vorerst mit Verordnung des Bundesministers für 
Inneres im Juni 1 999, sodann auf Grund des § 1 5a SPG idF der 
SPG-Novelle 1 999 - der Menschenrechtsbeirat ( MRB) eingerichtet. Die Regelungen 
über die Organisation und Aufgaben des Menschenrechtsbeirates finden sich in den 
§§ 1 5a - c SPG (BGBI I Nr 146/1 999) sowie in der zu ihrer Durchführung ergangenen 
Verordnung (BGBI I I  Nr 395/1999). 

Der Bundesminister für Inneres wird in Fragen der Wahrung der Menschenrechte 
vom Menschenrechtsbeirat beraten. Hiezu obliegt dem Menschenrechtsbeirat, die 
Tätigkeit der Sicherheitsbehörden, der sonst dem Bundesminister für Inneres 
nachgeordneten Behörden und der zur Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigten Organe unter 
dem Gesichtspunkt der Wahrung der Menschenrechte zu beobachten und 
begleitend zu überprüfen. Der Menschenrechtsbeirat wird hiezu aus eigenem oder 
über Ersuchen des Bundesministers für Inneres tätig und hat diesem 
Verbesserungen vorzuschlagen. 

Die Tätigkeit des Menschenrechtsbeirates umfasst - nach selbst festgelegten 
Prioritäten - alle Aspekte der Menschenrechte, und zwar im Kontext der gesamten 
Tatigkeit der Sicherheitsexekutive. Der Menschenrechtsbeirat ist nicht auf die 
Funktion beschränkt, Kontrollen durchzuführen und Missstände aufzuzeigen, 
darüber hinaus soll er eine inhaltlich-konzeptive Arbeit entfalten, um dem 
Innenminister Verbesserungsvorschläge erstatten zu können, die sowohl die 
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben als auch organisatorische 
Rahmenbedingungen der Tätigkeit der Sicherheitsexekutive aus der Sicht der 
Menschenrechte betreffen können. 

Dem Menschenrechtsbeirat gehören elf Mitglieder und ebenso viele Ersatzmitglieder 
an, die bei Besorgung ihrer Aufgaben an keine Weisungen gebunden sind. Für je ein 
Mitglied und Ersatzmitglied kommt dem Bundeskanzler und dem Justizminister, für je 
ein Mitglied und Ersatzmitglied kommt jeweils einer von fünf vom Innenminister 
bestimmten privaten gemeinnützigen Einrichtungen,  die sich der Wahrung der 
Menschenrechte widmen, das Vorschlagsrecht zu. 

5.2 Erfüllung der Aufgaben des Menschenrechtsbeirates 

Der Menschenrechtsbeirat ist ermächtigt, jede Dienststelle der Sicherheitsexekutive 
und jeden Ort der Ausübung verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
durch die Sicherheitsexekutive durch eine Delegation oder eine Kommission zu 
besuchen. 

Eine Delegation besteht aus vom Beirat bestimmten und nicht vertretbaren 
Mitgliedern oder Ersatzmitgliedern. Sie können mit der Vorbereitung, Begutachtung 
oder Bearbeitung einzelner Angelegenheiten betraut werden, die wegen der 
Notwendigkeit, sich durch Besuche vor Ort einen Eindruck zu verschaffen, nicht 
durchwegs im Rahmen von Beiratssitzungen erledigt werden können. 
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E I r1(" Kommission besteht a u s  E xperten unter der  Leit u ng einer auf dem Gebiet der 
Menschenrechte a nerkannten Person l lchkelt d ie vorn Bei rat beigezogen und trl1 
Voraus oder a u s  bestimmtem An lass benannt worden sind Sie haben d ie Anhaltunq 
von Menschen an Dienststellen der S i c herneitsexek utive begleite n d  zu u berpf ufen 
Hebel bestehen fUf  den Oberlandesgerichtssprengel Wien drei Komm issionen f U f  
wrJen anderen w eine Kommi sSion Sie haben u b e r  Ersuchen e ine bevorstehende 
Ausubung verwa ltungsbehordl lcher Befehls- und Zwangsgewalt d u rch die 
S i c hertleitsexekutive zu beobachten Die Besuche der Kommissionen erfolgen 
einerseits routl nemaßlg und flachendeckend andererseits auf Grund bekannt 
gewordener U m stande sie brauchen nicht angekund lgt werden 

Die Mitgl ieder des Menschenrechtsbei rates und die beigezogenen E x perten 
unterl iegen der Verpflich t u ng z u r  W a h r u nq des Amtsgeheimnisses u nd SlncJ nicht 
verpflichtet. die Identltat einer A u s k u n ftsperson preiszugeben oder gertchtl lch 
strafbares Verhalten anz uzeige n  

Die SIcherheitsexekutive Ist verpfl ic htet. den Menschenrechtsbelrilt b e l  seiner 
T atlgkelt zu unterstutzen Der Leiter einer besuchten Dienstste l le  Ist  verpflichtet 
E i nsicht In U nterlagen zu gewahren und Ausku nfte zu erte i len und unterliegt h lebel 
n icht der Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses Au ßerdem hilt er der 
Deleg ation oder Kommission Zutrttt zu samtl ichen Raumilchkelten zu gewahren und 
deren W u nsch nach Kontakt mit  best immten Angeha ltenen ohne Anwesenheit Drttter 
L U  entsprechen 

Die E rful lung der A u fgaben erfolgt durch 
• Beobachtung der Tatlg kelt d e r  Sicherheitsbehorden d e r  sonst dem 

• 

• 

• 

• 

Bundesm i n i ster fur I n neres nachgeordneten Behorden und d e r  zur  Ausu b u ng 
unmittelbarer verwaltungsbehordl lcher Befehls- u n d  Zwangsgewalt ermachtlgten 
Organe unter dem Gesichtspunkt der W a hrung der rl,lenschenrechte 

Evaluation strukturel ler Gegebenheiten der Aufgabenerfu l lung Im Bereich der 
SIcherheitsexekutive unter dem Gesichtspunkt der Wa h rung der Menschenrechte 

Besuche d u rch Delegationen oder Komm issionen bel D i enststellen der 
SIcherheitsexekutive und von Orten der Ausubung verwal t u ng sbehordlicher 
Befehls- und ZWilngsgewalt d u rch d ie S I cherheitsexekutive 

U berprufung von gegen die SIche rheitsexek u t ive erhobenen Vorwurfen u nter 
dem Gesichtspunkt der Wahrung der Menschenrechte Im H i n b l ick auf mogliche 
strukturelle Mangel ( u nbeschadet der Tatlgkelt  der Staatsanwaltschaften und 
StrafgeriChte der Dlenstaufslchtsbehorden und der UVS) 

A u ßerung zu den Mogl lchkelten besserer Wahrung der Menschenrechte d ur c h  
die SIcherheitsexekutive i n  bestim mten Bereichen der Voi lz Iehung 
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5.3 Empfehlungen des Menschenrechtsbeirates und 
veranlasste Maßnahmen des Bundesministers für Inneres 

Im Jahr 2002 wurden an den Bundesminister für Inneres 94 Empfehlungen erstattet. 
Alle Empfehlungen wurden vom Menschenrechtsbeirat einstimmig beschlossen. 

I .  Zu den Dringlichkeitsberichten der zuständigen Kommission zum Besuch 
des Polizeianhaltezentrums Wien Ost 

1 .  Der Beirat empfiehlt, von einer weiteren Anhaltung von Personen im PAZ Wien 
Ost Abstand zu nehmen und für a lternative, menschenrechtskonforme 
Unterbringung Sorge zu tragen. Die in den Dringlichkeitsberichten vom 
1 9.04.2001 und vom 1 5. 1 2.2001 festgehaltenen Mängel sind in ihrer Gesamtheit 
menschenunwürdige Anhaltebedingungen 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist nicht umsetzbar. Es müssten ca 90 Angehaltene zu westlichen 
PAZ ausgelagert werden. Organisationsstrukturen würden zusammenbrechen, ca 65 
Sicherheitswachebeamte hätten für die Dauer der Schließung keine Möglichkeit zur 
Arbeitsentfaltung. Ein umfassender Bericht (GZ 20. 1  00/90-GO/02) wurde dem MRB 
überm ittelt. 

1 1 .  Zum Bericht der gemeinsamen Unterbringung von 
Ehegatten und Verwandten in Schubhaft 

Entsprechend dem § 1 Abs 4 PersFrG sind Festgenommene oder Angehaltene unter 
Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung zu behandeln und 
dürfen nur solchen Beschränkungen unterworfen werden, die dem Zweck der 
Anhaltung angemessen oder zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung am Ort der 
Anhaltung notwendig sind. Bei der Schubhaft handelt es sich um keine Strafhaft, 
sondern um eine Sicherungsmaßnahme. 

2. Der Beirat empfiehlt, hinsichtlich der gemeinsamen Anhaltung von Ehegatten 
(in den tatsächlich nachvollziehbaren Fällen auch von Lebensgefährten), 
Geschwistern sowie Kindern und Eltern 

• im PAZ Rossauer Lände in einem eigenen Traktteil die Voraussetzungen für 
die Errichtung von Gemeinschaftszellen (ä zwei Personen) durch die 
Umwidmung von sechs Hafträumen zu schaffen 

• bei anderen PAZ die Möglichkeit der gemeinsamen Unterbringung in einer 
Zelle zu eröffnen, sofern dies auf Grund der Belegzahl und der baulichen und 
personellen Voraussetzungen möglich ist und keine Sicherheitsbedenken dazu 
bestehen 
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• bei entsprechendem Wunsch im Wege der Schubhaftkoordination für die 
österreichweite Zuteilung in ein PAZ zu sorgen, in der eine gemeinsame 
Unterbringung möglich ist 

• entsprechende rechtliche Voraussetzungen (insb §§ 68 FrG und 4 AnhalteO) 
im Zuge der vorgesehenen Novellen zu schaffen 

• zur Aufrechterhaltung der familiären bzw persönlichen Bindungen die 
Verbesserung der Besuchsmöglichkeiten innerhalb eines PAZ 
(erforderlichenfalls auch außerhalb der Besuchszeiten) zu ermöglichen, wenn 
die Zusammenlegung nicht möglich ist 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Vorerst ist auf die gesetzlichen Bestimmungen des Fremdengesetzes 
(§§ 66, 68 Abs 2, 3 FrG) und auf die bestehende Weisung, Minderjährige unter 1 4  
Jahren nicht in Schubhaft zu nehmen, hinzuweisen. Gern § 4 Abs 3 AnhO sind 
Frauen und Männer getrennt zu verwahren, gern § 53c Abs 1 VStG sind männliche 
Häftlinge jedenfalls von weiblichen Häftlingen getrennt zu halten. Die gemeinsame 
Anhaltung von Ehegatten, Lebensgefährten und Geschwistern unterschiedlichen 
Geschlechts ist daher gesetzlich nicht möglich. Die Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit forciert das Projekt Offene Stationen in den 
Polizeianhaltezentren. Derzeit bestehen solche Stationen bei den 
Bundespolizeidirektionen Linz und Innsbruck sowie bei der Sicherheitsdirektion für 
das Bundesland Vorarlberg. Eine Fortsetzung dieses Projektes wird nach Maßgabe 
der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel angestrebt. Durch die 
Implementierung der Offenen Stationen erfolgt eine Verminderung von Haftplätzen. 
Die Umsetzung der gemeinsamen Anhaltung von in Schubhaft befindlichen 
Ehegatten, Kindern ua, zusätzlich zu den Offenen Stationen, würde eine massive, 
empfindliche und nachhaltige Reduzierung von Schubhaftplätzen nach sich ziehen. 
Auch in intemational anerkannten Anhaltezentren (zB Emigration Center im 
angelsächsischen Bereich, Flughafengefängnis-Ausschaffungsabteilung Zürich
Kloten) erfolgt keine gemeinsame Anhaltung. 

1 1 1 .  Information von angehaltenen Personen 

3. Der Beirat empfiehlt, d ie Abrufbarkeit aller derzeit vom Bundesministerium für 
Inneres an die Sicherheitsexekutive zentral ausgegebenen Merkblätter und 
Formulare, die der Information von Angehaltenen dienen, in den entsprechenden 
Sprachvarianten im BAKS-System sicherzustellen, um eine ständige und 
einheitliche Verfügbarkeit an allen Dienststellen zu gewährleisten. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzbarkeit dieser Empfehlung wurde eingeleitet. 
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4 .  Der Beirat empfiehlt, alle vom Bundesministerium für Inneres zentral a n  die 
Dienststellen der Sicherheitsexekutive übermittelten Informationsblätter, welche 
der Kenntnisnahme (Aushändigung oder Einsichtnahme) dienen oder auch 
unterschrieben werden müssen, In einer einheitlichen Übersetzungsanzahl 
aufzulegen. Dabei sollte sich das Niveau der Anzahl der Übersetzungen 
zumindest an der im § 1 der DVAsylG normierten Anzahl der Übersetzungen 
orientieren, was weitere Übersetzungen notwendig machen könnte. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzung der Empfehlung ist in Bearbeitung. 

5. Der Beirat empfiehlt, eine Überarbeitung des Informationsblattes für 
Festgenommene vorzunehmen, da dieses besonders von Angehaltenen anderer 
Kulturkreise oftmals nicht verstanden wird (Gesetzestext, rechtliche 
Voraussetzungen) und die Information daher nutzlos ist. In  der Bearbeitung 
sollte jedenfalls auch ein Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit beim UVS 
aufgenommen werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Überarbeitung des Informationsblattes wird in Angriff genommen. Der Hinweis 
der Beschwerdemöglichkeit wird im Bescheid in der Rechtsmittelbelehrung 
ausgesprochen. 

6. Der Beirat empfiehlt, den Haftbericht 11 im Sinne des vom 
Menschenrechtsbeirat erstellten Entwurfes zu gestalten und in den 
entsprechenden Übersetzungen den Dienststellen der Sicherheitsexekutive zur 
Verfügung zu stellen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird im Rahmen der Gesamtreformierung der Information für 
Angehaltene umgesetzt. 

7. Der Beirat empfiehlt, alternative Informationsmethoden (Video- und/oder 
Tonbandaufnahmen) zusätzlich zu den derzeitigen Informationsblättern und 
Formularen einzuführen. Weiters sollte die Nutzung der Übersetzungsangebote 
eines Ca li-Centers sämtlichen Exekutivdienststellen ermöglicht werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die angesprochenen alternativen Informationsmethoden werden geprüft. Die 
Einrichtung eines Call-Centers ist in Ermangelung eines geeigneten Angebotes 
derzeit nicht möglich. 

8. Der Beirat empfiehlt, neben der Möglichkeit der Beiziehung einer 
Vertrauensperson auch die Information der Möglichkeit der Beiziehung eines 
Rechtsbeistandes durch die Frage .Wollen Sie, dass für Sie ein Rechtsbeistand 
verständigt wird?" in den Haftbericht 1 1  aufzunehmen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Gesamtreform. 
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9. Der Beirat empfiehlt, in Hafträumen der Sicherheitsexekutive die Hausordnung 
dahingehend zu erweitern, dass neben den bezeichneten Mindeststandards (§ 
27 AnhO) auch die Bestimmungen der §§ 1 2  Abs 1 und Abs 2 (betreffend 
Hygiene), 1 4  Abs 1 (betreffend Rauchen) und 1 9  AnhO (betreffend 
Telefongespräche) aufgenommen werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Grundversorgung mit Hygieneartikel ist gegeben. Für den Fall, dass ein 
Angehaltener über Geldmittel verfügt, ist auch eine Besorgung oder ein Einkauf 
zusätzlicher Hygieneartikel möglich. § 27 AnhO bezeichnet die Anhaltungen in 
Hafträumen einer Sicherheitsdienststelle und nicht in Polizeianhaltezentren. 
Die Bestimmungen aus § 1 2  Abs 2 AnhO sind auf Grund der baulichen und 
infrastrukturellen Gegebenheiten nur in einem sehr geringen Ausmaß gegeben. In 
den PAZ besteht grundsätzlich die Möglichkeit, zu rauchen (Nichtraucherzellen sind 
möglich). Aus Sicherheitsgründen besteht in den Arresträumlichkeiten in den 
Kommissariaten, Handzellen und Anhalteräumen der Gendarmerie ein Rauchverbot. 
Das Führen von Telefongesprächen ist möglich. 

1 0. Der Beirat empfiehlt, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen ,  dass den 
Angehaltenen in den Hafträumen die Information über die Möglichkeit der 
Einsichtnahme in die Anhalteordnung in der Sprachfassung ihrer Wahl zur 
Verfügung steht. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Anhalteordnung kann eingesehen werden, sie in allen Sprachen aufzulegen, ist 
wegen der Sprachenvielfalt nur bedingt umsetzbar. 

1 1 .  Der Beirat empfiehlt, 
• das Informationsblatt über die Schubhaftbetreuung nach dem Vorbild des von 

der Bundespolizeid irektion Wien verwendeten Informationsblattes zu 
überarbeiten 

• den Vertretern der Schubhaftorganisationen den Zugang zu jenen 
Schubhäftlingen zu ermöglichen, die auf eine im Informationsblatt 
angebotene Betreuung vorerst verzichteten, um diesen die Gelegenheit zu 
geben, nähere Informationen über die Betreuung zu erteilen und allfällige 
Missverständnisse aufzuklären 

• analog zu der im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes erfolgten Änderung des 
§ 56 Abs 1 Z 6 SPG, eine Änderung des FrG mit der Maßgabe zu initiieren, 
dass eine Weitergabe aller relevanten Daten an die 
Schubhaftbetreuungsorganisationen ermöglicht wird 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung bezieht sich in der Hauptsache auf die Ausgestaltung der 
Schubhafiverträge. Demnach ist die Schubhaftbetreuung, die ausgesuchten 
Organisationen übertragen wurde, weitgehend nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit 
für die Betroffenen organisiert. Daran sollte auch in Zukunft festgehalten werden, 
weshalb eine Kontaktaufnahme ohne Verlangen des Betroffenen nicht angestrebt 
wird. 
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1 2 .  Der Beirat empfiehlt, die Anhalteordnung Ober den gesetzlichen Wortlaut des 
§ 1 Abs 3 AnhO hinaus in den entsprechenden Sprachversionen aufzulegen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 

1 3. Der Beirat empfiehlt, den gesetzlichen Aushang der gekürzten Fassung der 
Anhalteordnung (Hausordnung) über den Wortlaut des § 1 Abs 3 AnhO hinaus in 
den PAZ an einem allgemein zugänglichen Ort in allen entsprechenden 
Sprachversionen sicherzustellen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzung der Empfehlung ist in Bearbeitung. 

14.  Der Beirat empfiehlt, zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sprachkenntnisse der Beamten zu ergreifen .  

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. Im Rahmen der berufsbegleitenden Fortbildung und 
im Bildungsinstitut der Sicherheitsakademie werden laufend Schulungen angeboten. 
Neben Präsenzschulungen soll auch E-Learning angeboten werden. 

1 5. Der Beirat empfiehlt, bei den PAZ eine Auflistung der am häufigsten 
verwendeten Ausd rücke zwischen dem Personal und den Angehaltenen zu 
erstellen und in die entsprechenden Sprachversionen zu übersetzen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 

1 6. Der Beirat empfiehlt, dass entlassenen Personen eine Haftbestätigung 
ausgestellt werden soll, aus der insbesondere die Dauer des Aufenthaltes im 
PAZ hervorgeht. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres zu den Empfehlungen 
Derzeit werden in den größeren PAZ die Haftbestätigungen nur auf Verlangen 
ausgestellt. Eine automatische Ausstellung der Haftbestätigungen ist ohne 
Inkraftsetzung der im SPG vorgesehenen IW ( Integrierte Vollzugs-Verwaltung) nicht 
realisierbar. 

1 7. Der Beirat empfiehlt, zu entlassenden Personen, deren Fortkommen nach der 
Entlassung offensichtlich nicht geregelt erscheint, verpflichtend eine Liste von 
Betreuungsorganisationen (NotschlafsteIlen, Essensmöglichkeiten ua) mit einem 
erklärenden Beiblatt zu übergeben, die Entlassene in die Lage versetzen ,  die 
ersten Tage nach der Entlassung zu organisieren. Das Beiblatt sollte zur 
Erklärung der Liste dienen und in den entsprechenden Übersetzungen 
elektronisch abrufbar aufgelegt werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 
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18 .  Der Beirat empfiehlt, betreffend den Einsatz von Dolmetschern ein 
Anforderungsprofil zu entwickeln, eine interne Qualitätskontrolle durchzuführen 
und Fortbildungsveranstaltungen für Dolmetscher anzubieten (ähnlich den 
Richtlinien des Bundesasylamtes). 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Richtlinie des Bundesasylamtes kann neben einer Information über das Anliegen 
des Menschenrechtsbeirates den fremdenpolizeilichen Behörden zur Verfügung 
gestellt werden. Die Heranziehung der Dolmetscher in fremdenpolizeilichen 
Verfahren fällt hinsichtlich der Organisationskompetenz in die Zuständigkeit der 
Länder. Ein Pilotversuch im Bereich der Bundespolizeid irektion Wien ist jedoch 
möglich. 

1 9. Der Beirat empfiehlt, im Wege der zustandigen Fachabteilungen 
(fremdenpolizeiliches Referat, Bundesasylamt) eine zentrale Dolmetscherliste zu 
erstellen. um den nachgeordneten Behörden den Zugnff auf eine einheitliche, 
österreichweite Dolmetscherliste zu ermöglichen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird umgesetzt. 

20. Der Beirat empfiehlt die Einführung eines einheitlichen fremdenpolizeilichen 
Informationsblattes über die Schubhaft. Entsprechend den technischen 
Möglichkeiten sollten dahingehend Vorkehrungen getroffen werden, das 
Informationsblatt samt den entsprechenden Sprachversionen allen 
fremdenpolizeihchen Behörden elektronisch zur Verfügung zu stellen. Im 
Gegenzug sollten alle bisher verwendeten Informationsblätter für Schubhäftlinge 
eingezogen werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Einführung eines einheitlichen fremden polizeilichen Informationsblattes über die 
Schubhaft wird geprüft. Die elektronische Verbreitung ist nur nach Maßgabe der 
vorhandenen technischen Möglichkeiten umsetzbar. 

2 1 .  Der Beirat empfiehlt, jedenfalls folgende Punkte in das Informationsblatt über 
die Schubhaft aufzunehmen: 
• Grund der Schubhaftverhangung 
• Nennung der maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen 
• Information über die Beiziehung von Angehörigen oder Vertrauenspersonen 

(Rechtsbeistand) 
• Hinweis über die bevorstehende fremdenpolizeiliche Ersteinvernahme 
• Information über die Möglichkeit der Akteneinsicht 
• Aufklärung zur Identitätsfeststellung 
• Beschwerdemöglichkeiten 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist wegen der Vermengung von Verfahrens- und 
Haftvollzugsfunktion nicht zur Gänze umsetzbar, wird aber hinsichtlich einer 
weitgehenden Realisierbarkeit geprüft. 
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22. Der Beirat empfiehlt, die Informationsblätter über die Schubhaft an die 
Schubhäftlinge verpflichtend zu verteilen, um diesen die Möglichkeit zu bieten, 
die enthaltenen Informationen in Ruhe aufzunehmen. Eine bloße Einsichtnahme 
wird als nicht ausreichend betrachtet. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 

23. Der Beirat empfiehlt, auf Grundlage des von der Bundespolizeid irektion Wien 
ausgearbeiteten Informationsblattes über den Stand des Verfahrens die 
endgültige Bearbeitung und Übersetzung des Informationsblattes in die 
entsprechenden Sprachen durch das I nnenministerium vorzunehmen sowie 
nach technischer Möglichkeit die zentrale Verteilung auf elektronischem Wege 
durchzuführen. Dabei sollte das Informationsblatt insbesondere mit dem 
Informationsblatt für die Schubhaft abgestimmt werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres zu den Empfehlungen 
Die Empfehlung wird umgesetzt. 

24. Der Beirat empfiehlt, in das Informationsblatt insbesondere auch die 
Möglichkeit der Vorinformation über eine bevorstehende Vorführung 
aufzunehmen und einheitlich festzulegen, in welchen zeitlichen Abständen 
(maximal drei Wochen) die Schubhäftlinge zu informieren sind. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird im Kontext mit den vorangegangenen Empfehlungen 
behandelt. 

25. Der Beirat empfiehlt, Schubhäftlingen, über die ein Aufenthaltsverbot erlassen 
oder eine Ausweisung verfügt wurde, die feststehenden Teile des Bescheides 
(Textbausteine) in die entsprechenden Sprachversionen zu übersetzen (nach 
dem Vorbild der Bundespolizeidirektion Wien) und auszuhändigen. Dabei sollte 
die zustandige Organisationseinheit im Innenministerium zentral die 
Ausarbeitung und Übersetzung der Textbausteine übernehmen. Die Verteilung 
sollte nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten auf 
elektronischem Wege erfolgen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die E mpfehlung vermengt die Verfahrens- und die Haftvollzugsfunktion. Die 
elektrOnische Verteilung wird nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
durchgefuhrl. 

26. Der Beirat empfiehlt, die Einführung einer kostenlosen Rechtsberatung 
entsprechend den Empfehlungen des CPT (Commitee for the Prevention of 
Torture) zu prüfen. 

Maßnahmen des Bundesmin isteriums für Inneres 
Die Umsetzbarkeit der Empfehlung wird geprüft. 
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27. Der Beirat empfiehlt, Angehaltenen, die in den PAZ auf die Ersteinvernahme 
durch die Asylbehörde warten, spätestens bei der Mitteilung über die 
Einvernahme das Merkblatt gem § 26 AsylG in der entsprechenden 
Sprachversion auszuhändigen. Die jeweiligen PAZ sollten die Verteilung selbst 
organisieren. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird umgesetzt. 

28. Der Beirat empfiehlt, das vom PAZ Wien initiierte Konzept hinsichtlich der 
Möglichkeit des elektronischen Zugriffs auf Daten über Schubhäftlinge in den 
PAZ seitens der Fremdenpolizei voranzutreiben sowie dessen Zweckmäßigkeit 
und insbesondere die datenschutzrechtlichen Grundlagen zu überprüfen. Des 
Weiteren sollten die technischen Voraussetzungen für die EDV-mäßige 
Einbindung der Bezirkshauptmannschaften als fremdenpolizeiliche Behörden 
geschaffen werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die lW-Implementierung ist Voraussetzung für die Umsetzbarkeit der Empfehlung. 

29. Der Beirat empfiehlt, im PAZ Wien die entsprechenden organisatorischen 
Maßnahmen durchzuführen, um den Schubhaftbetreuungsorganisationen 
ausreichende und flexible Besuchszeiten zu ermöglichen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 

30. Der Beirat empfiehlt, die uneingeschränkte Weitergabe aller für die 
Schubhaftbetreuung relevanten I nformationen an die Schubhaftbetreuungs
organisationen durch die fremdenpolizeilichen Behörden und Asylbehörden 
sicherzustellen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzung der Empfehlung erfolgt nach Maßgabe der Ergebnisse einer 
eingerichteten Arbeitsgruppe. 

31 . Der Beirat empfiehlt, dass den fremden polizeilichen Behörden Listen über 
sämtliche in Österreich tätige Schubhaftbetreuungsorganisationen samt 
Adressen, Erreichbarkeit und Namen der Vertreter übermittelt werden, um den 
Schubhaftbetreuungsorganisationen eine rasche Kontaktaufnahme mit Behörden 
in anderen Bundesländern zu ermöglichen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird hinsichtlich jener Schubhaftbetreuungsorganisationen, mit 
denen ein entsprechender Vertrag besteht, umgesetzt. 
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32. Der Beirat empfiehlt, die Schubhaftbetreuungsorganisationen hinsichtlich der 
Information angehaltener Personen zum Stand des Verfahrens verstärkt 
einzubinden und die dafür notwendigen finanziellen Mittel sicherzustellen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wurde in die Gestaltung der Schubhaftverträge 2003 miteinbezogen. 

33. Der Beirat empfiehlt, den Schubhaftbetreuungsorganisationen für ihre Tätigkeit 
geeignete Räume zur Verfügung zu stellen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 

34. Der Beirat empfiehlt, alle in diesem Bericht ergangenen Empfehlungen zum 
Gegenstand von Schulungen für jene Beamte zu machen, die den Inhalt im 
Zuge ihrer Tätigkeit praktisch umzusetzen haben. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 

IV. Medizinische Betreuung von angehaltenen Personen 

35. Der Beirat empfiehlt, den polizeiärztlichen Diensten umgehend das Erfordemis 
kurativer Tätigkeit in den Polizeigefangenenhäusem auf dem Erlasswege in 
Erinnerung zu rufen und zu konkretisieren. Insbesondere soll Punkt 1 . 1 .3. Satz 1 
der Dienstanweisung über den polizei ärztlichen Dienst (der Polizeiamtsarzt ist 
grundsätzlich nicht zur Heilbehandlung berufen) derart abgeändert werden, dass 
dies nicht als Hinderungsgrund für kurative Tätigkeit in 
Polizeigefangenenhäusem missverstanden werden kann. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 

36. Der Beirat empfiehlt, im Rahmen einer Neufassung der Anhalteordnung die 
Ausübung der kurativen Tätigkeit durch Polizeiamtsärzte im Ausmaß ihres 
Erkenntnis-, Wissens- und Erfahrungsstandes und nach den in den PAZ jeweils 
vorhandenen Möglichkeiten, jedenfalls aber nach Art einer hausärztlichen 
Tätigkeit, rechtlich zu verankem. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist in Bearbeitung. 

37. Der Beirat empfiehlt, in POlizeianhaltezentren, in denen mehrere Amtsärzte tätig 
sind, die begutachtende und die kurative Tätigkeit dahingehend zu trennen, dass 
diese arbeitsteilig kurative und gutachterliche Aufgaben übemehmen 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Aus Sicht des chefärztlichen Dienstes ist die in der Empfehlung ausgesprochene 
Trennung nicht durchführbar. 
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38. Der Beirat empfiehlt sicherzustellen, dass in allen Polizeianhaltezentren 
SIcherheitswachebeamte als ausgebildete Sanitäter zur Verfügung stehen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Der Empfehlung kann nur insofern Rechnung getragen werden, als sich 
Sicherheitswachebeamte freiwilhg melden. Die Ausbildungsmaßnahmen wurden mit 
dem BundesminIsterium für Landesverteidigung akkordiert. In diesem 
Zusammenhang wurden die Behörden autorisiert, mit den jeweiligen 
Ausbildungszentren des BMfLV Termine abzustimmen und den Mitarbeitern Kurse 
für Rettungssanitäter (SanG) nach Verfügbarkeit anzubieten. 

39. Der Beirat empfiehlt, Sicherheitswachebeamten, die als Sanitäter eingesetzt 
werden, von anderen polizeilichen und administrativen Aufgaben zu entlasten, 
damit diese sich den speZifischen Aufgaben eines Sanitäters besser widmen 
konnen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Auf Grund der steigenden Aufgaben für Sanitäter ergibt sich eine derartige 
Aufgabenlastverteilung von selbst. 

40. Der Beirat empfiehlt, entsprechend den Anregungen des CPT (Commitee for 
the Prevention of Torture) die Schaffung von Planstellen für diplomiertes 
Krankenpflegepersonal in den größeren Polizeigefangenenhäusern zu prüfen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist auf Grund der laufenden Budgetkonsolidierungsmaßnahmen 
derzeit nicht umsetzbar. 

41 . Der Beirat empfiehlt, jährlich Folgeschulungen für Sanitäter abzuhalten und 
medizinisches Fachpersonal als externe Referenten beizuziehen. Des Weiteren 
ist zu fordern, dass Sanitäter Praktika in Spitälern, Ambulanzen oder anderen 
geeigneten Einrichtungen absolvieren. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. Folgeschulungen und Schulungsmaßnahmen für 
Sanitäter sind durch das neue Sanitätergesetz verpflichtend vorgeschrieben und 
werden dokumentiert. Praktika in Spitälern und Ambulanzen finden konsequent statt. 

42. Der Beirat empfiehlt, dass neben den Polizeiamtsärzten auch die zu Sanitäter 
auszubildenden SIcherheitswachebeamten während der Unterstützungsleistung 
für Pohzeiamtsärzte einen weißen Mantel (und keine Uniform) tragen, der sie als 
medizin isches Hilfspersonal erkenntlich macht. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
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43. Der Beirat empfiehlt, geeignete Maßnahmen (zB vertragliche Regelungen) zu 
ergreifen, dass in allen PAZ bei Bedarf Fachärzte zur Verfügung stehen. In PAZ, 
in denen Frauen angehalten werden, soll eine regelmäßige Untersuchung aus 
dem Bereich der Frauenheilkunde angeboten werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Im Bedarfsfall erfolgt eine Ausführung zu Fachärzten. Unter den Amtsärzten 
befinden sich Fachärzte für Frauenheilkunde. Im PAZ Rossauer Lände werden 
gynäkologische Untersuchungen durch Fachärzte der MA 1 5  angeboten. Im 
Bedarfsfall sind zudem jederzeit gynäkologische Untersuchungen möglich 
(Ausführung zu einem Facharzt). 

44. Der Beirat empfiehlt, ein Kompendium zu erarbeiten, das alle für den 
poilzeiärztlichen Dienst und für die Tätigkeit der Sanitäter maßgeblichen 
Regelungen enthält. Dieses Handbuch soll allen mit der medizinischen 
Versorgung in PAZ befassten Personen in regelmäßig aktualisierter Form zur 
Verfügung stehen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Es ist Intendiert, im Rahmen der Harmonisierung der Aufgaben von Polizeisanitätern 
einen Arbeitskreis mit dem Ziel einzurichten, alle bisherigen Erlässe 
zusammenzufassen und diese in Form eines Kompendiums anzubieten. 

45. Der Beirat empfiehlt, dass nicht besetzte Planstellen in PAZ im Bereich der 
medizinischen Versorgung nachbesetzt werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Der Empfehlung wird im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten im Zuge von 
Reformmaßnahmen (Optimierung bzw Straffung der Aufbauorganisation) im Bereich 
der Bundespolizei Rechnung getragen. 

46. Der Beirat empfiehlt, die Anwesenheit der Amtsärzte in den PAZ in geeigneter 
Weise zu dokumentieren und zu überprüfen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Anwesenheit wird durch das erlassmäßig geregelte Jahresarbeitszeitmodell 
geregelt und erfüllt. 

47. Der Beirat empfiehlt, Sanitäter mit der regelmäßigen Kontrolle des 
Ablaufdatums aufbewahrter Medikamente zu beauftragen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Lagerhaltung, Evidenz und Anschaffung von Medikamenten durch Sanitäter 
wurde erlassmäßig geregelt. 
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48. Der Beirat empfiehlt, in den PAZ regelmäßig Besprechungen des 
polizeiärztlichen Dienstes mit Honorarärzten und Sanitätern zum Zwecke des 
Meinungs- und Erfahrungsaustausches sowie zur Qualitätssicherung der 
medizinischen Betreuung durchzuführen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 

49. Der Beirat empfiehlt, den angehaltenen Personen den Zugang zu ihrem Recht, 
einen Arzt ihrer Wahl gem § 1 0  Abs 5 AnhO beizuziehen, nach Möglichkeit zu 
erleichtern, insbesondere etwa durch großzügig bemessene Rahmenzeiten für 
den Besuch von Vertrauensärzten in einem PAZ, sowie eine Entkoppelung der 
Untersuchung des Vertrauensarztes von der Anwesenheit des Amtsarztes. In 
diesem Sinne sollte auch - In Übereinstimmung der diesbezüglich ergangenen 
Empfehlung des CPT - § 8 Abs 3 RLV abgeändert werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Beiziehung eines Vertrauensarztes auf Wunsch ist Im § 1 0  AnhO normiert und in 
allen PAZ grundsätzlich möglich . Die Kostentragung muss durch den Angehaltenen 
selbst oder durch eine Krankenversicherung erfolgen. Eine Entkoppelung der 
Untersuchung des Vertrauensarztes und der Anwesenheit des Amtsarztes ist nicht 
sinnvoll, da dem Amtsarzt entsprechende Untersuchungsergebnisse jederzeit 
mitgeteilt werden müssen. 

50. Der Beirat empfiehlt, in Anlehnung an den Vorschlag des CPT, gemeinsam mit 
der Schubhaftbetreuung eine Liste von Ärzten zu erstellen, die zu einer Tätigkeit 
als Vertrauensarzt bereit wären. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 

5 1 .  Der Beirat empfiehlt, bei Beiziehung eines Vertrauensarztes die Verantwortung 
für die kurative Tätigkeit zu klären. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft. 

52. Der Beirat empfiehlt, in kritischen Bereichen der medizinischen Versorgung 
Fachgespräche mit Polizeiamts- und Honorarärzten, Sanitätern, Wachebeamten 
und Schubhaftbetreuern durchzuführen, um die Kooperationsmöglichkeiten 
besser ausnützen und die medizinische Versorgung optimieren zu können. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 
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53. Der Beirat empfiehlt, Betreuer der NGO-Vertragspartner in der 
Schubhaftbetreuung die Teilnahme an Schulungen zur medizinischen 
Versorgung angehaltener Personen zu ermöglichen, insbesondere, wenn diese 
betreuungsrelevante Aspekte wie Hungerstreik oder psychische 
Beeintrachtigungen behandeln. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. In diesem Zusammenhang ist auf das 
vom ETC (European Training- and Research Centre for Human Rights and 
Oemocracy) organisierte Seminar (26.127.06.2002 in Graz) hinzuweisen, an dem das 
Innenministerium mit 9 Teilnehmern vertreten war. 

54. Der Beirat empfiehlt, TBC-Reihenuntersuchungen für alle Schub häftlinge 
anzubieten und entsprechende Verhandlungen mit jenen Bundesländern 
anzustreben, die den Erlass GZ 21 .730/1 7-1 1/0/2/94 des BM für Gesundheit, 
Sport und Konsurnentenschutz noch nicht umsetzten. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzung der Empfehlung fällt in die Kompetenz der Länder, die Mitwirkung ist 
schleppend. Das Gesundheitsministerium als Aufsichtsbehörde wurde bereits 
befasst. 

55. Der Beirat empfiehlt, vor TBC-Reihenuntersuchungen die betroffenen Personen 
über den Hintergrund der Untersuchung aufzuklären, bei einer allfälligen 
Ablehnung aber von Zwangsmaßnahmen zu ihrer Durchsetzung Abstand zu 
nehmen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt, der Aufklärungsverpflichtung wird ausreichend 
nachgekommen. 

56. Der Beirat empfiehlt, den derzeit in Anwendung befindlichen Anamnesebogen in 
der vom Menschrechtsbeirat überarbeiteten Fassung zu erweitern/abzuändern. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird umgesetzt. Es ist vorgesehen, Informationsblätter und 
Anamnesebogen via BAKS anzubieten. 
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57. Der Beirat empfiehlt, § 66 Abs 1 FrG dahingehend zu ändem, dass, in Analogie 
zur Vorgangsweise bei Minderjährigen, bei schwer kranken Personen und bei 
schwangeren Frauen die Behörde gelindere Mittel anzuwenden hat. Nach 
Maßgabe des Einzelfalles sollte d ieser besonders schützenswerten 
Personengruppe die notwendige fachgerechte medizinische, psychiatrische oder 
soziale Versorgung ermöglicht werden. Zur Abdeckung der Kosten sollte das 
vorgeschlagene Versicherungssystem nach dem Vorbild der Bundesbetreuung 
ausgeweitet werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Nach § 54 VStG ist der Vollzug von Freiheitsstrafen an geisteskranken oder 
körperlich schwer kranken Personen unzulässig. § 7 AnhO besagt, dass an 
Menschen, die schwer krank oder schwanger sind, Verwaltungsfreiheitsstrafen nicht 
vollstreckt werden dürfen. Für die nach § 6 1  FrG angehaltenen Fremden findet sich 
keine Bestimmung vergleichbaren Inhalts. § 7 Abs 5 AnhO knüpft die Determination 
an die Verwaltungsfreiheitsstrafen, worunter die Schubhaft iS § 61 nicht 
subsumierbar ist. In diesem Fall ist eine entsprechende legistische Angleichung an 
die Vorgaben für Verwaltungsstrafhäftlinge notwendig. 

58. Der Beirat empfiehlt, auch das Institut des gelinderen Mittels in die 
Überlegungen zum Versicherungssystem für Schubhäftlinge zu berücksichtigen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft. 

59. Der Beirat empfiehlt, Schubhäftlingen auf Wunsch gemäß den allgemeinen 
Patientenrechten Befunde zu ihren Untersuchungen in Kopie auszuhändigen und 
angesichts der regelmäßigen Mittellosigkeit angehaltener Personen auf einen 
Kostenersatz zu verzichten. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 

60. Der Beirat empfiehlt, medizinische Behandlungen außer Seh- und Hörweite von 
Beamten oder Mithäftlingen durchzuführen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Eine Behandlung wird grundsätzlich außer Hörweite von Mithäftlingen durchgeführt. 
Zentrale Aufgabe in diesem Zusammenhang ist die Gewährleistung der Sicherheit, 
sowohl des behandelnden Arztes als auch der Angehaltenen. 

61 . Der Beirat empfiehlt, Ärztezimmer hinsichtlich der Räumlichkeiten und der 
Ausstattung einheitlich und nach dem Standard einer Ordination eines 
praktischen Arztes zu gestalten. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 
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6 2  Der Beirat empfie hlt, durch gemeinsame Schu lunqen die Aufmerksamkeit von 
Wachebeamten bzw Sanitatern und Sch ubhaftbetreuern gegenuber psychischen 
Auffali igkeiten angeha ltener Personen zu erhohen 

Maßnahmen des Bundesmi nisteriums für Inneres 
Die E mpfehlung wird kont inuier l ich umgesetzt Die Thenlat lk wurde In der 
berufsbegleitenden Aus- u nd Fortbi ldung aufgenommen 

6 3  Der Beirat empfiehlt, 
• den polizeiarztl ichen Dienst ehestmogl lch uber die Sprachkenntn isse von 

Personen. d ie auf I h re Haftfahlgkelt zu untersuchen sind,  zu I nformieren 
• die BelZIehung gee igneter Dolmetscher zur med lllnlschen Begutachtung und 

Behandlung angehaltener Personen zu forCieren 
• den Polizelarzten Dolmetscherl isten zur  Verfugung zu stel len 
• bel der Auswa h l  des med iz in ischen Personals. Insbesondere bel 

Honorararzten . auch verstarkt auf sprach l iche Qual if ikat ionen Bedacht zu 
nehmen 

• In großeren Pol lzelanha ltelentren den POllzelarzten I n  regelmaßlgen 
Abstanden DOlmetscher In den hauptsächl ich gesprochenen F remdsprachen 
zu r  VIsite belzuste l len 

Maßnah men des Bundesministeriums fü r I nneres 
Die Empfehlung Ist nu r  tei lweise umsetzbar Dolmetschd ienste konnen Im Bedarfsfa l l  
I n  Anspruch genommen werden,  die BeisteI lung von Dolmetschern bel  der  VIsite 
erscheint nicht praktikabel  

64 Der Beirat empfiehlt, Anamnesebogen In der vorgesch lagenen Fassung In  a l len 
Pül lLelanha ltezentren I n  den erforderlichen Sprachen a ufzu legen bzw EDV
unterstutzt abrufbar  zu machen und  deren tatsachliche Verwe ndung In der  PraxIs 
LU kontrol l ieren . 

Ma ßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfeh lung w i rd kont inuier l ich umgesetzt I n  der ( einzurichtenden )  
Arbeitsg ruppe I nformation ISt vorgesehen, d ie I m  Zuge der  Anhaltung von Menschen 
gebrauchlichen F ormulare und I nformationsblatter einschl ießl ich der 
Anamnesebogen neu zu uberarbelten und E DV-unterstutzt a nzubieten In d iesem 
Zusammenhang ist auch auf  das Projekt IVV zu verweisen, In dessen Rahmen a uch 
Daten uber den Gesundheitszustand von angehaltenen Menschen In einem 
automatlsatlonsunterstutzten InformatIonsverbundsystem zur Verfugung stehen 
sollen Die hlezu erforderl ichen Anderungen des SPG wurden In der SPG-Novelle 
2002 a ufgenommen 

65 Der Beirat empfiehlt, Insbesondere In Fa l len ,  In denen Selbstgefah rdung zu 
befurchten ISt oder psychische Auffall igkelten bestehen ,  profeSSionel le 
Dolmetscher heranzuziehen 

Maßnahmen des Bundesministeriums fü r Inneres 
Die Empfehlung Wird kont inU ierl ich umgesetzt. E i ne DolmetscherbeizIehung bel 
psych isch auffälligen Personen ISt wu nschenswert 
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66. Der Beirat empfiehlt, den wissenschaftlichen Diskurs zu den Auswirkungen 
eines Hungerstreiks unter den Polizeiamtsärzten, etwa unter Einbeziehung neuer 
Erkenntnisse und Einladung von Experten, zu fördern. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Der bereits angelaufene Diskurs wurde fortgesetzt. Am 08. 1 0.2002 fand eine 
umfangreiche Behandlung der Thematik statt. Die Hungerstreikbehandlung wurde in 
diesem Zusammenhang erlassmäßig neu geregelt. 

67. Der Beirat empfiehlt, die lokale Einrichtung der Schubhaftbetreuung von der 
Ankündigung oder vom Beginn eines Hungerstreiks ehestmöglich zu informieren. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist teilweise umgesetzt. Die Information der zuständigen 
Schubhaftbetreuung erscheint sinnvoll, wenn die Schubhaftbetreuer entsprechend 
geschult sind und den Hungerstreik nicht befürworten. Hungerstreiks führen zu einer 
Selbstgefährdung und sind kontraproduktiv für alle Beteiligten. 

68. Der Beirat empfiehlt, die Besuchsmöglichkeit für Schubhäftlinge im Hungerstreik 
großzügig zu handhaben und auch Besuche in der (Kranken-) Zelle zu 
ermöglichen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Eine Erweiterung der Besuchsmöglichkeit für Hungerstreikende ist sinnvoll, wenn 
diese zum Abbruch des Streiks führt und auch eine entsprechende psychische 
Betreuung durch die Besuchenden bewirkt. Einer Besuchsmöglichkeit in Hafträumen 
ist aus Sicherheitsgründen nicht zuzustimmen. Es ist eine zentrale Aufgabe, die 
Gewährleistung der Sicherheit von Besuchern und Angehaltenen zu garantieren. 

69. Der Beirat empfiehlt, Schubhaftbetreuer zu gemeinsamen Schulungen mit dem 
polizeiärztlichen Dienst und Sicherheitswachebeamten einzuladen bzw 
eigenständige Fortbildungsmaßnahmen zu diesem Zweck zu fördern. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Der Empfehlung wird im Rahmen der berufsbegleitenden Fortbildung im Jahr 2003 
näher getreten. 

70. Der Beirat empfiehlt sicherzustellen, dass gemäß geltender AnhO vorbehaltene 
Maßnahmen bezüglich Hungerstreiks nur von Ärzten angeordnet werden und 
diese im Einzelfall medizinisch begründet werden.  

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird in Bearbeitung genommen. 

7 1 .  Der Beirat empfiehlt, die Schubhaft vollziehenden Behörden darauf 
hinzuweisen, dass eine Beschränkung oder Verhinderung der Bewegung im 
Freien als disziplinierende Maßnahme gegenüber Hungerstreikenden nicht 
rechtskonform ist. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 
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72. Der Beirat empfiehlt, von Maßnahmen WIe Sanktionierungen oder 
Einschränkungen der Rechte von Angehaltenen allein auf Grund eines 
Hungerstreiks Abstand zu nehmen, soweit solche Maßnahmen nicht medizinisch 
begründet sind und im Einzelfall vom zuständigen Arzt ausgesprochen werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist in Bearbeitung 

73. Der Beirat empfiehlt, hungerstreikenden Angehaltenen erhöhte Aufmerksamkeit 
zu schenken. Neben der Weitergabe der Informationsblätter über die 
gesundheitlichen Konsequenzen sollte verstärkt im persönlichen Gespräch durch 
Polizeiamtsärzte oder Sanitäter unter Einbeziehung von Dolmetschern auf die 
gesundheitlichen Konsequenzen hingewiesen werden. Sicherheitswachebeamte, 
Schubhaftbetreuer oder andere angehaltene Personen sollten in die 
Kommunikation eingebunden werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 

74. Der Beirat empfiehlt, zunächst eine Vereinheitlichung der Praxis bei der 
Behandlung von Schubhäftlingen, die einen Hungerstreik ankündigen oder 
durchführen, insbesondere in Bezug auf die Feststellung der Haftunfähigkeit 
unter Berücksichtigung der bereits angeführten Erwägungen anzustreben. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wurde erlassmäßig umgesetzt. 

75. Der Beirat empfiehlt, die Auswirkungen einer verbesserten und konsistenten 
Vorgangsweise zu beobachten und nach etwa einem Jahr in Form einer Studie 
Motive, Dauer, Intensität und medizinische Parameter bei Hungerstreiks zu 
evaluieren. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird im Jahr 2003 umgesetzt. 

76. Der Beirat hält die Durchführung von Zwangsmaßnahmen im Sinne einer 
zwangsweisen Ernährung der im Hungerstreik befindlichen Schubhäftlinge unter 
grundrechtlichen Gesichtspunkten für unverhältnismäßig. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Medizinisches Handeln ist an das Arztegesetz gebunden und darf nur mit 
Einwilligung der betroffenen Personen durchgeführt werden. Liegt eine 
Behandlungseinwilligung nicht vor, ist das ärztliche Handeln nur auf ein Beobachten 
und Beraten beschränkt. 

77. Der Beirat empfiehlt, 
psychiatrische Dienste in 
vermeiden. 

bei Verdacht auf Selbstschädigung jedenfalls 
Anspruch zu nehmen, um einen Suizidversuch zu 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Psychiatrische Dienste sind bei Verdacht auf Selbstschädigung in Anspruch zu 
nehmen. Eine entsprechende Schulung der Amtsärzte fand bereits statt. 
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78. Der Beirat empfiehlt, bei Auffälligkeiten eine gefährdete Person unter 
Beobachtung zu stellen. Die Beobachtung könnte zB durch wiederholtes 
Ansprechen (body packer) oder auch, bei Abwägung der Wahrung der 
Privatsphäre, durch die Installierung von Kameras gewährleistet werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist teilweise umsetzbar. Eine besondere Beobachtung durch 
Beamte ist zielführend. In diesem Zusammenhang ist auch eine Verbesserung der 
Betreuung bzw Beschäftigung anzustreben. 

79. Der Beirat empfiehlt, im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen des 
polizeiärztlichen Dienstes eine Einheit zum Erkennen von Anzeichen der 
Selbstschädigung einzubeziehen. Diese Schulungseinheiten könnten nach dem 
vom Menschenrechtsbeirat vorgelegten Konzept ausgerichtet werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

80. Der Beirat empfiehlt, Beamte, Schubhaftbetreuer und Sanitäter verstärkt für die 
Gefahr der Selbstschädigung und Selbsttötung angehaltener Personen zu 
sensibil isieren. Die gemeinsame Schulung hat darüber hinaus auch den Vorteil, 
das Thema von unterschiedlichen Seiten beleuchten zu können und ein besseres 
gegenseitiges Verständnis und die Möglichkeit zum Austausch von Meinungen 
und Erfahrungen zu schaffen. Die Schulungseinheiten könnten nach dem vom 
Menschenrechtsbeirat vorgelegten Konzept ausgerichtet werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 

81 . Der Beirat empfiehlt, Personen mit Anzeichen von Traumatisierungen nicht 
anzuhalten, dies auf geeignete Weise gesetzlich festzulegen und dafür Sorge zu 
tragen. derartig haftunfähige Personen einer professionellen Hilfe zuzuführen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. 

82. Der Beirat empfiehlt, österreichweit mit Organisationen Kontakte aufzubauen, 
die sich mit traumatisierten Personen befassen und die liste dieser 
Organlsalionen den ärztlichen Diensten zur Verfügung zu stellen sowie in allen 
PolIzeianhaltezentren aufzulegen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist sinnvoll. Eine liste dieser Organisationen sollte jedoch vom 
Menschenrechtsbeirat eingebracht werden, welche in weiterer Folge den jeweiligen 
arztlichen Diensten zur Verfügung gestellt wird. 
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8 3 .  Der Beirat empfie hlt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. dass sowohl 
notwendige Behandlu ngen wie auch Ausfu hrungen In Krankena nstalten nicht an 
Kostenfragen gebunden werden Um e inen vernunftlgen f inanziellen Rahmen 
gewahrleisten zu konnen. sol lte ein Vers Icheru ngssystem fur Schubhaftl inge 
gepruft werden Neben a nderen Alternativen kon nte auch ein erweitertes Modell 
der Betreuung d urch H onorararzte uberlegt werden 

Maßnahmen des Bundesmin isteriums fü r Inneres 
Die Empfehlung erscheint derzeit nicht umsetLbar Sol lte ein VersIcherungsmodel l 
mogl lch werden.  konnten auch externe Arzte auf BasIs eines VersIcherungsvertrages 
herangezogen werden 

84 Der Beirat empfiehlt. von der Anhaltung suchtmlttelabha nglger Personen a n  
solchen Orten Abstand z u  nehmen, a n  denen die notwendige med iz in ische und 
psychische Betreuung ( begleitende psychische Betreuung,  Anwesenheit eines 
Facharztes ,  E instel lung auf Substitutionsprogramme ua)  n icht gewährleistet 
werden kann 

Maßnahme n  des Bundes m i n isteriums für In neres 
Die Empfehlung wird kont inuierl ich umgesetzt. 

85 Der Beirat empfiehlt, unter E InbIndung von Betreuungselnnchtungen und 
Krankenhausern ein Konzept zu erarbeiten ,  damit sichergestellt werden kann .  
dass a ls  haftu nfah lg beurteilte Personen n icht unversorgt auf  die Straße 
entlassen oder mangels Alternative weiter In Haft angehalten werden ,  sondem 
nach Maßgabe des E ln7elfalles einer fachgerechten medizinischen 
psychlatnschen oder sozialen Versorgung zugefuhrt werden konnen 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Umsetzbarkelt der [mpfeh lung wird gepruft 

86 Der Beirat empfiehlt. Uberlegungen a nzustel len.  wie Personen .  deren 
Haftu nfah lgkelt festgeste l l t  wurde. biS zum Auffinden einer geeigneten 
Betreuungselnnchtung nach der Haftent lassung unter bestmögl icher a rztl lcher 
Betreuung angehalten werden konnen (zB E inr ichtung von Akutbetten oder 
Unterbnngung auf der San itatsstation samt a l lenfal ls  erforderlicher Beobachtung) .  

Maßnahmen des Bundesministeriums für I n neres 
Bel F'estste l lung einer Haftunfahlgkelt ISt eine Betreu u ng Im PAZ n icht mehr mogl lch .  
d ie Betreuung muss In  einem entsprechenden Krankenhaus erfo lgen. E i ne 
Verbnngung dorthin erscheint du rch Betreuungsorgan isationen m ogllch Im E rnstfall 
du rch den Rettungsdienst. 
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87. Der Beirat empfiehlt, 
• die Wichtigkeit der lückenlosen Dokumentation des Gesundheitszustandes 

der angehaltenen Personen nachhaltig in Erinnerung zu rufen 
• die DokumentalIon durch den Leiter des ärztlichen Dienstes stichprobenartig 

zu überprüfen 
• neben der Diagnose des Gesundheitszustandes und der veranlassten 

Behandlung in der Dokumentation auch Name und Unterschrift des 
behandelnden Arztes bzw des für die Dokumentation verantwortlichen 
Beamten/Sanitäters zu vermerken 

• auf geeignete Weise sicherzustellen, dass die im PAZ erfolgte Medikation 
übersichtlich dokumentiert wird 

• wegen Haftunfähigkeit zu entlassende Personen bei ihrer Entlassung 
Informationen über ihren Gesundheitszustand (insbesondere über die im PAZ 
erfolgte Medikation, die weiterhin erforderliche Medikation sowie Angaben 
über die weiterhin erforderliche Beiziehung eines Arztes und innerhalb 
welcher Frist) in schriftlicher Form auszufolgen 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. Die lückenlose Dokumentation wurde Im Rahmen des 
periodischen Erfahrungsaustausches zwischen den PAZ-Kommandanten 
thematisiert und wird permanent in Erinnerung gerufen. 

88. Der Beirat empfiehlt, durch geeignete Maßnahmen, etwa unter Beiziehung von 
sprachlich versierten Schubhaftbetreuem, sicherzustellen, dass zu behandelnde 
Personen über die maßgeblichen Fragen der Behandlung in einer ihnen 
verständlichen Sprache informiert werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. 

89. Der Beirat empfiehlt, Wachebeamte und Schubhaftbetreuer über 
Infektionsgefahren zu informieren. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. Zudem wurden für alle Anhaltezentren 
Hygienerichtlinien erlassen. 

90. Der Beirat empfiehlt, entsprechend der Empfehlung des CPT auf geeignete 
Weise klarzustellen, dass es keinerlei medizinische Rechtfertigung dafür gibt, 
HIV-positive Personen getrennt von anderen Häftlingen anzuhalten. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung erscheint nicht umsetzbar. Eine Anhaltung in einer Einzelzelle ist 
laut chefärztlichem Dienst die gefahrloseste Situation (Angehaltener kann selbst die 
Zimmertemperatur bestimmen und es besteht keine Infektionsgefahr durch 
Mithäftlinge). Aus diesem Grund wurde eine Absonderung beschlossen. 
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91 . Der Beirat empfiehlt, Modelle eines gelockerten Haftregimes in 
Pohzeigefangenenhäusern (zB Offene Stationen) unter Einbeziehung externer 
Meinungen (zB Schubhaftbetreuung) weiter zu forcieren und dabei jedenfalls 
anstehende Sanierungen für strukturelle Verbesserungen der Haftbedingungen 
zu nützen. Die praktische Umsetzung sollte gemeinsam mit der 
Schubhaftbetreuung einer Evaluierung unterzogen werden. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird kontinuierlich umgesetzt. Die infrastrukturellen und materiellen 
Bedingungen in den Polizeianhaltezentren werden laufend nach Maßgabe der 
finanziellen Mittel verbessert. 

92. Der Beirat empfiehlt, im Rahmen der Schulung von Sicherheitswachebeamten, 
welche in Polizeigefangenenhäusern Dienst versehen, besondere 
Aufmerksamkeit den Sicherheitswachebeamten mit Erfahrungen eines 
gelockerten Haftregimes (zB Offene Station) zu schenken. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist umgesetzt. Die Erfahrungen aus den Offenen Stationen werden 
laufend im Rahmen des internen Erfahrungsaustausches behandelt. 

93. Der Beirat empfiehlt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, dass bei Bedarf in 
allen Polizeianhaltezentren ein Psychologe (auf Grund einer Anregung durch 
Polizeiamtsärzte, Wachebeamte oder Schubhaftbetreuer) herangezogen werden 
kann. Für die großen Gefangenenhäuser erscheint die Schaffung eines 
Konsihardienstes sinnvoll, für kleine Anhaltezentren ist eine Ausführung zu einer 
SpezIalabteilung zweckmäßig. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung ist teilweise umgesetzt. Im Verwaltungsanhaltezentrum Bludenz 
wurde ein Pilotprojekt gestartet. Den Angehaltenen steht in zweiwöchigen Abständen 
ein Psychologe/Psychiater zur Verfügung. Im Bereich der Polizeianhaltezentren in 
Wien wird die psychologische Betreuung durch den für die Drogensubstitution 
zustandlgen Verein DIALOG übernommen. 

94. Der Beirat empfiehlt, dem ärztlichen Dienst den Erlass hinsichtlich der 
Verpflichtung zur hygienischen Überwachung der Anhalteorte generell in 
Ennnerung zu rufen. 

Maßnahmen des Bundesministeriums für Inneres 
Die Empfehlung wird regelmäßig umgesetzt. 
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Im Jahr 1 999 ist eine Verordnung der Bundesregierung, mit der das Aufenthaltsrecht 
kriegsvertriebener Kosovo-Albaner geregelt wird, in Kraft getreten. Den betroffenen 
Personen wurde dadurch ex lege ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht 
(vergleichbar den Verordnungen bezüglich der Kriegsvertriebenen aus Bosnien
Herzegowina) gewährt. Schutzwürdigen Personen wurde auch im Jahr 2002, nach 
Auslaufen d ieses vorübergehenden Aufenthaltsrechtes, eine humanitäre 
Aufenthaltserlaubnis unter der Voraussetzung, dass nur der Zeitraum bis zum 
Vorhandensein eines Quotenplatzes in einer NLV .überbrückt" werden soll, erteilt. 
Diese Aktion steht vor dem Abschluss. 

Die Quote für die Neuerteilung von Aufenthaltstiteln wurde für das Jahr 2002 mit der 
Höchstzahl 8280 (200 1 :  8338) festgelegt. Des Weiteren wurde festgelegt, dass bis 
zu 8000 (2001 : 8000) Beschäftigungsbewilligungen, mit denen ein Anspruch auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer befristeten Zweckänderung 
verbunden ist, und für Erntehelfer bis zu 7000 Beschäftigungsbewilligungen (mit 
einer maximalen Gültigkeitsdauer von 6 Wochen und mit einem für diese Dauer 
verbundenen Aufenthaltsrecht) erteilt werden dürfen. 

Mit Stand 3 1 . 1 2.2002 waren 557.704 Fremde im Besitz eines aufrechten 
Aufenthaltstitels (Niederlassungsbewilligungen, Aufenthaltserlaubnisse und noch 
gültige Aufenthaltsbewilligungen nach dem Aufenthaltsgesetz). Das ist, ausgehend 
vom Stand des Vo�ahres, ein Plus von 4,28 %. 

Im Jahr 2002 wurden insgesamt 65.967 Erstaufenthaltstitel erteilt. 

Gegliedert nach Nationalität nehmen Staatsangehörige von Jugoslawien (23 %) den 
ersten Rang ein, gefolgt von Bosnien-Herzegowina ( 19  %) und der Türkei ( 1 8  %). 

6.2 Asylwesen 
Im Jahr 2002 stellten insgesamt 36.983 Fremde einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl. Im Vergleich dazu haben im Jahre 2001 insgesamt 30. 1 35 Fremde um 
Gewährung des Asylrechtes angesucht. Dies entspricht einem Anstieg um 22,7 %. 
Die Asylwerber stammen aus 99 (2001 :  1 00) Ländern. 

Im Jahre 2002 wurden 29.833 Administratiwerfahren nach dem Asylgesetz 
abgeschlossen. Davon endeten 1 .0 1 8  Verfahren mit der Gewährung von Asyl. Im 
Jahr 2001 wurden 25.804 Verwaltungsverfahren nach dem Asylgesetz 
abgeschlossen. Davon endeten 1 . 1 1 3  Verfahren mit der Gewährung von Asyl. 
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Reihung der (ersten zehn) Länder nach der Zahl der 
im Jahre 2002 gestellten Asylanträge 

Anträge Anträge 
pos. neg. 

2002 2001 
Entscheidung Entscheidung 

2002 2002 
SR JUQoslawien 4.729 1 .649 1 88 1 . 1 32 
Irak 4.473 2.1 1 3  1 09 1 49 

Afghanistan 4.322 1 2.957 239 299 

Türkei 3.563 1 .876 72 337 

Indien 3.366 1 .804 0 1 80 

Russische Föd. 2.223 369 29 79 

Armenien 2.039 1 .259 1 0  1 92 

Georgien 1 .919 596 1 3  1 33 

N igeria 1 .431 1 .037 6 309 

Sangladesch 1 . 1 04 949 0 51 
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Rechtsakte auf EU-Ebene 

Vorschlag tür eine Richtlinie über Mindestnormen tür Verfahren in den Mitgliedstaaten 

zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (Verfahrensrichtlinie) 

Ziel der Richtlinie ist es, die wichtigsten Voraussetzungen fur ein einfaches und 
zügiges Asylverfahren zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen legislative Instrumente und 
Mechanismen zur Gewährleistung einer EU-weiten raschen und korrekten 
Bearbeitung der Asylverfahren Der von der Europäischen Kommission Im 
September 2001 vorgelegte ursprüngliche Vorschlag für eine Verfahrensrichtlinie war 
bereits im Verlauf des Jahres 2001 Gegenstand von Verhandlungen im Rat. Nach 
Aufforderung des Europäischen Rates von Laeken im Dezember 2001 und der 
Durchführung von Beratungen auf Expertenebene im Feber und März 2002 legte die 
Kommission Anfang Juli 2002 einen geänderten Vorschlag für diese Richtlinie vor 
Die Beratungen dazu sollen im 1 .  Halbjahr 2003 beginnen. Gemäß dem vom 
Europäischen Rat von Sevilla vorgegebenen Zeitplan hat die Annahme des 
Vorschlages bis Ende 2003 zu erfolgen. 

Vorschlag fOr eine Verordnung des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 

zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem 

Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist 

(Dublin Verordnung) 

Mrt dieser Verordnung soll das seit 0 1 . 1 0. 1 997 auf der Basis eines völkerrechtlichen 
Vertrags (Dubliner Übereinkommen) durchgeführte Zuständigkeitsverfahren abgelöst 
werden. Ziele der Verordnung sind unter anderem die Sicherstellung des effektiven 
Zugangs zum Asylverfahren, die Verhinderung des Asylmissbrauchs und die 
Beseitigung der Defizite des Dubliner Übereinkommens. Nach intensiven Beratungen 
uber den Verordnungs vorschlag erfolgte die politische Einigung über die Verordnung 
Anfang Dezember 2002. 

Vorschlag tür eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die 

Aufnahme von Asylwerbern (Autnahmerichtlinie) 

Ziel der Richtlinie ist es, in allen Mitgliedstaaten vergleichbare Lebensbedingungen 
zu bieten, auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Gruppen von Personen 
besser einzugehen und die Sekundänmmigration, zurückzuführen auf 
unterschiedliche Aufnahmebedingungen, einzuschränken. Die politische Einigung 
erfolgte im April 2002. 

Vorschlag tür eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen tür die Anerkennung und 

den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 

Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen (StatusrichtJinie) 

Ziel der Richtlinie ISt es, gemeinschaftliche Rechtsvorschriften über die Definition des 
Begriffs Flüchtling gemäß Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention und über die 
Frage des subsidiären Schutzes zu schaffen. Es sollen Mindestnormen festgelegt 
werden, die ein Mindestmaß an Schutz gewährleisten, als ersten Schritt zu einer 
vollständigen Harmonisierung soll ein Abbau der Unterschiede der 
Rechtsvorschriften und Praktiken der Mitgliedstaaten erfolgen. Dies inbesondere 
unter Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus und der Eindämmung der 
Sekundarimmigration sowie des Asylmissbrauchs. Der Vorschlag war Schwerpunkt 
der Verhandlungen im 2. Halbjahr 2002, eine Finalisierung ist im Jahr 2003 
vorgesehen. 
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6.3 Bundesbetreuung tür Asylwerber 

Im Jahr 2002 stellten insgesamt 36.983 Personen einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl, davon wurden 1 5.824 Asylwerber in die Betreuung des Bundes gemäß den 
Bestimmungen des Bundesbetreuungsgesetzes (8GBI 405/91 )  aufgenommen. 

Per 3 1 . 1 2.2002 wurden insgesamt 7. 1 44 Personen (Asylwerber und Asylberechtigte) 
betreut. Dieser Personenkreis war in den Betreuungseinrichtungen des Bundes in 
Traiskirchen, Vorderbrühl, Reichenau, Bad Kreuzen, Thalham und in Wien 9. ,  
Nussdorferstraße 23, sowie in 1 26 privaten Beherbergungsunternehmungen 
untergebracht. 

Seit dem 1 5. 1 0.2002 werden jene Asylwerber, denen auf Grund ihres Vorbringens in 
Verbindung mit dem Herkunftsstaat mit hoher Wahrscheinlichkeit Asyl nicht gewährt 
werden kann, in einer flexiblen Rückkehrberatungsstelle in der Betreuungsstelle 
Traiskirchen über ihre Perspektiven in Österreich sowie über die Möglichkeit und 
Finanzierbarkeit der freiwilligen Rückkehr beraten. Diese Beratung und Betreuung 
erfolgt durch eine Firma im Auftrag und Namen des Bundesministeriums für Inneres. 
Die Tätigkeit der Rückkehrberatungsstelle hat auch Auswirkung auf die illegal in 
Österreich aufhältigen Fremden. Nicht anerkannte Asylwerber haben die Möglichkeit, 
sich bis zur Ausreise legal in der Rückkehrberatungsstelle aufzuhalten. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit wurden in Zusammenarbeit mit den jeweils 
zuständigen Behörden (Bezirksverwaltungs- und Bundespolizeibehörden) in den 
unter Vertrag stehenden Quartieren und in den Betreuungsstellen unangekündigte 
Kontrollen durchgeführt. Diese Kontrollen umfassten nicht nur Sicherheitsaspekte, 
sondern auch Überprüfungen im Hinblick auf den effektiven Einsatz von Ressourcen. 
So wurden zB im Rahmen der Auszahlung der Taschengelder Ueden 2 .  Monat) 
gleichzeitig Anwesenheitskontrollen durch die auszahlenden Bediensteten sowie 
Kontrollen der Vertragsunterkünfte durchgeführt. 

6.4 Integration 

6.4.1 Asylberechtigte (Flüchtlinge) 

In den drei Integrationswohnhäusern des Bundesministeriums für Inneres in Wien 
(Kaiserebersdorf), Niederösterreich (Vorderbrühl) und Oberösterreich (Thalham) 
wurden im Berichtsjahr 708 Asylberechtigte für eine durchschnittliche Dauer von 9 
Monaten aufgenommen. Insgesamt wurden 1 6  Deutsch- und Integrationskurse 
veranstaltet, an denen 1 74 Personen teilnahmen. Die angebotene Kinderbetreuung 
ermöglichte auch den Frauen, an den Kursen teilzunehmen. Die Kurse schaffen die 
Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme, da neben der Sprachausbildung und 
Integrationsschulung eine spezielle Berufsvorbereitung stattfindet. Bei dieser 
Berufsvorbereitung werden Berufsbilder erarbeitet, Bewerbungsunterlagen erstellt 
und Vorstellungsgespräche trainiert. Im Anschluss an die Kurse wurden die 
Teilnehmer am Arbeitsmarkt vermittelt. 
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6.4.2 Beirat für Asyl- und Migrationsfragen 

Der im Jahr 2001 konstituierte Beirat für Asyl- und Migrationsfragen hat die Aufgabe, 
den Bundesminister für Inneres in konkreten Asyl- oder Migrationsfragen und bei der 
Erteilung von humanitären Aufenthaltserlaubnissen zu beraten. 

Im Jahr 2002 wurden fünf Plenarsitzungen abgehalten. Der Beirat widmete sich 
migrations- und asylspezifischen Problemen. Zum Entwurf der Novelle des 
Fremdengesetzes wurde eine Stellungnahme abgegeben. Über Ersuchen wurden 
die Mitglieder des Beirats über die Projekte Bundesbetreuung neu, Asylleitstelle und 
Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde sowie über die Position 
Österreichs zur Richtlinie der EU für die Aufnahme von Asylwerbern und über den 
derzeitigen Stand der Asylwerberzahlen informiert. Das Bundesministerium für 
Inneres gab eine Stellungnahme zum Problem jener Personen ab, die nach der 
Saisonbeschäftigungsbewilligung eine Arbeitserlaubnis erhielten, aber keinen 
Aufenthaltstitel erwarben. 

Im Jahr 2002 wurden an die Geschäftsstelle des Beirates für Asyl- und 
MIgrationsfragen 1 53 Fälle (246 Personen betreffend) herangetragen. In den 
Sitzungen des Beirats wurden insgesamt 63 Fälle ( 122 Personen) behandelt, in 
59 Fällen ( 1 14 Personen) wurde eine Empfehlung zur Erteilung einer humanitären 
Aufenthaltserlaubnis gemäß § 10  Abs 4 FrG 1 997 abgegeben, vier Fälle 
(8 Personen) wurden zur Einholung weiterer Informationen vertagt. Die 
aufenthaltsrechtlichen Probleme in insgesamt 84 Fällen ( 1 67 Personen) konnten von 
der Geschäftsstelle ohne Befassung des Beirates gelöst werden. 

6.5 Migration 

6.5.1 Rückkehrhilfe 

Gemeinsam mit der EU wurden zwei Rückkehrprojekte gefördert. 

Das Projekt der Caritas wurde im Zusammenwirken mit der Internationalen 
Organisation für Migration (10M) durchgeführt. Es zielt auf Rückkehrberatung und 
Unterstützung der freiwilligen Rückkehr für vorwiegend nicht zum Aufenthalt in 
Österreich berechtigte Personen ab. Im Jahr 2002 kehrten mit Hilfe dieses Projektes 
760 Personen freiwillig in ihre Herkunftsländer zurück. Während die Caritas sich in 
erster Linie auf die Rückkehrberatung, auf die Unterbringung bis zur Abreise und auf 
die Beschaffung von Dokumente, im Bedarfsfall aber auch auf die Hilfestellung zur 
Reintegration im Herkunftsland konzentrierte, führte die 10M im Auftrag des 
Bundesministeriums für Inneres die Organisation der Heimreise durch. 

Das Projekt des Vereins ADA widmete sich der Zielgruppe der Schwarzafrikaner. 

6.5.2 Auswanderung 

Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Inneres konnten im Jahr 2002 
insgesamt 1014  Personen (aus dem Kreis der Personen mit subsidiärem Schutz bzw 
Asylwerber) auswandern. Von den 10 14  Personen waren 995 iranische, 
1 0  kolumbianische, 4 bosnische, 2 irakische, 2 jugoslawische und 1 russischer 
Staatsbürger. 999 Personen wanderten in die USA, 12  Personen nach Kanada und 
3 Personen nach Australien aus. 
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Am 07. 12 .2001 wurde im Rat Justiz und Inneres die Verordnung (EG) 
Nr 241 4/2001 beschlossen, mit der die Verordnung (EG) Nr 530/2001 (Aufstellung 
der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 
Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie Aufstellung der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind) geändert 
wurde. Rumänische Staatsangehörige können daher auf Grund der unmittelbar 
anwendbaren Verordnung seit 01 .01 .2002 visumfrei in das Bundesgebiet einreisen. 
Ein neuer Änderungsentwurf sieht ua die Aufnahme Ecuadors in die Liste der 
visumpflichtigen Staaten vor, der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens steht noch nicht fest. 

6.6.2 Rückübernahmeabkommen 

Im Hinblick auf die große Bedeutung der Rückübernahmeabkommen bei der 
Bekämpfung der illegalen Migration hat Österreich auch im Jahr 2002 seinen Weg 
fortgesetzt, bestehende Abkommen d ieser Art zu evaluieren, und neue Abkommen 
abzuschließen. die im Wesentlichen die Rückübernahme eigener Staatsangehöriger, 
die Übernahme Drittstaatsangehöriger und Staatenloser sowie die polizeiliche 
Durchbeförderung regeln. 

In d iesem Sinne sind folgende Rückübernahmeabkommen in Kraft getreten:  

Rumänien: 
Slowakei: 

06.02.2002 
01 . 1 0.2002 

Das Abkommen mit Polen wurde am 1 0.06.2002 unterzeichnet, der Text des 
Abkommens mit Jugoslawien am 28.10.2002 paraphiert. 

Im Dezember 2002 begannen Verhandlungen über den Abschluss eines 
Abkommens mit Tschechien. 

Auch die Europäische Union ist bestrebt, im Rahmen eines der Verhinderung der 
illegalen Migration dienenden Gesamtpakets Rückübernahmeabkommen der 
Gemeinschaft abzuschließen, die wie im Falle der bilateralen Abkommen die 
Rückübernahme eigener Staatsangehöriger, die Übernahme Drittstaatsangehöriger 
und Staatenloser sowie die polizeiliche Durchbeförderung regeln. 
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Hongkong: Das Abkommen wurde am 27. 1 1 .2002 förmlich unterzeichnet. Nach der 
Abgabe des abschließenden Votums durch das Europäische Parlament 
soll der Ratsbeschluss über die förmliche Genehmigung im Jahr 2003 
aufgenommen werden. 

Macao: Das Abkommen wurde am 18 . 1 0.2002 paraphiert. Die beiden 
Ratsbeschlüsse betreffend Unterzeichnung und Genehmigung werden 
von der Kommission vorgelegt werden. 

Sri Lanka: Nachdem das Abkommen bereits Ende Mai 2002 paraphiert wurde, 
mussten durch Notenwechsel noch einige Abänderungen 
vorgenommen werden. Der abgeänderte Text wird von der Kommission 
vorgelegt werden. 

Ukraine: Am 1 8. 1 0.2002 fand die erste förmliche Verhandlungsrunde statt. Die 
zweite Verhandlungsrunde beginnt im Jahr 2003. 

Marokko: Nach vier informellen Runden sollen im Jahr 2003 formelle 
Verhandlungen beginnen. 

Russland: Nach dem Konsens hinsichtlich Kaliningrad werden im Jahr 2003 
formelle Verhandlungen beginnen. 

Die Europaische Kommission beabsichtigt zudem im Jahr 2003 ein erstes 
Informelles Arbeitstreffen mit Pakistan. H insichtlich der geplanten 
Rückübernahmeabkommen mit Albanien, Algerien, China und der Türkei wurden 
beim JAI am 28.129. 1 1 .2002 die erforderlichen Mandate für die Europäische 
Kommission angenommen. Die Vorlage der Abkommens-Volltexte seitens der 
Kommission ist 2003 geplant. 

6.6.3 Fremdenpolizeiliche Maßnahmen 

Im Vergleich zum Jahr 2001 ist die Anzahl der Zurückweisungen, 
Schubhaftverhcingungen und Abschiebungen gesunken, die Anzahl der 
Zuruckwelsungen, Ausweisungen und Aufenthaltsverbote hingegen gestiegen. 

Zuruckwelsunqen (§ 52 FrG) 
Zuruckschlebunqen (§ 55 FrG) 
Ausweisungen (§§ 33, 34 FrG) 
Aufenthaltsverbote (§ 36 FrG) 
Schubhaftverhängungen (§ 6 1  FrG) 
Abschiebungen (§ 56 FrG) 

Jahr 2002 
23.280 

4.750 
7.059 

1 6.691 
1 1 .816 
6.842 

Jahr 2001 Veränderung 

1 7.595 +32,31 % 
6.338 -25,06 % 
6.204 +1 3.78 % 

1 6.387 + 1 ,86 % 
1 7.306 -31 ,72 % 
8.324 -1 7,80 % 

Der Anstieg bei den Zurückweisungen ist auf die effektivere Grenzkontrolle, der 
Ruckgang bei den Schubhaftverhängungen und Abschiebungen zum Großteil auf die 
gestiegene Anzahl der Anträge auf Asyl zurückzuführen. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 347 von 495

www.parlament.gv.at



- 344 -

6.6.4 Grenzüberwachung und Grenzkontrolle 

Österreich war auch im Jahr 2002 wieder bemüht, die Bereiche Grenzkontrolle und 
Grenzüberwachung weiterzuentwickeln, um den Ruf als verlässlicher 
Schengenpartner zu festigen. Zu diesem Zweck wurden die bestehenden Systeme 
evaluiert und die entsprechenden Maßnahmen (Zuführung von technischen 
Hilfsmitteln, personelle Umgruppierung, bauliche Adaptierungen am Flughafen und 
an den Landgrenzübergängen) durchgeführt. 

Mit den Nachbarstaaten und mit Polen wurde an der Vertiefung der 
Sicherheitspartnerschaften gearbeitet, um die Aufrechterhaltung des hohen 
Standards der inneren Sicherheit auch nach dem EU-Beitritt d ieser Staaten 
garantieren zu können. Im Rahmen dieser Bemühungen gelang es, mit der Slowakei 
und mit Ungarn eine schengenähnliche Form der Zusammenarbeit zu finden, die 
eine intensivere Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Kriminalität. 
Migration und Schlepperei ermöglicht. 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war das Bestreben. die bei der Durchführung der 
Grenzkontrolle und Grenzüberwachung gewonnenen Erfahrungen anderen 
zukünftigen EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen. Österreichische Vertreter 
nahmen an EU-Missionen nach Slowenien. Ungarn. Bulgarien. Lettland und der 
Slowakei teil. wirkten an EU-Projekten mit Ungam und der Slowakei mit und waren 
bemüht. weitere Projekte mit Tschechien und Polen vorzubereiten. Besonderer Wert 
wurde auf die Verbesserung der bilateralen Kontakte zu den Nachbarstaaten gelegt. 

Mit der Tschechei gelang die Realisierung der ganzjährigen Öffnung der 
Grenzübergangsstelle Guglwald. bei der Realisierung eines Abkommens über 
Wanderwege im Grenzgebiet wurden Fortschritte erzielt. Mit der Erweiterung des 
Grenzüberganges Pyhrabruck (Erweiterung des Benützungsumfanges auf 
Autobusse) und mit der baulichen Verbesserung am Grenzübergang Kleinhaugsdorf 
wird im Jahr 2003 begonnen werden. 

Mit der Slowakei wurden die Arbeiten am gemeinsamen Kontaktbüro soweit forciert. 
dass die Umsetzung im Jahr 2003 erfolgen wird. 

Mit Ungarn wurden mehrere. bereits länger anhängige Vorhaben erfolgreich 
abgeschlossen. An den Grenzübergangsstellen Andau und Pamhagen wurde 
erfolgreich eine Erweiterung bzw Änderung der Öffnungszeiten umgesetzt. Die 
Infrastruktur am Grenzübergang Klingenbach konnte verbessert werden. Eröffnet 
wurden der grenzüberschreitende Wirtschaftspark Heiligenkreuz-Szentgotthard und 
eine neue Grenzübergangsstelle am Neusiedler See. Des Weiteren wurde das 
Abkommen über den grenzüberschreitenden Tourismusverkehr zwischen dem 
Naturpark Geschriebenstein und dem Naturpark lrottkö am 23.02.2002 
unterzeichnet. 

Im Süden wurde durch die Schaffung eines grenzüberschreitenden Mountainbike
Wanderweges ebenfalls eine Verbesserung des Tourismusangebots im Grenzgebiet 
erreicht. Die Arbeiten an der Verbesserung der Schilaufmöglichkeiten im 
Grenzgebiet zu Slowenien und die Arbeiten zur Schaffung eines trilateralen 
Kontaktbüros wurden forciert und werden im Jahr 2003 umgesetzt werden. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)348 von 495

www.parlament.gv.at



- 3-t 5 -

6.6.5 Orga nisatorische und administrative Maßna hmen im Zusammenhang m i t  

der Inkraftsetzung der Schengener Verträge 

Seit 0 1  1 2  1 99 7  Ist das Schengener Konsultationssystem In Betrieb Mit  d iesem 
System. welches d ie d i rekte Kommunikation zwischen den konsulilnschen 
VertretunlJen Irn Ausland mit I hren Zentralstel ien sowie die KommunikatIon 7wIschen 
d iesen Zentralste l len aller Schenqener Partnerstaaten tn den durch d ie 
elnsch laglgen Schengener Regelungen vorgesehenen Konsu ltat ionsfa l len Irl den 
Bereichen Vlsaerte l lung und Ausste l lung von AufenthaltstIteln ermogllcht wurde den 
S,cherhe,tsInteressen al ler Schengener Vertragspartner Im hohen Maße Rechnung 
getragen Das dafur geschaffene E DV-System wurde Im Jahr  2002 weIter technIsch 
erweItert und verbessert sodass es mog l lch war rund 600 000 elektronIsche E l n 
u n d  Ausgange zu verwalten I m  8enchtslahr  wurden damit  rund 1 2 5  000 Verfa hren 
gemaß Art ikel 1 6  1 7  25 und 96 SLlU abgewickelt 

6.6.6 EU.Erweiterung - Zusammenarbeit mit den Beitrittskandidaten lä ndern 

Um cl", mit den Nach barstaaten U ngarn.  Tschechien S lowen ien .  S lowakei sowie 
Polen bestehende Zusammenarbeit weiter zu verstarken. wurde mi t  d iesen Staaten 
eine gemeinsame I:: rklarung u nte rzeichnet Die Un terzeichnung der ·Salzburg 
Dekla rat ion· ,m Ju l i  2001  war der formelle Beg i n n  der Sicherheitspartnerschilften Mit 
dem Forum Salzburg 2002 wurde dieser begon nene Dialog In den Bereichen 
Grenzkontrol le .  pol izei l iche Zusammena rbeit Bekampfung der I l legalen M igrat IOn 
und Schlepperei Asylwesen und E mchtung e iner Eu ropalschen Grenzpol izei Im 
S inne eines eu ropalschen tntegrlerten G renzmanagements weiter vertieft 

Durch zahlreiche Maßrlahmen ( hochranglge Expertentreffen Bereitstel lung von 
Experten Hospitationen Durchfuhrung von Seminaren und gemeinsamen Prolekten )  
u nterstutzte das Bundesmin ister Ium fur I nneres den Prozess der  Etnfuhrung.  
Umsetzung und Anwendung  des EU-AcqUis I n  den benachbarten 
f3clt rlttskand ldaten landern und tn Polen Im H inb l ick auf den von diesen Staaten 
a ngestrebten Schengen-Beltrltt wurde auch begonnen. die Zusammenarbeit an der 
gemeinsamen Grenze weiter zu I ntensIvieren .  wobei fo lgende Schwerpunkte verfolgt 
werden 

• I ntenSIvierung der Zusammenarbeit durch schwerpunktmaßlge Abst immung der 
Grerlluberwachung 

• Optimierung der Gren7kontrol le 
• E inrichtung von gemeinsamen kr iminalpol izei l ichen E rmi tt lungsgruppen 
• Gemei nsame Schwerpunktmaßnahmen mi t  gemeinsamer E Insatzleitung 
• Gegenseitige Hospitationen und IntenSIvierung der Arbeltspa rtnerschaften 
• E rllchtung von Kontaktburos an der gemetnsamen Grenze als neue Form der 

pol 17ell ichen Zusammena rbeit 
• StruktUrierter Datenaustausch In  den Bereichen Asyl u nd M igration 
• Abschluss von Staatsverträgen uber die pol izeil iche Zusammenarbeit 
• E nger In formationsaustausch uber Fragen der EU 
• Standlge Evalurerung 
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7 Eu ropäische U n ion 
Der Bereich JustiZ und Inneres war Insbesondere von den E rgebnissen des 
louropalschen Rates von Sevi l la gepragt wobei d ie  Außengrenzkontrolle und d ie 
Bekampfung der I l legalen E inwa nderung zu P rlor ltaten erkoren wurden 

Asyl, E inwanderung, Grenzkontrolle 

Grundgedanke Ist d ie  E ntwicklung einer gemeinsamen Politik ,n den eng miteinander 
verbundenen Bereichen Asyl und E inwanderung Bel der gemeinsamen Bewalt lgung 
der MIg rationsstrome ist auf d ie Ausgewogenheit zWischen der I ntegrationspol it ik 
und einer Asylpol it ik sowie der Bekampfung der I l legalen Einwanderung und des 
Menschenhandels Bedacht zu nehmen 

E in  wesentl icher Faktor ISt dabei d ie Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und 
TransIt landern E in  gezleltes Vorgehen bel der Bekampfung der I l lega len 
E inwanderung erfordert ein integriertes. g lobales und ausgewogenes Konzept I n  
diesem Sinne Ist d ie I ntenSIvierung der  wirtschaftlichen Zusammenarbeit, d ie 
Entwicklung des Handels d ie Entwicklungshi lfe sowie d ie Konfliktverhutung 
anzustreben um den wirtschaft l ichen Wohlstand der betreffenden Lander zu fordern 
u n d  d ie den M lgratlonsstromen zugrunde l iegenden Ursachen zu verringern Aus 
d iesem Grund Wird In kunftlge Assozlatlons- und Kooperationsabkommen eine 
Klause l  uber die gemeinsame Kontrolle der MIgrationsstrome und uber d ie 
obl igatorische Ruckübernahme Im Fal le der I l legalen E inwanderung aufgenommen 

Unter der spanischen Pras ldentschaft Im 1 HalbJahr 2002 wurde In Vorbereitung des 
Europalschen Rates von Sevil la einerseits ein Managementplan fur d ie 
Außengrenzen. andererseits ein Gesamtplan zur Bekampfung der I l legalen 
E inwanderung und des Menschenha ndels entWickelt. Diesen I nit iativen Sind e in  
osterrelch,scher. f inn ischer und belglscher Workshop ( Police and Border Securlty) 
und e ine Ministerkonferenz In Rom mit dem Ergebnis der Festlegung auf e in  
gemeinsames G renzmanagement vorangegangen 

Die politrsche AUSrichtung fand Ihren Niederschlag In konkreten PrOJCkten und 
gemeinsamen Aktionen.  wobei d ie schrittweise E lnfu hrung e ines koord in ierten und 
Integrierten Schutzes der Außengrenzen Insbesondere wahrend der dan ischen 
Prasrdentschaft Im zweiten HalbJah r  2002 stark forCiert wurde Mit der E i n richtung 
eines neuen. Innerhalb der Ratsstrukturen bestehenden Ausschusses wurde d ie 
gemeinsame Instanz von Fachleuten aus der PraxIs der AußengrenzsIcherung 
gebildet Dieses G remium empfahl seit seinem Bestehen 1 7  verschiedene P rojekte 
der Mitgliedstaaten, d ie  derzeit umgesetzt werden .  

Osterreich stellt dabei se in  Know-how Im Bereich der  AUSbi ldung zur Verfugung und  
Wird Im Rahmen eines PrOJekts einen europalschen Kernlehrplan für d ie 
Grenzschutzausbi ldung ausarbeiten. Das Ziel  des Kernlehrp lans besteht In  der  
Schaffung einheit l icher Ausbi ldu ngsstandards für d ie Grundausbi ldung von 
Grenzd ienstbeamten und des mittleren Managements des Grenzdienstes . Neben 
dem PrOJekt Kernlehrp lan .  an dem die IntereSSierten BeitrIttslander betei l igt S ind , 
Wird Osterreich gemeinsam m it Deutsch land und Ital ien eine Schwerpunktaktron 
I Herkules) zur Bekampfung der I l legalen E inwanderung an den Außengrenzen 
du rchfuhren Auch hier sollen d ie unm itte lbaren Nach barn In d ie praklische Arbeit 
mite Inbezogen werden 
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Die Ereignisse in Afghanistan und der damit verbundene Flüchtlingsstrom nach 
Europa bewog die Europäische Union, ein a llgemeines 
Rückführungsaktionsprogramm sowie ein Rückführungsprogramm für afghanische 
Flüchtlinge zu verabschieden. Dadurch soll ein harmonisiertes Vorgehen bei der 
Rückführung in Zusammenarbeit mit den afghanischen Behörden und den 
wesentlichen internationalen NGOs sichergestellt sein. Darüber hinaus wurde im 
Rahmen des oben erwähnten Ausschusses von Frankreich unter österreichischer 
Beteiligung ein Rückführungsprojekt mit dem Ziel ins Leben gerufen, gemeinsame 
Regeln für die Durchführung von europäischen Charterflügen zu erstellen. 

Neben der Bekämpfung der illegalen Einwanderung wurden vor allem im Bereich der 
Asylpolitik Fortschritte erzielt. Wesentlicher Meilenstein war die politische Einigung 
über die Dublin Verordnung zur Feststellung des für einen Asylantrages zuständigen 
Mitgliedstaates (förmliche Annahme erfolgt 2003). In Kombination mit der Eurodac
Verordnung aus 2000 und der unter der spanischen Präsidentschaft 
verabschiedeten Eurodac-Durchführungsverordnung zur Speicherung und 
Abgleichung von Fingerabdrücken wird ein effizienteres und schnelleres 
Asylverfahren ermöglicht (Echtbetrieb ab 1 5.01 .2003). 

Die Richtlinie betreffend die Bedingungen für die Aufnahme von Asylwerbern wurde 
angenommen. Die Richtlinie harmonisiert die Betreuungsstrukturen der 
Mitgliedstaaten und stellt grundsätzlich sicher, dass jeder Asylwerber einen 
Anspruch auf Betreuung hat. Ebenso wurde von der Europäischen Kommission der 
geänderte Vorschlag zu einer Richtlinie betreffend die Schaffung von Mindestnormen 
für Verfahren zur Zu- oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft vorgelegt und 
der erste Teil (Artikel 1 bis 1 9) der Richtlinie über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig Schutz benötigen (subsidiärer Schutz) 
unter der dänischen Präsidentschaft nahezu finalisiert. 

Ausgehend von einer österreich ischen Initiative wurde das Prinzip der sicheren 
Drittstaaten in der EU in Form einer Ratserklärung verankert. Danach sind alle 
Beitrittskandidatenländer spätestens ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der 
Beitrittsverträge als sichere Drittstaaten zu qualifizieren. Die konkrete Ausgestaltung 
dieses Prinzips sowie eine allfällige europäische Liste sicherer Drittstaaten soll in der 
Richtlinie betreffend die Schaffung von Mindestnormen für Verfahren zur lu- oder 
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft konkretisiert werden. Parallel dazu werden 
die Beitrittskandidatenländer zum selben Zeitpunkt als sichere Herkunftsstaaten 
qualifiziert. 

Im Bereich der Zuwanderungspolitik wurde von der Europäischen Kommission ein 
geänderter Richtlin ienvorschlag zur Familienzusammenführung vorgelegt, wobei es 
Österreich gelang, das in der EU lang umstrittene System der Quotenregelung durch 
die Einführung einer Wartefrist für den Neuzuzug von Familienangehörigen und der 
damit verbundenen Berücksichtigung der Aufnahmekapazität des Mitgliedstaates zu 
etablieren. Sowohl diese Richtlinie als auch die Richtlinie betreffend die langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen sollen unter griechischer 
Präsidentschaft im 1 .  Halbjahr 2003 zum Abschluss gebracht werden. 
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Die Im Berichtsjahr  Im Bereich der europalschen Asyl- und E InwanderungspolIt ik 
erzielten Erfolge sind Insbesondere den erwahnten Schlussfolgerungen des 
E u ropalschen Rates von Sevi l la zu verdanken Die zeitl iche Vorgabe des 
Furopalschen Rates von T ampere In 5 Jahren e inen Grundsatzacquls Im Bereich 
J ustiZ und Inneres zu schaHen .  soll nunmehr mit H i lfe straHer Zeltvorgaben erreicht 
werden Paral le l  zur verstarkten Kooperation zur Bekampfung der I l legalen 
E inwa nderung soll d ie laufende Gesetzgebu ngstatlgkelt zur restlegung einer 
gemein samen Asyl- und E Inwanderungspol i t ik beschleunigt werden Aus d iesem 
Grund sollen vor Jun i  2003 die Best immungen uber die Voraussetzungen fur d ie 
Zuerkennung des Fluchtl lngsstatus und uber den I nhalt dieses Status sowie d ie 
Bestimmungen uber die Fami l lenzusammenfuhrung und den Status von langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drlttstaatsangehorlgen sowie vor E nde 2003 d ie 
gemeinsamen Vorschriften fur Asylverfahren vom Rat gebil l igt werden 

Als flankierende Maßnahme wurde am 1 3  / 1 4  06 . 2 002 das so �Ienannte 
F InanzIerungsprogramm ARGO verabschiedet Dieses Pros;ramrn ellent In  erster 
L in ie der Versta rkung und Verbesseruns; der Verwaltungszusammenarbeit ZWischen 
den M itgliedstaaten In  den Bereichen Asyl E i nwanderung und Grenzen fur d ie  
nachsten 5 Jahre. wobei auch h ie r  d ie Beltrlttskandldaten la nder miteinbezogen 
werden konnen Das osterreichische PrOjekt Kernlehrplan Wild Im Rahmen d ieses 
FInanzIerungsprogramms von der !:: u ropalschen KommiSSion koflnanL lert 

Polizei l iche Zusammenarbeit 
Der Rat JUStiZ. I nneres und Katastrophenschutz kam auf seiner  außerordentl ichen 
Tagung vom 20 09 2001  ubere l n .  dass - In Verbindung mit den Arbeiten des Rates 
Verkehr - u nverzugl lch daruber beraten Wild , wie die SIcherheitsnormen an den 
F l ughafen und an Bord der F lugzeuge verstarkt werden konnen Wesentliche 
Bedeutung kommt dabei (aus osterrelchlscher E rfahrung)  dem Einsatz von 
polizeil ichen Flugbegleitern zu Bed ingt durch verstarkte terrorrstlsche AktlvItaten 
nahostl lcher Gruppen entschied Osterreich Im Jahr  1 98 1 .  L In ienfluge durch 
Sicherheitsbeauftras;te des Gendarmerreelnsatzkommandos Sichern zu lassen Se it 
1 98 1  wurden ca 4 0 000 F lus;begleltungen durchgefuhrt Die Sicherheit an Bord 
osterrelchlscher L I n ienmaschinen wurde d urch d iese Maßnahme wesentlich erhoht 
U nter anderem konnte am 1 7  1 0  1 996 eine versuchte F lus;zeugentfuhrung verhindert 
werden.  I m  Gegenzug ISt kein Fal l  bekannt .  bel dem durch polize i l iche F lugbegleiter 
S Icherheitsprobleme verursacht wurden Auf Grund d ieser Erfahrungen und Im 
L ichte der Notwend igkeit .  die Sicherheit der F lugzeuge auf d as hochstmögllche 
Niveau zu heben ,  schlug Osterreich vor, d ie Arbeiten zur SchaHung eines Systems 
pol izei l icher F lugbegleiter In  der Europalschen U n ion aufzunehmen und stellte ein 
DISkussIonspapIer vor ,  In  dem G rundprinZIpien fur den E insatz u nd die Aufgaben von 
polizei l ichen F l us;bes;leltern empfohlen werden I n  weiterer Fols;e wurde d a s  
DIskussIonspapIer a n  die zustandlgen Gremien In  der I Saule der  E U  verwiesen 
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Beim Rat konnte weiters eine vorläufige Lösung der Managementfrage hinsichtlich 
des Sitzes der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) herbeigeführt werden, 
nachdem am Europäischen Rat keine Einigung erzielt wurde. Um einen Ausweg aus 
dieser Situation zu finden, erklärte Dänemark sich bereit, vorläufig den Sitz der 
Europäischen Polizeiakademie zu beherbergen. 

Seit rund 2 Jahren wird an neuen Funktionalitäten für das Schengener 
Informationssystem der 1 1 .  Generation gearbeitet. Unter der belgischen 
Präsidentschaft wurde die laufende Diskussion verdichtet und eine Einschränkung 
auf bestimmte Funktionalitäten vorgenommen. Durch die spanische Präsidentschaft 
wurde am JI-Rat am 1 3. Juni der Stand der Arbeiten in Schlussfolgerungen des 
Rates zu den neuen Anforderungen für das SIS zusammengefasst. In diesen 
Schlussfolgerungen bestätigte der Rat jene neue Funktionalitäten des SIS, über die 
auf technischer Ebene Einigung erzielt wurde. Weiters wurde festgelegt, für welche 
Funktionalitäten noch weitere Arbeiten auf Expertenebene notwendig sind, bevor 
eine Entscheidung über ihre Aufnahme in das neue SIS getroffen werden kann. 
Unter der spanischen Präsidentschaft wurde der Entwurf für eine Verordnung und 
einen Beschluss des Rates zur Einführung neuer Funktionalitäten vorgelegt. Ziel der 
Initiativen ist die Erweiterung des Zuganges von Behörden zum SIS und die 
Erweiterung der Kategorien im SIS.  Bei den Dossiers konnten Im Jahr 2002 große 
Fortschritte erzielt werden, der Rat legte am 20. 1 2.2002 fest, dass Europol Zugang 
zu Datenkategorien nach Art 95, 99 und 1 00 SDÜ erhalten soll. Weiters wurde ein 
Zugang von Eurojust diskutiert. Die Dossiers sollen im 1 .  Halbjahr 2003 unter der 
griechischen Präsidentschaft abgeschlossen werden. 

Der Rat beschloss auf seiner Tagung am 20.09.2001 , dass der Ausschuss Artikel 36 
eine gestraffte und rascher arbeitende Variante des Begutachtungsmechanismus, 
der in der Gemeinsamen Maßnahme 97/827/JI vom 5. Dezember 1 997 betreffend 
die Schaffung eines Mechanismus für die Begutachtung der einzelstaatlichen 
Anwendung und Umsetzung der zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
eingegangenen intemationalen Verpflichtungen vorgesehen ist, ausarbeiten soll, um 
die Modalitaten einer gegenseitigen Begutachtung der einzeistaatlichen 
Vorkehrungen zur Terrorismusbekämpfung festzulegen. Nachdem der Ausschuss 
einen entsprechenden Mechanismus ausarbeitete, konnte am JI-Rat im Oktober 
2002 politische Einigung erzielt werden. 

Im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit stand die Weiterentwicklung von 
Europol und der Abschluss von weiteren Kooperationsabkommen im Vordergrund. In 
Entsprechung der Vorgaben des Art 30 Abs 2 des Vertrages über die Europäische 
Union unterbreiteten Belgien und Spanien eine gemeinsame Initiative zur Änderung 
des Europol-Übereinkommens, die ua auf die Festlegung von Regeln für die 
Teilnahme von Europol-Bediensteten an gemeinsamen Ermittlungsgruppen sowie für 
die Ersuchen seitens Europol um Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungen abzielt. 
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Der JI-Rat einigte sich auf seiner Tagung im April 2002 über die Teilnahme von 
Europol-Bediensteten an gemeinsamen Ermittlungsgruppen und über das Ersuchen 
seitens Europol um Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungen. Diese Initiative 
konnte vom JI-Rat am 28.129. November 2002 förmlich angenommen und von den 
Ministem ein entsprechendes Protokoll unterzeichnet werden. 

Der JI-Rat bill igte am 06. 1 2.2001 ein Abkommen zwischen Europol und den USA 
Ober den Austausch strategischer und technischer Daten und ermächtigte den 
Direktor von Europol, Verhandlungen über den Austausch personenbezogener 
Daten mit den USA aufzunehmen. Diese Verhandlungen konnten unter dänischer 
Präsidentschaft abgeschlossen und dem Rat ein Abkommenstext vorgelegt werden, 
den dieser am 27.128 . 1 2.2002 genehmigte. Nach langen Verhandlungen gelang es, 
einen ausgewogenen Text im Sinne des Datenschutzes und der 
Strafverfolgungsbehörden zu finden. 

Der Rat nahm am 28.02.2002 einen Abkommensentwurf zwischen Europol und der 
Tschechischen Republik sowie bei der Tagung am 1 3.114.06.2002 einen 
Abkommensentwurf zwischen Europol und der Weltzollorganisation (WZO) an. Um 
Verhandlungen für den Abschluss von Vereinbarungen, die auch die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch Europol an Drittstaaten und Nicht-EU-Stellen 
vorsieht, aufnehmen zu können, nahm der Rat am 14 .1 15 . 1 0.2002 entsprechende 
Datenschutzberichte Ober Kanada, Bulgarien, Litauen und die Slowakei sowie am 
28.129. 1 1 .2002 jene über Lettland und Zypern an. 

Die Benelux-Staaten legten einen Vorschlag für einen Rechtsakt des Rates zur 
Änderung des Status der Europol-Bediensteten vor. Der Vorschlag umfasst unter 
anderem Bestimmungen Ober das Auswahlverfahren für die Europol-Direktion. Der 
entsprechende Beschluss wurde am JI-Rat am 1 9. 1 2.2002 förmlich angenommen. 

Beim JI-Rat am 28./29. 1 1 .2002 wurde der Leitfaden für die Sicherheit zur 
Verwendung durch die Polizeibehörden und -dienste anlässlich von Tagungen des 
Europäischen Rates und ähnlichen Veranstaltungen angenommen. Mit diesem 
Leitfaden soll die Zusammenarbeit der Polizeibehörden bei Großveranstaltungen 
weiter intensiviert werden. 

Begleitend nahm der Rat am 22.07.2002 ein eigenes Rahmenprogramm AGIS für 
die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit an, dessen Laufzeit 5 Jahre beträgt. 
Mit diesem konnten die verschiedenen Finanzierungsprogramme in diesem Bereich 
in einem Programm (OISIN 1 1 ,  Hypokrates, Stopp 1 1 ,  Falcone) zusammengefasst 
werden. 
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E u ropäische Union - Erweiterung 
Der Abschluss der BeitrIttsverhandlungen mit 1 0  Beitr Ittskandidaten war e in  
vorrang iges Thema wahrend des gesamten Jahres 2002 Aufgenommen wurden d ie 
Beit rIttsverhandlungen mi t  Polen .  U ngarn Tschechien .  E st land . S lowenien und 
7ypern (ehemalige Luxemburg-Gruppe)  Im Marz 1 998 m it der S lowakei .  Rumanlen .  
8 u lgarlen Lettland . L itauen und Mal ta  (ehemal ige Hels lnk l-Gruppe)  I m  Marz 2000 
Der Eu ropalsche Rat von NILZa E nde 2000 hatte zur Beschleunigung der 
Beit rIttsverhandlungen einen konkreten Fahrplan I Road-Map)  besch lossen. nar:h 
dem d ie Beitrittsverhandlungen mit den am weitest fortgeschrittenen Landern Ende 
2002 abgeschlossen werden sol lten ,  um den Landern d ie Mogl lchkelt zu bieten .  an 
den Wahlen zum Europalschen Parlament 2004 a ls  Mitgl ieder der Europalschen 
Un ion tei lnehmen lU konnen Unter schwedischer und belg lscher 
Ratsprasldentschaft erfolgten bereits Im Jahr 200 1 entscheidende D urchbruche bel 
den BeitrIttsverhand lu ngen Seit dem E nde des belglschen Vorsitzes ( E u ropa lscher 
Rat von Laeken: Delember 2(0 1 ) konnte n icht mehr Z\lI lschen den belden 
ursprung l ichen Verhandlungsgruppen - ausgenommen davon s ind R umanlen und 
Bulgar ien - unterschieden werden da sich die zweite Verhandlungsgruppe bezugl ich 
abgeschlossener Kap itel unter die erste Gruppe mengte Seither sprach man von der 
so genan nten Laeke n- 1 O-Gru ppe 

Das Jahr  2001 und vor a l lem das erste Ha lbjahr  2002 war gep ragt von der F l ndung 
gemeinsamer Standpunkte und deren ReVISionen die schl ießl ich zu den 
provIsorischen Absch lussen In den Beitrittskonferenzen fuhrten Die G rund lage dafur 
waren die EU-Common POSit ions, die zuvor I n  der Ratarbeitsgruppe Enwelterung 
behandelt und dann Im Ausschuss der Stand lgen Vertreter beschlossen wurden 
Bereits unter belglscher Prasldentschaft 2001 konnte das Kapitel J UStiZ und I nneres 
( Kapitel 24 )  mit Ungarn , Slowenien,  Tschechien und Zypern provIsorisch 
abgeschlossen werden .  U nter spanischem VorslV ( e rstes Ha lbjahr  2002)  erfolgten 
dann die provisorischen Abschlusse mit den ubrlgen Landern ( Malta Estland , 
Lettland .  L itauen. Slowakei und Polen ) der Laeken - 1  O-Gru ppe 

Am Beginn der dan Ischen PraSldentschaft standen 2'unachst die schWierigen 
Verhandlungen zu den finanz- und ha ushaltspol it ischen F ragen sowie zum Kapitel 
LandWirtschaft I Dlrektzah lunge n )  auf der Tagesord nung Wie schon In den 
vergangenen Jahren legte die [uropa ische Kommission Anfang Oktober 2002 Ihre 
Fortschrlttsberlchte m it den Erfolgen der BeitrIttskandidaten bel der Erfu l lung der 
1 993 vom Europalschen Rat von Kopenhagen festgelegten BeitrIttskriter Ien vor Die 
Schlussfolgerungen u nd Empfeh lungen d ieser Berichte dienten als Grund lage fur 
den Eu ropalschen Rat von Brussel Ende Oktober 2002 der feststel lte, dass Zypern 
TscheCh ien. Estland ,  U ngarn ,  Lett land , Lita uen,  Malta, Polen,  S lowen ien u nd die 
Slowakei die pol it ischen Kriterien erfu l len und In der Lage S ind .  ab Begi n n  des 
Jahres 2004 die wirtschaft l ichen Kriterien zu erful len und die mit der  Mitgl iedschaft 
verbundenen Pfl ichten wahrzunehmen Die Beltnttsverhandlu ngen wurden 
schl ießl ich am Eu ropalschen Rat von Kopenhagen ( 1 2 /1 3 1 2 2002)  erfolgreich 
abgeschlossen 
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Die Unterzeichnung der Beitr Ittsvertrage findet unter griechi schem Vorsitz statt I m  
Anschluss erfolgen RatlflLle rungsverfah re n  I n  den Mitgl iedstaaten unri den 
beitretenden La ndern Irl letLteren Landern ( a usgenom men Zypern ) werden uberdles 
Referenden abgeh alten Am 0 1  05 2004 werden die zehn Lander sch l ie ßl ich der 
E u ropa lschen Union beitreten Der Abschluss der Verhand l ungen bedeutet n icht 
dass der  Reformpr07E::ss beendet Ist Die Kommission Wird den Fortgang rier  
Reformen Irl den 1 0  Landern genau beobachten und dem Rat daruber e in  halbes 
Jahr vor dem B eltntt elrlen Bericht vorlegen 

Betreffend Bulgarien und Rumanlen bestätigte der E uropalsche Rat von 
Kopenhagen das Ziel  elrles Beitr itts dieser Lander zur Europalschen Union Im Jahre 
2007 daruber hlrlaus beschloss er einen detai l l ierten Verhandlungsfahrplan und 
erhebl ich verstarkte Heranfuhrungshi lfen E ntscheidet der t:: uropalsche Rat Im 
DeLember 2004 auf der  Grundlage e ines Berichts und elrler Empfehlung der 
Komm ission dass d ie Turkel das pol it ische Krltenum des Europalschen Rates 
Kopenhagen von 1 993 - Demokratie Rechtsstaatl ichkelt. Beachtung der Menschen
und Mlnderheltenrechte erfu l lt .  so Wird die Europalsche Un ion die 
BeitrIttsverhand lungen mit der T u rkel ohne Verzug eroffnen 

Der blshemJe Erweiterungsprozess gestaltete Sich sehr erfolgreich Das 
Bundesm in isterium fur Inneres forderte bel den provlsonschen Absch lüssen e in 
verstarktes MOrl ltorrng In den Beltrrttslandern b is  zum Beltrrtt und d ie weitere Vorlage 
spezifischer I nformationen uber die laufenden Fortschritte Es wurde stets begrußt 
dass insbeso ndere In den Common POSit ions die Zweistufigkelt des Schengen
Acquls besonders hervorgehoben und die U nterscheidung zwischen In -Kralt-Treten 
I fa l l t  mit dem Beitr itt zusammen I und Inkraftsetzung Izu einem späteren Zeitpunkt 
nach entsprechender Evalulerung und nach einst immigem Beschluss des J I -Rates) 
betont wurcle Den schrecklichen E reignissen des 1 1  September 2001 wurde 
Rechnung getragen und ein eigenes Kapitel ( Bekampfung des Terrorismus) In d ie 
Draft Common POSit ions aufgenommen. 

Im Rahmen der Beltnttsverhandlungen wie auch I m  Rahmen der RAG Kollektive 
E valulenmCj I Facharbeltsgruppe zur Bewertung des Fortschritts der  
Beltnttskanrildaten Im senSiblen Bereich J UStiZ und Inneres)  wurde Wiederholt die 
Verankerung der DrIttstaatsklausel und des Non-Refoulement-Pnnzlps In  den 
LanderberIchten gefordert Das Bu ndesminister Ium fur Inneres brachte weiters 
erfolgrr;tCh SC: rne E rfahrungen bel den Vorarbeiten zu den Monllonng-Tables der  
KommiSSion e in  Damit sol lte den Beltnttskandldaten d ie Mogl lchkell geboten 
werden .  Im Rahmen der EU-Programme u nd auch der  bi latera len HI lfsprojekte auf  
die Anregungen In  den MOrlltonng-Tables entsprechend mit  Projekten reagieren zu 
konnen 
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8 Staatsbürgerschafts- und Passangelegenheiten 

8.1 Staatsbürgerschaftswesen 

Insgesamt 36.382 Fremden (200 1 :  32.080) wurde im Jahr 2002 die österreichische 
Staatsbürgerschaft verliehen. Der Anstieg um 13,4 % gegenüber dem Vorjahr ist 
darauf zurückzuführen, dass es sehr viele Anträge von Fremden gab, die seit zehn 
Jahren ihren Hauptwohnsitz ununterbrochen in Österreich haben. Des Weiteren gab 
es viele Erstreckungsanträge, sowohl auf die Ehegatten als auch auf die Kinder der 
Antragsteller. 

Einbürgerungszahlen in den einzelnen Bundesländern: 

Einbürgerungen 

2001 2002 Veränderung 
in % 

Burgenland 857 714  -1 6,7% 

Kärnten 439 693 57,9% 

N iederösterreich 3 . 140 3 . 192 1 ,7% 

Oberösterreich 5.449 6.858 25,9% 

Salzburg 1 .662 2.376 43,0% 

Steiermark 2 .412 1 .832 -24,0% 

Tirol 1 . 793 2.691 50, 1 %  

Vorartberg 2.599 2.993 1 5,2% 

Wien 1 3.729 1 5.033 9,5% 

Österreich (einschließlich 32.080 36.382 1 3,4% Wohnsitze im Ausland) 
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Der bestehende österreichische Reisepass, der den EU-Vorgaben und der damals 
neuesten Sicherheitstechnik angepasst wurde, bewährt sich. 

Ausstellung von österreichischen Reisepässen und Personalausweisen 

Reisepässe Personalausweise 

Jahr 2002 Jahr 2001 Veränderung Jahr 2002 Jahr 2001 Veränderung 
in % in % 

394.273 395.527 -0,32% 50.628 30.373 +66,69% 

Im Jahr 2000 wurden 1 ,31 3.51 5 Reisepässe ausgestellt. Der beträchtliche Rückgang 
in den Jahren 2001 und 2002 ist darauf zurückzuführen, dass viele Staatsbürger im 
Jahr 2000 neue Reisepässe beantragten, um in den Genuss der bis 3 1 .05.2000 
geltenden Gebührenregelung zu kommen. Vielfach wurde die Ausstellung 
ungeachtet der Gültigkeit beantragt. 

Im Jahr 2000 wurden 83.863 Personalausweise ausgestellt. Für den beträchtlichen 
Rückgang der Anträge von Personalausweisen im Jahr 2001 ist analog die 
Begründung des Rückgangs der beantragten Reisepässe heranzuziehen. Der 
beträchtliche Anstieg im Jahr 2002 im Vergleich zum Jahr 2001 ist auf die im Jahr 
2002 erfolgte Einführung des Personalausweises in Scheckkartenformat 
zurückzuführen. Gemeinsam mit den Bundesländern und der BRZ GmbH wurde das 
Projekt IDR (IdentitätsDokumenteRegister) realisiert. Die Daten über ausgestellte 
Identitätsdokumente (Reisepässe, Personalausweise) stehen sowohl bundesweit als 
auch für die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland rund um die Uhr zur 
Verfügung. Mit dem IDR und dem damit verbundenen neuen 
Passpersonalisierungssystem erfolgte eine deutliche Erhöhung des Bürgerservices. 
Reisepass und Personalausweis können bei jeder österreichischen Passbehörde 
beantragt werden. 

Mit der Passgesetznovelle 2001 wurde auch die rechtliche Grundlage für die 
Einführung eines neuen Personalausweises in Scheckkartenformat (Plastikkarte) 
geschaffen. Der Personalausweis in Scheckkartenformat kann seit 09.01 .2002 
beantragt werden. Die S icherheitsmerkmale stellen den letzten Stand der Technik 
dar und garantieren höchste Fälschungssicherheit. Der Personalausweis gilt in 26 
Staaten Europas als Reisedokument. Ein Personalausweis in Papierformat kann 
nicht mehr beantragt werden. Der neue Personalausweis ist für die Aufnahme eines 
Chip vorbereitet. In einer zweiten Ausbaustufe soll der Personalausweis mit 
integriertem Mikrochip in der Form einer Bürgercard angeboten werden. Im Zuge des 
Projektes Bürgercard der Bundesregierung werden auch weitere Karten erstellt 
werden, die die Möglichkeit eröffnen sollen. die Funktion der Bürgerkarte zu 
übernehmen. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)358 von 495

www.parlament.gv.at



- 3 5 5  . 

9 I N ITIATIVEN AUF DEM G E B I ETE DER GESETZG E B U N G  
I m  Zustand lgkeltsberelch d e s  BundesmInIstenums fur I nneres wurden Im Jahr 2002 
nachstehende Gesetzesnovel len In i t i iert und beschlossen 

Bundesgesetz. mit dem das SPG. das Passgesetz 1 992. das Bundesgesetz 

über den Schutz vor Straftaten gegen die Sicherheit von Zivil luftfahrzeugen 

und das ABGB geändert werden (SPG -Novelle 2002. BGBI N r  1 04/2002) 

Schwerpunkte der GesetLesanderung 

SPG 

• Ubertragung der Behordenzusta nd lgkelt des Fundwesens von den 
Bundespolize id i rekt ionen auf d ie Bu rgermClster Dies g i lt auch fur den Vol lzug 
dlcser Rechtsmatene. I nsbesondere Entgegennahme Aufbewahrung und 
Ausfolg ung dcs F u ndes Damit Ist eille e in heitliche Behordenzuslandlgkelt 
und VoilzIehung durch die Burgermelster gcwahrlelstet 

• Anpassungen des Datenrechts des S PG an das DSG 2000 sowie 
Verbesserungen u nd K la rste l lu ngeo von dalenrechtl ,chen Bestlmmun<:wn 

• Durch die Reform der S ,cherheitsakadem,e Wird auch die Grundausbi ldung 
und d ie Ausbi ldung von Bediensteten des Bundesmln lstenums fur I nneres die 
n icht Im Bereich der SIcherheitsverwaltung tatlg S ind sowie fur Bedienstete 
der ßundesasylamter bel der S,cherheitsakademie durchgefuhr1 Daruber 
hinaus wurde die Rechtsgrundlage fur dezentrale B I ldungseinrichtungen 
(B I ldungszentren)  der Sicherheitsakademie Im Rahmen der 
Reformbestrebungen geschaffen 

• Die erfolgreiche Anwendung von DNA-U ntersuchungen wurde auf abganglge 
Personen erweitert. wenn der Verdacht eines Selbstmordes. einer Gewalttat 
oder eilles U nfalls vorl iegt Auf d iese Welse kann die I dentltat der vermissten 
Personen und aufgefundenen Toten entweder ausgeschlossen oder Im Fal le 
der Ubere lnst lmmung der DNA-Proflle geklar1 werden 

• Der Schutz gefahrdeter Zeugen Im Rahmen des vorbeugenden 
Rechtsschutzes d urch d ie Sicherheitsbehorden wurde auf d ie gefahrdeten 
Angehorlgen d ieser Personengruppe ausgeweitet Daruber h inaus wurde d ie 
Rechtsgrundlage fur die Ausstel lung einer Legende gegenuber den 
gcfahrdeten Zeugen und deren gefahrdeten Angehongen geschaffen 

• Normierung des Rechtes auf Auskunft uber erkennungsdienst l iche Daten 
unter Zugrundelegung eilles Kostenersatzes 

• Schaffung der gesetz l ichen Grundlage zum Aufbau einer Datenbank fur die 
Admin istration des Haftl lngsvol lzuges bel den Sicherheitsbehorden Zudem 
werden von dieser zentralen Datenanwendung auch Haftl inge erfasst die 
nicht nur  aus slcherheltspollzell tchen.  sondern auch aus knminalpol lzei l ichen. 
fremdenpo l 17ei l lchen oder anderen verwaltungs polizeilichen Grunden 
angehalten werden.  
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Passgesetz 

Übertragung der Amtshandlungen In Bezug auf Reisepässe und 
Personalausweise von den Bundespolizeidirektionen auf den örtlich 
zustandigen Bürgermeister. Über Berufungen gegen Bescheide des 
Bürgermeisters entscheidet die Sicherheitsdirektion in letzter Instanz. 

Bundesgesetz über den Schutz vor Straftaten 
gegen die Sicherheit von Zivilluftfahrzeugen 

Durch die Novellierung wird eine Haftungshöchstbeschränkung des Bundes 
für Personen- und Vermögensschäden, die von Organen oder Dienstnehmern 
eines beauftragten Unternehmens rechtswidrig und schuld haft begangen 
wurden, in der Höhe von € 1 Mio. normiert. 

ABGB 

• Neuregelung des zivilrechtlichen Teils des Fundrechtes, insbesondere werden 
vergessene Sachen ins Fundrecht miteinbezogen und diese den verlorenen 
Sachen rechtlich weitgehend gleichgestellt. 

• Neben Klarstellungen in Bezug auf die Berechnung des Finderlohnes werden 
auch die Anzeige- und Aufgabepflichten des Finders vereinfacht und die 
Fristen für den Eigentumserwerb verkürzt. 

Bundesgesetz, mit dem das Fremdengesetz 1997 (FrG-Novelie 2002), 
Asylgesetz 1 997 (AsyIG-Novelie 2002) und Ausländerbeschäftigungsgesetz 
geändert werden (BGBI Nr 1 26/2002) 

Schwerpunkte der Gesetzesänderung 

• Zuwanderungsrecht und Beschäftigungsrecht für Schlüsselkräfte im Kontext 
mit einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich inhaltlich und 
ablauforganisatorisch zu verschränken (.One-Stop-Shop· bei Erstzulassung 
für Schlüssel kräfte) 

• Maßnahmen zur Verhinderung von Scheinadoptionen 
• Verwaltungsvereinfachungen und dadurch Beschleunigung von Verfahren 
• Integration vor Neuzuzug durch verstärkte Integrationsbestrebungen zu 

fördern, Schaffung einer Integrationsvereinbarung für alle Fremden, die nach 
dem 0 1 .0 1 . 1 998 zugewandert und noch nicht aufenthaltsverfestigt sind und 
für alle Fremden, die nach dem 01 .Jänner 2003 zuwandern 

• Anpassung an verbindliche EU-Normen (Eurodac-Verordnung) 
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Bundesgesetz, mit dem das Versammlungsgesetz 1953 geändert wird 
(BGBI Nr  1 27/2002) 

• Verbot der Teilnahme von Menschen an Versammlungen, die ihre 
Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände verhüllen oder 
verbergen, um ihre Wiedererkennung im Zusammenhang mit der 
Versammlung zu verhindern oder die Gegenstände mit sich führen, die ihrem 
Wesen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung ihrer Identität zu verhindern 

• Von der Durchführung dieser Verbote kann abgesehen werden, wenn eine 
Gefährdung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit nicht zu besorgen 
ist 

Verordnung des Bundesministers für Inneres über den Zugang zur Ausbi ldung 
an der Sicherheitsakademie (Sicherheltsakademle-Ausblldungsverordnung, 
BGBI 1 1  Nr 360/2002) 

Die Verordnung umfasst die Regelungsbereiche 

• Zugang zu Grundausbildungen für den Exekutivdienst 
• Zugang zur Führungskräfteausbildung 
• Zugang zu sonstigen Fortbildungsveranstaltungen 
• Auswahl und Ausbildung der Lehrkräfte 

Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Festsetzung von 
Gebühren und Kostenersätzen für Leistungen der Sicherheitsexekutive nach 
dem Sicherheitspolizeigesetz (Sicherheitsgebühren-Verordnung-SGV, BGBI 11  
Nr 358/2002) 

• Regelung des Kostenersatzes für Erteilung von Auskünften über 
erkennungsdienstliche Daten 

• Regelung des Kostenersatzes für Ausbildungen von Menschen an der 
Sicherheitsakademie, die nicht Bundesbedienstete der Sicherheitsexekutive, 
sonstige Bedienstete des Bundesministeriums für Inneres oder des 
Bundesasylamtes sind 
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1 0  VERKEHRSPOLIZEILICHE ANGELEGENHEITEN 

10.1 Unfal lstatistik 

10.1 .1 Verkehrsunfälle mit Personenschaden 

Im Jahr 2002 wurden bei 43. 1 74 Unfällen mit Personenschaden (Jahresdurchschnitt 
1 18 Unfälle pro Tag) 56.682 Personen verletzt und 956 Personen (30-Tages-Frist) 
getötet. Ein Vergleich dieser Zahlen mit den entsprechenden Werten des Jahres 
2001 ergibt folgendes Bild: 
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Verkehrstote in ÖSterreich nach BundesliWldern 
Ver�ch 1 J!mer bis 31 DeZ911bEr 2001 und 2002 
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31 83 261 116 58 163 m 
52 62 261 167 66 161 115 

III02956 I m1 9581 

V W 
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Die Unfälle sind um 0,2 %, die Verletzten um 0,7 % gestiegen. Die Anzahl der 
Verkehrstoten verringerte sich um 0,2 %. Eine längerfristige Analyse der Unfalldaten 
in Österreich zeigt, dass die Zahl der Unfälle mit Personenschaden und Verletzten 
seit Mitte der neunziger Jahre leicht ansteigt, während die Zahl der Getöteten seit 
dem Jahr 1 973 rückläufig ist. 
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1 0. 1 .2 Verkehrsunfälle mit tödl ichem Ausgang - UrsachenNerursacher 

Im Jahre 2002 war, wie auch in den Vorjahren, die den Bedingungen nicht 
angepasste Fahrgeschwindigkeit mit 36,8 % die Hauptursache der tödlichen 
Verkehrsunfälle. Weitere Ursachen waren insbesondere Vorrangverletzungen 
( 1 1 ,7 %), Unachtsamkeit bzw Ablenkung ( 1 0,6 %), vorschriftswidriges Überholen 
(9,5 %) und Übermüdung (3,9 %). 

Eine Alkoholisierung war bei 8,4 % der Unfälle gegeben. 

Die tödlichen Verkehrsunfälle wurden zu etwa zwei Drittel (65,6 %) von Pkw- und 
Kombi-Lenkem, zu 8,5 % von Lkw-Lenkem, zu 8,6 % von Motorradlenkem, zu 5,2 % 
von Fußgängern, zu 5,8 % von Radfahrern, zu 3,6 % von Mopedlenkem und zu 
0,8 % von Buslenkern verursacht. 1 14 Fußgänger und 31 Radfahrer waren im Jahr 
2002 Opfer von Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang. 

10 . 1 .3 Autobahnunfälle/Baustelien 

Der Anteil der Verkehrstoten auf Österreichs Autobahnen war auch im Jahr 2002 
hoch. 5,7 % aller Unfälle auf den Autobahnen fordern 1 6,3 % aller im gesamten 
Straßenverkehr getöteten Menschen. Im Baustellenbereich ereigneten sich 2,9 % 
aller Autobahnunfälle. Erstmals ist dies weniger als im Vergleichszeitraum von 1 991  
bis 2001 (4,0 % der Unfälle). Im Baustellenbereich ist die Verletzungsschwere 
deutlich geringer als auf freier Strecke. 

1 0. 1 .4 Unfälle mit Lastkraftwagen 

Die Anzahl der Lkw-Unfälle verteilt sich je zur Hälfte auf Straßen im Ortsgebiet und 
auf Straßen im Freiland. Die dabei getöteten Personen sind zu einem Viertel auf 
Autobahnen zu beklagen. Bei den 2087 Unfällen mit .schweren" Lkw (>3,5 t) gab es 
2820 Verletzte und 1 24 Getötete. Der Anteil dieser Lkw am gesamten 
Straßenunfallgeschehen beträgt 4,8 %. Bei jedem dritten Unfall mit tödlichem 
Ausgang war ein Lkw mit über 3,5 t verwickelt. 

10.1 .5 Verkehrsunfäl le mit Geisterfahrern 

Als Folge von Falschfahrten auf Autobahnen waren im Jahr 2002 bei insgesamt 
18  Unfällen mit Personenschaden 3 Tote, 5 Schwerverletzte und 20 Leichtverletzte 
zu beklagen. Im Jahre 2001 kam es zu 1 1  Geislerfahrerunfällen mit 
Personenschaden, bei denen 1 Person getötet, 9 Personen schwer verletzt und 
1 9  Personen leicht verletzt wurden. 

Seit 01 .01 . 1987 (Beginn der Statistik im BMI) erhöhte sich die Zahl der Unfälle mit 
Personenschaden durch ,Geisterfahrer" auf 1 93 und jene mit Sachschaden auf 1 54. 
Die Zahl der Toten durch ,Geisterfahrer" stieg insgesamt auf 85, die der Verletzten 
auf 376. Im gleichen Zeitraum ( 1 987-2002) gab es allerdings beinahe 20.000 Tote 
und über 885.000 Verletzte bei rund 680.000 Verkehrsunfällen mit anderen 
Ursachen. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 363 von 495

www.parlament.gv.at



- 360 -

10.2 VerkehrsstatistiklÜberwachung 

Im Jahr 2002 wurden für die Beschaffung und Erhaltung der 
Verkehrsüberwachungsgeräte 3,3 Mio. € aufgewendet. 

Im abgelaufenen Jahr standen der Exekutive rund 
3.000 Verkehrsüberwachungsgeräte, davon 1 .655 Alkomaten, 1 .314 Laser
Geschwindigkeitsmessgeräte, 1 80 Radargeräte, 86 Zivilstreifenfahrzeuge mit 
Videoanlagen und 1 0  Abstandsmesssysteme, zur Verfügung. 

Es wurden 1 33.586 Atemluftalkoholuntersuchungen durchgeführt, das sind um 
6.900 (5,4 %) mehr als im Jahre 200 1 .  In 39.928 Fällen (200 1 :  39.796) wurde 
Anzeige wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges im alkoholbeeinträchtigten Zustand 
erstattet. 25.226 (2001 : 24.981)  Führerscheine wurden vorläufig abgenommen. 

Die Laser- und Radargeschwindigkeitsmessungen des Jahres 2002 hatten 
1 ,482.735 Anzeigen (200 1 :  1 , 1 ,393.017) und 493.333 Organstrafverfügungen 
(2002: 527.001 ) zur Folge. Das sind um 56.050 Anzeigen und 
Organstrafverfügungen (2,9 %) mehr als im Jahr zuvor. 

Strafgeldeinnahmen 
Seit der StVO-Neuregelung im Jahre 1 994 fließen 20 % der Strafgeldeinnahmen 
dem Bundesministerium für Inneres zu. Dieser Anteil war im Jahr 2002 mit rund 
25 Millionen Euro um 0,7 % höher als im Jahr 2001 . 

10.3 Unfallmeldegebühren 

Bei 24.503 Interventionen bei Straßenverkehrsunfällen mit Sachschaden wurden von 
den Exekutivbeamten im Jahr 2002 bundesweit Kostenersätze in der Höhe von 
946.834 Euro eingehoben. 

10.4 Maßnahmen/Unfaliforschung 

10.4. 1 Fortschreibung der Codierung des österreichischen Straßennetzes 

Um eine eindeutige lokale Zuordnung jedes einzelnen Unfalls im gesamten 
österreichischen Straßennetz sicherzustellen, ist eine jährliche Überprüfung der 
Straßenlisten, des Kartenmaterials und der Straßenverläufe notwendig. 

10.4.2 Unfallrelativziffern 

Das Forschungsvorhaben 'Ermittlung von aktuellen Unfallrelativziffem auf 
österreich ischen Bundesstraßen' wurde im Jahr 2002 abgeschlossen. Das 
Unfallgeschehen wird dabei auf das jeweilige Verkehrsaufkommen und auf die 
Straßenlängen bezogen, wodurch die Feststellung von Örtlichkeiten mit hohem 
Unfallrisiko ermöglicht wird ( 10  Unfälle auf einer schwach befahrenen Straße sind zB 
nicht mit 1 0  Unfällen auf einer stark befahrenen Straße zu vergleichen). Das 
Forschungsergebnis wurde als Entscheidungshilfe für eine effiziente 
Verkehrsüberwachung allen Landesregierungen, Verkehrsabteilungen der Exekutive 
sowie anderen Behörden und Institutionen zur Verfügung gestellt. 
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Österreich 2002 
872 tödliche Straßenverkehrsunfä l le mit 956 Toten 

vermutliche Hau 

Geschwindigkeit 

Vorrangverletzung 

Unachtsamkeit/Ablenkung 

Überholen 

Alkohol 

Fehlverhalten von 
Fußgängern 

Übermüdung 
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Sicherheitsabstand 

Technische Defekte 
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Verkehrsüberwachungsgeräte in Österreich 
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1 1  WAFFENWESEN 

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union bedingte eine Anpassung des 
österreichischen Waffenrechts an das Gemeinschaftsrecht. Mit dem am 1 .7 . 1997 in 
Kraft getretenen Waffengesetz 1 996 wurde die Richtlinie des Rates vom 1 8.6. 1 991 
über die Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Waffen innerstaatlich umgesetzt. 

Aus der Statistik der waffenrechtlichen Urkunden ist ersehbar, dass dem seit 1982 
anhaltenden steigenden Trend im Jahr 1 998 Einhalt geboten wurde. 

Dieser Trend setzte sich, wie aus den Daten zum Stichtag 1 . 1 .2003 ersichtlich, auch 
hinsichtlich der Gesamtzahl der waffen rechtlichen Urkunden im Jahr 2002 fort. 

Waffenrechtl iche Dokumente 

Stichtag 
Waffen- Waffen- Waffen-

Summe 
pässe besitzkarten scheine 

0 1 . 1 2. 1 982 81 .609 1 05.384 2.369 1 89.362 
01 .04. 1985 86.271 1 2 1 .061 2.324 209.656 
0 1 . 06 . 1987 91 .542 1 33.528 2.852 227.922 
0 1 .0 1 . 1 990 96.323 1 52. 1 67 2.936 251 .426 
0 1 .05 . 1992 1 04.775 1 79. 1 56 2.344 286.275 
0 1 .0 1 . 1 994 1 07.448 1 95.347 2.208 305.003 
01 .01 . 1 995 1 07.349 206.795 2. 1 48 31 6.292 
01 .01 . 1996 1 08.599 21 8.559 2 .215 329.373 
01 .01 . 1997 1 1 0.263 229.668 2 . 1 75 342. 1 06 
30.06 . 1997 1 1 2.279 242.020 2. 1 86 356.485 
01 .01 . 1998 1 1 4.568 244.060 2 . 1 77 360.805 
01 .01 . 1 999 1 1 2.851 243 . 146 1 .997 357.994 
01 .01 .2000 1 08.496 232.576 1 .922 342.994 
01 .01 .2001 1 08.520 224.002 1 .729 334.251 
01 .01 .2002 1 06.7 18  21 7.873 1 .475 326.066 
01 .01 .2003 1 02.370 200.266 1 .344 303.980 
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1 2  FESTNAHMEN UND DEMONSTRATIONEN 
1 2.1 Festnahmen 

Anzahl der Festnahmen im Bereich der 
Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

Bundespolizei Bundesgendarmerie 
Festnahmen insgesamt 24.383 42.520 
davon wegen 
GerichtI. strafbarer Handlungen 12.804 8.406 
Verwaltungsübertretungen 1 1 .579 34. 1 1 4  

12.2 Demonstrationen und sonstige Veranstaltungen 

Im Jahre 2002 fanden im gesamten Bundesgebiet 5108 Demonstrationen 
(200 1 :  3678) statt. Diese Demonstrationen waren nach dem Versammlungsgesetz 
1 953 anzeigepflichtig. 74 Demonstrationen wurden nicht den 
Versammlungs behörden angezeigt. 

a) Schwerpunktthemen der ordnungsgemäß angezeigten Demonstrationen 

Regierung, Tierschutz, Atomkraftwerk Temelin, Sozialthemen (insbesondere Uni
Reform, Bildungsabbau, Asylwesen, Abtreibung), Menschenrechtsverletzungen 
(insbesondere in der Türkei und im Iran), Haftbedingungen in der Türkei, 
Solidarität mit den Palästinensern, Umweltschutz, Transit-Verkehrsbelastung, 
Abfangjäger, Themen im Zusammenhang mit der Verfolgung von Falun 
Dafa/Falun Gong in China sowie Eintreten für den Frieden und gegen den Krieg 
(insbesondere im Irak) 

Im Zusammenhang mit den ordnungsgemäß angezeigten Demonstrationen wurden 
1 1 8 Anzeigen erstattet: 

3 Anzeigen nach § 9 iVm § 1 9a VersG 
1 Anzeige nach § 1 1  VersG 
3 Anzeigen nach § 1 9  iVm § 1 3  Abs 2 VersG 
3 Anzeigen nach § 8 1  SPG 
4 Anzeigen nach § 84 SPG 
1 Anzeige nach § 51 WaffG 
1 Anzeige nach § 3g VerbotsG 
3 Anzeigen nach § 83 StGB 

1 7  Anzeigen nach § 84 StGB 
24 Anzeigen nach § 1 25 StGB 
1 0  Anzeigen nach § 1 26 StGB 

1 Anzeige nach § 1 28 StGB 
1 Anzeige nach § 1 29 StGB 
1 Anzeige nach § 1 36 StGB 

1 7  Anzeigen nach § 269 StGB 
23 Anzeigen nach § 274 StGB 

2 Anzeigen nach § 27 SMG 
2 Anzeigen nach § 1 Sbg LPStG 
1 Anzeige nach § 24 MedienG 
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Außerdem erfolgten in diesem Zusammenhang 9 Festnahmen nach § 1 75 StPO und 
1 Festnahme nach § 35 VStG. 

bl Schwerpunktthemen der unter Nichtbeachtung der Anzeigepflicht des 
§ 2 Versammlungsgesetz 1 953 veranstalteten Demonstrationen 

Regierung. Umweltschutz und Universitätsgesetz 

Im Zusammenhang mit den nicht angezeigten Demonstrationen wurden 
1 1 7  Anzeigen erstattet: 

21  Anzeigen nach § 1 9  iVm § 2 VersG 
5 Anzeigen nach § 81 SPG 
5 Anzeigen nach § 82 StVO 

36 Anzeigen nach § 3g VerbotsG 
5 Anzeigen nach § § 84 StGB 
4 Anzeigen nach § 1 25 StGB 
2 Anzeigen nach § 270 StGB 
2 Anzeigen nach § 274 StGB 

36 Anzeigen nach § 283 StGB 
1 Anzeige nach § 1 /1 WLSG 

Überdies wurde je 1 Festnahme nach § 452 Z 1 StPO und nach 
§ 1 75 StPO ausgesprochen. 
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1 3  MASSNAHMEN AUF DEN GEBIETEN 
KATASTROPHEN-, ZIVIL- UND STRAHLENSCHUTZ, 
FLUGPOLIZEI, ENTMINUNGS- UND ENTSCHÄRFUNGSDIENST 

1 3. 1  Zivilschutz 
Mit Hilfe des Zivilschutzes verfolgt der Staat das Ziel, seine Bürger einerseits über 
das richtige Verhalten in Notsituationen zu informieren, andererseits die Bevölkerung 
in Katastrophensituationen vor drohenden Gefahren zu schützen. Ob bei Brand, 
Hochwasser, Sturm- und Schneekatastrophen oder bei technischen Katastrophen, in 
all diesen Fällen ist es die Aufgabe des Zivilschutzes, Menschenleben zu retten und 
Sachschäden gering zu halten. Der Zivilschutz In Österreich versteht sich als 
Katastrophenvorsorge- und Hilfeleistungssystem, eingebunden in die Verantwortung 
von Bund, Ländern, Gemeinden, Einsatzorganisationen und Bürgern. 

1 3.1 .1 Warn- und Alarmsystem 
Mit Hilfe des Warn- und Alarmsystems kann die österreichische Bevölkerung auf 
drohende Katastrophen aufmerksam gemacht werden. Die Sirenensysteme der 
Bundesländer mit insgesamt rund 7800 Sirenen sind an die zentrale 
Sirenensteuerung der Bundeswarnzentrale des Bundesministeriums für Inneres 
angeschlossen. Die Funktionsfähigkeit des Systems wurde bei dem jährlich am 
ersten Samstag im Oktober durchgeführten bundesweiten Zivilschutz-Probealarm 
überprüft. 

1 3. 1 .2 Überregionale und internationale Katastrophenhilfe 

Da die Bewältigung von Großkatastrophen die Möglichkeiten eines kleinen Landes 
wie Österreich übersteigen könnten, bedarf es zur Absicherung der internationalen 
Hilfe und Solidarität. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und die 
Mitwirkung bei der Partnerschaft für den Frieden kommt dem Sicherheitsbedürfnis 
der Bevölkerung entgegen. Bilaterale Abkommen mit den Nachbarstaaten sollen im 
Anlassfall rasche Hilfe gewährleisten. 

1 3. 1 .3 Kurs- und Seminartätigkeit der Zivilschutzschule des 
Bundesministeriums für Inneres 

An den insgesamt 32 Einsatzübungen nahmen 548 Personen (Polizei, Gendarmerie, 
Bezirksverwaltungsbehörden, Feuerwehr) teil. 

Zum Thema .Strahlenspüren aus der Luft" mit dem satellitengestützten 
Luftspürsystem mit automatischer Positions- und Messdatenerfassung wurden 
7 Aus- und Fortbildungskurse (94 Teilnehmer) durchgeführt. Des Weiteren wurden 6 
sonstige Veranstaltungen und 2 Ausstellungen organisiert. 

Zur Optimierung des Erfahrungsaustausches erfolgte die Teilnahme an einer 
nationalen Strahlenschutzübung (Moosburg/Kärnten), an einer internationalen 
Strahlenschutzübung (INTEX 2002) sowie bei verschiedenen Fachgremien und 
Schulungen. 
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1 3.1 .4 Öffentl ichkeitsarbeit 

Die vorbeugende Information der Bevölkerung über das richtige Verhalten in 
Notsituationen nimmt einen sehr wesentlichen Stellenwert ein. Im Jahr 2002 wurden 
rund 32.000 Informationsbroschüren und 1 . 340 Lehrbehelfe zu den Themen 
Strahlen-, Brand-, Störfall- und Erdbebenschutz versandt. Die Informationen sind 
auch im Internet (www.bmLgv.at) abrufbar. 

Der Österreichische Zivilschutzverband als verlängerter Arm des 
Bundesministeriums für Inneres führte zahlreiche Informations- und 
Kursveranstaltungen zum Thema Selbstschutz durch. Schwerpunk1e waren die 
Neuorganisation der Sicherheitsinformationszentren und die Durchführung der 
Kindersicherheitsolympiade im gesamten Bundesgebiet. 

1 3. 1 .5 Aktivitäten im Rahmen der EU 
Österreich ist in das Ständige Netz nationaler Ansprechpartner eingebunden und 
koordiniert in diesem Zusammenhang alle nationalen Aktivitäten im Rahmen des 
Aktionsprogrammes der Gemeinschaft für Zivilschutz. 

1 3.2 Flugpolizei 
Die Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen werden bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben durch den Einsatz von Luftfahrzeugen des Bundesministeriums für 
Inneres unterstützt. Seit dem Jahr 1 956 wurden Flüge zur Bergung und Rettung von 
Personen durchgeführt. Nach Übertragung der Aufgaben der Flugrettung auf den 
ÖAMTC und auf den Christophorus-Flugrettungsverein konzentriert sich, abgesehen 
von der Durchführung der ersten allgemeinen Hilfeleistung, die Tätigkeit 
ausschließlich auf flug polizeiliche Aufgaben. Hiefür stehen 1 8  Hubschrauber (Agusta 
Bell 206, Bell 206 Jet Ranger, Ecureuil AS 350 B1 , Ecureuil AS 355 N und Ecureuil 
A 355 F2) zur Verfügung. Für Spezialeinsätze steht überdies ein umgebauter 
Hubschrauber (Ecureuil), der über eine Wärmebildkamera und einen 
Suchscheinwerfer verfügt, bereit. Der Umbau eines zweiten Hubschraubers ist in 
Vorbereitung. Die Luftfahrzeuge sind mit einer entsprechenden Anzahl von Piloten 
und Luftfahrzeugwarten auf7 Flugeinsatzstellen und auf einen Wartungsbetrieb samt 
AußensteIlen verteilt. Die Flugeinsatzstellen befinden sich auf den Flughäfen 
Innsbruck-Kranebitten, Salzburg-Maxglan, Linz-Hörsching, Graz-Thalerhof, 
Klagenfurt-Annabichl sowie auf den Flugplätzen Hohenems und Wien-Meidling. Der 
Wartungsbetrieb ist ebenfalls in Wien-Meidling angesiedelt, AußensteIlen befinden 
sich in Salzburg und Klagenfurt. 

Im Jahr 2002 wurden insgesamt 4264 Einsätze geflogen, wobei insgesamt 5737 
Flugstunden (davon 1499 Flugstunden für die Grenzüberwachung) geleistet wurden. 
Im Zuge des Hochwassereinsatzes im August 2002 wurden 232 Stunden Flugzeit 
absolviert. Für den Weltwirtschaftsgipfel in Salzburg wurden 99 Stunden an Flugzeit 
aufgewandt. Die Luftfahrzeuge des Innenministeriums stehen den 
Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen zur Durchführung sicherheits-, 
ordnungs-, kriminal- und verkehrspolizeilicher Aufgaben, zur Überwachung der EU
Außengrenze, für Zwecke des Zivil- und Katastrophenschutzes und der 
Katastrophenhilfe (insbesondere des Strahlenschutzes) sowie für andere 
Gebietskörperschaften im Wege der Amtshilfe zur Verfügung. 
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1 3.3 Entminungsdienst 

Von den 1 6  Bediensteten des Entminungsdienstes wurden im Jahre 2002 
1 . 1 30 Fund- bzw Wahrnehmungsmeldungen bearbeitet. Dabei wurden insgesamt 
49. 10 1  kg sprengkräftige Kriegsrelikte im Hochgebirge, aus Gewässern sowie von 
Baustellen der Industrie, der öffentlichen und privaten Hand und von land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungsflächen geborgen und vernichtet. 

In der ausgewiesenen Gesamtmenge ist ua die besonders gefahrvolle Entschärfung 
von 28 Fliegerbombenblindgängern enthalten. 

In 322 Tauchstunden wurden von der Tauchgruppe des Entminungsdienstes 
22.095 kg Kriegsmunition geborgen. 

Das Gesamtgewicht der seit dem Jahre 1 945 geborgenen und vernichteten 
Kriegsmunition hat sich bis 3 1 . 1 2.2002 auf 25,464.723 kg, die Anzahl der 
Fliegerbombenblindgänger auf 20.604 Stück erhöht. 

Weiters wurden im Berichtsjahr minen- bzw munitionsbelastete Geländebereiche im 
Ausmaß von 64.330 m2 abgesucht. Seit Kriegsende konnten somit insgesamt 
56,608.720 m2 Gelände zur Nutzung freigegeben werden.  

1 3.4 Entschärfungsdienst 

Der Entschärfungsdienst hat mit seinen 1 7  Sachverständigen und 69 sachkundigen 
Organen im Jahre 2002 bei 1 353 Einsätzen 621 sprengstoffverdächtige 
Gegenstände untersucht. 98 Kriegsrelikte sichergestellt, 543 Durchsuchungen und 
50 Sicherstellungen vorgenommen sowie bei 4 erfolgten oder versuchten 
Sprengstoffanschlägen Entschärfungsarbeit geleistet, bei 29 Bombendrohungen die 
Sicherungsmaßnahmen begleitet und bei 7 Unfällen mit Explosivstoffen die 
Untersuchungen durchgeführt. 

Spektakuläre Sprengstoffdelikte im Jahr 2002: 

• Explosion einer Handgranate am 1 9.04.2002 in einer Diskothek in Lustenau 
• Explosion einer Handgranate am 27.07.2002 in einer Diskothek in Linz 
• Sprengstoffexplosion am 06.08.2002 in einer Telefonzelle in Wien 22. 
• Explosion einer Rohrbombe in Sillian/Bezirk Liezen 
• Sicherstellung von ca 3 t Kriegsmaterial im Raum Steiermark 

Außergewöhnliche Präventiveinsätze ergaben sich durch den Europäischen 
Wirtschaftsgipfel im September 2002 in Salzburg und durch das Kalachakra (Besuch 
des Dalai Lama) im Oktober 2002 in Graz. 
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Teil des Bundesministeriums für Justiz 
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1 4. DIE KRIMINALITÄT IM SPIEGEL DER STRAFRECHTSPFLEGE: 

In  diesem Teil des Berichtes werden aus dem BIS-Justiz (Betriebliches Informations
system) die Tätigkeit der Staatsanwaltschaften und die Erledigung der Straffälle bei 
den Gerichten sowohl im Berichtsjahr als auch im kurzfristigen Vergleich dargestellt . 
Die früheren Daten stammten teilweise noch aus der Statistik der Rechtspflege, die 
von der Statistik Österreich herausgegeben worden war. 

Das Zahlenmaterial über die im Berichtsjahr und in den Jahren davor rechtskräftig 
verurteilten Personen ist der von der Statistik Österreich, Bundesanstalt öffentlichen 
Rechts, erstellten Gerichtlichen Kriminalstatistik entnommen. 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik erfasst die durch die Strafgerichte rechtskräftig Ver
urteilten. Ihre Grundlage ist der Stand des Strafregisters, das von der EDV-Zentrale 
des Bundesministeriums für Inneres geführt wird. Die Gerichtliche Kriminalstatistik 
gibt ein Bild vom Personenkreis der rechtskräftig Verurteilten, ist insoweit auch de
liktsbezogen, aber dennoch keine Deliktsstatistik. 

1 4. 1 .  DIE TÄTIGKEIT DER STAATSANWALTSCHAFTEN 

I m  Folgenden wird die Tätigkeit der Staatsanwaltschaften beschrieben, soweit sie 
Strafsachen betrifft, die in die Zuständigkeit des Gerichtshofes fallen (§§ 10 und 14 
StPO). In  den angeführten Zahlen sind jene Straffälle, die in  die Zuständigkeit der 
Bezirksgerichte fallen, nicht enthalten. 

Betrachtung nach Straffäl len (Akten): 

Die Staatsanwaltschaften haben im Berichtsjahr 2002 1 77.883 (2001 :  1 70.580) Fälle 
erledigt. Davon bezogen sich 65.339 (200 1 :  68.438) Strafsachen auf bekannte und 
1 1 2.544 (2001 : 102.142) auf unbekannte Täter. 1 78.644 (2001 : 1 74.744) Anzeigen 
fielen neu an. Davon entfielen 66.036 (2001 :  69.993) auf bestimmte Personen und 
1 1 2.608 (2001 :  104.751 ) auf unbekannte Täter. 10 . 124 Anzeigen (2001 : 9.548) wur
den anhängig übernommen, wovon 8.747 (2001 : 8.492) gegen bestimmte Personen 
und 1 .377 (200 1 :  1 .056) gegen unbekannte Täter erstattet wurden. 

Die Staatsanwaltschaften erzielten somit im Berichtsjahr wiederum ein ausge
wogenes Verhältnis zwischen Neuanfall und erledigten Fällen. Gegenüber dem Vor
jahr stieg der Anzeigenneuanfall um 3.900 Fälle bzw. 2,2 % (2000/2001 :  Zunahme 
um 1 3%). Bei Strafsachen gegen bestimmte Personen sank der Neuanfall um 5,7% 
(d .s. 3.957 Fälle). Bei den Anzeigen gegen unbekannte Täter ist gegenüber dem 
Vorjahr ein Anstieg von 7,5 % (d.s. 7.857 Fälle) zu verzeichnen. 

Straffälle' aus dem HauDtreaister sr' 
Jahr übernommen neu angefa llen erledigt verblieben 

1999 8.235 68.095 68.299 8.031 
2000 8.031 63.359 62.898 8.492 
2001 8.492 69.993 68.438 9.2 16  
2002 8.747 66.036 65.339 9.444 
rabelle 94 

DIe Anzahl der Straffälle 151 ohne Rucl<slchl auf die Zahl der Im einzeinen Fall angeZetglen oder beschuldIgIen Personen 
angegeben 

In das Hauptregcster 5t werden samtliche Anzetgen gegen bestmmte Personen wegen strafbarer Handlungen. die In die 

Zuslandogketl des GenchlShofes fallen und nlchl bloß auf Verlangen des Ver1elZten zu verlolgen sind. SOWIe die Aus
lieferungssachen 8lflgetragen 
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Von den 9.444 am Ende des Jahres 2002 unerledigt gebliebenen Fällen (200 1 :  
9.216) stammten 1007 aus 2001 , 309 aus 2000 und 1 40 aus 1 999 oder früheren 
Jahren. Die Anzahl der bei den Staatsanwaltschaften unerledigt gebliebenen Fälle ist 
zu Jahresende 2002 gegenüber dem Vo�ahr etwas angestiegen; die Anzahl der län
ger anhängigen Verfahren hingegen zurückgegangen. 

Betrachtung der Erledigung aus dem Hauptregister St" nach Personen 

Auf Grund programmtechnischer Änderungen konnten letztes Jahr statistische Daten 
für 2001 nur in eingeschränktem Maß zur Verfügung gestellt werden. Es fehlten ins
besondere die Zahlen für eine personenbezogene Auswertung. Für 2002 liegen die
se Werte wieder vor. Als Vergleichsziffem dienen hier ausnahmsweise die Daten für 
das Jahr 2000. 

Die von den Staatsanwaltschaften 2002 erledigten Verfahren gegen bekannte Täter 
betrafen 1 00.596 Personen. Gegen 30.251 Verdächtige (30, 1 %) wurde Anklage er
hoben, davon 6.388-mal (6,4 %) durch eine Anklageschrift und 23.863-mal (23,7 %) 
durch einen Strafantrag. I n  3.583 Fällen (3,6 %) ging die Staatsanwaltschaft mit einer 
Diversion vor. Bei 44.877 (44,6 %) Personen kam es zur Zurücklegung der Anzeige 
oder Einstellung des Verfahrens und in Bezug auf 21 .885 (21 ,7 %) Personen erledig
te die Staatsanwaltschaft das Verfahren auf andere Art. Dazu zählen insbesondere 
die Abbrechung des Verfahrens nach § 412  oder § 452 Z 2 StPO, die Abtretung an 
das Bezirksgericht oder der Verfolgungsverzicht nach § 6 JGG. 

Zum Vergleich: Im Jahr 2000 betrafen die von den Staatsanwaltshaften erledigten 
Verfahren 91 .794 Personen. Gegen 30.056 (32,7 %) wurden Anklagen emoben, da
von 5.81 2 Anklageschriften (6,3 %) und 24.244 Strafanträge (26,4 %). Für das Jahr 
2000 steht die Anzahl der personenbezogenen Erledigung durch Diversion nicht zur 
Verfügung; sie ist in den 22.401 Erledigungen auf andere Art (24,4 %) enthalten. 
Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, dass die Anzahl der Personen, deren Strafsache 
die Staatsanwaltschaften im Berichtszeitraum erledigten um 8.802 (9,6 %), die der 
Anklagen jedoch nur um 1 95 (0,7 %) anstieg. Stellt man die Diversionen und sonsti
gen Erledigungsarten des Jahres 2002 dem Vergleichswert des Jahres 2000 gegen
über, ergibt sich eine Zunahme um 3.067 oder 1 3,7  %. 

Eine meritorische, das heißt eine Erledigung durch Anklage, Diversion oder Einstel
lung (Zurücklegung), konnten die Staatsanwaltschaften 2002, wie aus den oben dar
gestellten Zahlen folgt, in Bezug auf 78.7 1 1  Personen erzielen. Davon entfielen 38,4 
% auf Anklageschriften und Strafanträge, 4,6 % auf Diversionen und 57,0 % auf Ein
stellungen und Zurücklegungen. Setzt man - zu Vergleichszwecken mit 2000 - aus
schließlich das Vemältnis der personenbezogen 75. 1 28 Anklagen und Einstellungen 
zueinander in Vemältnis, so wurden 2002 von 1000 dieser Personen 403 angeklagt 
(2000: 433) und das Verfahren gegen 597 (2000: 567) eingestellt oder die Anzeige 
zurückgelegt. 

• In das Hauplreglster St werden sämUiche Anzeigen gegen bestimmte Personen wegen strafbarer 
Handlungen, die In die Zuständigkeit des Gerichtshofes fallen und nicht bloß auf Verlangen des Verletzten 
zu verfolgen sind. sowie die Auslieferungssachen eingetragen. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original)376 von 495

www.parlament.gv.at



- 373 -

14.2. DIE TÄTIGKEIT DER STRAFGERICHTE 

Nach den aus dem BIS-Justiz (Betriebliches Informationssystem) errechneten An
fallszahlen, die einer Plausibilitätsprufung unterzogen wurden, betrug der bundeswei
te Neuanfall im Berichtsjahr bei den Bezir1<sgerichten 62.926 (200 1 :  58.729); bei den 
Gerichtshöfen wird aufgrund statistischer Umstellungen keine Gesamtanfallszahl 
mehr ermittelt, sondern vielmehr genauer zwischen dem Geschäftsanfall im Bereich 
der Vorerhebungen bzw. Voruntersuchungen (Ur) und jenem für die Hauptverhand
lung (Hv) unterschieden. Im Vergleich mit den Werten des BIS-Justiz aus dem Vor
jahr ist der Neuanfall der Strafsachen bei den Bezir1<sgerichten im Jahr 2002 um 
7 , 1% gestiegen; im Bereich der Gerichtshöfe kam es beim Ur - Anfall zu einer Stei
gerung von +3,4% und beim Hv - Anfall zu einem Rückgang von - 2,2%. Somit sind 
im gesamten Bundesgebiet 2002 gegenüber 2001 bei den Bezir1<sgerichten um 
4 . 197 Strafsachen mehr angefallen, bei den Gerichtshöfen im Ur-Bereich um 931 
mehr und im Hv-Bereich um 586 weniger. 

Geschäftsanfall der Gerichte 

Neuanfall 1 999 2000 2001 2002 
Bezir1<sQerichte 90.645 55.772 58.729 62.926 

Gerichtshöfe 
Ur 26. 1 97 25. 197 27.566 28.497 
Hv 27.440 25.622 27. 1 72 26.586 

Tabelle 95 

Der Geschäftsanfall in den einzelnen Oberlandesgerichtssprengeln (2002) 

OLG-Sprengel Bezirksgerichte Gerichtshöfe 
Wien 30.61 1 Ur 1 3.545 

Hv 1 2.021 
Linz 1 1 .3 18  Ur 6.295 

Hv 5.585 
Graz 1 1 .088 Ur 5.231 

Hv 5.527 
Innsbruck 9.909 Ur 3.426 

Hv 3 .453 
Osterreich 62.926 Ur 28.497 

Hv 26.586 
Tabelle 96 

In allen Oberlandesgerichtssprengeln war ein Anstieg des Geschäftsanfalles auf E
bene der Bezir1<sgerichte (Wien: +3,8%; Linz: +1 5,3%, Graz: +8,2% und Innsbruck 
+8%) zu verzeichnen. Bei den Gerichtshöfen kam es im Ur - Bereich mit Ausnahme 
des OLG Sprengels Innsbruck zu einem Anstieg (Wien: Ur +0, 1 %, Linz: Ur + 1 0,8%, 
Graz: Ur + 1 1 ,2% und Innsbruck: Ur - 6,2%), während im Hv - Bereich mit Ausnah
me des OLG Sprengels Innsbruck ein Rückgang zu verzeichnen war (Wien: Hv: -
1 ,6%, Linz: Hv - 6,6%, Graz: Hv - 1 ,72%, Innsbruck: Hv + 2,8%). 
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Eine genaue Aufschlüsselung der Veränderungen im Bereich der Bezirksgerichte 
und der Gerichtshöfe bietet die folgende Tabelle: 

OLG-Sprengel Bezirksgerichte Gerichtshöfe 
Wien + 3,8% Ur + 0, 1% 

Hv - 1 ,6% 
Linz + 1 5,3% Ur + 1 0,8% 

Hv - 6,6 % 
Graz + 8,2% Ur + 1 1 ,2% 

Hv - 1 ,72% 
Innsbruck + 8% Ur - 6,2% 

Hv + 2,8% 
Osterreich + 7, 1 %  Ur + 3,4% 

Hv - 2,2% 
Tabelle 97 

Durch Urteil der Gerichtshöfe erledigte Fälle· 

1 999 2000 2001 2002 
Erledigte Absolute in % Absolute in % Absolute in % Absolute in % 
Fälle Zahlen Zahlen Zahlen Zahlen 
durch den Ein 22.6 18  84 21 .57S 83,<1 22.08C 82,3 20.98E 82,� 
zelrichter 
durch das 
Schöffen- oder 4.251 16  4.30<1 16,E 4.737 1 7,7 4 .451 1 7,� 
Geschworenen I gericht 
S u m m e  26.869 1 00 25.88� 1 0C 26.88� 1 0C 25.437 1 0C 

Tabelle 98 

Die Anzahl der durch Urteil der Gerichtshöfe erledigten Fälle ist im Berichtsjahr um 
5,4% gegenüber dem Vorjahr gefallen. Das Verhältnis zwischen Einzelrichter, Schöf
fengericht und Geschworenengericht blieb gegenüber den Vorjahren fast gleich: 
82,S % aller Urteile wurden im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes 
gefällt; 1 7,5 % der Fälle wurden durch Schöffen- oder Geschworenengerichte erle
digt. 

SämUiche Zahlen wurden über das Betriebliche Informationssystem Justiz ermittelt. 
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1 4.3 .  DIE ENTWICKLUNG DER VERURTEILUNGSHÄUFIGKEIT 

Die nachfolgenden Angaben stützen sich auf die Gerichtliche Kriminalstatistik. 

Verurteilte Personen 

Verurteilte 2000 2001 
Personen Absolute Absolute 

Zahlen %*) Zahlen %*) 
Insgesamt 4 1 .624 1 00 38.763 1 00 
davon wegen 
Strafbarer Hand-
lungen gegen Leib 
und Leben 
§§ 75-95 StGB 1 1 .635 28 9.599 24,8 
Strafbarer Hand-
lungen gegen 
fremdes Vermö-
gen 1 5.888 38,2 14 .827 38,2 

I §§ 1 25- 1 68a StGB 
Strafbarer Hand-
lungen gegen die 
Sittlichkeit 536 1 ,3 473 1 ,2 

I§§ 201 -221 StGB 
Sonstiger strafba-
rer 1 3.565 32,6 1 3.864 35,8 
Handlungen 

Tabelle 99 

') Prozentuelle Anteile an den wegen strafbarer Handlungen insgesamt 
Verurteilten 

2002 
Absolute 
Zahlen %*) 
4 1 .078 1 00 

10 . 192 24,8 

16 .079 39,1 

550 1 ,3 

1 4 .257 34,7 

Im Berichtsjahr wurden von den österreichischen Gerichten 41 .078 Personen (nach 
dem Strafgesetzbuch und den strafrechtlichen Nebengesetzen) rechtskräftig verur
teilt. Das bedeutet gegenüber 2001 einen Zuwachs von 2.31 5  Verurteilten (d.s. 6 %). 
Von 2000 auf 2001 war die Zahl der Verurteilungen um 6,9% zurückgegangen. 

14.4. DIE KRIMINALITÄT NACH DER VERURTEILTENSTATISTIK IN EINZELNEN 
DELIKTSGRUPPEN 

1 4.4. 1 .  ANZEIGEN UND VERURTEILUNGEN 

Die Polizeiliche Anzeigenstatistik und - mit etwa einjähriger Verzögerung - die 
Gerichtliche Verurteiltenstatistik spiegeln die bekannt gewordene Kriminalität wieder. 

2001 sank die Zahl der Verurteilten um 6,9%. Die Zahlen der ermittelten Tatverdäch
tigen (+ 1 2,2 %) sowie der bekannt gewordenen strafbaren Handlungen ( + 1 , 1  %) 
stiegen jeweils an*. 
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I m  Benchtslahr  war sowoh l  bel den bekannt gewordenen Fä l len ( +  1 3 . 2 % )  wie auch 
bel den ermittelten Tatverdächligen ( +  3 .4%)  und den Verurtei lungen (+ 6%) ein An
stieg zu verzeichnen 

Im Vergleich über mehrere Jahrzehnte waren g rößere Verä nderu ngen der  statistisch 
erfassten K rimina lität besonders auf die E ntwicklung der  am häufigsten verübten 
Vermögensdel Ikte zurückzufiJ hren 

200 1 nahmen laut Knmlnalitätsbericht ( Pol izei l iche Knmlna lstatlstlk) die bekan nt ge
wordenen Fälle bel den strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben ab ( -
1 3 .6  % l ' .  jene bel den strafbaren Handlungen gegen die Sittl ichkeit nahmen h inge
gen leicht zu (+4 .8%)"  

I m  Benchtsjahr stiegen die Zahlen bel den bekannt gewordenen Fäl len gegen Leib 
und Leben um 5% a n .  während die Zahlen bei den bekannt gewordenen Fä l len ge
gen die Sittl ichkeit Im wesentlichen g le ich blieben ( 200 1 . 3 469 Falle.  2002 3460)  

1 4 4 . 2 .  STRA FBARE HANDLUNGEN GEGEN LE IB UND LEBEN 

I m  Jahr  2002 wurden laut Genchtl lcher Knmlna lstatlstlk Insgesamt 1 0  1 92 Personen 
wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben verurteilt. Gegenüber dem Vor
jahr  bedeutet d ies ei nen Anslieg der Verurtei lu ngen In dieser Del iktsgru ppe von 593.  
d.s 6.2% 

Die Entwicklung bei den strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben Wi rd seit Jah
ren wesentlich d u rch Veranderungen Im Bereich der vorsätz l ichen und fahrlasslgen 
Körperverletzung.  den häufigsten Tatbestä nden d ieser Deliktsgruppe gepragt. Wah
rend Im Vorjahr  die Verurtei lungen wegen § 83 StGB ( - 6 %) und § 88 StGB ( -
29.7 %) deutl ich zurückgingen und deshalb auch die Verurte i lungen Im Bereich Leib 

und Leben insgesamt um 1 7 . 5  % abnahmen. stiegen Im BerichtSjahr sowohl die Ver
u rte i lungen wegen § 83 StGB ( +  2 . 7  %) wie auch wegen § 88 StGB ( +  3 . 8  %,) an .  
was sich auch In den  Verurtei lungszahlen wegen Leib und  Leben ( +  6 . 2  % )  Insge
samt auswirkte 

Rund 80 % der fahrläSSigen Körperverletzungen geschehen Im Straßenverkehr 
Durch d ie Strafprozessnovelle 1 999. BGB! .  I Nr.  55 wurde d ie Mogl ichkelt geschaf
fen .  d ie Im Straßenverkehr fah rlasslg verursachten Körperverletzungen d iverSIoneI
len Maßnahmen zuzufuhren .  

Beim Verqlelctl der Dater"' au� den-- Knmmahtatsbencht Polizeil iche Knmlnalstatlstd<. Ces B r,..4 1  ( beka nnt(�:wworde 

ne Falle une ermlttel�e Tatverdachtlge I Ist zu beruckslchtlgen dass fUf das J;;t'l' ?ODC n u r  die Monate Februar 
biS Dezember 2000 herangezoqen Nurden 
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Verurteilte Personen 

Verurteilte 2000 2001 
Personen wegen 

(§§ des StGB) 
Absolute Absolute 
Zahlen % .) Zahlen % .) 

Strafbarer Handlungen 
gegen Leib und Leben 
§§ 75-95 1 1 .635 1 00 9.599 1 00 
darunter 
Mord § 75 41  0,35 44 0,5 
Totschlag § 76 4 0,03 6 0,1 
Vorsätzliche 
Tötungsdelikte 
Insgesamt §§ 75-79 46 0,4 53 0,6 
Fahrlässige Tötung 256 2,2 246 2,6 
§ 80 
Fahrlässige Tötung unter 
besonders gefährlichen 
Verhältnissen oder 
unter Berauschung § 81 101 0,87 78 0,8 
Körperverletzung § 83 4 .062 34,9 3.835 40,0 
Schwere 
Körperverletzung § 84 1 .070 9,2 923 9,6 
Fahrlässige 
Körperverletzung § 88 5.295 45,5 3.720 38,8 
Sonstige strafbare 
Handlungen gegen Leib 
und 806 6,9 747 7,8 
Leben 
Tabelle 100 

') Prozenlanleil an den wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben 
Verurteillen 

2002 

Absolute 
Zahlen % .) 

10 . 192 1 00 

50 0,49 
6 0,06 

57 0,56 
221 2,2 

71 0,7 
3.938 38,6 

1 . 1 89 1 1 ,7  

3.860 37,9 

857 8,4 

Neben den vorsätzlichen Körperverletzungen ohne besondere Qualifikation (38,6 %) 
betrafen die meisten Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und 
Leben fahrlässige Körperverletzungen (37,9 %); 76,5 % aller gerichtlichen Verurtei
lungen wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben erfolgten nach einem 
dieser beiden Tatbestände. 

Wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte (d.s. Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, 
Mitwirkung am Selbstmord und Tötung eines Kindes bei der Geburt) wurden insge
samt 57 Personen verurteilt, d.s. 0,56 % aller Verurteilungen wegen strafbarer Hand
lungen gegen Leib und Leben bzw. 0 , 1  % aller Verurteilungen insgesamt. 
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14 .4.3 .  STRAFBARE HANDLUNGEN GEGEN FREMDES VERMÖGEN 

Im Berichtsjahr wurden 1 6.079 Personen wegen strafbarer Handlungen gegen frem
des Vermögen verurteilt; gegenüber 2001 bedeutet das eine Zunahme von 1 .252 
Verurteilungen oder 8,4 %. Etwas mehr als die Hälfte aller Verurteilungen wegen 
strafbarer Hand lungen gegen fremdes Vermögen, nämlich 8.969, waren Verurteilun
gen wegen Diebstahlsdelikten. Wegen Sachbeschädigung wurden 1 .233 Personen 
verurteilt. Bei den Diebstahlsdelikten war eine Zunahme um 1 .030 (+  1 3  %) festzu
stellen. Die Entwicklung bei den Vermögensdelikten und bis zu einem gewissen Grad 
auch der Verurteiltenstatistik insgesamt wird weiterhin maßgebend von der Entwick
lung der Diebstahlsdelikte beeinflusst. 

Verurteilte Personen 

Verurteilte 2000 2001 
Personen wegen Absolute Absolute 

(§§ des StGB) Zahlen % *} Zahlen 
Strafbarer Handlungen 
gegen fremdes Vermö-
gen §§ 1 25 - 168a 1 5.888 1 00 14.827 
Darunter 
Sachbeschädigung, 
Schwere Sachbeschädi-
gung 1 .250 7,9 1 .262 

I §§ 1 25, 1 26 
Einbruchsdiebstahl 
§ 1 29 Z 1 - 3 1 .6 13  10,2 2.321 
Diebstahl mit Waffen 
§ 1 29 Z 4 5 0,03 8 
Räuberischer Diebstahl § 1 31 1 1 2  0,7 77 
Diebstähle insgesamt 
§§ 1 27 - 13 1  7.966 50, 1  7.939 
Unbefugter Gebrauch 
von 363 2,3 371 
Fahrzeugen § 1 36 
Raub, Schwerer Raub I §§ 1 42, 143 452 2,8 441 
Sonstige strafbare Hand-
lungen 5.857 36,9 4 .814 
gegen fremdes Vermö-Igen 
Tabelle 101 

-) Prozentanteil an den wegen strafbarer Handlungen gegen fremdes 
Vermögen Verurteilten 

2002 
Absolute 

% *} Zahlen % *} 

1 00 16 .079 100 

8,5 1 .233 7,7 

1 5,7 1 . 722 10,7 

0 , 1  5 0,03 

0,5 65 0,40 

53,5 8 .969 55,8 

2,5 307 1 .9 

3,0 478 3,0 

32,5 5.092 3 1 ,7 
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14 .4.4. STRAFBARE HANDLUNGEN GEGEN DIE SITTLICHKEIT 

2002 wurden bundesweit 550 Personen wegen strafbarer Handlungen gegen die 
Sittlichkeit verurteilt, das bedeutet eine Zunahme von 77 Verurteilungen oder 1 6,3 %. 

Bei einem Vergleich der gewaltbestimmten Sexualdelikte (§§ 201 ,  202) zeigt sich, 
dass im Berichtsjahr die Verurteilungen wegen dieser Deliktsgruppe gegenüber dem 
Vorjahr um 7,5 % auf 1 36 gefallen sind (Verurteilungen 1998: 16 1 ;  1999: 147; 2000: 
1 37, 200 1 :  1 47). 

Verurteilte Personen 

Verurteilte 2000 2001 2002 
Personen wegen Absolute Absolute Absolute 

(§§ des StGB) Zahlen % ') Zahlen % .) Zahlen 
Strafbarer Handlungen 
gegen 
die Sittlichkeit §§ 201 - 536 100 473 100 550 
221 
darunter 
Vergewaltigung § 201 1 1 5 2 1 ,S 1 18 24,9 102 
Geschlechtliche Nöti-
gung 22 4,1 29 6,1 34 
§202 
Schändung § 205 1 5  2,8 1 5  3,2 6 
Schwerer 
sexueller Missbrauch 
von 1 03 19,2 60 1 2,7 90 
Unmündigen § 206 
Sexueller 
Missbrauch von 
Unmündigen § 207 121  22,6 1 1 2 23,7 99 
Pornographische Dar-
stellungen mit Unmün-
digen 25 4,6 26 5,5 64 
§ 207a 
Sexueller Missbrauch 
von Jugendlichen 2 I§ 207b 
Offentliehe unzüchtige 
Handlungen § 218  41  7,6 32 6,8 44 
Sonstige strafbare Hand-
lungen 1 1 9  22,2 8 1  17, 1  109 
Gegen die Sittlichkeit 

Tabelle 102 

-) Prozentanteil an den wegen strafbarer Handlungen gegen die Sittlichkeit Veruneilten 

% .) 

1 00 

1 8,5 

6,2 

1 , 1  

16 ,4 

1 8  

1 1 ,6 

0,4 

8 

1 9,8 
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1 4 4. 5 .  VERHETZUNG U N D  N S-WIEDERBETÄTIGUNG 

Nach der Gerichtlichen Kriminalstatistik gab es in  den Jahren 1 98 1  bis 1 987 insge
samt sechs Verurtei lungen wegen des Vergehens der Verhetzung nach § 283 StGB 
( 1 982 1 , 1 983 2 , 1 984: 1 ,  1 98 7  2) .  

M i t  dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 wurde § 283 Abs. 2 StGB dahingehend 
geändert, dass nur noch das Beschimpfen und Verächtlichmachen .,in einer die Men
schenwürde verletzenden Weise" geschehen muss, um den Tatbestand der Verhet
zung zu erfüllen; In Bezug auf die Tathandlung des Hetzens, d ie o hnedies schon be
grifflich gegenüber nicht strafwürdigen Fällen abgegrenzt ist, wurde d iese Ei nschrän
kung aufgegeben .  Die Änderung trat am 1 .3 . 1 988 in Kraft. 

I m  Jahr  1 988 gab es sodann nach der Gerichtlichen Kriminalstatistik 
4 Verurtei lungen wegen § 283 StGB.  1 989 3 ,  1 990 und 1 99 1  je 4, 1 992 1 0 ,  1 993 1 3, 
1 994 2 ,  1 995 7 ,  1 996 3,  1 997 1 ,  1 998 4 ,  1 999 3, 2000 keine und im Jahr 2001  9 
Verurtei lungen. Im Berichtsjahr scheinen 7 Verurteilungen auf. 

Auf die am 1 .  März 1 997 in Kraft getretene Ausdehnung des Strafrahmens d u rch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 996, BGBI . N r. 762. auf 2 Jahre ist hinzuweisen. 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik ist eine Verurteiltenstatistik, die bei einem Verfahren 
mit Verurtei lung wegen mehrerer strafbarer Handlungen die Verurtei lung ( nur) dem 
Del ikt zuordnet. das für den angewendeten Strafsatz maßgebend ist.  sodass die Zahl 
der tatsächlichen Verurteilungen wegen eines Delikts höher sein kann,  als nach der 
Gerichtlichen Kriminalstatistik ausgewiesen. Nach einer internen Statistik des Bun
desmin isteriums für Justiz, die - auf Basis von Einzelberichten der Staatsanwalt
schaften - Verurtei lungen erfasst und deren Zählung nach Personen und nicht nach 
Strafsachen vornimmt. fielen im Jahr 1 989 5 Verurteilungen wegen § 283 StGB a n ;  
1 990 und 1 999 deckten sich d i e  beiden Statistiken (4 bzw. 3 Verurteilunge n ) ,  wäh
rend d ie interne Statistik des Bundesministeriums für Justiz für 1 99 1  6, 1 992 1 3 , 
1 993 1 8, 1 994 3, 1 995 1 0, 1 996 und 1 997 je 1 ,  1 998 5 , 1 999 3, 2000 1 , 2001 1 1  und 
im Berichtsjahr 9 Verurtei lungen auswies. 

Wegen des Verbrechens der Betätigung im nationalsozialistischen Sinn nach � 
VerbotsG, StGBI.  Nr .  1 3/ 1 945,  gab es nach der Gerichtlichen Kriminalstatistik 1 999 
1 6 , 2000 3 1 , 2001 1 7  und im Berichtsjahr ebenfal ls 1 7  Verurtei lungen ( I n  den Jahren 
1 986, 1 988 und 1 990 wurde je eine Person wegen dieses Delikts verurteilt; 1 98 1  bis 
1 983, 1 985, 1 987 u nd 1 99 1  gab es keine Verurteilungen) .  

Nach der  internen Statistik des Bundesministeriums für J ustiz gab es im Berichtsjahr 
20 ( 200 1 :  24) Verurteilungen nach § 3 VerbotsG. I n  der nachfolgenden Tabelle sind 
die Zahlen aus der internen Statistik des Bundesmlnisteriums für Justiz den Verurteil
tenzahlen der Gerichtlichen Kriminalstatistik in Klammern nachgestel lt .  
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Verurteilte Personen 

Verurteilte Perso-
nen 1 998 1 999 2000 2001 2002 

Wegen 
Verhetzung I (§ 283 StGB) 4 (5) 3 (3) 0 (1) 9(1 1 ) 7 (9) 
Wiederbetätigung I (§ 3 VerbotsG

-
) 1 1  (1 1)  16  (25) 31 (32) 1 7(24) 17  (20) 

Tabelle 103 

1 999 und 2000 war ein sehr starker Anstieg an Verurteilungen nach dem Verbotsge
setz zu beobachten, wobei ein wesentlicher Teil der Verurteilten der Skinhead - Sze
ne zuzuordnen ist und als Tathandlungen häufig - zumindest auch - das Singen von 
einschlägigen Liedern und Abspielen von einschlägigen CO's aufscheinen. Seit 2001 
hat sich die Zahl der Verurteilungen auf einen Mittelwert eingependelt. Mit der Ver
botsgesetz-Novelle 1 992, BGBI.Nr. 1 48, wurde ein neuer § 3h geschaffen, der aus 
der bisher von § 3g erfassten nationalsozialistischen Betätigung die Begehungsform 
der sogenannten .Au schwitz-Lüge" als eigenen Tatbestand herausgehoben hat. Oa
mit sollte besonders verdeutlicht werden, dass qualifiziert öffentliche Äußerungen, 
welche die NS-Gewaltverbrechen leugnen, gröblich verharmlosen, gutheißen oder zu 
rechtfertigen suchen, (auch ohne einen zugleich zum Ausdruck gebrachten politisch
propagandistischen Vorsatz) das Zusammenleben in der Gesellschaft in einem sol
chen Maß beeinträchtigen, dass eine strafrechtliche Reaktion geboten ist. Zugleich 
stellt der neue § 3h - im Sinne der bisherigen Judikatur - klar, dass der nationalsozi
alistische Völkermord und die anderen nationalsozialistischen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit insgesamt als historische Tatsache notorisch sind und daher im 
Strafverfahren keiner weiteren (beweismäßigen) Erörterung bedürfen. Seit 1995 gab 
es nur 1 996 und im Berichtsjahr jeweils eine rechtskräftige Verurteilung wegen § 3h 
VerbotsG. 
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1 4.5. DIE JUGENDKRIMINALITÄT NACH DER VERURTEILTENSTATISTIK 

Von den österreich ischen Gerichten wurden im Berichtsjahr 3.278 Jugendliche 
rechtskräftig verurteilt. Gegenüber dem Vo�ahr bedeutet dies eine Abnahme um 5 15  
Verurteilungen (-1 3,6 %). 

Im mittelfristigen Vergleich zeigt sich ein Rückgang bei den Verurteilungen 
Jugendlicher gegenüber dem Spitzenjahr 1 981 (9.352 Verurteilungen) um 6.074 
Personen, d. i .  eine Abnahme um 65 %. Bei diesen Zahlen muss berücksichtigt 
werden, dass das Jugendgerichtsgesetz 1988 mit Wirksamkeit ab 1 . 1 . 1989 die obere 
Altersgrenze für Jugendliche vom 1 8. auf das 1 9. Lebensjahr angehoben hat; seit 
1 .  Juli 2001 gilt jedoch wieder die Altersgrenze 18 .  Lebensjahr. Gleichzeitig ist die 
Entwicklung auch auf die im Jugendstrafrecht entwickelten und gesetzlich 
verankerten (siehe die Ausführungen zum Jugendgerichtsgesetz 1 988 - Kapitel 
1 5 .9.4.) alternativen Erledigungsforrnen (Diversion), insbesondere die seit geraumer 
Zeit praktizierten .Konfliktregelungen", zurückzuführen. Durch einen solchen 
außergerichtlichen Tatausgleich kann bei einem wachsenden Teil der beschuldigten 
Jugendlichen in Fällen minder schwerer Kriminalität auf strafrechtliche Reaktionen im 
herkömmlichen Sinn verzichtet werden. 

Verurteilte Jugendliche 

Verurteilte 2000 2001 
Jugendliche Absolute Absolute 

(§§ des StGB) Zahlen % ') Zahlen % ') 
Insgesamt 3.720 1 00 3.793 
davon wegen 
Strafbarer Handlungen 
gegen 
Leib und Leben 846 22,7 697 
Insgesamt §§. 75 - 96 
Körperverletzung § 83 387 1 0,4 341 
Fahrlässiger 
Körperverletzung § 88 1 40 3,8 90 
Strafbarer Handlungen 
gegen 
Fremdes Vermögen 1 .847 49,7 1 .899 
insgesamt §§ 1 25 - 1 68 
Sachbeschädigung, 
Schwerer 
Sachbeschädigung 1 83 4,9 2 1 3  
§§ 1 25, 1 26 
Diebstahls §§ 127 - 13 1  1 . 1 76 31 ,6 1 .257 
Unbefugten Gebrauchs 
von Fahrzeugen § 1 36 1 1 2 3 87 
Sonstiger strafbarer 
Handlungen 1 .027 27,6 1 . 1 97 

Tabelle 104 

') Prozentanteil an den wegen strafbarer Handlungen insgesamt verurteilten 
Jugendlichen 

1 00 

1 8,4 

9,0 

2,4 

50,1 

5,6 

33,1 

2,3 

3 1 ,6 

2002 
Absolute 
Zahlen % ') 

3.278 1 00 

598 1 8,2 

297 9 , 1  

72 2,2 

1 .628 49,7 

1 79 5,5 

1 .059 32,3 

79 2,4 

1 .052 32, 1  
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Von den Verurteilungen der Jugendstraftäter betrafen rund die Hälfte strafbare 
Handlungen gegen fremdes Vermögen; dies sind ca. 0,4 Prozentpunkte weniger als 
im Vorjahr. Der Anteil der Verurteilungen wegen Körperverletzungen (+ 0 , 1%) stieg 
so wie jener für sonstige strafbare Handlungen etwas an (+ 0,5 %). Im Übrigen darf 
auf das Kapitel .Jugendstrafrechtspflege" hingewiesen werden. 

14 .6. DIE VOLLZIEHUNG DES SUCHTMITTELGESETZES 

14.6. 1 NACH DEM SUCHTMITTELGESETZ VERURTEILTE PERSONEN 

Mit 1 . 1 . 1 998 trat das Suchtmittelgesetz (SMG), BGBI. I 1 997/1 1 2, in Kraft, welches 
das mit 3 1 . 1 2. 1997 außer Kraft getretene Suchtgiftgesetz (SGG) ersetzte. Dadurch 
wurden die bis dahin bestehenden gerichtlichen Strafbestimmungen für Suchtgifte 
neu strukturiert (nunmehr: §§ 27 und 28 SMG) und neue gerichtliche Straftat
bestände für psychotrope Stoffe (§§ 30 und 31  SMG) und für Vorläuferstoffe (§ 32 
SMG) geschaffen. Bei den Verurteilungen nach dem SMG zeigt sich für die Jahre 
2000 bis 2002 folgende Entwicklung: 

Verurteilte Personen nach dem SMG 

Rechtskräftig 2000 2001 2002 
Verurteilte SMG 

27 SMG 2.245 2.671 3.243 
28 SMG 933 1 . 141  1 . 1 08 
29 SMG - - -
30 SMG 41 37 37 

§ 31 SMG 21 13  6 
§ 32 SMG - - -
S u m m e  3.240 3.862 4.394 

Tabelle 105 

Im Jahr 2002 wurden insgesamt 4.394 Personen wegen Drogendelikten verurteilt, 
das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 532 Personen (+1 3,8 %). 
Der Anstieg ist zur Gänze auf Verurteilungen wegen minder schwerer Suchtgiftdelikte 
(§ 27 SMG) zurückzuführen. 

1 4 .6.2. PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN BEI DER ANWENDUNG DES 
SUCHTMITTELGESETZES 

Nach einem bemerkenswerten Rückgang der nach dem SGG angezeigten Personen 
und der Verurteiltenzahlen in den späten 80er Jahren waren seit 1 991 in beiden 
Bereichen Zuwächse festzustellen. So gab es nach den Jahresberichten der 
Zentralstelle für die Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität (BMI) bei der Zahl der 
jährlich angezeigten Personen große Steigerungen in den Jahren 1 992 (+ 49,5 %) 
und 1 993 (+ 42,4 %), während sich dieser Trend 1 994 (+ 16 ,1  %) und 1 995 (+ 3 ,7 %) 
abgeschwächt hatte. 1996 und 1997 stiegen die Zahlen der angezeigten Personen 
jeweils an, 1 998 kam es zu einem Rückgang der Anzeigen um 7 %, 1 999 zu einem 
Anstieg um 2,7 %, 2000 um 3,0% . 2001 stieg die Anzahl der nach dem 
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S uchtmitteigesetz Angezeigten um +20,6 %. Im Berichtsjahr kam es zu einem 2 , 6  % 
-igen Anstieg. Nachdem es in den letzten Jahren bel Verbrechenstatbestanden ( §  28 
S M G )  jeweils zu einem Ruckgang gekommen war, war 200 1 ein deutlicher Anstieg 
zu verzeichnen. 2002 sanken die Anzeigen nach SMG - Verbrechen um 3 , 3  %. Bel 
leichteren Drogendelikten (Vergehen) kam es - nachdem es auch 1 999-20 0 1  schon 
zu einer Steigerung gekommen war - zu einem Anstieg der Angezeigten ( +  3 , 3  % )  

Während 1 998 ein Ruckgang der Verurteilungen u m  - 1 4 .4 % ,  1 999 ein Anstieg um 
+ 1 % und 2000 wiederum ein Ruckgang von - 3 , 5  % zu verzeichnen war, stieg 200 1 
d ie Anzahl der Verurteilten Im Vergleich zu 2000 um 1 9 ,2 %. Im Berichtsjahr war ein 
Zuwachs von 1 3 , 8  % zu verzeichnen. 

Die Zahl der Todesfäl le im Zusammenhang mit Suchtmittelmissbrauch betrug 1 997 
1 72 und 1 998 1 62 (- 5 ,8  %) 1 999 und 2000 war ein Anstieg auf 1 74 ( +  7 % )  bzw. 
227 ( +  30 ,5  % )  zu verzeichnen.  Im Jahr 200 1 kam es wieder zu einem Ruckgang 
der Anzahl der suchtgiftbezogenen Todesfälle auf 1 84 .  Fur das Benchtsjahr lagen 
die Daten für die Anzahl  der Drogenopfer zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch nicht vor: diese werden vom BMGF Im DrogenberIcht 2003 publiziert und 
bekannt gegeben.  

Zur Zahl der Drogentoten in Osterreich muss allerdings erläuternd bemerkt werden, 
dass nicht a l le In der Statistik ausgewiesenen Todesfälle auf e i ne Uberdoslerung von 
S uchtgiften zurückzuführen sind Denn als Drogentote werden jene Toten registnert, 
d ie während ihrer Lebenszeit wegen Suchtgiftkonsums oder -handels den Behörden 
bekannt geworden sind und deren Tod direkte oder auch nur ind irekte Folge Ihres 
S uchtgiftkonsums war Fur das Jahr 200 1 war festzustellen dass von den 1 84 Toten 
1 39 (76%)  einen direkt und 45 ( 24 % )  einen Indirekt suchtgiftbezogenen Tod erlitten. 
Somit blieb der Anteil der direkt suchtgiftbezogenen Todesfalle an den Insgesamt 
a usgewiesenen Todesfällen Im Vergleich zu 2000 In etwa gleich. 1 30 ( 94 %) der 
d i rekt suchtgiftbezogenen Todesfälle ( = I ntoxikationen) verliefen im Jahr 2001 
u nmittelbar tödlich, dh. die Personen verstarben aufgrund einer Uberdosierung. 4% 
waren nachweislich Selbstmorde.  1 2 1  der 1 39 Intoxikationen (87%) waren 
M lschlntoxikalionen ( 1 99975%, 2000 89%),d . h  es wurden ein Suchtg iftJmehrere 
Suchtgifte in Verbindung mit Alkohol und/oder Psychopharmaka festgestellt. Von den 
45 Indirekt suchtgiftbezogenen Todesfäl len verstarben 1 2  (26%.  2000 22 %) an 
Aids. 1 7  ( 38%,  2000 37 %) an sonstigen Krankheiten bzw. Organversagen,  während 
der Rest d urch Unfall oder nicht näher bekannte Ursachen zu Tode kam: 9 (20%,  
2000 27 % )  davon verstarben Infolge Selbsttötung.  

Die meisten direkt suchtgiftbezogenen Drogenopfer wurden In Wien (49 % ) ,  Tirol 
( 1 1 % ) ,  NIederösterreich ( 1 0  %) sowie Vorarlberg (8 % )  reglstnert. Im Vergleich zum 
Jahr 2000 ISt der Anteil der In  Wien zu verzeichnenden d i rekt suchtgiftbezogenen 
Todesfälle an der Gesamtzahl der osterreichweit zu verzeichnenden 
suchtgiftbezogenen Todesfälle stark (von 65% auf 49% ) gesunken, In  den übrigen 
B undesländern mit Ausnahme von Oberösterreich und der Steiermark ISt der Antei l  
d e r  d irekt suchtgiftbezogenen Todesfälle gestiegen 

Während sich das Verhältnis der nach dem SMG/SGG bedingt oder unbedingt 
verhängten Strafen In den letzten Jahren nur unwesentlich verändert hat. war In  den 
Vorjahren gegenüber den späten sIebziger Jahren ein ungebrochen starkes 
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Ansteigen des Anteils der Freiheitsstrafen an allen Verurteilungen wegen 
Suchtgiftdelikten festzustellen. Im Berichtsjahr betrug der Anteil der Freiheitsstrafen 
60,4%. Im Vergleich dazu macht der Anteil der verhängten Freiheitsstrafen im 
Bereich der Gesamtkriminalität ca. 54,6 % aus. 

Die Möglichkeit der vorläufigen (probeweisen) Anzeigezurücklegung bzw. 
Verfahrenseinstellung nach den §§ 35, 37 SMG wird von den zuständigen Stellen 
angenommen und deren Anwendung als Fortschritt empfunden. Die Zahl der auf 
diese Art erledigten Fälle stieg bis 2001 kontinuierlich an ( 1 999: 7.030, 2000: 8.098, 
2001 : 12.088 Fälle). Im Berichtsjahr war allerdings wieder ein Rückgang auf 8.950 
vorläufige Anzeigenzurücklegungen und vorläufige Verfahrenseinstellungen (davon 
7.809 Fälle nach § 35 SMG und 1 . 141 Fälle nach § 37 SMG) zu verzeichnen. Von 
den 7.809 Anzeigenzurücklegungen nach § 35 SMG erfolgten 1 .882 nach § 35 Abs. 
4 leg.cit. 

Die Zusammenarbeit zwischen Justiz- und Gesundheitsbehörden sowie 
Betreuungseinrichtungen funktioniert allgemein gut; bewährt hat sich auch die 
Konzentration von Suchtgiftstrafsachen in Spezialreferaten bei Staatsanwaltschaften 
und Gerichten. Im Jahre 2001 hat das Bundesministerium für Justiz aufgrund seiner 
subsidiären gesetzlichen Kostenersatzverpflichtung ca. 4 1 , 1  Mio. Schilling 
entspricht ca. 2,9 Mio. Euro ( 1999: 6 1  Mio. und 2000: 58 Mio. Schilling) tür die 
medizinische und therapeutische Behandlung Suchtmittelabhängiger aufgewendet. 
Im Berichtsjahr belief sich die subsidiäre Kostentragung auf rund 3,3 Mio. Euro. 

Das Bundesministerium für Justiz hat, um der uneinheitlichen Verrechnung und dem 
teilweise unterschiedlichen Kostenersatz entgegenzuwirken, mit sechs gemäß § 1 5  
SMG anerkannten drogentherapeutischen Einrichtungen Verträge über die Höhe der 
Kosten für die Therapieleistungen abgeschlossen. Nunmehr bestehen mit den 
Einrichtungen Evangelisches Haus Hadersdorf - WOBES, medizinische, 
psychologische und psychotherapeutische Gesundheits- und Heilstätte Schweizer 
Haus Hadersdorf GmbH, Verein Grüner Kreis Verein zur Rehabilitation und 
I ntegration suchtkranker Personen, Verein DIALOG, Hilfs- und Beratungsstelle für 
Suchtgiftgefährdete und ihre Angehörigen, Verein zur Eindämmung des 
Suchtgiftwesens - PAS.S, Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit (nunmehr 
.Neustart") - Drogenberatungsstelle CHANGE, Zukunftsschmiede Voggeneder 
GmbH, therapeutische Einrichtung zur Rehabilitation und Integration ehemaliger 
drogen-, alkohol- und medikamentenabhängiger Personen, Verträge gemäß § 41 
Abs. 3 SMG, in denen die zu verrechnenden bzw. zu ersetzenden Pauschalsätze 
geregelt sind. Der Abschluss dieser Verträge zeigte im Berichtsjahr deutlich seine 
kostenbegrenzende Wirkung. 

Insgesamt kann aus heutiger Sicht festgestellt werden, dass sich der mit den 
Suchtgiftgesetznovellen 1 980 und 1985 eingeschlagene Weg eines vemünftigen 
Ausgleichs zwischen strafrechtlichen, gesundheitspolitischen und sozialpolitischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Suchtgiftmissbrauchs bewährt hat und als 
wichtiger Beitrag zur inneren Sicherheit in Österreich bezeichnet werden kann. 

Diese Leitlinien der österreichischen Drogenpolitik gelten auch für das am 1 . 1 . 1 998 
in Kraft getretene Suchtmittelgesetz (SMG - BGBI. I Nr. 1 1 2/ 1997), das die 
Grundlage für den Beitritt Österreichs zur sogenannten .Psychotropen-Konvention 
1 971 "  (BGBI. 1 1 1  Nr. 1 48/1 997) und für die Ratifikation der .Wiener Konvention gegen 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 389 von 495

www.parlament.gv.at



-386-

illegalen Suchtgifthandel 1 988" (BGBI. 1 1 1  Nr. 1 54/1997) der Vereinten Nationen 
geschaffen hat. Mit dem Inkrafttreten des Strafrechtsänderungsgesetzes 1 996 (BGBI. 
Nr. 76211 996) am , .  März 1 997 verfügen die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte 
über verbesserte Instrumente zur Abschöpfung krimineller Gewinne, mit denen vor 
allem der schwere und organisierte Suchtgifthandel in seinem finanziellen Zentrum 
getroffen werden soll. 

Am 1 .  Juni 2001 trat ein Bundesgesetz. mit dem das Suchtmittelgesetz (SMG) 
geändert wird, in Kraft. Darin wurde die Strafdrohung für Drogenhändler, die in einer 
Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Begehung des Drogenhandels 
mit einer großen Menge Suchtgift führend tätig sind, auf lebenslange Freiheitsstrafe 
ausgedehnt. Weiters wurden neue Kommunikationsmethoden wie vor allem das 
Internet beim Straftatbestand der Aufforderung zum oder der Gutheißung von 
Suchtgiftmissbrauch berücksichtigt. Die Möglichkeit der vorläufigen 
Anzeigenzurücklegung, wenn der Täter innerhalb offener Probezeit nach bereits 
einmal erfolgter Anzeigenzurücklegung erneut wegen Erwerbes oder Besitzes einer 
geringen Menge Suchtmittel zum eigenen Gebrauch angezeigt wird, soll differenziert 
angewendet werden. Täter, die sich auf eine Gewöhnung an ein Suchtgift berufen, 
fallen nur dann unter die jeweilige Grundstrafdrohung, wenn nach den Umständen 
von einer Gewöhnung ausgegangen werden kann. Diese Änderungen bedeuten kein 
Abgehen vom bewährten Modell .Helfen statt Strafen", jedoch soll gegen 
Drogenhändler, vor allem gegen die führenden Köpfe von Drogenringen, mit aller 
Härte vorgegangen werden, 

Am 7. April 2001 traten die Verordnungen des Bundesministers für soziale Sicherheit 
und Generationen, mit denen die Suchtgiftverordnung-SV und die Suchtgift
Grenzmengenverordnung-SGV geändert wurden, in Kraft, Auf Grund des 
Beschlusses des Rates der EU vom 1 3. 12, 1 999, wonach die synthetische Droge 4-
MT A denselben Kontrollmaßnahmen zu unterstellen ist wie die in den Anhängen I 
und 1 1  der Psychotropenkonvention 1 971  angeführten Substanzen und 
Zubereitungen, war 4-MTA in die Suchtgiftverordnung aufzunehmen. Für diese 
Substanz wurde die Grenzmenge in der Suchtgift-Grenzmengenverordnung mit 1 0.0 
g festgelegt. Darin wurde weiters die Grenzmenge von Heroin von 5,0 g auf 3,0 g 
herabgesetzt. 

Auf EU-Ebene sind die Verhandlungen für einen Rahmenbeschluss des Rates zur 
Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer 
Handlungen und die Strafen im Bereich des illegalen Handels mit Drogen weit voran 
gekommen. Durch diesen Rahmenbeschluss soll es zu einer Harmonisierung der 
strafrechtlichen Vorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU im Bereich des 
schweren Drogenhandels kommen, 
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1 5. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER WIRKSAMKEIT DER 
STRAFRECHTS PFLEGE 

1 5. 1 .  ANWENDUNG VORBEUGENDER MASSNAHMEN 

Seit Inkrafttreten des Strafgesetzbuches am 1 . 1 . 1 975 besteht die Möglichkeit der 
vorbeugenden Verwahrung geistig abnormer Rechtsbrecher und schwerer 
Rückfallstäter sowie der Entwöhnungsbehandlung von süchtigen Straftätem in 
besonderen Anstalten zusätzlich zu oder an Stelle einer Strafe. 

Am Stichtag 01 . 12.2002 wurden insgesamt 584 Personen im Maßnahmenvollzug 
angehalten. 

Wie der nachstehenden Tabelle entnommen werden kann, war der Zuwachs der 
vergangenen Jahre hauptsächlich auf die Maßnahmen nach § 21 Abs. 1 und 2 StGB 
(geistig abnorme Rechtsbrecher) zurückzuführen. 

Im Maßnahmenvollzug Untergebrachte 

Maßnahme 

Vorläufige Anhaltung gemäß I § 429 Abs. 4 StPO 
Vorläufige Unterbringung gemäß [§ 438 StPO 
Unterbringung gemäß § 21 Abs. 
1 StGB (geistig abnorme 
zurechnungs-
unfähige Rechtsbrecher) 
Unterbringung gemäß § 21 Abs. 
2 StGB (geistig abnorme 
zurechnungsfähige 
Rechtsbrecher) 
Unterbringung gemäß § 22 StGB 
( entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher) 
Unterbringung gemäß § 23 I (Rückfallstäter) 
S u m m e  
Tabelle 106 
• Stichtag 30.06 . 
• •  Stichtag 01 . 12 . .  

Untergebrachte Personen 
2000 2001 2002 

45 27 45 

2 2 2 

238 247 271 

226 233 248 

31  1 7  16 

0 0 2 

542 526 584 

1 5 . 1 . 1 .  DIE UNTERBRINGUNG GEISTESKRANKER RECHTSBRECHER 

Mit dem Strafgesetzbuch wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Strafgerichte bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Unterbringung von geisteskranken 
zurechnungsunfähigen Rechtsbrechem in besonderen Anstalten verfügen können: 
Nach § 21 Abs. 1 StGB können Personen, die infolge einer Geisteskrankheit oder 
einer gravierenden psychischen Störung schwere Straftaten begehen und dies auch 
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für die Zukunft befürchten lassen, so lange in einer Anstalt untergebracht werden, 
wie die besondere Rückfallswahrscheinlichkeit besteht, gegen die sich die 
Maßnahme richtet. 

Für die Anhaltung zurechnungsunfähiger geistig abnormer Rechtsbrecher wurde die 
Justizanstalt Göllersdorf eingerichtet. Maßnahmen nach § 21 Abs. 1 StGB dürfen 
gemäß § 1 58 Abs. 4 (§ 1 67a) StVG jedoch auch in öffentlichen psychiatrischen 
Krankenanstalten vollzogen werden. Dies geschieht zumeist in Fällen, in denen eine 
(bedingte) Entlassung in nächster Zeit in Aussicht steht und daher rehabilitative 
Entlassungsvorbereitungen in der zukünftigen Wohnumgebung zielführend sind. In 
jedem Fall wird die Zustimmung der betreffenden Krankenanstalt eingeholt. 
Demnach befanden sich am 1 . 1 2.2002 1 18 gemäß § 21 Abs. 1 StGB Untergebrachte 
in öffentlichen Krankenanstalten. 

1 5. 1 .2. DIE UNTERBRINGUNG ZURECHNUNGSFÄHIGER GEISTIG ABNORMER 
RECHTSBRECHER 

In der Justizanstalt Wien-Mittersteig wurden bereits seit dem Jahr 1 963 Erfahrungen 
mit der Behandlung und Rehabilitierung psychisch schwer gestörter Strafgefangener 
gesammelt. Seit dem 1 .  Jänner 1975 hat die Justizanstalt Wien-Mittersteig die 
Aufgabe einer Sonderanstalt für den Maßnahmenvollzug an geistig abnormen, aber 
zurechnungsfähigen Rechtsbrechem (§ 21 Abs. 2 StGB) übemommen. 

In der Justizanstalt Wien-Mittersteig wurden zum 0 1 . 1 2.2002 insgesamt 1 18 
Untergebrachte nach § 21 Abs. 2 StGB angehalten. 

Daneben waren zum 0 1 . 12.2002 in den für diesen Maßnahmenvollzug bestimmten 
Sonderabteilungen der Justizanstalten insgesamt weitere 1 27 zurechnungsfähige 
geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht. In der Justizanstalt für Jugendliche 
Gerasdorf wurden 7 Jugendliche gemäß § 21 Abs. 2 StGB angehalten. 

1 5. 1 .3. DIE UNTERBRINGUNG ENTWÖHNUNGSBEDÜRFTIGER RECHTS
BRECHER 

Mit der Justizanstalt Favoriten besteht die im Strafgesetzbuch vorgesehene 
Vollzugseinrichtung, die eine besondere Betreuung und Behandlung von Straftätem 
ermöglicht, deren starke Rückfallsneigung auf ihre Trunksucht oder ihre Gewöhnung 
an Suchtgift zurückzuführen ist. 

Am 0 1 . 1 2.2002 befanden sich in der Justizanstalt Favoriten 1 1 3 entwöhnungs
bedürftige Rechtsbrecher, davon 5 Untergebrachte gemäß § 22 StGB. 98 
Strafgefangene unterzogen sich einer freiwilligen Entwöhnungsbehandlung gemäß 
§ 68a StVG. 

Weitere 16  Untergebrachte gemäß § 22 StGB befanden sich am 0 1 . 1 2.2002 in den 
für diesen Maßnahmenvollzug bestimmten besonderen Abteilungen in anderen 
Justizanstalten. 
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Zu emer Verbesserung der Erfolgschancen tragt es bei ,  wenn der Betreuung 
wahrend des Freiheitsentzuges e ine Nachbetreuung nach der Entlassung folgt. 
Deshalb Ist es zweckmäßig. dass in der überwiegenden Zahl der Fäl le e ine 
Entlassung aus der Anstalt nur bedingt unter Setzung einer Probezeit. Bestel lung 
e ines Bewahrungshelfers und Ertellung der Weisung. S ich emer weiteren am lichen 
Betreuung zu u nterziehen, erfo lgt. 

Die durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 ermagl lchte Erweiterung der 
arzt l ichen Nachbetreuung sowie der Kostentragung durch den Bund für den Fa l l  der 
bedingten Entlassung ISt im Kapitel "Bed ingte Entlassung" 1 5 2  dargestellt: zu den 
Anderungen durch das Strafrechtsänderungsgesetz 200 1 Siehe Kapitel 1 5 2 .2 

1 5 1 .4 D I E  U NTERBRINGUNG VON GEFAHRL ICHEN RUCKFALLSTATERN 

Da die Zahl der gefährlichen Rückfallstäter nach § 23 StGB led ig l ich ZWischen 0-3 
Personen schwankt. erfolgt die Anhaltung m ortllcher Hinsicht nach mdlvlduellen 
Gesichtspunkten. Am Stichtag 1 . 1 2.2002 befanden sich 2 Personen I n  der 
Maßnahme nach § 23 StGB.  

1 5 . 2 .  BEDI NGTE ENTLASSUNG 

Die bedingte Entlassung bietet nach den E rfahrungen Im Allgemeinen erheblich 
gunstigere Chancen für die Wiederemgliederung Verurteilter bzw. für die Vermeidung 
von Rückfällen als d ie Entlassung nach vollständiger Verbüßung der Freiheitsstrafe 

Hält das Gericht bei einer bedingten Entlassung eine Entwahnungsbehandlung oder 
eme ärz1llche Behandlung für notwendig und tragt es dem Entlassenen diese 
Behandlung auf, so scheiterte die Durchführung der Behandlung früher oft daran,  
dass der Betroffene die Kosten nicht tragen konnte und d ie Behandlungskosten auch 
nicht d urch eine Krankenversicherung gedeckt waren Um d ie fur notwendig 
erachtete ärz1l1che Nachbetreuung sicherzustel len,  kannen deren Kosten seit dem 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 von der JUStiZ getragen werden,  wen n  der 
Betroffene selbst dazu nicht In der Lage ISt und eine SOZialversicherung nicht 
besteht Eine vergleichbare Regelung gab es zuvor schon Im Bereich der 
J ugendstrafrechtspflege und Im Verfahren wegen Suchtgiftdelikten. 

1 5 . 2 . 1 .  GERICHTLICHE PRAXIS BEI DER BEDINGTEN E NTLASS U N G  

I m  Jahr 2002 wurden msgesamt 6 .679 Strafgefangene a u s  dem Strafvollzug ( bedmgt 
oder unbedingt) entlassen, davon 1 .248 Strafgefangene (d s .  1 8 .6  %) auf Grund 
einer gerichtl ichen bedingten Entlassung. Der prozentuelle Ante il der bedingten 
Entlassungen a n  allen Entlassungen sank somit Im BerichtSjahr gegenüber dem 
VOrjahr ( 1 9 , 5  % )  um 0.9 % .  
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Die folgende Tabelle zeigt den Anteil (in %) der bedingten Entlassungen an der 
Gesamtzahl der Entlassungen in den letzten 5 Jahren. 

20 

1 8  

1 6  

1 4  

1 2  f-
1 0  

8 

6 

• , f-
2 

o 

Tabelle 107 

Im Berichtsjahr sind 8 Personen (Vorjahr: 2) mit lebenslanger Freiheitsstrafe auf 
Probe entlassen worden. 

1 5 .2.2. NEUERUNGEN BEI DER BEDINGTEN ENTLASSUNG 

Am 1 .  Jänner 2002 ist das Strafrechtsänderungsgesetz 2001 , BGBI. I Nr. 1 30/2001 , 
in Kraft getreten, dass unter anderem der weiteren Umsetzung des 
Regierungsprogramms 2000 im Bereich des gerichtlichen Strafrechts diente. Dort 
fanden sich unter dem Titel .Verbesserungen im Maßnahmenvollzug" u.a. die Punkte 
.Sicherstellung spezieller Therapien während der Anhaltung sowie bei bedingter 
Entlassung" und .Rückfallsvenmeidung durch effiziente Kontrolle und Betreuung nach 
der Haftentlassung". In diesem Zusammenhang wurden folgende Neuerungen 
vorgenommen: 

Neue Möglichkeiten der Verlängerung der Probezeit nach bedingter Entlassung: 

Bei lebenslanger Freiheitsstrafe kann die Probezeit von zehn auf 1 5  Jahre 
verlängert werden, wenn im Falle neuerlicher Delinquenz oder bei 
Nichtbefolgung einer Weisung oder mangelndem Kontakt mit der 
Bewährungshilfe nicht widerrufen wird, aber dennoch weitere Kontrollen 
notwendig sind; 
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aus denselben Gründen kann die Probezeit nach bedingter Entlassung aus 
dem Maßnahmenvollzug nach § 21 StGB in jenen Fällen, in denen sie 1 0  
Jahre beträgt, bis auf 1 5  Jahre verlängert werden, i n  jenen Fällen, i n  denen 
sie 5 Jahre beträgt, bis auf 1 0  Jahre; 

wenn im Falle einer bedingten Entlassung aus einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe oder aus dem Maßnahmenvollzug gegen Ende der 
ursprünglichen oder bereits verlängerten Probezeit (sonst) besondere 
Gründe zur Annahme bestehen, dass es einer weiteren Erprobung bedarf, 
kann eine Verlängerung um bis zu drei Jahre zum Tragen kommen, wobei 
eine wiederholte Verlängerung möglich ist; in einem solchen Fall, wo kein 
äußeres Ereignis im Sinne der vorstehend erwähnten Gründe vorliegt, 
bedarf es jedoch zwingend einer Sachverständigenanhörung; 

ganz allgemein gibt es die Verlängerungsmöglichkeit nicht nur bei 
neuerlicher Delinquenz, sondern auch bei Nichtbefolgung einer Weisung 
und mangelndem Kontakt zur Bewährungshilfe. 

Raschere ZugriffsmÖQlichkeiten bei Nichtbefolgung einer Weisung und zu 
vermutendem Widerruf: Zum Einen wurde für den Fall der Nichtbefolgung einer 
Therapieweisung durch einen aus der Maßnahme nach § 21 Abs. 1 StGB bedingt 
Entlassenen die amtswegige Ingangsetzung des Unterbringungsverfahrens nach 
dem Unterbringungsgesetz durch das Vollzugsgericht ermöglicht. Zum Anderen 
wurde die Möglichkeit der Inhaftnahme bei anzunehmendem Widerruf (von 
Fluchtgefahr) auf akute Tatbegehungsgefahr ausgeweitet, womit eine langjährige 
Forderung von Praktikem erfüllt wurde; dabei handelt es sich um Personen, über die 
nicht schon auf Grund neuerlicher Delinquenz die Untersuchungshaft verhängt wird, 
die auch nicht vorläufig angehalten oder nach dem UbG in eine psychiatrische 
Krankenanstalt eingewiesen werden, bei denen aber dennoch Grund zum Widerruf 
und akute Tatbegehungsgefahr anzunehmen ist. 

Schließlich sollte auch die neu geschaffene Möglichkeit der bedingten Einweisung in 
die Maßnahme nach § 21 StGB erhöhte Kontrollmöglichkeiten bei geistig abnormen 
Rechtsbrechern ermöglichen. 
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1 5.3. STRAFFÄLLIGENHILFE 

Die justizielle Straffälligenhilfe in Österreich wird zum überwiegenden Teil von 
einem privaten Rechtsträger, dem Verein NEUSTART durchgeführt. 

Vor dem Jahr 2002 trug der Verein NEUSTART den Namen Verein für 
Bewährungshilfe und Soziale Arbeit (VBSA). An sozialen Diensten innerhalb 
der Strafjustiz bestehen noch die Jugendgerichtshilfe Wien als nachgeordnete 
Dienststelle des BMJ sowie die sozialen Dienste der Justizanstalten. 

Der mit 1 .  Juli 1 994 in Kraft getretene Generalvertrag über die Durchführung 
der Straffälligenhilfe zwischen der Republik Österreich, vertreten durch das 
BMJ, und dem nunmehrigen Verein NEUSTART definiert den Leistungskatalog 
des Vertrags entsprechend den durch Bewährungshilfegesetz (BewHG), StGB, 
StPO, JGG und SMG vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Gegenstand dieses Abschnitts ist die Tätigkeit des Vereins NEUSTART im 
Rahmen von Bewährungshilfe, Außergerichtlichem Tatausgleich, 
Haftentlassenenhilfe sowie in Unterkunftseinrichtungen des Fachbereichs 
Wohn- und Kriseneinrichtungen. Bezüglich der Tätigkeit des Vereins 
NEUSTART wird als ausführlichere Quelle auf den statistischen "Bericht des 
Vereins NEUSTART über das Jahr 2002" hingewiesen. 

1 5.3. 1 .  ENTWICKLUNG DER STRAFFÄLLIGENHILFE 

Mit Inkrafttreten des Strafgesetzbuches wurde die bereits zuvor in der 
Jugendstrafrechtspflege bewährte Einrichtung der Bewährungshilfe dem 
Erwachsenenstrafrecht erschlossen. Der Anwendungsbereich der Bewährungs
hilfe wurde danach schrittweise auch bei erwachsenen Personen ausgedehnt. 

Ein weiterer Schritt in diese Richtung wurde durch das Strafrechtsänderungs
gesetz 1 987 gesetzt: Ebenso wie schon früher in Strafverfahren gegen 
Jugendliche ist es seither auch in Strafverfahren gegen Erwachsene möglich, 
dem Beschuld igten mit seiner Zustimmung bereits während des Verfahrens 
einen Bewährungshelfer zu bestellen (vorläufige Bewährungshilfe). Dies bietet 
zum einen den Vorteil, dass die Betreuung möglichst früh einsetzen kann, zum 
anderen, dass in Grenz- und Zweifelsfällen von der Verhängung der Unter
suchungshaft leichter Abstand genommen werden kann. 

Die Bewährungshilfegesetz-Novelle 1 980 hat im Rahmen der Bestimmungen 
über die Förderung der Entlassenenhilfe erstmals auch eine Betreuung nach Art 
der Bewährungshilfe in Fällen einer unbedingten Entlassung ermöglicht. Das 
zeitliche Ausmaß einer solchen freiwilligen Betreuung ist damals mit einem Jahr 
begrenzt worden. Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 wurde dieses 
Ausmaß auf drei Jahre erweitert. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 wurde femer der noch weiter 
gehende Vorschlag verwirklicht, das Rechtsinstitut der freiwilligen Betreuung 
nach Art der Bewährungshilfe von der Förderung der Entlassenenhilfe los
zulösen und im Bewährungshilfegesetz selbst zu verankern (§ 27a 
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Bewährungshilfegesetz). Durch diese Gesetzesänderung wurde eine von der 
Sache her notwendige oder zweckmäßige (weitere) Betreuung mit Zustimmung 
des Betroffenen bis zu einem zeitlichen Höchstmaß von drei Jahren in allen 
Fällen möglich, in denen eine Anordnung von Bewährungshilfe durch das 
Gericht nicht getroffen werden kann oder wegen des Ablaufs der Probezeit 
aufgehoben werden muss. Diese erweiterten Möglichkeiten der bedingten 
Entlassung aus der Strafhaft führten zu einer verstärkten Hinwendung der 
Bewährungshilfe von einer Maßnahme für Jugendliche zu einer Maßnahme mit 
dem weiteren Schwerpunkt Erwachsenenbetreuung. 

1 991 wurde beim Bundesministerium für Justiz eine Arbeitsgruppe 
"Bewährungshilfe-Neu" eingerichtet, die mit der Ausarbeitung von Vorschlägen 
für eine Neuregelung der organisatorischen und rechtlichen Grundlagen der 
Bewährungshilfe befasst war. Auch das Jahr 1 992 war von Bemühungen 
geprägt, Reformen in der Neustrukturierung des Vereins und seiner 
Außenbeziehungen vorzubereiten und zu erarbeiten. Diese Bemühungen 
konnten im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprojektes 1 993 zum guten 
Teil abgeschlossen werden (Dezentralisierung). Ziel dieser Reform war die 
Steigerung der Effizienz und Beweglichkeit bei der Ausübung der Aufgaben der 
Bewährungshilfe durch Schaffung einer neuen, privatrechtlichen Organisations
form (Generalvertrag zwischen dem Bundesministerium für Justiz und dem 
Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit). Im Zuge des Vorhabens 
"Bewährungshilfe-Neu" wurde auch eine grundlegende Neugestaltung der 
Rechtsstellung und des Aufgabenbereichs des Bewährungshelfers im Sinne 
einer Zurückdrängung der bisher gesetzlich verankerten Überwachungstätigkeit 
und einer Hervorhebung der Betreuungsfunktion diskutiert. Dies wurde für den 
Bereich der vorläufigen Bewährungshilfe durch das Strafprozess
änderungsgesetz 1993 realisiert (§ 1 97 StPO). Für das materielle Strafrecht 
wurde eine Anpassung der Bestimmung des § 52 Abs. 1 StGB an den 
modemen, therapeutisch orientierten Ansatz der Bewährungshilfe im 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 996, das am 1 .  März 1 997 in Kraft getreten ist, 
durchgeführt. Die Aufgabe des Bewährungshelfers wird dahingehend definiert, 
dass er sich mit Rat und Tat darum zu bemühen habe, dem Rechtsbrecher zu 
einer Lebensführung und E instellung zu verhelfen, die diesen in Zukunft von der 
Begehung mit Strafe bedrohter Handlungen abzuhalten vermag. 
M it 1 . 1 . 1 999 übertrug das Bundesministerium für Justiz die Durchführung der 
Bewährungshilfe und des Außergerichtlichen Tatausgleiches im Bundesland 
Steiermark an den VBSA. Seit der Integration der Steiermark ist der Verein im 
gesamten Bundesgebiet tätig. 

Ende der 90er Jahre wurden im VBSA die Handlungsprinizipien Controlling und 
Prozessorientierung entwickelt. Erstmals und freiwillig legte der VBSA über das 
Jahr 1999 einen Jahresabschluss nach Rechnungslegungsgesetz vor. Die 
Weiterentwicklung seit dem Generalvertrag mündete in ein österreichweites 
Reorganisationsprojekt, das der VBSA im Zeitraum von 01 .03.2001 bis zum 
3 1 . 1 2.2002 durchführte. Das Projekt "Organisation NEU" hatte zum Ziel, die 
Flexibilität im Personaleinsatz zu erhöhen, Doppelgleisigkeiten in Abläufen zu 
erkennen und zu beseitigen und die Innovationskraft zu steigern. 

Durch die Zusammenlegung von 42 auf 15 Einrichtungen (Bur!)enland - NÖ 
Süd, CHANGE - Drogenberatung, Graz, Kärnten, linz-Steyr, NO Nord West, 
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Obersteiennark, Salzburg, Tlro ! ,  Vorarlberg, Weis-Ried, W ien 2 ,  Wien 5 ,  Wien 
6 ,  W ien 2 1 ) entstand eine schlankere Organisation, die ein möglichst großes 
Leistungsangebot a n  einem Ort anbietet. Die Abläufe der sozialarbeiterischen 
Leistungen wurden a nalysiert, modelliert und auf der Grundlage von Soll
Prozessen optimiert .  Ein elektronisches Qual itätshandbuch sichert d ieses 
Ergebnis .  Der Einsatz von Mitarbeiterinnen In unterschiedlichen 
Leistungsbereichen ermöglicht es, die Ressourcen flexibel der Nachfrage 
a nzupassen und In möglichst hohem Grad auszulasten. Völlig neue 
Teamstrukture n ,  In denen sozialarbeitensche Prozesse gebündelt sind, und 
bessere Vertretungsmögl ichkeiten sind die Voraussetzung für 
Produktivitätssteigerungen und fördern gegenseitiges Lernen . 

Die Personalveränderung vom Jahr 2000 zum Budget 2003 ist e in 
eindrucksvoller I nd ikator für den E rfolg des Projekts Die Reduktion des 
Personals betrug beim M anagement 37 ,3%,  In der Verwaltung 2 5 , 1 %, bei den 
Reinigungskräften 3 ,9% und in  der Sozialarbeit 2 ,2%.  Bezogen auf den 
gesamten Verein wurde der Personalstand um 9 % (das s ind etwa 45 
Vollzeitäquivalente ) verringert. Schließlich wurde im Zuge des Projekts 
"Organisation N EU" die Dachmarke NEUSTART entwickelt. die der Fül le des 
Leistungsangebots besser gerecht wird und den Namen VBSA ablöst 

1 5 . 3 . 2 .  TÄTIGKEIT DER B EWÄHRUNGSHILFE (BWHj 

Ziele und Aufgaben 

Die Bewähru ngshi lfe verfolgt das Ziel, Menschen, die wegen einer Straftat 
verdächtigt, beschuldigt oder verurteilt wurden, durch sozialarbeiterisches 
Handeln ( psychosoziale Unterstützung) wieder In die Lage zu versetzen,  e in  
del ikt- und straffreies Leben zu führen. 

Voraussetzung für die Erreichung des Zieles ist der Aufbau einer 
Betreuungsbeziehung, d ie dem Zweck dient, d ie KlienUinn/en in  ihre n  
vielfältigen Al ltagsproblemen z u  beraten, z u  begleiten und ihnen z u  helfen, 
eigenverantwortlich ihre psychosozialen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen 
sowie sie bei der Absicherung von Wohnung und E inkommen zu unterstützen 
und Ihnen behilfl ich zu sein, ein soziales Verantwortungsbewusstsein zu 
entwickeln .  Als methodisches Zentrum der vielgestaltigen Klientenarbeit ISt das 
ca s e  work (die Einzelfa l lh i lfe mit  nachgehender Betreuung ) anzusehen, Soweit 
es möglich ist. werden d ie Klient innen in d ie Festlegung der Betreuungsziele 
einbezogen 

Tätigkeit der Bewährungshi lfe 

N EUSTART bietet in 1 4  E inrichtungen Bewährungshi lfe a n  Burgenland und NÖ 

Süd,  Graz, Kärnten, Linz-Steyr, NÖ Nordwest. Obersteiermark, Salzburg, Tirol ,  
Vorarlberg, Wels-Ried, W ien (4 Einrichtungen). Außen- bzw. Sprechstellen werden 
bei fachlicher, organisatorischer und ökonomischer Zweckmäßigkeit von den 
Geschäftsstellen eingerichtet. Der Wirkungsbereich der Geschäftsstellen für 
Bewährungshi lfe deckt s ich mit einem oder mit zwei LG-Sprengel .  
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Klientenstand am Jahresende (Stichtag: 3 1 . 1 2.) 

Jahr Betreute davon 
Personen 
insgesamt Jugendliche Erwachsene 

1 998 6235 3126 3 109 
1 999 6090 3097 2993 
2000 6163 3178 2985 
2001 6290 321 1  3079 
2002 6451 2896 3555 

Tabelle 108 

Die Fallzahlen sind im Zeitraum von Ende 1 991 bis Ende 1 997 jährlich 
gestiegen, waren 1 998 und 1 999 rückläufig und stiegen in den letzten drei 
Jahren wieder an. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der relative Anstieg im 
Berichtsjahr 2,6%. Von den am 31 . Dezember 2002 von der Bewährungshilfe 
insgesamt betreuten 6451 Personen waren 1 29 Betreuungsfälle auf Grund 
freiwilliger Betreuung nach § 27a BewHG (93 Erwachsene und 36 Jugendliche) 
und 38 Betreuungsfälle nach dem Suchtmittelgesetz ( 1 8  Erwachsene und 20 
Jugendliche). Weniger als die Hälfte der KlienVinn/en wird auf Grund einer 
Jugendstrafsache betreut. Der Jugendanteil betrug am Ende des Berichtsjahres 
44,9%. 

Bewährungshilfe - hauptamtliche Betreuung 
Klientenstand (Stichtag: 31 . 1 2.) 

Jahr Klientlnnen 
Jugendliche Erwachsene 

1998 2 155 2479 
1999 2 178 2405 
2000 2286 2444 
2001 2278 2453 
2002 2033 281 6  

Tabelle 1 09  

Bewährungshilfe - ehrenamtliche Betreuung 
Zahl der Bewährungshelfer und Klientenstand (Stichtag: 3 1 . 12.) 

Jahr Ehrenamtliche Kllenllnnen 
Bewährungshelfer Jugendliche Erwachsene 

1 998 705 971 630 
1 999 697 919 588 
2000 660 892 541 
2001 649 933 626 
2002 656 863 739 

Tabelle 1 10 

Die Durchführung der Bewährungshilfe erfolgt durch hauptberuflich tätige 
Sozialarbeiterinnen und ehrenamtliche Bewährungshelferinnen. Im Berichtsjahr 
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2002 setzte der Verein NEUSTART durchschnittlich 1 75,28 Beschäftigungs
ausmaße (Vollzeitäquivalente) hauptamtlicher SozialarbeiterInnen für die 
unmittelbare Betreuung ein. Die Zahl ehrenamtlicher BewährungshelferInnen 
betrug 2002 durchschnittlich rund 638 Personen und zum Jahresende 656 
Personen. Die Zahl hauptamtlich betreuter Jugendlicher ist gegenüber dem 
Vorjahresende gesunken (-10,8%) und jene der hauptamtlich betreuten 
Erwachsenen ist gegenüber Ende 2001 gestiegen (+1 4,8%). Die Zahl 
ehrenamtlich betreuter Klienten ist ebenfalls gegenüber dem Vorjahresende bei 
Jugendstrafsachen gesunken (-7,5%) und bei Erwachsenenstrafsachen 
gestiegen (+ 18 , 1%). 

Bundesweit wurden am Ende des Berichtsjahres 24,8% aller Fälle von 
ehrenamtlichen Bewährungshelfem betreut. Das ist genau derselbe Anteil wie 
am Vorjahresende. Hauptamtliche Bewährungshelfer betreuen nach wie vor 
eher erwachsene Klienten, während bei den ehrenamtlichen 
Bewährungshelfem Klienten mit Jugendstrafsachen überwiegen. 

1 5.3.3. AUSSERGERICHTLICHER TATAUSGLEICH (AT Al 

Ziele und Aufgaben 

Die Ziele und Aufgaben sind die Vermittlung des Außergerichtlichen Tataus
gleichs als diversionelle Maßnahme im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. 
Die Klienten sind sowohl Tatverdächtige oder Beschuldigte (Täter) als auch 
Verletzte (Geschädigte, Opfer) aus Straftaten im unteren und mittleren 
Kriminalitätsbereich unter Ausschluss von Schwerkriminalität und organisierter 
Kriminalität sowie bestimmter Deliktsgruppen wie Verkehrsunfälle und 
Suchtgiftdelikte. 

I m  Mittelpunkt des sozialarbeiterischen Handeins steht die soziale 
Konfliktschlichtung zwischen Täter und Opfer mit dem Ziel einer 
Wiederherstellung des Rechtsfriedens (Täter-Opfer-Ausgleich). Dem Opfer soll 
dabei die Möglichkeit gegeben werden, seine Sichtweise der Tat darzustellen. 
Es ist die Aufgabe des Sozialarbeiters (Konfliktreglers), auf die Erwartungen 
des Opfers emsthaft einzugehen und ihm die Möglichkeit zu geben, seine 
I nteressen zu artikulieren. 
Durch die Konfrontation des Täters mit den Folgen seiner Tat aus Opfersicht 
wird die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten und dessen 
Auswirkungen auf andere gefördert und so Verständnis für bzw. Einsicht in das 
Unrechtmäßige seiner Handlung ermöglicht. Der Täter wird in die Lage 
versetzt, selbst aktiv die Auswirkungen seiner Tat durch eine mit dem Opfer 
getroffene Vereinbarung materiell bzw. ideell auszugleichen. Dem Täter wird 
auf diese Weise sowohl Reife und Autonomie als auch die Fähigkeit und der 
Wille zur Wiedergutmachung zugetraut. 
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Tätigkeit des Außergerichtlichen Tatausgleichs 

NEUSTART führt den ATA in 1 1  Einrichtungen durch: Burgenland und NÖ Süd, 
Graz, Kärnten, linz-Steyr, NÖ Nordwest, Obersteiermark, Salzburg, Tirol, 
Vorarlberg, Wels-Ried, und Wien. Außen- bzw. Sprechstellen werden bei 
fachlicher, organisatorischer und ökonomischer Zweckmäßigkeit von den 
Geschäftsstellen eingerichtet. 

Räumlich erstreckt sich die Tätigkeit einer Geschäftsstelle auf einen oder zwei 
Landesgerichtssprengel. Für die Landesgerichtssprengel Korneuburg und Wien 
ist die Einrichtung Wien zuständig, für Krems und St. Pölten die Einrichtung NÖ 
Nordwest, für Ried und Wels die Einrichtung Wels-Ried, für Linz und Steyr die 
Einrichtung linz-Steyr und für Eisenstadt und Wr. Neustadt die Einrichtung 
Burgenland und NÖ Süd. 

Außergerichtlicher Tatausgleich 
jährlicher Zugang an Tatverdächtigen 1 998 - 2002 

Jahr ATAJJ ATAJE Gesamtzugang 
1 998 2.680 4.814 7.494 
1 999 2.579 6.845 9.424 
2000 2 . 164 6.985 9 . 149 
2001 2.050 6.896 8.946 
2002 1 .536 7.264 8.800 

Summe 1 1 .009 32.804 43.81 3 
(1998 - 2002) 

Tabelle 1 1 1  
Die Zahl der Zugänge AT AJJ 2000 wurde berichtigt. 

Im Jahr 2002 wurde bundesweit bei 8.800 Tatverdächtigen über Zuweisung 
einer Staatsanwaltschaft oder eines Gerichtes ein Außergerichtlicher 
Tatausgleich durch Sozialarbeiterinnen versucht. Unter den 8.800 
Tatverdächtigen waren 2.559 Personen sowohl in der Rolle der Tatverdächtigen 
als auch in der Rolle der Verletzten beteiligt (wechselseitige Beschuldigung). 
Weiters waren an den im Jahr 2002 zugewiesenen Konfliktregelungen 6.6 1 3  
Personen ausschließlich in der Rolle der Verletzten beteiligt. 

Seit Beginn der Konfliktregelung in Österreich im Jahre 1 985 wurden im 
Außergerichtlichen Tatausgleich rund 75.700 Fälle tatverdächtiger Klienten 
bearbeitet (rund 31 .200 davon im Jugendbereich im Zeitraum von 1 985 bis 
2002 und rund 44.500 bei Erwachsenen im Zeitraum von 1 992 bis 2002). 

Tätigkeit im Rahmen des Außergerichtlichen Tatausgleichs im Jugendstrafrecht 
(AT NJugendliche) 

In den 1 8  Jahren, in denen eine außergerichtliche Konfliktregelung durchgeführt 
wird, nahm die Zahl der Tatverdächtigen, welche durch die Staatsanwaltschaft 
oder das Gericht dem ATA zugewiesen wurden, bis zum Jahr 1 998 laufend zu. 
Seither sind die Zuweisungen zum ATA im Jugendstrafrecht rückläufig. Im Jahr 
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2002 wurden insgesamt 1536 ATAlJ-Zugänge einer Konfliktregelung 
zugewiesen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr (2050 Zugänge) betrug 
25,1 %. Eine Rahmenbedingung, unter der die Rückgänge der letzten beiden 
Jahre zu interpretieren sind, ist die Reduktion der oberen Altersgrenze für 
Jugendstrafsachen um ein Jahr, die mit 1 .  Juli 2001 in Kraft getreten ist. 

E in Rückgang der Neuzuweisungen war 2002 in 1 4  der 1 6  LG-Sprengel zu 
beobachten. Die Dynamik der Veränderungen ist regional unterschiedlich. 
Während in Eisenstadt im Jahr 2002 nur ein Drittel des Vorjahres zugewiesen 
wurde, konnte ATA Wien im Jahr 2002 mehr als dreieinhalb Mal so viele 
jugendliche Klienten zur Konfliktregelung übemehmen. Die Hälfte der LG
Sprengel hatte Rückgänge im Intervall von 30% bis 42%. Nur zwei LG-Sprengel 
(Wien und Korneuburg) konnten 2002 mehr Fälle als im Vorjahr übemehmen. 
Die beiden zugangsstärksten LG-Sprengel waren auch im Jahr 2002 wieder 
Salzburg und Linz. Die geringste Zahl an Zugängen wiesen 2002 Krems und 
Steyr auf. Im Durchschnitt sind pro LG-Sprengel ca. 96 Jugendliche 
zugegangen. 

Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche 
Zugang an Tatverdächtigen. differenziert nach LG-Sprengel 

LandesgerIchtssprengel Zugänge 2001 Zugänge 2002 
Eisenstadt 1 14 38 
Feldkirch 101  79 
Graz 1 14 73 
Innsbruck 230 1 67 
Klagenfurt 13 1  87 
Korneuburg 74 76 
Krems 35 20 
Leoben 72 46 
Linz 284 1 99 
Ried 61 45 
Salzburg 304 258 
SI. Pölten 1 38 96 
Steyr 46 30 
Wels 168 97 
Wien 40 144 
Wr. Neustadt 1 38 81 
NEUSTART 2.050 1 536 
Tabelle 1 1 2 

Tätigkeit im Rahmen des Außergerichtlichen Tatausgleichs im allgemeinen 
Strafrecht (AT AlErwachsene l 

Mit Erlass vom 9 . 12 . 1991 , JABI.Nr. 2/1992, hat das Bundesministerium für 
Justiz dargelegt, dass der Modellversuch "ATAlE" auf Basis des § 42 StGB 
durchgeführt werden kann. Der ATAIE hat seit dem Anlaufen des 
Modellversuchs am 1 .  Jänner 1 992 eine kontinuierliche Ausweitung erfahren. 
Nachdem 1 994 die Möglichkeit der Konfliktregelung bei Erwachsenen in den 
Bundesländern Burgenland, Salzburg und Tirol auf die drei Landesgerichte und 
alle Bezirksgerichte sowie in Wien auf die Sprengel Donaustadt, Döbling und 
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Innere Stadt ausgeweitet wurde, kam mit 1 .  Juli 1 995 der 
Landesgerichtssprengel Linz hinzu. Seit 1 .3. 1996 führen auch die ATA-Stellen 
Leoben und Graz den Außergerichtlichen Tatausgleich bei Erwachsenen durch. 
Im zweiten Halbjahr 1 997 wurde in den LG-Sprengeln Klagenfurt, Feldkirch und 
St. Pölten die Durchführung von Konfliktregelungen für Erwachsene 
aufgenommen. Im März 1 998 kam der LG-Sprengel Wr. Neustadt hinzu und im 
Jahr 1 999 wurde der AT AlE auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt. Mit 
1 . 1 .2000 ist die Strafprozessnovelle 1 999 in Kraft getreten, die nun die 
rechtlichen Grundlagen für den AT A im allgemeinen Strafrecht enthält. 

Der ATAIE hat seit seiner Einführung steigende Zugangszahlen zu verzeichnen, 
nur im Jahr 2001 war erstmals ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu 
beobachten. Im Jahr 2001 wurden 6.896 Neuzugänge bei Erwachsenen 
gezählt, im Berichtsjahr gab es 7264 Neuzugänge und der Anstieg gegenüber 
dem Vorjahr betrug daher 5,3%. 

Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene 
Zugang an Tatverdächtigen, differenziert nach LG-Sprengel 

Landesgerichtssprengel Zugänge 2001 Zugänge 2002 
Eisenstadt 127 1 54 
Feldkirch 333 392 
Graz 551 629 
Innsbruck 668 686 
Klagenfurt 424 539 
KomeuburQ 266 283 
Krems 1 1 2 142 
Leoben 223 247 
Linz 522 604 
Ried 129 1 36 
Salzburg 672 501 
St. Pölten 539 508 
Steyr 88 83 
Wels 420 489 
Wien 1 .462 1 567 
Wr. Neustadt 360 304 
NEUSTART 6.896 7264 
Tabelle 1 1 3  

1 5.3.4. HAFTENTLASSENENHILFE (HEHl 

Ziele und Aufgaben 

Die HEH ist für alle Personen da, bei denen nach Haftentlassung keine 
Bewährungshilfe angeordnet wurde. Sie verfolgt zwei Ziele: die Minimierung 
bzw. Reduzierung der Negativfolgen von Inhaftierung sowie die Unterstützung 
und Hilfe bei der Realisierung eines deliktfreien und möglichst gesellschaftlich 
integrierten Lebens. 
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Diese Ziele werden von den Einrichtungen für HEH - als freiwillige Beratungs
und Betreuungseinrichtungen - durch folgende Angebote unterstützt: 
Entlassungsberatung, Krisenbewältigung, Unterstützung bei der Suche nach 
Unterkunftsmöglichkeiten (Notquartiere, betreutes Wohnen, eigene Wohnung); 
durch die Unterstützung bei der Arbeitsuche (Abklärung der Arbeitsfähigkeit, 
Stufenplan zur Ertangung eines Arbeitsplatzes, Arbeitstrainingsmöglichkeiten, 
Vermittlung); durch Unterstützung bei der Schuldenregulierung; im Abklären 
von rechtlichen Ansprüchen und durch Subsistenzsicherung 
(Sozialhilfe/Arbeitslosenunterstützung); sowie mit tagesstrukturierenden 
Angeboten (Klubs, gemeinsame Aktivitäten zur sozialen Integration). Die 
Formen dieser Angebote reichen von Information, konkreter Hilfestellung und 
Beratung über Betreuung und Begleitung bis zu Gruppenaktivitäten. 

Tätigkeit der Haftentlassenenhilfe 

Der Verein NEUSTART führt Haftentlassenenhilfe in 9 Einrichtungen durch, und 
zwar in Burgenland und NÖ Süd, Graz, Kärnten, Linz-Steyr, NÖ Nordwest, 
Obersteiermark, Salzburg, Tirol und Wien 6. 

Im Jahr 2002 wurden im Rahmen der Entlassungsvorbereitung 1 .476 Klienten 
gezählt, das ist um 6,4% mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der in den 
Einrichtungen betreuten Klienten betrug im Berichtsjahr 3 . 187 und ist um 7,7% 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 

Die Klientenkontakte in den Einrichtungen (Beratung, Betreuung, 
Angehörigenberatung sowie Inanspruchnahme tagesstrukturierender Angebote, 
Klub usw.) nahmen von 2001 auf 2002 insgesamt um 7,0% zu (2002: 56.854), 
die Kontakte zu Haftinsassen um 6,6% ab (2002: 4.943). 
Im Jahr 2002 waren 395 ( 1 2,4%) der Klienten bedingt Entlassene. 

Das bereits bestehende Hauptgewicht in der Betreuung nach der Haft trat 2002 
wiederum deutlich zu Tage. Bedingt durch die noch immer intensive 
Entlassungsvorbereitung ist es jedoch nicht für alle Klienten notwendig, nach 
Haftentlassung die Einrichtung aufzusuchen, da in der Entlassungsberatung 
unter Umständen bereits erste Schritte zur Aktivierung des sozialen Netzes 
gesetzt wurden. 

Haftentlassenenhilfe - Klienten 2001 und 2002 

Jahr Entlassungs- Nach Bedingte 
beratung Entlassung Entlassung 

2001 1 .387 2.960 378 
2002 1 .476 3 . 187 395 
Tabelle 1 1 4  
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Haftentlassenenhilfe - Klientenkontakte 2001 und 2002 

Jahr Entlassungs- Nach Entlassung: Nach Entlassung: 
beratung: Beratung, Beratung, Betreuung Tage.struktur. 

Information Angebote 
2001 4.635 30.427 22.706 
2002 4.943 32.793 24.061 
Tabelle 1 1 5  

Haftentlassenenhilfe - Arbeits- und Unterkunftsvermittlungen 2001 und 2002 

Jahr Vermittlungen In Vermittlungen In 
Unter- eigene AMS- ArbeIts- Regulärer Therapie 
kunft Wohnung Kurse projekte Arbeitsmarkt 

2001 430 302 89 43 296 8 
2002 455 252 71  34 288 1 1  
Tabelle 1 16 

1 5.3.5. WOHN- UND KRISEN EINRICHTUNGEN (WKEl 

Ziele und Aufgaben 

Die Ziele und Aufgaben des Leistungsbereiches sind die Schaffung und der 
Betrieb von betreuten Wohn- und Kriseneinrichtungen. Die Wohneinrichtungen 
sind vor allem für Klienten der Bewährungshilfe und der Haftentlassenenhilfe 
vorgesehen. 

Die Bereitstellung geeigneter Wohnmöglichkeiten, die Hilfestellung zur 
Überbrückung materieller Probleme und die Unterstützung bei psychischen und 
sozialen Notlagen sind das breite Angebot des Leistungsbereiches. Darüber 
hinaus werden auch sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten durchgeführt. 
Aufgabe der Wohnbetreuung ist die Überbrückung der Notlage und die 
Begleitung und Vorbereitung auf eine selbstständige Lebensgestaltung sowie 
die Unterstützung bei der Suche nach einer eigenen Wohnung. 

Die Betreuung erfolgt in unterschiedlichen Wohnformen :  
- Kriseneinrichtungen und Übergangswohnheime sind - n iederschwellig -

für eine kurzfristige Unterbringung konzipiert. Im Vordergrund steht ein 
schnelles Aufnahmeverfahren. 

- Auf eine längere Verweildauer angelegt sind die ambulanten Betreuungen 
von Klienten, die in Einzelwohnungen oder auf Einzelwohnplätzen in einer 
Großwohnung untergebracht sind. Hier ist ein Mindestmaß an 
Verlässlichkeit und Selbstständigkeit gefordert. Die Betreuer begleiten die 
Klienten beim Prozess des Wohnen-Lemens. 

- Für eine längerfristige Unterkunft gibt es noch Wohneinrichtungen mit 
einer regelmäßigen Betreuung. Dort wird auch Unterstützung bei der 
Vorbereitung auf das Arbeitsleben sowie bei der Arbeitssuche angeboten. 
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Die Wohneinrichtungen des Vereins NEUSTART arbeiten eng mit den 
Sozialämtem auf Landesebene und mit anderen Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe zusammen. 

Wohneinrichtungen: 

Der Verein NEUSTART hat folgende Wohneinrichtungen: in Wien Betreutes 
Jugendwohnen, BETREUTES WOHNEN, NotschlafsteIle für Erwachsene und 
ARWO-Heim, in Linz Heim plus Zuwohnungen und Wohngemeinschaft, WOGE 
Salzburg sowie in Leoben Zuwohnungen. 
Dem Leistungsbereich Wohn- und Kriseneinrichtungen standen am Jahresende 
2002 zur Unterbringung obdachloser Klienten 1 42 Wohnplätze zur Verfügung, 
das bedeutet um 8 Wohnplätze oder 6 % mehr als Ende 200 1 .  
Die Zahl der Zugänge betrug im Berichtsjahr 291 und hat sich gegenüber dem 
Vo�ahr um 2,5 % erhöht. Insgesamt konnten im Berichtsjahr Klienten und 
Klientinnen für 46.066 Aufenthaltstage in diesen Einrichtungen untergebracht 
werden. Gegenüber dem Jahr 2001 (benchhgte Zahl: 44.655) ist die Jahressumme 
der Aufenthaltstage um 3,2 % gestiegen. 

Jahr Wohnpliitze Zugiinge 
1 998 145 381 
1 999 145 398 
2000 1 33 382 
2001 1 34 284 
2002 142 291 

Tabelle 1 1 7  

Darüber hinaus unterhält NEUSTART keine eigenen Wohnräume. Jedoch 
waren in Innsbruck Ende 2002 im Verein "DOWAS" wie im Jahr 2001 9 Klienten 
und in der Unterbringungseinrichtung "CHILL-OUT für Jugendliche" 1 Klient 
(2001 : 2 Jugendliche) untergebracht. Die Anzahl der Zugänge ist im Verein 
"DOWAS" von 23 im Jahr 2001 auf 24 im Jahr 2002 gestiegen und im "CHILL
OUT für Jugendliche" von 1 3  auf 1 1  gesunken. 

"CHANGE" Drogenberatung - Wien: 

"CHANGE" ist eine Beratungsstelle für Drogenabhängige und deren 
Angehörige in Wien. Das Angebot dieser Einrichtung umfasst Information, 
Beratung, Betreuung und Psychotherapie. Weitere Angebote sind 
Angehörigenberatung, Prävention sowie diverse Gruppenaktivitäten für 
Betroffene und Angehörige. Im Berichtsjahr 2002 wurden 388 Personen (Stand 
1 . 1 .2002: 1 1 7, Zugänge 2002: 271 ) betreut und behandelt. Die Zahl der 
persönlichen Kontakte betrug 3 . 102, die der telefonischen Kontakte 9 1 5. 
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"SAFTLADEN" - Salzburg: 

Aufgabe des SAFTLADEN ist es, in einem Versorgungsbereich alltäglich 
Grundbedürfnisse sozial schwacher Bevölkerungsgruppen in Salzburg 
abzudecken und mit einem freizeitpädagogisch-tagesstrukturierenden Angebot 
den Alltag der Besucherinnen zu füllen und Interesse für eine aktive 
Zeitgestaltung zu wecken. Im Jahr 2002 betrug die Zahl der Besucherinnen 
27.921 , mit einer durchschnittlichen Tagesfrequenz von 100 Personen. 

1 5 .4. PERSONELLE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 
BEI DEN JUSTIZBEHÖRDEN 

1 5.4. 1 .  PERSONELLE MASSNAHMEN 

Der Stellen plan für das Jahr 2002 sieht für den Bereich Oberster Gerichtshof und 
Generalprokuratur 58 Planstellen für Richter, 14  Planstellen für Staatsanwälte und 
37 Planstellen für nichtrichterliche Bedienstete vor; bei den Justizbehörden in den 
Ländern sind 1 .651 Planstellen für Richter, 150 Planstellen für Richteramtsanwärter, 
207 Planstellen für Staatsanwälte und 5.321 Planstellen für nichtrichterliche 
Bedienstete (einschließlich 35 Planstellen für Lehrlinge sowie 45 Planstellen für 
Ältere Arbeitslose) systemisiert. Für die Planstellenbereiche Oberster Gerichtshof 
und Generalprokuratur sowie Justizbehörden in den Ländern sind sohin insgesamt 
7.438 Planstellen vorgesehen. 

Zuletzt waren in Strafsachen (nach Arbeitskapazitäten und nicht nach Köpfen 
gerechnet) im erstinstanzlichen Bereich etwa 332 Richter und im Rechtsmittelbereich 
rund 78 Richter eingesetzt. 

Von den insgesamt rund 3,2 Mio. Geschäftsfällen (mit Ausnahme 
der Grundbuchauszüge und der Justizverwaltungssachen) betreffen ca. 1 57.000 den 
Strafbereich. Der Anteil der Strafsachen am Gesamtgeschäftsanfall beträgt somit 
rund 4,9 %. Die Tabelle "Personaleinsatz", in der nach Arbeitskapazitäten und nicht 
nach Köpfen gerechnet wird, zeigt, dass in Strafsachen knapp 25 % aller Richter 
sowie rund 1 1  % aller nichtrichterlichen Bediensteten tätig sind. 

Tabelle 1 18 

Personaleinsatz 
(ausgedrückt in Vollzeitkräften) 

I. 
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1 5.4.2. BAULICHE MASSNAHMEN 

Auch im Jahre 2002 wurde die Bautätigkeit zur Schaffung geeigneter Unterkünfte für 
Gerichte und Staatsanwaltschaften fortgesetzt. 

Seit Inkrafttreten des Bundesimmobiliengesetzes, BGB!. I Nr. 14 1 /2000, mit 1 .  
Jänner 200 1 ,  ist die Bundes-lmmobiliengeselischaftmbH (BIG) Eigentümerin der 
vormals in Bundeseigentum stehenden Gerichtsgebäude. Die Justiz ist nun Mieterin 
der Gebäude. 

Auf Grund der Neuorganisation der Bezirksgerichte sind in zahlreichen 
Gerichtsgebäuden bauliche Erweiterungs- und Adaptierungsmaßnahmen 
erforderlich. Zur Unterbringung des ab 1 . 1 .2003 vergrößerten BG St. Johann im 
Pongau wurden geeignete Räumlichkeiten von einem privaten Vermieter angemietet. 

Fertiggestellt worden sind der Neubau des BG Melk und die Generalsanierung des 
BG Amstetten. 

In Ausführung stehen die Generalsanierung des Justizpalastes Wien, wobei für das 
LG für ZRS Wien ein Ausweichquartier angemietet wurde; weiters der Neubau des 
LG Leoben sowie die Generalsanierung und Erweiterung des LG Wels, für das 
ebenfalls ein Ausweichquartier angemietet wurde. 

Für die Generalsanierung und Erweiterung des LG Ried im Innkreis und des BG 
Braunau steht der Baubeginn unmittelbar bevor. 

Im Planungsstadium befinden sich die Neubauten für die BGe Komeuburg, Traun, 
Graz West und Klagenfurt sowie die Erweiterung des LG Eisenstadt und des BG Zell 
am See. 

Ein weiteres bereits in Umsetzung befindliches Projekt stellt die Neuunterbringung 
des Handelsgerichtes, des BG für Handelssachen und des BG Innere Stadt Wien im 
City Tower Vienna in 1030 Wien dar. 

1 5 .4.3. SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Vom Bundesministerium für Justiz wurde zur Hebung der Sicherheitsstandards in 
Gerichtsgebäuden im März 1 996 eine "Allgemeine Richtlinie für 
Sicherheitsstandards in Gerichtsgebäuden" erlassen, deren Kempunkte die 
Durchführung von Eingangskontrollen und die Ausstattung der Gerichtsgebäude mit 
Sicherheitseinrichtungen sind. 

Durch das am 1 .  Mai 1997 in Kraft getretene Bundesgesetz, mit dem das 
Gerichtsorganisationsgesetz und die Zivilprozeßordnung geändert wurden, BGB!. 
1 996/760, wurden das Verbot der Mitnahme von Waffen in Gerichtsgebäude und die 
Durchführung von Eingangs- bzw. Sicherheitskontrollen zur Überwachung der 
Einhaltung dieses Verbotes gesetzlich geregelt. Diese Änderungen des 
Gerichtsorganisationsgesetzes wurden in einer Neufassung der Sicherheitsrichtlinie 
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vom September 1 998 berücksichtigt. Zuletzt wurde die Sicherheits richtlinie im 
Februar 2002 überarbeitet. 

Bei den größeren Gerichtsgebäuden (mindestens 10  Richter/Staatsanwälte oder 
mindestens 50 Bedienstete insgesamt) werden permanente Sicherheitskontrollen 
durchgeführt. 

Die in der Sicherheitsrichtlinie vorgesehenen Maßnahmen (Notrufsysteme und 
Alarmanlagen, technische Einrichtungen zur Sicherung der Nebeneingänge und der 
Verhandlungssäle) sind im Wesentlichen bundesweit umgesetzt. 

1 5 .4.4. DOLMETSCHKOSTEN 

Die Ausgaben der Gerichte für Dolmetscher in Strafsachen betrugen im Jahr 2002 
rund 4,4 Mio Euro (200 1 :  rund 3,5 Mio Euro) 
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1 5.5. BEKÄMPFUNG DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT 
UND DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT 

Wirtschaftskriminalität und Korruption fügen dem Staat als solchem, aber auch 
einzelnen Bürgem erheblichen Schaden zu. Die durch oft besonders raffinierte 
Verbrechen dieser Art verursachten großen materiellen Verluste des Staates, von 
Körperschaften, einzelnen Unternehmungen oder Privaten sind nicht die einzigen 
Folgen solcher Straftaten, vielmehr beeinträchtigt gerade dieser Bereich der 
Kriminalität das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung, wenn der Eindruck entstehen 
sollte, dass Wirtschaftsstraftätern nicht mit der gebotenen Entschiedenheit entgegen 
getreten wird. 

Der Ausbau der Strafbestimmungen und der Sanktionen im Bereich des Korruptions
und Wirtschaftsstrafrechtes war daher bereits einer der Schwerpunkte des 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1 987, welches auf diesem Gebiet unter anderem 
folgende Neuerungen gebracht hat: Haftung des Eigentümers des Untemehmens für 
Verfallsersatzstrafen, die über einen leitenden Angestellten wegen Straftaten 
verhängt werden, die zum Vorteil des Unternehmens begangen wurden, 
Abschöpfung der durch strafbare Handlungen erzielten unrechtmäßigen 
Bereicherung, Ergänzung der Strafbestimmung gegen Untreue (durch eine 
Pönalisierung der Geschenkannahme durch Machthaber), Verschärfung der 
Strafbestimmungen gegen Missbrauch der Amtsgewalt und Geschenkannahme 
durch Beamte und leitende Angestellte, Ausdehnung der Strafbarkeit der Bestechung 
von Beamten, leitenden Angestellten und Sachverständigen. 

Den - weltweit unternommenen - Bemühungen, der organisierten Kriminalität, vor 
allem aber dem Drogenhandel, mit den Mitteln des Strafrechts entgegen zu treten, 
wurde mit der Strafgesetznovelle 1 993 Rechnung getragen, die mit 1 . 10 . 1993 in 
Kraft trat und mit der im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches die Tatbestände der 
.Geldwäscherei" (§ 1 65) und der .Kriminellen Organisation" (§ 278a) geschaffen 
wurden. Die fahrlässige Hehlerei (§ 165 aF) entfiel. 

Da die Aufdeckung von organisierten Banden nicht selten auf Angaben von 
aussagewilligen Zeugen im Nahebereich von Bandenmitgliedern beruht, ergibt sich 
im Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität die 
Notwendigkeit des Schutzes gefährdeter Zeugen. Dem wurde durch Schaffung 
prozessualer Schutzmaßnahmen zugunsten gefährdeter Zeugen durch das 
diesbezüglich mit 1 .  Jänner 1 994 in Kraft getretene Strafprozessänderungsgesetz 
1 993 Rechnung getragen. Bei Vorliegen einer ernstlichen Gefährdung besteht 
seither die Möglichkeit zur Ablegung einer anonymen Zeugenaussage. In der 
Hauptverhandlung kann in diesem Fall die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 
Darüber hinaus wurde die Möglichkeit eröffnet, die Vernehmung anonymer Zeugen in 
der Hauptverhandlung mit Hilfe technischer Einrichtungen räumlich getrennt 
durchzuführen. Damit soll unter anderem sicher gestellt werden, dass Vertrauens
personen der Sicherheitsbehörden auch im Strafprozess ohne Gefährdung ihrer 
körperlichen Sicherheit als Beweismittel eingesetzt werden können. 

Durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1 996 (BGBI.Nr. 762/1 996) wurde eine 
Verbesserung des strafrechtlichen Instrumentariums zur Abschöpfung von Gewinnen 
aus Straftaten und zur Konfiszierung von Vermögenswerten einer kriminellen 
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Organisation und aus im Ausland begangenen Straftaten geschaffen, das durch 
entsprechende Änderungen in der Strafprozessordnung und im Auslieferungs- und 
Rechtshilfegesetz ergänzt wurde. Weiters wurde der Tatbestand des § 278a StGB 
(.Kriminelle Organisation") neu gefasst. Dies sollte die Effizienz der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Schwerkriminalität, insbesondere des organisierten Verbrechens 
und der Geldwäscherei, verbessem ;  zugleich wurde damit intemationalen 
Verpflichtungen entsprochen, die Österreich eingegangen ist, und so die Grundlage 
für die Ratifikation der .Wiener Konvention gegen illegalen Suchtgifthandel" ( 1 988) 
und des Übereinkommens des Europarates .über das Waschen, das Aufspüren, die 
Beschlagnahme und die Einziehung von Erträgen aus Straftaten" ( 1 990) geschaffen. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 998 (BGBI. I Nr. 1 53/1998) wurde eine Reihe 
Internationaler Vorgaben im Bereich der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung erfüllt. 
In Umsetzung des EU-Finanzschutzüberelnkommens wurde der Tatbestand des 
(nachträglichen) Förderungsmissbrauchs (§ 1 53b StGB) eingeführt, um auch jene 
Fälle strafrechtlich zu erfassen, in denen eine Förderung (Subvention) zunächst zwar 
rechtmäßig (ohne Täuschung) erlangt, dann aber missbräuchlich zu anderen 
Zwecken als zu jenen verwendet wird, zu denen sie gewährt wurde. Der Tatbestand 
der Geldwäscherei (§ 165 StGB) wurde - im Sinne besserer Harrnonlsierung mit der 
EG-Geldwäscherichtlinie - ausgeweitet; die Schwelle von 1 00.000 ATS entfiel und 
Schmuggel, Ein- und Ausgangsabgabenhinterziehung (soweit gerichtlich strafbar) 
sowie Bestechungsdelikte wurden - aus Anlass der Umsetzung des EU
Finanzschutzübereinkommens, des zweiten Protokolls sowie des OECD
Bestechungsübereinkommens - in den Vortatenkatalog aufgenommen. Die 
Bestechungsdelikte (§§ 304 ff StGB) wurden entsprechend den Bestechungs
übereinkommen von EU und OECD erweitert, sodass nunmehr der Einsatz jeden 
Vorteils als Bestechungsmittel In Betracht kommt und auch Beamte eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union sowie Gemeinschaftsbeamte und unter 
bestimmten Voraussetzungen auch andere ausländische Beamte erfasst werden. In 
Umsetzung des Europol-Übereinkommens wurde der Tatbestand der Verletzung des 
Amtsgeheimnisses (§ 310  StGB) auf .Europol-Geheimnisträger" ausgedehnt. 

Mit dem am 1 .  August 2000 in Kraft getretenen Bundesgesetz, mit dem das 
Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung 1975 geändert werden (BGBI. I 
Nr. 58/2000), wurde die Strafbestimmung der fahrlässigen Krida (§ 1 59 StGB) durch 
den eng gefassten Tatbestand der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von 
Gläubigerinteressen ersetzt. Dadurch soll das Eingehen von wirtschaftlichem Risiko 
in vertretbarem Rahmen entkriminalisiert, hingegen aber echte Misswirtschaft und 
(insbesondere gläubiger-)schädigendes Verhalten pänalisiert werden. 

Weiterhin sind zwei Tatbegehungsforrnen zu unterscheiden: die Herbeiführung der 
Zahlungsunfähigkeit sowie Tathandlungen nach Eintreten der Zahlungsunfähigkeit. 
In beiden Alternativen wird ein .kridaträchtiges Handeln" vorausgesetzt, wobei die 
d iesem zu subsumierenden Verhaltensweisen im Gesetz taxativ aufgezählt werden. 
Entkriminalisiert wurden damit insbesondere die Herbeiführung der 
Zahlungsunfähigkeit durch leichtsinnige oder unverhältnismäßige Kreditbenutzung 
(als solche) sowie die (bloße) nicht rechtzeitige Beantragung des Insolvenz
verfahrens (.Konkursverschleppung"). Im Unterschied zur aufgehobenen Be
stimmung der fahrlässigen Krida wird auf der subjektiven Tatseite grobe 
Fahrlässigkeit für die Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit vorausgesetzt. 
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Am 1 .  Juli 2000 trat das Bundesgesetz in Kraft. mit dem das Fremdengesetz 1 997 
und das Strafgesetzbuch geändert wurden (BGBI. I Nr. 34/2000); der Tatbestand der 
.Schlepperei" (§ 1 04 FrG) wurde ausgeweitet. um dem kontinuierlichen Anstieg der 
Kriminalitätsform der Schlepperei zu begegnen. Begleitumstände der Begehung. d ie 
mit einer erheblichen Gefährdung der physischen Integrität der Geschleppten 
verbunden sind. aber auch besonders schwerwiegende Begehungsweisen. wie eine 
führende Beteiligung in einer kriminellen Gruppierung. fanden durch entsprechende 
Qualifikationen mit erhöhten Strafdrohungen Berücksichtigung. 

Auf EU-Ebene wird gegen Schlepperei ebenfalls verstärkt vorgegangen; so wurde 
beim Rat Justiz. I nneres und Katastrophenschutz im Juni 2001 Einigung über die 
Richtlinie zur Definition der Beihilfe zur illegalen Ein- und Weiterreise und zum 
illegalen Aufenthalt sowie über den Rahmenbeschluss des Rates zur Verstärkung 
des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur illegalen Einreise 
und zum unertaubten Aufenthalt erzielt. Mit diesen Rechtsakten sollen die 
strafrechtlichen Bestimmungen der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes harmonisiert werden. 

Femer wurde der vom Rat der EU am 29. Mai 2000 angenommene 
.Rahmenbeschluss über die Verstärkung des mit strafrechtlichen und anderen 
Sanktionen bewehrten Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung 
des EURO" durch das Bundesgesetz. mit dem das Jugendgerichtsgesetz 1 988. das 
Strafgesetzbuch und das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden (BGBI. I 
Nr. 1 9/2001 ). umgesetzt. Da der erwähnte Rahmenbeschluss die Mitgliedstaaten 
verpflichtet. gewisse Mindeststandards in ihren nationalen Straftatbeständen zum 
Schutz von Geld gegen Fälschung und verwandte Tathandlungen zu erfüllen, 
wurden die Bestimmungen des Dreizehnten Abschnittes des Strafgesetzbuches 
(.Strafbare Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, Wertpapieren 
und Wertzeichen") in diesem Sinn angepasst. 

Außerdem ist der Ausbau der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im Bereich der 
organisierten Kriminalität im Gange. Besonders seit dem Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Union wird die polizeiliche Zusammenarbeit (Schaffung eines 
zentralen Fahndungsregisters, Errichtung von EUROPOL, grenzüberschreitende 
Observation und grenzüberschreitende Nachteile im Bereich der Mitgliedstaaten des 
Schengener Übereinkommens etc. )  und die Zusammenarbeit der Justizbehörden der 
Mitgliedstaaten, speziell im Bereich des Auslieferungs- und Rechtshilferechts, weiter 
intensiviert. Eine .Hochrangige Gruppe zur Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität" hat im ersten Halbjahr 1997 einen Aktionsplan mit insgesamt 
30 Maßnahmen vorgelegt, deren Umsetzung fortgeschritten ist. Mit Rechtsakt des 
Rates vom 29. Mai 2000, AbI. C 1 97 vom 1 2. Juli 2000, 1 ,  ist das Übereinkommen 
über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zustande gekommen. 

Österreich hat sich engagiert am Aufbau des Europäischen Justiziellen Netzes (EJN) 
beteiligt und hat KontaktsteIlen für die Obertandesgerichtsprengel Wien, Linz, Graz 
und Innsbruck sowie im Bundesministerium für Justiz namhaft gemacht. Aufgaben 
dieser KontaktsteIlen ist es, durch Direktkontakte zu den KontaktsteIlen der anderen 
Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit der Justizbehörden, insbesondere bei der 
Verfolgung schwerer Kriminalität zu erteichtem und die Effektivität der Rechtshilfe zu 
verbessem. Zur Koordination und zum Meinungsaustausch zwischen den 
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KontaktsteIlen haben auch im Jahr 2002 insgesamt 4 Arbeitssitzungen der 
KontaktsteIlen der Mitgliedstaaten in BrüssellBelgien, MurcialSpanien und 
AarhuslDänemark stattgefunden. 

Mit Beschluss des Rates vom 28.2.2002 über die Einrichtung von EUROJUST zur 
Verstärkung der Bekämpfung der schweren Kriminalität wurde die Schaffung von 
EUROJUST abgeschlossen. Ziel dieser gemeinsamen Stelle der M itgliedstaaten ist 
die Förderung und Verbesserung der Koordinierung laufender Ermittlungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten im Bereich der schweren Kriminalität, insbesondere der organisierten 
Kriminalität. EUROJUST besitzt eigene Rechtspersönlichkeit und hat im Dezember 
2002 seine Tätigkeiten in Den Haag/Niederlande aufgenommen. Österreich hat eine 
Richterin des Landesgerichtes Salzburg als nationales Mitglied zu EUROJUST 
entsandt. 

Für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und der organisierten Kriminalität ist 
ein Einblick in die Konten verdächtiger Personen mitunter unerlässlich. Mit der 
Strafprozessnovelle 2000 (BGBI I 1 08/2000), welche am 1 .  November 2000 in Kraft 
getreten ist, wurden Reichweite und Umfang der Durchbrechung des 
Bankgeheimnisses durch ausdrückliche Anordnung eines richterlichen Beschlusses 
näher determiniert. 

Am 13 .  Oktober 2000 sind die beiden Anti-Korruptions-Übereinkommen des 
Europarates, die Strafrechtskonvention gegen Korruption (ETS No. 1 73) und die 
Zivilrechtskonvention gegen Korruption (ETS No. 1 74), von Österreich unterzeichnet 
worden. 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität wurde von Österreich samt den Zusatzprotokollen am 
12. 1 2.2000 unterzeichnet. Es widmet sich erstmals auf globaler Ebene eingehend 
der Verhinderung und der Verfolgung transnationaler Formen organisierter 
Kriminalität. 

Als Reaktion auf die Terroranschläge vom 1 1 .  September 2001 wurde mit dem 
Strafrechtsänderungsgesetz 2002 (BGBI. I 1 34/2002) u.a. die Finanzierung von 
Terrorismus verstärkt bekämpft (s. Kap. Bekämpfung terroristischer Kriminalität). 
Eine Anpassung des § 145a der Strafprozessordnung erleichtert es künftig, Konten, 
mit denen kriminelle und terroristische Aktivitäten finanziert werden, ausfindig zu 
machen und über Kontenbewegungen während eines bestimmten (vergangenen 
oder bevorstehenden) Zeitraums Auskunft zu geben. Die Bestimmungen sind am 1 .  
Oktober 2002 in Kraft getreten. 
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1 5.5. 1 .  BESONDERE ERMITTLUNGSMAßNAHMEN 

Das Bundesgesetz. mit dem zur Bekämpfung organisierter Kriminalität besondere 
Ermittlungsmaßnahmen in die Strafprozessordnung eingeführt werden (BGBI. I Nr. 
1 05/1997), beinhaltet eine umfassende Regelung der optischen und akustischen 
Überwachung sowie des automationsunterstützten Datenabgleichs. Hervorzuheben 
sind: 

Erweiterung des XII. Hauptstückes der Strafprozessordnung um die 
besonderen Ermittlungsmaßnahmen der optischen und akustischen 
Überwachung unter Verwendung technischer Mittel (§§ 1 49d bis 1 49h StPO) 
und des automationsunterstützten Datenabgleichs (§§ 149i bis 1 491 StPO) 
sowie besonderer Rechtsschutz und begleitende Kontrolle für die Anordnung 
und Durchführung der optischen und akustischen Überwachung nach § 1 49d 
Abs. 1 Z 3 und des Datenabgleichs durch einen unabhängigen Rechtsschutz
beauftragten (§§ 1 49n ff StPO); 

Verbesserung des Geheimnisschutzes bei den Sicherheits behörden (Art. VI) 
und bei der Justiz (nSeparatakr und .Verschlussakt", § 149m StPO); 

Ausbau des Instituts der außerordentlichen Strafmilderung (§ 41 StGB) für 
Mitglieder krimineller Organisationen, die bereit sind, in Zusammenarbeit mit 
den Strafverfolgungsbehörden ihr Wissen über die Struktur d ieser 
Organisationen und der von ihren Mitgliedem begangenen oder vorbereiteten 
Verbrechen zu offenbaren, und dabei über die Aufklärung eigener Straftaten 
hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Aufdeckung organisierter Tätergruppen 
und zur Aufklärung oder Verhinderung weiterer Straftaten liefem, sowie Entfall 
des Ausschlusses der Verhängung (teil-)bedingter Freiheitsstrafen bei 
bestimmten Delikten, abhängig von deren Strafdrohung (§ 41 a StGB); 

Erweiterung des strafbewehrten Veröffentlichungsverbotes auf den I nhalt von 
Separat- und Verschlussakten (§ 301 Abs. 3 StGB) sowie Erweiterung des 
medienrechtlichen Schutzes vor verbotener Veröffentlichung von Ergebnissen 
besonderer Ermittlungsmaßnahmen auf das gesamte Vorverfahren sowie 
Festsetzung der Obergrenze des medienrechtlichen Schadenersatzes auf 
36.337 bzw. 72.673 Euro (§ 7c MedienG); 

Erweiterung der staatsanwaltschaftlichen Jahresberichte über besondere 
Ermittlungsmaßnahmen und Telefonüberwachungen; Gelegenheit zu Stellung
nahmen der Ratskammer hiezu; Übermittlung des Gesamtberichtes des 
Bundesministers für Justiz an den Nationalrat, die Datenschutzkommission 
und den Datenschutzrat (§ 10a StAG). 

Die Bestimmungen der §§ 149d bis 1 49p StPO wurden zunächst nur befristet bis 
3 1 . 1 2.2001 in Kraft gesetzt. 
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Mit dem am 1 .  Jänner 2002 in Kraft getretenen Strafrechtsänderungsgesetz 200 1 ,  
BGBI. I Nr. 1 30/200 1 ,  wurden die Bestimmungen über die optische und akustische 
Überwachung sowie über den automationsunterstützten Datenabgleich ohne weitere 
Befristung in den Rechtsbestand übernommen. Die Befugnisse des Rechtsschutz
beauftragten (§§ 14ge Abs. 2 und 1490 Abs. 1 StPO) wurden zum Schutz beruflicher 
Verschwiegenheitspflichten und des Redaktionsgeheimnisses auf die Kontrolle der 
optischen und akustischen Überwachung nach § 149d Abs. 1 Z 2 StPO (.kleiner 
Späh- und Lauschangriff'), die gegen Angehörige von Berufsgruppen mit 
besonderen Verschwiegenheitspflichten gerichtet ist, ausgedehnt. 

Auf Grundlage der Berichte nach § 10a StAG ergibt sich für das Berichtsjahr 2002 
folgende österreichweite Übersicht zur optischen und akustischen Überwachung von 
Personen unter Verwendung technischer Mittel': 

Bundesweit wurden 2 (2000: 5, 2001 : 1 )  Anträge auf Anordnung einer 
optischen und/oder akustischen Überwachung nach § 149d Abs. 1 Z 3 StPO 
(.großer Späh- und Lauschangriff') gerichtlich bewilligt, von denen 1 
erfolgreich und 1 erfolglos durchgeführt wurde. Mit diesen gerichtlichen 
Anordnungen war der Rechtsschutzbeauftragte gemäß § 1 490 Abs. 3 StPO 
befasst. 

In insgesamt 4 (2000: 4 ,  200 1 :  3) Fällen (bezogen auf Gerichtsakten) wurde 
eine optische und/oder akustische Überwachung nach § 1 49d Abs. 1 Z 2 
StPO (.kleiner Späh- und Lauschangriff') rechtskräftig angeordnet. 

Bloß optische Überwachung nach § 149d Abs. 2 Z 1 und 2 StPO (.Videofalle") 
wurde in 77 (2000: 7 1 ,  2001 :  81 ) Fällen angeordnet. wobei in 26 (2000: 22, 
2001 : 34) Fällen die Überwachung außemalb von Räumen (§ 149d Abs. 2 Z 1 
StPO) und in 51 (2000: 49, 200 1 :  47) Fällen innemalb von Räumen mit 
Zustimmung der Inhaber (§ 1 49d Abs. 2 Z 2 StPO) erfolgte. 

In 3 Fällen wurde eine bewilligte Überwachung nicht durchgeführt. 

In 21 (2000: 30, 200 1 :  33) Fällen (= Gerichtsakten) war die Überwachung 
erfolgreich; Kriterium des Erfolges ist, ob eine durchgeführte Überwachung zur 
Aufklärung bzw. Veminderung der dem Antrag zugrundeliegenden strafbaren 
Handlung beigetragen hat, indem sie etwa einen bestehenden Verdacht 
emärtete oder zur Ausforschung eines Verdächtigen führte. In 49 (2000: 4 1 ,  
200 1 :  45) Fällen erbrachte die Überwachung keine verwertbaren Ergebnisse 
und war daher erfolglos. 

Die angeordneten optischen und/oder akustischen Überwachungen richteten 
sich gegen insgesamt 39 (2000: 1 09, 2001 : 1 52) Verdächtige und erstreckten 
sich auf zumindest 4 (2000: 89, 2001 :  1 1 )  weitere betroffene Personen 
(§ 149g Abs. 4 StPO). Nach Verständigung dieser Personen wurden die sie 
betreffenden Aufnahmen gelöscht. Gegen 20 (2000: 1 9, 200 1 :  50) Personen 
wurde auf Grund durchgeführter Überwachungen ein gerichtliches Verfahren 
eingeleitet. 

, Genauere Angaben enthä� der Gesamtbericht des Bundesministers für Justiz über den Einsatz besonderer 
Ennittlungsmethoden. 
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Den Überwachungen lagen vorwiegend Delikte gegen fremdes Vermögen (62) 
und in einem Fall Delikte gegen Leib und Leben zu Grunde; in fünf Fällen 
diente die Überwachung der Aufklärung eines Verstoßes nach dem 
Suchtmittelgesetz, in keinem Fall war ein Delikt nach dem VerbotsG Anlass für 
die Überwachung. Zwei Fälle betrafen sonstige Delikte nach dem StGB. 

Gegen die Überwachungen wurden keine Beschwerden erhoben. 

Die Durchführung eines automationsunterstützten Datenabgleichs 
(.Rasterfahndung" - § 1 49i StPO) wurde im Jahr 2002 wie auch in den Jahren 
2001 , 2000 und 1 999 von den Staatsanwaltschaften nicht beantragt. 

1 5 .5.2. TELEFONÜBERWACHUNG 

Mit Erlass des Bundesministeriums für Justiz vom 15 . 12. 1 995, JMZ 430.001 /30-
1 1 .3/1995, wurden die Staatsanwaltschaften und Oberstaatsanwaltschaften 
ersucht, im Rahmen des jährlichen Wahmehmungsberichtes an das 
Bundesministerium für Justiz zusammenfassend über alle jene Fälle statistisch zu 
berichten, in denen eine Telefonüberwachung beantragt wurde; zur Verein
heitlichung und Erleichterung der Berichterstattung wurde hiefür ein Formblatt zur 
Verfügung gestellt. 

Für das Bundesgebiet ergibt sich im Berichtsjahr zusammenfassend folgendes 
Bild: 

Insgesamt wurde in 993 ( 1 998: 493; 1 999: 496; 2000: 759, 2001 : 787) 
Fällen eine Telefonüberwachung rechtskräftig angeordnet. Diese Zahlen 
beziehen sich auf die Gerichtsakten, gleichgültig, ob von einer Anordnung 
mehrere Personen (Verdächtige oder zustimmende Anschlussinhaber), 
mehrere Anschlüsse ein- und derselben Person oder ein Anschluss 
wiederholt betroffen waren. In 1 7  ( 1 998: 14 ;  1 999: 1 5; 2000: 43, 2001 : 28) 
Fällen wurde zwar eine Telefonüberwachung beantragt, jedoch - meist 
mangels hinreichend dringenden Tatverdachts - von den Gerichten nicht 
bewilligt. Die den Telefonüberwachungen zugrundeliegenden Delikte 
weisen grundsätzlich ein breites Spektrum auf; zu etwa 20 % spielen 
Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz eine Rolle. 

Von den durchgeführten Telefonüberwachungen waren insgesamt 
2.0642( 1 998: 804; 1999: 1 .228; 2000: 1 .479, 200 1 :  1 .72 1 )  Anschlüsse 
betroffen. Von diesen wurden 6523 ( 1 998: 248; 1 999: 342; 2000: 307, 
2001 : 431 ) Anschlüsse zunächst (Gefahr im Verzug) auf Grund einer 
Anordnung des Untersuchungsrichters mit nachträglicher Genehmigung 

2 In einem exemplarischen Fall der SIA Klagenfurt wurden bei eIner nachträglich von der Ratskammer 
genehmogten Telefonüberwachung 56.609 Anschtüsse ausgewertet. Der dagegen auf Anregung des 
BundesministerIums für Justiz emobeoen Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes wurde wegen 
Verstoßes gegen das Veotlältnismäßigkeitsprinzips mit Entscheidung des OGH vom 1 . 10.2002. 1 1  Os 64102 ( 1 1  
Os 65102. 1 1  Os 66102. 1 1  Os 67102) Folge gegeben. 
l Siehe Fußnote 2; ., diesem Verfahren wurden 54.894 Anschlüsse zunächst vom Untersuchungsrichter bewilligt. 
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der Ratskammer überwacht. Bei 58 ( 1 998: 29; 1 999: 8;  2000: 44, 2001 : 
30) Anschlüssen wurde die Überwachung rechtskräftig abgelehnt; 1 7  
( 1999: 1 3; 2000: 23, 2001 :  28) Anschlüsse wurden trotz Anordnung 
tatsächlich nicht überwacht. 

Insgesamt 256 ( 1 998: 3 1 9; 1 999: 290; 2000: 266, 200 1 :  305) Anschlüsse 
wurden mit Zustimmung des Anlageninhabers überwacht. In 1 90  ( 1 998: 
55; 1 999: 60; 2000: 1 38, 200 1 :  1 72) Fällen wurden wiederholt 
Überwachungen angeordnet ("verlängert"). Bei 1 .4234 ( 1 998: 617; 1 999: 
932; 2000: 1 .069, 200 1 :  1 .257) Anschlüssen - somit einem Großteil -
wurden ausschließlich sogenannte äußere Gesprächsdaten erhoben 
(Rufdatenerfassung), das heißt, keine Überwachung des 
Gesprächsinhaltes durchgeführt. Eine Inhaltsüberwachung wurde 
demnach im Berichtsjahr bei 641 ( 1999: 275; 2000: 4 1 0, 2001 : 464) 
Anschlüssen (mit und ohne Zustimmung des Anlageinhabers) 
durchgeführt. Eine Aufschlüsselung, bei wie vielen Anschlüssen eine 
Überwachung des Gesprächsinhaltes ohne Zustimmung des Anlagen
inhabers erfolgte, ist nicht möglich. 

Lediglich in drei Fällen ( 1998: 3 Fälle; 1999: 1 Fall; 2000: 3 Fälle, 200 1 :  1 
Fall) wurde gegen die Anordnung der Überwachung Beschwerde erhoben. 
Eine Beschwerde war erfolgreich. Dies kann als Indiz dafür gewertet 
werden, dass Telefonüberwachungen nur in wirklich begründeten Fällen 
beantragt und bewilligt werden. 

Zur regionalen Verteilung ist Folgendes zu bemerken: Im Sprengel des 
Oberlandesgerichtes Wien wurde im Berichtsjahr in 526 ( 1 999: 285; 2000: 
386, 200 1 :  381 )  Fällen eine Telefonüberwachung rechtskräftig angeordnet, 
im Sprengel des Oberlandesgerichts Linz in 1 86 ( 1 999: 95; 2000: 1 2 1 ,  
200 1 :  103) Fällen, des Oberlandesgerichts Innsbruck in 67 ( 1999: 80; 
2000: 83, 2001 :  7 1 )  Fällen und im Sprengel des Oberlandesgerichts Graz 
in 214 ( 1 999: 1 36; 2000: 169, 200 1 :  232) Fällen. 

Die mit Erlass vom 23. Dezember 1 998, JMZ 430.001 /57-11 3/1998, 
angeordnete separate Berichterstattung nach Festnetz- und Mobiltelefonen 
ergab, dass die Überwachungen häufig Mobiltelefone betrafen und 
teilweise auch der Standort des Benützers des Mobiltelefons eruiert 
werden konnte. 

Mit Entscheidung des OGH vom 1 8. Juni 1998, 1 5  Os 40-55/98, wurde klar 
gestellt, dass einem tür die Strafjustiz tätig gewordenen Betreiber eines 
Telekommunikationsdienstes die Kosten für die Mitwirkung an der 
Überwachung im angemessenen Umfang als Kosten der Strafrechtspflege 
nach § 381 Abs. 1 Z 1 StPO zu ersetzen sind. Angemessener 
Kostenersatz gebührt nach § 89 Abs. 2 zweiter Satz Telekommunikations
gesetz (TKG) jedoch nur für die - über den technischen Bereich der 
Bereitstellung erforderlicher Einrichtungen hinaus gehende - zusätzliche 
Mitwirkung bei der Überwachung. Für den dem (bloßen) Rechnereinsatz 
(etwa bei nachträglicher Rufdatenrückerfassung) zu Grunde liegenden 
Aufwand ("CPU-Zeit"), der aufgrund betriebswirtschaftlicher Faktoren 

• Siehe Fußnote 2 
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ermittelt wird, steht zufolge der Ausschlussklausel des § 89 Abs. 2 zweiter 
Satz TKG kein Ersatz zu. 

Mit Erkenntnis vom 27. März 2003, G 37/02 u.a. hat der 
Verfassungsgerichlshof § 89 Abs. 1 letzter Satz Telekommunikations
gesetz (TKG) mit Wirkung vom 3 1 .  Dezember 2003 als mangels 
Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes verfassungswidrig 
aufgehoben und festgestellt, dass der Gesetzgeber, soweit Kosten für die 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs nach den Bestimmungen der StPO, 
die an sich vom Bund zu tragen wären, auf private Unternehmen überwälzt 
werden, zwischen der Höhe der den Privaten erwachsenen Kosten 
einerseits und konkreten Kriterien, die eine besondere rechtliche und 
wirtschaftliche Beziehung begründen, andererseits, abzuwägen hat. Zu 
diesen Kriterien gehören u.a. die Eingrenzbarkeit und damit konkrete 
Kalkulierbarkeit der von Privaten zu erbringenden Leistungen, die 
wirtschaftliche Zumutbarkeit des Aufwands für den einzelnen Unternehmer, 
ein allfälliges Interesse, das nicht bloß die Allgemeinheit, sondern auch die 
betroffenen Unternehmer selbst an den im Rahmen der Mitwirkung zu 
erbringenden Leistungen hätten, und eine allfällige zusätzliche 
Gefährdung, die gerade vom Betrieb des Unternehmens ausgeht und der 
durch die vom Unternehmen verlangte Mitwirkung entgegengewirkt werden 
soll. 

Die Gestaltung der technischen Einrichtungen zur Gewährleistung der 
Überwachung eines Femmeldeverkehrs nach den Bestimmungen der 
StPO hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
durch eine im Einvemehmen mit dem Bundesminister für Inneres und dem 
Bundesminister für Justiz zu erlassenden Verordnung festzusetzen. Diese 
Überwachungsverordnung wurde mit BGBI. 11 Nr. 4 1 8/2001 vom 
30.November 2001 veröffentlicht, die Mehrzahl der Regelungen ist am 1 .  
Dezember 2001 in Kraft getreten. Gegenstand dieser Verordnung ist 
ausschließlich die Festlegung eines einheitlichen Standards für die 
SChnittstellen, an denen die Betreiber öffentlicher (konzessionspflichtiger) 
Telekommunikationsdienste die auf Grund des gerichtlichen Beschlusses 
spezifizierten Daten den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu 
stellen haben. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2002 (BGBI. I 1 34/2002) wurde die 
Zulässigkeit der sogenannten äußeren Rufdatenauswertung und der 
Standortfeststellung ausdrücklich gesetziich geregelt. Darüber hinaus 
erfolgte eine Anpassung der Regelungen der Überwachung eines 
Femmeldeverkehrs an die modemen Begriffe und Zitate - vor allem an 
den Begriff .Telekommunikation" - des Telekommunikationsgesetzes und 
der Überwachungsverordnung. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass sich 
die Bestimmungen der Strafprozessordnung auf die Überwachung 
sämtlicher moderner Formen der Telekommunikation beziehen. Die 
Bestimmungen sind am 1 .  Oktober 2002 in Kraft getreten. 
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1 5.5.3. COMPUTERKRIMINALITÄT 

Die sog . •  Computerkriminalitäf hat zwar in Österreich noch nicht ein Ausmaß wie im 
westlichen Ausland erlangt, dennoch lässt der fortschreitende Einsatz von 
Computem in W irtschaft und Verwaltung ein Zunehmen krimineller Verhaltensweisen 
in diesem Bereich erwarten und damit die Schaffung besserer Bekämpfungs
möglichkeiten geboten erscheinen. 

Für den Bereich des gerichtlichen Strafrechtes wurden durch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 die Strafbestimmungen gegen Sachbeschädigung 
(durch ein Verbot der vorsätzlichen Beschädigung automationsunterstützt 
gespeicherter oder übennittelter Daten und Programme: § 1 26a StGB, 
.Datenbeschädigung") und die Strafbestimmungen gegen Betrug (zur Erfassung von 
Fällen, in denen - ohne Täuschung eines Menschen - mit Bereicherungsvorsatz das 
Ergebnis einer automationsunterstützten Datenverarbeitung beeinflusst wird: § 148a 
StGB, .Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch") ergänzt. 

Die Statistik weist im Berichtsjahr 4 Verurteilungen wegen "Datenbeschädigung" 
nach § 126a StGB ( 1 999: 1 ;  2000: 8; 200 1 :  4) und 1 2  Verurteilungen wegen 
.betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs" nach § 1 48a StGB ( 1 999: 9; 2000: 
9; 200 1 :  3) auf. 

Am 23. 1 1 .  2001 hat Österreich - gemeinsam mit 29 anderen Staaten - die Cyber
Crime-Konvention des Europarats, ETS Nr. 1 85, unterzeichnet. Die Konvention 
enthält eine Reihe materieller Straftatbestände. Diese unterteilen sich im 
Wesentlichen in vier Kategorien: unerlaubte Angriffe auf Computersysteme, strafbare 
Handlungen mit Hilfe von Computersystemen, Verbreitung strafbarer Inhalte über 
Computersysteme sowie Urheberrechtsverletzungen. Darüber hinaus sieht die 
Konvention eine Reihe von Regelungen im Strafprozess- bzw. Rechtshilfebereich 
vor. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz 2002 dient unter anderem der Umsetzung der 
Cyber-Crime-Konvention in einem Teilbereich, wobei vorerst die eigentlichen 
Computerdelikte, d .h.  die unerlaubten Angriffe auf Computersysteme sowie die 
Begehung herkömmlicher strafbarer Taten mit Hilfe von Computersystemen, in das 
Gesetz Eingang gefunden haben. Dabei wurden zum Teil neue Delikte geschaffen, 
zum Teil bestehende Strafbestimmungen gegen Missbrauch etc. von Computem im 
weitesten Sinn angepasst (neu: .Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem", 
§ 1 1 8a StGB; .Missbräuchliches Abfangen von Daten", § 1 1 9a StGB; .Störung der 
Funktionsfähigkeit eines Computersystems", § 1 26b StGB; .Missbrauch von 
Computerprogrammen oder Zugangsdaten" , § 1 26c; .Datenfälschung", § 225a 
StGB). 

Die weitere Entwicklung in diesem Bereich wird maßgeblich von dem 
Rahmenbeschluss des Rates über Angriffe auf Infonnationssysteme bestimmt 
werden. 
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1 5.5.4. BEKÄMPFUNG TERRORISTISCHER KRIMINALITÄT 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2002 wurde das strafrechtliche Instrumentarium 
zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus verbessert. Zugleich wurden damit 
diverse internationale Verpflichtungen umgesetzt, insbesondere der EU
Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Terrorismus vom 1 3.6.2002 (ABI L 1 64/3 
vom 22.6.2002), die UN-Sicherheitsratsresolution 1 373 (200 1 )  sowie das mittlerweile 
auch ratifizierte UN-Terrorismusfinanzienungsübereinkommen (BGBI 1 1 1  Nr 
1 02/2002). 
Die mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2002 vorgenommenen Ändenungen 
brachten eine Ausweitung bzw. Verschärfung der Strafbestimmungen gegen 
Terrorismus mit sich, im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen: 

Schaffung eines neuen Tatbestands .Terroristische Vereinigung" (§ 278b) mit 
einer Strafdrohung bis zu 1 5  Jahre Freiheitsstrafe; 
Schaffung eines neuen Tatbestands .Terrorismusfinanzienung" (§ 278d) mit 
einer Strafdrohung bis fünf Jahre Freiheitsstrafe; 
Schaffung einer .Sammelqualifizierung" für .Terroristische Straftaten" (§ 278c), 
derzufolge sich bei einer Reihe von .normalen" Delikten, wenn sie 
Jerroristisch" begangen werden, der Strafsatz um die Hälfte erhöht. 

Im Zuge dieser Änderungen wurden aber auch flankierende Maßnahmen 
vorgesehen, etwa durch 

- Bedachtnahme auf die terroristische Vereinigung bei der Abschöpfung der 
Bereicherung und beim Verfall (§§ 20, 20b), 
Einbeziehung der terroristischen Vereinigung in die Regelung der 
außerordentlichen Strafmildenung bei Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungsbehörden nach § 41 a (.kleine Kronzeugenregelung"), 

- Ausweitung der inländischen Gerichtsbarkeit nach § 64 StGB auf terroristische 
Vereinigungen und Terrorismusfinanzienung, 

- Ausweitung der Geldwäscherei. 

Bereits mit dem Strafrechtsändenungsgesetz 2001 sind im Hinblick auf in der 
öffentlichen Diskussion als .Trittbrettfahrer" bezeichnete Täter (die die Angst vor 
Terroranschlägen schüren bzw. ausnützen) strafschärfende Qualifikationen bei den 
§§ 275 und 276 StGB angefügt worden. 
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1 5 . 6 .  BEKAM PFUNG DER UMWEL TKRIMINALITAT 

Nach § 1 Abs. 1 des Bundesveriassungsgesetzes BGB! .  Nr. 49 1 / 1 984 bekennt sich 
die Republik Osterreich lum umfassenden U mweltschutz. Nach Abs 2 dieser 
Veriassungsbestlmmung Ist umfassender Umweltschutz die Bewahrung der 
naturl ichen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen vor schadl ichen 
E inwirkungen Der Schutz besteht Insbesondere In Maßnahmen zur Reinhaltung der 
Luft .  des Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung von Storungen durch 
Larm 

In d iesem Zusammenhang war auch der Beitrag, den das Just izstrafrecht lum 
U mweltschutz leisten kann, neu zu überdenken Zwar sollen die Mittel des 
J ustizstrafrechts grundsätzlich moglichst sparsam eingesetzt werden ,  gerade Im 
Bereich des Umweltschutzes gibt es jedoch Verstöße, die so schwerwiegend 
erscheinen, dass die Im Verwaltungsrecht zur Veriugung stehenden Sanktionen fur 
eine angemessene Ahndung n icht ausreichen .  

Einer der  Schwerpunkte des Strafrechtsänderungsgesetzes 1 987 lag dar in ,  d ie aus 
dem Jahre 1 975 stammenden Strafbestimmungen zum Schutz der Umwelt In  
mehriacher Hinsicht zu verbessern und zu ergänzen. Die Umwelt selbst ( In Ihren 
E rscheinungsformen als Gewässer, Luft usw ) wurde zum geschützten Rechtsgut .  
wobei unter den Schutzobjekten nunmehr auch der "Boden" angefuhrt worden ISt  und 
SpezIaltatbestände die Durchsetzung des Umweltschutzes erleichtern sollen Weiters 
wurde der Schutz von Tieren und des Pflanzenbestandes erweitert u nd auch die 
schwere Beeinträchtigung durch "Lärm" unter bestimmten Umstanden mit 
gericht l icher Strafe bedroht .  Es wurde aber auch vorgesehen,  dass der Tater die Ihm 
drohende Bestrafung durch tatige Reue Im Wege freiwi l l iger Beseit igung der von Ihm 
herbeigeführten Gefahren,  Verunreinigungen und sonstigen Beelntrachtlgungen 
abwenden kann, solange es noch nicht zur Schädigung eines Menschen oder des 
Tler- oder Pflanzenbestandes gekommen ist . Dies spielt In der PraxIs eine nicht 
u nerhebliche Rolle 

E i ne weitere Verbesserung des Schutzes der Umwelt wurde durch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 99§ angestrebt U nter anderem wurden eine neue 
Strafbestimmung gegen die umweltgefahrdende grenzuberschreltende Verbrlngung 
von gefahrllchen Abfällen ( ,.Mulltourlsmus") elngefuhrt Gefährdungen der Luftqute 
einbezogen und eine FahrlässIgkeitsvarIante fur das umweltgefährdende Behandeln 
von Abfa l len geschaffen 

Am 7 Mai 1 999 unterzeichnete Osterreich das Europaratsuberei nkommen betreffend 
Umweltschutz durch Strafrecht vom 4. November 1 998. Die Konvenllon Zielt Im 
Wesentlichen auf e inen besseren Schutz der Umwelt ab, wobei sie Sich zu dieser 
ZIelerreichung des gerichtlichen Strafrechts bedient. Art 2 bis 4 normieren In diesem 
Sinne eine Reihe von Straftatbestanden ,  welche einerseits als gerichtl ich strafbare 
Tatbestande (Art 2 und 3 ) ,  andererseits wahlweise als gerichtlich strafbare 
Handlungen oder Verwaltungsübertretungen (Art 4 )  Ins nationale Recht zu 
transfonmleren sind . Zusätzlich enthält d ie Konvention die Verpfl ichtungen der 
U nterzeichnerstaaten, d ie JUrisdiktion auch uber gewissen Taten mit Auslandsbezug 
zu begründen,  Möglichkeiten für die Wiederherstel lung der Umwelt sowie eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit Juristischer Personen vorzusehen. 
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Im Berichtsjahr kam es nach der gerichtlichen Verurteilungsstatistik wegen §§ 180 ff 
StGB zu insgesamt 1 8  Verurteilungen. 

Es darf angesichts dieser Zahl nicht übersehen werden, dass unter Umständen 
schon die Einleitung von Strafverfolgungsmaßnahmen der Justizbehörden zur 
Intensivierung von Bemühungen der zuständigen Verwaltungsbehörden (und der 
Betroffenen selbst) beiträgt, auf Sanierungsmaßnahmen und die Beseitigung von 
Umweltbeeinträchtigungen hinzuwirken, auch wenn es - aus welchen Gründen 
immer - schließlich zu keiner Verurteilung kommen sollte. Die Wirksamkeit des 
gerichtlichen Umweltstrafrechts darf daher nicht allein an hand der Verurteiltenzahlen 
bewertet und muss stets im Zusammenhang mit dem Umweltverwaltungsrecht (und 
dem Verwaltungsstrafrecht) gesehen werden. 

1 5.7 .  SEXUALSTRAFRECHT 

Mit den Bundesgesetzen vom 3 1 .5 . 1989, BGBI. Nr. 242 und 243/1 989, wurde das 
Sexualstrafrecht zum Teil reformiert. So wurden die Voraussetzungen für die 
Strafbarkeit der Vergewaltigung gänzlich neu gestaltet und die Vergewaltigung in der 
Ehe in die Tatbestände des Sexualstrafrechtes einbezogen. Darüber hinaus wurde 
§ 210 StGB, der die gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche Unzucht mit einer Person 
männlichen Geschlechts unter Strafe stellte, aufgehoben. 

Mit Wirksamkeit vom 1 .  Oktober 1 994 wurde im Strafgesetzbuch der Tatbestand 
"Pornographische Darstellungen mit Unmündigen" (§ 207a StGB) eingeführt. Nach 
dieser Strafbestimmung gegen die .Kinderpornographie" macht sich - wenn die Tat 
nicht nach einer anderen Bestimmung, insbesondere den Verbrechenstatbeständen 
der §§ 206 und 207 StGB (Sexueller Missbrauch mit Unmündigen), mit strengerer 
Strafe bedroht ist - strafbar, wer eine bildliche Darstellung einer geschlechtlichen 
Handlung mit einer unmündigen Person herstellt, zum Zweck der Verbreitung 
einführt, befördert oder ausführt oder wer eine solche bildliche Darstellung einem 
anderen anbietet, verschafft, überlässt oder sonst zugänglich macht. Gleichfalls 
strafbar ist das Sichverschaffen und der Besitz solcher pornographischer 
Darstellungen. Im Berichtsjahr betrug die Zahl der Verurteilungen 64. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz 1 996, BGBI.Nr. 762, brachte in diesem 
Zusammenhang einerseits eine Verdoppelung bzw. ( im Fall der gewerbs- oder 
bandenmäßigen Begehung) Verdreifachung des Strafrahmens des § 207a Abs. 1 
StGB, andererseits soll die Aufnahme der §§ 206, 207 und 207a StGB in den Katalog 
des § 64 StGB sicherstellen, dass solche Taten eines in Österreich wohnhaften 
österreichischen Staatsbürgers unabhängig von den Gesetzen des Tatorts (wenn 
dort beispielsweise ein niedrigeres Schutzalter für Sexualkontakte besteht) nach 
österreichischem Recht beurteilt werden. Früher waren solche Auslandstaten eines 
Österreichers dann im Inland strafbar, wenn sie dies auch am Tatort sind (etwa bei 
gleichem oder höherem Schutzalter im Ausland). Es sollte damit eine bessere 
Handhabe zur Bekämpfung des sogenannten "Sextourismus" gewonnen werden. 
Weiters wurden mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 996 die statistisch 
bedeutungslosen, von der Zielrichtung her aber Homosexuelle diskriminierenden 
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Bestimmungen der §§ 220 und 221 StGB (mit Ausnahme der "Werbung für Unzucht 
mit Tieren" - nunmehr § 220a StGB) aufgehoben. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 998, BGBI. I Nr. 1 53, das mit 1 .  Oktober 1 998 
in Kraft trat, wurde ein weiterer Schritt in der Reform des Sexualstrafrechts gesetzt. 

Zu den Schwerpunkten der Novelle, die auf Ergebnissen der 1 997 vom 
Bundesministerium für Justiz eingesetzten multidisziplinären nArbeitsgruppe 
Sexualstrafrecht" basieren, zählen insbesondere: 

die Verlängerung der Ve�ährungsfrist bei bestimmten an Kindem und 
Jugendlichen verübten Sexualdelikten, indem sie gegebenenfalls erst mit 
Erreichung der Volljährigkeit des Opfers zu laufen beginnt; 

die Ausdehnung des Anwendungsbereiches des § 206 StGB ("Beischlaf mit 
Unmündigen") auf Handlungen, die dem Beischlaf gleichzusetzen sind, was 
eine Verdoppelung des Strafsatzes für beischlafsähnliche Missbrauchs
handlungen zur Folge hat, sowie 

ein Ausbau der Opferschutzbestimmungen, insbesondere im Bereich der 
schonenden Vemehmung. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2001 ,  BGBI. I Nr. 1 30/2001 ,  wurden die Straf
drohungen bei Vergewaltigung und schwerem sexuellen Missbrauch von 
Unmündigen mit (fahrlässig herbeigeführter) Todesfolge an jene bei schwerem Raub 
angeglichen, sodass die Strafdrohung nunmehr auch in diesen Fällen bis zu 
lebenslanger Freiheitsstrafe reicht. Die Ungleichbehandlung von Vermögensdelikten 
mit Gewalt und Todesfolge einerseits und Sexualdelikten mit Gewalt und Todesfolge 
andererseits wurde damit beseitigt. Weiters wurden im Bereich des Amtsverlustes 
neben der bisherigen Voraussetzung der Verurteilung zu einer ein Jahr 
übersteigenden (auch zur Gänze bedingt nachgesehenen) Freiheitsstrafe auch die 
Verurteilung zu einer mehr als sechsmonatigen unbedingten Freiheitsstrafe üeweils 
wegen einer Vorsatztat) sowie die Verurteilung wegen des Vergehens des 
Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses nach § 212 StGB unabhängig von der 
Höhe der verhängten (Freiheits)Strafe als den Amtsverlust ex lege nach sich 
ziehende Ereignisse normiert. Dadurch soll in den zuletzt genannten Fällen eine 
Weiterbeschäftigung eines Beamten in durch besondere Abhängigkeitsverhältnisse 
gekennzeichneten Bereichen und eine damit allenfalls bestehende Gefahr vermieden 
werden. 

1 5.7. 1 . 0PFERHILFE 

Die Verbesserung des Opferschutzes steht im Zentrum fast aller strafprozessualer 
Änderungen der letzten Jahre. Wesentliche Zielsetzung war und ist dabei nicht nur 
die Ausgestaltung und Absicherung von Verfahrensrechten für Opfer, sondem 
insbesondere auch die Unterstützung von Verbrechensopfem beim Bestreben nach 
Wiedergutmachung sowie der Schutz vor gravierenden psychischen Beein
trächtigungen durch die Strafverfolgung selbst (sekundäre Viktimisierung). So wurde 
unter anderem die Möglichkeit geschaffen, Vertrauenspersonen zur Einvemahme 
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beiziehen zu können, bzw. ist bei unmündigen Sexualopfem verpflichtend eine 
video unterstützte (schonende) Einvemahme vorgesehen, die in der Regel durch 
Beiziehung von kinderpsychiatrischen bzw. kinderpsychologischen Sachverständigen 
erfolgt. 

Gerade Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalttaten bzw. sexuellem 
Missbrauch geworden sind, benötigen zur Durchsetzung ihrer Ansprüche und zur 
Erfüllung der an sie gestellten Aufgaben kompetente psychologische, soziale und 
rechtliche Beratung und Begleitung. Mit ihren oft mehrmaligen Aussagen vor Polizei 
und Gerichten leisten Minderjährige einen wesentlichen Beitrag zur Wahr
heitsfindung. Diese Befragungen sind aber naturgemäß für Kinder und Jugendliche -
selbst unter Verwendung aller Möglichkeiten der .schonenden Vemehmung" - noch 
immer sehr belastend. 

Nach Art. VI der Strafprozessnovelle 1 999, BGBI. I Nr. 55, hat der Bund 
Einrichtungen zu fördem, die Personen, deren Rechte durch eine strafbare Handlung 
verletzt wurden, unterstützen und betreuen. Über die Förderung entscheidet der 
Bundesminister für Justiz nach Anhörung der anderen sachlich in Betracht 
kommenden Bundesminister. Die Förderung hat durch die Gewährung von 
Zuschüssen nach Maßgabe der hiefür nach dem Bundesfinanzgesetz verfügbaren 
Bundesmittel zu erfolgen und ist möglichst davon abhängig zu machen, dass aus 
Mitteln anderer Gebietskörperschaften jeweils gleich hohe Zuschüsse geleistet 
werden. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung besteht nicht. 

Dazu nahm der Bundesminister für Justiz im Jahr 2000 in Aussicht, im Rahmen 
eines Modellprojektes zunächst bei 1 00 Fällen aus dem Bereich des Sprengels des 
Oberlandesgerichtes Wien Förderungen für Prozessbegleitung zu gewähren, um 
Erfahrungen für die weitere Organisation einer Opferhilfe im Sinne der gesetzlichen 
Vorgaben zu sammeln. Zielgruppe sind Minderjährige, die Opfer von 
Misshandlungen und sexuellem Missbrauch geworden sind, sowie deren 
Bezugspersonen. Die Betreuung und Unterstützung erfolgt im Rahmen einer 
psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung (vgl. den Erlass vom 28. Juli 
2000 betreffend die Prozessbegleitung minderjähriger Gewaltopfer, JMZ 306.08/2-
1 1 1 .4/2000). Diese Maßnahmen sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
abgestimmt auf Opferhilfemaßnahmen des BMsSG und des BMI, die ebenfalls den 
Schutz und die Unterstützung minderjähriger Opfer von Misshandlungen und 
sexuellem Missbrauch verfolgen. 

Erstmals stand im Rahmen des Budgets für das Jahr 2000 ein Betrag von drei Mio. S 
zur Verfügung, der für das Jahr 2001 auf sechs Mio. S erhöht werden konnte. Im 
Jahr 2002 standen ca. 725.000 Euro (10 Mio. Schilling) für Förderzwecke zur 
Verfügung, von denen 701 .098,04 Euro von den Opferhilfeeinrichtungen in Anspruch 
genommen wurden. Für das Jahr 2003 sind im BVA 900.000 Euro budgetiert. 
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1 5 .8  VERFAHREN GEGEN ORGANE D E R  S I C H E RHE ITSBEHORDEN 

Mit Erlass vom 1 5 . Dezember 1 995 .  J MZ 4 30.001 /30- 1 1  3/ 1 995.  hat das 
Bundesmin isterium für JustiZ ( u nter anderem) bestehende Formblätter zur 
Benchterstattung über jene Fäl le überarbeitet. In denen genchtliche Vorerhebungen 
oder eine Voruntersuchung einerseits gegen Organe von Sicherheitsbehorden 
wegen behaupteter Misshandlungen .  andererseits wegen Verleumdung gegen 
Personen e ingele itet wurden .  die solche Behauptungen aufgestellt haben Es kann 
nunmehr den Benchten entnommen werden. gegen wie viele Personen aufgrund 
einer Anzeige In  Fäl len.  In  denen es zu einer Verfahrenseinstel lung gekommen 1St .  
tatsachlich d urch genchtl iche Vorerhebungen oder Voruntersuchungen e rm ittelt 
wurde 

Um der vielfach geubten PraxIs entgegen zu wirken. "Misshandl ungsvorwurfe" gegen 
Organe der SIcherheitsbehörden zunächst durch Erhebungen der 
SIcherheitsbehörden selbst einer Klärung zuzufuhren .  hat das Bundesmlnlstenum fur 
JUStiZ mit Erlass vom 30. September 1 999. JMZ 880 . 0 1 4/37- 1 1 .3 / 1 999. JAB ! .  1 999/3 1 . 
die Staatsanwaltschaften ersucht. einen solchen Vorwurf Im Wege genchtllcher 
Vorerhebungen. al lenfal ls eines Antrags auf E inleitung der Voruntersuchung.  zu 
klären Dies gi lt auch für Fälle. in denen sich � ohne dass ein konkreter Vorwurf 
geaußert wird � Anhaltspunkte für e ine d iesbezugllche Verdachtslage ergeben. z B .  
anlassllch der  Ein l ieferung eines festgenommenen Beschuld igten in d ie Justizanstalt 
oder bel dessen Vernehmung durch den Untersuchungsrichter. Bel äußeren 
Anzeichen von Verletzungen wäre unverzugI Ich ein Sachverständigengutachten uber 
die mogllche Ursache einer körperlichen Beelntrachtlgung einzuholen. 

Dazu korrespondierend hat das Bundesmin isterium für Inneres mit Erlass vom 
1 0  November 2000. ZI 64 .000/2 3 1 - 1 1 20/2000. d ie S icherheitsbehörden und Sicher
heltsd lenststellen ersucht. der zustandlgen Staatsanwaltschaft unverzuglich � 
möglichst binnen 24 Stunden � eine Sachverhaltsdarstellung uber den erhobenen 
Vorwurf einer M isshandlung bzw. über Sich sonst ergebende Anhaltspunkte für eine 
solche zu übermitteln. Diese Sachverhaltsdarstel lung ISt von anderen Beamten als 
jenen. die von den Vorwürfen unmittelbar betroffen S ind . zu verfassen Eigene 
Tätigkeiten der Organe des öffentlichen SIcherheitsdienstes haben Sich a uf die 
Dokumentation des Vorwurfes und auf unaufschiebbare Maßnahmen zur Sicherung 
unwlederbnnglicher Beweise zu beschränken 

Mit Erlass des Bundesmin lstenums für JUStiZ vom 2 1  Dezember 2000. JMZ 
880 . 0 1 4/48- 1 1 . 3/2000. wurden die Leiter der J ustizanstalten um eine entsprechende 
Vorgangswelse Im Falle eines MIsshand lungsvorwurfes gegen Strafvollzugs
bed ienstete ersucht Auch In  solchen Fäl len Ist die Klärung d es Verdachtes ohne 
Verzug Im Wege genchtllcher Vorerhebungen herbeizufuhren 

Im Berichtsjahr wurden bei den Staatsanwaltschaften 1 323 ( 1 999 1 .425;  2000 
1 390: 200 1 : 1 .296) angezeigte Fälle von MIsshandlungsvorwürfen gegen Organe 
der SIcherheitsbehörden und ähnl iche Verdachtsfä lle bearbeitet. wovon 1 . 2 5 1  ( 1 999 
1 .386; 2000 1 .2 1 6 : 200 1 1 . 1 74 )  Im Benchtsjahr neu angefallen sind . In 1 . 1 60 Fällen 
( 1 999 1 . 1 96 ;  2000 1 . 1 65 :  2001 1 . 1 58 Zurücklegungen der Anzeige ) wurde das 
Verfahren eingestellt .  davon In 777 Fällen ( 1 999 1 .004 ; 2000 743: 2001 7 7 7 )  ohne 
genchtl lches Vorverfahren .  Hingegen wurde Im Benchtsjahr In 1 6  Fallen ( 1 999 24: 
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2000: 34; 200 1 :  1 6) Strafantrag oder Anklage erhoben. 1 5  Personen wurden im Jahr 
2001 freigesprochen ( 1 999: 1 5; 2000: 32; 200 1 :  2). Im Berichtsjahr gab es 2 
Verurteilungen ( 1999: 0;  2000: 5; 200 1 :  1 ). 74 Fälle waren zum Zeitpunkt der 
Berichtslegung noch nicht abgeschlossen. Bei dieser Auswertung muss 
berücksichtigt werden, dass nach den Berichten der Staatsanwaltschaften im Verlauf 
des Einschreitens der Organe der Sicherheitsbehörden in einer Vielzahl der 
angezeigten Fälle geringfügige Verletzungen beispielsweise durch das Anlegen von 
Handfesseln oder den Einsatz von Pfeffersprays eintraten - zum Teil ohne dass ein 
Misshandlungsvorwurf gegen das einschreitende Organ erhoben wurde. 

Wegen der Behauptung von Misshandlungen durch Polizei- oder 
Gendarmeriebeamte wurden im Berichtsjahr 55 ( 1999: 90; 2000: 88; 200 1 :  48) 
Personen (neu angefallen: 49) wegen § 297 StGB (Verleumdung) verfolgt. In 28 
Fällen ( 1999: 63; 2000: 40; 200 1 :  29) wurde das Strafverfahren eingestellt, davon in 
1 7  Fällen ( 1 998: 58; 1 999: 55; 2000: 24; 2001 : 20) ohne gerichtliches Vorverfahren. 
Gegen 1 5  Personen ( 1 999: 14 ;  2000: 18 ;  2001 : 1 2) wurde Strafantrag erhoben. 1 1  
Personen ( 1999: 6; 2000: 7; 200 1 :  8) wurden im Berichtsjahr wegen des Vorwurfes 
der Verleumdung nach Misshandlungsvorwürfen gegen Sicherheitsorgane verurteilt, 
wohingegen es 4 Freisprüche gab ( 1 999: ein Freispruch; 2000: kein Freispruch; 
2001 : kein Freispruch). 

1 5.9. GERICHTLICHE STRAFENPRAXIS 

1 5.9. 1 .  ENTWICKLUNG DER GELDSTRAFEN UND DES VERHÄLTNISSES 
ZWISCHEN GELD- UND FREIHEITSSTRAFEN 

Das Strafgesetzbuch hat durch das Tagessatzsystem die Geldstrafe wirksamer als 
früher gestaltet. Im Bereich der minder schweren Kriminalität hat die 
Tagessatzgeldstrafe die kurze Freiheitsstrafe in hohem Maß ersetzt. 

Wenngleich die in das Tagessatzsystem gesetzten Erwartungen sich grundsätzlich 
erfüllt haben, hat sich doch gezeigt, dass im Fall der Verurteilung wegen einer 
bestimmten strafbaren Handlung die Möglichkeit, nur eine einzige (Haupt-)Strafe zu 
verhängen und diese entweder zur Gänze oder überhaupt nicht bedingt 
nachzusehen ,  mitunter als zu eng bzw. zu wenig flexibel empfunden wurde. Das 
Strafrechtsänderungesetz 1987 hat diesem Bedürfnis nach Erweiterung der 
Strafmöglichkeiten durch die Einführung .teilbedingter" Strafen und 
Strafenkombinationen Rechnung getragen. 

Die Umsetzung der durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 neu geschaffenen 
Sanktionsmöglichkeiten in die Praxis zeigt nun, dass die Gerichte von der 
Möglichkeit, teilbedingte Freiheitsstrafen zu verhängen, zunehmend Gebrauch 
machen. 

Die Flexibilität des strafrechtlichen Reaktionssystems wurde zuletzt mit den durch die 
Strafprozessnovelle 1 999, BGBI. I Nr. 55, eingeführten Diversionsformen mit 
Wirksamkeit ab 1 .  Jänner 2000 insgesamt wesentlich erhöht. Der Schwerpunkt der 
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diversionellen Erledigungen liegt jedoch bei den Staatsanwaltschaften. Zu 
berücksichtigen ist, dass es durch das Inkrafttreten der Bestimmungen über die 
Diversion mit 1 .  Jänner 2000 im kleinen und zum Teil auch mittleren Deliktsbereich 
zu einer Verminderung der gerichtlichen Strafverfahren und daher auch der 
Verurteilungen, vor allem der Verurteilungen zu Geldstrafen, kam (siehe zur 
Diversion Kap 15 . 10.) .  

Verhältnis von ausgesprochenen Geld- und Freiheitsstrafen 

Jahr Geldstrafe Freiheitsstrafe 
Absolute in % Absolute in % 
Zahlen Zahlen 

1998 40.797 65,8 2 1 . 1 95 34,2 
1 999 38.778 64,5 21 .304 35,5 
2000 1 9.281 48,6 20.432 51 ,4 
2001 16 .465 44,6 20.424 55,4 
2002 1 7.000 43,1 22.445 56,9 

Tabelle 1 1 9  

I m  Jahr 2002 wurden bedingt, teilbedingt oder unbedingt insgesamt 1 7.000 
Geldstrafen und 22.445 Freiheitsstrafen ausgesprochen. Nicht erfasst sind von 
dieser Statistik jene Fälle von teilbedingten Verurteilungen, in denen eine bed ingte 
Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe kombiniert wurde. Diese 
Sanktionsmöglichkeit wurde im Berichtsjahr in 642 Fällen (2001 : 678) angewendet. 
Die Anzahl der ausgesprochenen Geldstrafen ist gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % 
gestiegen,  die Anzahl der Freiheitsstrafen um 1 0  %. Nachdem 1 991 mit 72 % der 
höchste Wert seit 1 980 erreicht worden war, war der Anteil der Geldstrafen bis 1 999 
langsam aber stetig gesunken. Im Jahr 2000 hat sich das Verhältnis auf Grund der 
nunmehr möglichen Diversionsmaßnahmen, die ja hauptsächlich den Bereich jener 
Delikte abdecken, für die früher wohl eine - bedingte oder unbedingte - Geldstrafe in 
Betracht kam, statistisch grundlegend verändert. Im Berichtsjahr kam es wieder zu 
einem leichten Anstieg, nachdem im Vorjahr der Tiefststand an Geldstrafen erreicht 
wurde. 43,1  % der ausgesprochenen Strafen waren Geldstrafen, 56,9 % 
Freiheitsstrafen. 

Verhältnis der Geld-, Freiheitsstrafen und sonstigen Maßnahmen 

Absolute Zahlen 

Jahr Geldstrafe teils Freiheitsstrafe 
bedingt 

teils Geldstrafe 
bedingt unbedingt teilbedingt unbedingt 

1998 1 1 .752 26.967 2.078 532 
1 999 1 1 .2 18  25.377 2 . 183 584 
2000 4 .467 1 3 .412 1 .402 642 
2001 3.425 1 1 .754 1 .286 678 
2002 3.758 1 2.045 1 . 197 642 

Tabelle 1 20 
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Jahr Freiheitsstrafe Sonstige 
Maßnahmen 

bedingt unbedingt teilbedingt 

1 998 1 3.061 5.949 2 . 185 1 . 340 
1 999 1 2.985 5.895 2.424 1 .288 
2000 1 2.702 5.427 2.303 1 .269 
2001 12.385 5.7 1 1  2.328 1 . 162 
2002 1 3.584 6.4 12 2.449 991 

Tabelle 121 

Verhältnis der Geld-. Freiheitsstrafen und sonstigen Maßnahmen 

(Prozentanteile an allen Sanktionen) 

Geldstrafe teils Freiheitsstrafe bedingt 
Jahr bedingt unbedingt teilbedingt teils Geldstrafe unbedingt 
1 998 1 8,4 42,2 3,3 0,8 
1 999 1 8,6 42,2 3,6 0,9 
2000 10 ,7 32,2 3,4 1 ,5 
2001 8,8 30,3 3,3 1 ,7 
2002 9,1 29,3 2,9 1 ,6 

Tabelle 122 

Freiheitsstrafe Sonstige 
Jahr bedingt unbedingt teilbedingt Maßnahmen 
1 998 20,5 9,3 3,4 2,1  
1 999 21 ,7  9,8 4 ,0 2,2 
2000 30,5 1 3,0 5,5 3,0 
2001 32,0 14,7 6,0 3,0 
2002 33, 1 1 5,6 6,0 2,4 

Tabelle 123 

Bei diesen Verhältniszahlen muss- wie erwähnt - die starke Verminderung der 
Gesamtzahl der Verurteilungen nach Inkraftlreten der Diversion ( 1 . 1 .2000) im Auge 
behalten werden. 

Verfolgt man gesondert die Anwendung der bedingten Strafnachsicht bei 
Verhängung von Geldstrafen einerseits und Freiheitsstrafen andererseits, so ergibt 
sich zufolge der Zurückdrängung der kurzfristigen Freiheitsstrafe und deren 
Ersetzung durch Geldstrafen, dass der Anteil der bedingt ausgesprochenen 
Freiheitsstrafe an allen Verurteilungen zunächst von 1 8,6% im Jahr 1 974 auf 1 1 ,3% 
im Jahr 1 975 gefallen und dann bis 1 987 ( 1 7,2%) im Wesentlichen beständig 
angestiegen ist. 1 988 (im Jahr des Inkraftlretens des StRÄG 1 987 und damit der 
Einführung der teilbedingten Strafen) ging der Anteil auf 16, 1 %  zurück, erhöhte sich 
in der Folge (2000: 30,5%, 200 1 :  32%) und erreichte im Berichtsjahr 33, 1 %. Der 
Anteil der bedingten Freiheitsstrafen hat sich somit in den letzten Jahren - wohl vor 
allem zu Lasten der unbedingten Geldstrafen - deutlich erhöht. Der Anteil der 
bedingt ausgesprochenen Geldstrafen an allen Verurteilungen betrug im Jahr 1 974 
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(vor der Strafrechtsreform) 0,3%, im Jahr 1 975 5,6% und stieg danach beständig an. 
Seit 1 992 ist aber ein ständiger Rückgang zu verzeichnen, der sich durch das 
Inkraftreten der Diversion erheblich beschleunigt hat; der Anteil der bedingt 
ausgesprochenen Geldstrafen an allen Verurteilungen lag im Berichtsjahr bei 9, 1 % 
( 1 999: 1 8,6%; 2000: 10,7% und 200 1 :  8,8%). 

Die oben angeführten Prozentsätze beziehen sich auf die zur Gänze bedingt 
nachgesehenen Geld- und Freiheitsstrafen. Erweitert man diesen Bereich um die 
teilbedingten Geld- und Freiheitsstrafen (unter Ausschluss jener Fälle, in denen eine 
bedingte Freiheitsstrafe in Verbindung mit einer unbedingten Geldstrafe verhängt 
worden ist), so zeigt sich Folgendes: Der Anteil der bedingt verhängten Geldstrafen 
an allen Verurteilungen lag 2002 bei 12% ( 1998: 21 ,7%; 1 999: 22,2%; 2000: 14, 1 %, 
200 1 :  12, 1 %), jener der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafen an allen 
Verurteilungen betrug 39, 1 %  ( 1 998: 23,9%; 1 999: 25,7%; 2000: 36%, 2001 : 38%). 

Auf Grund der mit der StPO-Novelie 1 999 (BGBI. I Nr. 55) eingeführten 
Diversionsmaßnahmen sind seit 1 .  Jänner 2000 zu den Einnahmen aus Gebühren 
und Ersätzen in Strafsachen (pauschalkosten und Sachverständigengebühren) 
sowie Strafgeldern jene aus Geldbußen nach § 90c StPO und aus 
Pauschalkostenbeiträgen für die Durchführung außergerichtlicher Tatausgleiche 
hinzugekommen. 

An Strafgeldern wurden im Berichtsjahr 17  Millionen Euro (200 1 :  216,9 Millionen 
Schilling), an Geldbußen 1 0  Millionen Euro eingenommen. Gleichzeitig sind die 
vereinnahmten Gebühren und Ersätze aus Strafsachen um 0,36 Millionen Euro 
hinter dem Erfolg des Jahres 2001 zurückgeblieben. Grund dafür ist, dass in den von 
den Staatsanwaltschaften und Gerichten bei Anwendung diversioneller Maßnahmen 
den Verdächtigen vorgeschriebenen Geldbeträgen - entsprechend der Bestimmung 
des § 90c Abs. 2 StPO - betragsmäßig auch die Verfahrenskosten (Pauschal- und 
Sachverständigengebühren) berücksichtigt sind, die bisher unter Gebühren und 
Ersätze in Strafsachen verrechnet wurden. Nunmehr fließen in den Fällen der 
Diversion die Verfahrenskosten in die .Geldbußen" ein. 

Differenz 
Einnahmen aus 2000 2001 2002 zwischen 

2001 und 2002 
Strafgelder 1 6,59 Mio Euro 1 5,77 Mio Euro 16,98 Mio Euro + 1 ,21  Mio Euro 
Geldbußen 8,84 Mio Euro 9,75 Mio Euro 9,97 Mio Euro + 0,22 Mio Euro 

Gebühren und 5,94 Mio Euro 5, 1 6  Mio Euro 4,80 Mio Euro - 0,36 Mio Euro 
Ersätze in 

Strafsachen 
Pauschalkosten- O, 1 9  Mio Euro 0,37 Mio Euro 0,34 Mio Euro - 0,03 Mio Euro 

beiträge gern. 
§ 388 StPO (ATA) 

Tab<lIc 1 24 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 429 von 495

www.parlament.gv.at



-426-

1 5.9.2. BEDINGTE STRAFNACHSICHT 

Bis 1 .3 . 1988 hatte das Strafgesetzbuch vorgesehen, dass im Falle einer 
strafgerichtlichen Verurteilung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe nur entweder 
zur Gänze oder überhaupt nicht bedingt nachgesehen werden kann. Diese Regelung 
bot zwar die Vorteile leichter Überschaubarkeit der Sanktion im Einzelfall und leichter 
Vergleichbarkeit des Gewichts der über verschiedene Täter verhängten Sanktionen. 
Diesen Vorteilen standen jedoch die Nachteile gegenüber, dass für bestimmte 
Straftaten nicht Strafen kombinationen zur Verfügung standen, die sowohl dem 
Bedürfnis nach unbedingtem Vollzug eines Teils der ausgesprochenen Strafe als 
auch dem Bedürfnis nach bedingter Nachsicht des größeren Strafteiles Rechnung 
tragen. Das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 hat diesem Erfordernis der Praxis 
nach Erweiterung der Strafmöglichkeiten durch die Einführung .teilbedingter" Strafen 
und Strafenkombinationen Rechnung getragen: Wenn eine bedingte Nachsicht der 
gesamten Freiheitsstrafe nicht möglich ist, kann unter gewissen Voraussetzungen 
auch ein Teil der Freiheitsstrafe als Geldstrafe verhängt und der übrige Teil der 
Freiheitsstrafe bedingt nachgesehen oder ein (kleinerer) Teil einer Freiheitsstrafe 
unbedingt ausgesprochen und der Rest bedingt nachgesehen werden. Auch bei 
Geldstrafen ist eine teilweise Nachsicht möglich. Neben diesen mit der Bestimmung 
des § 43a StGB neu eingeführten Sanktionsmöglichkeiten hat das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 aber auch den allgemeinen Anwendungsbereich 
der bedingten Strafnachsicht nach § 43 StGB erweitert. 

Die Anwendung dieser durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 geschaffenen 
Sanktionsmöglichkeiten und die damit zusammenhängende Gewährung der 
bedingten Strafnachsicht zeigt im Jahr 2002 folgendes Ergebnis: 

Es wurden 1 7.342 Strafen, das sind 42,2 % aller Strafen, zur Gänze bedingt 
nachgesehen. Der Anteil der bedingten Strafen ist damit gegenüber 2001 (40,8%) 
um 1 ,4 % gestiegen ( 1 999: 30,3%). Dazu kommen 4.288 Strafen (d.s. 1 0,5 % aller 
Strafen), die teilbedingt verhängt wurden (teilbedingte Geldstrafe: 1 . 1 97; teilbedingte 
Freiheitsstrafe: 2.449; teils bedingte Freiheitsstrafe, teils unbedingte Geldstrafe: 642); 
dies bedeutet gegenüber 2001 ( 1 1 , 1  %) ein Sinken um 0,6 Prozentpunkte. 

Verhältnis von bedingt. teilbedingt' und unbedingt 
ausgesprochenen Geld- bzw. Freiheitsstrafen 

in Prozent 

Jahr Geldstrafe 
bedingt unbedingt 

1988 28,8 66, 1  
1 999 28,9 65,5 
2000 23,2 69,9 
2001 20,8 7 1 ,4 
2002 22, 1 70,9 

, abeHe 1 25 

teilbedingt 
5 , 1  
5,6 
7,3 
7 ,8 
7,0 

• Unler Ausschluss jener Fälle. i n  denen eine bedingte Freiheitsstrafe I n  Verbindung mit einer unbedingten 
Geldstrafe vemängt worden ist. 
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Jahr Freiheitsstrafe 
bedingt unbedingt teilbedingt 

1 988 6 1 ,6 28, 1 10,3 
1999 60,9 27,7 1 1 ,4 
2000 62,2 26,6 1 1 ,3 
2001 60,6 28,0 1 1 ,4 
2002 60,5 28,6 10,9 

Tabelle 1 26 

Der Anteil der bedingt ausgesprochenen Geldstrafen an den Verurteilungen zu 
Geldstrafen lag im Jahr 1971 bei 0,6% (d.h. 99,4% aller Geldstrafen wurden 
unbedingt verhängt), im Jahr 1 974 bei 0,5% und im ersten Jahr der Geltung des 
neuen StGB bei 7,8 %. Nach einem beständigen Anstieg des Anteils der bedingt 
ausgesprochenen Geldstrafen bis 1 991  (34,5%) ging dieser 2001 auf 20,8 % zurück. 
Im Berichtsjahr stieg er wieder auf 22, 1 % an. Der Anteil der teil bedingt 
ausgesprochenen Geldstrafen an allen Verurteilungen zu Geldstrafen war im 
Berichtsjahr mit 7 % (2001 : 7,8 %) fallend. 

Der Anteil der teilbedingten Freiheitsstrafen blieb 1999, 2000 und 2001 mit 1 1 ,4 % 
bzw. 1 1 ,3 % konstant. Im Berichtsjahr ist ein leichtes Sinken auf 1 0,9 % zu 
verzeichnen. 

Der Anteil der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafen betrug 1 999 60,9%; im Jahr 
2000 stieg er auf 62,2%, 2001 fiel er auf 60,6%. Im Berichtsjahr blieb der Anteil mit 
60,5% beinahe konstant gegenüber dem Vo�ahr. 

Bei den zur Gänze unbedingten Freiheitsstrafen ist mit 28,6 % ein kaum über dem 
Durchschnitt der letzten Jahre liegender Stand zu verzeichnen. 

Zum Vergleich: In der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer und Benin) 
bot die Verteilung der Hauptstrafen im Jahr 2001 folgendes Bild: Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung: 6,5%; Freiheitsstrafe mit Bewährung: 13,3%; Geldstrafe (eine bedingte 
Nachsicht ist in der BRD nicht vorgesehen): 80, 1%. Die entsprechenden Werte für 
Österreich (2001 ) sind: unbedingte Freiheitsstrafe: 14,7%; teilbedingte Freiheitsstrafe 
6%; bedingte Freiheitsstrafe: 32%; teils bedingte Freiheitsstrafe, teils unbedingte 
Geldstrafe: 1 ,7%; Geldstrafe insgesamt: 42,4% Ueweils bezogen auf die Gesamtzahl 
der Verurteilungen). Die angeführten Prozentsätze deuten somit auf eine weiterhin 
erheblich strengere Sanktionspraxis der österreichischen Gerichte im Vergleich zu 
den deutschen hin (s. die folgende Tabelle). Auch hierbei muss das durch 
Inkrafttreten der Diversion ( 1 . 1 .2000) veränderte Gesamtbild der Sanktionspraxis in 
Österreich berücksichtigt werden. 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 431 von 495

www.parlament.gv.at



-428-

Vergleich der Sanktionspraxis Deutschland (West): Österreich 

BRD 2001 (2000) Osterreich 2001 (2000) 

unbedingte Freiheitsstrafen 6,5 ( 6,36) 1 4,7 ( '  3.0) 
bedingte Freiheitsstrafen im - 32 (30.6) 
engeren Sinn (Ö) 
teilbedingte Freiheitsstrafen - 6 (5.5) 

I<Ö) 
teils unbedingte Geld-, teils -
bedingte Freiheitsstrafen 1 ,7 ( '  .5) 

I(Ö) 
Bedingte Freiheitsstrafen 1 3 ,3 (13,3) 
(im weiteren Sinn: Ö) 39,7 (37.6) [gesamt 
Geldstrafen 80, 1 (80.36) 42,4 (46,4) 

Sonstige Maßnahmen 0,1  3 ,2 (3.0) 
Strafen gesamt 1 00,00 1 00,00 
Tabelle 127 

1 5.9.3. REFORM DES STRAFPROZESSES 

Die umfassende Teil refo rm des Strafverfahrens durch das 
Strafprozessänderungsgesetz 1 993, BGBI. Nr. 526, das am 1 .  Jänner 1 994 in Kraft 
getreten ist, kann insbesondere durch die Aufwertung der Stellung des 
Untersuchungsrichters (Stärkung seiner Rechtsschutzfunktion in der Haftfrage), aber 
auch durch die Festigung des Anklagegrundsatzes und die damit verbundene 
Verdeutlichung der Prozessrolle des Anklägers als ein erster Schritt zur fälligen 
Strukturreform des Strafverfahrens - vor allem des Vorverfahrens - bezeichnet 
werden. 

Mit dem Inkrafttreten des Strafrechtsänderungsgesetzes 1 996, BGBI. Nr. 762, am 1 .  
März 1 997 wurden im Wesentlichen folgende verfahrensrechtliche Neuerungen 
eingeführt: 

Anpassung des Strafverfahrensrechtes (§§ 443 ff StPO) an das neue System 
der vermögensrechtlichen Anordnungen (Abschöpfung der Bereicherung und 
Verfall); 

Vereinheitlichung des Verfahrens bei nachträglicher Änderung von 
Sanktionen auf Grund nachträglich eingetretener oder bekannt gewordener 
Umstände (§ 4 1 0  StPO); 

Einführung eines neuen Rechtsbehelfs der Emeuerung des Strafverfahrens 
nach Feststellung einer Verletzung der EMRK (Transformation von Urteilen 
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in die innerstaatliche 
Rechtsordnung; §§ 363a bis 363c StPO); 

Bedachtnahme auf das Geschlecht von Opfer und Angeklagtem bei der 
Zusammensetzung von Schöffen- und Geschworenengericht im Verfahren 
wegen Sexualdelikten (§§ 1 3  Abs. 5, 221 Abs. 3 und 300 Abs. 3 StPO); 
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Neuregelung der Zuständigkeit für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen in 
Gemeinden mit mehreren Bezirksgerichten (§ 59 StPO). 

Mit der parlamentarischen Beschlussfassung über ein Bundesgesetz, mit dem zur 
Bekämpfung organisierter Kriminalität besondere Ermittlungsmaßnahmen in die 
Strafprozessordnung eingeführt sowie das Strafgesetzbuch, das Mediengesetz, das 
Staatsanwaltschaftsgesetz und das Sicherheitspolizeigesetz geändert werden; 
BGBI. I Nr. 1 0511 997, wurde eine rechtspolitische Entscheidung von 
außerordentlicher Bedeutung und Symbolkraft getroffen. Zum wesentlichen Inhalt 
dieser Bestimmungen sei auf die Ausführungen in Kapitel 1 5.5. 1 .  verwiesen. 

Mit dem am 1 .  Oktober 1 998 in Kraft getretenen Strafrechtsänderungsgesetz 1 998, 
BGBI. I Nr. 1 53, erfolgte eine Intensivierung bzw. Ausweitung der mit dem 
Strafprozessänderungsgesetz 1 993 eingeführten Möglichkeit der räumlich getrennten 
Vemehmung schonungsbedürftiger Zeugen. 

Die zunächst nur befristet in Kraft gesetzten Bestimmungen über besondere 
Ermittlungsmaßnahmen (s. dazu Kapitel 1 5.5. 1 )  wurden durch das am 1 .  Jänner 
2002 in Kraft getretene Strafrechtsänderungsgesetz 200 1 ,  BGBI. I Nr. 1 3012001 ,  
unbefristet in den Rechtsbestand übemommen. 

Die Verankerung neuer Ermittlungsmethoden hat die bestehende große Lücke bei 
den Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Sicherheitsbehörden im Dienste der 
Strafjustiz und damit den Reformbedarf der in ihren Grundzügen noch aus dem Jahr 
1 873 stammenden StPO noch deutlicher gemacht. Das Bundesministerium für Justiz 
hat den Mitgliedem des Justizausschusses des Nationalrats und der interessierten 
Fachöffentlichkeit bereits im Juli 1 995 als Zwischenergebnis seiner Überlegungen 
eine Punktation zum kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahren zur Verfügung 
gestellt. Die darin skizzierten Leitlinien für die umfassende Emeuerung des 
strafprozessualen Vorverfahrens standen auch im Mittelpunkt der Richterwoche 
1 996. Nach zustimmenden Ausführungen aus dem Bereich der Wissenschaft und der 
Praxis (vgl . :  Entwicklungslinien im Straf- und Strafprozessrecht, Bd. 82 der 
Schriftenreihe des BMJ) zu dem in dieser Punktation vorgeschlagenen einheitlichen 
Vorverfahren, das einerseits die eigenständige Ermittlungskompetenz der 
Sicherheitsbehörde anerkennt, andererseits Koordinations- und Kontrollbefugnisse 
der Staatsanwaltschaft vorsieht, wurde ein umfangreicher Diskussionsentwurf zur 
Reform des strafprozessualen Vorverfahrens erarbeitet, welcher im April 1 998 der 
interessierten Fachöffentlichkeit und den beteiligten Berufsgruppen vorgelegt wurde. 
Der Entwurf war unter anderem Gegenstand der Tagung der Österreichischen 
Juristenkommission in der Zeit vom 13 .  bis 15. Mai 1 999 in Weißenbach am 
Attersee. Die eingehende Diskussion anlässlich des Österreichischen Juristentages, 
der in der Zeit vom 17 .  bis 1 9. Mai 2000 in Wien stattfand, erbrachte weitgehende 
Zustimmung zu den Grundtendenzen des Entwurfs. 

Der Anfang Mai 2001 zur allgemeinen Begutachtung versandte Entwurf eines 
Strafprozessreformgesetzes, dessen zentrale Bestimmungen mit Vertretem des 
Bundesministeriums für Inneres bereits weitgehend erörtert und abgestimmt wurden, 
setzte sich - als vorläufiger Schlusspunkt einer jahrzehntelangen Diskussion - zum 
Ziel, kriminalpolizeiliche Aufgaben und Befugnisse ebenso wie die Rechte der von 
der Ausübung dieser Befugnisse betroffenen Personen eindeutig zu regeln und die 
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Struktur des Vorverfahrens heutigen Auffassungen und Anforderungen sowohl auf 
dem Gebiet krIminalpolizeI l Icher Effizienz als auch Im Bereich des grundrechtlichen 
Schutzes anzupassen Der Entwurf schlug ein einheit l iches Vorverfahren vor, das 
einerseits die eigenstandlge Ermitt lungskompetenz der Kriminalpol izei anerkennt .  
andererseits Koord irlations- und Leitungsbefugnisse der Staatsanwaltschaft a ls 
Garantin der Justizförmigkeit des Verfahrens sowie eine verstärkte Rechtskontrolle 
des Gerichts vorsieht 
Die auf Grundlage dieses Entwurfes erarbeitete Regierungsvorlage wurde Anfang 
Jun i  2002 dem Parlament zugeleitet Auf Grund des vOl7eltlgen Endes der XXI . 
GesetzgebungsperIode wurde s ie Im Marz 2003 neuerl ich dem Parlament vorgelegt 
Im Einzelnen s ind aus dem mehr als 2 1 6  Paragrafen umfassenden Reformvorschlag 
folgende wesentl iche Elemente hervorzuheben .  

Kooperationsmodell Das einheitl iche Vorverfahren ( E rmittlungsverfahre n )  soll 
ab h inreichendem Verdacht einer strafbaren Handlung von Kriminalpolizei 
und Staatsanwaltschaft gemeinsam geführt werden Dabei soll d ie faktische 
Ermitt lungskompetenz der Kriminalpolizei auch In  einer eindeutigen 
gesetzlichen Aufgabenzuweisung und die rechtliche Zuständigkeit der Justiz 
durch Verstärkung der Leltungs- und Kontrollfunktion der Staatsanwaltschaft 
anerkan nt werden Dem Gericht soll die Kontrolle der Anwendung u nd 
Durchführung schwerwiegender Grundrechtseingriffe und der Rechtsschutz 
gegen E i ngri ffe In subjektive Rechte durch Kriminalpolizei und 
Staatsanwaltschaft obliegen Abgesehen von bestimmten beweissichernden 
Aufnahmen von Beweisen. die In der Hauptverhandlung n icht zur Verfügung 
stehen ( schonende und kontrad iktorische Einvernahme. Tatrekonstruktion ) ,  
soll das Gericht keine Ermitt lungen - deren RechtmäßIgkelt es selbst zu 
beurteilen hatte - durchfuhren: die Voruntersuchung soll entfallen 

Exakte Regelung lener Ermittlungsmaßnahme n .  die der KriminalpolizeI.  aber 
auch der Staatsanwaltschaft, zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung 
stehen: Dabei wird anerkannt. dass der Begriff der Beweisaufnahme nicht 
ausschl ießl ich auf die erkennende Tätigkeit des Gerichts In  der 
Hauptverhandlung zu beziehen ist .  weil s ich diese in  vielen Fäl len bloß als 
kontrollierende Reproduktion und Überprüfung der Im E rmittlungsverfahren 
erzielten Ergebnisse erweist. Den Vorwirkungen der Ermittlungstätigkeit der 
Kriminalpolizei und ihrem (mit)bestimmenden E i nfluss auf die Qualität der In 
der Hauptverh a ndlung zur Verfügung stehenden Beweise soll daher 
Rechnung getragen werden. Erwägungen der Zweckmäßigkeit und 
Effektivität soll gleichermaßen wie den Garantien entsprochen werden, die in 
der Allgemeinen E rklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 
1 0 .  Dezember 1 948 und Im I nternationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte vom 1 9. Dezember 1 966 sowie Insbesondere i n  der 
Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten s ind .  Kriminalistisch 
bedeutsame Befugnisse wie zum Beispiel d ie Observation, die verdeckte 
Ermittlung und das Scheingeschäft, aber auch d ie molekulargenetische 
Untersuchung, sollen in der Strafprozessordn u ng erstmals geregelt werden .  
Im Bereich der Zuständigkeit für Anordnungen u nd Bewi l l igungen soll  nach 
der I ntensität des Grundrechtseingriffs u nd dem dadurch bedingten 
Rechtsschutzbedürfnis festgelegt werden . ob eine Maßnahme von der 
Kriminalpolizei "aus eigener Macht" (von sich aus) durchzuführen ist oder 
eine Anordnung der Staatsanwaltschaft oder e ine gerichtl iche Bewil l igung 
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erfordert. Letzteres soll im Wesentlichen überall dort der Fall sein, wo eine 
solche Bewilligung durch die Verfassung vorgeschrieben ist; d.h. bei 
Eigentumseingriffen, bei Hausdurchsuchungen, bei Eingriffen in das Post
und Femmeldegeheimnis und in das Privatleben sowie beim Entzug der 
persönlichen Freiheit. 

Stärkung der Rechte des Verletzten im Strafprozess: Besonders betroffene 
Geschädigte sollen unabhängig von privatrechtlichen Ansprüchen als 
Privatbeteiligte am Strafverfahren mitwirken können. Das Recht auf 
Verfahrenshilfe durch Beigebung eines kostenlosen Vertreters soll solchen 
Privatbeteiligten zustehen, wenn sie zusätzlich privatrechtliche Ansprüche 
geltend machen. Als Korrektiv für den im Vorverfahren vorgesehenen Entfall 
des Subsidiarantrags nach geltendem Recht sollen Geschädigte und i n  ihren 
strafrechtlich geschützten Interessen sonst Verletzte die Fortführung eines 
durch die Staatsanwaltschaft eingestellten Verfahrens beim 
Oberlandesgericht verlangen können. Weiters soll Privatbeteiligten das 
Beweisantragsrecht sowie das Recht auf Teilnahme an kontradiktorischen 
Vemehmungen von Zeugen und Beschuldigten und an Tatrekonstruktionen 
zustehen. 

Materieller Beschuldigtenbegriff: Beschuldigter ist demnach jede Person, die 
im Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben bzw. an ihr beteiligt zu 
sein und gegen die deswegen ermittelt oder Zwang ausgeübt wird. Der 
Beschuldigte soll seine Rechte grundsätzlich bereits ab der ersten gegen ihn 
gerichteten Ermittlung wahmehmen können. Diese wesentlichen 
Beschuldigtenrechte, wie Beteiligungs- und Anwesenheitsrechte, aber zum 
Beispiel auch das Recht auf Information und Akteneinsicht, das 
Beweisantragsrecht oder das Recht, vor der Vemehmung mit einem 
Verteidiger Kontakt aufzunehmen und der Vemehmung eine Person des 
Vertrauens beizuziehen, werden im Detail geregelt. Die vorgeschlagenen 
Verfahrensrechte sollen insbesondere den Anspruch auf ein faires Verfahren 
(Art. 6 Abs. 1 EMRK) und das verfassungsmäßig zustehende Recht auf 
Verteidigung (Art. 6 Abs. 3 lit. c EMRK) auf einfachgesetzlicher Ebene 
ausgestalten. 

Begutachtungsentwurf und Regierungsvorlage beinhalten somit ein völlig neu 
strukturiertes strafprozessuales Vorverfahren. Die erforderlichen Folgeänderungen 
im Bereich der übrigen Teile der Strafprozessordnung (vomehmlich im Haupt- und 
Rechtsmittelverfahren) enthalten sie allerdings noch nicht. Die umfangreich 
erforderlichen Anpassungen in der Strafprozessordnung und im Strafgesetzbuch 
(z.B. bei den Bestimmungen über die Verjährung und im Zusammenhang mit der 
Umwandlung von Antragsdelikten in Ermächtigungsdelikte) sowie im Bereich der 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen einer Reihe von strafrechtlichen 
Nebengesetzen (vor allem des Finanzstrafgesetzes) an die neue Struktur des 
strafprozessualen Vorverfahrens sollen einem weiteren Reformschritt vorbehalten 
bleiben, zumal es zweckmäßig erscheint, hiebei die Ergebnisse der 
parlamentarischen Beratungen zur .großen" Reform zu berücksichtigen. 
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1 5.9.4. JUGENDSTRAFRECHTS PFLEGE 

1 5.9.4. 1 .  Rechtliches Instrumentarium des Jugendstrafrechts 

Am 1 .  Jänner 1 989 trat das Jugendgerichtsgesetz 1 988 (JGG) in Kraft, mit dem die 
langjährigen Reformbemühungen um eine E meuerung des Jugendstrafrechts ihren 
erfolgreichen Abschluss gefunden haben. Vorrangige Zielsetzung dieses Gesetzes 
war es, die Probleme der Straffälligkeit Jugendlicher nicht ausschließlich mit Mitteln 
des Strafrechts zu lösen und unerwünschte Neben- und Folgewirkungen einer 
Verurteilung oder Straftat zu vermeiden. Durch altemative Verfahrens- und 
Erledigungsformen wurde den mit Jugendstrafsachen befassten Richtem und 
Staatsanwälten die Möglichkeit gegeben, der Jugenddelinquenz flexibler und in 
lebensnaher Weise entgegenzuwirken. 

Mit dem am 1 .  Jänner 1 994 in Kraft getretenen Strafprozessänderungsgesetz 1 993 
wurden auch die Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes 1 988 über die 
Untersuchungshaft bei jugendlichen Beschuldigten an das neu eingeführte System 
der Untersuchungshaft angepasst und Möglichkeiten, in Fällen leichter und mittlerer 
Kriminalität auf alternative Verfahrens- und Reaktionsformen zurückgreifen zu 
können, weiter ausgebaut. 

Durch die (großteils) am 1 . 1 .2000 in Kraft getretene Strafprozessnovelle 1 999, BGBI. 
I Nr. 55, erfuhren die Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes 1 988 die 
notwendig gewordenen Anpassungen an die Änderungen der StPO (Einführung des 
.Diversionspakets" in das Erwachsenenstrafrecht) unter Aufrechterhaltung der 
erweiterten Anwendungsmöglichkeiten für Diversionsmaßnahmen im 
Jugendstrafrecht. Zu den Auswirkungen der Diversion siehe Kap. 1 5. 10. 

Durch die Neuordnung des Kindschaftsrechtes wurde das Volljährigkeitsalter vom 1 9. 
auf das 1 8. Lebensjahr herabgesetzt. Im Zusammenhang mit dieser Änderung trat 
am 1 .  Juli 2001 ein Bundesgesetz. mit dem das Jugendgerichtsgesetz 1 988. das 
Strafgesetzbuch und das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden. in Kraft. 
Damit kam es unter anderem zur Absenkung der oberen Altersgrenze für die 
Anwendung des Jugendstrafrechts auf das 18 .  Lebensjahr und zur Schaffung 
einzelner Sonderbestimmungen für die strafrechtliche Behandlung junger 
Erwachsener ( 1 8. bis 2 1 .  Lebensjahr), insbesondere zur Herabsetzung oder zum 
Entfall der Untergrenzen von Freiheitsstrafdrohungen, zur erweiterten Anordnung der 
Bewährungshilfe bei bedingter Entlassung sowie zur Einbeziehung der ,jungen 
Erwachsenen" in die Zuständigkeit der Jugendabteilungen der Gerichte. 

1 5.9.4.2. Zahl und Art der über Jugendliche verhängten Strafen und Maßnahmen 

Im Jahr 2002 wurden 3.278 Jugendstraftäter rechtskräftig verurteilt, d .s. um 
5 15  Personen bzw. 1 3,6 % weniger als im Vo�ahr, jedoch 6.074 Personen bzw. 65 
% weniger als im Spitzenjahr 1 981 , in dem noch 9.352 Jugendliche (zwischen 14  
und 1 8  Jahren) von den Gerichten verurteilt worden waren. 
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Von den 3.278 Verurteilungen wegen Jugendstraftaten haben die Gerichte in 1 .497 
Fällen (45,7 %) bedingte Strafen und in 828 Fällen (25,3 %) unbedingte Strafen 
ausgesprochen. Von der Möglichkeit, eine teilbedingte Strafe zu verhängen, wurde in 
348 Fällen ( 10,6 %) Gebrauch gemacht. In 507 Fällen ( 1 5,5 % aller Verurteilungen 
Jugendlicher) erfolgte ein Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe (§ 1 3  JGG), in 73 
Fällen (2,2%) ein Schuldspruch ohne Strafe (§ 12 JGG). In absoluten Zahlen und in 
Prozenten ergeben sich hiezu folgende Übersichten: 

Absolute Zahlen 

Jahr 
2000 2001 2002 

Unbedingte Strafen 797 855 828 
Teilbedingte Strafen 452 454 348 
Bedingte Strafen 1 .506 1 .628 1 .497 
Schuldspruch unter Vorbehalt 824 7 14  507 
der Strafe 
Schuldspruch ohne Strafe 106 99 73 
Sonstige Maßnahmen 35 43 25 
S u m m e  3.720 3.793 3.278 
Tabelle 128 

In Prozent 

Jahr 
2000 2001 2002 

Unbedingte Strafen 21 ,4 22,5 25,3 
Teilbedingte Strafen 1 2,2 12,0 1 0,6 
Bedingte Strafen 40,5 42.9 45,7 
Schuldspruch unter Vorbehalt 22,2 1 8,8 1 5,5 
der Strafe 
Schuldspruch ohne Strafe 2,8 2,6 2,2 
Sonstige Maßnahmen 0,9 1 ,2 0,7 
S u m m e  1 00,0 1 00,0 1 00 
Tabelle 129 

Verhältnis von Geld- und Freiheitsstrafen 

Jahr 2002 Geldstrafen Freiheitsstrafen 

Unbedingte Strafen 539 289 
Teilbedingte Strafen 1 16 207 
Bedingte Strafen 335 1 . 1 62 
S u m m e  990 1 .658 
Tabelle 1 30  
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Über die Entwicklung der Jugendkriminalität nach der Verurteiltenstatistik gibt das 
Kapitel 14 .5 . •  Die Jugendkriminalität nach der Verurteiltenstatistik" ein detaill iertes 
Bild. 

1 5. 10 .  DIVERSION 

Mit der (großteils) am 1 . 1 .2000 in Kraft getretenen Strafprozessnovelle 1 999, BGBI. I 
Nr. 55, wurde eine allgemeine gesetzliche Grundlage für Diversionsmaßnahmen 
(Formen staatlicher Reaktion auf strafbares Vemalten, welche den Verzicht auf die 
Durchführung eines Strafverfahrens oder die Beendigung eines solchen ohne 
Schuldspruch und ohne förml iche Sanktionierung des Verdächtigen ermöglichen) 
geschaffen. 

Der wesentliche Inhalt der Novelle lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Das neu eingefügte Hauptstück IXa ermöglicht den Rücktritt von der Verfolgung 
nach Zahlung eines Geldbetrages, nach Erbringung gemeinnütziger 
Leistungen, nach einer Probezeit (allenfalls in Verbindung mit Bewährungshilfe 
und der Erfüllung von Pflichten) oder nach außergerichtlichem Tatausgleich. 
Die Interessen der Opfer werden insbesondere dadurch gefördert, dass mit 
allen Diversionsformen Schadensgutmachung oder ein sonstiger 
Tatfolgenausgleich in weitestgehendem Umfang verbunden werden soll. 

Gleichzeitig wurde der Nichtigkeitsgrund der Nichtberücksichtigung 
diversioneller Maßnahmen geschaffen und das sogenannte Mandatsverfahren 
(Möglichkeit der Er1assung von Strafverfügungen) aufgehoben. 

Das Jugendgerichtsgesetz wurde unter Aufrechtemaltung der erweiterten 
Anwendungsmöglichkeiten für Diversionsmaßnahmen an die Änderungen der 
StPO angepasst (siehe auch unter 1 5.9.4 . 1 .). 

Die Position des Opfers wurde weiter gestärkt (vgl. dazu genauer Kapitel 
1 5. 14.). 

Die Förderung von Einrichtungen der Opfemilfe durch den Bundesminister für 
Justiz nach Maßgabe verfügbarer Bundesmittel wurde gesetzlich verankert. 

Ein ausführ1icher Einführungser1ass des Bundesministeriums für Justiz zur 
Strafprozessnovelle 1999 wurde im November 1 999 herausgegeben. Allen 
Diversionsmaßnahmen ist gemeinsam, dass sie einen hinreichend geklärten 
Sachvemalt voraussetzen, somit einen Grad des Tatverdachts, der an und für sich 
zur Emebung der Anklage ausreichen würde. Ihr Anwendungsgebiet ist auf die 
Bezirks- oder Einzelrichterzuständigkeit beschränkt. Eine diversionelle Er1edigung ist 
ferner in den Fällen ausgeschlossen, in denen die Schuld des Verdächtigen als 
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schwer anzusehen wäre oder die Tat den Tod eines Menschen zur Folge gehabt hat. 
Zu betonen ist schließlich - im Hinblick auf die Unschuldsvermutung - das Element 
der Freiwilligkeit; jede diversionelle Er1edigung stellt ein .,Angebot" an den 
Verdächtigen dar und setzt sein ausdrückliches bzw. im Anwendungsbereich der 
Geldbuße und der .bloßen" Probezeit sein konkludentes Einverständnis voraus. 

Zu den Diversionsmaßnahmen im Einzelnen: 

Die Höhe einer Geldbuße ist mit dem Betrag limitiert, der einer Geldstrafe von 
1 80 Tagessätzen zuzüglich der Verfahrenskosten entspräche. Zusätzlich zur 
Zahlung der Geldbuße kann und soll das Absehen von der Verfolgung von -
direkt gegenüber dem Geschädigten vorzunehmender - Schadensgutmachung 
abhängig gemacht werden. 

Bei gemeinnützigen Leistungen muss sich der Verdächtige ausdrücklich bereit 
erklären, innerhalb von höchstens sechs Monaten solche Leistungen 
unentgeltlich zu erbringen, die seine Bereitschaft zum Ausdruck bringen sollen, 
für die Tat einzustehen. 

Der Rücktritt von der Verfolgung nach Probezeit von einem bis zu zwei Jahren 
ohne weitere Maßnahmen kann ausnahmsweise ohne Zustimmung des 
Verdächtigen erfolgen. Hingegen bedarf es bei der Übernahme von Pflichten 
oder der Beigebung eines Bewährungshelfers während der Probezeit der 
ausdrücklichen Zustimmung des Verdächtigen.  

Bei einem außergerichtlichen Tatausgleich muss der Verdächtige bereit sein, 
für die Tat einzustehen und sich mit deren Ursachen auseinander zu setzen 
sowie allfällige Folgen der Tat auf eine nach den Umständen angemessene 
Weise auszugleichen, schließlich allenfalls noch Verpflichtungen übernehmen, 
die seine Bereitschaft bekunden, Verhaltensweisen, die zur Tat geführt haben, 
künftig zu unter1assen. Das Zustandekommen eines Ausgleichs ist überdies von 
der Zustimmung des Ver1etzten abhängig, auf die nur ausnahmsweise 
verzichtet werden kann. 
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1 5. 1 0. 1 .  Statistische Daten zur Diversion für das Jahr 2002: 

Anzahl der Diversionsanbote 

BAZ") St·)' U·t UR·)" HV·)' Summe 

Geldbuße 22 191 1 002 4 993 34 604 28 824 

Gemeinnützige 688 4 14  83 1 5  1 1 1  1 31 1 
Leistungen 
Probezeit ohne Zusatz 10 509 683 1 485 21 88 12 786 

Probezeit mit 1 616  273 270 1 2  58 2 229 
Bewährungshilfe oder 
Übernahme von 
Pflichten 
Außergerichtlicher 6 531  1 694 383 1 0  92 8 71 0  
Tatausgleich 
Summe 41 535 4 066 7 21 4  92 953 53 860 

Diversion ohne Erfolg 7 420 978 1 089 1 4  47 9 548 

Tabelle 131 

Vergleich Jahresstatistik Diversion 2001 /2002 

Anzahl der Diversionsanbote (durch Bezirksgerichte, Staatsanwälte und Bezirks
anwälte im Jahr 200 1 ;  im Jahr 2002 darüber hinaus auch durch Untersuchungsrichter 
und Einzelrichter auf Landesgerichtsebene): 

in 
% der 

2002 Gesamt 2001 
-summe 
2002 

Geldbuße 28 824 53,51 % 24 941 
Gemeinnützige Leistungen 1 31 1 2,43 % 848 
Probezeit ohne Zusatz 12 786 23,74 % 9 71 7  
Probezeit mit 2 229 4 , 14  % 1 778 
Bewährungshilfe oder 
Übemahme von Pflichten 
Außergerichtlicher 8 710  1 6, 1 7  % 7 856 
Tatausgleich 
Summe 53 860 45 140 
Diversion ohne Erfolg 9 548 1 7,72% 7 026 

Tabelle 132 

1 Register Bezir1<sanwaltschaftlicher Bereich (bezir1<sgerichtliche Ebene) 
2 Register Staatsanwaltschaft (landesgerichtliche Ebene) 
) Register Bezir1<sgenchte 
• RegIster Untersuchungsrichter (Iandesgenchtliche Ebene) 
, RegIster Hauptverhandlung (landesgenchtliche Ebene. Elnzelnchter) 

in Anderung 
% der des 
Gesamt- Prozent-
summe anteils 
2001 2002 

gegenüber 
2001 

55,25 % - 1 ,74 
1 ,88 % + 0,55 

21 ,53 % + 2 , 13  
3,94 % + 0,20 

1 7,40 % - 1 ,23 

1 5,56 % + 2 , 16  
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Nach den Bestimmungen des Hauptstückes IXa der StPO sind 
Diversionsmaßnahmen ,  soweit möglich und zweckmäßig, davon abhängig zu 
machen , dass zugleich aus der Tat entstandener Schaden gutgemacht wird. FLJr das 
Berichtsjahr stehen erstmals Daten dazu zur VerfLJgung. Diese zeigen auf, 

dass in etwa 60 % der Diversionsfälle die Auflage einer Schadensgutmachung 
nicht in Betracht kam, weil entweder kein Schaden eingetreten oder d ieser 
schon vor der Diversionsmaßnahme oder von d ritter Seite (Versicherung) 
gutgemacht worden ist; 
dass in rund der Hälfte der verbleibenden Fälle eine Schadensgutmachung in 
die Diversionsmaßnahme einbezogen worden ist. 

in ! in Anderung 
% der % der des 

2002 Gesamt· 2001 Gesamt· Prozent· 
summe summe anteils 
2002 2001 2002 , 

gegenüber 

'Kein Schaden/vor Diversion 
I 2001 

1 3 395 24 , 87% -- ! -- -- , 
!gutgemacht 
Schaden durch Dritte 1 8 957 35.20% -- -. --

I (Versicherung) gedeckt 
SchadenersatzfT atfolgenausglei 7 1 53 1 3 .28% -- -. --
ch aufgetragen 
Kein Ersatz/Ausgleich 7 379 1 3 . 70% -- -- .. 
aufgetragen 

Tabelle 1 33 

Ergebnisse einer von Univ. Doz. Dr. Arno PILGRAM über Ersuchen des 
Bundesministeriums für Justiz im Jahr 200 1 erstellten Studie über die Auswirkungen 
der Strafprozessnovelle 1 999 auf Diversion und Strafverfolgung können den 
Sicherheitsberichten für die Berichtsjahre 2000 und 2001 entnommen werden. 

1 5 . 1 1 .  VERHÄNGUNG DER UNTERSUCHUNGSHAFT 

1 5 . 1 1 . 1 .  DURCHSCHN ITTSSTAND 

Der Durchschnittsstand an Untersuchungshäftlingen ist ein "Produkt" der Entwicklung 
der Haftantritte einerseits und der Haftdauer andererseits. Gegenüber 2000 ( 1 .482) 
ist der Durchschnittsstand 2001 mit 1 . 587 leicht gestiegen und stieg im Berichtsjahr 
sehr erheblich auf 1 .920 an .  Die Tendenz ist weiter steigend. 

1 5 . 1 1 .2 .  STAND·STICHTAGERHEBUNG 

Am Stichtag 1 . 1 2 . 2002 betrug d ie Zahl der Untersuchungshäftlinge 2 .098. 
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Das Verhältnis zwischen der Zahl der Untersuchungshäftlinge und der Zahl der 
Strafgefangenen (einschließlich im Maßnahmenvollzug Untergebrachter, sonstiger 
Gefangener und Verwaltungsgefangener) betrug zum Stichtag 1 . 1 2.2002 - ebenso 
wie in den Jahren davor - etwa 1 :3,8. 

1 5. 1 1 .3. GESAMTZAHL DER UNTERSUCHUNGSHÄFTLINGE, HAFTDAUER 

Im Jahr 2002 traten insgesamt 9.604 Personen von freiem Fuß die 
Untersuchungshaft an. Davon waren 7.504 Erwachsene (6.803 Männer, 701 Frauen) 
und 812  Jugendliche - 745 männliche und 67 weibliche Jugendliche, 1 .288 Heran
wachsende. 

Setzt man die Zahl der Untersuchungshaftantritte zum täglichen Durchschnittsbelag 
in Verhältnis und ermittelt man auf diese Art und Weise die durchschnittliche Dauer 
der Untersuchungshaften, so ergibt sich für das Berichtsjahr ein Wert von 60,3 
Tagen, was einer Abnahme der durchschnittlichen Untersuchungshaftdauer von 7,7 
Tagen gegenüber 2001 gleichkommt (2001 :  68). 

Ab dem Jahr 2000 wurde die Statistik automationsunterstützt ermittelt. Aus diesem 
Grund wurde auch die statistische Definition neu und präziser festgelegt. Die Daten 
ab dem Jahr 2000 sind daher nur bedingt mit jenen der Vorjahre zu vergleichen. 

Haftantritte (U-Haft) 

Jahr Haftantritte 
1 998 9. 1 51 
1 999 8.976 
2000 8.310 
2001 8.531 
2002 9.604 

Tabelle 134 

15 . 12. VOLLZUG DER UNTERSUCHUNGS- UND STRAF HAFT 

15 . 12. 1 .  HÄFTLINGSSTAND 

a) Stand-Stichtagerhebung 

Zum 1 . 12.2002 wurden insgesamt 8.081 Personen in den österreich ischen 
Justizanstalten angehalten. Davon waren 5.223 Strafgefangene und 2.098 
Untersuchungshäftlinge. 

Zum Vergleich: Am Stichtag 1 .  Mai 2001 betrug der Gesamtstand 7 . 1 84 Personen, 
am 30. Juni 1 981 lag er bei 8.437 Personen. 

Gegenüber dem Jahr 2001 hat sich der Stichtagsstand im Berichtsjahr kontinuierlich 
erhöht. Diese Tendenz besteht auch weiter. 
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b) Täglicher Durchschnittsstand 

Der tägliche Durchschnittsstand lag im Jahr 2002 bei 7.530 Personen (2001 :  7.059). 

Durchschnittsstand in den Justizanstalten • 

Jahr Strafaefangene •• U-Häftlinge Sonstige··· Summe 
1 996 5 . 160 1 .626 6.786 
1 997 5.325 1 .627 6.952 
1 998 5.338 1 .685 7.023 
1 999 5.381 1 .594 6.975 
2000 4.795 1 .465 601 I 6.861 
2001 4.797 1 .587 675 7.059 
2002 4.919 1 .774 837 7.530 

Tabelle135 

c) Haftantritte - Entlassungen 

Im Jahr 2002 haben in den Justizanstalten 3.308 Personen von freiem Fuß aus 
Freiheitsstrafen angetreten, und zwar: 3 .087 Männer, 221 Frauen und 42 
Jugendliche. 5.080 Personen (davon 4.71 7 männlich, 363 weiblich) traten von der 
Untersuchungshaft aus die Strafhaft an (4.866) oder wurden untergebracht ( 107 
Personen). 

Demgegenüber wurden 2002 insgesamt 6.679 Strafgefangene entlassen (200 1 :  
5.978), und zwar: 

zufolge bedingter Entlassung: 1 .248, d.s. 1 8,6 % (2001 : 1 9,5 %, s. dazu Kapitel 
1 5  . .  2. :  .Bedingte Entlassung"); 
zufolge Begnadigung: 343, d.s. 5 ,14 % (2001 : 5,2, %); 
zufolge Amnestie durch das Amnestiegesetz 1 995: 14,  also 0,2 % (200 1 :  0,7%). 
zufolge urteilsmäßigen Strafendes oder sonstiger Gründe zur Beendigung einer 
Strafhaft: 5.074, d .s. 76 % (2001 : 4.459, d.s. 74%); 

1 5. 12.2. DER HÄFTLINGSSTAND IM INTERNATIONALEN VERGLEICH: 

Zum Stichtag 1 .9.2002 zeigte die Auswertung der derzeit noch nicht veröffentlichten 
Erhebung des Europarats (S.PACE 2002. 1 . ) folgendes Bild: Die österreichische 
Gefangenenzahl lag bei 92,3 je 1 00.000 Einwohner und damit ungefähr auf gleichem 
Niveau wie die Belgiens (90,2), Frankreichs (90, 1 ), Deutschlands (95,2) und Italiens 
(99,8). Niedrigere Raten hatten: Albanien (52,5), Dänemark (64, 1 ), Finnland (66,7), 
Island (37,3), Kroatien (58,2), Malta (71 ,7), Mazedonien (61 ,2), Nordirland (63,8), 
Norwegen (58,8), Schweden (73,0), Schweiz (68,7), Slowenien (56,2) und Zypern 

• Hier Ist darauf hInzuweIsen. dass der Durchschnittssland in den friiheren Jahren immer durch Berechnung auf 
Grundlage des jeweIls letzten Tages des Monats ermittelt wurde. nunmehr erfolgt dieS durch eIne Umstellung des 
Systems auf Grund einer Durchschnittswertberechnung über alle 365 bzw. 366 Tage. 

,Strafgefangene': In den Jahren 1996 bis 1999 jeweils einschließlich Im Maßnahmenvollzug Untergebrachter. 
sonstiger Gefangener und Verwaltungsstrafgefangener 
• • •  Unter die Kategorie ,Sonstige' fallen (ab dem Jahr 2000) Personen in Auslleferungs-. Verwahrungs-, 
Flnanzstraf- oder Schubhaft sowie Im Maßnahmenvoilzug untergebrachte Personen 
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(45 , 1 ). Etwas höher als in Österreich lag die Gefangenenrate in Bulgarien ( 12 1 ,7), 
den Niederlanden ( 1 00,8) und in Portugal ( 1 32,8). Beträchtlich höhere Raten wiesen 
auf: Ungam ( 1 77,4), Tschechien ( 1 64 ,2), Polen (208,7), Rumänien (229,5) und 
Moldawien (290,4). Besonders hohe Gefangenenraten gab es in Estland (340,9), 
Lettland (363 , 1 ), Litauen (326,4), der Ukraine (405,7) und Russland (742,0). 

Die relativ hohe Gefangenenrate Österreichs hat vermutlich vor allem folgende 
Gründe: 

1 .Österreich weist eine relativ hohe Zahl an Untersuchungs häftlingen (eine hohe 
Untersuchungshaftguote) auf, die allerdings nach der Reform des 
Untersuchungshaftrechtes durch das Strafprozessänderungsgesetz 1 993 
gesunken und seit 2001 wieder angestiegen ist. Dagegen halten sich die 
durchschnittliche Haftdauer und auch der Stand an Untersuchungshäftlingen 
(Stichtagsbelag) in Österreich eher im intemationalen Mittelfeld.  

2.  Die Strafenpraxis der österreichischen Gerichte ist strenger als die vergleichbarer 
Länder, und zwar kaum noch, was die Zahl der verhängten Freiheitsstrafen, wohl 
aber, was deren Länge anlangt. Insbesondere bei der Zahl der langen 
Freiheitsstrafen (über 5 Jahre, lebenslange Freiheitsstrafe) liegt Österreich deutlich 
über den entsprechenden Zahlen vergleichbarer europäischer Staaten. Nach einer 
besonderen Berechnung des Österreichischen Statistischen Zentralamtes waren die 
von den österreichischen Gerichten verhängten (bedingten und unbedingten) 
Freiheitsstrafen im Zweijahreszeitraum 1 992/1 994 um durchschnittlich 1 1 ,7 % länger 
geworden ( 1 993: + 5,9 %; 1 994: + 5,5 %). 

3. Die Praxis der österreichischen Gerichte bei der bedingten Entlassung ist 
wesentlich restriktiver als in den meisten anderen Staaten. So war der Anteil der 
bedingt entlassenen Strafgefangenen vor einigen Jahren in der Schweiz mehr als 
doppelt so groß wie in Österreich, in der Bundesrepublik Deutschland etwa dreimal 
so groß. Hier ist zwar eine gewisse Änderung eingetreten, da die Voraussetzungen, 
unter denen eine bedingte Entlassung zulässig ist, durch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 neu gefasst bzw. erweitert worden sind; in den 
letzten Jahren war jedoch die Zahl der bewilligten bedingten Entlassungen emeut 
niedriger, wobei - wie in anderen Bereichen der strafgerichtlichen Praxis - erhebliche 
regionale Unterschiede festzustellen sind. 

4. Positiv ist zu vermerken, dass die Zahl der Häftlinge in Österreich bis gegen 
Ende der achtziger Jahre bei vergleichsweise hohen Aufklärungsquoten und 
ausgezeichneten Sicherheitsverhältnissen kontinuierlich zurückgegangen ist. Diese 
Entwicklung hat sich freilich nach 1989 nicht fortgesetzt, sondem zum Teil wieder 
umgekehrt, was insbesondere mit dem politischen Wandel in Europa und der 
.Öffnung der Ostgrenzen" im Zusammenhang steht (zur Entwicklung in den letzten 
Jahren siehe Kap. 15 . 12.3). Ziel einer ausgewogenen Kriminalpolitik soll auch künftig 
die Erreichung größter Sicherheit bei geringstem Freiheitsentzug sein. 
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15 . 12.3. DIE ENTWICKLUNG (DER ANSTIEG) DER HAFTZAHLEN IN 
ÖSTERREICH - DARSTELLUNG UND ANALYSE DER URSACHEN 
(ZUSAMMENFASSUNG): 

Das folgende Kapitel ist eine Kurzzusammenfassung der im Anhang abgedruckten 
Studie von Univ. Doz. Dr. Arno PllGRAM, Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie Wien. 

Am 1 .  Dezember 2002 erreichte die Zahl der in Justizanstalten inhaftierten Personen 
mit 8.081 einen seit drei Jahrzehnten nicht beobachteten Höchststand (die Zahl hatte 
1 989 mit knapp unter 6000 ihren Tiefststand erreicht und lag auch noch am 1 . 1 .2002 
erst bei 6.804). 

Gegenüber 2001 stieg die Zahl der polizeilich ermittelten Tatverdächtigen um 3,4 %, 
jene der Inhaftierten (das sind alle Personen, die im Lauf eines Jahres in eine 
Justizanstalt aufgenommen wurden, sei es in U-Haft oder in Strafhaft) jedoch um 
1 2,7 %; der Anstieg der Zahl der Inhaftierten kann daher nicht mit einem Anstieg der 
Kriminalität allein erklärt werden. Besonders deutlich ist dies bei den Jugendlichen 
( 1 4- bis unter 1 8-Jährigen), bei denen ein leichter Rückgang der Zahl von Straftätem 
einem deutlichen Anstieg (knapp 25 %) von Inhaftierten gegenübersteht. Die 
Inhaftierungswahrscheinlichkeit von Jugendlichen hat mit 6 ,3 % jene von 
Erwachsenen (6,8 %) fast erreicht und liegt insbesondere über jener der 
.Heranwachsenden" ( 1 8- bis unter 21 -Jährigen, 6,0 %). 

Über einen Beobachtungszeitraum von drei Jahren stieg die Zahl der Inhaftnahmen 
an Justizanstalten in Österreich von 12.728 im Jahr 2000 auf 1 3.948 im Jahr 2002. 
Dieses Wachstum von insgesamt 9,6 % fiel in Wien dreimal so stark aus und betrug 
29,5 %. Der Anteil Wiens an den bundesweiten Haftzugängen vergrößerte sich von 
3 1 ,4 % im Jahr 2000 auf 36,9 % im Jahr 2002. 

Überdurchschnittlich war auch der Anteil Wiens an der Zahl der jugendlichen 
Inhaftierten im Bundesgebiet und der Anstieg der Zugänge der 14 bis unter 1 8-
Jährigen innerhalb des Wiener Landesgerichtssprengels. 2002 war fast jeder zehnte 
Inhaftierte (9,7 % der Zugänge) noch jugendlichen Alters, und mehr als jeder zweite 
davon kam aus Wien. 

Unter dem Gesichtspunkt der Staatsbürgerschaft zeigt sich, dass der Anteil von 
I nhaftierten fremder Staatsbürgerschaft in den Bundesländem relativ stabil blieb, 
während in Wien zwei Gruppen von Fremdstaatsangehörigen für d ie starke Zunahme 
der Zugangszahlen ausschlaggebend waren: Angehörige osteuropäischer (nicht aus 
EU-Beitrittsländem 2004) und afrikanischer Staaten. Die Zuwächse an Haftzugängen 
bei diesen beiden Gruppen allein im Landesgerichtssprengel Wien (ca. 600 
Osteuropäerinnen, ca. 400 Afrikanerinnen) stellten den Großteil der zusätzlichen 
Haftzugänge in ganz Österreich (ca. 1 200). 

Als Deliktsbereiche, bei denen die Zahl der Inhaftierungen am stärksten anstiegen, 
sind gewerbsmäßige oder als schwer qualifizierte Diebstähle und geringfügigere 
Suchtmitteldelikte (Vergehen nach § 27 SMG) anzuführen. In allen Bundesländern 
befanden sich unter den Zugängen vermehrt Personen, die schließlich wegen eines 
minderen Suchtmitteldelikts (nach § 27 SMG) verurteilt wurden, und vermindert, 
denen Gerichte im Urteil ein substanzielles Delikt nach § 28 SMG zuschrieben. Der 
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Anteil jugendlicher Inhaftierter am Zuwachs ist bei Suchtmitteldelikten stark 
überproportional, insbesondere bei den Vergehen nach dem SMG. Unter dem 
Gesichtspunkt der Staatsangehörigkeit ist hervorzuheben, dass die Steigerungen bei 
Angehörigen osteuropäischer Staaten (ohne EU-Beitrittsländer) bezüglich 
gewerbsmäßigen Diebstahls und bei Afrikanerinnen bezüglich Vergehen nach dem 
SMG deutlich überproportional waren. 

Für den Belag der Justizanstalten ist jedoch nicht nur die Zahl der Inhaftierten, 
sondern auch die Dauer der Haft von Bedeutung. Die Berücksichtigung der 
Haftdauer ergibt ein von der bloßen Betrachtung der Haftzugänge differenziertes 
Bild: 

Der Anstieg bei der Verweildauer in den Justizanstalten wurde zu mehr als zwei 
Dritteln von Erwachsenen verursacht. Bei den Jugendlichen wird hingegen die 
steigende Zahl von Inhaftierten teilweise durch sinkende durchschnittliche Haftdauer 
(insbesondere bei Untersuchunghaft) kompensiert. Eine Betrachtung nach der 
Staatsbürgerschaft zeigt, dass sowohl Österreichinneren (die rund 60 % der 
Gefangenenpopulation ausmachen) wie auch Nicht-Österreicherinnen aus EU
Staaten, aus den Beitrittsländern und aus den klassischen Gastarbeiternationen ( Ex
Jugoslawien, Türkei) trotz zum Teil sogar sinkender Inhaftiertenzahlen vermehrte 
Haftzeit bzw. -plätze beanspruchten. Dahinter verbergen sich mehr oder weniger 
längere Strafhaftzeiten, während bloße U-Haften anteilig seltener und kürzer 
wurden. Während, wie erwähnt, die zusätzlichen Inhaftierungen fast exklusiv auf 
Bürger osteuropäischer oder afrikanischer Staaten zurückgingen, war der 
belagsrelevante Haftzeitzuwachs aufgrund der besonders stark zunehmenden U
Haftzeiten nur zu 45 % auf diese Personen zurückzuführen. Bei beiden Gruppen ist 
eine starke Zunahme von Fällen zu beobachten, in denen Personen aus der U-Haft 
entlassen werden (Verdoppelung bei Afrikanerinnen, Verdreifachung bei 
Osteuropäerinnen), in denen also auf die Verhängung der U-Haft keine Verurteilung 
zu einer Freiheitsstrafe folgt. Während aber bei den Osteuropäerinnen dem Anstieg 
bei der U-Haft kein Anstieg bei der Strafhaft entspricht, ist bei einer kleinen Gruppe 
unter den Afrikanerinnen auch ein deutlicher Anstieg bei der Dauer verbüßter 
Strafhaftzeit festzustellen. 

Die Zunahme der Haftzeit und der steigende Belag der Justizanstalten kann 
daher auf zwei Entwicklungen zurückgeführt werden: Einerseits eine neue rigorose 
Praxis bei der Verhängung der U-Haft (insbesondere in Wien) bei Kleinkriminalität 
bestimmter ausländischer Tätergruppen (wobei immer häufiger im Anschluss keine 
unbedingte Freiheitsstrafe verhängt wird); und andererseits eine gewisse Tendenz 
zur Verhängung höherer Strafen über einen .harten Kern" von Straftätern. 
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15 . 12.4. PERSONALLAGE. SICHERHEITSVERHÄLTNISSE 

Zum 1 . 1 2.2002 waren in den Justizanstalten 3.366 Bedienstete vollbeschäftigt tätig. 
Der Personal-Insassenschlüssel der insgesamt 28 Justizanstalten ist mit 1 : 2,4 
gegenüber dem Vo�ahr (1 : 2,08) erheblich verändert ( Insassenstand zum 
1 . 1 2.2002: 8.08 1 ). 

Die Frage der Sicherheitsverhältnisse in österreichischen Haftanstalten und der 
Fluchten von Strafgefangenen aus geschlossenen Anstalten der Justiz sowie der 
Entweichung aus nicht besonders gesicherten Bereichen (z.B. landwirtschaftlichen 
Betrieben) stellt sich im mittelfristigen Vergleich etwa wie folgt dar: 

Mitte der 90er-Jahre waren pro Jahr um die 50 Fluchten aus dem geschlossenen 
Bereich von Justizanstalten (Ausbrüche) zu verzeichnen. Diese Zahl konnte auf 8 
Ausbrüche im Jahr 2000 und 5 im Jahr 2001 reduziert werden. Im Jahr 2002 sind 
insgesamt 4 Insassen aus dem geschlossenen Bereich von Justizanstalten 
ausgebrochen. Das dramatische Sinken dieser für die Sicherheit der Justizanstalten 
charakteristischen Kennzahl ist einerseits auf das gesteigerte Augenmerk, das 
seitens des Bundesministeriums für Justiz und der Vollzugsbehörden I. Instanz auf 
diesen Bereich gelegt wird, andererseits aber auch auf Verbesserungen im Bereich 
der Schulung, Motivation, Organisation, Ausrüstung und der technischen 
Sicherheitseinrichtungen zurückzuführen. 

1 5 . 1 2.5. ARBEITSBESCHAFFUNG, AUS- UND FORTBILDUNG UND 
VORBEREITUNG DER WIEDEREINGLIEDERUNG 

Jeder arbeitsfähige Strafgefangene und Untergebrachte ist verpflichtet, Arbeit zu 
leisten.  Die Beschäftigung mit sinnvoller und nützlicher Arbeit ist nicht nur notwendig, 
um eine längere Haft erträglich zu machen, sondern dient auch dazu, Fähigkeiten zu 
vermitteln, die nach der Entlassung den Aufbau einer geordneten Existenz 
erleichtern. Deshalb werden erhebliche Mittel für den Ausbau von Werkstätten in den 
Vollzugsanstalten sowie für die Ausweitung und bessere Nutzung der Betriebe 
aufgewendet. 

Die Einnahmen, die durch die Arbeit der Gefangenen für Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft eingingen, beliefen sich im Jahr 2002 auf Euro 6,302 
Millionen (rund 86,7 Millionen Schilling, 2001 auf rund 75,3  Millionen Schilling, 2000: 
70,5 MiII). 

In den Justizanstalten für Jugendliche Gerasdorf und Wien-Erdberg (nunmehr JA 
Wien - Josefstadt) sowie in den Jugendabteilungen der Justizanstalten Innsbruck, 
Klagenfurt, Graz-Jakomini und Schwarzau wird den Insassen Unterricht in den 
Elementargegenständen, in verschiedenen Berufsschulfächern und in 
Staatsbürgerkunde erteilt. 

In den Justizanstalten für Jugendliche Wien-Erd berg und Gerasdorf stehen der 
Schule Computer mit verschiedenen Fachprogrammen für Lernzwecke zur 
Verfügung. Mit Beginn des Schuljahres 1 980/81 wurde in der Justizanstalt für 
Jugendliche Wien-Erdberg eine Schulklasse eingerichtet. in der der 
Pflichtschulabschluss erreicht bzw. der Pflichtschulbesuch während der Haft 
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fortgesetzt werden kann. Eine Lehrausbildung gibt es in dieser Anstalt für die Berufe 
Tischler und Schlosser. Seit dem Frühjahr 2000 besteht in der Justizanstalt für 
Jugendliche Wien-Erdberg (nunmehr JA Wien - Josefstadt) die Möglichkeit, den 
Europäischen Computerführerschein zu erwerben. 

Mit dem Schuljahr 1 987/88 wurde in der Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf der 
regelmäßige Hauptschulunterricht (mit ordentlichem Schulabschluss) eingeführt. Die 
Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf verfügt über eine eigene Berufsschule des 
Bundes, die auf die Bedürfnisse der 10 Lehrwerkstätten abgestellt ist. 

Eine Berufsschule existiert auch in der Justizanstalt Graz-Karlau. Als 
Aufsichtsbehörde fungiert der Landesschulrat für Steiermark. In den anstaltseigenen 
Betrieben besteht die Möglichkeit, die Berufe des KFZ-Mechanikers, des Schlossers, 
des Tischlers, des Herrenkleidermachers, des Schuhmachers, des Elektrikers sowie 
des Wasserleitungsinstallateurs und Zentralheizungsbauers zu erlernen. 

Dank der guten Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde besteht für 
Jugendliche, aber auch für ältere Insassen, die in der Justizanstalt Klagenfurt 
angehalten werden und kurz vor dem Lehrabschluss stehen, die Möglichkeit, ihre 
Ausbildung fortzusetzen und während der Haft abzuschließen (Berufsschulunterricht 
seit 1980). Auf diese Weise kommen jährlich mehrere Insassen zu einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung. 

Darüber hinaus gibt es das Facharbeiterintensivausbildungsprogramm (veranstaltet 
durch das Arbeitsrnarktservice), das erstmals 1978 in der Justizanstalt Wien
Simmering probeweise für 3 Berufe abgewickelt und seit 1 979 auf 6 Berufe (Maurer, 
Maler und Anstreicher, Tischler, Schlosser, Koch und Spengler) erweitert wurde. 

I n  der Justizanstalt Schwarzau werden seit 1 982 nach derselben Unterrichtsmethode 
abwechselnd Köche/Köchinnen und Servicepersonal ausgebildet. Auch wurde in 
dieser Justizanstalt die Ökonomie als Lehrbetrieb eingerichtet. 

Facharbeiterintensivausbildung wird auch in der Justizanstalt Sonnberg angeboten. 
Hier wurden Kurse für Universalschweißer durchgeführt; seit Herbst 1 994 laufen 
Ausbildungslehrgänge zum Stahlbauschlosser. 

I n  der Justizanstalt SI. Pölten ist für eine Ausbildung zum Tischler bzw. 
Tischlergehilfen vorgesorgt. 

In der Justizanstalt Stein finden laufend Ausbildungen für Restaurantfachmann und 
Koch sowie Drucker statt; darüber hinaus wurden Schulungseinrichtungen für 
Ausbildung im Bereich der EDV geschaffen. 

In der Justizanstalt Linz ist für die Ausbildung von Köchen (mit 
Lehrabschlussprüfung) vorgesorgt. 

Neben diesen traditionellen 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
Haftinsassinnen" angeboten. 

Ausbildungen wird im 
in 6 Projektanstalten 

Rahmen 
.Telelernen 

der 
für 
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An Fortbildung interessierte und begabte erwachsene Insassen haben die 
Möglichkeit, an Femlehrgängen teilzunehmen, wenn sie die erforderliche Vorbildung 
aufweisen und den emsten Willen zum Studium erkennen lassen. Im Bedarfsfall 
werden entsprechende Kurse auch in den Vollzugsanstalten abgehalten. Es nehmen 
laufend Strafgefangene an derartigen Kursen und Femlehrgängen teil. Die Kurse 
haben unter anderem technische, gewerbliche und kaufmännische Fächer, EDV 
sowie Sprachen zum Gegenstand. Mehrere Anstalten führen von Zeit zu Zeit Kurse 
für Hubstapler durch. 

Nach meh�ährigen Versuchen in Einzelfällen hat sich in den letzten Jahren in 
verschiedenen Anstalten die Praxis entwickelt, bildungswilligen und -fähigen 
Gefangenen in Form des Freiganges (§ 126 Abs. 2 Z 3 StVG) die Möglichkeit zu 
bieten, ihre schulische oder handwerkliche Ausbildung zu vervollständigen. In den 
meisten Fällen werden derartige Fortbildungsmaßnahmen mit Erfolg abgeschlossen. 

1 5. 12 .6. BAUTÄTIGKEIT IM STRAFVOLLZUG: 

Derzeit sind wesentliche Bauarbeiten in zahlreichen Strafvollzugsanstalten im 
Gange. 

Erweiterungs- bzw. Sanierungsarbeiten sowie Neuerungen erfolgen in den 
Justizanstalten: JA für Jugendliche Gerasdorf, JA Wr. Neustadt, JA Graz Jakomini, 
JA Leoben, JA Garsten, JA Ried und JA Innsbruck. 

In Planung sind Freigängereinrichtungen in der Justizanstalt Krems und in der 
AußensteIle Asten sowie ein Ausbau der Justizanstalt Innsbruck. 

Im Jahr 2002 wurden für Bauzwecke rund 8,7 Mio Euro aufgewendet. 
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1 5 . 1 3. STRAFRECHTLICHES ENTSCHÄDIGUNGSGESETZ 

Das Strafrechtliche Entschädigungsgesetz, BGBI 1 969/270, sieht vor, dass der Bund 
einem durch eine strafgerichtliche Anhaltung oder Verurteilung Geschädigten auf 
sein Verlangen die entstandenen Vermögensnachteile zu ersetzen hat. Das 
Strafgericht entscheidet dem Grunde nach über die Voraussetzungen des 
Entschädigungsanspruches, während über die Höhe des Kostenersatzes im 
Zivilrechtsweg nach den Regeln des Amtshaftungsgesetzes zu entscheiden ist (§ 7 
StEG). 

Der Ersatzanspruch ist nach dem Gesetz vorgesehen, wenn: 

- die Anhaltung überhaupt gesetzwidrig war (§ 2 Abs. 1 lit. a StEG), 
die Verurteilung aufgehoben und in der Folge der Beschuldigte freigesprochen 
oder über ihn eine mildere Strafe verhängt wird (§ 2 Abs. 1 lit. c StEG) oder 
sich die Anhaltung (insbesondere die Untersuchungshaft) als ungerechtfertigt 
erweist (§ 2 Abs. 1 lit. b StEG), weil der Tatverdacht im Zuge des Verfahrens 
entkräftet werden konnte. 

Im Jahr 2002 wurden 93 Anträge (2001 :  50) nach dem StEG gestellt, von denen 72 
(2001 : 36) ganz oder teilweise anerkannt und 9 Fälle (2001 : 8) abgelehnt wurden; 
1 2  (200 1 :  6) Fälle konnten bis zum Jahresende 2002 keiner Erledigung zugeführt 
werden. Der Höhe nach belief sich die Summe der im Berichtsjahr geltend 
gemachten Ansprüche auf 2,233.487,37 Euro (2001 : 1 2,362.800 Euro); 
Forderungen in ausländischer Währung wurden nicht gestellt . Anerkannt wurden im 
Jahr 2002 Forderungen in Höhe von 354.056,71 Euro (200 1 :  21 9.507 Euro). In 2 
Fällen (200 1 :  2) wurden die Ansprüche (zumindest auch) auf § 2 Abs. 1 lit. a StEG 
(gesetzwidrige Anhaltung) gestützt, 89 (2001 : 47) Anspruchswerber beriefen sich auf 
§ 2 Abs. 1 lit. b (ungerechtfertigte Anhaltung in Untersuchungshaft); 2 (200 1 :  1 )  
Anspruchswerber beriefen sich auf § 2 Abs. 1 lit. c (Freispruch oder mildere Strafe 
nach Beseitigung der rechtskräftigen Entscheidung. 

Seit dem Jahr 1 989 wurden insgesamt 421 Anträge nach dem StEG gestellt, wobei 
diese Ansprüche in 291 Fällen ganz oder teilweise anerkannt und in 67 Fällen 
abgelehnt wurden; der Höhe nach belaufen sich die anerkannten Ansprüche seit 
1 989 insgesamt auf ca. 1 ,57 Millionen Euro. 

Derzeit wird eine grundlegende Neugestaltung des Strafrechtlichen 
Entschädigungsgesetzes vorbereitet. Ein Ministerialentwurf wurde im Jahr 2002 zur 
allgemeinen Begutachtung versendet. 

1 5. 14 .  HILFELEISTUNG FÜR VERBRECHENS OPFER. OPFERSCHUTZ 

Aufgabe der modemen Strafrechtspflege ist nicht nur die Verfolgung und Bestrafung 
von Rechtsbrechern, sondern auch wirksame Hilfe für die Opfer von Straftaten. 
Neben verschiedenen opferorientierten Instituten des Strafrechts wie der Weisung 
oder der Auflage zur Schadensgutmachung im Rahmen einer bedingten 
Strafnachsicht oder eines Verfolgungsverzichts nach § 9 JGG aF und dem Täter
Opfer-Ausgleich auf der Grundlage des § 7 JGG aF oder des § 42 StGB (ab 1 . 1 .2000 
umfassend auf Basis der Strafprozessnovelle 1999 - Diversion; vgl. oben Kapitel 
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1 5. 10. )  sind in diesem Zusammenhang folgende Gesetzesbestimmungen zu 
erwähnen: 

Mit dem Bundesgesetz vom 9. Juni 1 972, BGBI. Nr. 288, über die Gewährung von 
Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen (Verbrechensopfergesetz - VOG) wurde 
eine Rechtsgrundlage zur Entschädigung von Verbrechensopfern geschaffen. Dieses 
Gesetz sieht im Falle einer strafgesetzwidrigen Körperverletzung oder 
Gesundheitsschädigung laufende Hilfeleistungen, wie etwa den Ersatz des 
Verdienst- oder Unterhaltsentgangs, aber auch die Übernahme der Kosten für 
Heilung und berufliche und soziale Rehabilitierung vor. Durch dessen Novellierung 
(BGBI. Nr. 620/1 977) wurden die Voraussetzungen für die Gewährung von 
Hilfeleistungen sowohl hinsichtlich des Umfangs der erfassten Schadensfälle als 
auch in Bezug auf die mögliche Höhe der Ersatzleistungen erweitert. Mit einer 
weiteren Novelle (BGBI. Nr. 1 1 2/1993) wurde der Kreis der anspruchsberechtigten 
Personen auf Staatsangehörige von EWR-Ländern ausgedehnt (§ 1 Abs. 7 VOG). 

Die mit 1 .  Jänner 1 999 in Kraft getretene Novelle zum Verbrechensopfergesetz 
(BGBI I Nr. 1 1 /1999) hat die Möglichkeit der Übernahme der Kosten für kausale 
psychotherapeutische Behandlungen von Verbrechensopfern und deren Hinter
bliebenen geschaffen. 

Aufwand nach dem Verbrechensopfergesetz (der jeweilige Budgetansatz in 
Millionen ÖS) 
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Tabelle 1 36  

2001 wurden Hilfeleistungen im Gesamtausmaß von ca. 1 9, 1 3  Mio. Schilling ( 
entspricht ca. 1 ,39 Millionen Euro ) gewährt, der Budgetansatz betrug für 2001 
23,51 0.000 Millionen Schilling (entspricht ca. 1 ,79 Millionen Euro). 

Einen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Stellung der durch eine strafbare 
Handlung Geschädigten hat die Strafprozessnovelle 1978 geleistet. Diese Novelle 
hat u.a. die Grundlagen dafür geschaffen, dass der Bund auf 
Schadenersatzansprüche, die dem Geschädigten gegenüber dem Rechtsbrecher 
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rechtskraftig zuerkannt worden sind.  Vorschusszahlungen leisten kann. Die 
Zahlungen s ind a l lerdings an eine Reihe von Voraussetzungen geknupft. 
insbesondere daran. dass d ie Zahlung vom Täter ausschließlich oder überwiegend 
deshalb nicht erlangt werden kann.  weil an Ihm e ine Strafe vollzogen Wird. Die 
Vorschüsse können daher nur in einer begrenzten Zahl von Fäl len in  Anspruch 
genommen werden. Da die Inanspruchnahme auch hier Vielfach unterblieben 1St. hat 
sich das Bundesministerium fur J UStiZ In  den letzten Jahren bemüht. d u rch Hinweise 
und Belehrungen in den für d ie Geschädigten bestimmten Formblättern für eine 
entsprechende Information zu sorgen .  

Nach dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 ( §  47a StPO I Sind d ie Im Strafverfahren 
tätigen Behörden ausdrückl ich verpflichtet. den durch e ine strafbare Handlung 
Verletzten über seine Rechte Im Strafverfahren (einschl ießl ich der 
Bevorschussungsmögllchkelt nach § 373a StPO ) zu belehren Ferner haben al le im 
Strafverfah ren tätigen Behörden bei ihren Amtshandlungen wie auch bei der 
A uskunftsertei lung gegenüber Dritten die berechtigten Interessen der Verletzten an 
der Wahrung ihres höchstpersönlichen Lebensbereiches stets zu beachten .  Dies gilt 
insbesondere fur die Weitergabe von Lichtbildern und die Mitteilung von 
Personaldate n .  

M i t  dem Strafprozessänderungsgesetz 1 993 ( s .  dazu Kapitel 1 5 9 3 ) wurde der 
Opferschutz im Strafverfahren weiter ausgebaut. Durch die Novelle wurden die 
Zeugnlsentschlagungsrechte erweitert. Insbesondere durch Schaffung einer 
Entschlagungsmögllchkeit für unmündige Tatopfer Darüber hinaus wurden 
Zeugenschutzbestimmungen geschaffen wie die Möglichkeit der raumi lch getrennten 
Vernehmung schonungsbed ürftiger Zeugen und eine anonyme Aussagemoglichkelt 
fü r gefährdete Zeugen.  

I m  Strafrechtsänderungsgesetz 1 996. das am 1 3  1 997 In Kraft trat. ist eine weitere 
Verbesserung der prozessua len Stel l ung der durch eine strafbare Handlung 
Geschädigten vorgesehen In den Fällen der §§ 201  bis 207 StGB (schwere 
Sexualdel ikte) haben einem Schöffengericht mindestens ein Richter oder Schöffe. 
e inem Geschworenengericht mindestens zwei Geschworene des Geschlechtes des 
Opfers anzugehoren .  

D ie  mit dem Strafprozessänderungsgesetz 1 993 eingeführte Möglichkeit der  räum lich 
getrennten Vernehmung schonungsbedürftiger Zeugen hat Sich zur H i ntanhaltung 
der Gefa hr einer "sekundären Viktimisierung" durch das Strafverfahren gerade bei 
unm ündigen Tatopfern ganz besonders bewährt. Mit dem 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 998 wurden daher die bereits bestehenden 
Möglichkeiten Intensiviert bzw. ausgeweitet. indem etwa der KreiS der 
a ntragsberechtigten Personen auf sämtliche Opfer von Sexualdelikten erweitert 
wurde und unmündige Sexualopfer generell schonend zu vernehmen sind. Um 
speziell den besonders belasteten Sexualopfern mehrfache Einvernahmen 
weitestgehend zu ersparen. wurde ihnen darüber hinaus ein Entschlagu ngsrecht 
nach vorangegangener kontradiktorischer Vernehmung eingeräumt 

Die Rechte u nd I nteressen des Verletzten bilden auch ein zentrales Anl iegen der a m  
1 .  Janner 2000 i n  Kraft getretenen Strafprozessnovelle 1 999. BGBI I Nr. 55 
( DiverS ion) .  Eines der wesentlichsten Ziele dieser Reform besteht dar in .  durch 
strafbare Handlungen geschädigten Personen und Ihren (Wiedergutmachungs-) 
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Interessen eine gegenüber dem Strafverfahren stärk.ere Stellung und mehr Gewicht 
einzuräumen. Berechtigte Interessen des Verletzten sind bei d iversionellen 
Maßnahmen und Entscheidungen im größtmöglichen Ausmaß zu fördern (§ 90i 
Abs. 1 StPO). Der Verletzte soll sich - unabhängig von seiner allfälligen Stellung als 
Privatbeteiligter - aktiv an der diversionellen Verfahrenserledigung beteiligen 
können. Insbesondere soll eine rasche Schadensgutmachung dern Geschädigten 
ersparen, den Zivilrechtsweg zu beschreiten (s. dazu oben Pkt. 1 5. 10 . 1 . ). 

Auf Grund eines durch die Strafprozessnovelle 1 999 eingeführten 
Kompetenztatbestandes ist es dem Bundesminister für Justiz möglich, E inrichtungen 
der Opferhilfe aus nach dem Bundesfinanzgesetz verfügbaren Bundesmitteln zu 
fördern (Art. VI) . Dabei sollen insbesondere solche Einrichtungen finanziell 
unterstützt werden, die sich der Betreuung von minderjährigen Opfern oder von 
Personen, die in ihrer Geschlechtssphäre verletzt wurden, widmen 
(Prozessbegleitung, s. Pkt. 15.7. 1 . ) .  

Mit der Strafprozessnovelle 2000 (BGBI. I Nr. 1 08/2000), welche am 1 .  November 
2000 in Kraft getreten ist, wird der Gedanke des Opferschutzes im Strafprozess 
weiter verfolgt und verstärk.t, indem Leiter von Behörden und öffentlichen 
Dienststellen im Rahmen der Handhabung der Anzeigepflicht zum verstärk.ten 
Augenmerk. auf Belange des Opferschutzes verpflichtet wurden. 

Mit der umfassenden Neugestaltung des strafprozessualen Vorverfahrens (siehe 
oben Pkt. 1 5.9.3.) soll schließlich eine weitergehende Aufwertung der Rechtsstellung 
Geschädigter verbunden werden. Vor allem soll diese in bestimmten Fällen nicht von 
der Geltendmachung eines materiellen Schadenersatzanspruches abhängig sein. 
Ferner sollen dem Opfer über die nach derzeitiger Rechtslage dem Privatbeteiligten 
zustehenden Rechte hinaus weitergehende Informations- und Partei rechte 
eingeräumt werden (Anspruch auf Belehrung über seine Verfahrensrechte, 
Akteneinsichtsrecht, Teilnahmerecht an unwiederholbaren Beweisaufnahmen). 

1 5. 1 5. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

Der Auslieferungs- und Rechtshilfeverk.ehr in Strafsachen hat sich auch im Jahr 2002 
weitgehend problemfrei gestaltet. Die Gesamtzahl der Auslieferungsfälle ist im 
Vergleich zum Jahr 2001 um rund 5,7 % zurückgegangen. Dabei ist jedoch die Zahl 
der österreichischen Auslieferungsersuchen nahezu gleich geblieben. Weiterhin liegt 
die Gesamtanzahl von Auslieferungsfällen seit Wirk.samwerden des Schengener 
Inforrnationssystems erheblich über dem langjährigen Durchschnitt. Mehr als 46 % 
aller Auslieferungsfälle finden mit Deutschland statt, gefolgt von Italien (7%) und 
Ungam (6 %). 
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Jahr Osterreichische Auslieferungsersuchen Summe 
Auslieferungsersuchen fremder Staaten 

1 992 1 10 140 250 
1 993 1 03 146 249 
1 994 1 1 5 1 42 257 
1 995 92 1 1 7 209 
1 996 68 1 1 5  1 83 
1 997 56 93 1 49 
1 998 14 1  1 82 323 
1 999 91 1 89 280 
2000 1 22 1 77 299 
2001 99 1 98 297 
2002 98 1 82 280 

Tabelle 137 

Bei der Übertragung der Strafverfolgung zeigen die Zahlen für das Jahr 2002 einen 
weiteren Rückgang, der im wesentlichen auf das volle Wirksamwerden der Diversion 
nach §§ 90a ff StPO zurückgeführt werden kann, die auch bei Nichtösterreichern in 
vielen Fällen eine rasche Verfahrenserledigung im Inland ermöglicht. 

In der EU findet die Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen des Europäischen 
Justiziellen Netzes (EJN) und von EUROJUST statt. Das EJN wurde mit der 
Gemeinsamen Maßnahme vom 29.6.1 998 eingerichtet. Ziel des EJN ist es, durch die 
Errichtung von KontaktsteIlen in allen Mitgliedstaaten die justizielle Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und die notwendigen Koordinierungen 
zu verbessern. In Österreich sind KontaktsteIlen beim Landesgericht für Strafsachen 
Wien, beim Landesgericht für Strafsachen Graz, beim Landesgericht Linz, beim 
Landesgericht Feldkirch sowie beim Bundesministerium für Justiz eingerichtet. 

Mit Beschluss des Rates vom 28. 2. 2002 wurde die Koordinationsstelle EUROJUST 
zur Verstärkung der Bekämpfung der schweren und grenzüberschreitenden 
Kriminalität eingerichtet. EUROJUST hat am 1 . 1 2.2002 in Den Haag seine Tätigkeit 
aufgenommen. Ziel von EUROJUST ist es, durch die institutionalisierte 
Zusammenarbeit von nationalen Mitgliedem aller Mitgliedstaaten die Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsmaßnahmen zwischen den Mitgliedstaaten zu koordinieren. 
Österreich hat in diese Stelle eine Richterin des Landesgerichts Salzburg entsandt. 
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ANHANG 

Die EntwickJung der Haftzahlen in Österreich -
DarsteUung und Analyse der Ursachen 
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I 1  Der aktuelle Anlass für eine Studie über Haftzahlen 

Zuletzt befanden sich in den friihen 1 9  Oerjahren in österreichischen Justizanstalten so viele 
Personen inhaftiert wie derzeit, nämlich mehr als 8.000. Am Ende die es Jahrzehnts, 1 989, 
war indessen dank günstiger Anzeigenentwicklungen sowie gezielter Strafrechtsreformen mit 
einer Zahl von 5.946 Personen (im Jahresdurchschnitt) ein Langzeittiefststand an Häftlingen 
zu verzeichnen. Zu keinem Zeitpunkt seither hat die Gefangenenzahl die Marke von 8.000 
auch nur annähernd erreicht. Im Berichtsjahr 2002 hingegen wurde sie nach einem außerge
wöhnlich steilen Anstieg von 6. 04 am l .Jänner auf 8.08 1 am I . Dezember erstmal wieder 
überschritten. 

8500 

8000 

7500 

7000 

6500 

6000 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 
1200 

.. 
, 

Diagramm 1 :  Gesamtbelag in den Justizanstalten zum 
Monatsersten, 2000-2002 
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Wie aus Diagramm I ersichtlich, wird der .,Belagsdruck" ab Mitte des Jahres 2002 spürbar. 
Die Zahl der Untersuchungsgefangenen liegt aber nicht erst 2002, ondern bereits 200 I über 
jener des Vorjahres, die Zahl der Strafgefangenen hingegen 2001 stet unter jener des Vorjah
res und sie übertrifft erst in der 2. Jahreshälfte 2002 jene der beiden Vorjahre. Der An tieg der 
Belagszahlen erfolgt bei den Untersuchungshäftlingen also friiher und fällt relativ massiver 
aus als bei den Strafgefangenen, welche in absoluten Zahlen jedoch weitaus stärker ins Ge
wicht fallen. 

2 
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• Staatsbürgerschaft der Inhaftierten 
• Haftart (bei Aufnahme bzw. Entlassung) 
• Delikt - Auswahl (bei Verurteilung) 
• Strafdauer - (teil)unbedingte Freiheitsstrafe (bei Verurteilung)

" 

• Zugang - und Abgangsdatum, bzw. Aufenthalt dauer 
• Entlassungsgrund, Art des Abgangs

· 

• Strafrest
· 

Anhand des vorliegenden Datenmaterials kann und soll abgeschätzt werden, in welchem 
Ausmaß regionale Faktoren, welche Alters- und Nationalitätengruppen, welche Haft- und 
Strafpraxis, bei welchen (ausgewählten) Delikten, zu welchem Zeitpunkt zum gestiegenen 
Anstaltenbelag beigetragen haben. 

Es ist jedoch auch auf die Lücken und Schwächen des vorliegenden Datensatzes hinzuweisen: 
• Bei Untersuchungsgefangenen ist nicht ersichtlich, welcher strafrechtliche Vorwurf 

vorliegt. Die Deliktsinformation ist nur bei Verurteilten verfügbar (und das nur dann, 
wenn die Verurteilung in die Aufenthaltszeit in den Anstalt fällt) und ergibt nur einen 
Indikator. 

• Das der Verurteilung zugrundliegende Delikt und die Dauer der Strafe stehen erst mit 
Verurteilung fest, was zur Folge hat, dass diese Information bei der Zugangspopulation 
gerade in den letzten Beobachtungsmonaten des Jahres 2002 (die für den Belagszu
wachs besonders relevant waren) noch sehr dünn ist. Auch die IVV liefert insofern erst 
nach einigem Zeitablauf ein vollständiges Bild. 

• Reichhaltiger ist die Information zu Verurteilungen und Strafen bei der Abgangspopula
tion des Untersuchungszeitraums. aturgemäß exi tiert Auskunft über die reale Aufent
haltsdauer im System auch nur bei dieser Population. Der achteil ist hier wiederum, 
dass sich akute Entwicklungen an der Entlassenenpopulation nur abgeschwächt abbil
den, aber auch, dass Relationen zu den Inzidenzdaten der Polizeilichen und Gerichtli
chen Kriminalstatistik nicht herstellbar sind. 

• Ob und inwieweit ein veränderter Zugang zu und Belag in Justizanstalten mit polizeili
cher und/oder staatsanwaltschaftlicher und gerichtlicher Verfolgungspraxis zu tun ha
ben, vermag erst eine Analyse unter Einschluss der Anzeigenstatistik (ermittelter Täter) 
und der darauf bezogenen gerichtlichen Verurteilungs- und Strafraten zu klären. Die 
entsprechenden Daten liegen in der Regel jedoch nicht vor der Mitte des Folgejahres 
(veröffentlicht) vor oder fehlen in entsprechend differenzierter Form - wie etwa eine 
Regionalisierung der Verurteilungsstatistik. Entsprechende Mängel anderer Bezugsda
tenquellen schränken insofern auch den Wert der IVV-Daten ein. 

• Weibliche Perwnen machen ca. 8 % der Zugangs- oder Abgangs- und 6 % der Belagspopulation der Jusuzan
stallen aus und sIe bleiben als . .Minderheü" im Strafvollzug auch hier - wie in vielen ähnlIchen Unlersuchungen 

aus KapazltälSgJÜnden unberüclmchugl. 
• Die so gekennzeichneten Merkmale können aus PlalZ- und ZeuglÜnden in diesem Bericht nicht berücksichtigt 
werden. 

4 
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3/ Die Zugänge zu den österreichischen Justizanstalten - unter besonderer Berücksichtigung 
von Wachstumsbereichen 

Ein erster Blick auf die Daten zeigt in vier Bereichen ein überproportionales Wachstum: 
• im Bereich des LG-Sprengels Wien 
• bei Jugendlichen 
• bei Inhaftierten aus einigen Staaten 
• und bestimmten Delikten ( Besitz vonNerkehr mit Suchtmitteln, gewerbsmäßiger Dieb

stahl. 
Auf diese Bereiche und auf das Zusammentreffen genannter Merkmale richtet sich daher das 
Augenmerk der folgenden Darstellung. 

3 . 1 /  Der Wiener Landesgerichtssprengel 

Über den gesamten Beobachtungszeitraum von 3 Jahren betrachtet, steigt die Zahl der Zugän
ge zu sämtlichen österreichischen Ju tizanstalten von insgesamt 1 2.728 im Jahr 2000 (bzw. 
1 2 .375 2001 ) auf 1 3.948 im Jahr 2002. Dieses Wachstum von insgesamt 9,6 % fällt in Wien 
dreimal so stark aus und beträgt hier 29,5 %. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass vom 
Zuwachs von 1 .220 Zugängen in 2 Jahren 1 . 1 70 (oder 95 %) allein auf Wien entfallen. 
Im übrigen Bundesgebiet ist die Zahl der Zugänge 2002 de facto gleich hoch wie im Jahr 
2000. Es ist jedoch hinzuzufügen, dass dieses Bild einen beträchtlichen Zuwachs an Inhaftie
rungen auch in den meisten anderen Bundesländern gegenüber dem Jahr 200 I verdeckt, in 
welchem dort extrem wenige Zugänge zu Justizanstalten zu verzeichnen waren. Im Jahr 200 I 
wurde der beginnende starke Anstieg der Häftlingszahlen in Wien noch durch eine günstige 
Entwicklung in den Bundesländern kompensiert. (V gl. Tabelle I )  

Tabelle 1 :  Zugang zu Justizanstalten in Österreich" 2000-2002 

Gerichtliche Ge-
fanqenenhäuser 2000 2001 2002 % Diff. 00-02 % Diff. 0 1 -02 
Wien 3971 4496 5141 29,S 14,3 
Niederösterreich" 2 1 36  181 1 1 765 -1 7,4 -2,5 
BurQendland 528 404 350 -33,7 -1 3,4 
Oberösterreich" 1 592 1 555 1922 20.7 23,6 
Salzburg 559 521 616 10,2 18,2 
Tirol 738 722 782 6,0 8,3 
VorariberQ 331 330 374 1 3,0 1 3,3 
Steiermark 1 553 1491 1 723 10,9 1 5,6 
Kämten 918 741 905 - 1 ,4 22,1 
Sonstige 
Justizanstalten 402 304 370 -8,0 2 1 , 7  
Osterreich 
ohne Wien 8757 7879 8807 0,6 1 1 ,8 
Osterreich 12728 12375 1 3948 9,6 1 2,7 
4 Sämtliche GenchtitChe: Gelangenenhäuser in den Bundesländern. sonstige JustizanstaUen insgesamt 
-- In NO si!>d es \IOf allem die LandesgerichISsprengel Krems/Donau und Komeuburg. "' denen die Zugangszahlen rückläufig 
sind. in 00 insbesondere die Landesgerichtsprenget Wels und linz. In denen ein slarkes Zugangswachstum zu beobachten iSl 

Der Anteil Wiens an den bundesweiten Haftzugängen vergrößert sich von 3 1 ,4 % im Jahr 
2000 auf 36,9 % im Jahr 2002. Der LG-Sprengel Wien verdient aber auch deshalb Aufmerk
samkeit, weil sich die Zugangspopulation hier durch besondere Merkmale auszeichnet. 

5 
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3. 1 . 1 1 Das Alter der Zugänge zu Justizanstalten in Wien und im sonstigen Bundesgebiet 

Bei den Jugendlichen (im Sinne des seit 1 .7.200 I geltenden JGG: 1 4-< 1 8jähriges) wird im 
Beobachrungszeitraum jeder zweite Inhaftierte im LG-Sprengel Wien in Haft genommen, bei 
den Erwachsenen ist es nur jeder drine, bei den Heranwachsenden sind es nur unwesentlich 
mehr. Unter den in Wien insgesamt am stärksten steigenden Zugängen zu Justizanstalten, fallt 
der Zuwachs bei den Jugendlichen mit +74 % überdurchschninlich aus. ( In den übrigen Bun
desländern beträgt die Zunahme +59 %, in Österreich insgesamt beachtliche zwei Drillei in 
zwei Jahren.) In absoluten Zahlen trägt die Wiener "Jugendstrafverfolgung" (durch Polizei 
und Justiz) nicht weniger als 306 zusätzliche Zugänge zur beobachteten Haftzahlenentwick
lung bei - verglichen mit den 7 1 6  zusätzlichen Zugängen erwachsener Beschuldigter in Wien. 
(Vgl. Tabel le 2, Diagramm 2)  

Tabelle 2: Zugänge nach Region und Alter 

Alters- Bundes- Differenz 2002-2000 
Gruppe land 2000 2001 2002 absolut 

Jugend- Wien 4 1 3  520 7 1 9  306 
liehe sonstige 398 564 632 234 

I gesamt 8 1 1  1084 1 35 1  540 
Heran- Wien 435 532 583 1 48 
wachsende sonstige 886 827 975 89 

I gesamt 1 321 1 359 1 558 237 
Erwachsene Wien 3123 3444 3839 7 1 6  

sonstige 74 1 8  6440 7 1 70 -248 
I gesamt 10541 9884 1 1 009 468 

Diagramm 2: Zugänge zu Justizanstalten in Wien und Bundesländern, 
nach Alter 
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o Woen  
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, Aus der RechlSpraxis sind Probleme bei der Alten;feSlStellung bei Pen;onen ohne Dokumente bekannt. Die 
Altersangaben in der IVV folgen der in der Praxis getroffenen Einstufung. 
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Anders liegen die Verhältnisse in Wien, wo sich Österreicherinnen im Gegensatz zu Auslän
derinnen Jahr rur Jahr in unveränderter Zahl unter den Zugängen zu den Justizanstalten fin
den. Hier sind es zwei Gruppen von Fremdstaatsangehörigen, die rur die Zunahme der Zu
gangszahlen allein ausschlaggebend sind: Osteuropäerinnen (nicht aus Beitrittsländern) und 
Angehörige von Staaten des afrikanischen Kontinents. 
Zusammen bewirken Personen aus die en Regionen hier über 1 .000 zusätzliche Haftzugänge. 
Bei den 0 teuropäerlnnen beträgt der Zuwachs 2000 bis 2002 enorme 420 %, was - bei aller
dings niedrigem Ausgangsniveau - einer Verfiinffachung gleichkommt (in absoluten Zahlen 
605 Personen), bei den Afrikanerinnen 1 1 3 % oder 40 1 Personen. Während der Anteil der 
Österreicherinnen bei den Haftzugängen in Wien dadurch von 60 % im Jahr 2000 auf 45 % 
2002 massiv zurückgeht (im sonstigen Bundesgebiet steigt er im gleichen Zeitraum von 59 % 
auf 65 %), wächst der Anteil von Staatsbürgerinnen aus Osteuropa unter den Inhaftierten in 
Wien von 4 auf 1 5  %, der Anteil von Afrikanerinnen von 9 auf 1 5  % an. In den sonstigen 
Bundesländern (zusammengenommen) spielen Inhaftierte dieser ationaIitäten mit relativ 
konstanten 7 bis 9 % (Osteuropäerinnen) bzw. 2 bis 3 % (Afrikanerinnen) eine vergleichswei
se marginale Rolle. 
(Vgl. Tabelle 3, Diagramm 3)  

Tabelle 3: Zugänge nach Region und Staatsbürgerschaft 
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laesamt 1 1 59 10l 1 1 24 2. 1 
Ost- !Wien 144 2! 7· 605 420, 1 
Europa 817 5: 6: -167 -20.4 

Afrika !Wien 

I �U"'''Y'' I Wien 
i 

961 822' 1 399 438 45.6 
354 540 755 401 ' 1 1 3,3 
1 79 202 203 24 1 3.4 
13 74 Q!i 4 44.4 
� 18 l2 76.2 
23 34 18 - -8,7 
553 528 615 62 1 1 ,2 
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Diagramm 3: Zugänge zu Justizanstalten in Wien und Bundesländern, 
nach Staatsbürgerschaft 
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3 . 1 .3/ Das Delikt ( Verurteilung) der Zugänge zu Justizanstalten in Wien und im sonstigen 
Bundesgebiet 

Über den Tatverdacht. der eine Inhaftierung begründet, kann anhand der IVV-Daten keine 
Information gewonnen werden, über zur Last gelegte Delikte können lediglich im Lichte einer 
allfalligen (bereits im Zuge der Haftzeit) erfolgenden gerichtlichen Verurteilung Aussagen 
getroffen werden.! 

Zunächst ist bemerkenswert, da s in Wien, wo die Zugänge zu Justizan talten besonders stark 
ansteigen, die Zahl der Verurteilten insge amt unter den Inhaftierten unterdurchschnittlich 
zunimmt oder ogar sinkt, während sie im übrigen Bundesgebiet durchwegs stärker anwächst 
(oder weniger sinkt) als in Wien.9 In Wien stehen 2002 (gegenüber 2000) zusätzlichen 1 . 1 70 
Zugängen nur zusätzliche 365 schließlich verurteilte Inhaftierte gegenüber, im restl ichen 
Bundesgebiet liegt die Zahl der zusätzlichen Verurteilten unter den Inhaftierten mit +275 
deutlich über dem minimalen Anstieg bei den Zugängen um +50 Personen. Die von vornher
ein bereits größere Schere zwischen Haftzugängen und gerichtlichen Verurteilungen öffnet 
sich also in Wien tendenziell und schließt sich im restlichen Lande. In Wien kommt es zu
nehmend zu Inhaftierungen, denen keine Verurteilung ( in der Haftepisode) folgt, im übrigen 
Bundesgebiet wird dies seltener. ( Vgl. Tabelle 4)  

, Da im verfiigbaren Datensatz lediglich Verurteilungen bis Mitte Februar 2003 vermerkt sind und von der Inhaf
tierung bis zur Veruneilung beträchtliche Zeit vergehen kann, beschränkt sich die Auswenung hier auf die Zu
gänge bIS zum 3. Quanal 2002. Sofern Aussagen über das gesamte Jahr 2002 getroffen werden. wird das 4. 
Quanal 2002 ( hmSlchtlich Veruneilungsdaten) aus den ersten drei Quartalen hochgerechnet. wodurch das 
Wachstum unterschätzt wird. aber doch besser abgebildet ist als anhand der bis Februar 2003 noch wenigen 
Veruneilungen der jüngsten Zugänge. 
Zu beachten ist ferner. dass aus technischen Gründen nur wenige ausgewählte Delikte (und Deliktskombinatto
nen) abgefragt und aus Platzgründen noch weniger und nur die häufigsten ausgewenct werden konnten. 
, Ausnahmen stellen Verurteilte wegen Schlepperei oder eines Urkundendelikts. wegen typischer "Fremdende
likte" dar. bei denen in Wien das Wachstum deutlicher aus mit. ohne dass hier auf Details Clngegangen werden 
kann. 
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Tabelle 4: Zugänge zu Justizanstalten, nach Region und Delikt (Verurteilung) 

Wien' 

sonstiges 
Bundes
geboet' 

1 �lI
kt 

., 

,MG-

I leichte .. rl 

I Raub 

l alle 
lalle 7, 

I i 
. [i 

I �e�i
k
� .. , ,,' , ,�) 

I <: .... " 

Raub 

alle 
alle 7" 

. cl iAb., 

2000 

184 
1!14 

18 
;1 
11 

256 
109 
1 1  

313 
175 
352 
4 1 
69 

2179 
3971 

2000 

162 
273 
�9 
,0 
7 

42 
471 
144 
649 
5361 
8757 

2001 
251 
2� 

34 
271 
1 1 9  
1 3  

334 
235 
520 
53 
761 2452 

4496 
2001 

247 
302 
608 
499 
364 
623 

2002' 

31 
249 
1 1 9  
9 

332 
232 
613 
44 
61 

2544 
5141 

159 
-2� 
1( 
1 : 
-1 
-7 
11 
-2 
19 
57 
261 
2 
-7 

365 
1 1 70 

,n % 
86,2 
-12,7 
27,1 
24,8 
-1 
-2, 
8, 

-15,2 
6,1 
32,6 
74, 
5 

-10, 
16,8 
29,5 

in % 
�+-_=;t166 _--,l�02��,,5 269 -4 - 1 ,3 

2002' 

593 -36 -5,7 
519 15,3 
447 11 28,7 
772 11 31 ,7 

��----=;::; :;+---'-: *---7?'O'-i 
, 
612 
176 
642 
4962 
7879 

907 
1; 
7' 
56 
8807 

- -

436 92,5 
2 ,7 

1 
2, 

J "9 
, 1 

50 0,6 
1 Alle Zugänge über die GerichUIchef1 Gefangenenhäuser Wien Josefstadt und Wien Erdberg. 
2 AI'e sonstigen Zugänge zu GerIcIlUIchef1 Gefangenenllausem und dir .. '. Zugänge zu Strafvollzugs- und MaßnahmenanSIaI
ten. Letz1ere lassen sich regtOllal nicht zurechnen. belnlffen jähfttch jedoch nur zwischen 300 und 400 Penonen. 
3 Eine Kombination der Verurteilung m� .. ner auch wegen anderer DelIkte ist nocht bzw nur Insowett ausgeschlossen. als bei 
Delikten der gleichefl An (Suchlmltt_te. 01 __ . KÖf»e<Ve<tetzung) nur .. ne Verurtetlung ooter der i..-Is _eren 
FOf1T1 gezahn WIrd 
4 Alle während der Haft zu (tei�)unbedlngten StrafenlMaßnahmen Verurt .. lt. (ohne später auf freiem Fuß oder zu gelInderen 
SanktIOnen Verurteilte). 
5 _SlChtigt SInd hter nur die Quartale 1 bis 3, aus denen das '  und dte Jahressumme hochgerecmet WIrd (Ausnahme 
S!.mmenzOt'e Zugange) Andemlalts wurde aufgtund der Zeotdofferenz ZWIschen Zugang und Verurtet'ung dte Entwicklung 2002 
noch ställler untetKhatzt. als dIeS beo dieser Berechnung geschieht 
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Diagramm 4: Zugänge zu Justizanstalten, 

Jugendliche nach Staats bürgerschaft 
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Tabelle 5: Zugänge zu Justizanstalten, nach Alter und Staatsbürgerschaft 

JUGENDLICHE Differenz Differenz % vom 
Staatsbürgerschaft 2000 2001 2002 2002-2000 ,n % Zuwachs 
Osterre'ch 443 563 516 73 16,5 1 3,5 
EU-Beitrittsstaat 41 47 46 5 1 2,2 0,9 
Türkei 40 60 40 0 0,0 0 0  
(Ex-)JuQoslawien 96 97 127 31 32,3 5 7  
Osteuropäischer Staat 46 82 218 172 373,9 31 ,9 
Afrikanischer Staat 1 1 7  191 351 234 200,0 43,3 
SonstiQe 28 44 53 25 89,3 4,6 
Gesamt 81 1  1084 1 351 540 66,6 100,0 

HERANWACHSENDE Differenz Differenz % vom 
Staatsbürgerschaft 2000 2001 2002 2002-2000 ,n % Zuwachs 
Osterre,ch 634 724 796 162 25,6 68,4 
EU-Beitrittsstaat 15  2 1  19 4 26,7 1 7 
EU-Beitritt 171  155 147 -24 -14,0 -10, 1  
Türkei 46 61 62 16 34,8 6,8 

I (Ex-)JuQoslawien 166 128 156 -10 -6,0 -4,2 
Osteuropäischer Staat 156 96 167 1 1  7 ,1  4,6 
Afrikanischer Staat 69 1 23 1 56  87 126,1 36,7 
Sonstioe 64 51 55 -9 -14,1  -3,8 
Gesamt 1 321 1 359 1558 237 17,9 100,0 

ERWACHSENE Differenz Differenz % vom 
Staatsbürgerschaft 2000 2001 2002 2002-2000 ,n % Zuwachs 
Osterre,ch 6458 6000 6690 232 3,6 49,6 
EU-Staat 390 349 326 -64 -16,4 - 13,7 
EU-Beitr,ttsstaat 976 866 833 -143 -14,7 -30,6 
Türkei 250 313 278 28 1 1 ,2 6,0 
(Ex-)JuQoslawien 897 844 900 3 0,3 0 6  
Osteuropäischer Staat 759 644 1014 255 33,6 54,5 
Afrikanischer Staat 347 428 451 104 30,0 22,2 
Sonstige 464 440 517 53 1 1 ,4 1 1 ,4 
Gesamt 10541 9884 1 1009 468 4,4 100,0 
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Im Ergebnis wächst der Anteil bestimmter Ausländergruppen unter den jugendlichen Zugän
gen zu Justizanstalten beträchtlich an, während es bei den Erwachsenen zu keinen entspre
chenden Verschiebungen kommt. Der Anteil österreich i cher Jugendlicher an den Inhaftierten 

inkt in zwei Jahren von 55 auf 38 0 0, jener von Jugendlichen mit afrikanischer oder osteuro
päischer Staatsbürgerschaft verdoppelt sich fast von 1 4  auf26 00 bzw. von 6 auf 1 6  %. 
(Vgl. Diagramm 5)  

Diagramm 5:  Jugendliche und erwachsene Inhaftierte, 
nach Staatsbürgerschaft 

Jugendliche Erwachsene 

100% 100% 

90% 90% 

80% 80% 

70% 70% 

. sonstge 60% 60% 

Cl SudlMttelarre<ika 50% 50% 
• Afrika 

Cl Osteuropa 
40% 40% 

• ehern .AIgost 30% 30% 
Cl 'ur"'" 

20% 20% 
Cl 8J. Bettr lt 

. BJ 10% tO% 

Cl Osterr 0% 0% 
2000 2001 2002 2000 2001 

3.2.2/ Delikt (Verurteilung) und Alter der Zugänge 7U Justizanstalten 

2002 

Bei den Jugendlichen nehmen - anders als bei den beiden anderen Altersgruppen - die Zu
gänge insgesamt stärker zu als die Zahl der später (zu zumindest einer teilunbedingten Frei
heits trafen) Verurteilten. 375 der 540 im Jahr 2002 im Vergleich zu 2000 zusätzlich inhaf
tierten Jugendlichen sind solche, die jedenfall nicht unmittelbar eine Freiheitsstrafe erhalten. 
Die Reaktion auf einen Tatvorwurf beschränkt sich immer öfter auf die Inhaftnahme, ohne 
dass ein Freiheits trafurteiI ergeht. Bei Heranwach enden und Erwachsenen dagegen über
tnffi die Chance, verurteilt zu werden, tendenziell die (in diesen Altersgruppen geringer al 
bei Jugendlichen zunehmende) Wahrscheinlichkeit, wegen einer Straftat in Haft genommen 
zu werden. (Vgl. Tabelle 6) 
Erfolgende Verurteilungen der Inhaftierten stellen zumindest einen Indikator tUr den haftbe
gründenden Tatvorwurf dar. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden steigt die Zahl der nur 
wegen eines geringrugigen Suchtsmitteldelikts (§ 27 SMG) Verurteilten unter den Inhaftierten 
am stärksten, bei Jugendlichen besonders steil, bei Erwachsenen wesentlich flacher. Wegen 
eines Verbrechens nach dem SMG Verurteilte nehmen in weit geringerem Maße zu und gehen 
bei den Zugängen im Erwachsenenalter sogar zurück. In allen Altersgruppen in absoluten 
Zahlen am tärksten steigen die Zugänge zu Justizanstalten in Zusammenhang mit Dieb
stahlsdelikten, bei der Gruppe der Erwachsenen auch prozentuell. Hier sind es die wegen 
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schwerer Diebstahlsformen Verurteilten unter den Inhaftierten, die stärker anwachsen als nur 
wegen geringfügiger Delikte Verurteilte, bei denen durchwegs ein Rückgang feststellbar ist. 
Bemerkenswert angesichts insgesamt geringerer ( IVV-dokumentiener) "Verurteilungsraten" 
der jugendlichen Zugänger zu lustizanstalten ist, dass im Jahr 2000 I jugendlicher auf 9 er
wachsene Verurteilte nach dem SMG entfallt, im Jahr 2002 dagegen bereits I jugendlicher 
auf jeden 5. erwachsenen Verurteilten. Auffällig ist auch das Verhältnis zwischen jugendli
chen und erwachsenen wegen Raubes Verurteilten unter der Population der Inhaftierten. Auf 
3 (im Jahr 2000) bis 1 ,5 (2002) erwachsene Verurteilte kommt hier ein Jugendlicher. 

Tabelle 6: Zugänge zu Justizanstalten, nach Alter und Delikt 

Delikt 2000 2001 2002' Differenz 2002-2000 
(Verurteilung)' absolut in % 
SMG-Vergehen 34 64 89 55 1 62,7 
SMG-Verbrechen 30 49 51 21 68,9 
SMG inS!1esamt 64 1 13 140 76 1 18,8 
leichte KörperverI. 48 67 68 20 41 ,7  
schwere KörperverI. 31 35 32 1 3,2 

Jugendliche Köroerverl. inS!1esamt 79 102 100 21 26,6 
leichter Diebstahl 41 28 39 -2 -5,7 
schwererIEinbr.diebs!. 59 75 77 18  3 1 , 1  
gewerbsm. Diebstahl 68 1 23 140 72 105,9 
Diebstahl insgesamt 168 226 256 88 52,4 
Raub 66 98 108 42 63,6 
Bestrafte 337 420 479 142 42,0 
alle Zugänge 818 1087 1 358 540 66,0 
Delikt 2000 2001 20025 Differenz 2002-2000 
(Verurteilung) , absolut in % 
SMG-Vergehen 57 84 1 35 78 1 36,3 
SMG-Verbrechen 55 104 91 36 64,8 
SMG-insgesamt 1 12  188 225,33 1 1 3  101 ,2 
leichte Körperverl. 80 87 104 24 30,0 

Heran- schwere Körpe_rverl. 51 50 83 32 62,1 
Körperverl. insgesamt 131 1 37 186,67 56 42,5 wachsende leichter Diebs!. 87 62 7 1  -16 - 18,8 
schwererIEinbr.diebst. 93 102 1 1 7  24 26,2 
gewerbsm. Diebst. 149 193 257 108 72,7 
Diebstahl insgesamt 329 357 445,33 1 1 6 35,4 
Raub 62 80 81 19 31 ,2 
Bestrafte 703 737 863 160 22,7 
alle Zugänge 1324 1365 1 562 238 18,0 
Delikt 2000 2001 2002' Differenz 2002-2000 I (Verurteilung)' absolut in % 
SMG-Ver!1ehen 255 350 447 192 75,2 
SMG-Verbrechen 382 399 297 -85 -22,2 
SMG-insgesamt 637 749 744 107 16,8 
leichte KörperverI. 714 740 849 1 35 19,0 
schwere KörperverI. 292 322 332 40 1 3,7  

Erwachsene KörperverI. insgesamt 1006 1062 1 181 ,3 1 75 1 7,4 
leichter Diebst. 747 688 705 -42 -5,6 
schwererIEinbr.diebst. 448 527 553 1 05 23,5 

I gewerbsm. Diebst. 606 816 1 1 23 517  85,3 
Diebstahl insgesaml 1801 2031 2381 ,3  580 32,2 
Raub 181 210 17 1  - 10  -5,7 
Bestrafte 6500 6257 6839 339 5,2 
alle Zugänge 10586 9923 1 1 028 442 4,2 

3, 4, 5 vgl die Fußnoten zu Tabelle 4, S. 10 
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Tabelle 7: Zugänge zu Justizanstalten, nach Nationalität und Delikt 

Österreich 
' C ' 

tJiebst. 

lalle 7, I Delikt 
I 

�) 
3 

ISMC 
I leichte 

Osteuropäische 
Staaten 

Afrikanische 
Staaten 

I alle II I Delikt 

I SI.G 

'�\at 
r/Einbr,( 'lebst. 

1) 3 

I lei :hte K 
I �, 
1 1\  

alle 7 .. 

2000 

242 
;7 
19 
15 
17 

1 ,  12  
14 
14 

136 
1 14 
5207 
7535 

2000 

2000 

1 
9 

11 

1:  
4: 
51 
63 

71 
76 

147 
1 1  
25 
36 
15 
5 

18 
38 

262 
533 

2001 2002' In % 
303 4 12  He 7( 
14 21 1 .... -1:  
i4 ,623 1 2' 
'3 873 1 �  22,1 
107 359 62 20,8 

1045 1 232 220 21 ,7  
643 695 1 1  1 ,6 �+-__ � __ �� __ ���,3 
�54,7 

1 :'3' 1 25,4 
5030 5601 394 7,6 
7287 8002 467 6,2 

2001 2002' 

1 
4 
5 
8 
8 

1 1 1  

2001 

1 �  
130 
2H4 

5 
!2 
37 
20 
6 

� 
50 

311 
742 

o 
8 
8 
8 
4 

5 
293 
371 
485 

1 399 

2002' 

201 
103 
3(14 

13 
!4 
37 
9 

1 3  
2! 
41 

31 
958 

"h�nl .. t 
-1 
-1 
-: 

-: 
-1 

-20 
-1 

230 

"h�nI .. 
1 30  

17 
1 57 

2 
- 1  
1 

10 
1;19 
4:15 

in % 

- 1 1 , 1  
-20,0 
14,3 

-33,3 
-' ,7 

-4' ,3 
-: �,4 

365,6 
1: 

m %  
183,6 
35,1 

104 
2 
� 
3,7 

-37,8 
166,7 
40,7 
26,3 
49,1 
79,7 

2 Nicht elngeschtossen EU-8eitnttsstaaten 2004 und Staaten auf dem GeIltel des ehemaligen JugoslaWIen, 
3, 4, 5 vgL die Fußnoten zu Tabelle 4, S, 10 
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.. D I "  .\lItcn�h"lt""It"n I n  J usulanstal t"n-,lach A t1 ,kr I l a lt 

in den \ ()rangehenden A h:-.\:IHl I t t l'1l \1, unk da:-. :\UgC'TlllllTI.. a u f  d l l' /ll�an �"l'Ill\\ lL' l.. lul lg III dell 
J lI,tl/'lihtalt"n \ (ln  2 1 11 11 1  h" 2 1 11 1 2  �"nchtet .  \-., wurde a u l ge/elgt.  In \\l'khL'n Ikreld,en ( R e ·  
glPl1eTl lind Stra tLitl'rgrurlk'l1 ) L'1n hl.":-'�)lltkrL's /.ugang:-.\\ adlStlllll III \ l'f/L'h.:hlll'1l 1 "';' \\' Il' \\- el l  

'\ l c h  \ l'nlll.:'hrtc..' I nhatt l l'fungL'1l auf dell f h: lag def J U:-.tl /;lIhlaltl' 1 l  < Iu '\\\ l rkl'l l .  h�lIlgt .1 l'dllL'h \ u r  
,d klll auch \ (ln ,kr l ' ntw l ' h l ung der realcn l l a l t/" I l l'n ah 
l her m anche Il'ltpt .. "nndCIl.  I H .  I I l l  :\n:-. .... h l u  ... ... an d l l,' ( i r l l ik StrafrcL'htsrL't"pnll. hat "' H..:h I Jl 
( ) .., tern.'lch d l l: /;Ihl  d t'r \\'r,pl1etl \ CrnnglTt. \\ I.:kill' 111 1 1  dCIll \ ( l l l /lig I I I  Berührung LUlll'll. 
( Ih nl.' da ... ;.. " Ich d i e  ... \Tl L'IIH .. T Chl'lhllk'hl'l1 B d ag"'llll l11krung 1 1 1  dl'll .. \n"ta l t c..'11 rlIL'dCT":-.dl l u g  
\\ eTll gl'f ( idangene \ "rhüLltL'n d urd",hll l t t l l L'h "mger" H a l l /,'l ten I I n gehehrt h , 'nn!L' e i n  
\\ ,1L'ilStUI1l an Inhat t l LTuflgl'n I m  I 'r ln/ lp auch d UfL' il !-!l·fHl.l!L'fC :\ ll kllth�dt�/l.· ltl·n Im S y  .... telll  
kIHnpeTlSII. .. 'rl wcrden \1\igl lch \\ 3re aud1. das .... fÜf da .... lk'lag"\\ adhtUtll ; lnderl.· ( idangl.·Tll·n� 
�rurpl'n ausschl a!!!!t:'hcnd .... l Ild t a u fgrund \ crlül1!!t·r1t.:r I Lthpt'nnde(1 ) aJ.... lcnc. d l t' nUll 1�lhl rl' l �  
,h"r a l ,  t rüher d u rch ,h,' .-\n,talten g"hen. 
D"h,'1 "t /u herü" blcht l g"n. da" SICh " ra,.en d n  I n!w l C k l u ng dl'f re," \ erhüLlten \ l a lt/c'lt,'n. 
I Ibhl'�{lnlkrl' dann. wcnn C:-. sll'h um fl·/l'ntl':-.tL· Lnt\1, I d d u T1!!CI1 h�lnddt. an der PppulatHIIl  dCf 
1 1I�jngl' IU ./ uSl! /anstal tcTl mdlt hefnt:'d1t!l'tld untcf:-.Lh.:hcIl Lt ........ l·n \ ' t ln den l ' l'r�( Hll·n. \\ ckhe 
lTl dl..·n l ntl'r"uchung:-'l ahren �( H )( )  hl  .... � ( ){ )2 In J lIsl1 /�lIl .... ta lk·1l <lu fgcTlPITlIllCIl \I,urdcn. hclindl·t  
"lL'h t·HlI..' srpLk An/ahl Il(IL'h \Tl I l aft.  t:'ll1 t:' Ullhll gri1lkre. I L' .... p�ltcr Hll I n t l·r .... uchung"'/l· l traull1 
der 11I��Hlg crh1lgtl' Bl'1 d l l'�l'1Tl Pl'f .... {lnl·nk rl·h l "t d l l' I l ahdauer �r\ lBtelh !l IchI  \ t \rhef .... ehh�lf 
·\u, .... dIL·"t..'nl (irundl' \1, lrli h i er ;llldl'r-', ,IL", l tl den \ tlf;ltl�q�;IIl�l'IlCtl :\h ..... dl l l l t tl·T1. dlc .... Il·h a u l  
d l l' I Ut!,-mgspllpuLI1IPrl hl'/(lgen d l c  Ahg�iI1!.!:-,pl lrl l l l . l l l t lIl lkr .Iahrc �� H )/ )  n l '  � ( H l� ;t 11�dY""lcrt 
In \\ Cl tl'rl'f h l l �l' \\ l flt \ (ITl .X n t l as"'Clll'np\ lpulal l i l[l ' · gl''''rrndlcn. \l, l' l ]  untcr dl'tl �IU:-. dem S: .... � 
tl'I1l -\lhtrl'lenden dlc l l attcnt L .h:>'l·tlCTl dlllll l l l lcrcIl � I L' .... l·t/t  "' 1 L" l l  \\ l..·nnsklL.'h !l'Tll'r [ l Jehl  
un�illTl l l c h  n I c ht �cl1au�p ILl:-.<lmI11c.:tl \1, It' d l L' l ug.lng .... pPp u l ,l 1Hl l l .  gl· .... tdt tl.'l  ;Int:'r d l c  \\ I dlt l gL' 
f 'ragl' pr�l/ l:>'c IU ne:.1nt\\ Pt1l'Il. \\l'khl' I l' l l  .... I l· h/\\ I hre Sl'�llll'lltc "'L'H I.km h n tntt  I n  .... S :  .... tcll l  
I n  den J U:>.t l /,lTl",tal tt:1l \ crhradll haheIl .  1 ) 1 1..' \Ld.klnhcltcll  t.LlIlir "' l lhl 1 1 1 1  \1, c .... c J l thchl·Jl m l t t l erc 
I Lltl/l'llL'1l Lind I l a tt /t' l t�l..· .... aJ l1trllcngt:n I rl J agl'll � / LI!11 I l" l l  d l fkrl'tl / l l'rt 1 1 1  \ Cr .... dlICdcr1 t·1l 
I l a tlLltl'i!,\ \rll'll " I  :\tl d l l· .... l'r 1 111 ! a  ..... �l'nCllrl)pLl Ll l l l ' [ l  hl ldl'fl "'ldl d l !...· dr;lI11atl .... L·heTl l ' nt\\ l L' k l Ll I 1 �  
�l·tl der Bd,lg�S l l L1�ltli)[l I I l l  a l l erkt/lL'!l BCIlhac hlun�""I ,lhf 1\l, dr [ 1PL'i l  I l ldl!  �,1t11 .... 1 1  dl'ut l l dl ab 
l b tür h; l t  d i L' l ' n l L'fSudlUTlt! ,1Il d l l':-.cr P t 1pulatH 1J1 ;wL.'h dCIl  \\ e l krCll \ ' \1r11' t 1 .  lb"' .... hl'j dn [ )a� 
t,'n üher Str"tut1 c l l e  und Str"thal1"rl t " l k  \ " I I ,t"n,hg " nd 

D I C  rl'gl l ln; t !c :\ nal� :--l' lkr 1 ·. nl\I, I L· k l uIl!! tkr \ 'cf\\ c l 1 d,IlJl'r I n  den :\n .... 1 .dll·1l bt· .... L·hrankt � I dl 
�llIt d ll' . Idhft . .' � ( )( ) l  und 201 1 2 .  Dcr ( jrllIld da für I .... t cln l L'L':1Tll ",dlLT Dlc 1 \ ' \ '  � d l l'  c1d, lrprll .... L.'hl' 
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Für die beträchtliche Zahl von Insassen aus Straf- und Maßnahmenvollzugsanstalten ist da
durch nicht zu eruieren, von welchen Gerichten ihre Haftzeit "stammt". Der Anteil solcher 
Gefangenen an al len Entlassenen nimmt mit der Zeit ab, sodass sich der regionale Faktor in 
den Daten zunehmend genauer abbildet. Es muss jedoch hinzugefiigt werden, dass sich aus 
folgender Darstellung nur H inwei e und keine exakten (regional zurechenbaren) Haftsummen 
gewinnen lassen. 
Gerechtfertigt scheint es dennoch, mit die en eingeschränkten Zahlen zu operieren, zumal es 
zum einen ja vor allem die rezente Zugangsvermehrung, d.h. ,junge" Haften sind, welche das 
Belagsproblem verursachen. Zum anderen ist es das Jahr 2002, in welchem sowohl in Wien 
als auch in den Bundesländern vermehrte Inhaftierungen erfolgen. Für den groben Vergleich 
zwischen Wien und dem übrigen Bundesgebiet ist sowohl das unvollständige Datenmaterial 
wie der be!,'fenzte Zeithorizont aussagekräftig. 
Konzentriert man die Betrachtung auf die ,jüngeren" Haften ( und vernachlässigt man die "äl
teren" in J ustiz- und Maßnahmenvollzugsanstalten erstregistrierten Entlassenen), ergibt sich 
folgendes Bild: In Wien wächst die Zahl der als Strafgefangene wie der als Untersuchungsge
fangene Entlassenen gegenüber 200 1 um je etwa 300 Personen (+299, +353), in allen übrigen 
Bundesländern zusammen nur die Gruppe der Strafentlas enen in etwa diesem Ausmaß 
(+361 ), die der aus U-Haft Entlassenen um lediglich 1 1 4. In Relation zum Größenverhältnis 
Wien : Restösterreich erscheint Wien bei den Entlassenen aus Justizanstalten (wie schon bei 
den Zugängen zu diesen) sehr dominierend. 
In M engenkategorien gesprochen, wächst die Zahl der Hafttage in Wien um ca. I 1 2.000, da
von um 1 00.000 Strafhafttage1 3, in den anderen Bundesländern zusammen um 1 46.000 Straf
hafttage, die gesamte Haftzeit dagegen nur um 1 26.000 Tage, dank gleichzeitig rückläufiger 
U-Haft-Summen (ca. -20.000 Tage). 
Im Mittelwert gehen die U-Haftzeiten deutlich zurück, deutlicher außerhalb Wiens (von 54 
auf 44 Tage), in Wien, wo sie hingegen von Anfang an kürzer sind, von 43 auf 40 Tage. Bei 
der Interpretation dieses Befundes ist zu berücksichtigen, dass der Anteil der aus der U-Haft 
Entlas enen - d.h. der in weiterer Folge während der Haftzeit nicht zu einer (teil-)unbedingten 
Freiheitsstrafe Verurteilten - in Wien wesentlich höher ist als außerhalb der Bundeshaupt
stadt. Dieser Anteil beträgt hier etwa die Hälfte (rechnet man die aus sonstigen Haftformen 
Entlassenen zu den Strafentlassenen), in den Bundesländern son t nur etwa ein Drittel. Man 
wird dies so verstehen müssen, dass Tatverdächtige in Wien relativ leichter in U-Haft ge
nommen werden, auch wenn der Verdacht schließlich keine Freiheitsstrafe rechtfertigt, und 
dass man in den Bundesländern auch nach relativ längerer U-Haftzeit noch Aussicht auf Ent
haftung hat, ohne dass ein Strafurteil auf unbedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen wird. An
gesichts der relativen Häufigkeit von U- Haften, denen keine Strafhaft folgt, scheinen die Da-

IJ Das sind Hafttage von Entlassenen aus trafhaft und von solchen. die aus . .son ligen Ilaftfonnen" entlassen 
wurden. eben U-Haft und Strafhaft können on den IVV-Daten noch unterscluedllchste Hafiarten. I.B. Fmanz
oder Verwahungsstrafhaft. Schub- oder AuslIeferungshaft. Identlfizlen werden. SIe werden on der Regel Im 
Anschluss an Strafhaften verbüßt, können zeItlich aber rucht von diesen abgegrenzt werden. Ihre Durchschnms
längen erscheinen daher ungewöhnlich hoch. E erschemt sInnvoll, sIe in der Regel on Verbondung mit Strafhaf
len zu betrachten. 
Es ist hier wichtig darauf binzuweisen, dass bei dleson und allen folgenden Angaben zu Straftaft- und V
Ha/t-Z,iulI nicblJi über das zeitlicbe Verhöltnl. lU.gesagt ist, in dem sich Gefangtne In dem einen oder 
anderen R..,blJistatus befinden. Sofern dtr Entlassung .. tatus einer des Irafgerangenen IJI, wird die von 
ihm in Justizanstalten verbracble Zeit hier als Straftaft verrechnet, sofern jemand als U-Häftling entlas

sen wird, gill diese Zeit als V-Haft. SeI gegen Inhaftlene verhängten kurzen Strafen Wird häufig eon großer Teil 
oder die gesamte zugemessene Strafz';t im Statu der U-Haft zugebracht. Sie werden gemäß IVV-Daten jedoch 
als Strafgefangene entlassen. Nur in sehensten Fällen werden dagegen Strafgefangene selbst nach langen Strafen 
als Untersuchungsgefangene entlassen (und ihre Haftzeit hier als U-Hafizeit verrechnet). 
Eine genauert Differenzierung muss hier unterbleIben, da dIe IVV-Daten dIese DIcht oder nur unter enonnem 
technischem Aufwand gestatten würde. 
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ten nicht einfach als Effekt einer prompteren Erledigung von gerichtlichen Untersuchungen in 
Wien deutbar. 
Die mittleren Strafhaftzeiten scheinen sich in allen Regionen in ungefähr gleichem Ausmaß 
um ca. 2 Wochen verlängert zu haben. Dies ist indessen eine Folge der gewählten Darstel
lung weise, die die Straf- und Maßnahmenvollzugsanstalten ausblendet, wo die längsten 
Haftzeiten verbracht werden. Schließt man die e in die Betrachtung ein, gibt es sogar einen 
Rückgang der mitlleren Verweildauer in den Justizanstalten: bei den aus Strafhaft Entlasse
nen, von 289 Tagen im Jahr 2001 auf274 Tage 2002, bei den aus U-Haft Entlassenen von 49 
auf 42 Tage und von 1 86 auf 1 76 Tage (d.h. um -5 %) bei der Summe aller Entlassenen. Die 
Daten deuten insgesamt darauf hin, dass es keine "wien-spezifische" Erhöhung der Strafhaft
dauer gibt, dass zwischen den realen Haftlängen (Mittelwerte) in Wien und im übrigen Bun
desgebiet aber doch ein markanten Unter chied besteht. 
(V gl. Tabelle 8) 

4. 1 . 1 1 Haftdauer nach Region (Eintrittsanstalt) lind Alter der Inhaftierten 

Bemerkenswert ist hier im Vergleich von Wien und den übrigen Bundesländern in ihrer Ge
samtheit, dass Wien zwar zu sieben Achteln für den großen Zuwachs von Jugendlichen unter 
der Kl ientel der Justizanstalten "verantwortlich" ist, der Zuwachs an Haftzeiten für Jugendli
che aber fast zur Gänze in den Bundesländern "erzeugt" wird. Dies ist einem gegenläufigen 
Trend bei den mittleren Haftzeiten zu verdanken. Sie fallen in Wien zwischen 200 I und 2002 
von 8 1  auf 57 Tage und steigen im restlichen Bundesgebiet von 66 auf 80 Tage. Das Ergebnis 
dieser unterschiedlichen Entwicklung sind +2.200 zusätzliche Hafttage für jugendliche Häft
linge aus Wien und +9.300 für solche aus dem übrigen Lande. 
Nicht zu übersehen ist und bleibt, dass das hinsichtlich der Bevölkerung viel kleinere Wien 
den Justizanstalten annähernd dieselbe Anzahl von Jugendlichen und bei diesen auch 2002 
noch fast dieselbe Haftsumme "liefert", wie die acht anderen Bundesländer zusammen. Es ist 
jedoch hinzuzufügen, dass die Wiener Jugendgerichtsbarkeit einer weiteren Verschärfung 
dieser Diskrepanz zuletzt anscheinend gegensteuert. 
Bei den Heranwachsenden fallt auf, dass hier Wien bei der Gesamtzahl der Inhaftierten zwar 
insgesamt weniger hervorsticht als bei den Jugendlichen, am Zuwachs in Personen wie in 
Hafttagen gegenüber 200 I Wien allerdings ziemlich genauso stark "mitwirkt" wie die sonsti
gen Bundesländer (je ca. + I 00 Haftbetroffene im Heranwachsendenalter, je ca. 1 0.000 zusätz
liche Hafttage für diese Altersgruppe). Die durchschnittliche Verweildauer in den Justizan
stalten ist in Wien etwas höher als anderswo, im gesamten Bundesgebiet hier aber eher kon
stant. 
Ein noehmals abgewandeltes Bild zeigt ieh bei den Erwachsenen. Hier nehmen die durch
schnittlichen Haftzeiten durchwegs merklich zu, in Wien etwas stärker, ebenso wie hier der 
relative Zuwachs der Entlassenen im Erwaeh enenalter etwas größer ist. In Summe stammt 
aus beiden Regionen, aus Wien und dem übrigen Bundesgebiet, eine ähnlich große zusätzli
che Haftmenge (ca. 1 0 1 .000 bzw. 1 06.000 Hafttage). In Relation zur Größe des Bundeslandes 
und zu den Ausgangsdaten sind die Wiener Werte indessen auffallig. l •  

(V gl. Tabelle 9) 

" Es muss hier berücksichtigt werden, dass diesen regional zuzuordnenden Zunahmen an Haft eine Abnahme der 
erduldelen Haftzeilen bei den Entlassenen aus Straf- bzw. Maßnahmenvollzugsanstallen gegenübersieht. Es iSI 
jedoch davon auszugehen, dass sich diese Zeilen in etwa gleicher Weise auf die Regionen verteilen. 

1 9  
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Tabelle 8: Dauer der Haft (in Tagen), nach Region (Wien vs. sonstige Bundesländer) 

Strafhaft U-Haft Sonstige HaftfolTllen' Summe 
Zugangsanslalt Jahr Summe MiHelwert Summe MiHelwert Summe MiHelwert Summe MiHelwert 

N HalltaQe In Tagen N Halltage in Tagen N Halltage in Tagen N Hafttage in Tagen 

Wien (Josef- 2001 1 785 391 392 219.3 2038 86932 42.7 252 46024 182.6 4075 524348 128.7 
stadt. Erdberg) 2002 2084 485601 233.1 2391 95189 39.8 261 55823 213.9 4736 636813 134.5 
Sonstige 2001 3616 701237 1 93.9 2402 129231 53.8 1298 135059 104.1 7316 965527 132,0 
Bundesländer 
(GerichtI.Gefh.) 2002 3977 831861 209,2 2516 1 10925 44.1 1294 148659 1 14.9 7787 1091445 140.2 

Straf-/Maß- 2001 713  673930 945.2 1 1977 1977.0 84 100783 1 199.8 798 776690 973.3 
nahmenvollz.2 2002 497 481390 968.6 6 2422 403.7 64 94749 1480.5 567 578561 1020,4 

2001 6114  1 766559 288.9 4441 218140 49.1 1634 281866 1 72,5 12189 2266565 186.0 
Insgesamt 

2002 6558 1 799052 274.3 4913 208536 42.4 1619 299231 184.8 1 3090  2306819 1 76.2 

1 Am haufigs,en sind neben Strafhan und U·Haft V8IW3ltungs· und Flnanzstralhaft. Schub- und AuslIeferungshaft. aus denen die Entlassung erfolgt. 
2 Der Haftanlrin In Straf- und MaßnahmenYOllzugsanstallen Isl seilen (300 bis 400 Falle Jahrllch). hier Sind also auch Viele Personen _SSI. die per 1.1 .2000 (Einführung der IW) bereits In einer sol· 
chen Anstalt angehalten wurden, ohne das die eigentliche 2ugangsanstalr venner1<t ist. 

Tabelle 9: Dauer der Haft, nach Region (Wien vs. sonstige Bundesländer) und Alter der Inhaftierten 

Zugangsanstalt Wien (Erdberg, Josefstadt) Sonstige Bundesländer I (Gerichtliche Gefangenenhäuser) Straf/Maßnahmenvollzugsanstalten 

Alter Jahr N 
Summe MiHelwert 

N 
Summe MiHelwert N Summe Mittelwert 

Halltage in Tagen Halltage in Tagen Haftlage in Tagen 
2001 448 361 16 80,62 473 31394 66.37 26 6537 251,42 

Jugendliche 
2002 673 38348 56,98 506 40704 80,44 17 3500 205,88 
2001 466 50256 107.85 715 70225 98.22 27 1 1 030 408,52 

Heranwachsende 
2002 568 59716 105,13 826 80653 97.64 20 6303 315,15 
2001 3161 437976 138,56 6128 863908 140.98 745 759123 1018,96 

ElW3chsene 
2002 3495 538749 154.15 6455 970088 150,28 530 568756 1073,13 
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... 1 . 2 ·  H atidauer nach ReglOn ( bntrittsanstalt)  lind Staatshürgerschati der Inhallierten 

Die Zahl der Österreicherinnen unter uen H afthetroffcnen steigt in den Bundesl ämkrn ( ohne 
W,en)  20()2 gegenüher 2(10 1 stark ( + 5 I X ) und stagniert i n  Wien ( - , X ). wn al 1crcilngs lile n11tt
kren realen !lallzelten deutlicher zunehmen. Im Effekt fal len aulkrhalh W,ens dadurch ca.  
I 1 2 .() ()( )  zusätzliche H atitage an. hauptsächl ich wegm zundunender Hiitl i l ngszahlen. in Wien 
" 2 . ( )( ) ( ) .  \ or a l lem wegen steigender Hatidauer. ( A ufgehohen " ird dieser Zuwachs weitgehend 
durch einen regitlnal nicht zurechenharen RLickgang der \ on Entl assenen aus Straf Mal.\
nahmen \'llilzugsanstalten \ erhüJJten Ha tizeiten um . .  1 3 1 1 . 1 1 1 11 1  Tage. ) 
I n  W,en wird der hclagswirksamc Anstieg uer ! I atizL'iten \ on iisterrel d11Sehen Staatshürge
ri nnen noch Lihe!1ro t'fen durch die Entwicklung hei den GcLlllgenen osteuropiilscher und afn
kanischer H erkunft.  D,e Zahl der Entlassenen aus Osteuropa ( ohne Beitrittsländer 2 ( )1 I" )  

nimmt i n  Wien 2002 gegenüher uem \'orJahr um .. 02 Personen zu. deren mitt lerer A u knthalt 
Itl den Justizanstalten zwar \On X X  auf 11 .. Tage ah. was nichtsdestowel1lger eitle zusätzliche 
Haftsumme ,on ca.  2 11 . ( )O() Tagen ergiht. ( B ei Personen aus den FL ·- Beitrittsliindern. im we
sentlichen aus der osteuropäischen l\achharschati kommen l11cr ehen fal l s  fast I IU)OO I l atltage 
hm/u.  I I Jer giht es keinen starken Anstieg der hetrotTenen Personen. wohl aher eine deut liche 
mittlere Hatizci l\ erlängerung. ) Dureh . 2 1 2  ( entlassene) H ätil ingc mit  atrikanischer Staats
hürgerschall IIn Wiener Raum das hei konstant hoher H atidauer kommen weiter 211.00() 

H a titage hinzu. ( Bei Ost europäern und A tri kanern giht es im ührigen keinen Ausgleich des 
W iener Trends hel den reglllnal nicht zurechenharen Entl assenen aus Vollzugsanstalten . )  
Im ( jegensatz dazu stnd JJ1 den Bundesländern sonst die 7ahlen der Hatihetmflcnen nicht
iisterreichischer Pro\ enienz !ast durchgehend rückläutig und die durchschnittlichen Verweil
zelten Im System sehr konstant ( lediglich hei Bürgern aus E L ' -Staaten steIgend). snuass hier 
keln Ilclagsdruck durch die Ver!(ll gung von . .Fremdenkri minal nät" zu \Cfzeichnen i st .  Im 
Gegentei l .  ( DIe geringen Zuwächse hei den Angehiirigen \(ln typischen . .  Gastarheiternatio
nen" werden durch starke Rüekg;inge hei den ".ntl assenen aus Voll zugsanstaltcn mehr als 
kllmpensiert . 1  (\' gl .  Tahelle 1 1 1 1  

... 1 . 3 Hatidauer nach Regllln ( E mtntbanstalt) IIl1d Iki lkt ( Verurtei l ung)  der Inhatilerten I '  

Die 7unahme der wegen eines Suchtmitteldelikts \ eruneilten Hatihetro tlenen ist in ahsoluten 
lahlen in Wien und al len ührigen Bundesländcrn zusammen etwa gleich hoch. was ein relativ 
stärkeres Wachstum der lliitilinge im Wiener Raum hedeutet. I n  Wien wächst auch die in 
dIesem Dehktsherelch enlltlne durchschnittl iche Anhaltezeit 1 fast �2() Tage llder I I \-lunate) .  
S ie  1St JJ1 den Bundesländern zwar nicht kürzer. \ erl;ingert SIch don aher mcht .  In  Summe smd 
auf \wurtei lte Suchtmittclstraftäter unter den Ent lassenen 211 1 12 in W,en um ca. 3 X .1 I 1 1 I 1  I l ati
tage mehr gekolTllTlen als im Jahr dav or. In den ührigen Bundesländern um ca. 3 5 . 111111 Tage. 
Die helagswirksame EntWicklung ist oflcnhar eIne üherreginnale. in \\',en jCdllCh hesnnders 
dynamisch. 
Bei den Diehstah l sdc1in4uenten sind dIe Verh;il tnisse nIcht ganz so ..  schief'. 1St der Anteli  der 
außerhalh W i ens Verurte!lten insgesamt größer und dlm die durchschnittilche reale H a tizeit 
zuletzt stärker ansteigend und etwas länger. Dennnch ist hier das \Vachstum sowohl hel der 
Zahl der Hatihctroflcnen wie hei der l Iatimengc sdhst JJ1 Wien insgesamt nllch unproportio
nal hoch. auch wenn in Wicn 2()()2 . .  nur" zusätzliche .. 9.1 1 1 1 1 1  und im ührigen l .ande IInrnerhin 
zusäuilche I OIi.I)llll H a litage für Diehstahlstäter anl"lIen. ( Der Rückgang 'on 3 7 .1I(J() H ahta
gen hei den aus Strat� und \lallnahmenvll i l zugsanstalten Entlassenen ist klein genug, um die 
H a tizunahmc in Zusammenhang mit Diehstahl syerurteli ungen ernst zu nehmen . )  

, , 
. \lur hci PCfsmlcn. lhe cntla .... sl'tl wurden. nicht (�hn(' das.; CII1 ( i ertchtsurtcd uher :-.ll" gesrwclll'n \\'urde. liegt In 

tkn l \ ' \'-Dalen [nfo,'rl11all\)11 Lihn ..;trathaft."s Verhallen \ Uf, Im t'f..;tt'n hhr dl'r [\ '\ '-:\Jl\\L'lhiung Sind lkhktsdaleTl 

n(l,:h nll"ht \ .. 'llstänJlg erL.tsst.  . .;,pdass sie h Oll' Au..; Wc..TlUng hin �ILJf OlL' Jahre �( ) ( )  I und 2i)( )2 1)L·�chränJ.. t 

2 1  
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Tabelle 10: Dauer der Haft, nach Region (Wien vs, sonstige Bundesländer) und Staatsbürgerschaft 

Zugangsanslall Wien (Erdberg, Joselsladl) Sonstige Bundesländer SlraflMaßnahmenvolizugsanslallen (GerichUiche Gefanqenenhäuser) 

Staatsbürgerschafl Jahr N 
Summe Mittelwert N Summe Mittelwert 

N 
Summe Mittelwert 

Hafltage in Tagen Hafltage in Tagen Hafltajle in Tagen 

Österreich 
2001 2100 288537 137 4 4389 623136 142 0 633 591564 934 5 

2002 2138 330353 154,5 4907 734763 149,7 457 462027 1 0 1 1 ,0 

EU-Slaal 
2001 84 14057 167 3 288 35214 122,3 6 5845 974 2 

2002 88 1 7 1 56 195,0 261 36157 138 5 6 2226 371,0 

2001 383 41865 109 3 679 87999 129,6 1 1  1 1 648 1058,9 
EU-Beitrittsstaat 

2002 401 51466 128,3 648 85724 132,3 12 8327 693,9 

TÜr\(ei I 2001 637 70508 1 10 7 771 101790 1 32,0 89 92377 1037 9 
(Ex- )Jugoslawien 2002 582 74 151  127,4 859 1 1 1447 129,7 54 53906 998 3 

2001 229 20205 88 2 623 58246 93,5 1 2  14014 1 1 67 8 Osleuropa 
2002 631 40097 63,5 576 53778 93,4 9 9545 1060,6 

2001 474 70549 148 8 208 27865 1 34 0 21 16054 764 5 Afrika 
2002 686 96867 1 4 1 ,2 161 21861 135,8 1 1  6707 609,7 

Tabelle 1 1 :  Dauer der Haft, nach Region (Wien vs, sonstige Bundesländer) und Delikt (Verurteilung) 

Zugangsanstalt Wien (Erdberg, Josefstadl) Sonstige Bundesländer Straf/Maßnahmenvolizugsanstalten (Gerichlliche Gefanqenenhäusert 
Delikl (gemäß Jahr N 

Summe Mittelwert N Summe Mittelwert 
N 

Summe Mittelwert 
Verurteilung) Hafltage in Tagen Hafltage in Tagen Hafltage in Tagen 

2001 382 1 1 7278 307,0 403 1 28250 318,2 79 54489 689,7 Drogendelikt 
2002 491 1 55891 3 1 7 5 514 162826 316,8 68 46640 685 9 

Diebstahl 2001 847 194461 229,6 1 1 97 267535 223,5 213  190398 893,9 
(§§ 127-130 StGB) 2002 1041 243663 234,1 1 520 368050 242,1 1 58 157920 999,5 

Körperverletzung 2001 342 81945 239,6 713  147033 206,2 165 149882 908,4 
(§§ 83-87 StGB) 2002 308 72793 236,3 839 1 78947 213,3 127 141904 1 1 1 7,4 
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( jl.'gl.'n Liutlg :-l Ind d l l' I ·  n t w l c k l un�en lT1 \\' I en und 111 Rc • .''\t�l"terreIL'h hel den ( je\\ a l tstra lbk'nl 
( \'crurlei l t c  nad1 � �  s .; - s  .... � t( i B )  \ " 1 lI1 d le:-;en tiTH.k"n .... l c h  In \VJcn ': 1 )( 1 .' ullter dt .. .'ll � · .ntla"""L'
nL'n \\ L'T11t!er als 1m .Llhr da\ �lr. l T1 lkn B U rH.k .... Lindcrll h l tl !;cgl'Tl dcu t l l dl mdlr und l' l T1C anrü
hand h�\ " l k �nmt"rr"r"n".n.de I.ahl ( al knh n�, m i l  durclhcllll l t t l ieh cllI ", k ü r/c'fL'n -
\\ enngk'lCh 1m \ 1 I ttl'h\ erl -.;tL'lgcnden - Strafen a]..., In \\ I c n )  I m  R t· .... ult�tt hl'lkutet d I e  .... I n  
\\' I L'n ldll l) . ( I ( )( 1  I Li lttagl' \\L'TllgL'r. 1 11  den .... l l n  .... t l gl·n Blllllk .... Lmdern I I I  \1l l1l Tlll' um 1 1 l 1 1 l1lTh\J1  
; I I I II H I  I b tltJ;!l' mehr 
BL'I d lc",cn lahlcn lllU" .... rHll·hT1l�d .... daran l'n rHll'rt \\ l'rdcn. dd ........ d l l' I " \ ' - I bterl hel l I l I l·r .... l l

(hLlng ... gl'l�lI1 genL'n. dIe al  .... ...; ( ) h:hc dlc I b lt \ er la .... .... l· l l .  Io,. l·l llcn ] )l'! I Io,. t...\ Cnllcrlo,. 1' l l t h.dtcfl 1 ) 1 1..' 

hdr,tcht l I chcn Sk' lglTLltl�Cn def" \ l ln \ crllrlc l l lcTl J · ntLl, .... l' l lcn h/\\ \ l lfl Clll Lt ... "cneTl Str.iI !-!l·' 
LtngeTll'n . .  J....lln�umILTten .

. 
I l a tt/l' l I cf1, d i e  ÜhL'f delll  ,l!c .... ,lmll·n -\ Iht l l'g def I Li ft tllcllgc 1 1 l'!.!cn . 

,kuten darauf hm. da" I n  S umme I l a n /e i l  lurückgehl, 11 ekhe "hnl' e lnc \ c-runedung lur 
ll'il unhedmgtl'n Frl' lhL'lt ...... ,trak ( h/\\ . uhnl.' f ·  Ilthaftull.L! \ pr dCIll ( iendl{...; \ l·ft.dHl'f1 ) hl'L'lllkt 
'\ i rd Ikl lIekhen K"nstel la l ,,'nl'n ,lIe.' I U l n tt t ,  1 '1 lkn hCI I - I Li l len In Bl'/ug " u l l Jc- l i k l l' 
lüekcnhatkn 1 \ \ ' - Dalel1 nlchl  /u cnlnehmC:l1. 
I \ gl . l ahelk l l I  

Ikrelh 1111 .-\h,chnl 1 t  " . 1 I wurdc das A l ler d�r Inhatil enl'n gcstrelti I11 l t  delll ,\k/cnl a u l  
den rL'g"mak'n l nterschl edc:n I'\ ischen \\'IL'n u n d  delll ühngl'n Ilu nde'gehlel l l ier s,, 1 1  I U 
n�ich:-.l lIfll L!;-;send a u f  d l l' :\l tl'r�\ anahk cl ngL'gaTl!-!cll lind d � h  .!<Ihr �( J( )( )  I I I  d l l' Benh;h ... htung 
l'l Tlhe/llgell \\ crden 
I m  J ahr 2 ( )( 12 \ 'crlassen um 4:() PlT...;pnt'!1 h/\\ um I\\ l'\ Dnt1L' 1  Tllchr J u .!.!.elllll ll·hc iistL-fT"l' ldl l 
,chc J u stl/anstallen ab � I II I I I .  Ikr heacht l i �he An't leg der  I:J ld  J u�cndll chl'r. IIl'khe ,hl' .\ n
sLilten durchlau kn, hai  aus /\\ l" ( i ründen hegrcn/ll' AI"" I rk ung ,ui l dcn Alht"l l enhclag.  
IUIll e inen stel len J ugen d l i che tn.t/  " l l el11 eine kkl llL' \ l l lldcrhell der I Li I \ l l llgl', IUIll .Illdcrcu 
'Inkl  hel Ihnen d i e  I11 l t 1 l erc :\ u knthalts/clt  ' "n S.:' " u l b'l LI�e I Jc-r :\ ntc:i 1  ,kr .I ug,'ndl ld1cn 
an den H a thageIl steIgt gl'radc l'!t1l1lal \ t ln � . :  ° l l Im J ahr 2 ( )( )( )  d U r  3,h Il n  1\\ l'l J;ülrl' SIMtl'r. 
A uch \\ enn <..h e;.; nll'dnge \\'L'rle ;-'ChCIlll'll. gt'J1ll'-;SeIl <im f LIt"tL.lgc/U\\ adls I I 1 l  BC(lhadlluIlg"" 
Il' i lraum gehen 20( ) j  11l1lllCfhlll l h  ° 0 lind 2 ( )( J 2  2 1 ° 1) a u f  da" KPillp l ugcnd l 1 dK'f f W h l l llgc. 
I kran\\achsc:nde slild herelts lahlrelcher 1 11  dl'n Jusl l /:IJH:dlen "rl/utrdkn .:' 1 11 1.:' werden ca. 
� ( 1I 1  ( oder u m  elll Sechstel ) mehr \'enretcr ,heser .-\ I t er'gruprl' :U" .I ustl/:lJhla l ll'n l'nt l",,,'n 
und das naeh wentger stark als  her .Iugendlrd1en rückl;ll I ligclt durdhdm l l t l lchen l I a ltll' l lelt 
l nter d l l'seT1 t ' msÜindefl Sklgt der :\nted f kran\\adhClldcf �1Il  dCTl I l a ht,tgl'[1 1\\ I .... dll·1l 2 1 )( 1 1  

und 2 (  I( )::! \ un ).X auf hA 1) 1 ) .  I llllllcrhm .'X 0 ( l  dc...; I l attt<lgL'/U\'- �ll'h"c" \\ ührl'Tld lh..· .... let/tCI l  He

llhachtllf1g�Jahfl.·s cntfalkn auf d l l'�l' m I t t lere :\ ltcr,,�rupre, nur 1I  11\\ l'scllt l l C h  \\ l'rl l ger cd .... a u l  
d l l' !lruLk ( jrurrc Lrwach...;cnl'r 
Defen /ahl ( gcllle,-,seTl an !·.n t l aS�L'nl'n ) !lcht 2U( ) 1  '\lg�lr 11Irül".·h, ( um GI. hl H I  l 'ef",ulleTl ) . .  kdllCh 
h"hen dIe L n t l assenen hIer ' tU1 J ahr IU J ah r  Im \l l l 1c l" l'n mehr I l a l\t,l�e lutller srch �ehr"chl 
:\ ut d löe W�lSe stc:uenl I ' f\, achsene nach " I e , ,,r da, ( i n', der l I at\menge ( l) I A  " 0  .:' 1 11 11 1  und 
()I I , I  0 0 � 1 I(j� ) und /u deren Wachstum her : S I  0 0 .:' 1 11 1 1  und " l  " "  .:' 1 11 1.:' 

1 \  g l .  Diagramm h )  

Bl'l ettler '''e,krum nach der l I a li:rn ( hel 1·.t1Ilassult g )  lh t kr�n / l l'n�n Iklr"chtut1g ,, �rden 
unll'r,chl�d l i che l rcnds her den drn .-\ l l lTsgrurren npeh lkut l r dlLT. " l le l  deli .I ug�nd l l chl,t1 

I L n"l.'htlh:h Jl'r I kflnllh\ [ J  \ \ 1T1 .. H,ltL.irr· \ )-'i I '.  : � .. " l/b[l �l· l I .dt.lf1L"ll·· I fll'rl'1l 1 H,l l l  und .... tr,lth .. l l t l .tU, 

cklh:ll l'll I l . l",,"·n \�lrli. "r1l'1l'1l hl'l I f\�,h )bl'nl'n l'l l1l" :L' : , 1 Lk l l' k , , ! k  ,11 ... ht'] JU l l�'o..· r t"rl ul1Ll bo..·"I.I I I�l'n Jen I I l·Ih.I /Ur  
\ l'fI,I!l L:null� Jl'r '-,tnrllat t/l' l l l'!l :\ui" ... '1110..' �l'''\ 'lIdl'r1L" \U"\�l'r 1unL' \\ H J  hlt"r " nflc  hll' t ',� l' l i  " :l' h .... 1 IU :C:l'lhl!l 

�h .... n und I kr;.tIl\\ J...:h"cnJell \\ l"1t�dlcrhl /u \ I..'nl.h" hl.l .... " I C!l'j, ' I n, 1  
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verdoppelt sich im Beobachtungszeitraum die Zahl der Untersuchungshäftlinge in der Entlas
senenpopulation fast, während sich die Zahl der Strafgefangenen um ca. ein Drittel erhöht. 
Die mittleren Haftzeiten aus U-Haft entlas ener Jugendlicher vermindern ich im Durch
schnitt um ein Vienel (von 47 auf 35 Tage), wohingegen die mittleren real verbüßten Straf
haftzeilen (mit ca. 1 40 Tagen) sehr stabil bleiben. Bei der Untersuchungshaftmenge steigt der 
Anteil der kleinen Gruppe der Jugendlichen von 1 0,2 % (2000) auf 1 3,2 % (2002) und ist ihr 
Beitrag zum Hafttagzuwachs beträchtlich. 2001 macht er ein Vienel des Zuwachse aus, im 
Jahr 2002 machen Jugendliche den allgemeinen Rückgang an U-Hafttagen zu fast einem Drit
tel wett. Bei der lrafhaftsumme dagegen spielen Jugendliche mit 2,0 bis 2,6 % eine 
vergleichsweise marginale Rolle. 
Heranwachsende nehmen auch unter den Untersuchungsgefangenen absolut und relativ tär
ker zu al unter den Strafgefangenen. Ihr Anteil an der Untersuchungshaftmenge ist jenem 
Jugendlicher in Umfang und Wachstum vergleichbar, ihr Anteil an der Menge an Strafhaft 
mit zuletzt 5,9 % bereits ubstanziell und zuletzt tark wach end. 
Bei den Erwachsenen ist eine generell geringere Entwicklungsdynamik bei der Zahl der von 
U -Haft wie von Strafhaft Betroffenen (gemessen in der Entlassenenpopulation) festzustellen, 
darüber hinaus eine merkliche Verkürzung der mittleren -Haft-Zeiten insbesondere im Jahr 
2002 und dadurch ein haftzahlvermindemder Effekt. Der Anteil Erwachsener an den aus U
Haft Entlas enen inkt von 80 % 2000 auf 73 % 2002. Dagegen wird die rückläufige Zahl von 
erwachsenen Strafgefangenen aufgewogen durch durch chnittlich verlängene Strafhaftzeiten 
und Strafhaftmengen. 
(VgJ. Tabellen 1 2  bis 1 4) 

Diagramm 6: Zahl der Inhaftierten und Dauer der Haft in  Tagen, nach Alter 
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Tabelle 1 2: Dauer der Haft (alle Formen) in Tagen, nach Alter 
Altersgruppe N Summe der Mittelwert Anteil der Altersgruppe 

Hafttage In Tagen an Hafttagen an deren 
Veränderuno 

JUQendliche 
2000 7 1 7 1  58542 81 .6 2.7 
2001 947 1 74047 78.2 3.3 16,4 
2002 1 1961 82552 69.0 3.6 21  1 

Heranwachsende 
2000 1 1 99  1 29290 107.8 6.0 
2001 1 208 1 3 1 5 1 1  108.9 5.8 2.3 
2002 1414 1 46672 103.7 6 4  37.7 

Erwachsene 
2000 10625 1984090 186.7 9 1 ,4 
2001 10034 2061007 205,4 90 9  81 .3 
2002 10480 2077595 198.2 90 1  4 1 .2 

Summe 
2000 12541 2 1 71 922 1 73.2 100.0 
2001 12189 2266565 186.0 100.0 100.0 
2002 1 3090  2306819 1 76.2 100.0 100,0 

Tabelle 13: Dauer der Untersuchungshaft in Tagen, nach Alter 
Altersgruppe N Summe der Mittelwert Anteil der Altersgruppe 

Hafttage in Tagen an Hafttagen an deren 
Veränderuno 

Jugendliche 
2000 438 20514 46.8 10.2 
2001 613 24695 40.3 1 1  3 24.6 
2002 801 27619 34.5 13 2 -30,4 

Heranwachsende 
2000 494 20090 40.7 10.0 
2001 577 25921 44.9 1 1 .9 34,4 
2002 700 28756 41 . 1  1 3 8 -29.5 

Erwachsene 
2000 3274 1 60563 49.0 79 8 
2001 3251 1 67524 51.5 76.8 4 1 .0 
2002 3412 152161 44.6 73,0 160.0 

Tabelle 1 4: Dauer der 5trafhaft in Tagen, nach Alter 
Altersgruppe N der Mittelwert Anteil der " nno 

Hafttage on Tagen an nd'''''Y'''' an deren 

.11 
2000 234 � 143.4 2.0 
2001 271 144.5 2.2 7.8 
2002_ 328 46446 141 .6 2.6 22.4 

je 
2000 547 91883 168.0 5.4 
2001 512 94194 184.0 5.3 3.2 
2002 618 1 05574 170.8 5.9 35.0 

Erwachsene 
2000 5781 � 271.4 92.6 
2001 5331 306.4 92.5 89.0 
2002 5612 293.5 9 1 .5 42.6 
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- n I' 1I�'1 0" \\"I",;lll rl - "' 1 I'un "" 4",I�lnl  1" 4 IUnl'lJ,W \\ " 'J.)�l"l' LI I.' , lIOII�/l j I' l l  L1.'",' 1 I1 1I1I 
ll ,")lUP1�tH l'1 plln U;npH{ \ l lP !.)J li I 1 1 ,';q,1I,1'11 1.14 "'''!: d 1lI,)tFI .... IlF\ [·1lJ.") 1...; l �  1 1  W U.;1U� U\ 1J1·")4U P l { 
J.")p tllTl lSq .1P .\\ ".")i1IH��ll1 \ I ll:!,")j tl l.") q.11..,  1;1 1 .1/ ·U.;1I/U,1J.'JPP 1I.;1U.1jUq.1 � )  J,")P qPq:1"';J.17\JTh-t"11:elS 
J.")jl q:WlI ,") \..; pun 1l.")1J11I,'/lh)'1 l l " lj.1 l [ pll.1;1nr u.,")p I.)y jun\'p l  \\llJ . j  ;1lp "np. lFHS tWUJ LlU." ,\\ 

1,'11·l IlJ "L J"1  1�1' II I'LJ�'1";11n4SIp.t:l S 1'1/1/ 1,' I I V  4,'''" l�T1l�l'lJ" l l  I ' Z ' t 
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Tabelle 1 5: Dauer der Haft, nach Alter und Staatsbürgerschaft der Inhaftierten 

Altersgruppe 

Staatsbürgerschaft I Jahr 

ÖSterreich 

EU-Staat 

EU-Beitrittsstaat 

Tür1<el l 
(Ex-)Jugoslawien 

Osteuropa 

Afrika 

12000 [2001 12002 [ 2000 [ 2001 

[���� 
1 2001 

2002 
12000 12001 

2002 
)0 
)1 
)2 12000 12001 12002 

Jugendliche 

N 
401 
474 
462 

4 

3 
47 
4 

12' 
131 
159 

1 
l5 

182 
292 

34321 
40419 
38909 

568 
290 
S07 

2435 
2043 
2373 

10208 
12992 
14414 

1 

8 
7971 

12606 
15223 

Heranwachsende Erwachsene 

jill.T agen I N 
85,59 
85,27 
64,22 

142,00 
36,25 
;6,33 
l5&! 
43,47 
55,1! 
81 ,61 
95,S: 
90,65 
4! 
5l 
4; 
93,78 
69,26 
52, 13 

I �UI�"rlll;l I �1U1CJ1,"�1I I N �Tagen 
564 j 72 1361 12J,90 
6151 68661 1 1 1 1 ,64 
6881 746481 108,SO 

191 2475 1 130,26 
141 1 5801 1 1 2,86 
21 1 28441 135,43 

167 1 5935 95,42 
1441 12649 [ 87,64 
141 13016 92,31 
1 7 1 1 18607 [ 108,81 
182[ 22270 I 122,36 
164 1 8290 99,40 
1 401 7125 
100 I 8094 
1531 10312 

741 _ 1�79 1 38,91 
1041 lS037 144,59 
161 I 22601 140,38 

6487 
6033 
6352 

392 
356 
325 
994 
882 
877 

1 1 43 
1 1 79 
1 1 52 

776 
697 
870 
321 
417 
405 

Tabelle 16: Dauer der Haft, nach Alter und Delikt (Verurteilung) der Inhaftierten 

Altersgruppe Jugendliche Heranwachsende Erwachsene 
Delikt Jahr N Summe Mittelwert N Summe Mittelwert N I ('lem.Verurtelluno) Haftta'le in Taoen Haft1aQe in Taoen 
Drogendelikl 2001 24 3548 147,83 33 7249 219,67 200 

2002 62 8187 1 32,05 125 27169 21 7,35 677 
Diebstahl 2001 101 1 3625 134,90 1 74 38283 220,02 798 
(§§ 127-130 StGB) 2002 125 20131 161 ,05 251 51976 207,08 1786 
Körperverletzung 2001 145 23188 159,92 279 57216 205,08 1833 
(§§ 83-87 StGB) 2002 187 29472 157,6Q 328 58686 1 78,92 2204 --- -

27 

�llmmp 

1391929 
1 3941571 231,� 
14135861 222,54 

S0214 I 128,10 
532461 149,5L 
521881 160,58 

134,83 
143,79 

1 301 281 148,38 
1 864721 164,89 
U\l41J I 194,58 

1 79,51 
827 106,58 
8046' 1 1 5,45 
8481: 7,49 
58256 181 ,48 
86825 208,21 
876 1 1  216,32 

Summe Mittelwert 
Hafttage in Tagen 

58327 291,64 
264661 390,93 
31 3449 392,79 
556003 3 1 1 ,31 
571990 31 2,05 
681475 309,20 
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-1 , �  2 I b l\dauer nach A l ter lIllil Ddikt  ( Y erurtei l u n g l  der I n h a l\lerten 

I l ler kiinnen " l e,krul11 nur die kuten helden Ik"hachtunl�'.I"hrL' heranilo"ilen " erden I '  

.. \ U It:i l l l  il hel der lahl der " eilen CI nes Suchtl11lttddd I k h \ erurtei l ten ( UntL'r den hlt Lt"enen l 
l �t der fl' ] a t ] \  hohe.: Anted J UgL'IH1 I 1 Chl'f und I kran\l,. al·h�l'mkr am IU\\ ;I("h ... 2 ( )1 I� t!l'gt..'nühef 
2 0( ) I ( l n�g:l'�all1t . X X .  gl'gellüh�T . 1 2 1  Lr\\ ach�i.."n l'll ) .  dem \\ l l.'dt..'rum t..' 1 11 gl'nngefef Anled am 
l I al\mCll!,!L'n/u"achs enhprlcht , I  � I ll ll l  !,!egenühn ' .1 ' J . ( 1 I 1 1 1  Llge, ,\ufilrund I n s!,!esamt , ür
/LTer l Ia l\/elten 1 1 1  den unteren .. \ I te"gruppen ( hl'l d u rdl!,!l'hend !,!lelchhlelhender Durch
sdlll l th,LtuCr i erleICkll J u!,!ellli l t L' i l c  hlLT rdatl\  " enl!,!e, lu<iu l tchc l I a l\ ulld "kldet" der I k· 
l ag untl'f erwaChSl'Tlell 1 LiH I l TlgC:Tl \ l'rgklChs\\ t.:1 "'l' ... t:irl...cf 
Bei deli w"!,!en D l chstahlsddi kiL'n \'erurtL'l l ten ( I n ,kr 1':lItLtsscncnp"rubtl"lI l s l lld L'S lII11 gl'
kehrt the } ·:r\\ achsenen. \ on denen L'1T1 grlll.krcf lei l  des I. uv.:achsl."s k.oIllmt ah aus den j ü nge
rell ( ,ruppen, I I ler  s i nd es ""t aussc h l ldll tch die .-\ Itestell, d i e  auell " egL'n ,,,nstant l üngerer 
\'erm:i1dauer I m  S ,stel11 ,UhSLlIl I l d l l11chr l I a ti r l au hcanSrrUellell, etwa I 1 l l , I II I I I l I alltage, 
I I l 1tgegen lTschl'lnt es hel11erkenswert, da" die hiihere lahl ' "n I l lehsta h l sd d l n q uenten Im 
I kral'" achsendcn.t1 ter I n  I" I!,!e "cu t It  c h ,e" U/l ert er An ha I t oel len (d I c l , nt" I c k I un!,! !,!eh t h I L'r 
cher ll1 R ichtung des \\ l'rtCS hCI J u!!cnd l tchen I i n SUlllml' n i cht enhcheldend Illehr l I a l\tage I n  
d e n  Anstalten \"L'rhnngen 
Auch wenn man die ,crurtei lten I\.,irpe" erkuungstütL'I hl'tradltet. lel!!t sich d i eser Trend hel 
den I kran" .u.:hsenden deutl tch,  ""hel h i er j üngere A l tersgrurren "hndlln l'lnL' m i n i male 
R " l k  srlelen Ikl den I-rwachsenen lei gen le icht stelgmde l I al\/elten, da" I n  d l L'sem I k 
l i k tsherelch n i c h t  gl'nerd l /uriickha ltender Inhati l ert wird,  \\','hl aher 1 St hier d l L' lunahmL' 
,,,n l I a lltagen ( , 2 1 l  ( 11 11 1 )  I m  \' l'r!,!klch IU den anderen angesp" 'chen I\. n 1111 na l l t,itsherelchen 
hesc hel den , 
( \ gl .  Tahdk I b ) 

Die lahl der aus den Justl /anstalten Ent l assenen Il1 lt i\sterrelchischer Staatshürgerschati geht 
� I II I I  gegl'n üher dem \'"rJ ahr Ulll üher 1 1 11 1 /urück und Stl'lgt Im hllgCJahr um rast .1 1 11 1 , Dll' 
' " n  dlL'sen I ' n t l assL'nl'nporu lat lonc'n der Ikohachtungsphre I n  l I ati , erhrachte leltlllenge 1St  
1 1 1 1  h ier Illiigl ichen ,1 ·Lthre" erglndt d ,h ,  Im J ahr 2 1 11 1 2  I m  \'ergklch IU :' 1 11 11 1  Ulll knarr 
� ( ) . ( )( )( J  l age hi)hcf.  Auch wenn dlC::-' nur eI Tlen A nstlcg \ UIl 1 .9 o n  hcdl'utet. .... u !;i l l t  er I n fp i ge 
der < i riilk der iisterrelch ISchen P"rulati"n untn den J usti/ansta l ts l llsassl'n ( S ll' stel l t  I llllller 
noch I\\el Dnttd des Iklags ) d"ch I IIS ( jewIcht .  hn R ück gang bel lahl und ! lau", dn , on 
(Jsterreldtl'fl nnl'n In I ' · l l ati , erhrachten Tagen gleicht hier d i e  lunahll l e  der Ill i t t kren Straf· 
hati/eiten n i ch t  aus 
Bei Angehiirigen der k l aSSISchen ,,( jastarbeill'["·'\auonen I ürkel und 1 I " · iJ ug"slawlen 1St  
Iwar die lahl  der au, J ustl/anstalten I 'nt la"erll'n .ihnl ldl ,tah t !  \\ I l' hel ( JsterrelcherJnnen SIL' 
hegt i)�tL'rn"h:hwL'it  2 ( )( ).=! nur um ca. 4 ° 0  ÜhCf dCTll Jahr 20( H ) ,  Bc..'! den :\ngehi)ngel1 d l l'ser 
Staaten, d i e  lIn!,!d:ihr elll Idllltd der Anstaltenr"rulat""1 ausmadlerL stc'lgl'n Jed"ch d i e  nl l t t·  
kren I b ti/elten ( hel a l len I l atiarten ) tenden/lcl l .  Dadurch geht auf deren I\.,,,tt(l l'ln bctr'icht· 
l i dllT Tei l /usüt/! tcher l I a ti :  , � � , l lI lI l l age Im \'crglclcll der J ahre 2 1 11 1� und 2 1 11 11 1 1 und r m 
Illerhtn ' .1 7 , 1 11 11 1  i l l l  \'crgklclt 2 1 1 1 1 1 und 2 1 l1 l1 l 1  
W,ih rend hei ( jerangenen aus U ' -Staaten und ( alh der n,ichsten W d l e  '(ln ) 1 ' 1  ' 

I k l l n ttsstaaten sich d i e  \'erh,tltnisse " m o h l  l l lnSldl t l l dt der " l'mngernden I,ahl  hetr"fkner 
PCf:-.nnen als auch der sich stci f!CnltiL'n dlln..:h�(htl 1 t t l ldlL'n l la h l üllt!etl g. 1 L'1i..:hsalll "flllnna l is lc· 
fell'" hl\l, . den ()stL'ITL'l chLT l nnl'J1 angkH.:hl:'ll . Ldkn 1\.'r ... uIlcl1 au� dCIll I J ' ·t "CrIH:n ( )stL'uropa 
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l a lls ,kn Staatcn R urnürl Ien. Bulgancn.  R ussl and und cur\lpiilschcn " acht" l gcstaatcn dn 
�� )\\ ' I L't un I n n )  'on\\ 1 L' S 1.:1.:.1 ts hLirgef Innen �t frl J...�1Il1 "d1l..'r S la;JtL'tl aus (km R �lhl1lt,.·11  

DIL' lah!  def all� I - I l art eTltLiSseIlen ( htL'UHlpjer l nnl"t1 n I mmt \ pn 2h2 I I1l Jahr � ( H )( I aul .., ( )� 
1 1 11 J �lhr  2 1 H )2 IU LlI1der .... Ld� d u  .. ' lCH..:ht riJtkl�iuflgl..' ( iL',,�Ltllt/ahl def .w" S tLd - ndl.'f '\lfhll �l'r 
I l a ft Lnt la,scncn ,IlC"'er "atl< 'nal l tüt I. " ", tr\ltl ahnc"hIllCndcr durclbch n l t t i l cl1L'r I - I  Lift

I iin"en rund l e  I Ii H I  Ill'ü t l l l Che I!afttaf!e k,"Ie"! I kr / U " "clh an I - I l a li-/c"l tcn 1 1 11 lkl'
hdchtung...;/ C l l raull1 ht:':-.chrjnkt :-- l c h  de tachl elu f  d l L" l' ( i ruppe. 1-.r  hdt .1l'd\ )L'h h l "iher keine 
f', ( Hl .... L·q Ul:"Tl/CIl 1 m  Hen.'lch def  Strathatl l k'fell Ouanlulll \ c  .. 'nllchr1 ' ldL \\ . l'  ( )"lcun1pjer l n 
IH.,'n hl.'tnftt. I1 IChl ( J rl",hl" { ITH.krl' \\ cnn man d H..' Lnt !a" CT1eTl au...., " .... PIl_..., l l �l·r I l att" I n  d a.' I 1l' 
trachtunf! Ill i t  el nhc/leh t l  " I rf!ends " " " I  "I das \'nhül ln l'  I" hchen 1 - l l a ll - und Siralhatt
/L'ItL'Tl "'; 1 I  :-.dn ll�h�l ft - l a:-.tI!-! \\  J e  bCI PStl'Ufl1pj j '-,chL'n Staahclll gl'h\in �l'n 

I-incn S,'n,krtall ,1l"ikn -\ t n K ancrl n nen ,br BCI I hnen slCl�t d l L" l ! a lisulll ll lL" k , ' l l i ln u l er l lch 

und um In'gcscll1l1 ,mn'lhcTnd " l i  1 11 11 1  H a t\ia�e I llnerhalh ' n n  e .Iahrcn ! lahel 'plcl t  h l L"r d l c" l -
I l at i  C"k" ,mdeTe R n l k  ! l IC" / "hl dcr au., l - I Li l t  l ' nt LI"enen crh,ihl 'kh I " '" ' , 'n �44 ,!U ! '  
-l � (J,  l,hnl" das" lcdnch d l l' ( - !  Llft - S UT11rl1C l Il :-ige..'samt IUll l m m t .  dan}.. 1..' 1 11<...' '' aul.kq!l·\\ iihn] I I  .. :hl"n 
R I1L"Kf!anf!' dcr 1ll111krcn l I a ti "" l t  der I ' n l lassenen ' \ \n -4 "u!' 4 .� I .1t!C I - i n e  �fl'lk. rel "t 1 \  

\� aL'h:-'L'ndl' und d l t  .. ' \ lTUrtl.'1 ltCIl H ä h h nt!l' /unchmL'nd ühl·r"itcIgcTH.k lahl  \ i.1I1 PI'TSi.l[lL'1l Jfn
Lmhcht.'f Staahhürgl'fSchaft hl'tntt und \ crlü,,';(  ;lIst) d l l' J usl !/an'  .. tal tl'tl a1" l nlL'r:--uchung:-.
h"tt i l n h!  I )"rall> resu l l ! CTt" "uch wenn elnc ,nkhe I - 1 1 " tt- l ' l1 I 1 assunf! IUlei/t rascher. n,llllhch 
nach durehsehll l i l i lch (, ,t,,11 1 1 1 \\'nehcn erli , l f!t. In  SUIllIllL" KCIll f!cTI l1f!C' ()uanlllill an hCI
hL" l isenI/Uf!. \\ ,,, dlc A lrlk anerlnnen unlcr dcn H ,1 I \ I I IH!C11 .Iednch ' "n d c"n Ostcufl'p"cr l nncn 

lInleT,cheldel. 1'1 ,he hClradllhdl lunehmende Strathatt/ell .  die ' <>n einer rela l l \  k 1l"1 I1Cn lahl 
\ (ln StrJfg, .. .'bn gl'llc!1 h/\\ . Strakntlassc:nc..'n \ l'rhüL�t \\ Ift! 1 m  Jahr � � I()( J \\ UrdeIl 2( )tl a fn kam
:-.dll' St�lahangdhlrl gl' nadl I Ilsgesamt .:-'( ) ) ..;  1 I f L.ittt.l �l'n au..; Strafh.1I1 ent Lt:-."l'Tl .  � !  H )� -' 5 I 
PlT"�)IlL'n nach Hl'!-!t..·,amt �q _h4(1 Tagen . wa ... L'lTll'fll P hh \ \ 1 11 Li"t ..f( ) . ! H )( )  f LLhta!!l'l1 l'llhpnl'in.  
\' lHll /. u\\ <tch" def f b tt nH:Il�l' 1 111 BC"nh;..Khtunt!s/l' l tr�IU!ll um \.:�l. I .' :' ( J( H )  I ,l�l' L'nll�ll ll'll dc:m
n,lch rund � I I I II H I  ,1lI1 ( hkrre lcher l nnen l ühem lc�end �lr"thaIl/Cltc"n. d l c  h i er l u m  I ed 1 -
H all/citen er,el/en !.  e � . 1 11 I1 1  aul J ug,,, I '1\\ Innen und [lIrk l nnen I l11chrhcl l l IL"h Siralh;tllla"e l. 

1 � . 1 1I 1I 1  I n ur I - I la il/elten hctrc !kn d l  ;tul ( )steur" p,lerlnnen ( u lmc" l k l l n lhsWakn l ,,'\\ l c  

sch l i eß l i eh " 1 1 1 11 1 1 1  auf A tr l k aner l nncn unlersdllL"d i lcher Prm enlenl I ,k l 'ldl\ ;!l"sc h l l d\i lch 
Siraf/elkn i 
Da.'" g iht  L'Hll'Tl dcut l i chl'n I l m\\ Cl s darau L d�h" " J.... kille" \ 'crjndcrutlt!t..·n . was I U!!;JIl t!s/ah kn 
und ml l t l ere I l a ll/c"l!<"n hel n tn . hCI "rnlkn ( ; ruppc"n I \\ ! C" den ( hl c"rrnchcrn, ,Iher den ;tuch 
:\Il!!chi'ngL'r1 dt..T hCHkn !!r{)I.�tcn H erkunll .... regHlnen \ l lTl :\rhelhrlll�rantl'n l 1 11  tkr l b tt/Cl t h l 
Lilli Chl..'fhl) dIrt..' Spuren h mter! ;bsen \\ l C  ..;pek taJ.... ularl' \' cr;inderungcll hel J... kmen ( i ruppen. 
l m erh;i 1 t n I Smillllf! hele d l f!t ;tm Wachstul11 der I I .J t I /L" l tC"n sllld hier C"l n l ge ,pc/l li schc" ( jrup

pcn" ,kren . .  \ K tJ \ l laIL"n hL""Hlders auffa l lcn und ' erti' l�t \\ c"rdcn. Su enll,i1 1 1  Iwar auch 1111 J ahr 
e l ll 12 nur ei ner "Hl I S  I b tttagen I · n t l a"cncr au f ,\ t n k,lJler l nnen" ,h'ch gellt I"sl d i e  H ü l tte- I ,�I> 
O n )  def lu<itt l ll.:ht..'n H a f t/e l len ;-;el t  dcm Jahr :2 1 )( )( )  luLtsten d l c..;ef ( iruppc 
I \'!!\ Tahe l l en I '  und l X I  

.J � . I  I l a lldauer nach Staaishürgcrsehatt IIl1d IkilKI I \'crur1cdung l der I n hattlcr1en 

( ,eht man \ lln dcn EntLLS"'l"nCn aus. SP ühl'rw l ct!en hier hCl nl  lu\\ ach" ( � ( J[ )� !-!l't!t..'nüher 2 1 )( )  1 ) 

ein wegcn S uchlm iitddel i klcn \'crur1L"dlc"tl afnkant" hc Staabhür�c"fl nT1L"n k napp ' or i',ler
rL"IL·h l,chcn und lürKI,chcn I C\ Ilugosla" lSchen. ,\ulgrund dcr lunehlllcnden Hathlaucr hCI 

( hIL"rrClcher l nnen und ahnehmclllkn hCI anderen " al l "n"l l t"t"n I,d l l  der I Li tt/ci l/uwaclb hCI 
I n l ilndem Jcdoch deut l i ch sliirKer au, I "  ,; I , 1 11 11 1  I Ll t\i"�l" 1  " t ,  hCI ,-\ l n k ;1I1cr ln ncn I ' :'  1 . 1 11 11 1 1  

und Türkdnnen 1 1 ,.\ i.I ugo,lawdnnen I "  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

llei  dcn nUeh lahlrelcherell Dlchslahlsslratt,itcrn ranf!lcren hCl ll1 lLl\\ ach, 1 1 1 1  Jahre" crgleich 

( ),lcUrOpJCTlntlcn bOn'l l)!el  \ "r dcn ( ),tcrreldICr l nnc"n und Bür!!n l n ncn ;!ll> I ' I - Ilel lnlh-

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 483 von 495

www.parlament.gv.at



Staaten. Aufgrund eines massiven Rückgangs der Aufenthaltszeiten in den Anstalten bci den 
Osteuropäerlnnen sowie einer Zunahme dieser Zeiten bei Häftlingen aus den nächsten EU
Beitrittsstaaten und aus Österreich wird das häufigere Auftreten 0 teuropäischer Staatsbürge
rlnnen in den J ustizanstalten relativ wenig belagswirksam (+ 1 4.000 Hafttage), im Gegensatz 
zur Zunahme österreichischer Diebstahlsveruneilter (die in gesamt zusätzliche 67.000 Hafha
ge erleiden) oder entsprechend Veruneilter aus den künftigen EU-Beitrin ländern (+28.000 
Hafttage). 
Bei den (verurteilten) Körperverletzungstätern in den Justizanstalten spielen icht-Österrei
cherlnnen, selbst Angehörige der .. Gastarbeiternationen" eine geringe und tendenziell abneh
mende Rolle. Bei den ÖsterreicherInnen wiederum wirkt sich eine geringfügige Zunahme der 
Zahl, gepaan mit einer Zunahme der mittleren Haftdauer in Richtung einer Haftzeitvermeh
rung um 33.000 Tage aus. Sie ist im Vergleich zu den Entwicklungen in anderen Straftatbe
reichen gering. 
( V  gl. Tabelle 1 9) 

Tabelle 17:  Dauer der Haft (alle Formen) nach Staatsbürgerschaft Inhaftierter 

Nationalität N Summe der MiHelwert Anteil der Nalionalität 
Hafttage In Tagen an HafHagen an deren 

Veränderuna 

Österreich 
2000 7452 1498386 201 1 69 0 
2001 7122 1503237 2 1 1 . 1  66.3 5 1  
2002 7502 1527143 203.6 66.2 59 4 

EU-Staat 
2000 415 53257 128.3 2.5 
2001 378 551 16 145.8 2,4 2.0 
2002 355 55539 1 56 4  2 4  1 1 

EU-BeitriHsstaat 
2000 1 198 152394 127 2 7 0  
2001 1073 141512 131  9 6.2 - 1 1 .5 
2002 1061 1455 1 7  137 2 6.3 9 9  

Türkei. (Ex-lJuooslawien 
2000 1439 21 7287 151 0 10.0 
2001 1497 264675 1 76.8 1 1 .7 50 1  
2002 1495 239504 160.2 10,4 -62 5 

Osteurooälscher Staat 
2000 952 91522 96 1  4 2  
2001 864 92465 107.0 4.1  1 .0 
2002 1216 103420 85.0 4.5 27.2 

Afrlkamscher Staat 
2000 480 76506 159 4 3 5  
2001 703 1 14468 162.8 5.1 40.1 
2002 858 125435 146.2 5 4  27 2 
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Tabelle 18: Dauer der Haft (Haftarten), nach der Staatsbürgerschaft der Inhaftierten (Entlassenenpopulation) 
U-Haft Strafhaft Sonstige Haflformen Strafhaft und sonstige Haflformen 

Staatsbürgerschaft Jahr Summe Mittelwert Summe Mittelwert Summe Mittelwert Summe Mittelwert N Hafttaqe in Taqen N Hafttage in Tagen N 
Hafttage in Tagen N Hafttage in Tagen 

2000 2159 99067 45,9 4513 1207318 267,5 780 192001 246,2 5293 1399319 264,4 
Österreich 2001 2195 99288 45,2 4027 1204900 299,2 900 199049 221,2 4927 1403949 285.0 

2002 2184 86825 39,8 4256 1246467 292,9 1062 193851 182,5 5318 1440318 270,8 
2000 194 1 1 081 57,1 181 38 1 1 0  210,6 40 4066 101 ,7  221 42176 190,8 

EU-Staal 2001 162 8022 49,5 167 42878 256,8 49 4216 86,0 216 47094 21 8.0 
2002 130 8099 62,3 168 440 14 262,0 57 3426 60,1 225 47440 210,8 
2000 436 20377 46,7 603 121904 202,2 159 101 13 63,6 762 1320 1 7  1 73,3 

EU-Beitrilt$staal 2001 408 18672 45,8 551 1 16412 2 1 1 ,3 1 14 6428 56,4 665 122840 184,7 
2002 407 15674 38,5 555 1 16534 210,0 99 13309 134,4 654 129843 198,5 

Türkei I 2000 705 29831 42,3 568 163407 287,7 166 24049 144,9 734 187456 255,4 
2001 691 44618 64,6 598 188394 31 5,0 208 31663 152,2 806 220057 273.0 Ex-Jugoslawien 2002 725 35066 48,4 605 1 74700 288,8 165 29738 180,2 770 204438 265,5 
2000 262 13328 SO,9 326 61220 187,8 364 16974 46,6 690 78194 1 13,3 

Osteuropa 2001 372 16751 45,0 313 64479 206,0 179 1 1235 62,8 492 75714 153,9 
2002 708 25654 36,2 406 71219 1 75,4 102 6547 64,2 S08 77766 153,1 
2000 244 1 8 1 1 3  74,2 206 5081 1  246.7 30 7582 252,7 236 58393 247,4 

Afrika 2001 348 16467 47,3 305 86073 282,2 50 1 1 928 238,6 355 98001 276,1 
2002 459 19641 42,8 351 89646 255,4 48 16148 336,4 399 105794 265,1 

Tabelle 19: Dauer der Haft, nach Staatsbürgerschaft und Delikt (Verurteilung) der Inhaftierten 

Delikl (Verurteilung) Suchtmitteldelikt Diebstahlsdelikt Körpervertetzungsdelikl 
(§§ 127-130 SIGB) '(§§83-ll7 SIGB) 

Staalsbürgerschaft Jahr N Summe Mittelwert N Summe Mittelwert N Summe Mittelwert 
Hafttage in Tagen Hafttage in Tagen Hafttage in Tagen 

Österreich 2001 480 1571 1 1  327,31 1453 470149 323,57 970 296 1 1 3 305,27 
2002 542 188381 347,57 1607 5375 1 7  334,48 1040 329S03 31 6,83 

EU-Slaat 2001 35 17190 491 , 14  25 6428 257,12 7 5005 715,00 
2002 39 16100 412,82 58 13316 229,59 13 1412 108,62 

EU-Beitrittsstaat 
2001 26 13368 514,15 267 46262 1 73,27 19 6236 328,21 
2002 25 9762 390,48 365 74307 203,58 1 7  4829 284,06 

Türkei I 2001 87 34944 401,66 221 65719 297,37 146 40455 277,09 
(Ex-)Jugoslawien 2002 130 47625 366,35 221 64196 290,48 132 31983 242,30 
Osteuropa 2001 6 3215 535,83 1 7 1  35658 208,53 14 5592 399,43 

2002 7 3142 448,86 3 1 1  49343 158,66 1 7  8323 489,59 
Afrika 2001 217 66836 308,00 48 1 1 840 246,67 42 14759 351,40 

2002 303 87352 288,29 45 1 1 549 256,64 38 1 1085 291.71 
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5/ Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Haftzahlen und ihr Gewicht - ein Resume der 
Untersuchungsergebnisse 

Effekte auf Haftzahlen können ausgehen von Veränderungen bei der Anzahl polizeilich ermit
telter und angezeigter Täter sowie von der Haft-, Straf- und Entlassungspraxis in der Strafjus
liz, welche zusammen die Aufnahmewahrscheinlichkeil von Angezeigten bzw. Verurteilten 
und die Aufenthaltsdauer derselben in Justizanstalten bestimmen. 
Die nachfolgende Tabelle 20 vermittelt grob, aus welchen Faktoren das "Belagsergebnis" 
resultiert. Einmal steigt die Zahl der polizeilich ermittelten Straftäter an - 2002 gegenüber 
dem Vorjahr um 3,4 %. Zum anderen aber wird dieser Anstieg vom Wachstum der Inhaftier
tenzahlen um mehr als das Dreifache übertroffen (+ 1 2,7%). Dies verweist darauf, dass die 
Praxis der Inhaftnahme einen noch stärkeren Einfluss ausübt als die "Kriminalitätsentwick
lung" (i .S. von bekannten Tatverdächtigen) an sich. Die Zahl der Entlassenen hält 2002 mit 
den vermehrten Zugängen nicht Schritt, nachdem ie im Vorjahr noch gleich rasch wie die 
Haftzugänge gesunken war. 2002 gehen weniger Personen von den Anstalten ab, wie in diese 
eintreten. Die im Jahr 2002 im Durchschnitt wieder kürzer werdenden Aufenthaltszeiten der 
Inhaftierten (gemessen an der Entlassenenpopulation) spiegeln die Zugangsdynamik (die In
haftierung geschieht "schneller", häufiger und zugleich kürzer) wieder. Die Haftzeitverminde
rung kompensiert den Zugangsdruck aber nicht zur Gänze - mit der bekannten Konsequenz 
rur die Belagsentwicklung. 

Tabelle 20: Entwicklungsparameter im Vergleich 

Indexwerte: 2001 = 100 
Polizeilich Zugänge Entlassene Mittlerer Belag per 
ermittelte Verbleib in Stichtag 
Täter Tagen 1 .  Dezember 

2000 • 102,9 102,9 93,1 100,4 
2001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2002 103,4 1 1 2,7 107,4 94,7 1 1 1 ,6 
• Wegen veränderter Zählweise iMemalb des Berichtsjahres liegen k";ne für Vergle;chszwecke brauchbaren Ergebnisse vor. 

In diesem die Studie zusammenfassenden Abschnitt soll auf einige entscheidende Faktoren im 
Überblick eingegangen werden, 
• die "Entwicklung der Kriminalität" (sofern sie polizeilich ermittelte Tatverdächtige mit 

sich bringt) 
• und die Wahrscheinlichkeitsrate der Inhaftierung, welche zusammen den Zugang zu 

Justizanstalten determinieren, sowie 
• Veränderungen in der Zusammensetzung der Gefangenenpopulation 
• und der durchschnittlichen realen Haftzeiten bei verschiedenen Gefangenengruppen, die 

das Haftvolumen, die Freiheitseinschränkungen bzw. die Inanspruchnahme von Haft
plätzen bestimmen. 

5. 1 /  Polizeilich ermittelte Täter und Inhaftierungswahrscheinlichkeit 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik ( PKS) weist ermittelte Täter aus, die der Staatsanwaltschaft 
gemeldet werden, differenziert nach Geschlecht, Alter, Nationalität und Delikt. Seit dem I .  
Februar 2000 ist die PKS auf elektronische Online-Meldung umgestellt und sind die Prinzi
pien der Tatverdächtigenzählung grundlegend verändert. Eine Rumpfstatistik rur das Aus-
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gangsjahr und die Statistikreform erschweren Aussagen über Entwicklungen bei Angezeigten. 
So können hier nur Teile der PKS 2001 und 2002 seriös verwendet werden. t 8  

Für Österreich insgesamt zeigt ich, dass die Entwicklung bei den polizeilich ermittelten Tä
tern und den Zugängen zu den Strafanstalten durchwegs, besonders stark aber bei den Jugend
lichen auseinander klafft. Bei in dieser Altersgruppe sogar leicht rückläufigen Straftäterzahlen 
steigt die Zahl der Häftlinge hier am relativ stärksten von allen Gruppen und gilt bei ihnen 
nicht länger eine niedrige, sondern eine inzwischen annähernd durchschnittliche Inhaftie
rungswahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich um etwa ein Viertel: 2001 
sind es 5, 2002 bereits 6,3 je 100 polizeilich Tatverdächtige, die in Haft gehen, mehr als bei 
Heranwachsenden und kaum weniger als bei Erwachsenen. 
Bei österreichischen Staatsbürgerinnen ist das Wachstum der Angezeigten schwächer als bei 
Personen fremder Staatsangehörigkeit. Bei der Entwicklung der Inhaftierungen ist die Diskre
panz deutlich geringer. Obwohl die Zunahme (von 2001 auf 2002) der polizeilich angezeigten 
Ausländerinnen über dreimal so groß wie bei Österreicherinnen, i t ie bei den inhaftierten 
Fremden nur etwa um die Hälfte größer. Bei beiden Gruppen steigt die Wahrscheinlichkeit !Ur 
ermittelte Straftäter, in Haft zugehen. Sie ist und bleibt bei Fremden etwa doppelt so hoch wie 
bei österreichischen Bürgerinnen und erreicht einen Wert von über 1 0 %. 

Tabelle 21 : Tatverdächtige und Inhaftierte, Relationen 

Jahr Polizeilich Zugänge zu Polizeilich Zugänge zu Inhaftierungs-
erm. Täler Justizanst. erm. Täter Justizanst. wahrschein-
N N Index Index lichkeit 

Jugendliche 2001 21 .873 1 .084 100,0 100,0 5,0 
2002 21 .561 1 .351 98,6 124,6 6,3 

Heranwachsende 2001 25.347 1 . 359 100,01 100,0 5,4 
2002 26.01 1 1 .558 102,61 1 14,6 6,0 

Erwachsene 200, 156.657 9.932 100,0 ,00,0 6,3 
2002 163. 14, 1 1 .039 104,1  1 1 1 , 1  6,8 

Osterreicherinnen 2001 155.965 7.287 100,0 100,0 4,7 
2002 159.265 8.002 102, 1 109,8 5,0 

Fremde 2001 47.912 5.088 100,0 I 100,0 I 10,6 
2002 I 51 .448 5.946 107,4 1 1 14,5 L 1 1 ,6 

Aus diesen Daten iSI abzuleiten, dass in Hinblick auf den Zugang zu Justizansta1ten der Effekt 
der vermehrten Aufgriffe und Anzeigen von Tatverdächtigen durch die Polizei noch übertrof
fen wird vom Effekt einer geänderten Inhaftierungspraxis. Zwischen Sicherheitsexekutive und 
Staatsanwaltschaft stellt sich zunehmend öfter und offenbar auch gerichtlich unhinterfragt 

11 BIS 3 1 . 1 . 2000 wurde jeder Straftäter nur einmal unter dem "ruhrenden" (mit höchster Strafe bedrohten Delikt) 
gezählt, dafür bei mehrmaliger Auffälligkeit in einem Kalenderjahr auch öfter. Nunmehr erfolgt eine Zählung 
unter jedem ihm zur Last gelegten Delikt, dafiir - dank Individualisierung - höchstens einmal im Jahr. Die 
Nachteile dieser Umstellung bestehen nicht nur in einem Kontinuitätsbruch der PKS, sondern vor allem auch 
darin, dass keine der lustizstatistiken denselben Prinzipien folgt, dass staal.SaJ1waltschaftliche, gerichtliche und 
Zählungen des Strafvollzugs darauf nicht abgestimmt sind und nicht individualisieren. Relationen zwischen den 
Statistiken herzustellen und Übergangswahrscheinlichkeiten z.B. von der Anzeige zur Inhallierung (oder Verur
teilung) zu errechnen wird somit problematisch. 
Zudem bringt die Umstellung offenbar Unsicherheiten der Praxis. Sie zeigen sich daran. dass sich die Gesamt
zahl der ermittelten Straftäter zwischen 200 I und 2002 nur moderat veränden (ca. +7.000), die Summe der unter 
den einzelnen Straftaten registrienen Tatverdächtigen hingegen um ein Vielfaches zunimm. (+35.000) - wahr
scheinliches Indiz fiir wachsende Bereitschaft zu Mehrfacheintragung in verschiedenen Detiktskategorien. viel
leicht auch exakterer Personenidenlitätserfassung. Dies läss. es nicht ratsam erscheinen, mit den Tatverdächti
genzahlen zu einzelnen Straftatbeständen zu arbeiten. 
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Übereinstimmung über Haftbedarf zur Verfahren sicherung her. Dies betriffi in besondere 
jugendliche und Straftäter fremder Staatsbürgerschaft, aber nicht nur diese. Es handelt sich 
um ein 0 generelles Phänomen, dass auch Mängel der Polizeilichen Kriminalstatistik, die in 
der gegenwärtigen Umstellungsphase manche Veränderungen in der Population enninelter 
Tatverdächliger ( insbesondere hinsichtlich der Deliktsverteilung) nicht exakt zu erfassen er
laubt, wenig Zweifel daran autkommen lassen. 
Es wäre tuT diesen Beitrag dennoch wichtig und interessant gewesen, PKS-Daten tur das 
Bundesland Wien auswerten zu können, das bei der HaftzahlenentwickJung eine Sonderstel
lung einnimmt. Leider wurden diese Daten nicht - wie Bundesdaten - vorab zugänglich ge
macht. 1 9  

5 .2/ Veränderungen der Gefangenenpopulation und der Haftzeiten 

5.2. 1 1  Die Zusammensetzung der Zugangspopulation zu Justizanstalten 

Infolge von Veränderungen der angezeigten Kriminalität bzw. der polizeilich ennittelten 
Straftäterpopulation sowie der generell höheren, aber unterschiedlich stark veränderten Be
reit chaft, Haft zu verhängen, ändert die Population der Zugänge zu Justizanstalten ihr Ge
sicht. Was die besonderen "Wachstumsbereiche" beim Zugang zu den Justizan talten betriffi, 
treten der Landesgerichtssprengel Wien, die Alter gruppe Jugendliche, Inhaftierte bestimmter 
fremder ationalität und mit bestimmten Delikten (minderschwere Suchtmitteldelikte, schwe
rer und gewerbsmäßiger Diebstahl )  hervor. In diesen Bereichen scheint die Entwicklung be
sonders dynamisch und von Einfluss auf die Häftlingszahlen. Zusammenfassend lässt sie sich 
folgendennaßen charakterisieren und quantifizieren: 
• In Wien finden von vornherein mehr Inhaftierungen statt ( 3 1  % aller Zugänge zu Justiz
anstalten), als es der Größe des Bundeslandes entspricht, und diese Überrepräsentation nimmt 
im Untersuchungszeitraum (auf 37 %) zu. Zunächst war der Anstieg der Haftzahlen (Zugän
ge) allein ein Wiener Phänomen, zuletzt ist er jedoch ein durchaus überregionales Problem. 
Wenn man die Jahre 2000 und 2002 vergleicht, entfallen nicht weniger als 95 % des Zuwach
se an Zugängen zu Justizanstalten auf den Landesgerichtssprengel Wien. Diese Betrachtung 
lässt al lerdings unberücksichtigt, das 2002 ein vorjähriger Rückgang der Zugangszahlen in 
allen sonstigen Bundesländern endet und sich der Trend in zahlreichen Gerichtssprengeln 
umkehrt. Der Zugangszuwachs von 2001 auf 2002 von insgesamt 1 .573 Inhaftierten stammt 
nicht mehr ausschließlich und nicht so ehr überproportional aus Wien. 
• Überdurchschnittlich ist der Anteil Wiens an der Zahl der jugendlichen Inhaftierten im 
Bundesgebiet und ist auch der Anstieg der Zugänge der 1 4- 1 8jährigen (verglichen mit Älte
ren) innerhalb des Wiener Landesgerichtssprengels. Auch wenn ein Plus (2002 gegenüber 
2000) von insgesamt 540 J ugendlichen (davon 306 in Wien) an den Zugängen zu Justizanstal
ten nur 44 % aller zusätzlichen Zugänge au macht, ist das tur eine schmale Altersgruppe (6,4 
% der Zugänge 2000) ein beachtlich hoher Wert. Infolgedessen ist 2002 fast jeder zehnte 
Inhaftierte (9,7 % der Zugänge) noch jugendlichen Alters, und mehr als jeder zweite davon 
kommt aus Wien. Wenn man bedenkt, dass gerade Jugendlichen nach Möglichkeit eine Haft
erfahrung erspart bleiben sollte, scheint die er spezifische Aspekt der Entwicklung nicht un
problematisch. 

" Nicht zur Verfügung standen für diese Unlersuchung ferner muluvanate Auswertungen der Polizeilichen Kri
minalstaustik, was z.B. den Anteil von Nicbt-ÖSterreicherlnnen unler den Tarverdäcbtigen verschiedener Alte",
kalegonen oder was Verschiebungen Innerhalb der Fremdenpopul.uon (z.B. hinsichtlich Herlrunflsland oder 
Aufcnthaltssta.tus) betrifft. Angesichts der derzeit unreliablen Dalen der Pohzeistatistik erweist es Sich auch als 
Nachteil. dass das Betriebliche Infonnationssystem der Justiz ( StaSIS und BISJustiz) keine relevanten Daten zu 
Straftaten Tarverdächtiger und Inhalt,erter enthält. 
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\·cruncd u11),!) dcs t!c\\ crhsmäLlJgcn D , ch,tahl" hcac h t l l dlC auch hCl l l l  Rauh 
[ ) , C  (unahlllc ( 2 1 11 1:' - 2 1 11 11 1 )  hCl  dcn I nhalbcrun!;C11 WC),!Cll c lnc, [ )fllf!cnd e l l k t s  ),!ChC11 I",t /u 
),!klchcn Tedcn a u f  das I\.tlnt" \ (\n J ugendhchcn und \ (ln c'r\\ adlSc'l1L'n )at\ CTltidltl )!C'n d"n 
m l t  Clncr dcut i lchcren \·erschlchun),! h , n / u  m l ndcrscll\\crcn DchktC11 ( but  \·cTUt1cdun),!)  HC'l 
den "ch i leBl lch wcgen sch\\ erc-n nder gcwerhsmäBl �L'n D l ch"tahl" \ " crurtcJ l ten ullter den 
I Lilt l l n!;C11 ühcrwlc),!c11 h i ngcgen d , C  E m achscncn 1 111 \ crlülmts \ lHl ': I u11d hc,tcht kClnc 
\ l'rglclchharl' . .J ugcndschlJgsclte". 
( il·mes:-.etl an den \1, l'gcn L'Jnl'� ge\\ erhsmäBI gen 0 I ch ... tah I"  I ldcf \\. cgcn CI nc" 1111 ndcr"d1\\ eren 
Dn 1 gendel i k t \ crurteI i ten I nha tt I L'rt cn t ra.!-!l"Tl .1 C\\ e i l "  ", \\\ i. lh I ( ).., t l'rrl'l c her! Tl tll'll �IUC h u nt L'r 
schll'd l t chc ( iruppen \ l ln  loremdcn /ur \"cnnchrung der lu gLlTl.!-!L' /ll .lLJ" t 1/�U1"t,tltl'n hcl .  
( )h\\ ( lh  I die S tel  gerun gsrJ.1t:n hL'l I Tlha n ll'rt eTl Per..,( ml'n p"tl'un lr�11 :-.chl'r f ! cr!... un tt  hel 111 I )  I ch
,tahl  nach � 1 ., 1 1  St( i B  Üst Slchcn111al '" h"ch "nd \\Jc' hCl ( htcrrc' lchcrl 11ncn, " t  d l c  lunah-

, -" 
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m<: lkr lu)!än)!<: I n  ah,,>I ut<:n lahlt:n h<:1 h<:ldl'n ( ;rllppl'n mit  ca :' , 1 1  I'er" \]len \erglt:ichhar. 
Ikl .\ngl'hiingen "'t<:uropälschc:r �taakn ( ohnl' H - l l l' l lnthLlJllil' r I  <:ntl,i l l t  ll l l' I Lil til' d<:r 
()slcrrc: lchwcl tc:n J ahrcs/unahmc an I nh�lh H.:r1l'tl \ 0(1 4 � ( )  Pl'r�l)l11'n a lkl Il auf .... n lcht·. d l t.' \\ l'� 
)!<:n " pn,ks""ndlt:n" DI<:hstahl, schl ldli l c h  g<:ndltlldl "Illkt l"nl<:rt \\ l'Clkn ,\her aUch h<:1  
I nl ändenl werden h i er Im Jahr  :' 1 11 1:' \\L',ent hch mein I't:r'<'n<:n untt:r d<:nl \ '",,' url d<:, g" 
\\ erhsmäl.ll g<:n D I <:h,tahb \ <:rhati<:t und I Ul Hain \ l'run<:Jit a l ., n"ch l J1 1  Jahr :' 1 )/ 11 1 

Rel  nach � � ;  S\1( i  ( \'. l'gen [)rll!!L'nhL'Slt/L'� l ider -\ crlehr .... I n  hegrL'T1/tcf \ 1 CIl!-! C )  \ cfurt e J !lcn 
I n h a t 1 l <:rt<:n wäch,t dl<: IJhl an ,'\ Irlk'lll<:r lnnen prP/entudl knapp \ lenll,Ji " ,  stark \\ I<:  l l l,' an 
(j,tl'ITelcherl nnen,  I n  .\ h,, , lut/ahlt:n 1 St lll<: IlIn,dl l l lL'n h<:1 hl'llkn glt: lch ,tark, näm l i c h  ca 
l ) ( )  PCr"pT1eJ1. HClde "\ i.lt1 l Hlai ltlten( grurreTl ) " l idt'nl" tW . .'f I U��lmnH..'n b:..;t l)( J ° l l dc .... ( ;esall1 [ 
IU\'. ;!Ch:-.l· .... a n  enhpn:chendell l.u�;in!!L'n 
• DIe :\nal ysL' IL'lgt .... Ulllit It1sgL' .... amt IWt.'1 \'L'r:-.chlL'denc \ 1 u :-. ll'T def lugangscntvIo' l c k l u n g  
III J u,tllanstal t<:n I n  \\I<:n l'l n en hl'rl'lh I an)!<:ranhaltl'ndl'n \\ ,"'hstum,trc'nd , dl'r ' I c h  'l'hr 
dcutl lch ;.w f  L' l m ge BlTL'H.:hc l'lngfc:tl/t'n Lissl. ,tUf Inha ltll.'rungen \ tln J" rl'nHbt�lahangdüin�en 
wegen hl'stllnm tl'r Dei lide.:" mdl/H:rt dun:h \. eruT1ed Uf1!-!L'!1 ( t!l'n.tu ge,agt \ (ln ( )steun 'r�ienl 
a l l l'r ,-\ I tns)!rupren \legen ge\lnh'lIlc,llig<:r j)lc'h,t"hl"kl l �t" und \ ,H1 A fn k aner l ungt:rl'n 
:\ Iter:-. \l,.egel1 Dfllgcndc l J k t l'rH: I Ill ühngen Bunde.: .... !!ehll't eH1 ef ... t � ( )( I� e l n  .... ct/l'ndc .... \\' ach:-.
tutn. da."; frühere R ÜL'kg�ingc an I n h a tt l erungen f;J:-.dl au:-.glt.:'lcht  und .... I c h  ungle Ich Wenl gCf 
clngre.:n/e.:n \j:-.st ab dll' \\' l l'nlT f"JltW H :J.. lung.  � 1 1L'r :-.lIld J n :-.hl." .... l lnth.:rl: aw.:h ( ).., t �Trl·l L"her innell 
a l l er Alter'gruppen und 1 In IU""11111"'nh,,ng lIl l t  u nter,,'h l l'dl l ch,ten l kl i kten h",tn,lkn 

' , :, , �  I nh a ti l erunt!,frl'lj uenl lind l I"tidauLT 

W I e  welt <:1tl \ nstcirkter Zugang IU Justllanstalten h"" ,,', ,,<: n,'uc' Inhat1 lerung'pra x I '  
tats,ich l l c h  hl'lagswlrhalll w!H1 und gegl'h<:n<:n l a l l ,  i herhekgung,pn,hkllll' \ l'rur",cht,  
hüng1 \ (ln dn I'nt\l ickl ung der I bti/l'l lc'n ah Das macht 1" It!ende e l n le,che l 'unn,,'1 k l .lr 
lkr ,.J us1 I1an'tal ten-lklag" ( m  l I alit " t'l'n l ,kr ,-\ n/ahl dn Inhahi'T1<:n \ <in Tllittkrl'fl \ er-
\ll'ddauer der Inhatl l l'rt<:n I l n  l agl'n 1 
F i n e  \ l'rkür/ung lkr i '  - l b t1- und "der der �trathati/l'lten wärl' in der l .agc', lkn I ll\l achs hl'l 
den lugiingen /u den J U:-.tl /�1Tl ... tal tell gall/ llder tCd\\CI .... C /L1 knmpen"u:n:n. D I l."  beohachteten 
hiihl'ren I n h a tilerung,rall'n h/\l Tlledn geren I nhahl erungssdl\, elkn ( H'mlc'hrt", I b h Im Z u 
s�ifnmenhang Tll l l  �en ng tugl gcrl'I1 Stf<l h�ltcn u n d  hCI ( iruppeTl m i t  hCsllTHkrcT . J l a tthegren
l ung" , \l l <:  et\l a hl'1 J ug<:nd i l ch<:n l la"en In dl'r l at ,lUch k ürln<: durdh,,'h l l l t t i l che \-"',,, e d 
Il'llen Im � \'st<:m ,kr J U,tl l'"htalten e,,' arten A nd<:rer,elts k'"l1ll'n lh,' Ikl agsdtt-k te dl'r l u 
gan gsen t\\ tek 1 u n g  d UTl' h \ "  e.:TLln�L'ruTl!!l't1 deT H a  t t  IL'I tl'll nnc h \\ L'scn t ! J  l" h \ lT·;dljrtt \\ L'rdeTl 
D I e  \l eitere .-\ nah ,e 1l'lgt auf. I n  \l dch,'r W""" \ enlll'hn,' 1 I " ft Il i chts and<:rl" ab d<:n Zu
gan�s/uwach .... WllkrSplegdt und \\\'  s Ie  �L'�L'hl"JH,·ntal J.... ühcr dc .... st:n :\usmaH h J nau .... �eht. i.thl) 
aud1 mit  \ L'rLingcrten Anhalte/ellen /u tun hat 
Die \ ' en' el idaul'r I und lhe 1ll'l a)!srl'k\ anl \ nn \ l'n11ehrkTll /ut!angl  kann l ednch III Ik/ug 
auf duc Jüngsten l �nt\\ l e J.. l un�L'n Ih'ch T1ldll an dcr /u!:!i.lTl�;-;- " 'llTH.k'nl nur an der Ah!!i.lng:-.rh)
pula!lnn \ erlasshch unt<:rsucht \ll'nten lk,halh hC" ch,lftlgt "eh lh,',er ,,\ h schTlltt der �tudle 
/um l nteT..;chled \ on den \ UrhLTl gen Tlll! dc..'11 J\lpuLith1Tlell def aus J ustl/an"tJ I t L'n l T l  den Jah
ren :' 1 11 11 1  h" � I II I :'  Lntlassenl'n , :  ,-\u,,'h h<:1 d l l',c'n 'I  nd d l l' \ ' l'ründl'rungen h"1S lchthch lkr 
H er"-unti aus \ erschledeneI1 ( Il'f!cht-.;;-;prl'ngcln und hlTl .... l ch t l l c h  der /' usalllmCTl:-.etlunb nach 
Al ter und �taatshürg<:r'chah ,p\l le der den Inhat1 l l'rtl"n lur I ,,,t gdl'gten �tra tiaten darst e l l 
har. lut!kleh kann k,t gl',tellt  \lerden, \lekhen ,\ntc'li h,'stll11mtl' \1l'rkmal s)!ruppen I n h a l-

"
\ ' ) -': 1  U ll" f I n kllull).: IU :\h ... dmltt '" �ilL· ... e ... Ikndlh I n 1h."/LJ� .lul ( Il'fh. hh\ lrle und ! klll  ... lt' � Im 1 " t I !  Jel \ ('f1lI

tl"dUIl� \\,dlft'nJ der I Ll t t ) "'ulli dlt" ! ).llt'n rur d..1:'1 Jahr � i ll )( 1 !hlt h tth ht \ t"r\\t'ndh.lf I u r  Jt'Tl .L!t""ITlllnl He\lha ... h· 
lUIl�"'/("lU�lUm hdn1 lltL" c!e).. l !'( l t l1  ... ( ht' I uhrun,L! Jt'f ( rL" l .Hl�l"Il("l1pnW!l.daJ.,.lL'n hn, I I t'km d l t' n ... tTll,tl ... ht'llut/

tL'n [ \  \ · [ )atL'11 nur hlll"khtlh."h llt-r \krJ.,.m,lk ,\ltL'r lITlll �1,1;II ... hut .L'l·t"'l h,llt lkr Hatlhnt!c t'1I1 \ L' l b  ... "h .. 'hc,,- lidJ 
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t l erter aTll luV. aLh" dL'r /lhj[/l iI.:hen l _' � . ( )( H )  l l J.htagc hahen. dIe Im Jahr � t l( )� I nt Lt:-. ... Clh: ITl 
SUlnmc mehr 111 J U ..; t l /�lThtdl!L'n \ crhracht hahen al..; d a.' Im J ahr � ( H H 1 1 ' n t L.h .... cnL·1l 
r \ f!1 I ahdk 2 2 1 

• I -' lir da .... ( i rp:-.. niilll l i ch ()l) ( I n .  def /u:-.ju ! J <..:hef1 Ha tt/L'JtCtl :-.lIld l - fWadhL'f1C - d l l' m l !  :\h
"tmd �riiBtL' :\ I tLT:-'�fUrpC . ,,\ L'r<1nt\\ � )rl l l d1".  auch \\ L'nn dercil lah I ( �""J1ll'''''l'll .in dcn 1 1  a I t 
L·nt Ll""L·Tl!..'1l 1 1l1 ah:-.i. l l u t  .... n lahkn "n�ar riic\.. Liulig I :-.t  1 ', I I1L' \ ' L'rLin�LTung \ pr .dklll (kr Stral 
h,dt/L' I 1L'!l ( U l11 l' ; l ,  � ( 1  l a�l' 1111 \1 I t tch\ L'rt ) ': i  \ ( l I) lIl:-.gL'samt \\ CTlIgLT BL'tTl I (j L'I1L'1l I Jll I r\\ ;ldl
:-'L'IlL'Il�tltlT . . f ü l l r ·  d l L' .1 u"u 1,II1:-.t.dtL'1 l  
Im \ ·cfgkldl /u Ihr  .... r BedeutuJl� tür dlL' / ulcUt \'ennehrtL' ,YreLj lh.'nt l lTullg" def J U:-.t l /dll:-.t a l 
t e n  hahcll da�l'gL'11 I kran\\ ach ....... ndl·. \ u r  a l l e m  ahl"r J ugt.:lld l t dlL' l'ITl !!lTITl!-!C:-. ( iL'\\ ldl t  t ü r  d l l' 
. . t iL' iag:-.hL' l a:-.tullg· ·  Bl'l dem P l us an PL'rSPIlL'I1, Lill' � ( )( )� gL'gcnühL'r dL'm J ahr � ( )( )( )  d l L' J ll S t l / 
allstal tL'n \ L'rLts.serl. hJmklt e.S s rL' h  /war aU.s.sch l ldli lch um J Uf!cnd ! rchL' ulld I I LTallwach\L'lldL' 
I d lL'S 1 111 \ 'L'rh,i l tn rs  \ (ln  etwa c . I ) , dndl steuem d l L'sc' 111111 Jn\\ adl sL'ndL'n I la tt \ " l uI11L'n kdlf!
! r c h  1 -'  h/\\ I S " "  her Ikl hL'ILkn ( irllprL'n heruht dl esL'r rd au\ heschL'ldcllc I k l t raf! /1l111 
J u � t l /an:-.tal tl·nhclag auf ,hrL:'f hq.!rl'l1/tl't1 ( i r(lLk. :\ udl \\ L'nn du gl'Illl'I Il:-.aIlll'f :\I1tL' ! 1  .1Il dell 
I nh a tt il'rtl'Tl IIll Bcnhaehrung:-./l' l t raum \ P!1 I :;  auf � 1 I 1l 1l StL'I�t. :-.t c l kn :-. l l· 1'1 Tll' \ 1 1 11dL'rhl' l t  def 
Bl'tTlIllL'IlL'tl dar. d l L' II1sgl'samt deut l ich  kürll.'rl' und hCI den I k ran\\ ach:-'l'Tldl'll L'l 11 l' I Tl dl'r 
Llnf!c \ LTh,iltm,rn:iLlrf! stahlk und hL'1 den J Uf!end l l chcn eine dL'u t l l c h  ahnL'hrnendL' \ LT\\ cr l 
d,lun rn lkn .-\nstal ten /el!!L'n Bel den J U f!endl lchen dirnrkn "'r a l krn d l L' ,Ich star� \ LT � U r
/l'lHkn l · l l ahl..'!l und d l l' mt�)lgl'dl':-':-'L'n lulctlt  nur nUL'h \\ L'nIg l1Jehr �1]... e i n  Drtt tel def fc.llen 
I I ,rl i/l'ltl'1l \ "n ! f\\ aL'ihl'nL'n ausmachL'ndl'n .-\u t<:nthaltvL'IlL'n In dl'n .-\ n.st;r !ten dL'n I tk�t 
\ ennchrtL:'f Bl'rühruTl!! n l l t  dL'm ( id:mgll l:-' .  
• llel L'lner Iktr'lchtun!, nadl dL'r StJahhürf!erschati  der I nhJttlL'nc'tL ,Id l t  'Ich hL'ralh, 
�Ll:'''. '' �! ut  (Li ... �(\ntp \ (\11 ( )...,tl'ITl' lL'hl'r [nr l L·n, \\ c\chl' rund ht l ll i l der ( i L'bIl�l'!H_'llri \pU:; I ! l i \Jl ( I - nt 
Lh"l'lll' ) " tL' l len,  nur q ° O lkr lu<it/l lChl'Il Inhatlll'rlcn. \\ " h l ahL'r 2 1 0 1 " tkr ILhitl l l l c h  l'rl l t tl'
nCll I b tt/elt  h/\\ hc'an'rruchtL'll l I a ttl'Lit/e f!L'hL'n .-\ u t  l ' rl'rndL' Ilhf!c" lrnt nmd .11 1 " "  ,kl 
I l a h l I Tl�L' �dlL'J) l)r � 1 1 0 1  dL'r \' l'nl1dlTllll� \ ( In I nhall t l'rll'n und - I }  '-' ll d L· ... I Lt ft / lJ" aL'h:-.l':-'.  
BL'1 den '. l l·ht-( )....h.:nl· 1L,hl'f lnnL·1l au ... l - t -StaalL"T1 ptkr den njL· ] t -. ll·Il fh.' l tnthLilldl'nl :-.\1\\ I l' �llh 
den k l a:-':-'I"l'hl'TJ ( i �t:... l �lrhl'l knut l l nH.'n t:i l l t  a u f. da:..." "'I l.· ühnl ldl \� Il' (h1l'ITt.'\I.:hL'rl rlllL'1l t rpt! 
lurn I eil  S l lf!ar sl ll�L'n,kr Inh,ltucncn/dhkn \ CnnL'ilnL' I I Jtill' I t  h/ll - r bt /l' "brauchen" I b
hmter \ L'rhergcn "; 1 l'l1 1 11 �dkIl dll· ... l'n f<ilkn J11L"hr lldl'r \\ l'nl �L'r l �iIl �L'fL' Strath�l f t /L· lkn. \\' ( \ 

h l n!'ef!U1 "hl"lk" \ - I l allcn hier '1TltcI I I �  ,dtL'ner und � u r/c'r \\ cflkn In SUml11L' �\lnllnt ,I u l  
l'l nl' tl'rH.kn/ll'll f lur \\l'llIg anstl'I!!CIllk I hcI ( ht l'rreIL'hl' f l n IlL'T1 I Hkr J Ug l h l �I\\ I nnl'n I i.ir\.. l t l
ncn l "der , Inh'ndc l.1hl < hel H - h/\l U - lkl t n thstaatsan�L'hiin!,cn l \ < ln I Lr lihetr"l kl1L'n 
dU ... liL'll l·IJ { \\ I i  • .- J... l" I t L'Tl ti  ... tl·rrL·l dl l :-'l,,:hl'll lldef l'Ufl1p;i i :-.('hl'T1 ( i L·:-'L· l l "l.·ha(lcll C I JlL' durl."fl ..... dlJ1 1 t t l l c h  
l't\\ as I�Hl�lTl' � b tt/L"II  
BCI :-.ull ... l l !!l"Jl I nh;ltt l cr1l'!l fremdcr S [�I�lhhurgL'f ... dl.1ft L..;1 h t n�l'�L'Tl i.b:-. ( jC!!CI1IL· t 1  /u heoh;II..: h
lL'n .  D:e /u:-.allll chl'll 1 ' l ll tnuL' In  d�l:-' S �  ... [c  .. :rn deI' J u:-.ll lan .... ta l tL·T\ !2d1L'n 1 .L ... l L'\ \.. l u "" l \  auf H u r
!;ef � htL'Uf\ Ir�ll ... dll"r I l  d111l' , . ( - Bl'1 t n t h:-.taatl'Tl ) \ Ilier .1 fn kam :-'ChL'f \t�I;ltL'n lurud .. . der hd <1,!-!"'
fL'!l·\ �lJ1tl· f la tt/l'IUll\\ adl" lI11k"""l'n /u kd lShch 4:' o n ,  In  tllt.::-.ell heHlen 1<i 1 kll \ L'rJ... ur/l'll :-. lch 
d i e  lll i t t kren IL'lten hL'1 den h i er hes"tllkrs star� /u nehlllenlkn \ - l i attL'n deut l ich h i s  L' \ trCl11 

\ \In " I  a u f ' h l af!e hel ( lsteufllr,ier lnnen und \ "n --1 aut .1.' '1 af!c hel -\ trl k aner l n n L'n 
Il lcht h1 l1 t!l't!l'n dll' \ L'rhüBtell Straf/L'lt .... n .  ( )dnk def uTlt!cachlC( 1 h rcf \ ' cfJ... lir/lIn� Illlllll'r IhlCh 
lallf!L'1l I - l l a t! - und der ma.\ l makll Strathat!/ertell hei PerSllllL'1l mit  ,rlrl � allI SL'her I kr�Ulltt  
tra�ell d i ese h/w. trif!t Ih rL' Ikhalldlunf! mehr ah d l L' andercr '\uslalllkr I IlI1L'll /ur pr"hiL'lll a l l 
,chen I l a n/ah feIlcnt" Ic�l uIlf! hCI 

III-41 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Sicherheitsbericht 2002 (gescanntes Original) 491 von 495

www.parlament.gv.at



Tabelle 22: Anteil an Inhaftierten und Hafttagen und deren Veränderung, nach Alter und Nationalität (Entlassenen population} 

Anteit an Inhaftierten im Jahr 2000 (Ausgangslage) Anteil am Zuwachs Inhaftierter 2000 bis 2002 Anteil an Inhaftiertan Im Jahr 2002 (Resultat) 

Staats- Jugend- Heran- Erwach- Summe Jugend- Heran- Erwach- Summe Jugend- Heran- Erwach- Summe 
bürgerschaft licha wachsende sene licha wachsende sene liehe wachsende sene 100terreich 3,2 4,5 51 ,7  59,4 1 1 , 1  22,6 -24,6 9,1 3,5 5,3 48,5 57,3 

EU-Staat 0,0 0,2 3,1 3,3 0,9 0,4 -12,2 -10,9 0,1 0,2 2,5 2,7 

EU-Beitritts- 0,3 1 ,3 7,9 9,6 1 , 1  -4,7 -21,3 -25,0 0,3 1 , 1  6,7 8,1 
staat 
Tür1<ei, I (Ex)Jugosl. 

1 ,0 1 ,4 9,1 1 1,5 6,2 2,4 1 ,6 10,2 1 ,2 1 ,4 8,8 1 1 ,4 

Staat in 0,3 1 , 1  6,2 7,6 28,6 2,4 1 7, 1  48,1 1,5 1 ,2 6,6 9,3 
Osteuropa 
Staat in 0,7 0,6 2,6 3,8 37,7 15,8 15,3 68,9 2,2 1 ,2 3,1 6,6 Afrika 
Sonstiger 0,2 0,5 4,1  4,8 1 ,6 0,4 -2,4 �,4 0,3 0,5 3,8 4,6 Staat 
Summe 5,7 9,6 84,7 100,0 87,2 39,2 -26,4 100,0 9,1 10,8 80,1 100,0 

Anteil an Hafttagen Im Jahr 2000 (Ausgangslage) Anteil am Zuwachs an Haf\tagen 2000 bis 2002 Anteil an Hafttagen im Jahr 2002 (Resultat) 

Staats- Jugend- Heran-- Erwach- Summe Jugend- Heran- Erwach- Summe Jugend- Heran- Erwach- Summe 
bürgerschaft licha wachsende sene licha wachsende sena licha wachsende sene 100terreich 1 ,6 3,3 64,1 69,0 3,4 1 ,9 16,1 21 , 3 1 ,7 3,2 6 1 ,3 66,2 

EU-Staat 0,0 0,1 2,3 2,5 0,0 0,3 1 ,5 1,7 0,0 0, 1 2,3 2,4 

EU-Beitritts- 0,1 0,7 6,2 7,0 0,0 -2,2 -2,9 -5,1 0,1 0,6 5,6 6,3 staat 
Tür1<el, I (Ex)JUQoSI. 0,5 0,9 8,7 10,0 3, 1 -0,2 1 3,6 16,5 0,6 0,8 9,0 10,4 

Staat in 0, 1 0,3 3,8 4,2 4,9 2,4 1 ,6 8,8 0,4 0,4 Osteurooa 3,7 4,5 

Staat in 0,4 0,5 2,7 3,5 5,4 9,1 21 ,8 36,3 0,7 1 ,0 3,8 Afrika 5,4 

Sonstiger 0,1 0,1 3,6 3,8 1 , 1  1 ,7 1 7,8 20,5 0,1 0,2 4,4 4,8 Staat 
Summe 2,7 6,0 91,4 100,0 17,8 12,9 69,3 100,0 3,6 6,4 90,1 100,0 
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• Schwieriger i t es zu beurteilen, inwiefern nicht nur vennehrte Zugänge zu Ju tizanstal
ten ihren Ursprung im Landesgerichtssprengel Wien haben, sondern auch regionale Sonder
entwicklungen bei den Haftzeiten das Belagsproblem erzeugen. Die Schwierigkeit liegt darin 
begründet, dass ein - wenngleich abnehmender - Teil der Haftzeiten Entlas ener mangels 

vollständiger Information über Zugangsanstalten bzw. ent cheidende und erkennende Gerich
te regional nicht veronet werden kann. Die vorhandenen Daten indizieren jedoch, dass im 
Jahr 2002 zwar nicht mehr allein die Wiener Gerichte zusätzlichen "Haftplatzbedarf' haben, 
aber für die Größe des Bundeslandes doch einen überproponionalen Antcil daran. Fast die 
Hälfte der zusätzlichen Haftzeit (2002 gegenüber 2001 ) geht auf das Wiener Konto, und zwar 
infolge von mehr zusätzlichen Inhaftienen (vor allem auch -Häftlingen) als im übrigen 
Bundesgebiet - bei ansonsten jedoch vergleichbaren Haftzeiten und ähnlichen leichten Haft
zeitzunahmen. 
Bemerkenswert ist femer, das Wien nicht nur von vornherein einen höheren Anteil an den 
inhaftierten Jugendlichen, sondern auch am Zuwachs derselben hat (sieben Achtel der zu ätz
lieh inhaftierten Jugendlichen - gemessen an der Entlassenenpopulation - stammen aus dieser 
Stadt), dass die Erhöhung der Haftsumme, die Jugendliche in Österreich zu erdulden haben, 
aber fast ausschließlich in den Bundesländern "erzeugt" wird. Dies hat mit gegenläufigen 
Entwicklungen bei der Haftdauer zu tun, die bei Jugendlichen in Wien im Mittelwen von 8 1  
auf 57 Tage fällt, sonst von 66 auf80 Tage steigt. 
In Wien fällt, wie gesagt, knapp die Hälfte des erhöhten Haftvolumens an, doch entfällt die 
Gesamtheit der zusätzlichen Haftzeiten von Ausländern auf Wien, während das zusätzliche in 
den Bundesländern zustande kommende Haftvol umen ausschließlich von Inländern verbüßt 
wird. "Belagsdruck", der aus "Fremdenkriminalität" entsteht, ist vorwiegend ein Wiener Phä
nomen. Dabei nehmen in Wien dic mittleren Haftzeitcn bei einer relativ stabilen Zahl von 
inhaftierten Österreicherinnen sowie Bürgerinnen aus EU- und Beitrittsstaaten sowie au ty
pischen Gastarbeiterherkunftsländem deutlich stärkcr zu als in anderen Bundesländer und die 
mittleren Haftzeiten von vor allem hier vermehn inhaftienen Osteuropäerinnen und Afrikane
rLnnen deutlicher ab als in übrigen Österreich. 
• Unter dem Aspekt der Delikte betrachtet (welche bei verwendeten Datenmaterial nur für 
zu teiUunbedingter Freiheits trafe Verurteilte unter den Inhaftierten bekannt sind), sind 2002 
gegenüber 200 I nur minimale Veränderungen der realen Haftzeiten erkennbar. Gerade in den 
Bereichen, die besonders zum Häftlingswachstum beisteuern, bei den Diebstahlsdelikten und 
den Straftaten nach dem Suchtrninelgesetz, aber auch bei Körperverletzungen bleiben die 
mittleren Haftzeiten unveränden (hoch). Was also die Strafhaftpraxis (und nicht die U-Haft
Gepflogenheiten) in diesen Deliktsbcrcichcn bctrifft, lassen die Daten auf keinen augenfälli
gen Wandel schließen. 
In Wien begründen Verurtcilungen wegen Diebstahlsdelikten (bzw. entsprechend Veruneilte 
unter den Haftentlassenen) knapp vor Veruneilungen wegen Drogendelikten und diese weit 
vor den Veruneilungen wegen Körpervcrletzungstaten, die Haftzeitzunahmen. In den übrigen 
Bundesländern sind es ebenfalls Dieb tahlsdclikte unterschiedlicher atur weit vor den 
Suchtrnitteldelikten, und die wiederum nur wenig vor den Gewaltdel ikten, deren Sanktionie
rung zusätzliche Haftzeit nach sich zieht. Zu diesem unterschiedlichen regionalen 
Deliktsmuster (bei StTafhaften) kommt, dass in Wien überdies (deliktisch unbestimmbare) U 
Haftzeiten hinzukommen, in den übrigen Bundesländern diese hingegen deutlich zurückge
hen. 

Zwischen der Steigerungsrate der Inhaftierung bestimmter Gruppen und der mittleren Haft
dauer zeigt sich al 0 im allgemeinen einc inverse Beziehung. Personengruppen, welche unter 
den Inhaftierten die größten Anteilszuwächse aufweisen, verbleiben in der Regel zunehmend 
kürzer in den Justizanstalten und "belasten" diese jedenfalls nicht entsprechend auch "in 
terms of time". Beispiele dafür liefern insbesondere jugendliche (und in vennindenem Maß 
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auch heranwachsende) Häftlinge, aber auch Reisende bzw. Migrantlnnen aus dem osteuropäi
schen oder afrikanischen Raum. Beide Merkmale - Alter und entsprechende Staatsbürger
schaft von Häftl ingen - treffen überdies häufig zusammen, insbesondere im Sprengel Wien. 
Hier fallen zahllose U-Haften, die nach immer kürzerer Zeit beendet werden, in Begri ffen von 
Haftzeit nur begrenzt ins Gewicht. 
Dagegen zeichnet sich bei Gruppen, die in Hinblick auf die steigende Frequentierung der Jus
tizanstalten relativ unauffallig bleiben, ein Trend zur Haftzeitverlängerung insbesondere bei 
den Strafhaften ab. Wenn es sich um große Gruppen handelt, wie erwachsene Straftäter mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft oder der Staatsbürgerschaft eines europäischen oder typi
schen "Gastarbeiterherkunftsstaates", so sind hier auch geringfügige Haftzeitverlängerungen 
hoch belagswirksam. Hier sind die Au wahlkriterien für die Inhaftnahme von vornherein of
fenbar strengere, kommt es im al lgemeinen nur zur Inhaftierung, wenn eine (teil-)unbedingte 
Freiheitsstrafe wahrscheinlich ist, und fallen die realen Haftzeiten (als Ergebnis von Urteils
und Entlassungspraxis) eher überdurchschnittlich aus. Ein Trend zur H aftzeitverkürzung ist 
( innerhalb des beobachteten kurzen Zeitraums) nicht erkennbar, es sei denn in jenen Berei
chen, in denen die Schwelle zur Inhaftnahme für die gerichtliche Untersuchung sinkt. 
Die vermehrte Haftzeit und der steigende Belag der Justizanstalten sind insofern ein Produkt 
sowohl einer neuen rigorosen U-H aftpraxis gegenüber "Kleinkriminal ität" (gemessen an den 
de facto Kurzhaften) von neuer Art und Urheberschaft, als auch hergebrachter, im allgemei
nen zurückhaltender, aber - wo sie ihre Zurückhaltung aufgibt - umso mehr "exemplarischer" 
Strafpraxis gegenüber einem "harten Kern" von Straftätern. 

5.31 Schlussfolgerungen 

Die vorliegende Untersuchung kann nicht beanspruchen, die Ursachen der Entwicklung bei 
den Haftzahlen im Bereich der Strafverfolgung und Strafrechtsanwendung, geschweige denn 
die gesellschaftlichen Hintergrunde dafür, umfassend und abschließend erfasst zu haben. Da
zu fehlte sowohl die Möglichkeit, in aktuelle Polizeiliche und Gerichtliche Kriminalstatistiken 
einzusehen bzw. sie mehr als oberflächlich in die Analyse einzubeziehen, als auch der ausrei
chende zeitliche Abstand und eine größere Beobachrungsperiode, um die Flüchtigkeit oder 
Nachhaltigkeit der Entwicklungen und die Langzeiteffekte der beschriebenen Haftpraxis beur
teilen zu können. 
Bereits zum gegenwärtigen Stand der Analyse wird aber deutlich, dass eine Politik der Kor
rektur dramatischer Haftzahlenentwicklungen sowohl auf die Haftpraxis zwischen Exekutive 
und Justiz sowie innerhalb der Justiz wird zielen müssen, wie auch auf erweiterte Konzepte 
der Vorbeugung und Handhabung von unerwünschten und störenden sozialen Phänomenen, 
die mit Marktbeschränkungen zu tun haben. Forcierte Beschränkungen des (nationalen bzw. 
europäischen) Arbeitsmarktzugangs und des Gütermarktes einerseits und intensiver Zuwande
rungsdruck und unverminderte aehfrage nach il legalen Drogen andererseits kreieren eine 
Situation, deren Bewältigung allein Polizei und J ustiz zu übertragen, fast unausweichlich in 
überfüllten Gefängnissen resultiert, ohne dass davon wirksame Problem lösungen erwartet 
werden dürfen. H ier ist Fantasie gefragt, wie gesellschaftliche Institutionen jenseits der blo
ßen Strafverfolgung pragmatisch und konzertiert mit sozialen Entwicklungen im Zeitalter der 
Globalisierung umgehen könnten. Die Haftzahlenentwicklung fordert insofern gar nicht nur 
die Kriminalpolitik heraus, sondern im Grunde migrations- und drogenpoliti ehe Konzepte 
und ressortübergreifende fokussierte Maßnahmen. Wohl werden auch wieder einmal krimi
nalpolitisch Fragen der Deliktsqualifikation, der Abgrenzung von Massen- und Schwerkrimi
nalität aktuell - etwa die Anpassung von Wertgrenzen im Vermögensstrafrecht und substanz
spezifischen Mengengrenzen im Suchtrnittelgesetz, aber auch die Neudefinition von Ge
werbsmäßigkeit. Diese Fragen stellen sich aber im größeren Zusammenhang von prekären 
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